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Gesetzentwurf 
der Staatsregierung 

zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes 

A) Problem 

1. Gleichstellung von Frauen und Männern im bayerischen öffentlichen 
Dienst 

Die Frage der Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist gesellschaftspolitisch weiterhin von zentraler Bedeutung. 
Ziel des Bayerischen Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Män-
nern (BayGlG) ist die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern im öffentlichen Dienst in Bayern. Dem Landtag wurde von der 
Staatsregierung über die Umsetzung des am 01.07.1996 in Kraft getrete-
nen und bis 30.06.2006 befristeten BayGlG 1999, 2003 und 2005 berich-
tet. Der dritte und damit letzte Bericht bilanziert die Gesamtlaufzeit des 
Gesetzes; er ist Grundlage für die Entscheidung, ob das Gesetz ausläuft, 
verlängert wird oder inhaltliche Änderungen erfolgen. 

2. Gesamtbilanz des BayGlG 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern im Bereich des bayerischen 
öffentlichen Dienstes wurde in der bisherigen Laufzeit des Bayerischen 
Gleichstellungsgesetzes erfolgreich vorangebracht, aber sie ist noch nicht 
überall und noch nicht vollständig umgesetzt. Trotz der erreichten Fort-
schritte ist die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in 
den bayerischen Dienststellen noch nicht gelebte Realität. Zwar hat sich 
mit dem BayGlG in weniger als zehn Jahren gerade die Situation der 
Frauen im öffentlichen Dienst insgesamt grundlegend verbessert, jedoch 
sind die Bemühungen, die auch durch Art. 118 Abs. 2 Satz 2 der Verfas-
sung des Freistaates Bayern (BV) vorgegebenen Gleichstellungsziele zu 
erreichen, mitunter nicht intensiv genug. Vielerorts ist neuer Schub er-
forderlich und ist der eingeleitete Wandel eine noch zu vollendende Dau-
eraufgabe.  

 

B) Lösung 

1. Das BayGlG wird unbefristet fortgeführt und weiterhin regelmäßig eva-
luiert.  

2. Grundlegende strukturelle Änderungen des Gesetzes sind nicht notwen-
dig.  

3. Das BayGlG wird belastungsneutral geändert und ergänzt. 
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C) Alternativen 

Alternativen sind nicht ersichtlich: 

─ Ein Auslaufen des BayGlG zum 30.06.2006 scheidet angesichts der Fest-
stellungen im dritten Bericht der Bayerischen Staatsregierung über die 
Umsetzung des BayGlG aus.  

Das vorrangige Ziel des Gesetzes, die Gleichstellung der Geschlechter 
im öffentlichen Dienst in Bayern, ist noch nicht erreicht. 

─ Die Ergebnisse des dritten Berichts machen inhaltliche Änderungen des 
BayGlG notwendig. Eine bloße Verlängerung des Gesetzes kommt des-
halb nicht in Betracht. 

 

D) Kosten 

1. Der Nutzen einer Fortführung und Anpassung des BayGlG ist angesichts 
der vorstehenden Ausführungen sowie des in Art. 118 Abs. 2 Satz 2 BV 
vorgegebenen Staatsziels evident. Es besteht keine andere adäquate Mög-
lichkeit, das gesetzte Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern im 
bayerischen öffentlichen Dienst zu erreichen. 

2. Die bloße Fortführung des BayGlG über den 30.06.2006 hinaus verur-
sacht gegenüber dem bisherigen Stand keine Mehrbelastung.  

3. Die wenigen inhaltlichen Änderungen des BayGlG, die Mehrkosten nach 
sich ziehen könnten, werden durch die Verringerung des mit dem Gesetz 
verbundenen Verwaltungsaufwands in der Summe ausgeglichen. Die 
Mehrkosten sind zudem nicht zwangsläufig und von den Dienststellen 
beeinflussbar. Einsparungen ergeben sich insbesondere durch die länge-
ren zeitlichen Abstände der Gleichstellungskonzepte und Berichte.  

Neue Belastungen sind somit nicht zu erwarten. 

4. Mehraufwendungen könnten sich bei Dienststellen ergeben, die das Ge-
setz bislang nur unzureichend oder nicht umgesetzt haben. Dies ist für 
den Kostenvergleich jedoch nicht relevant, denn für den Vergleich maß-
geblich sind die Vorgaben des bisherigen Gesetzes. Nachholungsauf-
wendungen können nicht berücksichtigt werden.  

5. Die Aussagen zu den Kosten gelten für die dem Staatsziel des Art. 118 
Abs. 2 Satz 2 BV in gleicher Weise verpflichteten Kommunen entspre-
chend. In diesem im Ergebnis belastungsneutralen Rahmen ist die Fort-
führung des BayGlG nicht konnexitätsrelevant. 

Für die Wirtschaft und die Bürger hat die Gesetzesänderung keine finanzielle 
Auswirkung. 
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Gesetzentwurf 

zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern (Bayerisches Gleichstellungsgesetz – BayGlG) 
vom 24. Mai 1996 (GVBl S. 186, BayRS 2039-1-A), geän-
dert durch § 26 des Gesetzes vom 16. Dezember 1999 
(GVBl S. 521), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift des Art. 11 erhält folgende Fas-
sung: 

„Teilzeit-, Wohnraum- und Telearbeit“ 

b) In die Überschrift des Dritten Teils werden vor 
dem Wort „Ansprechpartner“ die Worte „An-
sprechpartnerinnen und“ eingefügt. 

c) In der Überschrift des Fünften Teils werden die 
Worte „Übergangs- und“ gestrichen. 

d) In der Überschrift des Art. 23 werden das Komma 
und das Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen. 

e) Die Worte „Art. 24 Übergangsvorschriften“ wer-
den gestrichen. 

2. Art. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 dritter Spiegelstrich wird das Wort 
„Beruf“ durch das Wort „Erwerbstätigkeit“ ersetzt. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Ziel ist ferner, dass alle Beschäftigten, beson-
ders in Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen,  
─ die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern fördern, 
─ auf die Beseitigung bestehender Nachteile 

hinwirken, 
─ die Chancengleichheit in allen Aufgabenberei-

chen als durchgängiges Leitprinzip berücksich-
tigen.“ 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. 

3. In Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 werden vor dem 
Wort „Ansprechpartner“ die Worte „Ansprechpartne-
rinnen und“ eingefügt.  

4. Art. 4 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
a) Das Wort „drei“ wird durch das Wort „fünf“ er-

setzt. 

b) Vor dem Wort „Ansprechpartner“ werden die Wor-
te „Ansprechpartnerinnen und“ eingefügt. 

5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 werden nach dem Wort „Männern“ ein 
Komma und das Wort „insbesondere“ sowie nach 
dem Wort „Höhergruppierung“ ein Komma einge-
fügt. 

b) In Abs. 4 wird das Wort „Beruf“ durch das Wort 
„Erwerbstätigkeit“ ersetzt. 

6. Art. 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Bei der Ausschreibung von Stellen, auch bei Vor-
gesetzten- und Leitungsfunktionen, ist darauf hinzu-
weisen, ob die Stellen teilzeitfähig sind.“ 

7. In Art. 9 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort „The-
men“ die Worte „Chancengleichheit, geschlechtersen-
sible Sichtweise,“ eingefügt. 

8. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) Das Wort „ist“ wird durch das Wort „soll“ ersetzt. 

b) Nach dem Wort „Familienpflichten“ werden die 
Worte „bei Notwendigkeit über die gleitende Ar-
beitszeit hinaus“ eingefügt. 

c) Die Worte „zu ermöglichen“ werden durch die 
Worte „ermöglicht werden“ ersetzt. 

9. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Teilzeit-, Wohnraum- und Telearbeit“ 

b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Die Sätze 1 und 3 gelten entsprechend für Wohn-
raum- und Telearbeit.“ 

1. In die Überschrift des Dritten Teils werden vor dem 
Wort „Ansprechpartner“ die Worte „Ansprechpartne-
rinnen und“ eingefügt. 

2. Art. 15 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort „Ansprech-
partner“ die Worte „Ansprechpartnerinnen 
und“ eingefügt.  

bb) In Satz 2 werden die Worte „Die Ansprech-
partner“ durch das Wort „Diese“ ersetzt und 
nach dem Wort „nach“ die Worte „Art. 16 
Abs. 2 Satz 2,“ eingefügt. 
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b) In Abs. 3 Satz 1 wird der Punkt durch ein Semiko-
lon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

„Abs. 1 Satz 1 gilt bei Verlängerung entspre-
chend.“ 

3. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  

„2Die Gleichstellungsbeauftragten nehmen an 
den regelmäßig stattfindenden Besprechungen 
zwischen Dienststelle und Personalvertretung 
teil.“ 

b) In Abs. 3 wird der Punkt durch ein Semikolon er-
setzt und folgender Halbsatz angefügt: 

„eine dienstliche Beurteilung dieser Tätigkeit er-
folgt nur auf Antrag.“ 

c) Abs. 5 wird aufgehoben.  

d) Die bisherigen Abs. 6, 7 und 8 werden Abs. 5, 6 
und 7. 

e) In Abs. 7 (neu) Satz 2 werden die Worte „die Re-
gelung der“ durch das Wort „eine“ ersetzt. 

4. In Art. 17 Abs. 1 Satz 2 und in Abs. 2 wird das Wort 
„Beruf“ jeweils durch das Wort „Erwerbstätigkeit“ er-
setzt.  

5. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:  

„bei Personalangelegenheiten spätestens gleichzei-
tig mit der Einleitung eines personalvertretungs-
rechtlichen Beteiligungsverfahrens.“ 

b) In Abs. 4 Satz 2 werden vor dem Wort „Ansprech-
partner“ die Worte „Ansprechpartnerinnen und“ 
eingefügt. 

6. In der Überschrift des Fünften Teils werden die Worte 
„Übergangs- und“ gestrichen. 

7. In Art. 22 wird das Wort „drei“ durch das Wort „fünf“ 
ersetzt. 

8. Art. 23 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen. 

b) Die Worte „und mit Ablauf des 30. Juni 2006 au-
ßer Kraft“ werden gestrichen. 

9. Art. 24 wird aufgehoben. 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 30. Juni 2006 in Kraft. 

Begründung: 

A) Allgemeines 

Das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Män-
nern trat am 1. Juli 1996 in Kraft und ist bis 30. Juni 2006 befris-
tet. Ziele des BayGlG sind die Verwirklichung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst, insbesondere  
─ die Erhöhung der Anteile der Frauen in Bereichen, in denen 

sie in erheblich geringerer Zahl beschäftigt sind als Männer 
(ausgewogene Beteiligung), 

─ die Sicherung der Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern, 

─ eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen 
und Männer, 

─ die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in 
Gremien. 

Entsprechend Art. 22 BayGlG wurde dem Landtag von der Staats-
regierung regelmäßig über die Umsetzung des Gesetzes berichtet. 
Der vor kurzem vorgelegte dritte und damit letzte Bericht hat 
besondere Bedeutung, denn er bilanziert das BayGlG über die 
gesamte bisherige Laufzeit. Er beschreibt detailliert die Errei-
chung der vorgenannten Ziele, die auf den verfassungsrechtlichen 
Staatszielen der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern und der Beseitigung bestehender 
Nachteile gründen (Art. 118 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung des 
Freistaates Bayern – BV). Der Bilanzbericht ist Grundlage für die 
Entscheidung, ob das BayGlG ausläuft, verlängert wird oder 
inhaltliche Änderungen erfolgen.  

Der Bericht bestätigt die Vorreiterrolle des bayerischen öffentli-
chen Dienstes bei der Umsetzung von Chancengleichheit und 
Gleichstellung. Das BayGlG hat sich als taugliches und praktikab-
les Mittel zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst erwiesen. Die 
Ziele des Gesetzes sind bereits in vielen Bereichen erfolgreich 
umgesetzt, allerdings noch nicht überall und noch nicht vollstän-
dig.  

Meist gut gelöst ist die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstä-
tigkeit, vor allem durch vorbildliche Arbeitsbedingungen, flexible 
Arbeitszeiten und Teilzeitbeschäftigung sowie Wohnraum- und 
Telearbeit. Fast jede dritte Beschäftigung im öffentlichen Dienst 
des Freistaates Bayern wird heute in Teilzeit ausgeübt.  

Der Frauenanteil im gesamten öffentlichen Dienst in Bayern hat 
sich mittlerweile auf 52,8 Prozent erhöht. Beim Freistaat Bayern 
ist der Frauenanteil von 1996 bis 2004 von 44,5 auf 48,4 Prozent 
gestiegen. 22,9 Prozent Frauen in Führungs- und Leitungsfunktio-
nen bedeuten eine deutliche Steigerung gegenüber 1997 mit 15,1 
Prozent – aber noch keine Gleichstellung.  

Eine starre gesetzliche Quote wäre jedoch der falsche Weg: Frau-
en sind heute oft besser qualifiziert als Männer; sie wollen weder 
eine Quote – noch haben sie diese nötig. Eine derartige Quote 
wäre zudem rechtlich nicht mit dem durch die Verfassung vorge-
gebenen Leistungsprinzip zu vereinbaren (Art. 94 Abs. 2, Art. 116 
BV; s.a. Art. 33 Abs. 2 GG).  

Ebenfalls bewährt hat sich die Einrichtung von Gleichstellungsbe-
auftragten, die allerdings häufiger und zeitgerechter von den 
Dienststellen über personelle sowie organisatorische und soziale 
Maßnahmen informiert und gegebenenfalls beteiligt werden müs-
sen. Der eingeleitete Bewusstseinswandel und die Kooperation 
zwischen den Dienststellen, den Gleichstellungsbeauftragten, den 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern sowie den Personal-
vertretungen müssen intensiviert werden.  
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Insgesamt ist festzustellen, dass – trotz aller Erfolge und der deut-
lichen Vorreiterposition des öffentlichen Dienstes gegenüber der 
Privatwirtschaft – die mit dem BayGlG verbundene Intention des 
Gesetzgebers noch nicht erreicht ist. Die Frage der Gleichberech-
tigung und Gleichstellung von Frauen und Männern ist auch im 
öffentlichen Dienst noch nicht gelöst und weiterhin von großer 
Bedeutung. Neben Veränderungen der Umsetzungspraxis vor Ort 
ist eine unbefristete Fortführung des Gesetzes notwendig. Die 
Umsetzung muss insgesamt verstärkt und verbessert sowie der 
Verwaltungsaufwand verringert werden.  

Die bayerischen Dienstherren müssen ihre Bemühungen für Chan-
cengleichheit und Gleichstellung von Frauen und Männern inten-
sivieren. Alle bayerischen Dienststellen und Einrichtungen sind 
aufgefordert, den erreichten Umsetzungsstand kritisch zu hinter-
fragen, die weitere Umsetzung des Gesetzes mit neuem Schwung 
intensiv fortzuführen und eventuell aufgetretene Umsetzungslü-
cken unverzüglich zu schließen. 

Um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können, 
braucht der bayerische öffentliche Dienst das Leistungsvermögen, 
die Fähigkeiten und den vollen Einsatz aller Frauen und Männer. 
Diese sollen sich dabei darauf verlassen können, in allen Dienst-
stellen gerechte und gleiche Chancen und Entwicklungsmöglich-
keiten sowie motivierende und familienfreundliche Arbeitsbedin-
gungen vorzufinden. 

Das unbefristet, ohne grundlegende strukturelle Änderungen und 
belastungsneutral fortzuführende BayGlG wird insbesondere in 
folgenden Punkten geändert: 

─ Die aus Art. 118 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bay-
ern abgeleiteten Ziele des Gesetzes sowie die Pflichten der 
Beschäftigten – besonders der in Vorgesetzten- und Leitungs-
funktionen – werden weiter konkretisiert. 

─ Die Kompetenz in Gleichstellungsfragen soll gezielt fortge-
bildet werden; dies auch zur weiteren Umsetzung der ge-
schlechtersensiblen Sichtweise (Gender Mainstreaming). 

─ Die genaue Festlegung des Inhalts von Gleichstellungskon-
zepten wird den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienst-
stellen überlassen. 

─ Bei allen Stellenausschreibungen ist darauf hinzuweisen, ob 
die jeweilige Stelle teilzeitfähig oder nicht teilzeitfähig ist. 

─ Beschäftigten mit familiären Pflichten soll bei entsprechender 
Notwendigkeit ausnahmsweise über die in der Dienststelle 
jeweils geltende Arbeitszeitregelung hinaus eine flexible Ges-
taltung der Arbeitszeit ermöglicht werden. 

─ Die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten ist einheitlich 
auch bei einer Verlängerung der Amtszeit auszuschreiben. 

─ Gleichstellungsbeauftragte werden künftig auf ihren Antrag 
auch in Bezug auf die Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftrag-
te beurteilt. 

─ Für Gleichstellungsbeauftragte ist eine Vertretung zu be-
stimmen. 

─ Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Dienst-
stellen, den Personalvertretungen, den Gleichstellungsbeauf-
tragten sowie den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
nern wird intensiviert. 

─ Die bestehende Verpflichtung zur rechtzeitigen und umfas-
senden Unterrichtung der Gleichstellungsbeauftragten wird 
für Personalangelegenheiten zeitlich konkretisiert. 

─ Der Verwaltungsaufwand wird verringert:  
─ Die Abstände der Gleichstellungskonzepte werden von 

drei auf fünf Jahre gestreckt. 

─ Die Berichte der Staatsregierung über die Umsetzung des 
BayGlG sollen dem Landtag im Abstand von fünf statt 
drei Jahren erstattet werden. 

Schließlich erfährt das BayGlG einige redaktionelle Änderungen 
und wird durchgängig geschlechtergerecht formuliert. 

Um die Gewinnung geeigneter Personen nicht zu erschweren, 
wird die Amtszeit der nach dem BayGlG bestellten Personen bei 
drei Jahren belassen und anders als die Zeiträume der Gleichstel-
lungskonzepte nicht auf fünf Jahre verlängert. Die Rotationsmög-
lichkeit soll die Übernahme einer anderen Tätigkeit schon nach 
Ablauf von drei Jahren absichern. Die bislang häufig genutzte 
Möglichkeit der individuellen Verlängerung der Amtszeit besteht 
weiterhin. 

B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung 

Die Fortführung und Änderung des BayGlG kann nur durch Ge-
setz erfolgen.  

C) Erläuterungen zu den einzelnen Vorschriften 

Zu § 1 Nr. 1 (Änderung der Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu § 1 Nr. 2 (Änderung des Art. 2 BayGlG) 

Buchst. a) 

Redaktionelle Änderung – Anpassung an den aktuellen Sprach-
gebrauch. 

Buchst. b) 

Die aus Art. 118 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Bayern 
abgeleiteten Ziele des Gesetzes sowie die Pflichten der Beschäf-
tigten – besonders der in Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen – 
werden weiter konkretisiert. Den Staatszielen der Verfassung und 
den Zielen des BayGlG sind alle Beschäftigten sowie alle Dienst-
stellen und öffentlichen Einrichtungen im Sinne des Art. 1 
BayGlG verpflichtet. Sie alle müssen diese Verpflichtungen und 
die Möglichkeiten vollständig, effizient und konsequent nutzen.  

Gerade für Führungspersonal muss es selbstverständlich sein, 
aktiv für die Gleichstellung von Frauen und Männern und die 
Erreichung der verfassungsrechtlichen Ziele einzutreten. Eine 
ausgereifte Kompetenz auf diesem Gebiet gehört zu den grundle-
genden Fähigkeiten, die von Führungskräften erwartet werden. 
Sowohl bei ihren personellen als auch den fachlichen Führungs-
aufgaben haben sie die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern zu fördern, auf die Beseiti-
gung bestehender Nachteile hinzuwirken sowie die Chancen-
gleichheit in allen Aufgabenbereichen als durchgängiges Leitprin-
zip zu berücksichtigen. Besonders der letzte Punkt erfordert klar 
strukturierte Herangehensweisen, die neben einer geschlechtersen-
siblen Sichtweise eine quantitative und qualitative Folgenabschät-
zung seitens der an Verwaltungsprozessen und -produkten betei-
ligten Beschäftigten voraussetzt. 

Buchst. c) 

Folgeänderung wegen Einfügung eines neuen Abs. 3. 

Zu § 1 Nr. 3 (Änderung des Art. 3 BayGlG) 

Redaktionelle Änderung (geschlechtergerechte Sprache). 
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Zu § 1 Nr. 4 (Änderung des Art. 4 BayGlG) 

Buchst. a) 

Die Streckung der Zeiträume in denen Gleichstellungskonzepte 
erstellt werden müssen, dient der Verringerung des Verwaltungs-
aufwands in den Dienststellen. Die Verlängerung der Abstände 
von drei auf fünf Jahre erscheint sachgerecht.   

Sie folgt der Überlegung, dass nach den bisherigen Erfahrungen in 
den Dienststellen schon wegen der in der Regel geringen Fluktua-
tion oft nur wenige Veränderungen stattfinden und die Gleichstel-
lungsbeauftragten die Umsetzung des Gleichstellungskonzeptes 
fortlaufend begleiten und kontrollieren. Der Aufwand für die 
Erstellung eines neuen Gleichstellungskonzeptes bereits nach drei 
Jahren erscheint deshalb häufig unverhältnismäßig. Ein Zeitraum 
von fünf Jahren für das Gleichstellungskonzept bietet mehr Stabi-
lität für eine belastbare Bewertung der Zielerreichung, des Umset-
zungsstands der beabsichtigten Vorhaben, des Erfolgs der einge-
leiteten Maßnahmen und der personellen Veränderungen. Die tat-
sächlichen Trends sind besser zu erkennen und leichter von nur 
vorübergehenden Veränderungen zu unterscheiden.  

Art. 4 Abs. 1 Satz 4 verpflichtet unabhängig vom turnusmäßigen 
Gleichstellungskonzept bei Veränderungen der wesentlichen Vor-
aussetzungen des Konzeptes zur (jederzeitigen) Aktualisierung. So 
besteht auch bei dem künftig längeren Konzeptintervall nicht die 
Gefahr, wesentliche Entwicklungen zu versäumen oder nicht 
nutzen zu können. 

Die am 30.06.2006 in Kraft tretende Fortführung des BayGlG 
bewirkt, dass die von den Dienststellen nach bisherigem Rhyth-
mus (30.06.1997, 30.06.2000, 30.06.2003) zum 30.06.2006 fälli-
gen Gleichstellungskonzepte unterbleiben und erst zum 30.6.2008 
neu erstellt werden. Die Übereinstimmung der Zeitabstände der 
Gleichstellungskonzepte der Dienststellen mit den Berichten der 
Staatsregierung (vgl. Änderung von Art. 22) ermöglicht eine 
zusätzliche Verminderung des Verwaltungsaufwands in den 
Dienststellen. Der nächste Bericht der Staatsregierung wird auf 
der Basis möglichst aktueller zentraler statistischer Daten sowie 
der zum 30.06.2008 erstellten Gleichstellungskonzepte dem Land-
tag zum 01.07.2010 vorgelegt werden. Die nachfolgenden Gleich-
stellungskonzepte sind dann am 30.06.2013 fällig und der Bericht 
der Staatsregierung am 01.07.2015. 

Dem Landtag wird somit in jeder Legislaturperiode ein entspre-
chender Evaluationsbericht der Staatsregierung vorgelegt werden. 

Buchst. b) 

Redaktionelle Änderung (geschlechtergerechte Sprache). 

Zu § 1 Nr. 5 (Änderung des Art. 5 BayGlG) 

Buchst. a) 

Art. 5 legt in seinen ersten fünf Absätzen den grundsätzlichen 
Inhalt eines Gleichstellungskonzeptes dar. Schon die Begründung 
des BayGlG (LT-Drs. 13/2784, S. 10) wies darauf hin, dass die 
dort aufgezählten Punkte als Mindestrahmen zu verstehen sind, 
den die Dienststellen je nach Situation ausfüllen und bedarfsbezo-
gen gestalten. Eine gesetzliche Konkretisierung des Inhalts von 
Gleichstellungskonzepten durch Benennung weiterer möglicher-
weise gleichstellungsrelevanter Punkte unterbleibt deshalb. Eine 
inhaltliche Ausweitung kraft Gesetzes würde zudem den Deregu-
lierungsbestrebungen nicht gerecht werden.  

Um dennoch die aufgetretenen Unsicherheiten, ob Art. 5 enumera-
tiv gefasst ist, fortan auszuschließen, wird dies im Gesetzestext 
durch eine erkennbar beispielhafte Formulierung geklärt. Gleich-
zeitig werden dadurch dezentrale Strukturen gestärkt, denn die 

genaue Festlegung des gegebenenfalls über den Mindestrahmen 
hinausgehenden Inhalts von Gleichstellungskonzepten wird den 
jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen überlassen; diese 
Entscheidung sollte im Benehmen mit den Gleichstellungsbeauf-
tragten getroffen werden. Wie den Gleichstellungskonzepten eini-
ger Ressorts und Dienststellen entnommen werden kann, erfolgen 
bereits jetzt mitunter Ergänzungen, zum Beispiel um Leistungsbe-
soldung, Beurteilung oder Elternzeit. Im Übrigen macht es auch 
die weitere Umsetzung der von der Staatsregierung am 25.07.2002 
beschlossenen und am 01.10.2002 rechtlich verankerten „Ge-
schlechtersensiblen Sichtweise“ notwendig, dass Gleichstellungs-
konzepte auf bestehende Unterschiede eingehen und im Falle einer 
gleichstellungspolitisch unbefriedigenden Situation hierauf einge-
wirkt wird.  

Buchst. b) 

Redaktionelle Änderung – Anpassung an den aktuellen Sprach-
gebrauch. 

Zu § 1 Nr. 6 (Änderung des Art. 7 BayGlG) 

Die Prüfung der Teilzeitfähigkeit einer Stelle hat jeder Stellenaus-
schreibung vorauszugehen (vgl. Begründung zum BayGlG, LT-
Drs. 13/2784, S. 11); dies betrifft auch bislang in Vollzeit ausge-
übte Stellen. Anders als bisher kann seitens der Dienststelle auf 
den Teilzeit-Hinweis jedoch nicht mehr verzichtet werden. Auch 
dann, wenn die konkrete und eingehende Prüfung ergibt, dass eine 
Stellenteilung aus nachvollziehbar darzustellenden Gründen 
dienstlich nicht vertretbar ist, muss hierauf in der Stellenausschrei-
bung künftig hingewiesen werden. Die Gleichstellungsbeauftrag-
ten sollten bereits an der Entscheidung über die Teilzeitfähigkeit 
beteiligt werden. In jedem Fall sind ihnen, so sie die Beurteilung 
der Dienststelle bezweifeln, die tragenden Entscheidungsgründe 
zu erläutern.  

Die Änderung des Art. 7 Abs. 2 bedeutet für künftige Stellenaus-
schreibungen, dass diese immer einen eindeutigen Hinweis enthal-
ten müssen, ob die jeweilige Stelle teilzeitfähig oder eben nicht 
teilzeitfähig ist. 

Zu § 1 Nr. 7 (Änderung des Art. 9 BayGlG) 

Die Änderung des Art. 9 Abs. 4 Satz 1 korrespondiert mit der 
Einfügung eines neuen Abs. 3 in Art. 2. Auf die Begründung zu  
§ 1 Nr. 2 Buchst. b wird verwiesen; der notwendige Beitrag aller 
Beschäftigten und besonders der Führungskräfte zur Gleichstel-
lung von Frauen und Männern wurde dort bereits deutlich ge-
macht. 

Kompetenz in Gleichstellungsfragen setzt Wissen, Sensibilität und 
Bewusstsein voraus. Schon bisher sieht das BayGlG deshalb dazu 
eine gezielte Fortbildung vor. Besonders wichtig ist diese für 
Beschäftigte im Organisations- oder Personalwesen sowie Be-
schäftigte in Vorgesetzten- oder Leitungsfunktionen. Um Anreize 
für eine Intensivierung dieser Fortbildung zu geben und die denk-
baren Fortbildungsbereiche besser zu erschließen, werden im 
Gesetz weitere Hauptthemen benannt. Dem Begriff der „Gleich-
stellung“ werden „Chancengleichheit“ und „geschlechtersensible 
Sichtweise“ vorangestellt. 

Chancengleichheit in diesem Sinne bedeutet insbesondere die 
Schaffung einer möglichst gleichen Ausgangsbasis für beide 
Geschlechter. Dazu gehört auch die Vermeidung vorgefasster Ein-
schätzungen und von Vorurteilen sowie die Berücksichtigung von 
Rahmenbedingungen, persönlichen Voraussetzungen und Lebens-
situationen.  
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Die vom Landtag und der Staatsregierung beschlossene geschlech-
tersensible Sichtweise (Gender Mainstreaming) soll sicherstellen, 
dass künftig Benachteiligungen von Frauen oder von Männern gar 
nicht erst entstehen: 

─ Die Auswirkungen von Entscheidungen auf Frauen und auf 
Männer werden von vornherein durch die fachlich zuständige 
Stelle bei jeder Entscheidung in allen Bereichen als zusätzli-
cher Abwägungsfaktor berücksichtigt. 

─ Unterschiedliche Lebensrealitäten von Frauen und Männern 
werden bereits im Vorfeld besonders von politischen Ent-
scheidungen, bei Gesetzen, Richtlinien, Planungen, Konzep-
tionen, Maßnahmen sowie Förderprogrammen bedacht. 

Die geschlechtersensible Sichtweise bewirkt keine Beendigung, 
sondern die Ergänzung und notwendige Erweiterung der bisheri-
gen Gleichstellungspolitik. 

Zu § 1 Nr. 8 (Änderung des Art. 10 BayGlG) 

Die gleitende Arbeitszeit ist inzwischen das generelle Arbeits-
zeitmodell des öffentlichen Dienstes (§ 7 Arbeitszeitverordnung) 
und nahezu flächendeckend eingeführt. Die Änderung des Art. 10 
unterstreicht, dass diese Vorschrift sich nicht in der Einführung 
der gleitenden Arbeitszeit erschöpft, sondern über diese hinaus für 
Beschäftigte mit familiären Pflichten bei entsprechender Notwen-
digkeit ausnahmsweise durch eine passgenaue Einzelfallregelung 
eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit möglich ist. Neben der in 
Art. 11 (neu) genannten Teilzeit-, Wohnraum- oder Telearbeit sind 
damit insbesondere die in der Arbeitszeitverordnung genannten 
vielfältigen Ausnahme- und Gestaltungsmöglichkeiten angespro-
chen. Art. 10 findet unabhängig davon Anwendung, ob die betref-
fenden Beschäftigten mit Familienpflichten gleitenden oder festen 
Arbeitszeiten unterliegen. 

Zu § 1 Nr. 9 (Änderung des Art. 11 BayGlG) 

Flexible Teilzeitmöglichkeiten im Sinne des Art. 11 Abs. 1 haben 
sich insbesondere für die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit gut bewährt. Allein beim Freistaat 
Bayern ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an allen Beschäftig-
ten von 18,9 % im Jahre 1996 auf 29,7 % im Jahre 2004 angestie-
gen. Unter den gleichen Bedingungen, Voraussetzungen und Ein-
schränkungen, wie sie gemäß Art. 11 Abs. 1 Sätze 1 und 3 für 
Teilzeitarbeit gelten, soll künftig auch Wohnraum- und Telearbeit 
angeboten werden. 

Ein individueller Anspruch auf Wohnraum- oder Telearbeit ist 
damit nicht verbunden. 

Entscheidend für die Akzeptanz von Wohnraum- oder Telearbeit 
ist die Geeignetheit des Arbeitsplatzes und der jeweiligen Be-
schäftigten. Die Funktionsfähigkeit der Verwaltung darf keines-
falls in Frage gestellt werden.  

Wohnraumarbeit bedeutet „Arbeiten im häuslichen Bereich“ im 
Rahmen eines bestehenden Arbeits- oder Dienstverhältnisses; an 
die Stelle der Flexibilisierung der Arbeitszeit, wie bei der Teilzeit-
arbeit, tritt bei diesen modernen Arbeitsformen die des Arbeitsor-
tes. Telearbeit ist eine besondere Form der Wohnraumarbeit, bei 
der eine auf Informations- und Kommunikationstechnik gestützte 
Tätigkeit mit einer gewissen Regelmäßigkeit am vom Dienstherrn 
gestellten und mit der Dienstelle online verbundenen PC-Arbeits-
platz verrichtet wird. Reine Wohnraumarbeit umfasst insbesonde-
re Arbeiten im herkömmlichen Sinne (z. B. handschriftliche Aus-
arbeitungen, Bearbeitung von Aktenvorgängen, Diktate, Textver-
arbeitung ohne Online-Verbindung). Damit die soziale Einbin-
dung und der Informationsfluss erhalten bleiben, sollten Wohn-

raum- und Telearbeit in der Regel nur alternierend angeboten 
werden. Dabei sind die Bediensteten abwechselnd sowohl in der 
Dienststelle als auch zu Hause tätig. 

Ein Aufgabengebiet eignet sich für eine Wahrnehmung in Wohn-
raum- oder Telearbeit bei im Wesentlichen abtrennbaren, selbst-
ständig zu erledigenden, ortsungebundenen Aufgaben mit klar 
definierten Arbeitszielen. Auch Stellen mit Leitungs- und Vorge-
setztenaufgaben können für Wohnraum- und Telearbeit geeignet 
sein, jedoch ist das der Ausnahmefall. 

Viele Dienstherren und Geschäftsbereiche bieten insbesondere 
Beschäftigten mit familiären Verpflichtungen bereits Wohnraum- 
und Telearbeit an. Diese Angebote nutzen aber auch Menschen 
mit behinderungsbedingten Mobilitätseinschränkungen. Im staatli-
chen Bereich sind diese Arbeitsformen inzwischen weit verbreitet 
und in praktisch allen Ressorts anzutreffen. Eingerichtet wurden 
zum Beispiel in der Steuerverwaltung allein im Bereich des In-
nendienstes rd. 200 Telearbeitsplätze, bei der Landesversiche-
rungsanstalt Oberbayern rd. 30 Telearbeitsplätze sowie weitere rd. 
30 Telearbeitsplätze und fast 200 Wohnraumarbeitsplätze im 
Geschäftsbereich des Sozialministeriums. 

Zu § 1 Nr. 10 (Änderung der Überschrift des Dritten Teils) 

Redaktionelle Änderung (geschlechtergerechte Sprache). 

Zu § 1 Nr. 11 (Änderung des Art. 15 BayGlG) 

Buchst. a) 

Art. 15 Abs. 2 Satz 2 wird um eine Verweisung auf Art. 16 Abs. 2 
Satz 2 (neu) ergänzt.  

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sollen ihren Aufgaben 
entsprechend an den regelmäßig stattfindenden Besprechungen 
zwischen Dienststelle und Personalvertretung teilnehmen. Wie die 
Gleichstellungsbeauftragten sind sie dabei zum Stillschweigen 
verpflichtet (Art. 18 Abs. 4 Satz 2). Im Einzelnen wird auf die 
Ausführungen in der Begründung zu § 1 Nr. 12 Buchst. a verwie-
sen.  

Die weiteren Änderungen sind redaktioneller Natur (geschlechter-
gerechte Sprache). 

Buchst. b) 

Die bisherige Regelung des Art. 15 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung 
mit Abs. 1 Satz 1 hat in den Dienststellen zu Irritationen und 
unterschiedlichen Auslegungen geführt. Unklar war, ob die Vor-
gabe einer vorherigen internen Ausschreibung der Funktion der 
Gleichstellungsbeauftragten in Abs. 1 Satz 1 auch im Falle einer 
Verlängerung der Amtszeit gelten soll. Mit der Änderung in 
Abs. 3 Satz 1 wird klargestellt, dass die Funktion der Gleichstel-
lungsbeauftragten ebenso bei einer Verlängerung der Amtszeit 
vorab auszuschreiben ist.  

Der Begründung zu Art. 15 in der Landtagsdrucksache 13/2784 
(S. 14) ist zu entnehmen, dass mit der befristeten Amtszeit der 
Gleichstellungsbeauftragten ein roulierendes System den Beschäf-
tigten ermöglichen soll, nach Ablauf von drei Jahren wieder eine 
andere Tätigkeit zu übernehmen. Dies würde unterlaufen, wenn 
keine erneute Ausschreibung erfolgt und die Verlängerung mehr 
oder weniger „automatisch“ abläuft.  

Auf die Ausschreibung und die Möglichkeit für alle Beschäftigten, 
sich zu bewerben, sowie die nachfolgende Bestellung durch die 
Dienststellenleitung gründet sich im Wesentlichen die Legitimati-
on für die Übernahme und Ausübung des Amtes. Auf Grund der 
besonderen Stellung der Gleichstellungsbeauftragten als Beauf-
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tragte der Dienststelle und gleichzeitig Partner der Beschäftigten 
ist diese Legitimation zwingend notwendig. Eine Wahl durch die 
Beschäftigten hingegen scheidet eben wegen der dargestellten 
Stellung aus. Sie wird zudem nach allen bisherigen Umfrageer-
gebnissen von den Dienststellen, Gleichstellungsbeauftragten, 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern mehrheitlich nicht 
gewünscht. Jedoch wird im Rahmen der Novellierung personal-
vertretungsrechtlicher Vorschriften zu prüfen sein, in wie weit 
eine stärkere Beteiligung der Personalvertretung bei der Bestel-
lung von Gleichstellungsbeauftragten sinnvoll ist. Zumindest 
mittelbar könnten die Beschäftigten dadurch stärker in die Bestel-
lung eingebunden werden. 

Zu § 1 Nr. 12 (Änderung des Art. 16 BayGlG) 

Buchst. a) 

Gleichstellungsbeauftragte nehmen Dienstaufgaben wahr und un-
terscheiden sich in ihrer Aufgabenstellung von der Personalvertre-
tung. Aber zwischen Dienststelle, Personalvertretung und Gleich-
stellungsbeauftragten gibt es viele gemeinsame Interessens- und 
Aufgabengebiete. Schon das BayGlG in seiner bisherigen Fassung 
hat dies erkannt und sieht deshalb eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit der Genannten vor.  

Wie die Evaluationsberichte zum Gesetz ergeben haben, gibt es 
hier deutlichen Nachholbedarf und ist eine Intensivierung der 
Zusammenarbeit notwendig. Dafür bieten sich insbesondere die in 
den meisten Dienststellen stattfindenden regelmäßigen Zusam-
menkünfte der Dienststellenleitung mit der Personalvertretung an. 
Meist handelt es sich dem Turnus entsprechend um so genannte 
„Monatsgespräche“ gemäß Art. 67 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen 
Personalvertretungsgesetzes (BayPVG). Um eine Teilnahme zu 
realisieren, ist eine entsprechende gesetzliche Grundlage notwen-
dig, denn Art. 67 Abs. 1 BayPVG sieht die Teilnahme von nach 
dem BayGlG bestellten Personen derzeit nicht vor. Die Änderung 
des BayGlG bewirkt ein Teilnahmerecht und eine Teilnahme-
pflicht dieser Personen an den regelmäßigen Treffen; sie sind zum 
Stillschweigen verpflichtet (Art. 18 Abs. 4 BayGlG).  

Ziel ist der Ausbau des Vertrauensverhältnisses zwischen allen 
Beteiligten.  

Von den (Monats-)Treffen nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 BayPVG zu 
unterscheiden sind die Sitzungen der Personalvertretung nach 
Art. 34 BayPVG zu denen anlassbezogen eine Vertretung der 
Dienststelle eingeladen werden kann; hier besteht grundsätzlich 
kein Teilnahmerecht für Gleichstellungsbeauftragte, es sei denn, 
die Personalvertretung lädt dazu ein.  

Buchst. b) 

Ausweislich des dritten Berichts der Staatsregierung über die 
Umsetzung des BayGlG wird die Beurteilung der Gleichstellungs-
beauftragten uneinheitlich gehandhabt. Der Anteil der Dienststel-
len, welche die Gleichstellungsbeauftragten auch in Bezug auf 
diese Tätigkeit beurteilt haben, hat sich seit dem zweiten Bericht 
der Staatsregierung mit jetzt 12,3 % mehr als verdreifacht. Die 
unklare Situation wird von vielen Gleichstellungsbeauftragten und 
Dienststellen als unbefriedigend empfunden. Eine Klärung der 
Beurteilungsgrundlagen mit dem Ziel einer Vereinheitlichung der 
Beurteilungspraxis ist deshalb dringend notwendig. Eine Ergän-
zung des BayGlG ist dafür der beste Weg, weil damit alle Dienst-
herren erreicht werden.  

Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten ist eine Dienstauf-
gabe und deshalb einer Beurteilung grundsätzlich zugänglich; 
andererseits handelt es sich um eine weisungsfreie Tätigkeit. 
Diese inhaltliche Weisungsfreiheit ist der von im Richterverhältnis 

befindlichen Personen nicht unähnlich; bei diesen jedoch gibt es 
keine Zweifel, dass sie zu beurteilen sind. Die Möglichkeit einer 
Beurteilung auf Antrag – wie sie zum Beispiel bei über 55-
jährigen Beamtinnen und Beamten bereits praktiziert wird – ist 
aus Sicht der Staatsregierung am besten geeignet, denkbare Inte-
ressenkonflikte aufzulösen. 

Buchst. c) und d) 

Abs. 5 enthielt im ursprünglichen Entwurf des BayGlG Inkompa-
tibilitätsregelungen in Bezug auf die Mitgliedschaft von Gleich-
stellungsbeauftragten in Personalvertretungen; diese Regelungen 
wurden jedoch nicht Inhalt des später verabschiedeten BayGlG. 
Im Gegenteil ist es im Geltungsbereich des BayGlG Gleichstel-
lungsbeauftragten möglich, zugleich Mitglied einer Personalver-
tretung zu sein. Dies wurde in den Berichten der Staatsregierung 
über die Umsetzung des BayGlG später sogar als vorteilhaft be-
schrieben. 

Der im BayGlG verbliebene Hinweis darauf, dass die Vorschriften 
des BayPVG unberührt bleiben, erscheint unnötig und verzichtbar. 
Abs. 5 wird deshalb aufgehoben und die weitere Absatznummerie-
rung entsprechend angepasst. 

Buchst. e) 

Die Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben zur Vertretung 
von Gleichstellungsbeauftragten ist erforderlich. Die Ergebnisse 
des dritten Berichts der Staatsregierung zeigen, dass trotz entspre-
chender Aufforderung in Art. 16 Abs. 8 bislang nur gut die Hälfte 
der Dienststellen diese Vertretung geregelt haben. In Urlaubs- und 
sonstigen Abwesenheitszeiten haben die Beschäftigten so keine 
anstelle der Gleichstellungsbeauftragten ansprechbare Person.  

Diese unbefriedigende und dem Gesetz nicht genügende Situation 
wird dadurch beseitigt, dass künftig stets eine Vertretung der 
Gleichstellungsbeauftragten benannt werden muss. 

Zu § 1 Nr. 13 (Änderung des Art. 17 BayGlG) 

Redaktionelle Änderung – Anpassung an den aktuellen Sprach-
gebrauch. 

Zu § 1 Nr. 14 (Änderung des Art. 18 BayGlG) 

Buchst. a) 

Nach Art. 18 Abs. 2 sind die Gleichstellungsbeauftragten zur 
Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unter-
richten. Der dritte Bericht der Staatsregierung hat hinsichtlich 
dieser Informationspflichten deutliche Probleme im Vollzug fest-
gestellt. 

Das BayGlG gibt bei Personalangelegenheiten keine Regelbeteili-
gung der Gleichstellungsbeauftragten vor und verlangt stattdessen 
einen Antrag der betroffenen Person oder einen qualifizierten 
Antrag der Gleichstellungsbeauftragten. Die Einführung einer Re-
gelbeteiligung anlässlich der jetzigen Gesetzesänderung würde 
Verwaltungs- und Arbeitsaufwand verursachen und Freistellungs-
bedarf auslösen. Die Änderung wäre dann insgesamt nicht mehr 
kostenneutral, konnexitätsrelevant und personell nicht verkraftbar. 

Um den festgestellten Problemen dennoch wirksam zu begegnen 
und die Pflichten der Dienststellen auch in zeitlicher Hinsicht 
eindeutig festzulegen, wird Abs. 2 dahingehend ergänzt, dass die 
Unterrichtung der Gleichstellungsbeauftragten bei Personalange-
legenheiten spätestens zeitlich parallel zur Beteiligung der Perso-
nalvertretung erfolgen muss. Ein zusätzlicher Verwaltungsauf-
wand ist damit für die Dienststellen nicht verbunden, denn die 
notwendige Information musste bereits bisher gegeben werden 
und sie kann künftig in der Regel durch einen Mehrabdruck der 
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Personalratsbeteiligung erfolgen. Eine zu späte oder nicht erfol-
gende Unterrichtung der Gleichstellungsbeauftragten kann so 
künftig verhindert werden.   

Die Antragserfordernisse des Art. 18 Abs. 3 Satz 2 bleiben unbe-
rührt. Nach Art. 18 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 können Gleichstel-
lungsbeauftragte jederzeit eine Beteiligung fordern, wenn sie 
Anhaltspunkte dafür vortragen, dass die Ziele des Gesetzes nicht 
beachtet werden. Der künftig gesicherte Informationsstand trägt 
dazu bei, dass dies nicht unabhängig davon geschieht, ob Verstöße 
tatsächlich anzunehmen sind. 

Die Unterrichtung kann vor Ort einvernehmlich näher ausgestaltet 
werden, so dass nur über relevante Dinge informiert werden muss. 
Die Dienststellen können dazu gemeinsam mit den Gleichstel-
lungsbeauftragten Informationen kanalisieren, bündeln und auch 
begrenzen; weniger interessante Bereiche und Massengeschäfte 
können ausgeblendet oder zusammengefasst werden.  

Die Informationsbeschaffung der Gleichstellungsbeauftragten in 
Personalangelegenheiten vereinfacht sich künftig deutlich. Ein auf 
die jetzt lediglich zeitlich konkretisierte Informationspflicht ge-
stütztes zukünftiges Freistellungsbegehren von Gleichstellungsbe-
auftragten scheidet deshalb von vorn herein aus. Aber auch die 
Behördenleitungen und die Personalstellen können ihren Informa-
tionspflichten leichter und ohne Mehraufwand nachkommen. Eine 
Aufwandsmehrung könnte sich jedoch in Dienststellen ergeben, in 
denen den gesetzlichen Informationspflichten bislang nur unzurei-
chend nachgekommen wurde.  

Buchst. b) 

Redaktionelle Änderung (geschlechtergerechte Sprache). 

Zu § 1 Nr. 15 (Änderung der Überschrift des Fünften Teils) 

Redaktionelle Änderung wegen Streichung von Art. 24. 

Zu § 1 Nr. 16 (Änderung des Art. 22 BayGlG) 

Das Intervall für die Berichte der Staatsregierung an den Landtag 
wird wie bei den Gleichstellungskonzepten von drei auf fünf Jahre 
verlängert. Ziel ist eine Verringerung des mit dem BayGlG ver-
bundenen Verwaltungsaufwands auf allen Ebenen. Dem Landtag 
soll in jeder Legislaturperiode ein Umsetzungsbericht erstattet 
werden. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 1 Nr. 4 (Ände-
rung des Art. 4) verwiesen. 

Zu § 1 Nr. 17 (Änderung des Art. 23 BayGlG) 

Buchst. a) 

Redaktionelle Änderung. 

Buchst. b) 

Die Regelung zum Außer-Kraft-Treten wird gestrichen und das 
BayGlG damit unbefristet fortgeführt. Es wird davon ausgegan-
gen, dass mit den Regelungen des BayGlG, insbesondere durch 
Gleichstellungskonzepte und Gleichstellungsbeauftragte sowie 
eine verstärkte Umsetzung des Gesetzes seitens der Dienststellen, 
jetzt noch bestehende Defizite hinsichtlich der tatsächlichen 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern im bayerischen 
öffentlichen Dienst beseitigt werden können. Eine Beendigung des 
Gesetzes soll erst erfolgen, wenn der Landtag zu dem Ergebnis 
kommt, dass die Ziele des BayGlG erreicht sind und die Gleich-
stellung von Frauen und Männern im bayerischen öffentlichen 
Dienst verwirklicht ist. 

Zu § 1 Nr. 18 (Aufhebung des Art. 24 BayGlG) 

Die für das BayGlG in seiner ursprünglichen Fassung notwendi-
gen Übergangsvorschriften haben sich durch Zeitablauf erledigt. 

Zu § 2 

Diese Bestimmung regelt den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des 
Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes 
am 30. Juni 2006. Das BayGlG wird ohne zeitliche Lücke fortge-
führt. Vor dem In-Kraft-Treten des Änderungsgesetzes begonnene 
Zeiträume werden nicht unterbrochen oder neu in Lauf gesetzt, 
sondern sind ein durchgehender Zeitraum. Dies gilt auch für die 
Amtszeiten der nach dem BayGlG bestellten Personen. Wie schon 
in der Begründung zu § 1 Nr. 4 ausgeführt, sind die nach dem 
bisherigen Rhythmus zum 30.06.2006 fälligen Gleichstellungs-
konzepte erst zum 30.06.2008 zu erstellen. 
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(Beginn: 09.01 Uhr)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Die Damenriege des Präsidiums, 
einschließlich des Protokolls, begrüßt Sie alle recht herz-
lich und wünscht Ihnen einen schönen guten Morgen. 

Ich darf hiermit die 61. Vollsitzung des Bayerischen Land-
tags eröffnen. Presse, Funk und Fernsehen sowie Foto-
grafen haben um Aufnahmegenehmigung gebeten. Diese 
Genehmigung wurde wie immer erteilt. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf:

Aktuelle Stunde

Für die heutige Sitzung ist die Fraktion der CSU vor-
schlagsberechtigt. Sie hat eine Aktuelle Stunde zum 
Thema „Integration von Ausländern erfolgreich för-
dern und fordern“ beantragt. In der Aktuellen Stunde 
dürfen die einzelnen Redner grundsätzlich nicht länger als 
fünf Minuten sprechen; das alles ist bekannt. Ergreift ein 
Mitglied der Staatsregierung das Wort für mehr als zehn 
Minuten, erhält eine Fraktion auf Antrag für eines ihrer 
Mitglieder zusätzlich fünf Minuten Redezeit. 

Ich bitte Sie wie immer, auf das Signal zu achten. Im 
Übrigen trägt jetzt die Elektronik dazu bei, dass jeder 
Redner und jede Rednerin die eigene Redezeit selbst 
genau beobachten kann, sodass wir hier nicht eingreifen 
müssen. 

Ich sehe, dass Herr Kollege Sailer für die CSU-Fraktion 
bereit ist. Bitte schön, Herr Kollege.

Martin Sailer (CSU): Frau Präsidentin, meine Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen die 
Leitlinien der bayerischen Integrationspolitik zu Beginn 
der Aktuellen Stunde aus Sicht der CSU-Fraktion kurz 
skizzieren. Die Leitlinien sind gekennzeichnet von gegen-
seitigem Prozess, von gleichberechtigter Teilhabe und 
vom Prinzip des Forderns und Förderns. Ich darf Ihnen 
diese Punkte etwas näher erläutern.

Die Bayerische Staatsregierung hat diese Leitlinien zur 
Integration von dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland 
lebenden Ausländerinnen und Ausländern sowie von Spä-
taussiedlerinnen und Spätaussiedlern im Jahr 2003 gebil-
ligt. Danach bedeutet Integration gleichberechtigte Teil-
habe am sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben in Deutschland. Es handelt sich 
hierbei um einen gegenseitigen Prozess, den die Deut-
schen ebenso wie die Zuwanderer aktiv gestalten müssen. 
Gesamtgesellschaftliche Aufgabe sind Hilfestellungen 
insbesondere beim Spracherwerb, bei der Eingliederung 
in den Arbeitsprozess und bei der gesellschaftlichen Inte-
gration. 

„Integration im Dialog“ ist im Übrigen auch das Motto des 
von der Staatsregierung im Herbst 2004 ins Leben geru-
fenen Integrationsforums. Damit verfolgt die Staatsregie-
rung das Ziel, das Thema Integration in der Öffentlichkeit 
zu verankern sowie Bewusstsein und Akzeptanz dafür zu 
gewinnen, dass Integration nur im gemeinsamen 
Bemühen zum Erfolg führen kann. 

Im Jahr 2005 fanden in allen Regierungsbezirken Veran-
staltungen zum Motto „Integration im Dialog“ statt. Die 
Staatsregierung wird zusammen mit den Regierungen die 
Erfahrungen aus den Veranstaltungen auswerten und 

darum bemüht sein, dass unter diesem Motto auch auf 
örtlicher Ebene Veranstaltungen stattfi nden. Der Integrati-
onsprozess muss möglichst frühzeitig beginnen. Maßgeb-
liche Ansatzpunkte sind vor allem frühzeitiger Spracher-
werb und angemessene schulische Förderung. Die 
Staatsregierung hat bereits grundlegende Beschlüsse 
über die frühzeitige Sprachförderung von Kindern mit 
Migrationshintergrund gefasst, um deren Integration 
erfolgreich zu gestalten. 

Folgende integrationsbegleitende Maßnahmen sind im 
Gesamtkonzept „Integration durch Sprachförderung“ ent-
halten: erstens das Hausbesuchsprogramm für Kinder 
und Eltern „HIPPY“ und „Opstapje“, ideell und materiell 
unterstützt durch das Sozialministerium; zweitens das 
Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz. Ein 
Schwerpunkt liegt auf der Sprachförderung im Kinder-
garten. Für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, 
die über keine oder unzureichende Deutschkenntnisse 
verfügen, ist eine besondere Sprachförderung sicherzu-
stellen, und dafür wird der Gewichtungsfaktor im Rahmen 
der kindbezogenen Förderung auf 1,3 angehoben. Auch 
der neue Bildungs- und Erziehungsplan legt einen 
Schwerpunkt auf die Vermittlung interkultureller Kompe-
tenz und Sprachförderung. 

Integration – und damit darf ich bereits zum Schluss 
kommen – bedeutet auf der einen Seite, Rechte und 
Pfl ichten zu erschließen, das heißt Wahrnehmung eigener 
Verantwortung für ein Gelingen der Integration. Integration 
bedeutet auf der anderen Seite, auf die Akzeptanz und 
Offenheit der einheimischen Bevölkerung angewiesen zu 
sein. Integrationspolitik darf aber die Integrationsfähigkeit 
einer Gesellschaft nicht überfordern. 

Integration erfordert drittens das Bewusstsein und die 
Bereitschaft der Zuwanderer, sich auf das Leben in der 
mitteleuropäischen Gesellschaft einzulassen. Entschei-
dend dafür sind aus unserer Sicht der Erwerb der deut-
schen Sprache sowie die Anerkennung unserer Werteord-
nung. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Für die SPD-
Fraktion darf ich jetzt Herrn Kollegen Volkmann das Wort 
erteilen. Für Sie, Herr Kollege Volkmann, wurden zehn 
Minuten beantragt. 

Rainer Volkmann (SPD): Frau Präsidentin, meine Damen 
und Herren! Zunächst möchte ich meiner Freude darüber 
Ausdruck verleihen, dass die CSU-Fraktion mit ihrem 
ersten Sprecher einen sehr moderaten Ton angeschlagen 
hat. Dies ist deshalb erfreulich 

(Zuruf des Abgeordneten Thomas Kreuzer 
(CSU))

– Herr Kreuzer, wir können das doch offen sagen. Wenn 
Sie angefangen hätten, und ich habe mit Ihnen gerechnet, 
dann wäre nicht nur der Tonfall, sondern auch der Inhalt 
anders gewesen.

(Thomas Kreuzer (CSU): Unsere schlimmsten 
Befürchtungen sind dagegen eingetreten! – Hei-
terkeit des Abgeordneten Peter Welnhofer 
(CSU))
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– Da lacht auch Herr Welnhofer. 

Ich möchte ernsthaft an den Anfang stellen: Ich fi nde es 
erfreulich, dass Sie einen solch moderaten Ton 
anschlagen. Ich fände es auch erfreulich, wenn Sie in 
dieser Aktuellen Stunde bei diesem Ton blieben, dann 
wären wir schon ein ganzes Stück weiter.

Der Titel Ihrer heutigen Aktuellen Stunde lautet „Integra-
tion von Ausländern erfolgreich fördern und fordern“; 
diesem Motto stimmen wir ohne Frage rückhaltlos zu. Für 
uns ist nur manchmal ein klein wenig ärgerlich, dass die 
CSU-Fraktion immer wieder so tut, als hätte sie dieses 
Motto erfunden und müsste es sozusagen gegen den 
Rest der Welt durchsetzen. 

Das ist deshalb ein klein wenig ärgerlich, weil das Prinzip 
„Integration fördern und fordern“ das durchgängige 
Prinzip des Zuwanderungsgesetzes ist, das bekanntlich 
am 1. Januar des vergangenen Jahres in Kraft getreten ist. 
Seien Sie mir bitte nicht böse, wenn ich mir diese Spitze 
nicht verkneifen kann. Denn es war ein trauriger Teil dieses 
Prozesses, dass das Zuwanderungsgesetz mit diesem 
Prinzip „Fördern und fordern“ von der damaligen Opposi-
tion so lange Zeit be- und verhindert worden ist. Aber 
letztlich ist es auf den Weg gebracht worden, und das war 
natürlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 

In eine ähnliche Richtung zielt Stoibers neuer Aktionismus 
mit dem Einbürgerungstest, und das unterscheidet sich 
von dem, was bisher stattgefunden hat. Ich möchte Sie 
wirklich bitten, sich das nochmals zu überlegen. Denn es 
scheint zurzeit so zu sein, als gäbe es tatsächlich eine 
stärkere Rolle der CSU-Fraktion gegenüber dem Minister-
präsidenten. 

Vielleicht können Sie an diesem Punkt einen anderen 
Akzent setzen. 

Wenn im Einbürgerungstest verlangt wird, dass Sprach-
kenntnisse nachgewiesen werden, dass unsere Rechts- 
und Gesellschaftsordnung beim Zuwanderer bzw. bei 
dem, der eingebürgert werden will, bekannt ist, und dass 
die Regelanfrage beim Verfassungsschutz stattfi ndet, 
kann ich dazu nur sagen: Das alles steht bereits im 
Gesetz, zwar nicht bei der Einbürgerung. Aber wer sich 
auf Dauer in der Bundesrepublik aufhalten will, muss aus-
reichende Sprachkenntnisse nachweisen, muss auch eine 
entsprechende Prüfung abgelegt haben und muss ebenso 
Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und 
der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutsch-
land nachgewiesen haben. Das steht in § 9 des Aufent-
haltsgesetzes ausdrücklich. Im Übrigen ist die Regelan-
frage bereits heute in § 37 des Staatsangehörigkeitsge-
setzes gesetzlich festgelegt. Ich fi nde, was Sie fordern, ist 
ein bedauerlicher Aktionismus, der den Eindruck erweckt, 
dass hier noch besonders viel unternommen werden 
müsste. Wenn das nicht der Fall ist, sind wir doch nur froh 
darüber. 

Wir meinen, dass Integration eines der wichtigsten 
Themen der nächsten Jahre sein wird. Vom Gelingen der 
Integration, meine Damen und Herren, wird es weitgehend 
abhängen, wie weit sich diese Gesellschaft friedlich oder 
unfriedlich entwickelt. Ich möchte an dieser Stelle zualler-
erst einmal darauf hinweisen, dass wir Millionen von Aus-
ländern, darunter eine ganz erhebliche Zahl in Bayern, 

haben, die bestens in diesem Staat integriert sind und die 
auch von sich aus jedweden Beitrag dazu geleistet 
haben. 

Natürlich gibt es auch einige Probleme, das ist gar keine 
Frage. Die Probleme kommen sicherlich daher, dass wir in 
den letzten 50 Jahren praktisch keine Integration betrieben 
haben. Wir wissen: Vor mehr als 50 Jahren ist der erste 
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
Italien zur Anwerbung von Arbeitskräften abgeschlossen 
worden. Diese Menschen wurden damals „Gastarbeiter“ 
genannt, weil man anfangs glaubte, sie würden wieder 
zurückgehen. Seit mindestens 30 Jahren ist bekannt, dass 
ein erheblicher Teil dieser Menschen hier bleibt. Trotz 
dieser Kenntnis – und das ist ein Vorhalt, den ich Ihnen 
machen muss – hat die CSU immer wieder gesagt, 
Deutschland sei kein Einwanderungsland. Ich bin froh dar-
über, dass Herr Sailer diesen Satz nicht verwendet hat. 

Dieser Satz hat eine doppelte Wirkung, zum einen in Rich-
tung Deutsche. Bei den Einheimischen bewirkt dieser 
Satz eine massive politische Desorientierung. Wer heute 
in München mit der Straßenbahn oder der U-Bahn fährt, 
hört fast immer eine Sprache, die er nicht versteht. Er 
nimmt täglich wahr, dass sich Ausländer hier aufhalten, 
hört aber von der staatstragenden Partei immer den Satz: 
Wir sind kein Einwanderungsland, was natürlich zu einer 
ablehnenden Haltung gegenüber dem Ausländer führt. 

Zum anderen erweckt dieser Satz, wenn er regelmäßig 
und so dezidiert kommt, bei den Ausländern den Ein-
druck: Ich bin hier nicht erwünscht. 

Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die 
mich wirklich beeindruckt hat. Einen Monat nach der Bun-
destagswahl fand in Bonn von der Otto-Benecke-Stiftung 
eine sehr gute Veranstaltung zu Fragen der Einwanderung 
statt. Vonseiten der CDU war Herr Bosbach dabei. Es hat 
mich zutiefst beeindruckt, wie ein Italiener, der seit mehr 
als 40 Jahren in Deutschland lebt, sinngemäß gesagt hat: 

Meine Damen und Herren, für mich als Ausländer 
in Deutschland war es ein unglaublich positives 
Erlebnis festzustellen, dass bei diesem Bundes-
tagswahlkampf zum ersten Mal die Frage des 
Ausländers keine Rolle mehr gespielt hat. Das 
war für mich wirklich befreiend, weil es bei frü-
heren Wahlkämpfen beklemmend war, weil man 
immer das Gefühl haben musste, man sei nicht 
erwünscht. 

Deshalb fi nde ich es besonders wichtig, dass Sie von 
diesem Satz, der für die Vergangenheit objektiv falsch ist, 
Abstand nehmen.

Ich bin froh darüber, dass diese Verbesserung, erkennbar 
am letzten Bundestagswahlkampf, stattgefunden hat, und 
ich bin auch froh darüber, dass wir auf dem Wege sind, 
den türkischsprachigen Religionsunterricht durch türki-
sche Lehrer, die von den Ländern bezahlt werden und 
oftmals kein Wort Deutsch können, zurückzudrängen und 
durch deutschsprachigen Religionsunterricht zu 
ersetzen.

Einen Vorhalt muss ich Ihnen machen und dabei auf das 
zurückkommen, was Herr Sailer eben gesagt hat über 
das, was die Bayerische Staatsregierung getan hat. Wenn 
Sie positive Schritte in Richtung Integration von Auslän-
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dern machen, haben Sie unsere volle Unterstützung. Sie 
müssen sich aber überlegen, meine Damen und Herren, 
wenn Sie den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht 
an unseren Schulen abschaffen – und Sie sind im Begriff, 
das stufenweise zu tun –, dann beschädigen Sie das Pro-
jekt „Integration junger Menschen“. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Es ist völlig unbestritten, dass es für den jungen Ausländer 
wichtig ist, die Muttersprache richtig zu beherrschen, damit 
er eine zweite Sprache lernen kann. Eines der großen Pro-
bleme – das sagen Ihnen fast alle Vertreter von ausländi-
schen Organisationen – sind heute die jungen Menschen 
aus dem Ausland, die – jetzt nehme ich wieder das Beispiel 
der Türken – weder richtig Türkisch noch richtig Deutsch 
können. Sie sind ein ganzes Leben lang ein Problemfall, 
und das muss auf jeden Fall verhindert werden.

Deshalb mein Appell: Übertreiben Sie die Sparpolitik, an 
die wir uns schon fast gewöhnt haben, nicht. Der mutter-
sprachliche Ergänzungsunterricht ist extrem wichtig, und 
wichtig ist auch, dass er nicht durch Dritte, etwa durch die 
Konsulate, erfolgt, sondern durch den Freistaat Bayern, 
damit wir wissen, was jeweils unterrichtet wird. 

Zum Schluss: Das Zuwanderungsgesetz hat zwei Ziele 
– ich habe es schon gesagt –, Integration fördern und for-
dern. Es wäre schön, wenn Sie nicht immer wieder ver-
suchten, den Eindruck zu erwecken, als sei das, was Sie 
in den Raum stellen, etwas völlig Neues und nur auf Ihrem 
Mist gewachsen. Auch das, was ansonsten im Zuwande-
rungsgesetz steht und was schon § 1 des Aufenthaltsge-
setzes wiedergibt, nämlich, dass das Gesetz den Sinn hat, 
Zuwanderung zu steuern und zu begrenzen, dass die Inte-
grationsfähigkeit das entscheidende Kriterium für Zuwan-
derung sein muss und dass sowohl die wirtschaftspoliti-
schen als auch die arbeitsmarktpolitischen Interessen von 
Bedeutung sind, ist alles bereits im Zuwanderungsgesetz 
enthalten. Ich denke, wir wären heute wesentlich weiter, 
wenn dieses Gesetz schon zwei Jahre früher zustande 
gekommen wäre. 

Lassen Sie mich ganz zum Schluss einen Satz sagen, von 
dem ich mir vorstellen könnte, dass nicht nur ich ihn für 
wichtig halte, sondern auch Sie: Eine gelungene Zuwan-
derung – darüber sollten wir uns wirklich mit Nachdruck 
klar werden – ist eine Bereicherung nicht nur für die Zuge-
wanderten, sondern für die gesamte Gesellschaft. Dieses 
Ziel zu erreichen, wäre es wirklich wert. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege Volkmann. 

Für die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN darf 
ich Herrn Dr. Dürr das Wort erteilen, auch für zehn 
Minuten. Bitte schön, Herr Kollege. 

Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Frau Präsidentin, Kolleginnen 
und Kollegen! Es ist schon selten dreist, wie die CSU 
heute schöne Luftblasen über erfolgreiche Integration in 
die Welt setzt, aber gleichzeitig einen Fragebogen zur Ein-
bürgerung herauslässt,

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Genau!)

der genau das Gegenteil bewirken wird, nämlich Ausgren-
zung und Angst vor Ausländern. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn unsere Kollegin Christine Stahl Becksteins Frage-
bogen nicht öffentlich gemacht hätte, dann würden Sie 
heute wieder schöne Worte verlieren, und draußen ginge 
Beckstein in aller Ruhe seinen unschönen Taten nach. Das 
ist scheinheilig, aber diese Scheinheiligkeit lassen wir 
Ihnen nicht durchgehen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Der Kläger gegen die Rasterfahndung wurde jede Nacht 
kontrolliert. Warum? Weil er Rastalocken hat. Das passiert 
draußen, und in diesem Hause reden Sie über erfolgreiche 
Integration. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich fürchte, Sie haben von der Lebenswirklichkeit in 
Bayern keine Ahnung.

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Aber die 
GRÜNEN!)

Kolleginnen und Kollegen, Integration geht alle an. Sie ist 
kein Minderheitenproblem. Da geht es um unsere Gesell-
schaft. Keine Gesellschaft kann es sich leisten, dauerhaft 
einen erheblichen Teil ihrer Bevölkerung auszugrenzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Noch jede Gesellschaft, die einer Minderheit soziale, wirt-
schaftliche und politische Chancen verweigert hat, ist 
genau daran gescheitert. 

In Bayern wird ein großer Teil der Bevölkerung von allen 
Entwicklungschancen abgeschnitten. Immer mehr Men-
schen bleiben dauerhaft in Armut gefangen und vererben 
diese Armut an ihre Kinder. In Armut fallen insbesondere 
schlecht Ausgebildete. Wer nicht über ausreichende Bil-
dung verfügt, tut sich schwer, einen Arbeitsplatz zu fi nden. 
Besonders schmerzhaft bekommen dies viele Einwander-
erfamilien zu spüren. Sie leiden am meisten darunter, dass 
in Bayern Bildungsarmut vererbt wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wenn sie nicht bereits aus ihren Herkunftsländern eine 
gute Bildung mitbringen – vom bayerischen Bildungs-
system, von Ihrem Bildungssystem, Kolleginnen und Kol-
legen der CSU, bekommen sie diese Bildung nicht. 

Am Schwersten haben es Kinder aus Einwandererfami-
lien, die hier bei uns geboren werden und bei uns auf-
wachsen. Sie haben die schlechtesten Chancen. Dass in 
Bayern jedes Jahr 25 % der männlichen ausländischen 
Jugendlichen die Schule ohne Abschluss verlassen, ist 
ein unerträglicher Missstand; denn sie haben ihr Leben 
lang keine Chance auf dem Arbeitsmarkt, und sie haben 
keine Chance in unserer Gesellschaft. Das bringt auf Jahr-
zehnte hinaus enorme Belastungen nicht nur für diese 
Jugendlichen selbst, sondern für uns alle.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Das heißt: Hier ist jede Menge sozialer Sprengstoff.

Kolleginnen und Kollegen der CSU, Sie haben das 
Ausmaß der Schwierigkeiten, in die Ihre Politik unsere 
Gesellschaft stürzt, nicht begriffen; denn in wenigen 
Jahren wird in den größeren Städten unseres Landes die 
Hälfte unserer jüngeren Leute aus Einwandererfamilien 
stammen. Das sind keine Minderheitsprobleme, sondern 
Dimensionen, über die wir heute sprechen müssen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Was haben Sie darauf zu antworten? 

Wir GRÜNEN fordern seit Jahrzehnten eine Integrations-
politik, die die Lebenswirklichkeit unseres Landes als 
Einwanderungsland endlich berücksichtigt und ihr gerecht 
wird. Wir haben in all diesen Jahren verstärkte Sprachför-
derung gefordert. Wir haben Teilhabechancen für Einge-
wanderte gefordert, und wir haben uns immer wieder für 
die Grundrechte aller Bewohnerinnen und Bewohner Bay-
erns eingesetzt, insbesondere auch stets gegen die 
Gewalt gegen Frauen. 

Sie, Kolleginnen und Kollegen der CSU, interessiert dieses 
Thema „Gewalt gegen Frauen“ doch nur, wenn Sie es als 
Mittel des politischen Kampfes missbrauchen können.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zurufe von der CSU)

Wenn Sie mit diesem Thema Angst vor und Hetze gegen 
Muslime schüren können, dann befassen Sie sich damit. 
Aber Sie interessieren sich nicht für die Alltagspraxis in 
Bayern. Wir sind bei Ihnen stets auf taube Ohren gestoßen 
und meistens auch auf Widerstand, wenn wir uns gegen 
Gewalt in der Ehe eingesetzt haben, für Frauenhäuser, für 
Gleichstellung.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Gewalt gegen Frauen ist keine Frage von Kultur oder Reli-
gion; sie ist verfassungswidrig und sie ist gesetzeswidrig. 
Bei Gewalt gegen Frauen müssen Sie, Herr Minister Beck-
stein, einschreiten. Das ist Ihre Aufgabe. Da müssen Sie 
nicht beständig neue Gesetze fordern. Setzen Sie endlich 
die gültigen Gesetze um!

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie, Herr Minister, haben kürzlich erklärt: „Ich will, dass 
zwangsverheiratete Frauen ihre Rechte kennen lernen 
und auch einfordern.“ Deshalb wollten Sie individuelle 
Staatsbürgerschaftskurse. Das ist schon sehr dürftig, Herr 
Minister. Sie müssen diese Rechte einfordern, Sie müssen 
durchsetzen, dass diese Frauen diese Rechte haben. Sie 
müssen auch die Opfer von Frauenhandel besser 
schützen. Dazu haben Sie jetzt Gelegenheit bei der Nach-
besserung des Zuwanderungsgesetzes. Sorgen Sie end-
lich für Schutzwohnungen, sorgen Sie für eine Bedenkfrist 
vor der Ausreise und für ein eigenständiges Aufenthalts-
recht für „Frauen auf Probe“. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Da haben Sie Arbeit genug.

Aber wenn es um die Alltagspraxis geht, interessiert Sie 
das Thema ja nicht mehr. Kolleginnen und Kollegen der 
CSU, Sie kümmern sich das ganze Jahr nicht um Integra-
tion. Nur wenn gerade Wahlkampf ist oder wenn irgendwo 
auf der Welt etwas Schreckliches passiert, dann sind Sie 
sofort da; wenn in Holland jemand ermordet wird, wenn in 
Frankreich Autos oder im Nahen Osten Fahnen brennen, 
dann beschwören Sie sofort die Risiken der Integration in 
Bayern.

Sie schüren damit Ängste bei der Bevölkerung, nur damit 
Sie sich hinterher als Beschützer in Szene setzen können. 
Ihr Allheilmittel sind einzig und allein radikale Eingriffe in 
Freiheits- und Bürgerrechte und polizeiliche Maßnahmen 
gegen Ausländer. Mehr fällt Ihnen nicht ein.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Und je radikaler der Eingriff – machen Sie die Menschen 
glauben –, desto größer ist angeblich die Sicherheit.

Also, es ist absurd. Durch diese Angstmache wird die 
Ausgrenzung von Ausländern verschärft, und damit 
werden die bestehenden Konfl ikte erst so richtig ange-
schürt.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ist die alte Abschottungs- und Ausgrenzungspolitik der 
CSU, die da immer wieder aufgewärmt wird. Nur diesmal 
haben Sie die Grenzen nicht nach außen, sondern schon 
nach innen, in die Gesellschaft gezogen. 

Warum wollen Sie die Einbürgerung immer wieder 
erschweren? Es gibt überhaupt keinen Anlass dafür. Es ist 
nichts passiert. Wir haben seit Jahren die gleiche politi-
sche Lage, absolut unverändert. Und trotzdem wollen Sie 
permanent noch höhere Hürden und noch höhere Hürden. 
Das ist doch absurd! 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es muss genau in die andere Richtung gehen: Wir müssen 
die Einbürgerung endlich erleichtern. Das ist unsere Auf-
gabe. 

Wenn in bayerischen Kommunen ein Drittel der Bevölke-
rung kein Wahlrecht hat, dann haben doch wir als Politiker, 
als Gesellschaft ein Legitimationsproblem. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf von der CSU)

– Aber natürlich! No taxation without representation – Herr 
Minister, dieser Satz ist 200 Jahre alt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ist Zeit, dass die CSU ein bisschen aufholt. 

Wir GRÜNEN fordern deswegen schon lange ein Kommu-
nalwahlrecht für alle bei uns dauerhaft lebenden Auslän-
derinnen und Ausländer, und wir fordern die Erleichterung 
der Einbürgerung. 

Das Staatsangehörigkeitsgesetz hat sich von der Aus-
schließlichkeit des Ius sanguinis verabschiedet, vom alten 
Blutrecht. Aber Sie, Kolleginnen und Kollegen der CSU, 
sind offenbar unfähig zu einem modernen Staatsbürger-
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schaftsrecht. Sie halten am alten Blutrecht fest. Danach 
kann man nicht wirklich Deutscher werden; als Deutscher 
wird man geboren. Das glauben Sie heute noch. Aus-
länder bleibt für Sie immer Ausländer, selbst wenn er 
einen deutschen Pass besitzt. Das ist Ihre Politik, und 
damit teilen und verstärken Sie die Vorurteile und die feh-
lende Integrationsbereitschaft eines Teils der Bevölke-
rung.

Die neuen Fragebögen dienen Ihnen vor allem dazu, zu 
signalisieren – den Eingebürgerten genauso wie den deut-
schen Deutschen: Denen kann man die Staatsbürger-
schaft wegnehmen, uns nicht! Das ist Ihr Signal.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie schaffen damit Staatsbürger erster und zweiter Klasse. 
Deutschen Deutschen kann man laut Verfassung die 
Staatsbürgerschaft nicht nehmen, den Eingebürgerten 
schon. Das signalisieren Sie. 

Es ist erbärmliche Polemik, Herr Minister, wenn Sie uns 
GRÜNEN unterstellen, wir wollten Extremisten und Terro-
risten einbürgern. Damit machen Sie sich wirklich lächer-
lich. Es zeigt Ihre Hilfl osigkeit. Wenn Sie zu einem solch 
schäbigen Verhalten Zufl ucht nehmen müssen, zeigen 
Sie, dass Ihnen nun wirklich nichts mehr einfällt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Denn niemand kann ernsthaft behaupten, dass der Frage-
bogen, den Sie und auch die Baden-Württemberger vor-
legen, die Gesinnungsschnüffelei, die Einbürgerung von 
Terroristen verhindern könnte. Das ist doch absurd, das 
glauben doch nicht einmal Sie selber. 

Sie sagen zwar: „Wir haben ein hohes Interesse daran, 
nicht die Falschen einzubürgern.“ Sie wollen den braven 
türkischen Arbeitnehmer und nicht den gerissenen Extre-
misten. Aber glauben Sie, dass der gerissene Extremist 
dumm genug ist, auf Ihre blöden Fragen hereinzufallen? 
Der schreibt einfach „ja“ hin, der lügt einfach. Aber der 
brave türkische Arbeitnehmer, den Sie angeblich wollen, 
hat so einen Berg von Fragen zu beantworten, der hat 
ohnehin Schwellenangst, und mit dieser Bürokratie 
können Sie ihn weiterhin unter Druck setzen. Sie werden 
seine Angst verstärken und ihn dazu veranlassen, in die 
Fallen, die die Bürokratie da stellt, hineinzutappen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das ist wirklich integrationshemmend und das ist abschre-
ckend. 

Vor allem aber schwebt diese prinzipielle, jederzeitige 
Widerrufbarkeit wie ein Damoklesschwert über ihm. Er 
erhält das unmissverständliche Signal: Du kannst dir nie 
sicher sein, du wirst nie ein richtiger Deutscher; sobald du 
etwas falsch machst, bist du wieder draußen! – Das sig-
nalisieren Sie.

Sie haben behauptet: Das Gesetz schreibt vor, dass Ein-
bürgerungsbewerber Zweifel an der Verfassungstreue 
zuverlässig vor der Einbürgerung auszuräumen haben. 
Das Gesetz schreibt gerade nicht vor, die Verfassungs-
treue prinzipiell, bei allen Bewerbern infrage zu stellen. 
Nicht bei allen, sondern nur, wenn es einen Anlass dafür 

gibt, gibt es Zweifel. Es gibt gar keinen Grund, Ausländer 
per se als Ausländer unter Generalverdacht zu stellen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ist zurzeit so, dass alle in diesem angeblichen Streit der 
Kulturen – den ich nicht sehe; denn es gibt so viele Kul-
turen, wer streitet da eigentlich? – besonnen reagieren. 
Alle sind bemüht, den sozialen Frieden zu wahren und die 
Grundrechte zu verteidigen. Nur Sie reagieren mit Panik-
mache und Ideologie. 

Wenn Sie nicht bald aufhören, genau die Probleme zu 
verschärfen, sie Sie angeblich bekämpfen wollen, werden 
Sie den sozialen Frieden in Bayern weiter gefährden. 
Kümmern Sie sich endlich um die sozialen, um die Bil-
dungsprobleme, für die Sie Verantwortung tragen, dann 
haben wir eine wirklich verbesserte Integrationspolitik.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Danke schön, 
Herr Kollege Dürr. Ich darf als nächstem Redner Herrn 
Kollegen Welnhofer das Wort erteilen. Auch für ihn wurden 
zehn Minuten beantragt. 

Peter Welnhofer (CSU): Frau Präsidentin, meine Damen 
und Herren! Herr Kollege Dürr, Ihr letzter Beitrag hat 
wieder einmal deutlich gezeigt, dass Sie im Grunde keine 
wirkliche Integration wollen, sondern Ihre multikulturelle 
Gesellschaft weiter ausbauen möchten. 

(Beifall bei der CSU) 

Es war doch gerade die völlig verfehlte Zuwanderungspo-
litik der vergangenen Jahrzehnte, die uns Integrationspro-
bleme gebracht hat, die wir heute nur sehr schwer bewäl-
tigen können. 

„Integration von Ausländern erfolgreich fördern und for-
dern“ ist ein hoher, für die Gesellschaft aber überaus 
wichtiger Anspruch, zu dessen Erfüllung in Bayern seit 
vielen Jahren Erhebliches geleistet wird, trotz aller berech-
tigten Kritik, die wir immer an der Zuwanderungspolitik 
des Bundes geübt haben. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Eines kann ich Ihnen gleich zu Anfang sagen: Die Haltung 
der CSU-Landtagsfraktion unterscheidet sich von der 
Haltung des Ministerpräsidenten und insbesondere des 
Innenministers überhaupt nicht. Um kein Jota! 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das glaube ich Ihnen 
sofort!)

Davon können Sie ausgehen, meine Damen und Herren. 

(Margarete Bause (GRÜNE): Das brauchen Sie 
nicht extra zu betonen!)

Eine der wesentlichen Grundbedingungen erfolgreicher 
Integration ist, dass beim jeweiligen Ausländer Integrati-
onsfähigkeit, insbesondere solide Sprachkenntnisse, und 
auch Integrationswilligkeit vorhanden sind, also die 
Bereitschaft, sich in die deutsche Verfassungs- und 
Gesellschaftsordnung einzufügen und nicht seine eigene 
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Ordnung hierher mitzubringen. Ausländer, die dauerhaft in 
Deutschland bleiben, müssen in unserer Gesellschaft 
ihren Platz fi nden und anerkannte Mitglieder dieser 
Gesellschaft werden. Es liegt auch in unserem Interesse, 
dass wir in Deutschland kein ethisches Minderheitenpro-
blem und keine breit angelegte multikulturelle Gesellschaft 
bekommen. 

Gewisse Fehlentwicklungen in diese Richtung sind ja 
schon vorhanden mit all den Spannungen und Verwer-
fungen, die wir nahezu tagtäglich beobachten können. 
Minderheiten, die sich abkapseln und Parallelgesell-
schaften bilden, werden alsbald auch Gruppenrechte for-
dern. Eine solche Forderung wäre jedoch aus unserer 
Sicht abwegig. Es gibt schon jetzt in einzelnen deutschen 
Großstädten ethnisch dominierte Stadtteile. Das wissen 
wir alle. 

Integration kann und soll diesem Trend entgegenwirken. 
Wo sich Deutsche einer starken Minderheit oder sogar 
einer anderen ethnischen Mehrheit gegenüber sehen, ist 
Integration in die deutsche Gesellschaft kaum noch mög-
lich. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Deutsche Deutsche 
oder nicht-deutsche Deutsche?)

– Zur Staatsangehörigkeit komme ich noch, Herr Kollege.

Integration gelingt nur, wenn klar ist, wohin integriert 
werden soll. Wer auf Dauer in Deutschland leben will, 
muss die deutsche Hausordnung beachten und sich nach 
besten Kräften in die hier herrschenden rechtlichen, politi-
schen und gesellschaftlichen Verhältnisse positiv ein-
fügen.

Multikulturelle Beliebigkeit, bei der die verschiedenen Kul-
turen nebeneinander leben, ist kein Modell für die Zukunft. 
Zu welchen Problemen Integrationsmängel führen, haben 
wir vor einigen Monaten in Frankreich beobachten 
können. So etwas wollen wir in Deutschland nach Mög-
lichkeit vermeiden.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Tun Sie endlich etwas 
dafür und lassen Sie die Kommunen nicht dau-
ernd damit im Stich!)

Sie haben moniert, dass das Zuwanderungsgesetz nicht 
schon früher in Kraft getreten ist. Ich bin sehr froh, dass 
der Zuwanderungskompromiss vor einigen Jahren 
zustande gekommen ist, denn das, was zuvor vorgelegt 
worden war, war völlig inakzeptabel. Sie hatten versucht, 
das mit einer Trickserei im Bundesrat durchzusetzen. Das 
ist beim Bundesverfassungsgericht gescheitert. Und dann 
erst war Raum dafür, durch eine vernünftige Vereinbarung 
zu einem Zuwanderungsgesetz zu kommen, das man 
zwar von unserer Seite nicht begeistert begrüßen, aber als 
Kompromiss akzeptieren kann. 

(Rainer Volkmann (SPD): In dem Gesetz steht 
genau das drin, was Sie jetzt fordern, von Anfang 
an!)

– Von Anfang an stand eine Menge drin, was völlig unak-
zeptabel war, meine sehr verehrten Damen und Herren 
von der linken Seite! Eine Evaluation des geltenden 
Gesetzes auf Bundesebene wird übrigens demnächst 
stattfi nden; das ist im Koalitionsvertrag so vereinbart. 

Einige wichtige Punkte aus bayerischer Sicht will ich 
nennen. Die Anforderung an den Ehegattennachzug muss 
wieder verschärft werden. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Familienpartei!)

Ich will das im Einzelnen nicht ausführen, weil die Zeit 
nicht reicht. Aber Familienpolitik kann nicht dazu führen, 
dass wir sämtliche ausländerpolitischen Grundsätze über 
Bord werfen.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Vielleicht würde das ja 
helfen!)

Wir müssen darauf achten, dass Deutschland Deutsch-
land bleibt. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Ja, Deutschland den 
Deutschen!)

Das erwartet unser Volk von uns. 

(Beifall bei der CSU – Anhaltende Zurufe von den 
GRÜNEN und von der SPD)

Ich verhehle nicht, dass es auch bei den Spätaussiedlern 
inzwischen massive Probleme gibt, obwohl das keine 
Ausländer sind. Auch da müssen wir fordern, dass die 
deutsche Sprache vor der Einreise gelernt wird. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Wir müssen auch über das Nachzugsalter neu nach-
denken, denn es geht nicht an, dass Kinder zur Sozialisa-
tion beispielsweise in die Türkei gebracht werden, um 
dann - nach dort erfolgreicher türkischer Sozialisation - 
wieder zu kommen. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Damit sie endlich Schu-
lerfolge haben!)

Das sind extreme Fehlentwicklungen, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren. 

(Anhaltende Zurufe des Abgeordneten Dr. Sepp 
Dürr (GRÜNE))

Zur Staatsangehörigkeit und zur Einbürgerung sage ich 
Ihnen Folgendes: Es ist nicht so, Herr Dürr, dass wir 
sagen, Einbürgerung oder nicht, Ausländer bleibt Aus-
länder, unabhängig vom Pass.

(Anhaltende Zurufe des Abgeordneten Dr. Sepp 
Dürr (GRÜNE) in Richtung Regierungsbank)

– Nein, es ist gerade umgekehrt. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Einen Moment, 
Herr Kollege Welnhofer. Herr Kollege Dr. Dürr, es spricht 
hier ein Redner am Pult. Wenn Sie Gespräche mit einem 
Mitglied der Staatsregierung führen wollen, machen Sie 
das bitte draußen, aber nicht hier drinnen auf diese Art 
und Weise.

(Beifall bei der CSU – Zurufe von der SPD und 
von den GRÜNEN)
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Peter Welnhofer (CSU): Also noch einmal, Herr Kollege 
Dürr: Es ist nicht so, dass für uns ein Ausländer immer ein 
Ausländer bleiben würde, wie Sie behaupten, ganz unab-
hängig davon, ob er den deutschen Pass bekommt oder 
nicht. Das wäre so, wenn er nach Ihren Grundsätzen den 
Pass bekäme; denn Sie würden den Pass dem Ausländer 
geben, bevor er hier integriert und ein Bestandteil der 
deutschen Gesellschaft geworden ist.

(Anhaltende Zurufe von den GRÜNEN)

Das sind Ihre Grundsätze, ob Sie das heute nun zugeben 
oder nicht. So ist es auf jeden Fall.

Nein, wir sagen: Der Ausländer bekommt den Pass, wenn 
er ein Deutscher geworden ist, und dann wird er auch als 
solcher bei uns angesehen und voll akzeptiert. Aber die 
Einbürgerung ist erst der Schlussstein; sie ist nicht ein Teil 
der Integration, so wie Sie es – jedenfalls in der Vergan-
genheit – immer gesagt haben. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass Sie das jetzt plötzlich alles anders sehen. 
Unstrittig wird sein, dass sich ein Bewerber um die Staats-
angehörigkeit zur freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen hat. Wie 
jedoch dieses Bekenntnis nachgewiesen wird, ist auch 
eine ganz wichtige Frage, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. Wir sind der Meinung, dass dieses Bekenntnis 
kein Lippenbekenntnis sein darf, sondern auch einer 
Nachprüfung standhalten muss. Eine solche Nachprüfung 
ist notwendig. 

Die aktuelle Diskussion um einen Gesprächsleitfaden aus 
Baden-Württemberg gibt Anlass, einige bayerische For-
derungen besonders hervorzuheben. Wir wollen vor allem, 
dass die Überprüfung der Voraussetzungen für die Einbür-
gerung bundesweit einheitlich stattfi ndet. Es kann nicht 
sein, dass zum Beispiel in Berlin oder in einem anderen 
Land die Einbürgerung nahezu zum Nulltarif gewährt wird 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Deshalb fangen Sie mit 
einer eigenen Einbürgerung an?)

und dann natürlich dementsprechend ein gewisser Ein-
bürgerungstourismus in unserem Land einsetzt. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Eine Bundeslösung 
bietet Einheitlichkeit!)

Bundesweit sollten auf jeden Fall der Sprachtest, der 
Staatbürgerschaftskurs, die Befragung des Bewerbers 
auf geeignete Weise sowie die Regelanfrage beim Verfas-
sungsschutz einheitlich geregelt sein. Es mag sein, dass 
das da und dort schon gemacht wird. Unser Anliegen ist 
aber, dass das überall gemacht wird, und zwar überall in 
gleicher Intensität; allerdings nicht nach dem Berliner 
Modell.

Wenn es zu einer Einbürgerung kommt, muss man auch 
überlegen, ob es sinnvoll ist, einen Eid auf das Grundge-
setz zu verlangen. Eine doppelte Staatsbürgerschaft 
lehnen wir nach wie vor ab. Im Übrigen empfehle ich die 
Lektüre des 10-Punkte-Programms der Staatsregierung 
– eine ganze Menge hervorragender Vorschläge, verab-
schiedet im Dezember des vergangenen Jahres. 

Das Fazit ist: Wer nach Deutschland kommt, muss sich 
integrieren wollen, und zwar in dem Sinne, wie ich es dar-
gestellt habe, vor allem, was Sprache, Wertordnung und 

darüber hinaus die „Hausordnung“ angeht. Um diese For-
derung von bayerischer Seite zu unterstützen, werden 
zahlreiche Anstrengungen unternommen, vor allem auch 
im Bildungsbereich. Die anderen Redner meiner Fraktion 
werden – wie es Kollege Sailer schon vor mir getan hat – 
darauf noch besonders eingehen. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Weikert.

Angelika Weikert (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen 
und Kollegen! Bei meinem Vorredner, Herrn Kollegen 
Welnhofer, stand eher der Teil des Forderns im Vorder-
grund und weniger der Teil des Förderns. Forderungen 
haben wir nun wirklich ausreichend gehört; ich habe sie 
gar nicht schnell genug mitnotieren können. Vom Aspekt 
des Förderns, der zwingend zu diesem Thema gehört, war 
wenig zu hören. Ich gehe ein bisschen auf diesen Rede-
beitrag ein, gehe aber auch auf den Beitrag ein, den Herr 
Sailer vorangestellt hat, nämlich den Aspekt, gleichwer-
tige Lebensverhältnisse in Bayern zu schaffen. Das ist ein 
Ziel, auf das wir uns gerne verständigen könnten.

Dazu nenne ich vorab ein paar Zahlen – Zahlen, die aus 
dem Kultusministerium, „Schule und Bildung in Bayern“, 
stammen –: 74 % aller ausländischen Schüler sind bei 
uns in Bayern in der Hauptschule. 7 % aller ausländischen 
Schüler sind in Volksschulen mit sonderpädagogischer 
Förderung. Das heißt, über 80 % aller ausländischer 
Schüler erreichen maximal den Qualifi zierenden Haupt-
schulabschluss, was natürlich nicht auf die Gesamtzahl 
der 80 % zutrifft. Nur 10 % der ausländischen Schüler 
besuchen ein Gymnasium. Das heißt: Nur jeder zehnte 
Jugendliche mit Migrationshintergrund erreicht in Bayern 
das Abitur. Jetzt frage ich Sie: Sind das gleichwertige 
Lebensverhältnisse? – Sicher nicht. In Bayern erreicht 
ungefähr ein Drittel aller Jugendlichen das Abitur, bei 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist es nur jeder 
zehnte. Das sind keine gleichwertigen Lebensverhält-
nisse. Das heißt: Es ist eine Aufgabe für uns, daran zu 
arbeiten.

Nächster Punkt: Beim Übergang von der Schule in den 
Beruf sind ausländische Schüler überproportional an dem 
Thema Ausbildungsplatzsuche und an der Jugendarbeits-
losigkeit beteiligt. Ich empfehle Ihnen, das meine ich 
ernst: Besuchen Sie einmal eine Berufsschule in Ihrem 
Stimmkreis und gehen Sie einmal – Sie müssen sich 
anmelden, weil es nicht einfach ist, eine solche Klasse zu 
erreichen – in eine so genannte Jungarbeiterklasse. Es 
handelt sich um Klassen, in denen die Schulpfl icht an 
einem Tag in der Woche erfüllt wird. Es ist fürchterlich. Die 
SPD-Landtagsfraktion prangert diesen wirklich unwür-
digen Zustand, der nichts mit Bildung zu tun hat, der 
nichts mit Förderung zu tun hat und der nichts mit Chan-
cengleichheit zu tun hat, seit Jahrzehnten an. 

(Beifall bei der SPD)

Gehen Sie in eine dieser Klassen, schauen Sie in die 
Gesichter und Sie werden dabei feststellen: Mindestens 
– ich schätze – 70 % dieser Jugendlichen sind Jugend-
liche mit Migrationshintergrund. Da frage ich Sie: Gibt es 
gleichwertige Lebenschancen in Bayern?
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Jetzt gibt es Modelle, Konzepte und Vorschläge. Herr Kol-
lege Sailer hat darauf hingewiesen, es gebe das tolle 
HIPPY-Projekt, es gibt die Sprachförderung und vieles 
mehr. Es gibt vonseiten der Hauptschulen seit mindestens 
10 Jahren – ich nenne es einen Dauerbrenner – die kon-
krete Forderung an den Freistaat Bayern, die Schulsozial-
arbeit und die Schulpädagogik an den Schulen auszu-
bauen, und zwar gerade an Schulen, an denen es viele 
Kinder mit Migrationshintergrund gibt. Ich beziehe mich in 
diesem Zusammenhang auf die Antwort auf eine Anfrage, 
die ich gestern – ganz aktuell – vom Kultusministerium 
bekommen habe. Danach gibt es sage und schreibe 
87 Stellen für Sozialpädagogen in ganz Bayern bei über 
4000 Schulen. Wo bleibt da die Förderung des angespro-
chenen Ansatzes? Ich sage es noch einmal: 87 ganze 
Stellen für 4000 Schulen. Würde man die Arbeitszeit in 
Minuten aufteilen, würden vielleicht für jede Schule drei 
Minuten zur Verfügung stehen.

Sie nehmen das Wort „Sprachförderung“ in den Mund, 
beschließen darüber, verpacken es in ein Marketingpro-
gramm und werben damit überall, wo Sie auftreten – ob 
das der Innenminister, der Kultusminister oder die Sozial-
ministerin ist, überall wird von der Sprachförderung 
gesprochen. Es interessiert Sie aber nicht die Bohne, ob 
mit dem Umfang und der fi nanziellen Ausstattung, mit der 
Sie die Sprachförderung beschlossen haben, auch 
Sprachförderung betrieben werden kann. Viele Kindergar-
tenträger sagen: Wie sollen wir es machen? – Wir haben 
den Faktor 1,3. Die SPD-Landtagsfraktion hat ein ganzes 
Bündel von Anfragen an das Ministerium gestellt. Wir 
erhalten aber immer die gleiche Antwort, nämlich: Wir 
gehen davon aus, dass mit dem Faktor 1,3 das Thema 
Sprachförderung erledigt ist. Auch wenn alle anderen in 
Bayern etwas anderes sagen, behauptet das Sozialminis-
terium, mit dem Faktor 1,3 sei das Thema erledigt.

Es interessiert Sie nicht die Bohne, wie Kinder, die einen 
Migrationshintergrund haben, deren Eltern ungenügend 
Deutsch sprechen und die deshalb genau diese Förde-
rung bräuchten, an die notwendige Förderung heran-
kommen. Die Bürgermeister der einzelnen Gemeinden 
schreiben uns reihenweise Briefe, in denen wir aufgefor-
dert werden: Sagt uns, liebe Abgeordnete, wie sollen wir 
sicherstellen, dass das Kind, das meinen Kindergarten 
besucht, dorthin gebracht wird, wo die Sprachförderung 
stattfi ndet? – Keine Antwort vom zuständigen Ministe-
rium. Es wird gesagt: Wir haben Sprachförderung und wir 
haben den Faktor 1,3 und damit wird alles gut. So wird 
das Thema von Ihrer Seite behandelt. Aber so geht es 
nicht.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
würden Sie bitte auf Ihre Redezeit achten.

Angelika Weikert (SPD): Ich bin gleich am Ende.

Fördern und Fordern – ein Grundsatz, dem auch wir uns 
anschließen. Bitte vergessen Sie aber nicht die Förderung 
und gestalten Sie diese so aus, dass tatsächlich Erfolge 
zu erzielen sind.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Sem.

Reserl Sem (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Der österreichische Philosoph 
Ludwig Wittgenstein hat gesagt: „Die Grenzen meiner 
Sprache sind die Grenzen meiner Welt.“ Sehr geehrter 
Herr Dr. Dürr, bei Ihnen merkt man manchmal die gute 
Kinderstube. Lieber Herr Volkmann, es freut mich beson-
ders, wenn man eingangs über die Integration spricht und 
letztendlich sagt, wir wollen moderat damit umgehen. 

Wir wissen alle, dass Sprachvermögen der Schlüssel für 
ein gesellschaftliches, wirtschaftliches und kulturelles 
Leben ist. Gerade bei Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund lassen sich mit sprachlichen Barrieren verbundene 
Schwierigkeiten feststellen. Daran wollen wir arbeiten. 
Wenn wir in Deutschland – wir wollen nicht auseinanderdi-
vidieren, sondern miteinander arbeiten – keine Parallel- 
und Separatgesellschaft haben wollen, müssen wir eine 
gemeinsame Sprache haben. 

Ein Kernpunkt der Integrationsbemühungen der CSU-
Landtagsfraktion und der Bayerischen Staatsregierung ist 
deshalb die gezielte Förderung des Spracherwerbs bei 
Kindern ausländischer Mitbürger im Rahmen einer 
Deutsch-Offensive. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, zum Thema 
„Fördern und Fordern“ wird bereits viel getan. Allerdings 
geht nicht alles auf einmal. Gehen wir es in Ruhe an. Die 
Vorkurse sind ein verbindliches Element zwischen Kinder-
garten und Schule. Die Vermittlung von Sprachkennt-
nissen im Kindergarten ist eine Voraussetzung für die 
anschließende Einschulung unserer Kinder. Die Kinder 
sollen später an der Berufswelt beteiligt sein.

Zu Beginn des Schuljahres 2005/2006 haben wir die 
bisher dreimonatigen Vorkurse im Kindergarten auf das 
gesamte Jahr vor dem Schuleintritt ausgeweitet. Statt 
bisher 40 Stunden umfasst die Förderung nunmehr 
160 Stunden im Fach Deutsch. Mit der künftig spätestens 
ein Jahr vor der Einschulung durchzuführenden Sprach-
standserhebung wird frühzeitig ein Förderbedarf bei Kin-
dern mit Migrationshintergrund festgestellt. Eine Ver-
pfl ichtung zum Besuch der Vorkurse soll sicherstellen, 
dass diese wichtige Voraussetzung für die Integration aller 
Kinder mit Sprachförderbedarf erreicht wird. Derzeit 
befi nden sich rund 6750 Kinder in den 724 einjährigen 
Vorkursen, die die Integrationschancen erheblich verbes-
sern. 

Als zweite Säule der Sprachförderung haben wir die schu-
lischen Maßnahmen weiter ausgebaut. Ein Schwerpunkt 
ist dabei der bedarfsorientierte Ausbau der Sprachlern-
klassen, deren Zahl seit der Einrichtung im Jahr 2002 auf 
270 Gruppen mit insgesamt 2700 Schülerinnen und 
Schülern in diesem Schuljahr angestiegen ist. In den 
Sprachlernklassen erhalten Schulanfänger mit unzurei-
chenden Deutschkenntnissen in den Kernfächern inten-
siven Deutschunterricht von bis zu 17 Wochenstunden. 
Zugewanderte schulpfl ichtige Kinder und Jugendliche 
bekommen in den Übergangs- und Eingliederungsklassen 
einen vertieften Deutschunterricht. Gegenwärtig werden 
insgesamt 1638 Schüler in 114 Übergangsklassen und 
158 Schüler in 11 Eingliederungsklassen unterrichtet. Da 
kann man uns doch nicht vorwerfen, dass nichts getan 
würde.

Zum Förderkonzept des Freistaates zählen auch die För-
derkurse „Deutsch als Zweitsprache“ sowie Intensivkurse. 
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Hierzu eine Zahl: 56 107 Schülerinnen und Schüler 
erhalten in insgesamt 6566 Gruppen diese besondere 
Förderung. An Grund- und Hauptschulen stehen zudem 
etwa 1500 Förderlehrkräfte speziell für die Sprachförde-
rung und -betreuung zur Verfügung. Selbstverständlich 
können wir dieses Angebot immer noch weiter ausbauen. 
Wir brauchen aber auch das Geld, um uns diese Fach-
kräfte leisten zu können.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Was ist das für eine 
Theorie?)

– Das ist eine ganz praktische Theorie. Ich kann natürlich 
ganz theoretisch fordern. Lieber Herr Kollege Dr. Dürr, 
man muss sich aber alles im Leben erst erarbeiten; man 
darf nicht nur davon „schmatzen“.

(Beifall bei der CSU)

Ich möchte noch etwas zur Erwachsenenbildung sagen: 
Das Programm „Mama lernt Deutsch“ ist ein wertvoller 
Beitrag dazu, dass Frauen, die zu uns kommen, unsere 
Sprache beherrschen. Seien Sie mir nicht böse: Es waren 
wieder die Männer, die die Frauen behindert haben. Ich 
hatte die Gelegenheit, mit Türkinnen in einer Mama-lernt-
Deutsch-Gruppe zu reden. Man erfährt in diesen Gesprä-
chen, wie es draußen ausschaut.

(Rainer Volkmann (SPD): Sie haben die Kom-
munen jahrelang mit diesem Problem allein 
gelassen!)

– Das hat uns aber nicht davon abgehalten, etwas zu 
machen. Das ist das Schöne in der Politik. Übrigens 
bedeutet Politik „zusammenwirken“ und „zusammen-
klingen“. Die Integrationsarbeit ist sehr ernst. Wir sollten 
deshalb nicht locker drübergehen.

Zum Abschluss: Der Freistaat ist auf einem guten Weg. 
Das zeigen nicht nur die Pisa-Ergebnisse. Der Anteil von 
Hauptschülern ohne Schulabschluss konnte von 30,8 % 
im Schuljahr 2000/2001 auf 22,3 % im Schuljahr 2003/
2004 gesenkt werden. Diese Zahl ist immer noch zu hoch. 
Wir müssen daran arbeiten. Deshalb bitte ich um ein gutes 
Zusammenwirken.

Meine sehr verehrten Damen und Herren der Opposition, 
Sie haben gesagt, die CSU habe die Integration nicht 
erfunden. Wir haben sie jedoch zur Sprache gebracht.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Staatsministerin Stewens.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
glaube, es ist in diesem Hohen Haus unstrittig, dass Inte-
gration eine ständige Herausforderung ist. In Bayern leben 
circa eine Million Ausländerinnen und Ausländer. Wenn ich 
mir jedoch die Situation der Ausländer in Bayern ansehe, 
stelle ich fest, dass wir zusammen mit Baden-Württem-
berg bei Ausländern die niedrigste Arbeitslosenquote 
haben. Das müssen Sie einmal zur Kenntnis nehmen.

Gleichzeitig ist jedoch die Arbeitslosenquote bei den Aus-
ländern relativ hoch. Sie lag im Jahresdurchschnitt 2005 
bei 19,6 % und war damit doppelt so hoch wie die allge-

meine Arbeitslosenquote. Ähnliches gilt für die Jugendli-
chen. Wir fi nden daher viele ausländische Jugendliche bei 
den Empfängern des Arbeitslosengeldes II wieder. Wir 
müssen dieses Problem sehr genau betrachten und mit 
den unterschiedlichsten Maßnahmen gegensteuern. 
Bayern tut das.

Natürlich kenne ich das Problem, dass in Bayern 25 % der 
ausländischen Jugendlichen die Schule ohne Schulab-
schluss verlassen. Unsere Gegenmaßnahmen setzen 
bereits im Kindergarten an. Liebe Kolleginnen und Kol-
legen von der Opposition, Sie haben behauptet, der 
Gewichtungsfaktor 1,3 im Kindergarten bringe nicht sehr 
viel. Ich sage Ihnen: Er bringt sehr viel, weil wir damit 
gerechter fördern und darauf aufmerksam machen, dass 
wir für die ausländischen Kinder Sprachkurse benötigen. 
Die Sprache ist nun einmal eine der Brücken zur Integra-
tion.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Dagegen 
sagt niemand etwas!)

Sie ist auch eine Brücke für einen erfolgreichen Abschluss 
an der Schule. Deshalb haben wir die Fördermittel zum 
Beispiel für die Vorkurse verwendet.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Es weiß 
bloß keiner, wie das in der Praxis gehen soll! 
Weder die Schulen noch die Kindergärten kennen 
sich aus!)

80 Stunden zahlt das Sozialministerium und 80 Stunden 
das Kultusministerium. Insgesamt haben wir 160 Stunden 
Deutschförderung. Bislang waren es nur 40 Kurse. Im 
letzten Jahr haben wir 700 Vorkurse für 6700 ausländi-
sche Kinder auf den Weg gebracht. Das ist eine wesent-
liche Verbesserung. Sie behaupten jedoch immer, dass 
nichts passiert sei.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das ist 
völlig unzureichend!)

Ich bitte Sie, diese Leistung anzuerkennen. Bereits in 
diesem Jahr gibt es eine gesetzliche Verpfl ichtung für die 
Träger zur Feststellung des Sprachstandes. Die Sprach-
förderung für die ausländischen Kinder wird dann weiter 
zunehmen. Inzwischen besuchen 97 % aller Migranten-
kinder das letzte Kindergartenjahr. Die Erfassungsquote 
ist sehr hoch. Wir sagen: Kinder sollten in Bayern nur noch 
eingeschult werden, wenn sie die deutsche Sprache 
beherrschen. Das bedeutet für die Eltern, dass sie ihre 
Kinder nicht bis zur Einschulung im Heimatland lassen 
sollen. Die Kinder sollten hier das letzte Kindergartenjahr 
besuchen.

Kinder, die kein Deutsch können, müssen nach den 
Sprachtests bei der Einschulung in den Kindergarten 
zurückgeschickt werden, damit sie in den Genuss dieser 
Sprachkurse kommen. In der Schule geht es dann mit 
Sprachlernklassen weiter. Zusätzlich haben wir in diesem 
Jahr noch die Hausaufgabenhilfe für die ausländischen 
Kinder in den Sprachlernklassen auf den Weg gebracht, 
weil wir wissen, dass viele ausländische Kinder in einem 
späteren Lebensalter – mit sieben bis vierzehn Jahren – in 
die Schule einsteigen. 
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Vor diesem Hintergrund sagen wir: Auch diesen Kindern 
helfen wir. Wir unterstützen sie bei der Hausaufgabenhilfe, 
damit sie die Schule erfolgreich bestehen können.

Integration beinhaltet für uns nach dem Zuwanderungs-
gesetz sowohl die nachholende Integration als auch die 
begleitende Integration. Wir haben in Bayern allein im 
letzten Jahr 1000 Integrationskurse für 16 000 Migran-
tinnen und Migranten durchgeführt. Wir haben in Bayern 
zusätzlich die Integrationsbegleitung. Allein dafür habe ich 
1,5 Millionen Euro im Doppelhaushalt. Ich sage aber auch 
dazu – das halte ich für wichtig; denn hinter der Integra-
tion stehen immer das Fördern und das Fordern; das ist 
ein Prozess –, dass auf der einen Seite diejenigen, die bei 
uns leben, bereit sein müssen, sich zu integrieren. Auf der 
anderen Seite ist die Aufnahmebereitschaft der hiesigen 
Gesellschaft erforderlich. Deswegen meine ich schon, 
dass man mit den Integrationsvereinbarungen mit den 
Migrantinnen und Migranten einen guten Weg beschritten 
hat, um eine tatsächlich gelingende Integration auf den 
Weg zu bringen.

Wir geben in Bayern 2,6 Millionen Euro für die Integration 
von Spätaussiedlern, für jüdische Migrantinnen und Mig-
ranten und für Ausländerinnen und Ausländer, die bei uns 
leben, aus. Sie wissen, dass das ein durchaus schwieriger 
Bereich ist. 

Wir haben in Bayern unterschiedlichste Maßnahmen, bei-
spielsweise das Hausbesuchsprogramm HIPPY, also 
ganz niedrigschwellige Angebote gerade für die Integra-
tion von Kindern, die Schwierigkeiten haben. Das ist ein 
ausgesprochen erfolgreiches Programm, das von den 
Migrantenfamilien sehr gern angenommen wird. Ich meine 
schon, dass in Bayern die Integrationsaufgabe nach den 
von uns beschlossenen Integrationsleitlinien hervorra-
gend erfüllt wird. Wir setzen die Integrationsleitlinien in 
Bayern fl ächendeckend um. Wir haben in jedem Regie-
rungsbezirk Integrationsforen eingerichtet. Dort wird Inte-
gration auf die Kommunen „herunterge
brochen“. Die jeweiligen Regierungspräsidenten haben 
die Integration zu ihrer Aufgabe, also zu einer Chefsache 
gemacht. Damit gelingt es, Integration in die Verbände, in 
die Vereine, in unsere Kommunen zu tragen. Wichtig für 
mich ist auch, dass die Bürgermeister Integration zu ihrer 
Aufgabe machen. Das sind Sinn und Inhalt der Integrati-
onsforen, die wir bayernweit installiert haben. 

(Zuruf des Abgeordneten Rainer Volkmann 
(SPD))

– Machen Sie keine wegwerfende Handbewegung. Wenn 
Sie nämlich die einheimische Bevölkerung nicht dazu 
bringen, mitzumachen – gerade die Verbände und die 
Vereine haben bei der Integration eine ganz, ganz wichtige 
Aufgabe –, wird Integration als solche nicht gelingen. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch ein Wort zur Jugend-
sozialarbeit sagen. Vor allem Eines möchte ich dazu 
schon sagen: Wir haben sehr viele Projekte in der berufs-
bezogenen Jugendhilfe. Wir haben allein im letzten Jahr 
50 Projekte mit 4,8 Millionen Euro aus dem Einzelplan 10 

(Karin Radermacher (SPD): Von 5000 Schulen!)

– ich weiß schon, dass Sie das gar nicht so gern hören, 
weil das erfolgreich ist – und mit 700 000 Euro aus dem 

Arbeitsmarktfonds gefördert sowie rund 53 Millionen ESF-
Mittel im Zeitraum 2000 bis 2006 eingesetzt.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Wir 
wollen Ihnen nur sagen, wie viele Schulen wir 
haben!)

Damit fördern wir die Integration in den ersten Arbeits-
markt. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das ist 
zwar wichtig, aber zu wenig!)

– Danke schön, Frau Kollegin, ich halte das auch für unge-
heuer wichtig. Sie sollten aber durchaus auch akzeptieren, 
dass wir hervorragende Projekte mit hervorragendem 
Erfolg haben. Sie schreien immer: Das reicht nicht! Das ist 
zwar richtig: Es reicht nicht; Sie alle hätten immer gern 
mehr. 

(Susann Biedefeld (SPD): Sie wollen nicht!)

Wir haben gleichzeitig Mikroprojekte mit 70 Initiativen, die 
wir ebenfalls mit 1,3 Millionen Euro ESF-Mitteln fördern, 
um die Ausbildungssituation der jugendlichen Migran-
tinnen und Migranten zu verbessern. Übrigens: Diese 
Mikroprojekte sind innovative Vor-Ort-Projekte. Sie sind 
ungeheuer erfolgreich. Wir nehmen darin auch die auslän-
dischen Arbeitgeber in die Pfl icht. Auch das sollten Sie 
einmal zur Kenntnis nehmen. 

Ich komme zum Schluss, zur viel gescholtenen Jugendso-
zialarbeit an Schulen. Ich weiß, dass unsere 87 Projekte 
ausgesprochen erfolgreich sind, dass wir damit durchaus 
die Gewalt an den Schulen um über 50 % senken können. 
Wir haben als Zielvorgabe 300 Projekte in zehn Jahren an 
500 Schulen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Ja, aber 
wir haben 5000 Schulen!)

– Frau Kollegin, wir haben 5000 Schulen, aber Sie werden 
mir doch konzedieren, dass wir nicht an jeder Schule 
Jugendsozialarbeit brauchen.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Sicher 
nicht, aber 500 werden nicht ausreichen!)

Dazu muss ich Ihnen ehrlich sagen: Sie können letztend-
lich nicht alle Probleme dem Staat vor die Türe kippen.

Ich habe Ihnen aber immer gesagt: Ich stehe hinter der 
Jugendsozialarbeit und hinter unserem Ausbauziel. Das 
Tempo ist zurzeit etwas verlangsamt worden, aber wir 
werden die erfolgreichen Projekte weiterhin fördern. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass wir in Bayern auf einem 
guten Weg zu einer gelingenden Integration sind. 

(Beifall bei der CSU – Rainer Volkmann (SPD): 
Frau Präsidentin, das waren elf Minuten!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich kann lesen, 
Herr Kollege, wenn Sie erlauben. Was Sie dann daraus 
machen, ist Ihre Sache. Ich habe das zur Kenntnis 
genommen. 

Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Vogel. Bitte schön, 
Herr Kollege. 
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Wolfgang Vogel (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Frau Stewens, zu dem, was Sie 
gesagt haben, ganz kurz: Ich kann es langsam nicht mehr 
hören, was die Staatsregierung alles macht hinsichtlich 
des „Herunterbrechens“ der Integration in Verbände und 
Vereine. Wo wären wir denn in der Integrationsarbeit in 
Bayern, wenn die Verbände und Vereine nicht schon über 
viele Jahre hinweg Integrationsarbeit betrieben hätten?

(Beifall bei der SPD)

Ich kann es nicht mehr hören, dass die Kommunen aufge-
fordert werden, Integration auf ihren Aufgabenbereich 
„herunterzubrechen“, dort tätig zu werden. Die Kom-
munen in Bayern haben im Wesentlichen die Integrations-
arbeit geleistet, 

(Beifall bei der SPD)

und die Jugendsozialarbeit an den Schulen wird zum Teil 
von den Kommunen allein getragen. Sie sind von Ihnen 
alleingelassen worden. Frau Sem, ich kann mir auch nicht 
mehr anhören, was HIPPY alles Gutes vollbringt – Frau 
Stewens hat das auch gerade gesagt. Ich bin einer der 
Initiatoren von HIPPY in Erlangen. Damals hat sich die 
Staatsregierung überhaupt nicht darum gekümmert. Pri-
vatpersonen haben das auf den Weg gebracht, während 
wir hier noch darum gestritten haben, ob das machbar 
ist. 

(Beifall bei der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wollte ich 
grundsätzlich mit zwei Lebenslügen beginnen, von denen 
Ulrich Beck gesagt hat, dass sie immer noch unsere Inte-
grationsdebatte kennzeichnen. Eine Lebenslüge ist die 
des rentablen Ausländers. Sie spielt bei unseren Diskussi-
onen im Parlament immer wieder eine Rolle; man unter-
scheidet zwischen wirtschaftlich nützlichen und unnützen 
Ausländern. Wir haben häufi g im Petitionsausschuss, 
aber auch in anderen Ausschüssen mit Ihnen Diskussi-
onen, weil Sie sagen: Diese Leute bringen uns nichts; sie 
liegen auf der Tasche, sie müssen zurück. Ihnen ist es 
schnurzpiepegal, in welche Heimat diese Menschen 
zurück müssen und was dort mit ihnen passiert. 

(Beifall bei der SPD)

Integration fördern, Herr Welnhofer, ist da Fehlanzeige. 
Johannes Rau hat dazu richtigerweise einmal gesagt: Es 
geht um Menschen und deren Schicksale, nicht um Nut-
zenkalküle. 

Nun kommt aber noch eine zweite, nicht weniger proble-
matische und brisante Variante hinzu. Aufgrund eines 
manchmal vermuteten, manchmal gegebenen, aber wirk-
lich selten nachgewiesenen Bedrohungspotentials wird 
zwischen guten und bösen Ausländerinnen und Auslän-
dern unterschieden. Dabei verkennt man die Gefahr, dass 
damit die Grundrechte als Basis unseres zivilisatorischen 
Zusammenlebens zerstört werden können.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Beide Lebenslügen verstellen den Blick auf erfolgreiche 
Ansätze in der Integrationspolitik. Integration ist ein stän-
diger, lang andauernder Prozess und eben, Herr Weln-
hofer, keine Assimilation. Ziel muss eine offene Kultur 

sein, in der auch die Tradition von Migrantinnen und Mig-
ranten Platz fi ndet. 

Die CSU spricht da, wie heute im ersten Beitrag 
geschehen, gerne und oft von Integrationsförderung. Herr 
Welnhofer, nachdem, was ich von Ihnen gehört habe, 
meinen Sie aber nicht die Förderung der Integration, son-
dern die Forderung nach Anpassung. Diese Diskussion 
führen Sie. Sie wollen die Anpassung an eine deutsche 
Leitkultur, die für viele Migranten, die hier leben, im 
wahrsten Sinne des Wortes eine Leid-Kultur geworden ist 
– mit „d“ wie „Dora“; auch die Franken können hartes und 
weiches „d“ unterscheiden. Nach Ihrem Redebeitrag 
spreche ich Ihnen die Integrationsfähigkeit und die Inte-
grationswilligkeit ab. 

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, zurzeit sind unübersehbar Reli-
gion und Glauben wieder auf die politische Tagesordnung 
zurückgekehrt. Wir haben in Deutschland längst eine kul-
turell heterogene Gesellschaft. Wir alle sind verpfl ichtet, 
die Friedenskräfte in unseren jeweiligen eigenen Religi-
onen und Traditionen zu stärken und dem politischen 
Missbrauch religiöser Überzeugungen entgegenzutreten. 

Wir stehen heute mit unserer Integrationsaufgabe im 
Spannungsfeld zwischen einer fragwürdigen und verlet-
zenden Ausnutzung der Pressefreiheit einerseits und 
fanatischen islamischen Hasspredigern andererseits 
sowie im Spannungsfeld zwischen dem schockierenden 
Eindruck der schlimmen Bilder von den jüngsten Geisel-
nahmen einerseits und der Filmaufzeichnungen von Folte-
rungen in Abu Ghraib und Basra durch amerikanische und 
britische Soldaten andererseits. Das beginnt bei den hier 
lebenden Muslimen und bei der Sprache, in der wir mit 
ihnen und über sie reden und schreiben. Eine wirklich 
gewollte Integration lehnt in dem Zusammenhang auch 
fragwürdige Verwaltungsmethoden ab, mit denen wir 
unseren muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
begegnen. Deshalb müssen Sie von der CSU, einer Partei, 
die das Wort „christlich“ in ihrem Namen führt, sich zu 
Recht fragen lassen, ob ärgerliche und zum Teil überfl üs-
sige Fragebögen nicht gerade in der aktuellen Situation 
eher Öl ins Feuer der aktuellen Konfl ikte gießen, anstatt 
mäßigend zu wirken. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Beleidigend ist es, wenn man bei den über drei Millionen 
Muslimen in Deutschland auch nur annähernd den Ein-
druck erweckt und sie unter den Pauschalverdacht stellt, 
sie wären potenzielle Extremisten. Das ist bedenklich und 
inhaltlich falsch. Herr Beckstein, das bayerische Innenmi-
nisterium sollte wachsendem Misstrauen gegenüber 
Muslimen durch einen offenen Dialog in der tagtäglichen 
politischen und ausländerrechtlichen Praxis entgegen-
treten. Ich weiß genau, wovon ich spreche, wenn ich an 
manches Hilfeersuchen in meinem Abgeordnetenbüro 
denke. Natürlich gibt es gute Ansätze. Ich komme aus 
Erlangen. Der islamische Religionsunterricht in deutscher 
Sprache ist dafür ein beredtes Beispiel. Ich muss es nicht 
weiter ausführen. Wir haben schon häufi g darüber gespro-
chen. Wir sollten uns aber klarmachen, dass gerade in der 
Schule ein Miteinander begonnen werden kann, das den 
Blick auf das Fremde und das Andere, gleichzeitig aber 
auch das Bewusstsein für das Eigene schärft. Vor diesem 
Hintergrund könnte eine erfolgreiche Förderung der Inte-
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gration von Ausländern bedeuten, dass wir erkennen, 
dass der Islam beispielsweise nicht der unvermeidbare 
Feind des Westens ist, wie es von einigen Unversöhnli-
chen propagiert und von anderen zugelassen wird, dass 
es so propagiert wird. 

Herr Welnhofer, in dem Zusammenhang muss ich Ihren 
Satz, wir müssten dafür sorgen, dass Deutschland 
Deutschland bleibt, auf das Schärfste zurückweisen. Das 
kommt bedenklich in die Nähe von Schlagworten, die wir 
von anderen Parteien gehört haben.

(Anhaltender Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN)

Ich will Ihnen nicht unterstellen, dass Sie das damit 
meinen. Sie tragen aber dazu bei, dass diese Parteien wie 
Rattenfänger durchs Land ziehen und die Leute mit einer 
Politik hinter sich scharen, die wir gemeinsam nicht 
wollen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, ich 
bitte auf die Uhr zu sehen.

Wolfgang Vogel (SPD): Ich bin am Schluss. Ich hätte mir 
gewünscht, dass heute gerade von Ihrer Seite – Sie haben 
es bitter nötig – Signale dafür ausgehen, wie wir mitein-
ander auf dem Integrationsweg weitergehen können. 
Darauf müssen wir aber leider Gottes immer noch längere 
Zeit warten.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Lieber Herr Kol-
lege Volkmann, ich gehe davon aus, dass Sie die Uhr jetzt 
genauso aufmerksam beobachtet haben, wie vorhin bei 
der Frau Staatsministerin. Ums Wort für die Staatsregie-
rung hat Herr Kollege Dr. Beckstein gebeten.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich will zunächst für die Staatsregierung sehr deutlich her-
ausstellen, dass die Integration von ausländischen Mit-
bürgern nach meiner Überzeugung in Bayern besser 
gelungen ist als in anderen Ländern Deutschlands. Das 
ergeben vielfältige Untersuchungen. Heute früh stand 
diese Aussage auch in der Zeitung von dem früheren Jus-
tizminister der SPD in Niedersachsen, Christian Pfeiffer, zu 
lesen. Er hat das in einer breiten Weise dargelegt. Auch 
andere Untersuchungen ergeben das. Das kommt nicht 
von ungefähr. Ich komme in Deutschland sehr viel herum. 
In welchen anderen Ländern wird für ein Kindergartenkind 
eine um 30 % erhöhte Förderung bezahlt, wenn das Kind 
einen Migrationshintergrund hat? – Frau Kollegin Weikert, 
man kann darüber streiten, ob das ausreicht.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das liegt 
doch am Finanzierungssystem!)

In vielen Ländern wird es als sensationell angesehen, dass 
eine konservative Regierung in Bayern für ein Ausländer-
kind 30% mehr Zuschuss als für ein einheimisches Kind 
bezahlt.

(Zuruf von der SPD: Stimmt doch überhaupt 
nicht!)

– Das ist deswegen richtig, weil hier Integrationsbedarf für 
Kinder besteht, und deswegen wird höher gefördert.

Der nächste Punkt. Auch in der Schule sind wir besser als 
andere. Natürlich gibt es Sprachförderklassen. Frau Kol-
legin Weikert, ich selber habe mir an der Georg-Ledebour-
Schule angeschaut, wie eine Sprachförderklasse funktio-
niert. Ich lasse es mir auch von meiner Frau erzählen, die 
mir Derartiges mitgibt. Natürlich ist es in der Schule nicht 
optimal. Wenn dort aber in Kleinstgruppen mit sieben 
oder acht Kindern gefördert wird, ist das eine riesige Leis-
tung, weil wir für deutsche Kinder keine so kleinen Klassen 
haben. 

Ein dritter Punkt. Pisa ergibt, dass in Bayern Ausländer-
kinder besser gefördert werden als in anderen Ländern. 
Sie werden dort bei weitem nicht so gut gefördert. Frau 
Kollegin Weikert, Sie haben Recht, dass hier deutliche 
Defi zite bestehen. Es ist aber besser als in Nordrhein-
Westfalen, und es ist weit besser als in Niedersachsen 
oder in Berlin. Deswegen können wir selbstbewusst 
sagen, dass wir bei der Integration auf einem guten Weg 
sind. Integration ist allerdings sehr viel schwieriger, als wir 
es uns vorgestellt haben. Wenn ich „wir“ sage, meine ich 
das auch so. Wer bei Rot-Grün behauptet, er hätte es sich 
anders und leichter vorgestellt, der ist scheinheilig. Überall 
sehen wir, dass die Erwartung nicht erfüllt wird, dass Inte-
gration spätestens nach zehn oder 15 Jahren, allerspätes-
tens aber in der zweiten oder in der dritten Generation 
gelingt. 

Wir sehen die Probleme am Arbeitsmarkt. Auch wenn es 
in Bayern weniger ist, im deutschen Durchschnitt ist ein 
Ausländer 2,7-mal häufi ger arbeitslos als ein Einheimi-
scher. In Bayern beziehen Leute mit Migrationshintergrund 
dreieinhalb Mal so häufi g Sozialhilfe.

(Rainer Volkmann (SPD): Woran liegt das alles, 
Herr Beckstein? Weil die Leute keine Ausbildung 
haben!)

– Lieber Herr Kollege Volkmann, wir könnten uns ehrlicher 
unterhalten, wenn Sie sagen, Bayern ist besser als Nor-
drhein-Westfalen, besser als Berlin und besser als jedes 
andere Land, in dem Rot-Grün Einfl uss hatte.

(Beifall bei der CSU)

Ich war mit Herrn Erdogan und Herrn Schily zusammen in 
Berlin. Herr Erdogan hat den Berlinern vorgeworfen, dass 
sie eine rassistische Politik betreiben, weil dort die 18- bis 
25-jährigen Menschen mit türkischem Hintergrund zu 
mehr als 50 % arbeitslos sind. Sie können doch jetzt nicht 
uns an den Pranger stellen. Wenn Sie nur ein bisschen 
objektiv wären, sollten Sie das Lob der Staatsregierung 
singen. 

(Beifall bei der CSU – Rainer Volkmann (SPD): Da 
müssen Sie ja selber lachen! – Susann Biedefeld 
(SPD): Muss er, ja!)

Die Integration muss verbessert werden. Deswegen heißt 
unser Motto „Integration fördern und fordern“. Wir haben 
die Integrationskurse in Bayern seit dem 1. Januar 2005 
mit hoher fi nanzieller Förderung des Bundes und organi-
siert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
in vielen kommunalen und freien Einrichtungen ermög-
licht. In Bayern hatten im Jahr 2005 ca. 16 000 Menschen 
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einen Integrationskurs begonnen. Davon waren 7000 Neu-
zuwanderer und 2500 Personen mit besonderem Integra-
tionsbedürfnis verpfl ichtet, an einem Integrationskurs 
teilzunehmen. Das ist der Teil „Fordern“, bei dem Per-
sonen durch Verwaltungsakt aufgefordert werden können, 
an den Kursen teilzunehmen. 1300 Personen haben den 
Kurs erfolgreich absolviert.

Wir müssen noch wesentlich mehr tun. Zusammen mit 
den Kreisverwaltungsbehörden versuche ich, Personen, 
die hier schon lange Jahre leben und trotzdem nicht 
ordentlich integriert sind, in größerem Umfange als bisher 
zur Teilnahme an Integrationskursen zu verpfl ichten. Das 
Zuwanderungsgesetz hat diese Möglichkeit geschaffen. 
Davon wird äußerst unterschiedlich Gebrauch gemacht. 
In einzelnen Landkreisen werden diese Kurse in erhebli-
chem Umfang verpfl ichtend aufgegeben. In anderen 
Landkreisen ist noch kein einziger Ausländer verpfl ichtet 
worden, obwohl der Integrationsbedarf offensichtlich auf 
der Hand liegt.

Die Sprachkurse und Integrationskurse sind das eine. 
Selbstverständlich müssen wir auch dafür sorgen, dass 
Zustände wie in Frankreich nicht eintreten. Ich habe mich 
beim Rat für Inneres und Justiz auf europäischer Ebene 
mit Herrn Sarkozy unterhalten. Eindrucksvoll berichtete er 
davon, dass im vergangenen Jahr 2005 in Frankreichs 
Vorstädten mehr als 100 000 Autos bei Unruhen ange-
zündet worden sind. Er sagte mir, in manche „banlieue“ 
könne er nur mit 1000 Polizisten oder gar nicht hinein. 
Solche Zustände wollen wir nicht. Die darf es bei uns nie 
geben. 

Deswegen müssen wir darauf achten, wie wir Integration 
fördern und fordern können. Wir müssen in der Tat eine 
Menge für die Sprachkurse tun. Wir müssen übrigens 
auch bei Aussiedlern Sprachkurse fordern. Hier greife ich 
die SPD an, weil sie schon nach einem Jahr das Zuwan-
derungsgesetz ändern und für Aussiedler, die nach 
Deutschland kommen, keine deutschen Sprachkennt-
nisse mehr fordern will. 

Das halte ich für falsch.

(Rainer Volkmann (SPD): Das waren CDU-Abge-
ordnete!)

Spätaussiedler, deren Vorväter deutschstämmig sind, 
müssen Sprachkenntnisse haben. Für die Angehörigen 
wurde im Zuwanderungsgesetz vereinbart, sie nur dann in 
den Aufnahmebescheid aufzunehmen, wenn sie deutsche 
Sprachkenntnisse vorweisen können. Das kann man 
jedermann zumuten; denn auch in Kasachstan gibt es von 
der „Deutschen Welle“ Kurse über das Satellitenfern-
sehen. Ich wehre mich dagegen, dass die SPD die 
Sprachkenntnisse als Voraussetzung abschaffen will. Das 
ist der falsche Weg. 

(Rainer Volkmann (SPD): Das haben die CDU-
Minister gefordert!)

Herr Kollege Volkmann, Sie kennen sich nicht aus. Es gibt 
zwar einen Kollegen der CDU, der das gefordert hat, aber 
keinen Unionsminister, der wie der damalige Bundesin-
nenminister Schily und auch die SPD, dies fordern. 

(Rainer Volkmann (SPD): Dass Sie dagegen sind, 
weiß ich!)

Wir könnten uns schnell einigen, wenn die SPD die Baye-
rische Staatsregierung unterstützen würde bei dem Vor-
haben, Aussiedler nur aufzunehmen, wenn sie deutsche 
Sprachkenntnisse vorweisen können. Bisher ist das aller-
dings anders. 

Ich will die Bayerische Staatsregierung loben. Wir waren 
die Ersten, die bei der Einbürgerung die deutschen 
Sprachkenntnisse getestet haben. Als wir das im 
Januar 2000 eingeführt haben, bin ich in diesem Hause 
beschimpft worden und jetzt wollen sich alle einvernehm-
lich bemühen, einen „Kurs A“ an den Volkshochschulen 
allgemeinverbindlich zu machen.

Das Zweite ist, dass wir uns über die Sprache hinaus auf 
bestimmte kulturelle Standards einigen müssen. Mich 
wundert es, Herr Kollege Vogel, dass Sie Herrn Kollegen 
Welnhofer attackieren, weil er sagte „Deutschland muss 
Deutschland bleiben“. Schließlich werden viele Men-
schen, wenn sie einen Amtseid leisten, verpfl ichtet, deut-
sche Interessen wahrzunehmen. Selbstverständlich hat 
sich Deutschland völlig verändert, und dazu gehören auch 
die Interessen der Ausländer in Deutschland. Natürlich 
sind wir nicht mehr ein völkisch einheitliches Land, wie 
das vielleicht vor 100 oder 80 Jahren der Fall war. Dass es 
aber eine deutsche Rechtsordnung gibt, die anders ist als 
die italienische, die englische oder gar die iranische, ist 
doch selbstverständlich. Deshalb ist es völliger Unsinn, 
Kollegen Welnhofer anzugreifen. Sie sollten dafür sorgen, 
dass unsere deutsche Leitkultur oder die europäische 
Leitkultur von allen beachtet wird. 

(Wolfgang Vogel (SPD) meldet sich zu einer Zwi-
schenfrage)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, in 
der Aktuellen Stunde gibt es keine Zwischenfragen. Bitte 
schön, Herr Staatsminister.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Dazu gehört, dass die Zwangsehen nicht akzeptiert 
werden. Ich beklage es, dass bei der Zwangsehe ein rot-
grünes Denkverbot gegolten hat.

(Zuruf des Abgeordneten Rainer Volkmann 
(SPD))

In Diskussionen wird von den GRÜNEN offen angespro-
chen, dass dieses Problem bewusst ausgeblendet wird.

(Rainer Volkmann (SPD): Das ist doch strafbar, 
das wissen Sie doch!)

– Lieber Herr Kollege Volkmann – –

Ich weiß, dass ich die zehn Minuten überschreite – dann 
aber gründlich.

(Heiterkeit bei der CSU)

Lieber Herr Kollege Volkmann, wollen Sie denn ernsthaft 
die Untersuchung von Frau Schewe Gerigk in Berlin 
bestreiten, wonach mehr als 50 % der jungen Frauen im 
Wege der Zwangsverheiratung verheiratet worden sind? 
Das hat in der Regel nicht die Qualität der Nötigung – das 
wäre strafbar –, aber auch die so genannte arrangierte 
Ehe verstößt gegen unser Frauenbild. Das ist zum Bei-
spiel, wenn eine Frau ihren Partner nur 15 Minuten kennt 
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und dann verheiratet wird, oder wenn, wie jetzt bei einem 
prominenten Fall aus dem Libanon, die Handschuhehe 
anzuerkennen ist. Dazu wurde eine 15-Jährige verheiratet, 
die bei der Eheschließung nicht anwesend war, sondern 
vertreten worden ist. Nun will sie nach Deutschland ein-
reisen. Ich vertrete die Meinung, dass dies gegen die 
öffentlichen Interessen Deutschlands verstößt. Eine 
solche Ehe kann nicht anerkannt werden, weil diese Ehe-
schließung gegen unsere elementaren Rechtsvorschriften 
verstößt. Das bisherige Recht ist anders. Dazu soll künftig 
gehören, dass wir das Alter von 21 Jahren für den Famili-
ennachzug durchsetzen. Das ist eine Forderung, die auch 
der Innensenator des Landes Berlin, Dr. Körting, der der 
SPD angehört, vertritt. Die Innenministerkonferenz hat 
den Vorschlag einstimmig als Prüfungsauftrag 
beschlossen, weil man eingesehen hat, dass man mit 
dem Strafrecht alleine nicht zurande kommt, sondern dar-
über hinausgehende Möglichkeiten benötigt werden, 
Derartiges zu verhindern. 

Nun noch ein Wort zu dem Fragebogen: Gemäß dem 
Staatsbürgerrecht ist die Regelanfrage vorzunehmen. Wir 
stellen fest, dass bei ausländischen Organisationen keine 
Mitgliedschaft vorhanden ist. Wollen wir denn einen Sym-
pathisanten einer Organisation, die den Holocaust 
leugnet, als deutschen Staatsangehörigen einbürgern? 
Wollen wir Mitglieder der Hamas, die in Deutschland Milli-
onenbeträge gesammelt hat und die das Existenzrecht 
Israels bestreitet und meint, Israel müsse vernichtet 
werden, einbürgern? Da er nicht als Mitglied in Erschei-
nung tritt, kann er vom Verfassungsschutz nicht identifi -
ziert werden. Darum befragen wir die Betreffenden, ob 
jemand verfassungsfeindliche Organisationen unterstützt 
hat. Gibt er das an, führt das nicht automatisch zur Ableh-
nung, sondern man wird anhand eines Gespräches fest-
stellen, ob es jemand ist, der zu uns passt und ob er sich 
an die Regeln in Deutschland hält. Wir wollen aber nie-
manden einbürgern, der die PKK oder die Hamas unter-
stützt. Deshalb ist der jetzt vorgesehene Fragebogen ver-
nünftig. 

Beim Prozess gegen den „Kalifen von Köln“ Kaplan 
erhoben sich die Leute beim Erscheinen des Gerichts 
nicht, weil Sie demonstrieren wollten, dass Sie ein weltli-
ches Gericht nicht anerkennen. Sie haben eine abenteuer-
liche Wertordnung und meinen, es dürfe keine Religions-
freiheit geben, und der Islam müsse mit Gewalt verbreitet 
werden. Das ist die Überzeugung der Sekte des Kalifat-
staates. Diese Leute können als Staatsangehörigkeit 
deutsch angeben, so dass sich Richter wundern, wie so 
etwas passieren kann. Das passierte in Nordrhein-West-
falen, nicht in Bayern. Bei uns wäre das nicht passiert. Wir 
sind aber der Meinung, dass sich auch die anderen Bun-
desländer daran halten müssen, keine Leute einzubür-
gern, die die deutsche Rechts- und Kulturordnung nicht 
anerkennen. Deshalb müssen wir das besser durch-
setzen. 

Der russische Innenminister machte mir in einem 
Gespräch große Vorwürfe, dass sich Personen aus 
Deutschland am Krieg in Tschetschenien beteiligten und 
als deutsche Staatsangehörige auf Seiten der Islamisten 
gegen Russland kämpften. Er merkte an, dass dies vor 60 
oder 70 Jahren noch ein Grund für Krieg gewesen wäre. 

Ich meine, wir müssen deutlich machen, dass wir genau 
prüfen müssen, wen wir einbürgern. Wir müssen uns die 
Leute ansehen, die die deutsche Staatsangehörigkeit 

bekommen sollen. Wir freuen uns für den, der sich ordent-
lich integriert hat. Wer sich aber nicht ordentlich integriert 
hat, die deutsche Staatsbürgerschaft nur braucht, um 
weltweit besser reisen zu können, ohne unsere Rechts-
ordnung und Kultur anzuerkennen, den müssen wir 
ablehnen. 

Wir sind für eine bessere Integration. Wir tun viel dafür. Wir 
wollen aber denjenigen, der sich bei uns nicht integriert, 
nicht einbürgern. Bei Ausländern sind die Rechtsver-
pfl ichtungen sehr viel geringer. Aber die Einbürgerung ist 
das Ende des Integrationsprozesses. Ich glaube, dass 
dieses System einer kritischen Durchleuchtung stand-
halten wird und bitte um Unterstützung. 

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Die Aktuelle 
Stunde wird sich verlängern, denn die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN hat schon einen weiteren 
Redner gemeldet. Ich bitte, auch den zweiten Redner zu 
melden. Ich möchte die Fraktionen bitten, ein Stück in 
sich zu gehen. Ich war heute mit der Redezeit für die ein-
zelnen Redner und Rednerinnen sehr großzügig. Sie 
sollten deshalb bei einem Mitglied der Staatsregierung 
nicht 33 Sekunden rechnen. Ich müsste Ihnen sonst in 
Zukunft sofort das Mikrofon abschalten, wenn fünf 
Minuten vorbei sind. 

Sie haben Rednerinnen und Redner gehabt, die länger als 
eine Minute geredet haben.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Aber wir nicht!)

– Ich rede nicht von Ihnen. Sie können mit der Staatsregie-
rung so umgehen, was die Redezeit anbelangt, aber dann 
seien Sie mir bitte nicht böse, wenn ich nach fünf Minuten 
das Mikrofon für die Rednerin oder den Redner abschalte. 
Wir müssen uns hier auf eine gewisse Kultur verstän-
digen. 

(Beifall bei der CSU)

Als nächste Rednerin darf ich Frau Kollegin Matschl auf-
rufen.

Christa Matschl (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen 
und Kollegen! Mein Beitrag befasst sich mit dem Thema 
der Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt. 
Bevor ich jedoch in die Materie einsteige, möchte ich 
Ihnen, Herr Dr. Dürr anbieten, mit mir über das Thema der 
Gewalt zu diskutieren. Ihr Beitrag hier und Ihre Sprache 
wecken in mir Aggressionen.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Ihre Politik weckt in mir 
Aggressionen!)

– Ihre Sprache weckt in mir Aggressionen; nehmen Sie 
das bitte so hin.

Herr Vogel, Ihnen möchte ich sagen, auch ich habe ein 
Abgeordnetenbüro vor Ort und berate viele Ausländer. Ich 
bekomme viel Unterstützung von der Staatsregierung, 
wenn es um die Probleme von Ausländern geht, sodass 
ich schon einigen zur Integration verhelfen konnte. Auch 
für die Projekte, die in meinem Landkreis laufen, brauche 
ich Gelder der Staatsregierung.
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Ich meine, hier muss man ein gutes Miteinander pfl egen, 
wobei die Sprache eine gewisse Schärfe hineinbringen 
kann. Etwas erlaube ich mir noch zu sagen: Ich habe sehr 
viel mit Ausländern zu tun, aber keiner hat den Innenmi-
nister beschimpft, sondern es wird immer herausgestellt, 
dass gute Arbeit geleistet wird und dass der Minister ein 
hervorragender Vertreter für die Ausländer ist.

(Beifall bei der CSU)

Die Integration bleibt ein grundsätzliches Thema und eine 
zentrale Herausforderung für unsere Gesellschaft. Die 
Integration ist gerade für uns Sozialpolitiker eine tragende 
Säule der Sozialpolitik. Im Zeitraum von 1990 bis 2002 
sind insgesamt 4,6 Millionen Menschen in die Bundesre-
publik Deutschland eingewandert. Das bedeutet auch ein 
riesiges Potenzial an Arbeitskräften. Diese Herausforde-
rung mussten wir in unserer Integrationspolitik bewäl-
tigen. 

Die Überalterung der Gesellschaft macht es dringend 
erforderlich, dass eine Integration besonders der jungen 
Menschen – egal, ob Deutsche oder Ausländer – ins 
Erwerbsleben gelingt. Interkulturelle Kompetenz könnte 
zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil für Deutschland 
werden und auch den allgemeinen privaten Wohlstand 
fördern. Wir haben aber ein großes Problem, nämlich dass 
ältere Ausländer nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes 
meistens keinen neuen Job fi nden. Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen misslingt häufi g bereits der Einstieg 
ins Erwerbsleben. 

Wir wissen, Ausländer sind bundesweit und bayernweit 
überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. Frau 
Ministerin Stewens sagte vorhin, mit 18,9 % sei die 
Arbeitslosenquote der Ausländer in Bayern doppelt so 
hoch wie die Arbeitslosenquote insgesamt. Der Auslän-
deranteil an den Arbeitslosen ist mit 16,4 % ebenfalls 
deutlich höher als der Ausländeranteil an der Gesamtbe-
völkerung. Im Jahresdurchschnitt 2004 waren rund 73 800 
Ausländer arbeitslos gemeldet. Dies ist eine besonders 
schwierige Situation, und es gibt wesentliche Gründe 
dafür:

Zum einen gibt es das Problem der deutschen Sprache, 
das heute schon einige Male angesprochen wurde, und 
zum anderen ist die berufl iche Qualifi kation oft gering. 
Überdies sind Ausländer häufi g in Branchen und Tätig-
keiten beschäftigt, die überproportional vom Struktur-
wandel und vom Arbeitsplatzabbau betroffen sind. Ich 
erinnere hier an die AEG in Nürnberg. Deshalb sind 
besondere Anstrengungen nötig, um die Integration von 
Zuwanderern in die Arbeitswelt zu fördern. Wir sind uns 
dieser Herausforderung bewusst und handeln entspre-
chend. 

Im Rahmen der berufsbezogenen Jugendsozialarbeit för-
dern wir aus staatlichen Mitteln rund 50 Projekte für 
benachteiligte junge Menschen, Deutsche wie Migranten 
gleichermaßen. Im Jahr 2005 haben wir 4,8 Millionen Euro 
aus dem Kinder- und Jugendprogramm und weitere 
0,7 Millionen Euro aus dem Arbeitsmarktfonds aufge-
wendet. Im Zeitraum von 2000 bis 2006 wurden weitere 
53,3 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds 
für die Eingliederung junger Menschen eingesetzt. Ich 
verweise auf das ESF-Mikroprojekt. Hier wurden in den 
beiden vergangen Jahren 70 lokale Initiativen zur Verbes-

serung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation sozial 
benachteiligter Menschen mit insgesamt 1,3 Millio-
nen Euro gefördert. Ich könnte die Liste fortsetzen, aber 
ich glaube, die Zeit ist etwas zu kurz.

Bund und Länder fördern die Integrationsberatung für 
Teilnehmer an Integrationskursen. Allein im Jahr 2005 
haben 15 000 Zuwanderer einen solchen Integrationskurs 
besucht. Um die Sprachkompetenz der Zuwanderer zu 
verbessern, strebt die Staatsregierung eine Ausweitung 
des Stundenumfangs der Integrationskurse insbesondere 
für jugendliche Zuwanderer an. 

Auch die bayerische Wirtschaft leistet ihren Beitrag zur 
Integration von Zuwanderern, zum Beispiel durch Infor-
mationsveranstaltungen oder Projektpartnerschaften. Ich 
begleitete zurzeit ein Projekt. Nächste Woche wird eine 
große Veranstaltung in der Lehrlingswerkstatt der INA-
Schaeffl er-Werke in Herzogenaurach stattfi nden. Es exis-
tiert hier ein hervorragendes bürgerliches Engagement 
des Lions Clubs. Beteiligt sind die Hauptschule Herzo-
genaurach, das Liebfrauenhaus und die INA-Schaeffl er-
Werke. Ich werde als Abgeordnete das Projekt begleiten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wir wissen, 
dass es Initiativen der Industrie- und Handelskammer gibt 
mit dem Ziel, ausländische Betriebsinhaber für die Ausbil-
dung Jugendlicher zu gewinnen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
Ihre Redezeit geht zu Ende.

Christa Matschl (CSU): Gut, dann werde ich meine Rede 
etwas verkürzen.

Entscheidend für die erfolgreiche Integration in den 
Arbeitsmarkt wird die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
sein. Wir brauchen generell mehr Arbeitsplätze, um eine 
deutlich niedrigere Arbeitslosenquote zu erreichen und 
auch die Zuwanderer in Lohn und Brot zu bringen. Des-
halb sollten wir bei allem Engagement für gezielte Maß-
nahmen zur Integration von Zuwanderern in den Arbeits-
markt das übergeordnete Ziel im Auge behalten. Wir 
brauchen eine Politik, die das wirtschaftliche Wachstum 
stimuliert, damit die Zahl der Arbeitsplätze wieder steigt. 

Bayern leistet seinen Beitrag hierzu. Jetzt hoffe ich, dass 
auch aus Berlin die richtigen Impulse für einen dauer-
haften und nachhaltigen Aufschwung am Arbeitsmarkt 
kommen. Das wird unseren Bemühungen um die Integra-
tion der Zuwanderer in den Arbeitsmarkt den nötigen 
Rückenwind geben. 

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Frau Präsidentin, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Auch nachdem ich über ein-
einhalb Stunden zugehört habe, ist mir der Sinn der Aktu-
ellen Stunde nicht klar geworden. Was allerdings schon 
wieder einmal deutlich geworden ist, ist das breite Spek-
trum, das wir innerhalb der CSU vorfi nden. Da gibt es 
Herrn Sailer und Frau Matschl, die für die Caritas, für alles 
Gute, Schöne und Wahre und für die Integration zuständig 
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sind, und da gibt es die anderen, die für das Bierzelt 
zuständig sind.

(Beifall bei der SPD)

Herr Welnhofer und Herr Dr. Beckstein, Sie schaffen es 
immer wieder, kein Ressentiment auszulassen. Selbst 
beim sensibelsten Thema verfallen Sie stets in die alten 
Denkschablonen und versuchen, dort Feinde ausfi ndig zu 
machen, wo keine sind. 

Meine Damen und Herren, weil Sie so tun, als hätten Sie 
die Integration erfunden – wenngleich Frau Sem zuge-
geben hat, dass das nicht stimmt –, muss es erlaubt sein, 
zu sagen: Wer Unterschriften gegen Ausländer sammelt, 
der hat nicht das Recht, hier über die Notwendigkeit von 
Integration zu sprechen.

(Beifall bei der SPD)

Wer in Bayern eine Kopftuch-Debatte mit dem Zweck 
beginnt, eine bestimmte Religion zu stigmatisieren, hat 
auch nicht das Recht, uns Vorhaltungen zu machen.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, obwohl über die Neuregelung 
des Zuwanderungsrechts jahrelang diskutiert worden ist, 
nachdem Sie sich jahrzehntelang geweigert haben, die 
Realität zur Kenntnis zu nehmen, obwohl man jahrzehnte-
lang darüber diskutiert hat, dass Menschen zu uns 
kommen, weil man sie über Jahre hinweg geholt hat, 
begreifen Sie das Zuwanderungsrecht nach wie vor als 
Teil des Sicherheitsrechts und nicht als Möglichkeit der 
Integration.

(Beifall bei der SPD)

Es wurde gesagt, dass in Deutschland keine Parallelge-
sellschaften entstehen dürften wie in den USA oder wohl 
zum Teil auch in Frankreich. Das ist richtig; da herrscht 
großer Konsens. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass 
das Problem in Frankreich durchaus anders zu betrachten 
ist als das Problem in Deutschland. All diejenigen, die in 
den Banlieues in Frankreich Autos anzünden, sprechen 
Französisch. Sie haben kein Sprachproblem; sie haben 
ganz andere Probleme. So ist es auch bei uns. Es gibt 
zwar ein Sprachproblem – das will ich nicht bestreiten –, 
aber es steht nicht im Vordergrund, sondern das sind die 
wirtschaftlichen Chancen unserer Zuwanderer.

Da Sie von Parallelgesellschaften gesprochen haben, 
meine Damen und Herren, bitte ich darum, ein bisschen 
ehrlich zu sein: In Deutschland gibt es auch Parallelgesell-
schaften von Deutschen. Es gibt die Gesellschaft jener, 
die am Starnberger See und im Hochtaunus wohnen, und 
jener, die am Hasenbergl wohnen. Das sind Parallelgesell-
schaften, die sich in Deutschland entwickelt haben.

(Beifall bei der SPD)

Räumliche Segregation in Deutschland machen jene, die 
es sich leisten können, gerne und freiwillig; die ziehen an 
den Starnberger See oder in den Hochtaunus. Die 
anderen, die es sich nicht leisten können, bleiben dort, 
wohin sie abgeschoben werden, weil sie sonst keine 
Chance haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema 
„Integration“ wird der CSU nicht abgenommen. Sie hat es 
nicht erfunden. Sie verpfl ichten Regierungspräsidenten 
dazu, für Integration einzutreten, und Sie führen Integrati-
onsveranstaltungen durch. Ich bitte doch, zur Kenntnis zu 
nehmen, dass sich diese Veranstaltungen allesamt als 
Flop herausgestellt haben.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Sie haben sich als das herausgestellt, was sie eigentlich 
sind: als ein Schein, der erweckt werden soll und mit der 
Realität nichts zu tun hat. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, von Integration 
versteht meine Partei, wie ich meine, durchaus mehr als 
Sie. 

(Beifall bei der SPD – Widerspruch bei der CSU)

Ich darf daran erinnern, dass wir in der letzten Legislatur-
periode ein umfangreiches Paket an Anträgen eingebracht 
haben, die Sie damals allesamt abgelehnt haben, die Sie 
jetzt aber zum Teil kopieren und als eigene Anträge ein-
bringen. Ich darf daran erinnern, dass es die SPD war, die 
dafür gesorgt hat, dass im neuen Aufenthaltsrecht Inte-
gration als Ziel beschrieben worden ist, dass gesetzlich 
vorgegeben worden ist, ein Integrationsprogramm aufzu-
legen, was auch gemacht wird. Ich darf auch daran erin-
nern, dass es die SPD war, die dafür gesorgt hat, dass das 
frühere Bundesamt für die Anerkennung ausländischer 
Flüchtlinge einen Wandel hin zum Bundesamt für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration gemacht hat. Wir ver-
stehen von Integration mehr als Sie und haben deshalb 
keine Belehrungen von Ihnen nötig.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN – Unruhe –  Glocke des Präsidenten)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat sich Kollege Neumeyer gemeldet.

Martin Neumeyer (CSU): Herr Präsident, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Herr Schindler, mir gefällt es im 
Bierzelt.

(Franz Schindler (SPD): Mir auch!)

– So ist der beste Weg, um miteinander zu sprechen.

(Zurufe von der SPD)

Vor einem Jahr wurde im „Spiegel“ eine Muslima aus 
Berlin mit der Aussage zitiert: Wir brauchen keine Deut-
schen. Dieser Satz vermittelt uns zwei Erkenntnisse: Ers-
tens. Die Dame ist nicht integriert. Zweitens. Die Dame will 
sich nicht integrieren lassen. Wer so spricht, lebt zwar in 
Deutschland, ist aber nicht dort angekommen. Das ist ein 
Leben nebeneinander, kein Leben miteinander, und ich 
hoffe, es ist kein Leben gegeneinander.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Defi nition 
von Integration heißt: Einbeziehen, Herstellen eines 
Ganzen, Zusammenschluss. Das ist nichts Negatives. Die 
Defi nition von Assimilation – manche sagen, das sei die 
Steigerung der Integration – heißt: Anpassung und Anglei-
chung. Sie heißt aber nicht Gleichmacherei und auch 
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nicht Multi-Kulti. Multi-Kulti hat Seyran Ates, die Sozialde-
mokratin und Autorin des Buches „Große Reise ins Feuer“ 
als „organisierte Verantwortungslosigkeit“ beschrieben. 

Das Problem der Integration ist kein typisch deutsches 
Problem, sondern ist ein Problem in allen Staaten Europas. 
In Frankreich brennen Autos, wie wir gehört haben. In 
Holland hat die Ermordung Theo van Goghs einiges 
gezeigt. Holland war bisher für die Integration Vorbild; wir 
haben immer gesagt, bei uns soll es auch so sein wie in 
Holland. Jetzt hat sich Holland in dieser Beziehung total 
gedreht. Dänemark ist ein Land, das uns zurzeit alle 
beschäftigt. Eine Karikatur verändert die Einstellung der 
Menschen von beiden Seiten zur Integration. Eine Kari-
katur verändert im Endeffekt sogar die Welt. Ayaan Hirsi 
Ali, Abgeordnete im holländischen Parlament – eine Mus-
lima aus Somalia –, sagt Ja zu dieser Karikaturveröffentli-
chung. Sie sagt gleichzeitig, dass der Westen standhaft 
bleiben soll. 

Ich sage Ihnen: Die EU muss solidarischer werden. Harald 
Schmidt, einer der Großen im Deutschen Fernsehen, 
kommentiert und persifl iert alles – bis auf den Islam. Auf 
die Frage der „taz“, warum er den Islam nicht persifl iere, 
sagte er: Man braucht die nötige Portion Feigheit. Ich 
ergänze: Feigheit, Mutlosigkeit und deren Steigerung, die 
Angst. Im Dezember 2004 hat die Landtagsfraktion der 
GRÜNEN ein Symposium veranstaltet unter dem Motto 
„Liberalitas Bavariae“. Ich wäre gerne hingegangen, weil 
dazu hervorragende Gäste eingeladen waren, zum Bei-
spiel Bruno Jonas und Sir Peter Jonas. Ich zitiere aus dem 
Bericht über diese Veranstaltung in der „Welt am 
Sonntag“: 

Den Islam oder islamische Inhalte kabarettistisch 
zu überhöhen, würde ich mich momentan nicht 
getrauen, sagte Bruno Jonas. Sir Peter Jonas 
wies darauf hin, dass aus demselben Grund kein 
Opernhaus der Welt die Mozart-Oper „Die Ent-
führung aus dem Serail“ aufführen lässt.

Und heute? – Deswegen ist es umso wichtiger, über Inte-
gration ehrlich und offen zu sprechen und Meinungs- und 
Pressefreiheit ernst zu nehmen. Meinungsfreiheit und 
Pressefreiheit sollen nicht so weit gehen, wie es auf einem 
Plakat einer Demonstration in Deutschland, die Gott sei 
Dank vernünftig abgelaufen ist, hieß: „Pressefreiheit = Be-
leidigung“. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfrei-
heit und Gleichberechtigung sind höchste Güter unserer 
Verfassung. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und 
Gleichberechtigung lassen sich nur mithilfe von Presse-
freiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Gleichbe-
rechtigung verteidigen. Vom Zentral-Institut Islam-Archiv 
in Soest wurde im Mai 2005 eine Umfrage durchgeführt. 
Auf die Frage, ob der Koran mit dem Grundgesetz ver-
einbar ist, sagten 41 % der Befragten im Mai 2005 Ja. 
Das ist eine einigermaßen gute Zahl. Ein Jahr zuvor aber, 
im Jahr 2004, sagten 67 % darauf Ja. Was hat sich in 
diesem Jahr und was in den letzten Jahren geändert? 
– Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen 
müssen wir offen und ehrlich reden.

Heute wurde immer wieder gesagt: Die Sprache ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Da gebe ich Ihnen Recht. In Frank-
reich sprechen fast alle der fünf Millionen Migranten Fran-
zösisch. Zur gemeinsamen Sprache gehört aber auch, die 
Begriffe richtig zu defi nieren. Es genügt nicht, dieselbe 
Sprache zu sprechen; man muss auch die gleiche Defi ni-

tion von Begriffen haben, zum Beispiel des Begriffs der 
Religionsfreiheit. Im Exposé der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule St. Georgen in Frankfurt steht explizit, 
wie unterschiedlich die Auffassung über die Religionsfrei-
heit im Islam ist. Das zeigt, wie schwierig es ist, mitein-
ander zu reden. Eine gemeinsame Gesprächsbasis für 
einen Dialog ist nicht mehr vorhanden. Integration bedarf 
der gleichen Begriffe, der Ausbildung und der richtigen 
Einstellung, also des Willens zur Integration. Wenn ein 
Migrant in Amerika die Freiheitsstatue sieht, wird er sofort 
zum Amerikaner. Und bei uns? -Integration bedarf auch 
der Verantwortung der muslimischen Verbände und aller 
Verbände, bedarf des Mitmachens von uns allen. Wir 
haben im Landkreis Kelheim einen Integrationsarbeits-
kreis eingerichtet. Ich bin der Vorsitzende. Wir machen 
zum Beispiel Schulungen und Ausbildung. Wir werden 
sogar vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
gefördert, tun also unseren Teil. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Integration kann nicht verordnet werden. Integration 
bedarf der Zeit, bedarf der Menschen und unserer Mitwir-
kung.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Kollege Dr. Dürr das Wort.

Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Ich muss vielleicht darauf hinweisen, dass wir 
über die Probleme in Bayern reden. Wir haben einen 
demokratischen Staat, und wir wollen einen demokrati-
schen Staat, und das will auch die große Mehrheit der 
Bevölkerung.

(Zuruf des Abgeordneten Bernd Sibler (CSU))

Das wollen auch die Zuwanderer und die Muslime. Was 
Sie gerade getan haben, ist ein Beispiel für Demagogie. 

Sie unterstellen, dass dem nicht so sei. Sie stellen Mus-
lime, den Islam, jedes Mal in die undemokratische Ecke. 

(Unruhe bei der CSU)

Sie haben doch gerade gefragt: Ist der Islam mit dem 
Grundgesetz vereinbar? – Da muss ich Sie schon einmal 
fragen, Herr Kollege, ob das Alte Testament mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist. Es kommt doch auf die Inter-
pretation an, das wissen wir doch alle. Es gibt alle mögli-
chen Formen der Interpretation des Islam, es gibt auch 
demokratische Interpretationen.

(Philipp Graf von und zu Lerchenfeld (CSU): 
Hören Sie eigentlich nie zu?)

Wenn Sie das bestreiten, dann hetzen Sie, und genau das 
tun Sie im Moment. 

(Zuruf von der CSU: Nein! – Unruhe bei der CSU)

Wir haben keine französischen Zustände, auch wenn sie 
immer wieder bemüht werden. Wir hätten diese Zustände 
aber schon lange, wenn es nur nach der Staatsregierung 
gegangen wäre, wenn wir keine Kommunen hätten und 
keine Initiativen, die sich ständig für Integration eingesetzt 
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haben in all den Jahren, in denen Sie überhaupt nichts 
getan haben. 

Was Sie heute ausgeführt haben, Herr Staatsminister, und 
wofür Sie sich haben feiern lassen, das ist bisher doch nur 
beschlossen; nichts davon wurde bereits umgesetzt. 
Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann hätten wir 
doch genau die gleichen Viertel wie in Frankreich. Wir 
haben sie nicht, weil die Kommunen und die Initiativen so 
etwas nicht zugelassen haben. Deshalb ist es bei uns 
anders. Sie aber haben nichts anderes zu tun, als das 
bürgerschaftliche Engagement weiter zu behindern. Sie 
streichen beständig die dafür vorhandenen Mittel 
zusammen. Ohne bürgerschaftliches Engagement gibt es 
aber keinen demokratischen Staat, und es gibt auch 
keinen starken Staat. Wenn Sie das Netzwerk mit den 
Haushaltskürzungen kaputt gemacht haben, dann wird es 
Ihnen, dann wird es uns allen, auf die Füße fallen. 

Auch Pisa wurde als Stichwort genannt. Die Pisa-Studie 
hat zwei Dinge klar gemacht: Die bayerischen Kinder 
wissen mehr als Kinder in anderen Bundesländern. Die 
bayerischen Kinder haben aber nichts davon, weil sie viel 
niedrigere Abschlüsse haben.

(Christine Kamm (GRÜNE): Genau so ist es!)

Die bayerischen Kinder können also mehr, können aber 
damit viel weniger anfangen als andere Kinder. Das ist ein 
Skandal.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Kinder bekommen ihre Leistungen in Bayern nicht 
belohnt, sondern sie werden bestraft, denn von den 
Abschlüssen hängt im Beruf alles ab. Das ist ein System-
fehler, das ist wie im Mittelalter: Wer hat, dem wird in 
Bayern gegeben. So läuft das in Bayern. Armut und 
Reichtum werden genauso vererbt wie Chancen und 
Pech. Davon sind die Kinder von Eingewanderten beson-
ders betroffen.

Die Pisa-Studie hat auch gezeigt, dass Integrationspro-
bleme soziale Probleme sind. Darauf hat schon Herr Kol-
lege Schindler hingewiesen. Kinder aus bildungsnahen 
Elternhäusern haben kein Problem, auch wenn sie Kinder 
von Eingewanderten sind. Sie haben dann Probleme, 
wenn die Eltern sozial schwach sind. Besondere Schwie-
rigkeiten aber haben, darauf habe ich vorhin schon hinge-
wiesen, erstaunlicherweise Kinder von Eingewanderten, 
die hier geboren und aufgewachsen sind. Es hat sich her-
ausgestellt, wenn die Kinder später zu uns kommen – was 
Sie doch immer wollen, wenn Sie den Familiennachzug 
verhindern –, dann ist das für die Kinder gut. In den Län-
dern, aus denen sie kommen, bekommen sie nämlich eine 
bessere Bildung als hier. Diese Kinder sind besser gebildet 
als die Kinder, die hier bei uns aufwachsen. 

(Zurufe von der CSU)

– Doch, so ist es. Schauen Sie doch in der Pisa-Studie 
nach. Unser Bildungssystem ist für diese Kinder schlechter 
als das türkische Bildungssystem.

(Lachen bei der CSU)

– Doch, so ist es. Das können Sie aus der Pisa-Studie 
herauslesen. Sie müssen diese Zahlen zur Kenntnis 
nehmen. Das ist ganz einfach so.

(Unruhe bei der CSU)

Eine Frage an Sie, Herr Minister: Wer zahlt das eigentlich? 
Haben Sie mit den Kommunen darüber gesprochen, was 
man für die Einbürgerung zahlen muss? – Die Kosten 
stehen per Gesetz fest, das heißt, die Kommunen 
bekommen mehr Arbeit, aber sie bekommen nicht mehr 
Geld dafür. Haben Sie, Herr Minister, mit den Kommunen 
schon darüber geredet, wer das bezahlt? Wer zahlt den 
ganzen Aufwand? – Sie haben in Bayern eine Sonderre-
gelung eingeführt. Sie reden immer von bundeseinheitli-
chen Regelungen, aber Sie müssen immer eine Extrawurst 
braten, offensichtlich ohne darüber mit den Kommunen zu 
reden. 

Barbara John, die langjährige Ausländerbeauftragte in 
Berlin, sagt zu Ihrer Politik: 

Es vergiftet das Klima, von Zuwanderern immer 
nur als von einem Dauerproblem zu reden. 
– Leider gibt es Ehrenmorde und den Rückzug in 
die eigene Gemeinschaft. Das ist aber kein breiter 
Trend, der von einer Mehrheit getragen wird, im 
Gegenteil. Was wir jetzt, wie schon bei den 
Unruhen in Frankreich, erleben, das ist doch, 
dass die Migranten Ja sagen zu der Gesellschaft, 
in der sie leben. 

Nun wäre es wichtig, dass auch Sie Ja zu den Migranten 
sagen, die in dieser Gesellschaft leben. Dann hätten wir 
nämlich sozialen Frieden, dann hätten wir Aussichten, 
eine erfolgreiche Integration zu bekommen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege Volkmann das Wort.

Rainer Volkmann (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Zunächst möchte ich noch auf Herrn Kollegen 
Neumeyer eingehen. Sie haben die Karikaturen angespro-
chen und die Gewaltszenen nach deren Veröffentlichung. 
Vieles von dem, was Sie gesagt haben, ist richtig. Für die 
Integration in Deutschland wäre es aber sehr hilfreich 
gewesen, wenn Sie das Verhalten der muslimischen Ver-
bände nach diesen Gewaltausschreitungen angeführt 
hätten. Es wäre hilfreich gewesen, wenn Sie angeführt 
hätten, dass es bei uns sehr positive Beispiele von libe-
ralen, aufgeschlossenen Muslimen gibt. Ich weiß, dass 
Sie den Imam von Penzberg, Benjamin Idriz, besucht 
haben, der in diesen Fragen geradezu ein Vorbild ist. Herr 
Idriz hätte eine Erwähnung in diesem Zusammenhang 
verdient, und das wäre der Integration förderlich 
gewesen.

Ich wollte drei Dinge ansprechen. Erstens wollte ich auf 
die Wortmeldung von Herrn Welnhofer eingehen, der 
wieder einmal etwas gemacht hat, was auch Herr Beck-
stein hier gemacht hat, und was wir jedes Mal zurück-
weisen müssen. Wir werden das auch jedes Mal wieder 
tun. Hören Sie nämlich bitte mit dem Versuch einer Legen-
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denbildung auf, wenn Sie so tun, als hätten Sie das För-
dern und Fordern erfunden.

(Beifall bei der SPD)

Im Zuwanderungsgesetz stand das von vornherein drin. 
Sie aber haben beides jahrelang verhindert. Sie haben das 
Fördern und Fordern in der Integration aufgehalten, doch 
jetzt tun Sie so, als hätten Sie dies geboren.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Das ist unredlich, deshalb weise ich es noch einmal 
zurück. Wenn Sie es noch einmal so darstellen, weise ich 
das wieder zurück, solange, bis Sie mit dieser Geschichts-
klitterung aufhören. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Das Zweite, zu dem ich etwas sagen wollte, geht ebenfalls 
in Richtung Geschichtsklitterung, und das hat sich der 
Herr Innenminister erlaubt. Herr Dr. Beckstein, Sie sagen, 
völlig zu Recht, dass Zwangsehen unerträglich sind. Dar-
über brauchen wir überhaupt nicht streiten. Wenn Sie sich 
hier aber so aufregen, dann möchte ich Sie bitten, zwei 
Dinge endlich einmal anzuerkennen. Erstens. Nach § 240 
des Strafgesetzbuches war es schon immer strafbar, nur 
eben nicht „besonders“. Zweitens. Unter der rot-grünen 
Regierung wurde diese Strafbestimmung noch einmal 
deutlich verschärft, weil man gegen die Zwangsehen vor-
gehen wollte. Das ist bereits damals geschehen, also 
sagen Sie das bitte auch dazu. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Das Dritte, was ich in diesem Zusammenhang sagen 
möchte, und ich wäre wirklich dankbar, wenn Sie das 
berücksichtigen würden, damit wir hinsichtlich der Dis-
kussionskultur in diesem Hause endlich zu einem anderen 
Stil kommen: Glauben Sie eigentlich allen Ernstes, dass 
Sie uns Sozialdemokraten, die wir mehr als hundert Jahre 
für die Gleichberechtigung der Frau gekämpft haben, dar-
über belehren müssen, dass wir das abzulehnen haben? 

(Staatsminister Dr. Günther Beckstein: Ja! 
– Gegenruf der Abgeordneten Johanna Werner-
Muggendorfer (SPD): Das glauben Sie? – Unruhe 
bei der SPD)

– Das ist unverschämt! Wenn Sie dazu Ja sagen, dann ist 
das unverschämt. Da hört es sich auf, Herr Dr. Beckstein. 
Wir haben eine Geschichte, über die es nichts zu disku-
tieren gibt. Ich wundere mich schon, wenn ich bei Konser-
vativen bin. Bei der 140-Jahr-Feier meiner Partei im Land-
kreis Altötting kommt beispielsweise ein Historiker, ein 
Bürgermeister der CSU, und lobt die SPD über den 
grünen Klee, was sie in den letzten 140 Jahren alles getan 
hat. Es ist ja schön, wenn man für die Vergangenheit 
gelobt wird. Das baut schon ein bisschen auf. In zehn 
Jahren loben Sie uns dann wahrscheinlich dafür, was Ger-
hard Schröder und die rot-grüne Koalition gemacht 
haben. Das können wir durchaus noch erwarten. Keine 
Frage. Wenn Sie aber bei der Frage der Gleichberechti-
gung, die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
maßgeblich erkämpft haben, uns sozusagen belehren 

oder den Eindruck erwecken wollen, dass Sie uns das 
sagen müssten, dann ist das ein schlechter Stil.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Um der Integration in diesem Hause willen würde ich Sie 
wirklich bitten, das künftig zu unterlassen. Bleiben Sie 
wenigstens bei dem, was historisch wahr ist.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre ungewöhnliche Auf-
merksamkeit.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Letzte Wortmeldung, die mir derzeit noch vorliegt: Herr 
Kollege Welnhofer.

Peter Welnhofer (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Lieber Herr Kollege Volkmann, wenn Sie mich 
als Festredner zu Ihrer sozialdemokratischen 140-Jahr-
feier eingeladen hätten, dann hätte auch ich Sie gelobt. 
Das gehört sich nämlich so bei derartigen Veranstal-
tungen. 

(Unruhe und Heiterkeit bei der SPD – Dr. Linus 
Förster (SPD): Was soll das jetzt? – Glocke des 
Präsidenten)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen bin 
ich allerdings nicht ans Rednerpult gegangen. Ich wollte 
vor allem etwas aufgreifen, was Kollege Schindler gesagt 
hat. Er hat erklärt, wir – wir Sozialdemokraten, hat er 
gemeint – haben keine Unterschriftenaktionen gegen 
Ausländer gemacht. Damit sagen Sie, dass die CSU 
Unterschriften gegen Ausländer gesammelt hat bzw. sam-
melt.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN 
– Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das 
stimmt doch!)

Das ist, ich will nicht sagen, unverschämt, aber es ist ein 
unglaublicher Versuch, die CSU zu diskreditieren.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Aber das 
war doch so! Was soll das jetzt? – Unruhe bei der 
SPD)

Wir haben Unterschriften gesammelt, aber wir haben uns 
damit selbstverständlich nicht gegen Ausländer, sondern 
gegen eine völlig verfehlte Ausländerpolitik der rot-grünen 
Regierung gewandt, und das wird man noch dürfen. 

(Zurufe von der SPD)

Die Bevölkerung hat uns bei dieser Unterschriftensamm-
lung Recht gegeben. Diese Ausländerpolitik war verfehlt. 
Was Sie wollten, ist auch klar: Sie wollten die Einbürge-
rung zum Nulltarif. Aber das wollten wir nicht, und das 
wollen auch die Leute nicht. Sie wollten vielleicht sogar 
ein anderes Volk, aber auch das wollen wir nicht. 

(Zurufe der Abgeordneten Karin Radermacher 
(SPD))
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Auch meine vorhin gemachte Aussage, Deutschland 
müsse Deutschland bleiben, ist von Ihnen falsch interpre-
tiert worden; das kann man immer machen. Aber ich sage 
noch einmal: Jedes Volk hat ein Recht auf die Bewahrung 
seiner Identität – jedes, also auch das deutsche Volk. 
Dass diese Identität im Laufe der Jahrzehnte und Jahr-
hunderte Wandlungen unterliegt, ist klar. Aber, meine 
Damen und Herren, Sie hatten etwas ganz anderes vor: 
Sie haben die Bewahrung dieser Identität durch eine ver-
fehlte Ausländerpolitik in Frage gestellt, und das lassen 
wir uns nicht gefallen. 

(Beifall bei der CSU – Johanna Werner-Muggen-
dorfer (SPD): Das stimmt doch nicht! – Karin 
Radermacher (SPD): Einen solchen Schwachsinn 
habe ich schon lange nicht mehr gehört!)

Zur Integration in Bayern: Ich habe mich nicht darüber 
gewundert, dass Sie – wie gewohnt – die ausländerpoliti-
schen Grundsätze unseres Innenministers angreifen. Ich 
fi nde es aber bemerkenswert, dass Sie seine Feststel-
lungen zu den Integrationsleistungen in Bayern genauso 
angreifen. Sie wollen nicht zur Kenntnis nehmen, dass in 
Bayern die Integrationsleistungen besser sind als in den 
anderen bundesdeutschen Ländern.

Alles ist relativ. Wir können uns nicht an Idealvorstellungen 
orientieren, sondern wir haben uns an dem zu orientieren, 
was andere in etwa gleicher Ausgangslage und unter etwa 
gleichen Rahmenbedingungen zu leisten vermögen, und 
da schauen wir sehr gut aus. Auch das sollten Sie einmal 
zur Kenntnis nehmen. Ich möchte nur am Rande 
erwähnen, dass – im Ländervergleich der Bundesrepublik 
Deutschland – Ausländer in Bayern am sichersten leben; 
denn hier ist die Gefahr von Übergriffen vergleichsweise 
am geringsten, das ist statistisch belegt. 

Der Kompromiss, den wir beim Zuwanderungsgesetz 
gefunden haben, ist zu begrüßen, auch wenn wir nicht 
alles durchsetzen konnten. Aber mit einer Bayern-SPD 
wäre dies nicht gegangen, auch das darf ich feststellen. 
Darauf sind Sie auch noch stolz. 

(Beifall bei der CSU – Rainer Volkmann (SPD): 
Heute war er wirklich schwach!)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es liegen mir keine wei-
teren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen und dieser Tagesordnungspunkt erledigt. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 2 a und 2 b zur gemein-
samen Beratung auf:

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
Die GRÜNEN) 
zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsge-
setzes (Drs. 15/4729) 
– Erste Lesung – 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsge-
setzes (Drs. 15/4735) 
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf der GRÜNEN wird von Frau Kollegin 
Tolle begründet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben 
zehn Minuten Redezeit. 

Simone Tolle (GRÜNE): Könnten Sie mir vielleicht die 
Redezeit anzeigen? – Denn dies ist für Rednerinnen und 
Redner wichtig, damit sie ihre Redezeit im Griff haben. 

(Zuruf des Abgeordneten Thomas Kreuzer 
(CSU))

– Herr Kollege Kreuzer, dazu brauche ich eine Anzeige. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Frau Kollegin, die Rede-
zeit muss aber nicht ausgeschöpft werden!)

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Frau Stewens, zunächst geht mein herzli-
cher Glückwunsch an die Frauen in der CSU; denn sie 
sind am Montag mit erheblicher zeitlicher Verzögerung in 
der Lebenswirklichkeit angekommen. Ob Sie Ihre ver-
balen Bekundungen ernst meinen, werden wir sehen, 
wenn es um die Abstimmung über das Thema „Frauen“ 
geht. Da kommt es nämlich zum Schwur – nicht in Pres-
sekonferenzen.

Ich bin mit ihnen, also mit den Frauen in der CSU, insofern 
der gleichen Meinung, als sie fordern, die CSU müsse 
endlich in der Realität ankommen und ein modernes Frau-
enbild akzeptieren. Ich glaube jedoch, dass ihre Partei 
und ihre Fraktion in dieser Frage resistent sind und bleiben 
werden. Es ist wirklich bezeichnend, wie Sie mit den 
Frauen umgehen. Dass ab Februar 2006 die Gleichstel-
lungsbeauftragte aus dem Organisationsplan der Staats-
regierung verschwunden ist, fi nde ich interessant. Auch 
der Staat kann mithelfen, ein modernes Frauenbild voran-
zubringen, weil er Arbeitgeber ist und an seinen Arbeits-
plätzen Bedingungen optimal gestalten kann. Zu diesem 
Zweck haben Sie vor zehn Jahren das Gleichstellungsge-
setz verabschiedet, das im öffentlichen Dienst die Gleich-
stellung von Frauen und Männern voranbringen sollte. 
Das Gesetz ist ein zahnloser Tiger geblieben, das hat der 
Dritte Bericht zum Gleichstellungsgesetz im Juni des ver-
gangenen Jahres gezeigt. 

Dieser Bericht zieht nach zehn Jahren folgendes Fazit: Die 
Gleichstellung von Frauen und Männern ist nicht erreicht. 
Hierzu zwei Beispiele – Herr Präsident, ich habe noch 
immer keine Redezeitanzeige –: Leitungsfunktionen 
wurden 1997 zu 17 %, zum Zeitpunkt des Berichts zu 
22 % von Frauen besetzt. Das bedeutet eine Zunahme 
von einem Prozent pro Jahr. Hochgerechnet hätten wir auf 
diesem Gebiet in 28 Jahren die Gleichstellung erreicht. 
Und damit bin ich nicht zufrieden. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ebenso wenig bin ich damit zufrieden, dass die Ministe-
rien ein schlechtes Vorbild abgeben; denn, Frau Stewens, 
drei Ministerinnen sind keine vorzeigbare Quote. Auch im 
höheren Dienst der Ministerien selbst lässt die Besetzung 
mit Frauen zu wünschen übrig: Das Wirtschaftsministe-
rium beschäftigt 6 % der Frauen in Leitungsfunktionen; 
Minister Miller bringt es auf 7 %, Sie bringen es auf 
31 % Frauen. 

Herr Staatssekretär, wenn wir als Ziel die Hälfte haben, 
sind es 50 % – nicht 31 %, dann fehlen immer noch 
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19 %. Insgesamt sind dem Bericht zum Gleichstellungs-
gesetz zufolge trotz Fortschritten ein Abfl achen und 
manchmal auch Rückschritte erkennbar. Einige Dienst-
stellen entziehen sich der Verpfl ichtung zur Ernennung 
einer Gleichstellungsbeauftragten komplett. Zudem fehlen 
Gleichstellungskonzepte, deren Fortschreibung oder die 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten. Die betrof-
fenen Frauen haben ihre Erfahrungen mit dem Gesetz 
seitenweise geschickt. Ich will sie mir aber für die Aus-
sprache aufheben. 

Ich will die Bestandsaufnahme nach zehn Jahren Gleich-
stellungsgesetz in Bayern mit der Feststellung von Inifes 
abschließen, dem „Internationalen Institut für empirische 
Sozialökonomie“, das den Dritten Bericht erstellt hat. In 
diesem Bericht können Sie nachlesen, dass der weite 
Weg in der gesellschaftspolitisch zentralen und für die 
Leistungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes im Freistaat 
Bayern sehr wichtigen Frage der Gleichberechtigung und 
Gleichstellung von Frau und Mann eine weitere gesetz-
liche und tatsächliche Unterstützung braucht. Dazu gehört 
auch die Beseitigung der aus den vorliegenden und den 
früheren Berichten ersichtlichen Defi zite beim Vollzug. 
Darum geht es heute. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es geht um eine 
weit reichende Novellierung des Bayerischen Gleichstel-
lungsgesetzes als Motor für eine geschlechterdemokrati-
sche Gestaltung Bayerns und als Vorbild für die Privatwirt-
schaft. Dazu brauchen wir drei Dinge: erstens interdiszip-
linäres Wissen in Geschlechter- und Gleichstellungs-
fragen, zweitens fundierte Datengrundlagen und drittens 
einen starken politischen Willen zur Veränderung. 

Ich möchte der Staatsregierung diese drei Kompetenzen 
absprechen. Ich nenne nur ein Beispiel: Um Gleichstel-
lung voranzubringen, brauchen wir gute Datengrundlagen. 
Diese gibt es in Bayern nicht. Wir haben versucht, diese 
Datengrundlagen über eine Interpellation herzustellen. 
Leider haben Sie uns nur Datenmüll übersandt, Frau Ste-
wens, zum Beispiel ein Buch über die Lage der Trümmer-
frauen in Deutschland. Ich denke, das ist eine Missach-
tung der Frauen. Auf einer nicht vorhandenen Daten-
grundlage kann keine gute Gleichstellungspolitik 
gedeihen. 

Den starken politischen Willen zur Veränderung werde ich 
Ihnen nachher in der Aussprache absprechen. 

Ich komme jetzt zu den wesentlichen Elementen unseres 
Gesetzentwurfes. Uns GRÜNEN im Landtag ist es ein 
wichtiges Anliegen, die Sache der Frauen voranzubringen. 
Wir tun dies mit großem Selbstbewusstsein, weil wir 
davon überzeugt sind, dass ein Gleichstellungsgesetz, 
das diesen Namen auch verdient, allen etwas bringt: den 
Frauen, den Männern und den Arbeitgebern. Deshalb 
lohnt es sich auch, dafür zu kämpfen.

Wir haben einen wirklich modernen Gesetzentwurf vorge-
legt. Die wesentlichen Elemente: Für uns ist ein Gleich-
stellungskonzept ein hauptsächliches Instrument der 
Personalplanung, Personalentwicklung und zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern. Wir wollen eine Ver-
pfl ichtung – also weg von der Freiwilligkeit – zur Aufstel-
lung von Gleichstellungskonzepten. Dort soll zum einen 
die Situation der weiblichen und männlichen Beschäf-
tigten beschrieben werden. Diese Analyse soll Ausgangs-
punkt für Gleichstellungsstrategien und aktive Maß-

nahmen sein, die im folgenden Berichtszeitraum umzu-
setzen sind. Nach unserer Auffassung müssen diese 
Maßnahmen mit inhaltlich konkreter und zeitlicher Zielvor-
gabe dargestellt werden. 

Wir wollen eine unbefristete Bestellung von Gleichstel-
lungsbeauftragten. Wir haben im Gesetz die Befreiung 
von Arbeitszeit geregelt und auch die Ausstattung mit den 
nötigen Mitteln. 

Wir sind mutig, verehrte Kolleginnen von der CSU, und wir 
haben über ein Einspruchsrecht Sanktionen vorgesehen. 
Denn nur mit Sanktionen – ich denke, das hat die zehnjäh-
rige Erfahrung mit der Freiwilligkeit des Gleichstellungsge-
setzes gezeigt – wird auch das umgesetzt, was im Gesetz 
steht. 

Außerdem sehen wir regelmäßige Gender-Trainings für 
Vorgesetzte und Leitungsfunktionen vor, damit sich das 
Prinzip des Gender-Mainstreaming auch durchsetzt. 
Dieses Prinzip, das schreiben wir vor, soll sich verpfl ich-
tend durch alle Organisationseinheiten ziehen. Wir spre-
chen uns da – ich denke, das ist die einzige Gemeinsam-
keit – auch für einen fünfjährigen Berichtszeitraum aus. 
Allerdings wollen wir mehr als bisher die statistischen 
Datengrundlagen ausweiten, zum Beispiel eine differen-
zierte Betrachtung der Besoldungsgruppen, damit wir die 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen erkennen 
und Maßnahmen zur Verbesserung entwickeln können. 

Unser Gesetzentwurf macht klare Zielvorgaben im Gegen-
satz zum Freiwilligkeitsprinzip der Staatsregierung. Wir 
brauchen klare Zielvorgaben, um Gleichstellung wirksam 
voranzubringen. 

Unser Gesetzentwurf trägt modernen Erfordernissen 
Rechnung. Ich bitte Sie deshalb heute schon um Zustim-
mung. Wir hätten dann ein vorbildliches Gesetz, das die 
Gleichstellung von Frauen, aber auch von Männern, Herr 
Kollege Förster, voranbringt. 

Das Gesetz der Staatsregierung, das schließlich auch das 
Gesetz der CSU ist, durchweht der Mief des vergangenen 
Jahrtausends. Die CSU wird noch viele Anstrengungen 
unternehmen müssen, bis sie endlich in der gleichstel-
lungspolitischen Realität des Jahres 2006 angekommen 
ist.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächste hat Frau Staats-
ministerin Stewens das Wort, die den Gesetzentwurf der 
Staatsregierung begründen wird. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! 
Frau Kollegin Tolle, wir CSU-Frauen leben in der Wirklich-
keit

(Simone Tolle (GRÜNE): Ha, ha, ha!)

und sind nicht erst am Montag in der Wirklichkeit ange-
kommen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU – Zuruf der 
Abgeordneten Margarete Bause (GRÜNE)) 
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Das möchte ich vorneweg setzen. Sie können ganz sicher 
sein, dass wir in der Wirklichkeit leben, auch wenn es 
Ihnen nicht passt. 

Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt in den unterschiedlichen 
Politikbereichen durchaus die Notwendigkeit, dass man 
Schwerpunkte herausstellt, und so war es bei der Presse-
konferenz am Montag. Das sollten Sie auch als solches 
nehmen. 

Zum anderen möchte ich, weil mich das wirklich ein Stück 
weit verärgert, ihre Einlassungen zum „Datenmüll“ auf-
greifen. Sie haben unglaublich viele Fragen gestellt. 
Alleine zur Beantwortung einer einzigen Frage waren rund 
200 000 Daten notwendig. Das ist ein Stück „Entbürokra-
tisierung“. Ich bitte, schon zu sehen, welche gewaltigen 
Arbeiten Sie meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aufgebürdet haben. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Noch eines muss ich Ihnen dazu sagen. Es liegt vieles 
schon in schriftlicher Form vor, worauf man zurückge-
griffen und eine Sammlung für Sie zusammengestellt hat. 
Ich habe mich damals schon über Ihre Aktionen geärgert. 
Das ist eine Missachtung der Arbeit meiner Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Ich weise es in schärfster Form 
zurück, dass Sie hier verbal gegen die Menschen vor-
gehen, die sich wirklich sehr viel Mühe gemacht haben. 
Überlegen Sie bitte bei Ihrem nächsten Fragenkatalog, 
was wirklich notwendig ist. Es ist keineswegs so, dass wir 
keine gesicherte Datenlage haben. Denken Sie allein an 
unsere Gleichstellungsberichte, gerade den Dritten 
Bericht. Da haben Sie eine Datenlage, und deshalb meine 
ich schon, dass man etwas sorgfältiger mit seinen Fragen 
umgehen müsste,

(Beifall bei Abgeordneten der CSU) 

weil ihre Beantwortung eine unglaubliche Bürokratie 
bedeutet. Meine Mitarbeiter, die gesamte Abteilung, 
haben drei Monate daran gearbeitet. Sie sollten sich 
einmal überlegen, ob Sie das verantworten können. 

Nun zur Grundlage des Gesetzentwurfes der Staatsregie-
rung. Grundlage ist der Dritte Bericht über die Umsetzung 
des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes. Hieran war das 
wissenschaftliche Institut Inifes beteiligt. Ich habe die 
Ergebnisse dieses Berichts im Landtag im Ausschuss für 
den öffentlichen Dienst vorgestellt. 

Die wesentlichen Ergebnisse des Dritten Berichts, der 
zugleich eine Gesamtbilanz über zehn Jahre Bayerisches 
Gleichstellungsgesetz bedeutet, war nach meiner Ansicht 
durchaus so, dass man sagen kann: Das Gleichstellungs-
gesetz ist ein bewährtes Mittel gewesen, um die Gleich-
stellung in Bayern zu verbessern. Damit ist die Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern in Bayern auf einen 
guten Weg gebracht worden. Der bayerische öffentliche 
Dienst ist Vorreiter bei der Chancengleichheit und Gleich-
stellung von Frauen und Männern, insbesondere bei der 
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit.

Über die Hälfte des öffentlichen Dienstes ist weiblich. Der 
Frauenanteil im gesamten bayerischen öffentlichen Dienst 
beträgt 52,8 %, beim Freistaat Bayern sind es 48,4 %. Die 
Frauenanteile liegen im einfachen Dienst bei 45,6 %, im 
mittleren Dienst bei 54,7 %, einschließlich der beurlaubten 

Kräfte im gehobenen Dienst bei 53,9 % und im höheren 
Dienst bei 34,2 %. Hier hat sich in den letzten zehn Jahren 
wirklich sehr viel zum Besseren verändert. 

Weit über der Privatwirtschaft liegen bei uns die Frauen-
anteile in den Leitungsfunktionen, nämlich bei 22,9 % im 
Jahr 2004. Das bedeutet eine erhebliche Steigerung 
gegenüber 1997 mit 15,1 %. 

Gleichzeitig möchte ich aber auch konzedieren: Es ist 
noch keine volle Gleichstellung. Ob wir allerdings die 
50 %, von denen Sie gesprochen haben, wirklich errei-
chen können, ist die Frage. Wir liegen gegenwärtig bei 
30 %. 

Wenn man mit den Frauen spricht, sagen mir diese oft: Es 
ist für sie tatsächlich schwierig, Familie und Erwerbstätig-
keit, noch dazu, wenn in der Familie Kinder sind, mitein-
ander zu vereinbaren. Da muss man sie intensiv unter-
stützen. Wir im Sozialministerium tun das auch. Ich 
bekomme allerdings von einzelnen Frauen auch immer 
wieder die Antwort: „Frau Stewens, das möchte ich, ehr-
lich gesagt, gar nicht.“ 

Wenn man sich also die 50 % als Zielvorgabe setzt, muss 
man auch die Wünsche der Frauen entsprechend berück-
sichtigen.

(Zuruf der Abgeordneten Simone Tolle (GRÜNE))

Gerade die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit 
ist, meine ich, im staatlichen Bereich durchweg gut gelöst. 
Wir haben vorbildliche Arbeitsbedingungen mit fl exibler 
Arbeitszeit und Teilzeit, mit Wohnraum- und Telearbeits-
platzangeboten. Fast jede dritte Beschäftigung beim Frei-
staat wird in Teilzeit ausgeübt. 

Zugleich zeigt aber der Dritte Bericht sehr klar und deut-
lich einen weiteren Handlungsbedarf auf. Die Ziele des 
Gleichstellungsgesetzes sind zwar in vielen Bereichen 
erfolgreich umgesetzt worden, aber längst nicht überall 
und auch nicht vollständig. Trotz aller Fortschritte ist die 
tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen 
auch im öffentlichen Dienst noch nicht überall gelebte 
Realität. Durch das Gleichstellungsgesetz ist zwar die 
Situation im öffentlichen Dienst grundlegend verbessert 
worden, aber die Bemühungen, die durch Artikel 118 
Absatz 2 Satz 2 der Bayerischen Verfassung vorgege-
benen Gleichstellungsziele zu erreichen, sind mitunter 
– auch von den einzelnen Dienststellen – noch nicht 
intensiv genug verfolgt worden. 

Ich meine, die Gleichstellung selbst ist in Bayern ein Pro-
zess. Es ist ein Wandel eingetreten: Sie ist wirklich eine 
Daueraufgabe in Bayern geworden. Daher hat die Staats-
regierung beschlossen, ihre Bemühungen für Chancen-
gleichheit und Gleichstellung von Frauen und Männern 
intensiv fortzusetzen und dem Landtag einen Gesetzent-
wurf zur unbefristeten Verlängerung des Gleichstellungs-
gesetzes vorzulegen. Ich meine schon, das hervorzu-
heben ist sehr wichtig. Wir wollten einen Gesetzentwurf 
vorlegen – da befi ndet man sich durchaus in einem Span-
nungsfeld –, der auch den Anforderungen an die Konne-
xität entspricht.

Ich möchte nun auf die wesentlichen Inhalte des Gesetz-
entwurfs in vier Punkten eingehen: 
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Erstens. Die unbefristete Verlängerung entspricht dem 
Anliegen zweier Landtagsbeschlüsse. 

Zweitens. Der Gesetzentwurf sieht die belastungsneutrale 
inhaltliche Änderung des Bayerischen Gleichstellungsge-
setzes vor, um die Wirksamkeit des Gesetzes zu erhöhen. 
Es geht um die Verstärkung der Ziele des Gesetzes und 
der Pfl ichten der Beschäftigten. Alle Beschäftigten, 
besonders die in Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen 
sollen die Durchsetzung der Gleichberechtigung fördern, 
auf die Beseitigung von Nachteilen hinwirken und Chan-
cengleichheit in allen Aufgabenbereichen als durchgän-
giges Leitprinzip berücksichtigen. Dies verlangt die 
geschlechtersensible Sichtweise – Stichwort: Gender 
Mainstreaming – ganz besonders. Zur Verbesserung der 
Stellenausschreibungen sind künftig stets Hinweise erfor-
derlich, ob eine Stelle teilzeitfähig ist oder nicht.

Die Fortbildung der Beschäftigten ist ein ganz wichtiger 
Bereich. Wir wissen, dass Frauen die Fortbildung immer 
weniger annehmen. Stichwort ist auch hier die geschlech-
tersensible Sichtweise – Gender Mainstreaming –; die 
Chancengleichheit muss stärker ermöglicht werden. Noch 
ein Stück mehr als bisher müssen fl exible Arbeitszeiten für 
Frauen und Männer bei familiären Pfl ichten ermöglicht 
werden. Es geht um die Verpfl ichtung zur Schaffung von 
Wohnraum- und Telearbeitsplatzangeboten unter Beach-
tung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung und personal-
wirtschaftlicher und organisatorischer Möglichkeiten. 
Aber ich möchte noch einmal klar und deutlich sagen: In 
dem Gesetzentwurf ist die Verpfl ichtung aufgeführt 
worden.

Drittens. Die Arbeitsbedingungen für die Gleichstellungs-
beauftragten und Ansprechpartnerinnen und -partner sind 
zu verbessern. Ganz wichtig ist hier die rechtzeitige und 
umfassende Unterrichtung besonders in Personalangele-
genheiten, und zwar spätestens parallel zur personalver-
tretungsrechtlichen Beteiligung. In den Anhörungen wurde 
uns gesagt, dass die Gleichstellungsbeauftragten 
durchaus oft zu spät informiert worden sind. 

Viertens. Ganz kurz noch zur Verwaltungsvereinfachung 
und Deregulierung. Gegenüber dem Landtag soll alle fünf 
Jahre Berichtspfl icht bestehen, also ein Bericht pro Legis-
laturperiode; bisher waren es drei Jahre. Das bedeutet für 
uns durchaus auch weniger Verwaltungsaufwand. Der 
Zeitabstand korrespondiert mit dem der Gleichstellungs-
konzepte der Dienststellen. 

Abschließend noch der Hinweis, dass, um die lückenlose 
Fortführung des Gleichstellungsgesetzes gewährleisten 
zu können, das Änderungsgesetz zum 30. Juni 2006 in 
Kraft treten muss. Ich bitte den Landtag um eine wohlwol-
lende Beratung, bin aber der festen Überzeugung, dass 
wir in Sachen Gleichstellung in Bayern auf einem hervor-
ragenden Weg sind.

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
eröffne jetzt die Aussprache. Als Erste hat Frau Kollegin 
Guttenberger das Wort.

Petra Guttenberger (CSU) (von der Rednerin nicht auto-
risiert): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Anfang 
März letzten Jahres brachte die Frauengruppe der CSU-

Landtagsfraktion den Antrag ein, die Geltungsdauer des 
Bayerischen Gesetzes zur Gleichstellung von Männern 
und Frauen zu verlängern. 

(Zurufe von den GRÜNEN: Ach!)

Die Staatsregierung wurde aufgefordert, einen entspre-
chenden Gesetzentwurf vorzulegen und dabei die Ergeb-
nisse des Dritten Berichts über die Umsetzung des Baye-
rischen Gleichstellungsgesetzes zu berücksichtigen. 
Heute liegt dieser Entwurf vor, und ich darf mich für die Art 
der Antragsumsetzung ausdrücklich bedanken, Frau 
Ministerin. 

Der Dritte Bericht zur Umsetzung des Gleichstellungsge-
setzes zeigt, dass mit dem Gesetz in dessen bisheriger 
Laufzeit die Gleichstellung von Männern und Frauen im 
öffentlichen Dienst erfolgreich vorangebracht wurde, 

(Zuruf von den GRÜNEN: Das stimmt überhaupt 
nicht!)

jedoch nicht überall vollständig umgesetzt ist. 

– Ich sehe, wir haben da gewisse Interpretationsunter-
schiede. 

(Simone Tolle (GRÜNE): Ja, große!)

Auch ich verhehle nicht, dass mir manches manchmal 
nicht schnell genug geht, bin mir aber dessen bewusst, 
dass gerade für wichtige Dinge wie Laufbahnverordnung, 
Beurteilung und Ähnliches Blitzlösungen nicht förderlich 
sind.

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)

Deutlich zeigt sich jedoch, dass das Bayerische Gleich-
stellungsgesetz die Gleichstellung nachhaltig und grund-
legend verbessert hat und vor allem in vielen Bereichen 
eine intensive Sensibilisierung für die gleichstellungsrele-
vanten Belange weit über den öffentlichen Dienst hinaus 
nach sich gezogen hat. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Wir wollen aber die 
grundsätzliche Lösung!)

Wir begrüßen sehr, dass der vorgelegte Gesetzentwurf 
nunmehr keine zeitliche Befristung mehr enthält. Das war 
nicht nur den Gleichstellungsbeauftragten der verschie-
denen Verwaltungsebenen ein wichtiges und unverzicht-
bares Anliegen, sondern auch uns. 

Wir versprechen uns von dem neuen Bayerischen Gleich-
stellungsgesetz auch einen neuen Anschub, sich noch 
intensiver und vor allem auf allen Ebenen mit der Verwirk-
lichung der durch die Bayerische Verfassung vorgege-
benen Gleichstellungsziele zu beschäftigen. 

Das bislang noch gültige Bayerische Gleichstellungsge-
setz hat in weniger als zehn Jahren die Situation gerade 
der Frauen im öffentlichen Dienst grundlegend vorange-
bracht und einen Wandel herbeigeführt. 

(Simone Tolle (GRÜNE): Wo ist der denn?)
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Das nunmehr anstehende neue Gesetz soll diese Dauer-
aufgabe kontinuierlich vorantreiben und vollenden.

(Zurufe von den GRÜNEN)

– 50 % sind noch nicht erreicht, kein Zweifel. 

(Christa Naaß (SPD): Sie haben ja Zeit!)

Auch die regelmäßige Evaluierung ist uns dabei ein wich-
tiger Belang, und wir freuen uns, dass dies im Entwurf 
bereits seinen Niederschlag gefunden hat. 

Auch wir sehen im Gesetz natürlich einige Punkte, von 
denen wir glauben, dass eine Verbesserung oder zumin-
dest eine Klarstellung erforderlich ist. 

Insbesondere die Informationsrechte und die Informati-
onspfl ichten werden hierbei ein wichtiges Thema sein. 
Ebenso wollen wir, dass von diesem Gesetz ein klares 
Signal ausgeht, dass grundsätzlich jede Stelle auch in 
Teilzeit ausgeübt werden kann. 

(Christa Naaß (SPD): Kommen da noch Ände-
rungen von Ihnen?)

Ein großes Augenmerk bei der anstehenden Diskussion in 
den Ausschüssen, denen ich jetzt hier nicht vorgreifen 
möchte – wir werden uns in den Ausschüssen damit 
befassen –, 

(Christa Naaß (SPD): Sie müssen doch wissen, 
ob noch Änderungen von Ihnen kommen!)

gilt natürlich auch dem Konnexitätsprinzip. Die Bürge-
rinnen und Bürger Bayerns haben sich klar dafür ausge-
sprochen, dieses Konnexitätsprinzip einzuführen. Wir 
werden es also auch bei diesem Gesetz beachten 
müssen. Das wird die Sache nicht immer erleichtern. Uns 
ist aber daran gelegen, auf allen Verwaltungsebenen eine 
einheitliche, erfolgreiche, kontinuierliche und nachhaltig 
wirkende Gleichstellungspolitik fortzuführen, die von allen 
getragen wird. Ich freue mich bereits jetzt auf die intensive 
und, wie ich bereits jetzt merke, möglicherweise etwas 
kontroverse aber dadurch nicht weniger interessante Dis-
kussion des Themas in den Ausschüssen. 

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nun hat das Wort die Kollegin Naaß.

Christa Naaß (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Bei der Beratung des Gesetzentwurfs der 
SPD-Landtagsfraktion zur Änderung des Gleichstellungs-
gesetzes am 13. Dezember 2005 stellten Sie, Frau Staats-
ministerin Stewens, fest, dass die Gleichstellung in Bayern 
auf einem hervorragenden Weg sei. Heute verwenden Sie 
diese Formulierung wieder: hervorragender Weg. Unter 
einem hervorragenden Weg verstehe ich aber etwas 
anderes. Ich sage: Nach wie vor bewegt sich die Gleich-
stellung in Bayern wie – das habe ich bereits vor einigen 
Monaten gesagt – eine Schnecke auf Glatteis, nämlich so 
langsam wie eine Schnecke und mit zahlreichen Ausrut-
schern. 

(Beifall bei der SPD) 

Gab es nach dem Zweiten Gleichstellungsbericht im Jahr 
2002 noch einen Schub in Richtung Gleichstellung, so ist 
gerade in letzter Zeit der Trend gebrochen und die Rück-
schritte sind nicht zu übersehen. Das sage nicht nur ich, 
Frau Ministerin, sondern das stellte auch das Inifes-Ins-
titut fest, das die Erarbeitung des Dritten Gleichstellungs-
berichtes mit begleitet hat. Ich nenne nur die Rückschritte 
bei der Ausschreibung der Stellen der Gleichstellungsbe-
auftragten, die Rückschritte hinsichtlich der Freistellung 
und bei der Ausstattung der Gleichstellungsbeauftragten, 
in diesem Bereich sind sogar eindeutige Sparmaßnahmen 
festzustellen. Es gibt sogar einen Grundstock an Dienst-
stellen und Einrichtungen, die sich in wichtigen Aspekten 
den Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes durch Abdu-
cken entziehen. 

Dies alles wurde am 05.07.05 nach der Diskussion des 
Dritten Gleichstellungsberichtes festgestellt. Ich konsta-
tiere, dass diese Tatsachen am 16.02.06, also heute, nach 
wie vor unverändert sind. Die Gleichstellung und die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern brauchen 
weiterhin eine gesetzliche und tatsächliche Unterstüt-
zung, und zwar eine bessere, als wir sie bisher in der Ver-
gangenheit hatten. 

Trotz der Tatsache, dass das Bayerische Gleichstellungs-
gesetz in vielen Bereichen ungenügend ist – das haben 
wir in der SPD-Landtagsfraktion in den letzten Jahren 
immer wieder feststellen müssen – und lediglich einen 
Minimalstandard regelt, sind beispielsweise über 20 % 
der Gleichstellungsbeauftragten in Bayern für ihre Tätig-
keit überhaupt nicht freigestellt. In den Führungspositi-
onen sind die Frauen in Bayern nach wie vor unterreprä-
sentiert. Der Frauenanteil bei der Neubesetzung von Füh-
rungspositionen ist mit 20 % gegenüber 23,6 % im Jahre 
2002 deutlich gesunken. Das alles sind Zahlen und 
Fakten, die aufzeigen, dass es eigentlich mit der Gleich-
stellung in Bayern in den letzten Jahren rückwärts 
gegangen ist und nicht vorwärts. So herausragend, wie 
Sie das gerade dargestellt haben, ist das alles nicht. 

Frau Kollegin Guttenberger, Sie haben bereits festgestellt, 
dass die CSU von Blitzlösungen nichts hält. Deshalb hat 
es auch Ewigkeiten gedauert, bis endlich im Jahre 1996 
ein Gleichstellungsgesetz in Bayern zustande gekommen 
ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Jetzt, nach weiteren zehn Jahren, sind Sie wiederum der 
Meinung, man dürfe nicht so schnell vorangehen, man 
habe Zeit. Insofern begrüßen wir, dass CSU und Staatsre-
gierung gleichstellungspolitisch jetzt endlich im 21. Jahr-
hundert angekommen sind und nach der SPD nun auch 
CSU und GRÜNE einen entsprechenden Gesetzentwurf 
zur Weiterführung des Gleichstellungsgesetzes einge-
bracht haben.

Die Staatsregierung gesteht nun ein, dass die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern noch nicht überall und 
nicht vollständig umgesetzt ist. Die Gleichstellung ist noch 
nicht gelebte Realität, wie im Gesetzentwurf zu lesen ist. 
Sie ist damit nicht auf einem „hervorragenden“ Weg, Frau 
Ministerin. 

Wenn aber nun vonseiten der CSU und der Staatsregie-
rung diese Erkenntnisse vorliegen, verstehe ich nicht, 
dass sie mit Ihrem Gesetzentwurf nicht mehr Mut zeigen 
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und schneller vorangehen, um diese Dinge zu befördern. 
Ein großer Wurf ist dieser Gesetzentwurf nicht. Er 
beschränkt sich leider auf nur wenige unbedeutende Ver-
änderungen, die in dem Gesetz unter der Prämisse der 
Kostenneutralität stehen. Sie verwenden den Begriff zwar 
nicht mehr, sondern formulieren es etwas anders, nämlich 
belastungsneutral, aber es ist nichts anderes als Kosten-
neutralität. 

Konsens besteht darin, dass der Gesetzentwurf über den 
30.06.06 hinaus weiter in Kraft bleiben soll. Wir hätten uns 
gewünscht, dass dieses neue Gesetz zum Internationalen 
Frauentag am 8. März zustande gekommen wäre. Das 
wäre ein gutes Signal aus diesem Parlament gewesen. 

Die Verlängerung des Zeitraumes der Berichterstattung 
von drei auf fünf Jahre sehen wir nicht unter dem 
Gesichtspunkt des Bürokratieabbaues. Wir erkennen 
darin vielmehr weniger Mitwirkung durch das Parlament. 
Der nächste Bericht würde damit vonseiten der Staatsre-
gierung erst im Jahre 2010 gegeben und nicht im Jahre 
2008, wie es eigentlich der Fall sein sollte. 

(Glocke des Präsidenten)

Im Jahre 2008 stehen die Landtagswahlen an und da sind 
Sie natürlich nicht so gern bereit, diesen Bericht im 
Landtag zu diskutieren. 

(Glocke des Präsidenten)

– Herr Präsident, ich habe die Glocke vernommen. Wir 
haben genügend Zeit, im Ausschuss für Fragen des 
öffentlichen Dienstes diese Gesetzentwürfe und die 
vielen, vielen Petitionen, die dazu landesweit eingegangen 
sind, zu diskutieren. Von daher genügen heute die fünf 
Minuten. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: In 
der Aussprache hat sich Frau Kollegin Tolle zu Wort 
gemeldet.

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Frau Staatsminis-
terin, Ihre Empörung in Sachen Interpellation kann ich 
nicht nachvollziehen. Wir haben nur Fragen gestellt, deren 
Beantwortung in Sachsen-Anhalt schon lange als Daten-
grundlage vorhanden ist. Deshalb weise ich Ihre Empö-
rung entschieden zurück. Gute Frauenpolitik braucht gute 
Datengrundlagen. Ich halte es nicht für eine Beleidigung 
Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn ich diese 
Datengrundlagen einfordere. Professionalität beweist sich 
immer darin, dass man gute Grundlagen hat. 

Frau Kollegin Guttenberger, ich glaube, Sie haben eben 
die Frage gestellt – ich will es einmal ganz platt formu-
lieren –: Schnecke oder Porsche? Ich glaube, die Frauen 
von heute – Sie sind ja noch zurück im Jahre 1996; aber 
vielleicht bewegen Sie sich auch noch ein bisschen weiter 
nach vorne – wollen vorankommen und nicht in einem 
Schaukelstuhl abgestellt werden, in dem Sie sich aus-
ruhen können, bis sie einer ruft, der sie braucht. Wir wollen 
unsere Rechte haben. 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einmal vorlesen, was 
mir eine Dame über die Umsetzung Ihres bisherigen 
Gesetzes geschrieben hat: 

Die Umsetzung von Gleichstellung bleibt dem 
guten Willen der Dienststellen und der Belastbar-
keit der Gleichstellungsbeauftragten vor Ort 
überlassen. Das Setzen auf Freiwilligkeit und 
individuelle Lösungen hat sich als wirklichkeits-
fern erwiesen. Die Einschätzung, das Gesetz 
habe sich bewährt und als praktikabel erwiesen, 
erscheint vor diesem Hintergrund nicht realis-
tisch.

Das war die Bewertung einer Fachfrau. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

So etwas müssen Sie zur Kenntnis nehmen, Frau Minis-
terin. Sie haben ja in Ihrem eigenen Gesetzentwurf selbst 
festgestellt, dass Sie mit Ihrem Gesetz überhaupt nichts 
erreicht haben. Im Übrigen – das habe ich vorhin schon 
gesagt – spreche ich Ihnen auch den starken politischen 
Willen zu Veränderungen ab. Sie, Frau Guttenberger, 
wollen weiter Schnecke bleiben. Die GRÜNEN-Frauen 
aber wollen etwas schneller vorankommen. Ich kann den 
CSU-Frauen vielleicht ein Aquarium schenken, damit ein 
bisschen Bewegung in ihr Leben kommt. 

(Heiterkeit)

Ihr Entwurf entspricht eher einer bloßen Fortführung des 
bisherigen Gesetzes. 

Die inhaltlichen Änderungen Ihres Gesetzentwurfs halte 
ich, Frau Staatsministerin, eher für minimal. Zu den margi-
nalen Veränderungen – zum Beispiel, dass Sie gemerkt 
haben, es gibt auch Ansprechpartnerinnen –, kann ich nur 
sagen: herzlichen Glückwunsch. Mehr haben Sie in 
diesem Gesetzentwurf eigentlich nicht gemacht. Margi-
nale Änderungen werde ich im Ausschuss kritisieren. 
Obwohl die Erfahrungen mit der Freiwilligkeit schlecht 
sind, haben Sie keine Konsequenzen gezogen. Es gibt 
nach wie vor keine Sanktionen, wenn jemand das Gesetz 
nicht umsetzen will. Sie geben mit Ihrem neuen Entwurf 
den Betroffenen keine besseren Chancen. 

Sehr interessant fi nde ich Ihre Ausführungen zur Verein-
barkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Sie stellen fest, 
dass die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit 
meist gut gelöst sei, vor allem durch vorbildliche Arbeits-
bedingungen. Die meisten Frauen im öffentlichen Dienst 
arbeiten in Teilzeit. Für mich ist der Rückzug in die Teilzeit 
nicht die Lösung des Problems. Teilzeit hat zum Ersten 
ihre Tücken und zum Zweiten, glaube ich, wollen sich 
moderne Frauen nicht mehr mit Teilzeit abspeisen lassen. 
Wir wollen vernünftige Betreuungsmöglichkeiten, um 
Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können. 
Das wollen im Übrigen auch die Männer.

Auch Ihr Begriff „Wohnraum“ erinnert an verstaubte 
Zeiten. Ich denke, es geht nicht darum, Frauen verstärkt in 
die Teilzeit oder an den heimischen Schreibtisch zu schi-
cken, sondern es geht um fl exible Arbeitszeiten und einen 
fl exiblen Arbeitsort. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf bleibt in Ihrem Gesetz ein Frauenthema und wird 
nicht auf die Männer ausgeweitet. Dabei geht Familie 
auch die Männer an. Verpfl ichtende Regelungen im 
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Gleichstellungsgesetz würden viele Männer zwingen, sich 
in die Perspektive von Frauen hineinzuversetzen.

Ich resümiere: Ihr Gesetzentwurf bringt nichts. Die Damen 
von der Frauen-Union haben es gerade einmal drei Tage 
geschafft, ein neues Frauenbild voranzubringen. Sie sind 
schon heute gescheitert. Ich wünsche Ihnen bei Ihren 
Erkenntnissen in Richtung auf eine moderne Frauenpolitik 
sehr viel Erfolg.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Die 
Aussprache ist damit geschlossen. Im Einvernehmen mit 
dem Ältestenrat schlage ich vor, die Gesetzentwürfe dem 
Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes als feder-
führendem Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Ein-
verständnis? – Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist 
so beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaff-
mann, Marianne Schieder, Karin Pranghofer u. a. 
(SPD) 
über die Weiterbildung in den Berufen der Kranken- 
und Altenpfl ege (Pfl egeweiterbildungsgesetz – 
Pfl WeG) (Drs. 15/916) 
– Zweite Lesung –

hierzu:

Eingaben 
betreffend Aufstiegsfortbildungsförderung 
(Az.: SO.0957.15 und SO.0972.15)

Ist hierzu namentliche Abstimmung beantragt? – Das ist 
nicht der Fall. Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im 
Ältestenrat wurde eine Redezeit von 15 Minuten pro Frak-
tion vereinbart. Erste Wortmeldung: Herr Kollege Pfaff-
mann.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Wir beschäftigen uns jetzt mit einem 
Gesetzentwurf, der wohl nicht so sehr im Blickpunkt der 
Öffentlichkeit steht, aber aus verschiedenen Gründen 
nicht minder wichtig ist. Wir haben in der Ausschussbera-
tung sehr ausführlich über ein Pfl egeweiterbildungsgesetz 
gesprochen. Leider hat sich auch in der Ausschussbera-
tung im sozialpolitischen Ausschuss die CSU in dieser 
Frage gegenüber den Argumenten uneinsichtig gezeigt. 
Ich möchte deswegen in der Zweiten Lesung die Argu-
mente noch einmal darstellen. 

Wir haben in den letzten Jahren einen ziemlich eindeu-
tigen Wandel hinsichtlich des Bedarfs in den Pfl ege-
diensten erfahren. Die Entwicklung sowohl im medizin-
technischen Fortschritt als auch in der Qualität und den 
Anforderungen an die pfl egerischen Berufe ist sehr unter-
schiedlich verlaufen. Die Anforderungen haben sich zum 
Beispiel vor dem Hintergrund geändert, dass immer mehr 
pfl egerische Versorgung von den Institutionen nach 
Hause verlagert, dass immer mehr ambulant versorgt und 
immer mehr Gewicht auf die Prävention gelegt wird. All 
diese Dinge erfordern ein spezielles Eingehen der 
Beschäftigten in den Pfl egeberufen auf die neue Lage. Es 
entwickelt sich, gerade vor dem Hintergrund einer stär-

keren ambulanten Versorgung, eines medizin-technischen 
Fortschritts sowie vieler anderer Dinge ein Weiterbil-
dungsbedarf, der von der Grundausbildung ausgeht.

Dieser Weiterbildungsbedarf hat dazu geführt, dass mit-
tlerweile sehr viele Träger eine Weiterbildung anbieten. Es 
gibt von vielen Institutionen – angefangen von staatlichen 
oder kommunalen Schulen über private Anbieter – Weiter-
bildungskonzepte. Sie alle aber haben das Problem, dass 
es keine Qualitätsmerkmale, keine Qualitätsstandards 
und keine Mindeststandards gibt. Es ist also völlig unklar, 
wie die Weiterbildung in dieser Frage in diesem Land 
geregelt ist.

Es gibt einen Regelungsbedarf, damit gerade die Men-
schen, die Pfl ege brauchen, oder die Institutionen, die 
Pfl ege anbieten, einen Qualitätsstandard erreichen. Wir 
brauchen Mindeststandards und Qualitätsstandards in 
dieser Frage. Genau darauf zielt das von uns vorgelegte 
Rahmenkonzept ab. Wir müssen davon ausgehen dürfen 
– dabei werden Sie mir wohl zustimmen –, dass unsere 
Angehörigen oder Verwandten, die einen Pfl egebedarf 
haben, in einer Einrichtung sicher versorgt werden. Des-
wegen besteht ein hoher Bedarf an der Einführung von 
Qualitätsmindeststandards in diesen Einrichtungen. 

Ich darf vielleicht an dieser Stelle sagen, dass es solche 
Gesetze bereits in fast allen Bundesländern gibt. Lieber 
Herr Unterländer, auch Sie wissen das. Bayern und Thü-
ringen sind die einzigen Bundesländer, die dazu noch kein 
Rahmengesetz erlassen haben. Alle anderen Bundes-
länder haben den Bedarf erkannt, Mindeststandards und 
Qualitätsstandards in der Weiterbildung einzuführen, um 
die pfl egerische Versorgung abzusichern. Unser Ziel war, 
dies jetzt auch in Bayern umzusetzen. Leider sind Sie dem 
– auch in der Ausschussberatung – nicht gefolgt, und 
zwar aus völlig unverständlichen Gründen. Ihre Argu-
mente, lieber Herr Unterländer, gehen an der Sache 
vorbei; ich komme gleich darauf zu sprechen. 

Neben der Einführung von Qualitäts- und Mindeststan-
dards in der pfl egerischen Versorgung gibt es auch einen 
anderen Bereich, der zu berücksichtigen ist: Sie wissen 
ganz genau, dass es im ärztlichen Beruf diesen Mindest-
standard gibt. Ein Arzt kann sich zum Facharzt weiter-
bilden lassen. Das hat Konsequenzen für die Stellung der 
Ärzte in den Institutionen und für ihre Stellung in der Ver-
sorgung, der Gesellschaft und überhaupt. Eine Kranken-
schwester kann sich zwar auch zu einer Fachkranken-
schwester weiterbilden lassen, aber ohne Konsequenzen. 
Sie hat keine Karrieremöglichkeiten, sie bekommt keine 
bessere Bezahlung und sie erfährt keine sichtbare Beloh-
nung, wenn sie sich weiterqualifi ziert. Das kann ja wohl 
nicht wahr sein. Dies führt letztendlich dazu, dass die 
Motivation der Pfl egekräfte, sich einer Weiterbildung zu 
unterziehen – in der heutigen Zeit, wo Weiterbildung drin-
gend erforderlich ist – geradezu auf Null sinkt. Die Betrof-
fenen müssen die Weiterbildung selber bezahlen, sie 
haben einen hohen Aufwand – eine solche Fachweiterbil-
dung dauert zwei Jahre – und wenn sie fertig sind, gibt es 
keine Konsequenzen. Das sind Folgen, die man so nicht 
akzeptieren kann. Wenn man will, dass sich Pfl egekräfte 
qualifi zieren, muss man auch dafür sorgen, dass diese 
Qualifi kation anerkannt, von Mindeststandards begleitet 
und die Qualität gesichert wird.
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Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege Pfaffmann, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Kollegen Unterländer?

Joachim Unterländer (CSU): Herr Kollege Pfaffmann, Sie 
haben das Thema „Bessere Bezahlung nach Fortbildung“ 
angesprochen. Sind Sie nicht mit mir der Auffassung, 
dass das eine originäre Aufgabe der Tarifvertragsparteien 
ist?

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Selbstverständlich ist das 
eine originäre Aufgabe der Tarifvertragsparteien. Ich darf 
Ihnen aber schon sagen, dass es auch Tarifregelungen für 
weitergebildete Arbeitnehmer gibt. Ich möchte nicht die 
Höhe regeln. Ich möchte aber regeln, dass die Tatsache, 
dass sich jemand weiterbildet, anerkannt wird. Wie das 
tarifl ich geregelt wird, ist nicht mein Problem.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, ich möchte noch auf ein paar 
Punkte eingehen, die in der Ausschussberatung eine Rolle 
gespielt haben, und auch auf die Argumentation der CSU. 
Die Kollegen der CSU haben im Ausschuss gesagt, dieses 
Gesetz würde dem Subsidiaritätsprinzip widersprechen. 
Diese Argumentation ist falsch, weil das Rahmengesetz 
eine Bildungsfrage löst. Es löst eine Weiterbildungsfrage. 
Sie wissen ganz genau, dass Bildungsfragen nach der 
Bayerischen Verfassung Ländersache sind. Somit ver-
stößt das Rahmengesetz nicht gegen das Subsidiaritäts-
prinzip. Im Gegenteil: Der Einzige, der diese Frage regeln 
kann, ist der Freistaat Bayern selbst.

Sie haben im Ausschuss gesagt, das Rahmengesetz 
spreche gegen die Grundsätze der Entbürokratisierung 
und der Deregulierung. Das ist im Land der Bürokratie ein 
Witz. Dieses Argument ist aber falsch, weil es gar nichts 
zu deregulieren und zu entbürokratisieren gibt. Noch gibt 
es nämlich kein Gesetz.

Ein weiteres Argument lautet, dass das Verfahren sehr 
aufwändig wäre. Auch das ist falsch. Wir legen ein Rah-
mengesetz vor, das eine fl exible Gestaltung zulässt.

Sie sagen, das Rahmengesetz widerspreche der Europäi-
sierung. Dieses Argument ist ebenfalls falsch. Im Gegen-
teil: Ich behaupte, dass die europäischen Länder in 
Zukunft nur noch Weiterbildungen anerkennen werden, 
wenn gewisse Qualitätsstandards hinterlegt sind. Deshalb 
werden wir gar nicht umhin kommen, für den europäi-
schen Vergleich Qualitätsstandards zu defi nieren.

Sie sagen, die Arbeitnehmer sollten fl exibel auf die Anfor-
derungen ihres Berufsfeldes ausgerichtet sein. Natürlich 
muss diese Flexibilität vorhanden sein. Deswegen haben 
wir ein Rahmengesetz vorgelegt, in dem keine Details 
geregelt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
CSU, Ihre Argumente in dieser Frage sind nicht richtig. Sie 
wollen dieses Gesetz einfach nicht haben. Diese Bot-
schaft ist herübergekommen. Damit tun Sie aber nicht nur 
den Pfl egekräften selbst, sondern auch den zu versor-
genden Patienten keinen Gefallen. Sie verhindern damit, 
dass Mindeststandards und Qualität in einer sich 
ändernden Welt der pfl egerischen Versorgung umgesetzt 
werden.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Wie 
vereinbart, bitte ich darum, keine Handys zu benutzen. 
Der nächste Redner ist Herr Kollege Dr. Zimmermann.

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Herr Präsident, Kolle-
ginnen und Kollegen! Der Inhalt dieses Gesetzentwurfs 
hat uns zu einer eingehenden Diskussion im Ausschuss 
veranlasst. Nach Abwägung aller Gesichtspunkte sind wir 
zu dem Ergebnis gekommen, diesem Gesetzentwurf nicht 
zuzustimmen.

Auch die CSU ist selbstverständlich der Meinung, dass 
die aktuelle Situation in der Pfl ege von Kranken und Alten 
immer wieder berücksichtigt werden muss. Herr Kollege 
Pfaffmann, ich gebe Ihnen völlig Recht, dass dieses 
Thema immer wieder angesprochen und alles getan 
werden muss, um die Zufriedenheit in den Kranken- und 
Altenpfl egeberufen zu erhöhen. Wir müssen aber auch die 
Notwendigkeiten der einzelnen Maßnahmeträger anspre-
chen und berücksichtigen.

Herr Kollege Pfaffmann, Sie haben erklärt, wir täten mit 
unserer ablehnenden Haltung den Pfl egekräften keinen 
Gefallen. In Ihren Wortbeiträgen suggerieren Sie immer 
wieder, dass es bei den Alten- und Krankenpfl egern keine 
Weiterbildung gäbe. Deshalb bedürfe es eines Gesetzes, 
um die zwischen uns unstrittigen Vorstellungen einzu-
führen bzw. umzusetzen.

Wir haben heute zu diesem Tagesordnungspunkt auch 
eine Petition zu behandeln, in der dieses Thema aus 
einem anderen Blickwinkel beleuchtet wird. Darin wird 
festgestellt, dass es bundesweite Regelmäßigkeiten bei 
der Fort- und Weiterbildung von Krankenpfl egekräften 
und Altenpfl egekräften gibt. Aus diesem Grunde ist diese 
Petition eingereicht worden.

Wir haben einen umfangreichen Eckpunkteentwurf, der 
inzwischen als Antrag vom Parlament verabschiedet 
worden ist, eingebracht, um die aus unserer Sicht not-
wendigen Maßnahmen aufzuzeigen. Herr Kollege Pfaff-
mann, ich weiß nicht, ob Sie bei der Anhörung anwesend 
waren, die wir zu diesem Thema durchgeführt haben. Wir 
wollten bei dieser Anhörung mit den Maßnahmeträgern 
und den Verbänden über diesen Gesetzentwurf disku-
tieren, um zu hinterfragen, ob die Daten und Maßnahmen, 
die in diesem Gesetzentwurf angesprochen sind, aus der 
Sicht der Betroffenen überhaupt notwendig sind und 
gewünscht werden.

Herr Kollege Pfaffmann, Sie kennen das Ergebnis: Die 
einzelnen Verbände – mit Ausnahme der Gewerkschaft – 
waren der Meinung, dass dieses Gesetz nicht notwendig 
ist und die bisherige Praxis fortgeführt werden sollte. Wir 
sind der Meinung, dass die bereits bestehenden Maß-
nahmen zu einer adäquaten Fort- und Weiterbildung der 
Kranken- und Altenpfl eger hervorragend angenommen 
worden sind.

Wir sind außerdem der Auffassung, dass diese gesetz-
liche Regelung mit einem viel zu aufwändigen Verfahren 
verbunden ist, sodass die Ressourcen für die Bewältigung 
dieses Problems falsch eingesetzt würden. Wir sind der 
Auffassung, dass bestimmte Notwendigkeiten in der Fort- 
und Weiterbildung vorgegeben werden müssen. Sie 
haben die Standards angemahnt. Die DKG, die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft, gibt selbstverständlich Stan-
dards vor. Diese Standards können immer wieder fortge-
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schrieben und den aktuellen Bedürfnissen angepasst 
werden.

Sie haben darauf hingewiesen, dass es in der Ärzteschaft 
mit der Weiterbildungsordnung vom praktischen Arzt zum 
Facharzt eine vergleichbare Regelung gebe. Herr Kollege 
Pfaffmann, wir haben uns erst vor kurzem im Zusammen-
hang mit der Verabschiedung des Heilberufekammerge-
setzes eingehend mit diesem Thema beschäftigt. Hier hat 
sich die Opposition völlig anders verhalten. Sie wollten mit 
einem Federstrich per Gesetz eine Weiterbildungsord-
nung, die die Ärztekammer vorgegeben hat, kippen und 
über Nacht jeden praktischen Arzt ohne Weiterbildungs-
maßnahmen zum Facharzt mutieren lassen. Ich denke, 
dies ist der falsche Weg. Inzwischen erhält die CSU für ihr 
Verhalten im Parlament nur noch Zustimmung.

Kolleginnen und Kollegen, zusammenfassend ist zu 
diesem Gesetz anzumerken, dass wir mit unserem bisher 
eingeschlagenen Weg zur Fort- und Weiterbildung und mit 
unserem Beschluss richtig liegen. Sicherlich müssen Ein-
zelheiten noch anders ausgestaltet werden. Die Stringenz 
eines Gesetzes wäre der Umsetzung jedoch abträglich. 
Soweit mein Beitrag zu diesem Gesetzentwurf. 

Herr Präsident, jetzt bin ich etwas irritiert, weil noch nie-
mand zu der Petition gesprochen hat. Ich wollte aber 
wissen, welche Beweggründe die Opposition dazu veran-
lasst haben, die Petition heute noch einmal auf die Tages-
ordnung zu setzen. Deshalb unterbreche ich jetzt hier und 
bitte darum, dann noch einmal aufgerufen zu werden.

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Die 
Meldung haben wir verstanden, Herr Kollege Zimmer-
mann. Wir fahren erst einmal in der Aussprache fort. Das 
Wort hat Frau Kollegin Ackermann.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Die Qualität in der Pfl ege ist in aller 
Munde. Landauf, landab wird an Pfl egestammtischen im 
Beisein der eben nicht anwesenden Staatsministerin Ste-
wens beteuert, wie wichtig es uns sei, dass die alten pfl e-
gebedürftigen Menschen adäquat gepfl egt werden und 
dass die Pfl ege auf einem qualitativ hohen Standard 
erfolge. Das ist alles richtig, dann müssen wir aber auch 
bereit sein, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und 
die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Der vorgelegte 
Gesetzentwurf wäre ein Schritt in diese Richtung, denn er 
würde landeseinheitlich die Fort- und Weiterbildung in der 
Pfl ege regeln. Das ist sehr notwendig.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir haben es inzwischen mit einer veränderten Pfl ege-
landschaft zu tun. Eine Ausbildung zur Altenpfl egerin 
allein genügt im Moment nicht mehr, um den vielfältigen 
Anforderungen in der Pfl ege gerecht zu werden. Die 
Bandbreite der Pfl egebedürftigen reicht von chronisch 
kranken Menschen über psychisch kranke Menschen und 
multimorbid kranke Menschen bis hin zu demenzkranken 
Menschen. Vollkommen verfehlt wäre es, wenn man alle 
diese Menschen mit einer einzigen Ausbildung versorgen 
wollte. Man muss differenzieren. Man kann einen demenz-
kranken Menschen nicht so pfl egen wie einen psychisch 
kranken. Wir brauchen eine Spezialisierung. Diese Spezi-
alisierung wird in der Ausbildung noch nicht angeboten. 
Das Modulsystem ist hier noch nicht eingeführt. Wir 
können aber auch nicht darauf warten, bis das Modul-

system eingeführt wird, denn die Menschen brauchen 
jetzt eine qualifi zierte Pfl ege. Deshalb ist es wichtig, jetzt 
Weiterbildungen anzubieten, um auf die Erfordernisse 
einzugehen.

In der letzten Sitzung haben wir über die Fixierungen und 
die bedauerlichen Todesfälle gesprochen, die dabei auf-
getreten sind. Das ist ein Fingerzeig darauf, dass in der 
Pfl ege noch lange nicht alles rund läuft, ein Hinweis 
darauf, dass wir uns dringend darum bemühen müssen, 
die Pfl ege zu verbessern. Wir können sie aber nur verbes-
sern, wenn die Menschen weitergebildet und auf ihre 
Aufgabe vorbereitet werden. 

Alle anderen Bundesländer, mit Ausnahme Bayerns und 
Thüringens, haben das längst erkannt. Sie handeln adä-
quat. Nur in Bayern gehen die Uhren wieder einmal 
anders. Bayern glaubt, es jedem Träger überlassen zu 
können, ob er Fortbildung anbietet, ob er Fortbildung als 
notwendig empfi ndet, in welcher Form er Fortbildung 
anbietet und ob sie ausreicht für die Menschen, die auf 
Pfl ege angewiesen sind. Dass wir damit auf dem Holzweg 
sind, zeigen die beiden Petitionen, die zu diesem Tages-
ordnungspunkt aufgerufen worden sind. 

Bei diesen Petitionen geht es darum, dass Menschen, die 
sich weiterbilden lassen, keine Förderung bekommen. Die 
beiden Petenten bekommen diese Förderung nicht, weil 
sie aus Bayern sind und Bayern kein Pfl egeweiterbil-
dungsgesetz hat. Dagegen bekommen die Menschen in 
den anderen Bundesländern dieses Fördergeld. Das muss 
man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. In Bayern 
bekommen Studierende aus anderen Bundesländern eine 
Förderung, weil diese Länder ein Pfl egeweiterbildungsge-
setz haben. Unsere eigenen Bürgerinnen und Bürger aus 
Bayern bekommen es nicht. Das kann wohl nicht sein. 
Hier muss doch dem Letzten aufgehen, dass dringender 
Handlungsbedarf besteht. Wir müssen die bayerischen 
Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Pfl ege betätigen, 
mit den Bürgerinnen und Bürgern aus anderen Ländern, 
die schon ein Pfl egeweiterbildungsgesetz haben, gleich-
stellen.

Ein Pfl egeweiterbildungsgesetz hätte auch noch eine 
andere Auswirkung. Es würde den Berufsstand attraktiver 
machen. Weiterbildungsmaßnahmen könnten als Qualifi -
kation gesehen werden. Das ist attraktiv für Menschen in 
diesem Beruf, die sich ohnehin darum bemühen, fachlich 
stets auf dem neuesten Stand zu sein. Das ist für sie aber 
nicht so einfach, denn nicht jeder Arbeitgeber befürwortet 
auch eine Weiterbildung. Sie kennen alle den Personal-
notstand in der Pfl ege. Dieser wird oft als Begründung 
dafür verwendet, dass Menschen nicht weitergebildet 
werden. Die Personalnot vor Ort lässt eine Weiterbildung 
nicht zu. Mit einem Gesetz wäre diese bequeme Ausrede 
der einzelnen Träger nicht mehr möglich. Die Menschen 
könnten dann weitergebildet werden. 

Die Weiterbildung würde eine Motivation der Menschen 
und eine Aufwertung des Berufes begründen. Ich bin mit 
dieser Anschauung nicht allein. Ich glaube, auch Frau 
Staatsministerin Stewens teilt diese Anschauung, denn 
sie hat gesagt, die Angebote der Fort- und Weiterbildung 
seien mittlerweile so unüberschaubar geworden, dass 
eine Vereinheitlichung der Qualifi zierungsangebote not-
wendig sei. Frau Staatsministerin, Sie haben gesagt, 
einem Weiterbildungsgesetz stünden Sie grundsätzlich 
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offen gegenüber. Dann lassen Sie uns das Gesetz doch 
einfach machen. Ich weiß nicht, was dem entgegensteht. 

Die Kritik, mit der Sie dieses Gesetz abzulehnen versu-
chen, zieht nicht. Die Europäisierung – Herr Kollege Pfaff-
mann hat es bereits ausgeführt – ist geradezu ein Argu-
ment dafür, dass man Standards einführt. Nur dann, wenn 
es Standards gibt, können sie auch anerkannt werden. 

Wir brauchen in Bayern eine einheitliche Regelung, denn 
es gibt einen Wildwuchs von Weiterbildung, der unüber-
schaubar und nicht signifi kant ist und der auch nicht zwin-
gend eine Qualitätsverbesserung mit sich bringt. Wir 
müssen versuchen, in der Pfl ege ebenso wie bei allen 
anderen Berufen eine nachweisliche Qualitätsverbesse-
rung zu erreichen. Im Moment sind wir noch weit davon 
entfernt. Wir können es nicht bei Lippenbekenntnissen zur 
Verbesserung der Pfl ege belassen. Wir müssen die 
Schritte in diese Richtung tun. Ein Schritt ist die Verein-
heitlichung der Weiterbildung. Das kann mit diesem 
Gesetz erreicht werden. Lassen Sie Ihren schönen Worten 
auch Taten folgen und helfen Sie mit, diesen Gesetzent-
wurf zu beschließen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Lassen Sie mich eine verfahrensleitende Anmerkung 
machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach diesem 
Tagesordnungspunkt kommt der Tagesordnungspunkt 4 
ohne Aussprache, anschließend der Tagesordnungs-
punkt 5 ohne Aussprache. Dann erfolgt die Wahl der Mit-
glieder des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Vor der 
Mittagspause wird auf jeden Fall noch der Tagesord-
nungspunkt 8 betreffend die Gewährung einer Winter-
dienstpauschale aufgerufen. Darauf sollten sich die 
Redner einstellen. 

Jetzt sind wir wieder in der Aussprache zum Tagesord-
nungspunkt 3. Zu Wort hat sich Frau Staatsministerin 
Stewens gemeldet.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kol-
lege Pfaffmann, grundsätzlich sollte der Staat nur dann 
ein Gesetz schaffen, wenn es tatsächlich notwendig ist. 
Das gilt im Verhältnis zwischen Bund und Ländern 
genauso wie im Verhältnis zwischen Ländern und Ver-
bänden. 

Frau Kollegin Ackermann, zum Weiterbildungsgesetz. Die 
für die Pfl egeberufe maßgebliche Bayerische Arbeitsge-
meinschaft zur Förderung der Pfl egeberufe ist gegen ein 
Weiterbildungsgesetz. 

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Das ist falsch!)

– Nein, das ist nicht falsch. Das hat auch die Anhörung am 
17. Februar 2005 so ergeben. Deshalb sollte man diesem 
Wunsch auch Rechnung tragen. Wir haben uns im Lan-
despfl egeausschuss sehr intensiv mit diesem Thema 
beschäftigt. Der Landespfl egeausschuss hat auch die 
Richtlinien für die Fort- und Weiterbildung herausgegeben. 
Er hat Richtlinien für der gerontopsychiatrische Fort- und 
Weiterbildung herausgegeben. Er hat das Weiterbildungs-
konzept für das Heimmanagement und die Leitlinien für 
die Fort- und Weiterbildung in der ambulanten und statio-
nären Pfl ege entwickelt. Für das Krankenhaus gilt die 

Weiterbildungsrichtlinie der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft. 

Übrigens, fast alle anderen Ländergesetze haben als 
Grundlage die Richtlinie der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft. In diesem Spannungsfeld sind wir also. Ich bin 
der Überzeugung, dass die Verbände es besser können. 
Auch das bedeutet Subsidiarität, wenn man die Aufgabe 
bei den Verbänden lässt, die es besser können. Wir 
können im Landespfl egausschuss gemeinsam qualitäts-
geschützte Richtlinien verabschieden. Darum geht es 
letztendlich. Staatliche Vorschriften können keinen Verän-
derungsnutzen erbringen.

Nun möchte ich einiges zum Bologna-Prozess ausführen. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD) meldet sich zu einer 
Zwischenfrage)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? – Herr Kollege 
Wahnschaffe.

Joachim Wahnschaffe (SPD) (vom Redner nicht autori-
siert): Frau Staatsministerin, könnten Sie dem Hohen 
Hause sagen, welche Verbindlichkeit insbesondere die 
von Ihnen zitierte Leitlinie der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft für die einzelnen Häuser hat? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Zu dem Thema, welche Verbindlichkeit die Leitlinien 
haben, werde ich noch anlässlich der Petition kommen.

Lassen Sie mich etwas zum Bologna-Prozess sagen, weil 
wir uns intensiv des Bologna-Prozesses angenommen 
haben. Wir wissen, dass die europaweite Anerkennung 
pfl egerischer Fort- und Weiterbildung auch ohne staat-
liche Gesetze und Regelung denkbar ist. Im Rahmen der 
Bologna-Erklärung wurden gerade für die Bereiche der 
Hochschulen die Einführung eines Leistungspunktesys-
tems und die Modernisierung der Curricula beschlossen. 
Dabei handelt es sich um ein Kreditsystem zur Anrech-
nung von Studienleistungen. Es stellt eine Methode zur 
Messung und zum Vergleich der Studienleistungen bereit 
und ermöglicht somit die europaweite Übertragung von 
Hochschule zu Hochschule. Jetzt geht es um den 
Beschluss der Kultusminister- und Hochschulrektoren-
konferenz, die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
außerhalb des Hochschulwesens anzurechnen. Pfl ege-
kräfte mit der entsprechenden Weiterbildung können 
damit ihren Weg, durch das im Studium verkürzen.

Wir haben uns mit Herrn Prof. Kemser von der Katholi-
schen Stiftungsfachhochschule München zu einem 
Gespräch zusammengefunden, um die Kooperationen 
zwischen Hochschule und Weiterbildung zu diskutieren 
und Eckpunkte zur Qualitätssicherung der pfl egerischen 
Weiterbildung gemeinsam zu erarbeiten, die den Pfl ege-
kräften, die die Weiterbildung durchlaufen haben, die 
Möglichkeit eröffnet, mit den qualitätsgestützten Eck-
punkten den Durchstieg in ein Hochschulstudium anzuer-
kennen. Die Richtlinien der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft, Herr Kollege Wahnschaffe, sind Grundlage und 
werden auch als solche anerkannt. 
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Damit komme ich zu der Petition. Es geht um das Auf-
stiegsfortbildungsförderungsgesetz – AFBG. Dazu ist zu 
sagen, dass die beiden Petentinnen einen Fernlehrgang 
gemacht haben. Selbst mit Ihrem Gesetzentwurf hätten 
sie den Fernlehrgang nicht anerkannt bekommen. Das 
heißt, die fehlende Förderungsmöglichkeit liegt nicht 
daran, dass es in Bayern kein Pfl egeweiterbildungsgesetz 
gibt, sondern dass der Fernlehrgang „Weiterbildung zur 
Leitung einer ambulanten Pfl egeeinrichtung und statio-
nären Pfl egeeinheit“ nicht ausreichend geeignet ist, um 
mittels einer Qualifi kationen die Kompetenz im Pfl egebe-
reich zu erwerben. Das ist ganz wichtig. Auch mit Ihrem 
Gesetz wäre der oben genannte Fernlehrgang nicht för-
derfähig. Wenn Sie sich bei der Qualität an die Richtlinien 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft halten, wäre die 
Maßnahme hingegen förderungsfähig. 

Ganz kurz zusammengefasst: Für uns sind die Leitlinien, 
die wir im Landespfl egeausschuss verabschiedet haben 
für die Fort- und Weiterbildung in der Gerontopsychiatrie 
und im Heimmanagement, und die Richtlinien, die die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft verabschiedet hat, 
wichtig und als Qualitätsmaßstab maßgebend. Alle Ver-
bände haben sich dafür ausgesprochen, dass wir in 
Bayern kein Gesetz verabschieden sollen, weil dies nur 
zusätzliche Reglementierung und Bürokratie bedeuten 
würde. 

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Um das Wort hat 
Herr Kollege Pfaffmann gebeten. Ich habe das auf meiner 
Redeliste zwar anders. – Sie haben sich abgesprochen. 
Bitte schön, Herr Kollege Pfaffmann.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD) (vom Redner nicht autori-
siert): Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich 
möchte aufgrund der Äußerung von Frau Staatsministerin 
Stewens klarstellen, dass es nicht darum geht, irgendwel-
chen Verbänden die Weiterbildung nicht mehr zu geneh-
migen, sondern darum, die Weiterbildung einheitlich zu 
regeln. Es geht darum, die Berufsbezeichnung führen zu 
dürfen, dass Ausbildungsstätten anerkannt werden, dass 
Lehrkräfte vorgehalten werden, dass ausreichende Räum-
lichkeiten vorhanden sind, um die Weiterbildung durchzu-
führen, dass Prüfungen stattfi nden und man staatlich 
anerkannte Weiterbildungsstätten einrichtet. Um nichts 
anderes geht es im Rahmengesetz. Alle bisherigen 
Anbieter dürfen auch in Zukunft anbieten. Sie müssen 
sich aber einem Verfahren stellen, das mit der stattlichen 
Anerkennung abschließt.

(Karin Radermacher (SPD): Wie in anderen Berei-
chen auch!)

Das wollen Sie nicht. Es ist doch ein Armutszeugnis, das 
Sie das nicht wollen. Sie wollen nicht, dass man diese 
Fort- und Weiterbildung auf vernünftige Füße stellt.

(Beifall bei der SPD)

Sie lassen zu, dass jeder machen kann, was er will. Es gibt 
keine Prüfungsordnung. Sie wissen nicht, wie die Weiter-
bildung abgeprüft wird.

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Sie sollten nicht 
reden, wenn Sie keine Ahnung haben!)

Die Frage von Herrn Wahnschaffe haben Sie nicht beant-
wortet. Die Verbindlichkeit der Richtlinie zur Qualität ist 
nicht gegeben. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
hat zwar Richtlinien; diese sind aber nirgendwo anerkannt. 
Darum geht es bei dem Rahmengesetz.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt darf ich 
Frau Kollegin Steiger das Wort erteilen.

Christa Steiger (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Die Auswirkungen Ihrer Ablehnung eines Wei-
terbildungsgesetzes sehen wir in dieser Petition. Die Aus-
sage Ihres Hauses, Frau Ministerin Stewens, lautet zur 
Behandlung der Petitionen, dass es in Bayern kein ent-
sprechendes Gesetz zur Weiterbildung für die Pfl egebe-
rufe gibt. Das hat eine negative Auswirkung auf die Ausbil-
dungsförderung.

Worum geht es? – Es geht um zwei Petentinnen. Eine hat 
sich nach der Familienphase, in der sie drei Kinder 
erzogen hat, für einen Lehrgang zur Weiterbildung ent-
schieden. Die andere ist allein erziehende Mutter mit zwei 
Kindern. – Soviel zum Thema „Unterstützung von Frauen, 
Frauenförderung und Wiedereinstieg in den Beruf und 
Weiterqualifi zierung“. Diese beiden Frauen bekommen, 
obwohl es anders gesagt wurde, keine Förderung nach 
dem AFBG. Es handelt sich um die Weiterbildung mit 
einem Fernlehrgang mit Prüfung in München, der bis jetzt 
förderfähig war. Jetzt ist folgende Situation eingetreten: 
Nachdem diese Fortbildung nicht den nicht verbindlichen 
Richtlinien der Deutschen Krankenhausgesellschaft ent-
spricht, ist der Antrag der Petentinnen abgelehnt worden. 
Andere Kursteilnehmer bekamen die Förderung geneh-
migt. In diesem Kurs gibt es also eine Ungleichbehand-
lung.

(Beifall bei der SPD) 

Wie gesagt: Hätten wir ein Bayerisches Weiterbildungsge-
setz, dann wäre auch die Weiterbildung förderfähig.

Wir haben es hier mit zwei Dingen zu tun: Erstens. Es gibt 
eine Ungleichbehandlung in diesem Lehrgang, die wir 
schlicht beseitigen müssen. Zweitens. Das Ganze wäre 
heilbar durch ein Gesetz, das wir in Bayern im Gegensatz 
zu den anderen Bundesländern nicht haben. Es kann 
doch nicht sein, dass der gleiche Lehrgang in anderen 
Bundesländern gefördert wird und in Bayern die Frauen 
sprichwörtlich durch die Finger schauen. 

Wir müssen auch wissen, worüber wir reden. Wir reden 
pro Petentin von 1500 Euro, also insgesamt von 
3000 Euro. Ich will nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber 
wenn ich daran denke, wie viel Geld für die Task Force zur 
Fußballweltmeisterschaft 2006 in den Sand gesetzt 
worden ist, dann sträubt sich in mir alles. Das versteht 
doch kein Mensch.

(Beifall bei der SPD)

Deshalb kann auch der Vorschlag der CSU im Ausschuss, 
die beiden Petitionen der Staatsregierung als Material zu 
überweisen – das ist der Hohn –, für uns nicht gelten; 
denn Sie lehnen das Gesetz doch ab. Das Votum „Mate-
rial“ heißt doch, das Anliegen soll in die Gesetzesberatung 
aufgenommen werden. Das kann es doch nicht sein. Wir 
wollen, dass die beiden Petitionen der Staatsregierung zur 
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Berücksichtigung überwiesen werden, damit den Frauen 
der berufl iche Wiedereinstieg und die Weiterqualifi kation 
erleichtert werden.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
Sie haben die Zeit sehr gut genutzt. Um das Wort hat 
erneut Frau Kollegin Ackermann gebeten. Bitte schön, 
Frau Kollegin.

Renate Ackermann (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Frau Ministerin, man macht es halt 
immer so, wie man es gerade braucht. Wenn man die 
Verbände nicht hören will, dann hört man sie nicht, und 
wenn man sie hören will, dann hört man sie. 

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Wir haben sie 
gehört!)

Beim Kindertagesstättengesetz zum Beispiel wollten Sie 
die Verbände nicht hören; denn sonst hätten Sie auf die 
Erzieherverbände, die Elternverbände, den BLLV und die 
Gewerkschaften hören müssen. Das alles ist nicht pas-
siert, sonst wäre möglicherweise ein besseres Gesetz 
herausgekommen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie haben vergessen, zu sagen, dass die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft zu diesem Gesetzentwurf eindeutig 
erklärt hat, dass sie so ein Gesetz haben möchte. Selbst 
die Deutsche Krankenhausgesellschaft will dieses Gesetz. 
Demgegenüber verschließen Sie sich. Das ist für mich 
nicht ganz nachvollziehbar. Man nimmt es halt so, wie 
man es braucht, und dreht es so, wie man es haben will 
und wie es am günstigsten aussieht, aber das ist keine 
objektive Vorgehensweise. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich möchte kurz Ihren Sprachgebrauch durchleuchten. Da 
heißt es: Wir wollen keine starren Vorgaben. Ich bitte Sie, 
es geht nicht um starre Vorgaben, sondern um ein Rah-
mengesetz. Ein Rahmengesetz bietet keine starren Vor-
gaben, sondern es ist absolut fl exibel in der Ausgestal-
tung. Es will nur verbindliche, vergleichbare Standards 
herstellen. Das ist alles. Das ignorieren Sie vollkommen.

Ich frage Sie: Was haben die Beschäftigten von Ihren viel-
fältigen, unverbindlichen, irgendwo angesiedelten Weiter-
bildungen? – Die Antwort lautet: Sie haben nichts davon. 
Aber was könnten sie davon haben? – Sie könnten davon 
haben, dass sie aufgrund Ihrer Weiterqualifi kation eine 
Berufsbezeichnung erhalten, die Ihnen bei weiteren 
Bewerbungen nützt. Sie könnten auch eine andere Besol-
dung und eine Aufwertung ihres Berufsstandes davon 
haben. Das alles wird nicht passieren, wenn Sie sich wei-
gern, dieses Gesetz zu erlassen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Um das Wort hat 
Herr Kollege Dr. Zimmermann gebeten. Bitte schön, Herr 
Kollege.

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Frau Präsidentin, Kol-
leginnen und Kollegen! Wie angekündigt, muss ich zu den 

Ausführungen, was die Petitionen anbelangt, noch etwas 
sagen. Meines Erachtens handelt es sich um einen 
untauglichen Versuch der Opposition, aus den einge-
reichten Petitionen eine Notwendigkeit für einen Gesetz-
entwurf über die Fort- und Weiterbildung in der Pfl ege 
abzuleiten. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Herr 
Kollege Pfaffmann hat bemängelt, es gebe keine Stan-
dards. Selbstverständlich gibt es Standards. Diese sind 
durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft vorge-
geben. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Die sind nicht ver-
bindlich!)

– Sie sind jedenfalls so verbindlich, dass zwei Petentinnen 
sich an uns wenden, um zu erreichen, dass ihrem 
Anliegen, das beim ersten Hinsehen zugegebenermaßen 
sehr berechtigt erscheint, Rechnung getragen wird.

Herr Pfaffmann meldet sich. –

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen 
Pfaffmann?

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Na klar, ich warte 
schon händeringend.

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD) (vom Redner nicht autori-
siert): Herr Dr. Zimmermann, ist Ihnen bekannt, dass es 
– Standards hin, Standards her – noch nicht einmal eine 
Prüfungsordnung bei Weiterbildungen gibt? 

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Welchen Bereich 
meinen Sie jetzt?

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD) (vom Redner nicht autori-
siert): Ich rede von einer Prüfungsordnung, die regelt, 
welches Wissen geprüft wird, wenn man sich zum Bei-
spiel Fachkrankenschwester für Anästhesie nennen will. 
Wissen Sie, dass es dafür keine Prüfungsordnung gibt? 

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Wenn ich sehe, was 
uns die Petentinnen nahe bringen wollen, wobei sie sich 
auf gewisse Ungerechtigkeiten aufgrund von Entschei-
dungen und Festlegungen der Deutschen Krakenhausge-
sellschaft beziehen, dann muss ich davon ausgehen, dass 
es solche Festlegungen gibt. Ob es das speziell für die 
Weiterbildung zur Anästhesieschwester gibt, weiß ich 
nicht. 

Ich will auf die Petitionen zurückkommen. Wie ich bereits 
erwähnt habe, lässt sich aus dem Sachverhalt in keiner 
Weise die Notwendigkeit eines Gesetzentwurfs ableiten. 
Denn genau das, was zur Ablehnung des Fernstudiums 
führt, ist ein Standard, den die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft vorgibt. Deshalb – jetzt kommt es – ist es nicht 
sehr hilfreich, die Petitionen gerade zur Beurteilung des 
vorliegenden Gesetzentwurfes einzubringen. Gerade das, 
was angemahnt wird, sieht nämlich auch der Gesetzent-
wurf nicht vor. Ich will Ihnen zugestehen, dass Sie das als 
fl ankierende Maßnahme zu Ihrem Gesetzentwurf sehen, 
aber gerade die Qualitätssicherung, die angemahnt wird, 
verhindert die Anerkennung der Förderfähigkeit dieses 
Fernstudiums in der Fort- und Weiterbildung von Pfl ege-
kräften. Deswegen gibt es das Dilemma – ich muss 
zugeben, es ist ein Dilemma –, dass die eine Kranken-
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schwester eine Förderung fi nanzieller Art bekommt und 
die andere nicht.

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

– Herr Kollege Wahnschaffe, Sie sind Jurist, ich nicht. Ich 
habe mir aber aufschreiben lassen, dass es in der Juris-
prudenz den Grundsatz „keine Gleichbehandlung im 
Unrecht“ gibt, der auch hier angewandt werden muss. 
Deswegen können wir die Petitionen nicht im Sinne der 
Petenten behandeln. Ich bitte um Zustimmung zu unserem 
Votum, das ich aufgrund der Diskussion dahin gehend 
ändern will: § 84 Nummer 4 – aufgrund der Stellung-
nahme der Staatsregierung für erledigt zu erklären.

(Beifall bei der CSU – Joachim Wahnschaffe 
(SPD): Wir hätten mehr erwartet von Ihnen! – 
Zurufe von der SPD: § 80 Nummer 4!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Meine Damen 
und Herren, damit ist die Aussprache geschlossen. Mir 
liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen 
zur Abstimmung. Ich lasse zunächst über den Initiativge-
setzentwurf auf Drucksache 15/916 abstimmen. Der 
federführende Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und 
Familienpolitik empfi ehlt die Ablehnung des Gesetzent-
wurfs. Wer dagegen dem Gesetzentwurf zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 
Fraktionen der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN. Wer ist dagegen? – Das ist die CSU-Fraktion. 
Enthält sich jemand der Stimme? – Das ist nicht der Fall. 
Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt.

Nun kommen wir zur Abstimmung über die mitberatenen 
Eingaben betreffend Aufstiegsfortbildungsförderung. Der 
Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik 
hat sich mit diesen Eingaben in seiner Sitzung am 9. Feb-
ruar 2006 befasst und beschlossen, sie gemäß 
§ 80 Nummer 3 der Geschäftsordnung der Staatsregie-
rung als Material zu überweisen. – Herr Kollege Dr. Zim-
mermann, die Erledigterklärung gemäß § 80 Nummer 4 
der Geschäftsordnung ist nicht beantragt. 

(Zurufe von der CSU)

– Es wird beantragt, gemäß § 80 Nummer 4 der 
Geschäftsordnung zu verfahren. Das heißt, die Eingaben 
sollen nicht als Material überwiesen, sondern aufgrund 
der Stellungnahme der Staatsregierung für erledigt erklärt 
werden. 

Dann lasse ich abstimmen. Beantragt wurde, die Ein-
gaben gemäß § 80 Nummer 4 der Geschäftsordnung 
aufgrund der Erklärung der Staatsregierung für erledigt zu 
erklären. Gemäß § 126 Absatz 7 der Geschäftsordnung ist 
bei Eingaben, über die die Vollversammlung zu 
beschließen hat, der Abstimmung zwar grundsätzlich die 
Entscheidung des die Eingabe behandelnden Aus-
schusses zugrunde zu legen. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Dann muss über 
„Material“ abgestimmt werden!)

– Nein, lieber Herr Kollege. Die Vollversammlung kann 
auch selbst in der Sache entscheiden. Herr Kollege 
Dr. Zimmermann hat hier gesagt, es soll ein anderes 

Votum als das des Ausschusses zugrunde gelegt werden 
und er beantragt hier – –

(Zurufe von der SPD: Der kann doch nicht das 
Ausschussvotum verändern! – Peter Hufe (SPD): 
Das soll heißen: Entgegen dem Votum des Aus-
schusses!)

– Sind wir uns jetzt also einig? – Gut. Wer entgegen dem 
Votum des Ausschusses für Sozial-, Gesundheits- und 
Familienpolitik die Petitionen aufgrund der Erklärung der 
Staatsregierung für erledigt erklären will, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Das ist die CSU-Fraktion.

(Manfred Ach (CSU): So ist es, langsam kommen 
wir heran!)

Wer stimmt dagegen? – Das sind die Fraktionen der SPD 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Wer enthält sich 
der Stimme? – Niemand. Damit werden die Petitionen 
aufgrund der Erklärung der Staatsregierung für erledigt 
erklärt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Antrag der Staatsregierung 
Abkommen zur Änderung des Abkommens über die 
einheitliche Ausbildung der Anwärter für den höheren 
Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-Führungsa-
kademie (Drs. 15/4584) 
– Zweite Lesung –

Eine Aussprache hierzu fi ndet nicht statt. Wir kommen 
deshalb sofort zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
das Abkommen auf Drucksache 15/4584 und die 
Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden 
Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes auf 
Drucksache 15/4739 zugrunde. Gemäß § 58 der 
Geschäftsordnung kann die Abstimmung nur über das 
gesamte Abkommen erfolgen.

Der federführende Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe, dass 
der Bekanntmachung des Abkommens im Bayerischen 
Gesetz- und Verordnungsblatt auch die vom Land Nor-
drhein-Westfalen beabsichtigten redaktionellen Ände-
rungen angefügt werden. Im Einzelnen verweise ich auf 
Drucksache 15/4739. Wer dieser Beschlussempfehlung 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 
– Das sind die Fraktionen der CSU und der SPD. Gegen-
stimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Das ist die 
Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Dem 
Abkommen ist damit mit der entsprechenden Maßgabe 
zugestimmt worden.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung über Anträge etc., die gemäß § 59 Abs. 7 
der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 
den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 
Ihnen vorliegende Liste.

(siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens 
bzw. dem jeweiligen Abstimmungsverhalten seiner Frak-
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tion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Frakti-
onen der CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthal-
tungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag 
diese Voten.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf:

Besetzung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
Neuwahl und Wiederwahl von je zwei berufsrichterli-
chen Mitgliedern

Mit Schreiben vom 23. Januar 2006 hat der Ministerpräsi-
dent mitgeteilt, dass der Vorsitzende Richter am Oberlan-
desgericht München, Dr. Gustav Lichtenberger, ab 1. März 
aus seinem Amt als Richter des Bayerischen Verfassungs-
gerichtshofs ausscheidet. Der Präsident des Verfassungs-
gerichtshofs schlägt als Nachfolger zur Neuwahl als 
berufsrichterliches Mitglied Herrn Michael Lorbacher, Vor-
sitzender Richter am Oberlandesgericht München, vor. 

Mit Ablauf des 28. Februar 2006 tritt Frau Dagmar 
Schuchardt, Präsidentin des Landgerichts Nürnberg-
Fürth in den Ruhestand. Als Nachfolger zur Neuwahl als 
berufsrichterliches Mitglied wird Herr Prof. Dr. Karl Thiere, 
Präsident des Landgerichts Memmingen, vorgeschlagen. 

Ferner hat der Ministerpräsident mitgeteilt, dass am 
19. Februar 2006 die Amtszeit von Frau Constanze 
Angerer, Präsidentin des Landgerichts München I, und 
von Herrn Michael Happ, Vorsitzender Richter am Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof, endet. Es wird vorge-
schlagen, Frau Constanze Angerer und Herrn Michael 
Happ als berufsrichterliche Mitglieder des Verfassungsge-
richtshofs wiederzuwählen. Die Richter-Wahl-Kommission 
hat am 8. Februar 2006 den Vorschlägen des Präsidenten 
des Verfassungsgerichtshofs zugestimmt und 
beschlossen, der Vollversammlung zu empfehlen, diese 
Wahlvorschläge anzunehmen. Die Vorgeschlagenen sind 
bereit, im Falle ihrer Wahl das Amt anzunehmen.

Wir kommen damit zu den Wahlen, die im Einvernehmen 
aller Fraktionen in einem Wahlgang durchgeführt werden. 
An Ihrem Platz fi nden Sie vier Stimmzettel in verschie-
denen Farben vor, auf denen die vorgeschlagenen Kandi-
daten aufgeführt sind; außerdem ist die in Ihrer Stimmkar-
tentasche enthaltene gelbe Namenskarte für diesen 
Wahlgang zu verwenden. Urnen für die Namenskarten 
und für die Stimmzettel befi nden sich auf beiden Seiten 
des Sitzungssaals im Bereich der Eingangstüren sowie 
auf dem Stenografentisch. Ich bitte, sowohl die Namens-
karte als auch die Stimmzettel nicht selbst in die Urnen 
einzuwerfen, sondern diese den hierfür bereitstehenden 
Schriftführern und Mitarbeitern des Landtagsamts auszu-
händigen. Nur so kann der ordnungsgemäße Ablauf des 
Wahlvorgangs sichergestellt werden.

Wir beginnen nun mit dem Wahlgang. Für die Wahlen 
stehen fünf Minuten zur Verfügung. 

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die abgestimmt 
haben, die draußen stehenden Kollegen zu bitten, zur 
Wahl hereinzukommen. Ich habe gerade gehört, dass das 
im Haus nicht durchgegeben wurde. – Mir wurde gerade 
gesagt, es wurde doch durchgegeben. Wir machen das 
so: Ich lasse für die Abstimmung etwas länger Zeit. Zwei 
Minuten länger; dann können alle zur Abstimmung 

kommen. – Eine Mittagspause fi ndet nicht statt. Wir 
fahren nach der Abstimmung in der Tagesordnung fort.

(Geheime Wahl von 12.38 bis 12.45 Uhr)

Kolleginnen und Kollegen, der Wahlgang ist beendet. Die 
Ergebnisse werden außerhalb des Plenarsaals ermittelt 
und später bekannt gegeben. Wir fahren in der Zwischen-
zeit in der Tagesordnung fort. Ich darf bitten, die Plätze 
wieder einzunehmen.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Bitte die Plätze einnehmen, damit wir in der Tagesordnung 
fortfahren können. Die Fraktionen sind übereingekommen, 
dass wir jetzt Tagsordnungspunkt 8 behandeln. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Antrag der Abg. Gudrun Peters, Dr. Hildegard Krona-
witter, Dr. Thomas Beyer u. a (SPD) 
Gewährung einer Winterdienstpauschale  
(Drs. 15/4185)

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Thomas Kreuzer, Herbert 
Ettengruber, Helmut Brunner u. a. (CSU) 
zum Antrag 15/4185 der Abg. Peters u. a. (SPD)
Gewährung einer Winterdienstpauschale  
(Drs. 15/4771)

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurden 
15 Minuten Redezeit pro Fraktion vereinbart. Für die SPD 
hat sich Frau Kollegin Peters gemeldet. Bitte schön, Frau 
Kollegin.

Gudrun Peters (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Wir beantragen namentliche Abstimmung. 

(Beifall eines Abgeordneten der SPD)

Es macht fast den Eindruck, als hätten wir hellseherische 
Kräfte, weil wir diesen Antrag erneut angebracht haben. 
Wir haben bereits im letzten Jahr die Winterdienstpau-
schale beantragt, damals wurde sie allerdings abgelehnt. 
Ich darf ganz kurz die Gründe darstellen, warum ich 
diesen Antrag in diesem Jahr erneut gestellt habe. Nach 
der Ablehnung im letzten Jahr wurde in der Verbandszei-
tung der Kommunen eine parlamentarische Initiative der 
CSU-Kollegen angekündigt. Nachdem diese aber nicht 
kam, habe ich das für die CSU übernommen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Da musst 
Du ihnen draufhelfen!)

– Ja, manchmal brauchen sie offensichtlich Hilfe. 

(Engelbert Kupka (CSU): Reden muss man mit-
einander, dann geht das!)

– Das machen wir doch gerade. Die Argumentation in 
diesem Hause war stets die, dass die Streichung der Win-
terpauschale mit den kommunalen Spitzenverbänden 
abgesprochen sei. Außerdem habe der Bayerische 
Oberste Rechnungshof festgestellt, dass es sich um einen 
Bagatellzuschuss handle. Kolleginnen und Kollegen, es ist 
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richtig, es war eine Bagatelle, aber eine Bagatelle des 
Zuschusses, nicht eine Bagatelle der Kosten.

(Beifall bei der SPD)

Ich darf Ihnen hierzu ein paar Beispiele nennen. Der Bür-
germeister der Gemeinde Bernried, Herr Eugen Gegen-
furtner, – –

(Zuruf der Abgeordneten Dr. Hildegard Krona-
witter (SPD))

Bei den Kolleginnen und Kollegen, die hier reden, hat es 
offenbar nicht geschneit, die brauchen deshalb nicht auf-
zupassen.

(Anhaltende Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Es ist immer 
unruhig hier, Frau Kollegin, aber das liegt an allen Frakti-
onen.

(Gudrun Peters (SPD): Das ist richtig.)

Es wäre wirklich gut, wenn wir uns alle vornehmen 
würden, etwas ruhiger zu sein. Wer etwas besprechen 
möchte, der möge doch bitte nach draußen gehen. Ich 
darf auch daran erinnern, dass unsere Sitzungen über-
tragen werden. Bitte schön, Frau Kollegin.

Gudrun Peters (SPD): Für den Winterdienst hat man in 
Bernried im Winter 2004/2005  67 641 Euro ausgegeben. 
Der Winter hatte höhere Schneelagen als sonst. Im Winter 
2005/2006 wurden einschließlich Januar, also noch vor 
der Schneekatastrophe im Februar, bereits 105 276 Euro 
ausgegeben. Das entspricht einer Verdoppelung der 
Kosten, und das, wie gesagt, ohne die Kosten für die 
Schneekatastrophe. Ich kann Ihnen weitere Zahlen nicht 
ersparen. Der Bürgermeister hat die Kosten auf den Stra-
ßenunterhalt pro Kilometer ausgerechnet. Danach waren 
es im Jahr 2002 noch 1130 Euro, im Jahr 2003  1002 Euro. 
Es wurde also bereits weniger. Ganz wenig war es im 
Jahr 2004, nach der Wahl: 747 Euro waren es da gerade 
noch. Im Jahr 2005 waren es 818 Euro. So viel zu den 
Zahlen. Ich nenne sie, weil der Staatssekretär in der 
Mündlichen Anfrage zu mir gesagt hat: Wir haben doch 
schon wieder draufgesattelt. – Wenn man ganz unten im 
Keller angekommen ist, Kolleginnen und Kollegen, dann 
kann man nur noch nach oben steigen.

Der Landkreis Passau hat im Winter 2004/2005  1,5 Milli-
onen Euro für den Winterdienst ausgegeben. Im Winter 
2005/2006 sind wir jetzt bei rund 1,6 Millionen Euro für 
den Winterdienst. Die Stadt Deggendorf hat im Winter 
2004/2005  1,12 Millionen Euro ausgegeben. Bis jetzt, im 
Winter 2005/2006, hat die Stadt Deggendorf – ohne die 
Schneekatastrophe – 820 000 Euro bezahlt. Nachdem Sie 
alle die Bilder gesehen haben, können Sie sich sicherlich 
vorstellen, dass sich die Ausgaben in Deggendorf wahr-
scheinlich verdoppeln werden. So viel zu den Zahlen.

Es kann nicht sein, dass unterschiedliche geographische, 
klimatische Verhältnisse, die es im Lande gibt – ob die 
Kommunen nun am Alpenrand, im Bayerischen Wald oder 
im Oberpfälzer Wald liegen – in München nicht wahrge-
nommen werden. 

(Beifall bei der SPD)

(Beifall bei der CSU)

Ich kann die Aussage des Sprechers der Bürgermeister 
des Landkreises Freyung-Grafenau, Lenz, nur unterstrei-
chen, der gesagt hat, in Bayern solle der interkommunale 
Finanzausgleich annähernd gleiche Lebensverhältnisse 
schaffen. Aber dies ist schiefgegangen. So war zu lesen. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Dieser Bürgermeister-Sprecher hat Recht, denn den 
unterschiedlichen Schneelagen ist in diesem Fall Rech-
nung zu tragen. Aber ich frage Sie: Muss es wirklich erst 
zur Katastrophe kommen, damit man unterschiedliche 
Verhältnisse wahrnimmt? In der Antwort auf meine Münd-
liche Anfrage vom 30. November 2005, in der ich darge-
stellt habe, dass der vergangene Winter mit Schneehöhen 
bis zu 1,70 Meter sehr schneereich war, und angefragt 
habe, ob es denn dafür nicht zusätzlicher Mittel bedürfe, 
hieß es, dass der kommunale Finanzausgleich im Ver-
gleich zu 2004 um 8,9 % angehoben worden sei. Auf den 
Hinweis, Kollege Brunner habe die für den Straßenunter-
halt zur Verfügung gestellten 2,4 Millionen Euro als lächer-
lich bezeichnet , bekam ich zur Antwort, 2,4 Millionen 
Euro seien für den Straßenunterhalt ein Batzen Geld. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Für eine 
Straße ist das schon viel!)

– Die Beurteilung, welch Bätzelchen diese 2,4 Millionen 
Euro sind, überlasse ich Ihnen anhand der Zahlen, die ich 
dargestellt habe. 

Es braucht 2,5 Meter Schnee, eingebrochene Hallen usw., 
damit sich der Landtag mit diesem Thema befasst, und so 
weit sind wir jetzt. Sie haben jetzt zu unserem Antrag 
einen Änderungsantrag vorgelegt, den ich kurz darstellen 
möchte – Sie haben ihn auf Ihren Plätzen vorliegen:

Der Bayerische Landtag lehnt die Wiedereinfüh-
rung der Winterdienstpauschale nach dem alten 
Modell ab, da damit kein gerechter Ausgleich 
unter den betroffenen Gemeinden erzielt werden 
kann. 

Der Landtag ist der Auffassung, dass besonders 
durch den Winterdienst belastete Gemeinden 
und Landkreise durch staatliche Zuwendungen 
innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs 
entlastet werden müssen. Die Staatsregierung 
wird aufgefordert, in den Gesprächen mit den 
Kommunalen Spitzenverbänden entsprechende 
Regelungen zu fi nden, die einen gerechten Aus-
gleich ermöglichen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, wir möchten 
in der dritten Zeile Ihres Vorschlags folgende Worte ein-
fügen: „Die dazu notwendigen Mittel müssen zusätzlich in 
den Finanzausgleich eingestellt werden.“ Sie alle wissen, 
der kommunale Finanzausgleich ist mit den Spitzenver-
bänden ausgehandelt. Das heißt, um hier eine Zustim-
mung zu erreichen, brauchen wir zusätzliche Mittel, sonst 
zielt dieser Antrag ins Leere. 

Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Einschub; denn in 
diesem Fall kann es keine Kostenneutralität geben, weil 
der Finanzausgleich ausgehandelt wurde. 
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Zur Frage, warum es unbedingt notwendig ist, diese 
Finanzmittel festzulegen, darf ich Ihnen ein weiteres Bei-
spiel nennen: Nach einem Artikel einer heutigen Zeitung 
aus dem Landkreis Freyung-Grafenau antwortet ein 
Landrat auf die Frage, was denn von der angekündigten 
Soforthilfe der Staatsregierung zu erwarten sei, die Erwar-
tungen, die durch den Besuch der Kabinettsmitglieder am 
Samstag geweckt worden seien, hätten sich nicht erfüllt. 
Wer nur ein bisserl genauer hinschaut, stellt fest, dass sich 
das Sofortpaket als ziemlich hohl erweist. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Da steht 
nichts drin!)

Beispielsweise müsse man bei der Ankündigung, dass 
Privatleute für einen nicht versicherbaren Gesamtschaden 
Soforthilfe erhielten, wissen, dass bei uns im Landkreis 
alles versicherbar sei. Da bleibe nichts. Wer den Härte-
fonds wegen einer Existenzgefährdung in Anspruch 
nehmen wolle, müsse seine wirtschaftlichen Verhältnisse 
detailliert zu Papier bringen, so die Darstellung. Der Staat 
springt also nur dort ein, wo die Existenz gefährdet ist. Da 
darf man keine falschen Hoffnungen wecken. 

Wir wollen mit dem Antrag keine falschen Hoffnungen 
wecken. Ich denke, Sie stimmen uns insofern zu, als diese 
Regelung konkretisiert werden muss, wenn man vor Ort 
davon etwas haben will. Ich bitte um Zustimmung.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Ettengruber. Bitte schön, Herr 
Kollege.

Herbert Ettengruber (CSU): Frau Präsidentin, Kolle-
ginnen und Kollegen! Frau Kollegin Peters, ich glaube, es 
waren weniger hellseherische Fähigkeiten, es war eher 
Schneeblindheit. 

(Gudrun Peters (SPD): Das erzählen Sie den Bür-
germeistern vor Ort!)

– Ich sage es Ihnen schon noch. Sie haben eines getan, 
nämlich – und das ist nicht zulässig – zwei Dinge ver-
mischt: den normalen, durchschnittlichen Winterdienst 
einerseits und die Extremsituation in diesem Jahr anderer-
seits; das sind zwei völlig unterschiedliche Themen. 

(Gudrun Peters (SPD): Ich habe es doch darge-
stellt! Können Sie nicht hören?)

– Sie haben diese zwei völlig verschiedenen Dinge durch-
einander gebracht. Aber darauf komme ich noch zu spre-
chen. 

Dass wir heuer durch diese lang anhaltenden Schneefälle 
eine Katastrophen- und Extremsituation hatten, ist unbe-
stritten. 

(Gudrun Peters (SPD): Herr Kollege, ich habe die 
Zahlen vom letzten Jahr gebracht, da gab es 
keine Katastrophen!)

– Es geht hier um völlig andere Summen. Wenn Sie in den 
letzten Tagen die Presse verfolgt haben, konnten Sie fest-
stellen: Deggendorf 25 bis 30 Millionen. 

(Gudrun Peters (SPD): Schaden! Jetzt verwech-
seln Sie etwas!)

– Ja, Schaden in Höhe bis zu 30 Millionen Euro. Doch 
diesen Schaden können Sie mit der Wiedereinführung der 
Winterdienstpauschale nicht beheben. Das sind völlig 
unterschiedliche Dinge, aber Sie haben das damit 
begründet. 

(Beifall bei der CSU)

Für diese Extremsituation steht der Katastrophenfonds 
zur Verfügung, der 55 % der eigenen Kosten 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Winter-
dienst ist ein bisserl was anderes als Katastro-
phen!) 

– reden Sie nicht dauernd dazwischen! – und der 70 % 
der Fremdkosten abdeckt. 

Darüber hinaus hat der Ministerrat beschlossen, den 
Kommunen weitere Hilfen zukommen zu lassen. Dies ist 
die eine Seite. 

Außerdem möchte ich bei dieser Gelegenheit nicht ver-
säumen, den Einsatzkräften, die hier tätig waren, ganz 
herzlich zu danken. 

(Beifall bei der CSU)

Wer etwa bei Hochwasserkatastrophen selbst Einsatz-
leiter war, weiß, wie sehr man darauf angewiesen ist, ein-
satzbereite und sachkundige Kräfte zu haben, die bis zur 
Erschöpfung arbeiten. Auch das muss man an dieser 
Stelle anerkennen. Deshalb auch von unserer Seite herzli-
chen Dank an alle Helfer. 

Was die Winterdienstpauschale betrifft, ist der Winter-
dienst bekanntlich Teil der Straßenunterhaltung. Ich will 
auf den Werdegang dieser Zuwendung mit ein paar 
Sätzen eingehen. Ursprünglich wurde der Winterdienst 
mit den betroffenen Gemeinden spitz abgerechnet. Aber 
dagegen hat der Oberste Rechnungshof Einwendungen 
erhoben. Er hat das ganze Verfahren als zu verwaltungs-
aufwendig und zu unbeweglich erachtet, sodass ab 1994 
Pauschalzuschüsse eingeführt wurden. Berechnungs-
grundlage waren die Erfahrungswerte von 1983 bis 1992. 
Es wurde zwischen den Höhenlagen bis 799 und ab 
800 Metern unterschieden. Es hat sich aber gezeigt, dass 
dies keine geeignete Grundlage ist. Deswegen ist in 
Bezug auf den Nachtragshaushalt 2004 und auf das 
Änderungsgesetz zum Finanzausgleichgesetz mit den 
kommunalen Spitzenverbänden insofern eine Einigung 
erzielt worden, als die Zuschüsse nach Artikel 13 FAG 
gekürzt wurden, weil man die Stärkung der Verwaltungs-
haushalte gewollt hat. Darüber hat man sich mit den Spit-
zenverbänden abgestimmt. Damit wurde bei vielen Kom-
munen die Winterdienstpauschale zu einer Größe, die 
man wohl als Bagatellförderung bezeichnen muss. 

Trotzdem sind 2004 noch einmal 50% der Winterdienst-
pauschale gewährt worden,

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Weil es 
vorher gekürzt worden ist!)

damit man das abfedert und damit auch Vertrauenstatbe-
stände geschützt werden. Im Doppelhaushalt 2005/2006 
ist dann die Winterdienstpauschale endgültig eingestellt 
worden.
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Alle diese Schritte – ich muss das noch einmal betonen – 
sind in enger Abstimmung mit den kommunalen Spitzen-
verbänden getroffen worden. Wir legen Wert darauf, dass 
wir einen engen Schulterschluss mit den Kommunen 
halten. Das ist ein wesentlicher und auch unverzichtbarer 
Teil unserer Politik. 

Im Gegenzug zur Abschaffung der Winterdienstpauschale 
wurden die Kreisstraßenpauschalen und die Straßenun-
terhaltungszuschüsse um 7,5 % im Doppelhaushalt 
erhöht. Im Unterschied zu den Winterdienstpauschalen 
bekommen diese Kreisstraßenpauschalen und die Stra-
ßenunterhaltungszuschüsse alle Kommunen, das heißt, 
sie kommen allen zugute. Im Nachtragshaushalt 2006 
– das Spitzengespräch mit den kommunalen Verbänden 
war erst am 27. Januar – ist die Kreisstraßenpauschale 
noch einmal um insgesamt 14 % erhöht worden, und die 
Wiedereinführung der Winterdienstpauschale war bei 
diesem Gespräch überhaupt kein Thema, weil das von 
den kommunalen Spitzenverbänden auch gar nicht 
gewollt war. 

Deshalb ist das auch im Augenblick kein Thema, weil die 
Erhöhung der Straßenunterhaltungspauschalen die aller-
meisten Kommunen besser stellt, als sie es vorher waren, 
als sie noch Winterdienstpauschalen bekamen. Die Erhö-
hung um zunächst 7,5 und dann um 14 % stellt fast alle 
Kommunen besser, als sie es vorher waren. In meinem 
eigenen Landkreis hat keine einzige Gemeinde, auch nicht 
die, die von der Schneekatastrophe betroffen waren, Win-
terdienstpauschalen bekommen, aber sie bekommen 
jetzt die 14 % Erhöhung. Das nützt ihnen wesentlich mehr 
als eine Wiedereinführung der alten Form der Winter-
dienstpauschale.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Die alte 
wollen wir ja nicht!)

Das steht aber in Ihrem Antrag drin. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Ist ja 
nicht wahr! Wir nehmen den Ihren und erweitern 
ihn!)

– Den Antrag haben wir erweitert, das ist doch unser 
Antrag. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das ist ja 
„furchtbar“, dass wir den jetzt nehmen!)

Meine Damen und Herren, wir lehnen Ihren Antrag ab, 
erstens, weil er den meisten Kommunen gar nicht hilft, 
zweitens, weil er von den kommunalen Spitzenverbänden 
auch gar nicht mitgetragen wird, drittens, weil die Erhö-
hung der Straßenunterhaltpauschalen um 14 % allen 
Gemeinden zugute kommt, und viertens, weil die alte 
Form der Winterdienstpauschalen keinen gerechten Aus-
gleich zwischen den Gemeinden schafft. 

Wir haben einen Änderungsantrag eingereicht, und Sie 
sind gut beraten zuzustimmen. 

(Gudrun Peters (SPD): Wir übernehmen ihn 
doch!)

Wir können aber dem Zusatz, den Sie fordern, nicht 
zustimmen, zum Ersten, weil das mit den kommunalen 

Spitzenverbänden erst verhandelt werden muss, und zum 
Zweiten, weil man im Augenblick nicht überblicken kann, 
welche Mittel dafür erforderlich sind. 

(Gudrun Peters (SPD): Aber wenn man es zusätz-
lich einstellt, Herr Kollege!)

Darüber muss gesprochen werden. Deshalb können wir 
diesem Zusatz nicht zustimmen. 

Wir werden mit den kommunalen Spitzenverbänden im 
Sinne unseres Änderungsantrags sehr intensive 
Gespräche führen. Das ist auch bereits terminiert. Die 
Gespräche werden am 22. März dieses Jahres beginnen.

Wir können Ihrem Antrag nicht zustimmen, und Sie sind 
gut beraten, unserem Änderungsantrag in der vorgelegten 
Form zuzustimmen.

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Kamm. Bitte schön, Frau Kol-
legin.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Als ich 
Ihren Antrag sah, hoffte ich ursprünglich, wir könnten 
heute vielleicht Zeuge einer abermaligen Last-minute-
Kehrtwendung der bayerischen CSU werden. Noch in den 
letzten Tagen haben Sie ja über die Medien verbreiten 
lassen, dass die Winterdienstpauschale nicht mehr einge-
führt werden soll. Heute haben Sie einen Antrag einge-
bracht, in dem Sie immerhin feststellen, dass besonders 
die durch den Winterdienst belasteten Gemeinden und 
Landkreise durch staatliche Zuwendungen entlastet 
werden müssen. 

Dies ist auch der Fall. Denn diese Gemeinden haben nicht 
nur durch den Winterdienst erhöhte Aufwendungen, son-
dern auch durch den Straßenunterhalt nach dem Winter, 
insbesondere nach einem Winter wie diesem. Ich denke, 
hier muss ein Ausgleich geschaffen werden, und deshalb 
sind wir für die Wiedereinführung einer entsprechenden 
Pauschale. 

Wir bedauern, dass Sie, meine Kolleginnen und Kollegen 
von der CSU, Ihren Antrag gleich wieder einschränken, 
indem Sie sagen: Das muss innerhalb des kommunalen 
Finanzausgleichs geschehen. Das klingt so wie rechte 
Tasche/linke Tasche. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Ein Topf!)

Sie wollen mit den Spitzenverbänden ein Gespräch 
führen, bei dem diese Mittel wieder aus dem kommunalen 
Finanzausgleich herausgeschnitten werden sollen. Das 
halte ich für überhaupt nicht sachgerecht. 

Ich möchte daher, meine Kolleginnen und Kollegen, 
grundsätzlich etwas zur Situation des kommunalen 
Finanzausgleichs und zur fi nanziellen Situation der Kom-
munen im Freistaat Bayern sagen. Bayerns Kommunen 
sind, was die sachgerechte Ausstattung für die Erledigung 
der ihnen übertragenen Aufgaben, aber auch was die 
Pauschalen und die frei verfügbaren Mittel betrifft, deut-
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lich schlechter gestellt als die Kommunen in den anderen 
Bundesländern. 

(Johannes Hintersberger (CSU): Das glauben Sie 
doch selber nicht!)

Viele Kommunen können nämlich nichts mit den relativ 
großzügigen direkten Investitionszuschüssen anfangen, 
weil ihnen die notwendigen Eigenmittel fehlen. Herr Kol-
lege Hintersberger, das müssten Sie auch allmählich 
begriffen haben. 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN) 

Bayerns Kommunen sind im Verhältnis zum Freistaat 
wesentlich mehr verschuldet. In anderen Bundesländern 
ist das anders. 

(Gudrun Peters (SPD): Stimmt!)

Da besteht ein erheblicher Nachbesserungsbedarf.

(Beifall bei den GRÜNEN – Widerspruch bei der 
CSU) 

Meine Kolleginnen und Kollegen, Bayerns Kommunen 
müssen entlastet werden. Dazu reicht ein Antrag wie der 
heutige von Ihnen nicht aus, er ist unzureichend. 

Was heute passiert, erinnert mich etwas an den August 
letzten Jahres. So ähnlich war es im August letzten Jahres 
beim Einsatz der Hochwasserschutzmittel. Diese sollten 
auch erst drastisch gekürzt werden und wurden es dann 
doch nicht, aber nur aufgrund des Hochwassers. Erst als 
der öffentliche Druck parallel zu den Schneelasten in 
diesem Jahr zu groß wurde, haben Sie versucht, ein biss-
chen nachzugeben.

Jetzt haben wir eine sehr deutliche Belastung der Kom-
munen, die aber, wie Frau Kollegin Peters vorhin ausge-
führt hat, auch in anderen Jahren vorhanden war. Jetzt 
versuchen Sie den Eindruck zu erwecken, als wollten Sie 
die betroffenen Kommunen etwas unterstützen. Die Ziel-
richtung Ihres Antrags ist richtig, aber das Ausmaß ist 
unzureichend. 

Ich gehe davon aus, dass die Einführung der Winter-
dienstpauschale nicht zulasten anderer dringend benö-
tigter Zuweisungen erfolgt, und möchte noch einmal 
daran erinnern, dass es die Winterdienstpauschale, wie 
Sie ausgeführt haben, bis 2004 gab und dass dann die 
Kommunen nicht nur bei der Winterdienstpauschale, son-
dern auch bei der Kfz-Steuer durch die Kürzung der 
Gemeindeanteile von 63 auf 42,8 % deutlich zur Entschul-
dung des Freistaates herangezogen wurden. Dazu 
kommt, dass durch verschiedenste Sparmaßnahmen im 
sozialen Bereich die Kommunen im Wesentlichen bei den 
Integrationsaufgaben in den Gemeinden alleine gelassen 
werden und zu wenig Unterstützung von der Landese-
bene erfahren. 

Ich fordere Sie daher auf: Gewähren Sie die Winterdienst-
pauschale und stocken Sie den Finanzausgleich entspre-
chend auf.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich darf noch 
einmal darauf hinweisen, dass die SPD-Fraktion nament-
liche Abstimmung beantragt hat. Es ist rechtzeitig im 
Haus durchgegeben worden, sodass wir nach Beendi-
gung der Aussprache zu diesem Antrag gleich die 
namentliche Abstimmung durchführen können. 

Als Nächste hat sich Frau Kollegin Lück gemeldet. Bitte 
schön.

Heidi Lück (SPD): Frau Präsidentin, werte Kollegen, werte 
Kolleginnen! Natürlich muss ich mich zu Wort melden, weil 
ich aus dem Allgäu stamme und das Allgäu speziell durch 
die Streichung dieser Winterdienstpauschale in große 
Schwierigkeiten gekommen ist.

(Unruhe bei der CSU)

Viele Kommunen im Allgäu haben als Fremdenverkehrs-
gemeinden ein sehr geringes Steueraufkommen. Wenn 
solche Kommunen dann bis zu 700 000 Euro weniger 
bekommen, schlägt das zu Buche. 

Im Übrigen, Herr Ettengruber, hat Kollegin Peters sehr 
wohl unterschieden zwischen den „normalen“ Wintern 
und der diesjährigen besonderen Situation. Aber auch in 
den normalen Wintern schlägt die Winterdienstpauschale 
in bestimmten Bereichen eben mehr zu Buche als in 
anderen. Wenn Sie sagen, es ist gerecht, dass jetzt alle 
durch die Straßenunterhaltspauschale mehr bekommen, 
dann sage ich Ihnen: Es ist nicht gerecht! Denn die 
erhöhten Aufwendungen haben nun einmal die Kom-
munen mit Anteilen von Straßen, die 900 Meter und höher 
liegen. Deshalb ist es nicht gerecht zu sagen, es 
bekommen alle gleich viel. 

Im Übrigen war die Erhöhung der Straßenunterhaltspau-
schale mehr als überfällig, nachdem die Straßen, wie wir 
wissen, teilweise in einem erbärmlichen Zustand sind und 
hier wirklich Nachholbedarf besteht. 

Ihr Ansinnen, unseren Einschub im Text nicht mitzutragen, 
heißt wiederum das, was es immer ist, nämlich: Sie 
machen das übliche nichtssagende, wohlwollende 
Gerede – handeln tun Sie nicht.

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie sagen, Sie stehen in enger Abstimmung mit den 
Spitzenverbänden, dann kommen Sie doch bitte einmal 
zu uns, zum Landrat Gebhard Kaiser: Der wird Ihnen 
schon sagen, was er davon hält, nämlich: Wir sind extrem 
belastet.

(Zurufe von der CSU)

Da können Sie noch so viel Schulterschluss haben – wenn 
Sie die Kommunen, die Ihre Hilfe am notwendigsten brau-
chen, hängen lassen, dann ist das kein gutes Zeichen für 
einen Schulterschluss. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Weinberger.

Helga Weinberger (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Aus aktuellem Anlass, 
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nach dem Geschehen der letzten Tage bei uns im Bayeri-
schen Wald, darf ich heute die Gelegenheit nutzen, mich 
namens der betroffenen Kommunen und Landkreise herz-
lich zu bedanken. Danke für die Hilfe von außen, die wirk-
lich unbürokratisch und schnell erfolgt ist. Im Bayerischen 
Wald waren – man kann es fast nicht glauben; zum Bei-
spiel in meiner Heimatgemeinde – Fräsen vom Frankfurter 
Flughafen eingesetzt. Das Oberallgäu hat ausgeholfen, 
und sogar Fräsen aus der Schweiz und aus Hessen 
mussten anrücken. Viele Organisationen, angefangen von 
der Bundeswehr über die Bereitschaftspolizei bis zum 
Technischen Hilfswerk, aber, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, vor allem unsere Feuerwehren vor Ort haben den 
Gemeinden und den Gemeindebürgern unter die Arme 
gegriffen und die schlimmste Not abgewendet. 

(Beifall bei der CSU) 

Ich möchte hier und heute sagen: Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, mit unseren Feuerwehren in den Gemeinden 
sind wir gut aufgestellt, und das muss auch so bleiben. 

(Beifall bei der CSU – Johanna Werner-Muggen-
dorfer (SPD): Deshalb lehnen Sie die Winter-
dienstpauschale ab!)

Nur deshalb, weil alle Kräfte so hervorragend zusammen-
gearbeitet haben, konnte die große Katastrophe abge-
wendet werden. Allen Respekt allen Helfern und Einsatz-
kräften vor Ort! 

Nun zum Antrag. Liebe Frau Kollegin Peters, seit Sie jetzt 
im „Schneeloch“ Mauth – so sagen wir bei uns in Nieder-
bayern – öfter das Wochenende verbringen, wissen Sie 
wohl aus eigener Erfahrung, 

(Gudrun Peters (SPD): In Passau schneit es ja 
nicht!)

wie ich auch, wie Schnee ausschaut und dass Schnee 
auch Kosten verursacht. Das erlebe ich als Bürgermeis-
terin seit zehn Jahren jeden Winter. 

(Beifall bei der CSU – Unruhe bei der SPD)

Dass die Winterdienstpauschale nicht gerecht verteilt 
wurde, zeige ich an einem Beispiel auf:

(Zuruf der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Wir haben eine Verwaltungsgemeinschaft mit vier Mit-
gliedsgemeinden, insgesamt 8800 Einwohnern. Von 
diesen vier Gemeinden haben zwei Gemeinden Winter-
dienstpauschale bekommen und zwei Gemeinden nicht. 
Innerhalb eines Umkreises von 15 Kilometern gab es 
diese Ungerechtigkeit, nämlich in der VG Schönberg. Die-
selbe Sicht haben auch die kommunalen Spitzenverbände 
vertreten. Das Geld ist hier nicht im Haushalt „verbraten“ 
worden, sondern es wurde eben gerade für den Straßen-
unterhalt wieder eingesetzt. 

(Zuruf von der CSU: Genau!)

Dass das mehr sein könnte, wissen Sie und ich und 
andere auch. 

(Engelbert Kupka (CSU): Sehr richtig!)

Dass die Mittel für den Straßenunterhalt jetzt erhöht 
worden sind, kommt allen Kommunen zugute. Kollege 
Ettengruber hat es an Beispielen ausgeführt.

Ich als betroffene Bürgermeisterin bedanke mich bei 
meinen niederbayerischen Abgeordnetenkolleginnen und 
-kollegen, vor allem auch beim Arbeitskreis Kommunales 
und Innere Sicherheit, für die tatkräftige Unterstützung.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Vergessen Sie den 
Ministerpräsidenten nicht!)

Liebe Kollegin Peters, Sie haben die parlamentarische 
Aktion von Kollegen Brunner und mir angesprochen. Ich 
darf Ihnen sagen: Wir sind seit letztem Winter um 
Lösungen bemüht. Heute haben wir eine gefunden. 

(Gudrun Peters (SPD): So ein Zufall!)

Die Fraktion hat gestern einstimmig beschlossen, einen 
Änderungsantrag einzubringen. Ich kann diesen voll mit-
ragen und bin mit dem, was jetzt auf den Weg gebracht 
worden ist, voll zufrieden.

(Glocke des Präsidenten)

Noch eine letzte Anmerkung; das geht auch an Sie, Frau 
Peters. Gehört es zum guten Stil, dass man am Heiligen 
Abend Offene Briefe an die Abgeordneten und an die 
Presse verschickt? – Am Heiligen Abend haben wir in 
Bayern etwas anderes zu tun.

(Lebhafter Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Thomas Kreuzer.

Thomas Kreuzer (CSU): Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Es ist ja erfreulich, Frau Peters, dass Sie 
sich unserem Antrag angenähert haben, nachdem Sie ja 
ursprünglich die alte Winterdienstpauschale wieder 
wollten, 

(Zuruf der Abgeordneten Gudrun Peters (SPD))

von der ja jeder weiß, dass sie himmelschreiend unge-
recht war und die Kommunen mit sehr hohen Aufwen-
dungen nicht berücksichtigt hat. 

Ich bedauere es aber, dass Sie durch diesen Zusatz eine 
Verabschiedung unseres Antrags unmöglich machen; wir 
können unseren Änderungsantrag ja nicht gegen Ihren 
Willen verabschieden. 

Sie sollten wissen, dass der kommunale Finanzausgleich 
in seiner Gänze mit den Kommunen vereinbart und ver-
handelt wird und wir niemals vorweg Festlegungen treffen, 
ob einzelne Positionen erhöht werden. Dies ist guter 
Brauch bayerischer Finanzpolitik. Eine Erhöhung des Aus-
gleichs insgesamt ist natürlich möglich – 2007/2008 
– oder nicht möglich; es kommt auf die Verhandlungen an. 
Aber wo im Einzelfall draufgelegt wird, verhandeln wir mit 
Gemeinden, Städten und Landkreisen, und dies werden 
wir auch in Zukunft so halten. Sie verbauen durch diesen 
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Zusatz zu unserem Text eine Zustimmung dieses Land-
tages. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Quatsch! 
Wir haben selbst den Antrag gestellt! Das ist ja 
lächerlich!) 

Dies bedauern wir außerordentlich. Das macht aber nichts 
aus, denn wir sind auch ohne Sie politisch handlungs-
fähig, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CSU – Lebhafter Widerspruch bei 
der SPD und bei den GRÜNEN – Karin Raderma-
cher (SPD): Dümmer geht‘s nimmer! – Joachim 
Wahnschaffe (SPD): Doch! Geht scho!))

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Peters.

Ich darf um Aufmerksamkeit hier im Saal bitten.

Gudrun Peters (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Auch wir bedanken uns natürlich bei den Betrof-
fenen, vor allem aber auch bei den Helfern vor Ort. Wir 
wissen, was geleistet worden ist und was immer noch 
geleistet wird. Herzlichen Dank dafür!

(Beifall bei der SPD)

Die Betroffenen würden sich natürlich sehr viel mehr bei 
uns bedanken, 

(Glocke des Präsidenten)

wenn die Ankündigungen nicht so hohl wären, wie Landrat 
Muthmann in der Zeitung geäußert hat, wenn nämlich den 
Worten auch wirklich Taten folgen könnten.

Präsident Alois Glück: Frau Kollegin, darf ich Sie einen 
Moment stören, damit es zunächst einmal etwas ruhiger 
im Hause wird. Bei diesem Lärmpegel kann man kaum 
mehr zuhören. – Bitte sehr.

Gudrun Peters (SPD): Wenn der Kollege Kreuzer von 
himmelschreienden Ungerechtigkeiten bei der Winter-
dienstpauschale spricht, frage ich: Ja, wer hat denn den 
Grund für diese himmelschreienden Ungerechtigkeiten 
gelegt? Waren wir das?

(Beifall bei der SPD) 

Und wenn ich die süffi santen Einlassungen der Frau Wein-
berger höre, möchte ich die Kollegin daran erinnern, dass 
sie mir vor Weihnachten in einem Presseartikel sachliche 
Unkenntnis vorgeworfen hat, und die Kollegin fragen, 
warum sie im Ausschuss gegen die Winterdienstpau-
schale gestimmt hat. Warum, Frau Weinberger? 

Das war natürlich eine Äußerung, die ich nicht stehen 
lassen konnte. Wir sind eben auch an Weihnachten im 
Einsatz, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU)

Ich habe dargestellt – ich erzähle es gern noch einmal –, 
wie stark die Straßenunterhaltszuschüsse seit 2002 
gesunken ist von rund – damit ich keine falsche Zahl 
nenne – 1200 Euro pro Kilometer auf 700 bis 800 Euro. Ich 

glaube, wenn man so im Keller ist, sollte man ruhig einmal 
draufsatteln. 

Mir ist ausdrücklich gesagt worden, dass das bei dem 
Spitzengespräch der Kommunen 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Spitzen-
verbände!)

– ein Gespräch mit Spitzenverbänden ist natürlich auch 
ein Spitzengespräch –, also beim Gespräch mit den kom-
munalen Spitzenverbänden keine Rolle gespielt hat. Wenn 
das bei diesen Auseinandersetzungen keine Rolle gespielt 
hat, ist diese Pauschale bzw. diese Hilfe für den Winter-
dienst nur mit unserem Zusatz zu machen, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen. Wer das nicht einsehen will, dem 
kann ich nicht helfen, aber es ist leider so. Ich bitte um 
Zustimmung.

(Beifall bei der SPD – Johanna Werner-Muggen-
dorfer (SPD): Die CSU kann doch selbst einen 
Antrag stellen!)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr 
Staatssekretär Meyer.

(Gudrun Peters (SPD): Der stellt es jetzt richtig!)

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Herr 
Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Eingangs 
darf ich festhalten, dass der Winterdienst für Kommunal-
straßen grundsätzlich eine kommunale Aufgabe ist und 
zum Straßenunterhalt zählt. Wir alle wissen, verehrte Kol-
leginnen und Kollegen, dass die bis zum Jahre 2004 
gewährte Förderung der Winterdienstkosten nicht nur 
einen sehr bürokratischen Aufwand verursacht hat, son-
dern auch kein gerechter Ausgleich unter den betroffenen 
Gemeinden bedeutete. Das weiß ich aus vielen Gesprä-
chen in meiner Heimatregion. 

Die durchschnittlichen Winterdienstkosten der Jahre 1983 
bis 1992 – unter Berücksichtigung einer Bagatellgrenze – 
wurden zunehmend fragwürdiger. Man kam deshalb mit 
den kommunalen Spitzenverbänden überein, diese För-
derung einzustellen. Der Landtag hat dies dann auch 
beschlossen. Das Geld aber ging nicht verloren, verehrte 
Kolleginnen und Kollegen, es wurde vielmehr in den Haus-
haltsansatz „Straßenunterhalt“ gegeben. Ich erinnere 
daran, dass die Straßenunterhaltszuschüsse – der Kol-
lege Ettengruber hat das bereits angesprochen – im 
Jahre 2005 um 7,5 % und nach dem Gesprächsergebnis 
mit den kommunalen Spitzenverbänden am 27. Januar 
dieses Jahres im Jahr 2006 sogar um weitere 14 % ange-
hoben werden sollen. Die letzte Entscheidung trifft das 
Plenum des Bayerischen Landtags. 

Verehrte Frau Kamm, Sie haben den kommunalen Finanz-
ausgleich in der Gänze angesprochen. Der kommunale 
Finanzausgleich wird nach dem Entwurf der Staatsregie-
rung auf insgesamt über 5,7 Milliarden Euro ansteigen. Ein 
Schwerpunkt in diesem FAG ist insbesondere die Stär-
kung der kommunalen Investitionen vor Ort mit zusätzlich 
120 Millionen Euro. 

In diesem Zusammenhang möchte ich die Opposition an 
Folgendes erinnern: Wenn wir den Konsolidierungskurs 
der letzten Jahre nicht gegangen wären, müssten wir im 
Jahre 2006 etwa 200 Millionen Euro mehr an Zinsen 
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bezahlen. Wir wollen in die Zukunft unseres Landes inves-
tieren und nicht in Zinsen. 

(Beifall bei der CSU) 

Sie haben auch die Verhältnisse der Kommunen in den 
anderen Bundesländern angesprochen. Die bayerischen 
Kommunen liegen im investiven Bereich an der Spitze. Die 
Investitionsquote der bayerischen Kommunen liegt im 
Jahre 2004 mit 16,9 % an der Spitze aller Bundesländer.

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)

Der Durchschnitt aller Flächenländer liegt bei 12,3 %.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir werden die Anre-
gungen der CSU-Fraktion aufnehmen, um in den Gesprä-
chen mit den kommunalen Spitzenverbänden entspre-
chende Regelungen zu fi nden, die einen gerechten Aus-
gleich für besonders durch den Winterdienst belastete 
Kommunen und Landkreise im FAG ermöglichen sollen. 

(Dr. Manfred Weiß (CSU): Bravo!)

Aufgrund der Schneekatastrophe hat der Ministerrat am 
14. Februar dieses Jahres beschlossen, dass die Kom-
munen, in deren Gebiet aufgrund der starken Schneefälle 
der letzten Wochen Katastrophenalarm ausgerufen wurde 
und die außerordentlich hohe Winterdienstkosten haben, 
für diese Mehrkosten einen Zuschuss des Freistaates 
Bayern erhalten können.

(Unruhe)

Der Antrag der SPD auf Wiedereinführung des alten büro-
kratischen und für manche Gemeinden ungerechten För-
derungsmodells ist abzulehnen. 

(Beifall bei der CSU – Gudrun Peters (SPD): Der 
Antrag ist schon weg! Es gibt ihn gar nicht 
mehr!)

Präsident Alois Glück: Weitere Wortmeldung: Frau Kol-
legin Lück.

Heidi Lück (SPD): Herr Präsident, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Liebe Kollegin von der CSU, es ist natürlich 
schön, dass Sie den Handlungsbedarf in dieser Frage 
eingesehen haben. Allerdings ist auch klar, dass es unge-
recht ist, das gleiche Geld mit der Gießkanne jetzt auf alle 
Orte zu verteilen. Deshalb fordern wir Sie auf, statt Lip-
penbekenntnisse abzugeben, tatsächlich zu handeln und 
unseren Zusatz mitzutragen, denn er ist absolut not-
wendig, da er die Sache klärt.

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Alois Glück: Ich habe keine weiteren Wortmel-
dungen vorliegen. Damit ist die Aussprache geschlossen. 
Wir kommen zur Abstimmung. Wie schon in der Aus-
sprache erwähnt, ist vonseiten der CSU ein Änderungsan-
trag gestellt worden, der nicht die Zustimmung der 
Antragsteller fi ndet und sich insoweit erledigt hat. 

Die SPD-Fraktion hat während der Aussprache einen 
eigenen Änderungsantrag gestellt, der den Text des 
Änderungsantrags der CSU übernimmt, allerdings mit der 
Maßgabe, dass in Absatz 2 folgender neuer Satz 2 einge-

fügt wird: „Die dazu notwendigen Mittel müssen zusätz-
lich in den Finanzausgleich eingestellt werden.“

Ich gehe davon aus, dass nur noch über diese geänderte 
Fassung abgestimmt wird. 

(Zustimmung)

Das ist der Fall. Dann lasse ich über diese Fassung in 
namentlicher Form abstimmen. Für die Stimmabgabe 
stehen die Urnen auf beiden Seiten des Sitzungssaales 
und am Stenographentisch bereit. Mit der Stimmabgabe 
kann begonnen werden. Es gibt dafür die üblichen fünf 
Minuten. 

Meine Damen und Herren, ich darf noch bekannt geben, 
dass es nach der Abstimmung ohne Mittagspause weiter-
geht. Im Übrigen bittet der Vorsitzende des Untersu-
chungsausschusses, bekannt zu geben, dass sich der 
Ausschuss jetzt umgehend im Saal 2 trifft. 

(Namentliche Abstimmung von 13.27 bis 
13.32 Uhr)

Die fünf Minuten sind vorbei. Die Abstimmung ist 
geschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf:

Mündliche Anfragen

Wir haben dazu 45 Minuten. Ich bitte zunächst Frau 
Staatsministerin Dr. Merk um die Beantwortung der ersten 
Frage. Der erste Fragesteller ist Herr Kollege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Herr Präsident, Frau Staatsminis-
terin! Da sich ein Mitglied der Staatsregierung dafür aus-
gesprochen hat, dass in Deutschland zu Freiheitsstrafen 
verurteilte Ausländer ihre Strafen in Vollzugsanstalten ihrer 
Heimatländer verbüßen sollen, frage ich die Staatsregie-
rung, ob sie dieses Vorhaben für vereinbar mit der gel-
tenden Rechtsordnung hält und ob sie ernsthaft erwägt, 
einen „Häftlingsexport“ zu ermöglichen?

Staatsministerin Dr. Beate Merk (Justizministerium): 
Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, Herr 
Abgeordneter Schindler, die Frage ist auslegungsfähig. 
Erlauben Sie mir deshalb zwei Antworten:

Erstens. Sollte die Thematik der Errichtung von Justizvoll-
zugsanstalten im Ausland angesprochen sein, möchte ich 
folgendes dazu bemerken: In diesem Zusammenhang 
spielt die Resozialisierung eine besondere Rolle. Darauf 
werde ich am Schluss meiner Antwort explizit eingehen.

Um eine Justizvollzugsanstalt im Ausland zu errichten und 
betreiben zu können, brauchen wir zahlreiche Gesetzes-
änderungen und vor allen Dingen auch den Abschluss 
eines entsprechenden völkerrechtlichen Abkommens. 
Hierfür ist der Bund zuständig, und nicht die Länder. Aus-
löser der gesamten Diskussion war eine Initiative Öster-
reichs, das ein entsprechendes völkerrechtliches 
Abkommen abschließen kann. Ziel war, für Straftäter aus 
Rumänien in deren Heimat ein Gefängnis zu bauen und zu 
fi nanzieren. Diese Idee ist zwischenzeitlich sowohl von 
Österreich als auch von Rumänien ad acta gelegt. Auch in 
meinem Hause hat man 1998 die Frage der Errichtung 
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von Haftanstalten im Ausland umfassend geprüft und ver-
worfen.

Dies beruht auf folgenden Gründen: Wenn wir einen 
betriebswirtschaftlich sinnvollen Betrieb gewährleisten 
wollen, muss eine solche Justizvollzugsanstalt mindes-
tens 250 Haftplätze habe. So viele Häftlinge aus Rumä-
nien haben wir nicht. Allein die Gruppe der türkischen 
Häftlinge würde in einen solchen Größenwert fallen. Auf-
grund der ohnehin bestehenden Überbelegung unserer 
bayerischen Haftanstalten könnten wir mit einem solchen 
Bau im Ausland auch keine Haftplätze in Bayern abbauen. 
Die Fixkosten – alle Personalkosten, Verwaltungsaus-
gaben, Bau und Investitionen und ähnliches – blieben 
unverändert, so dass das Einsparpotential nur sehr gering 
wäre. 

Das lässt sich mit einigen Zahlen anschaulich belegen: 
Für den Bau einer Anstalt im Ausland müsste – selbst 
wenn man von einem reduzierten Standard ausginge – mit 
etwa einem Drittel der Kosten gerechnet werden, die hier 
im Durchschnitt für den Neubau eines Haftplatzes 
anfallen. Bei einer Anstalt mit angenommen 250 Haft-
plätzen wären damit rund 12,5 Millionen Euro zu veran-
schlagen. Dem stünden Einsparungen bei den variablen 
Kosten – Verpfl egung oder medizinischer Versorgung der 
Gefangenen – von derzeit rund 4,50 Euro pro vermie-
denen Hafttag gegenüber. Das bedeutet bei 250 Gefan-
genen pro Jahr Einsparungen von rund 411 000 Euro. Die 
neue Anstalt  würde sich – wenn wir uns diese Rechnung 
betrachten – erst nach circa 30 Jahren amortisieren oder 
anders ausgedrückt: Wir würden die ausländische Anstalt 
30 Jahre mit bayerischen Steuermitteln vorfi nanzieren, 
bevor erste Einsparungen in unserem Haushalt wirksam 
werden könnten. Ein solches Förderprogramm würde 
sicherlich die Begehrlichkeiten auch anderer ausländi-
scher Staaten hervorrufen.

Auch bestehen erhebliche Unwägbarkeiten, zum Beispiel 
was politische Veränderungen im ausländischen Staat 
angeht, so dass dem eher geringen Einsparpotential nicht 
abschätzbare wirtschaftliche Risiken gegenüberstünden.

Um die wirtschaftlichen Risiken zu minimieren, könnten 
wir allenfalls daran denken, eine größere Haftanstalt im 
Ausland zu errichten und dort auch Gefangene aus Dritt-
staaten unterzubringen. Dafür wäre eine völkerrechtliche 
Vereinbarung mit dem Drittstaat Voraussetzung. Es 
erscheint kaum vorstellbar, dass ein solcher Drittstaat 
damit einverstanden wäre, die eigenen Staatsangehörigen 
in einem anderen Land, zum Beispiel der Türkei, die Haft 
verbüßen zu lassen.

Hinzu kommt, dass sich nach dem Überstellungsüberein-
kommen vom 21. März 1983 die Vollstreckung der Strafe 
dann nach ausländischem Recht richtet. Zwar ist das 
Strafmaß durch das deutsche Strafurteil vorbestimmt, 
aber die Strafaussetzungsregelungen würden sich nach 
dem Recht des ausländischen Staates richten. Beispiels-
weise ist aus der Türkei die sogenannte 42-%-Regelung 
bekannt, wonach Gefangene dann, wenn sie sich im 
Strafvollzug gut führen, regelmäßig nur diesen Prozentteil 
der festgesetzten Strafe zu verbüßen haben. Im Hinblick 
darauf, dass bis zur Überstellung des jeweiligen Gefan-
genen dieser eine gewisse Zeit im deutschen Strafvollzug 
verbracht hat, würde gegebenenfalls unter Anrechnung 
von Untersuchungshaft die Gefahr bestehen, dass über-
stellte Gefangene bereits kurz nach der Überstellung ins 

Heimatland wieder auf freien Fuß gelangen würden. Das 
wäre mit unserem Strafverständnis nicht vereinbar und ich 
glaube auch nicht, dass wir das den Menschen vermitteln 
können.

Darüber hinaus kann wohl niemand garantieren, dass das 
im Ausland eingesetzte Personal im Vollzugsdienst in 
jedem Fall hinreichend geeignet und zuverlässig ist. Auch 
das muss man berücksichtigen. 

Jetzt zum zweiten Teil meiner Antwort: Soweit es darum 
geht, ausländische Verurteilte zur weiteren Verbüßung 
einer Freiheitsstrafe in ihr jeweiliges Heimatland zu über-
stellen, will ich folgendes klarstellen: Hierfür ist das von 
mir bereits angesprochene Übereinkommen des Europa-
rates über die Überstellung verurteilter Personen vom 
21. März 1983 maßgebend. Dieses Abkommen ist am 
1. Februar 1992 für die Bundesrepublik Deutschland in 
Kraft getreten. Es fi ndet Anwendung zwischen den Mit-
gliedstaaten des Europarates sowie weiteren Staaten, die 
dem Abkommen beigetreten sind. Die Voraussetzung für 
eine Überstellung eines ausländischen Verurteilten ist 
unter anderem, dass dieser seiner Überstellung in sein 
Heimatland zustimmt. Dieses Übereinkommen wird 
ergänzt durch das Zusatzprotokoll des Europarates vom 
18. Dezember 1997. Nach diesem Zusatzprotokoll 
besteht die Möglichkeit, einen Verurteilten auch gegen 
seinen Willen zur weiteren Strafvollstreckung in sein Hei-
matland zu überstellen, wenn dieser nach Verbüßung der 
freiheitsentziehenden Sanktion ohnehin ausreisepfl ichtig 
wäre und das Hoheitsgebiet des Urteilsstaates verlassen 
müsste.

Dieses Zusatzprotokoll ist unter der alten Bundesregie-
rung leider nicht in das innerstaatliche Recht der Bundes-
republik Deutschland umgesetzt worden. Im Rahmen des 
Koalitionsvertrages von CDU, CSU und SPD vom 
11. November 2005 konnte jedoch eine Einigung dahin-
gehend erzielt werden, dass die neue Bundesregierung 
eine Umsetzung des Zusatzprotokolls nunmehr in die 
Wege leiten wird.

Wir waren uns in den Koalitionsverhandlungen einig, dass 
eine Überstellung gegen den Willen des Gefangenen nur 
dann in Betracht kommt, wenn der Gefangene ohnehin 
ausreisepfl ichtig wäre und Deutschland verlassen müsste. 
Es bestand aber auch Einigkeit darüber, dass derjenige, 
der seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat und 
nicht ausreisepfl ichtig ist, nicht überstellt werden soll.

Hier kommt jetzt der Gedanke der Resozialisierung ins 
Spiel; denn damit wird dem Resozialisierungsgedanken 
Rechnung getragen. In den Fällen von ausreisepfl ichtigen 
Gefangenen ist es sinnvoll, diese bereits in ihrem Heimat-
land zu resozialisieren, in ihrem Kulturkreis und bei ihren 
Angehörigen bzw. ihnen nahe stehenden Personen. 
Dagegen macht es keinen Sinn, nicht ausreisepfl ichtige 
Ausländer in ihr Heimatland zu überstellen und sie 
anschließend wieder nach Deutschland einreisen zu 
lassen.

Sie werden sicherlich mit mir einer Meinung sein, wenn ich 
behaupte, dass eine gelungene Resozialisierung der 
beste Schutz unserer Bevölkerung vor weiteren Straftaten 
ist. Wir müssen darauf ein Auge haben.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Herr Kollege 
Schindler.
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Franz Schindler (SPD): Frau Staatsministerin, vielen 
Dank für die ausführliche Antwort. Darf ich sie zusammen-
fassend so interpretieren, dass die Staatsregierung nicht 
beabsichtigt, über die Möglichkeiten, die das Überstel-
lungsübereinkommen bisher gegeben hat und künftig 
geben wird, einen so genannten Häftlingsexport zu 
betreiben?

Präsident Alois Glück: Bitte, Frau Staatsministerin.

Staatsministerin Dr. Beate Merk (Justizministerium): 
Herr Kollege Schindler, ich kann Ihnen sagen, dass das 
Justizministerium – wie bereits vorhin dargelegt – umfas-
sende Überprüfungen durchgeführt hat und keinen 
Ansatzpunkt sieht, über die jetzigen Regelungen bzw. die 
in Aussicht genommenen Regelungen hinauszugehen.

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Herr Kollege 
Schindler.

Franz Schindler (SPD): Frau Staatsministerin, gilt diese 
Aussage auch für den Fall, dass im Rahmen der Födera-
lismusreform die Gesetzgebungszuständigkeit für den 
Strafvollzug auf die Länder übertragen wird?

Staatsministerin Dr. Beate Merk (Justizministerium): 
Diese Aussage ist aufgrund umfassender Prüfungen 
getroffen worden. Die Möglichkeit, dass die Gesetzge-
bungszuständigkeit für den Strafvollzug in die Länderob-
liegenheit gehen könnte, ändert an den Ergebnissen 
nichts. Ich habe in diesem Zusammenhang keinerlei Ver-
anlassung, weiter zu gehen. Bezüglich der Übertragung 
der Zuständigkeit für den Strafvollzug auf die Länder habe 
ich bereits dargelegt, dass wir dem Grundsatz der Resozi-
alisierung unser Augenmerk verstärkt zukommen lassen 
müssen. Ich bin der Überzeugung, jeder Täter, der resozi-
alisiert wird und nicht mehr in den Strafvollzug zurück-
kehrt, weil er keine Straftat mehr begangen hat, ist das, 
was wir wollen. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zum 
Schutz der Bevölkerung und zur Sicherheit.

Präsident Alois Glück: Vielen Dank, Frau Staatsminis-
terin. Die nächsten Fragen richten sich an das Staatsmi-
nisterium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. 
Ich darf Herrn Staatssekretär Dr. Bernhard um die Beant-
wortung der Fragen bitten. Die erste Fragestellerin ist Frau 
Kollegin Rütting.

Barbara Rütting (GRÜNE): Herr Staatssekretär, wie beur-
teilt die Staatsregierung die Aussagen und Hinweise von 
Angestellten verschiedener Schlachthöfe, dass seit dem 
im Zuge der BSE-Krise durch die Entscheidung 2000/418/
EG zum 1. Januar 2001 EU-weit erfolgten Verbot des Ein-
satzes des Rückenmarkzerstörers bei Schlachttieren die 
Betäubung nicht immer ausreichend ist, hat sie selbst von 
derartigen Hinweisen bzw. Beobachtungen Kenntnis und 
was kann ihrer Meinung nach getan werden, um sicherzu-
stellen, dass die Betäubung entsprechend dem Tier-
schutzgesetz und der Tierschutz-Schlachtverordnung 
schnellstmöglich und ausreichend erfolgt?

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Herr Präsident, Frau Kollegin Rütting! Beim 
Schlachten werden Rinder mit einem Bolzenschuss 
betäubt, der bei korrekter Anwendung zur sofortigen 
Bewusstseins- und Schmerzausschaltung führt. Vor dem 
Ansetzen des so genannten Entblutungsschnittes, der 
dann zum Tod des Tieres führt, wurden bis zum 

1. Januar 2001 die motorischen Zentren im Rückenmark 
mit einem elastischen Stab zerstört. Seit dem Verbot von 
so genannten Rückenmarkzerstörern Anfang 2001 haben 
die Medien vereinzelt über Fehlbetäubungen in Schlacht-
höfen berichtet, die beispielsweise auf den falschen 
Ansatz des Bolzenschussapparates zurückzuführen sind 
und die nun nicht mehr durch den Rückenmarkzerstörer 
„kaschiert“ wurden.

In diesem Zusammenhang gingen beim damaligen 
Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung und Ver-
braucherschutz einige Schreiben von Bürgern ein. In den 
vergangenen zwei Jahren sind dem Ministerium dazu 
keine Hinweise mehr bekannt geworden. Personen, die 
berufl ich Wirbeltiere betäuben oder töten, müssen auf-
grund tierschutzrechtlicher Vorschriften von den Behörden 
einen Sachkundenachweis erbringen. Die Tierschutz-
Schlachtverordnung sieht außerdem eine Höchstdauer 
zwischen Betäubung und Entblutungsschnitt von 
60 Sekunden bei Rindern vor. Damit ist sichergestellt, 
dass die Tiere noch im Stadium der Bewusstlosigkeit ent-
blutet werden.

Das damalige Staatsministerium für Gesundheit, Ernäh-
rung und Verbraucherschutz hat die Veterinärbe-
hörden 2001 darüber hinaus ausdrücklich dazu ange-
halten, bei der tierschutzrechtlichen Überwachung von 
Schlachtstätten gezielt die korrekte Anwendung des Bol-
zenschusses zu kontrollieren.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin Rüt-
ting.

Barbara Rütting (GRÜNE): Herr Präsident, Herr Staats-
minister! Finden seitens der bayerischen Behörden regel-
mäßige Überprüfungen der Betäubungsgeräte an den 
Schlachthöfen statt und hat es dabei Beanstandungen 
gegeben?

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Ich gehe davon aus, dass die Anweisung, die Bol-
zenschussgeräte zu kontrollieren, umgesetzt worden ist. 
Momentan kann ich Ihnen nicht sagen, ob es dabei eine 
Beanstandung gegeben hat. Darüber müsste ich Ihnen 
eine zusätzliche Auskunft zukommen lassen.

Barbara Rütting (GRÜNE): Danke, ich habe keine weitere 
Frage.

Präsident Alois Glück: Die nächste Frage stellt Frau Kol-
legin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE) (von der Rednerin nicht autorisiert): 
Herr Präsident, Herr Staatssekretär! Warum erscheinen die 
Messergebnisse der Luftmessstation Bayreuth Hohenzol-
lernring, bei der im Jahr 2005 der Grenzwert von 50 µg/m3 
im Tagesmittel 53 mal überschritten wurde, nicht mehr in 
der Aufl istung der Überschreitungen im Tagesmittel des 
Bundesumweltamtes, hat dies das Bayerische Landesamt 
für Umweltschutz veranlasst und wie oft wurde der Grenz-
wert seit dem 1. Januar 2006 bis heute an dieser Luft-
messstation überschritten?

Präsident Alois Glück: Bitte, Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Herr Präsident, Frau Kollegin Gote! Die Luftmess-
station Hohenzollernring in Bayreuth steht an einem Platz, 
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den die Stadt Bayreuth anderweitig nutzen möchte. Sie 
hat deshalb zum 31. Dezember 2005 gegenüber dem 
Landesamt für Umwelt – LfU – die Überlassung des 
Standorts gekündigt. Das LfU hat dem Umweltbundesamt 
diese Kündigung mitgeteilt, was das Umweltbundesamt 
veranlasste, die Station Bayreuth/Hohenzollernring aus 
seiner Aufl istung der Überschreitungstabelle zu streichen. 
Anfang Januar 2006 hat das LfU das Umweltbundesamt 
mit Blick auf den tatsächlichen Fortbestand der Station 
gebeten, die Streichung rückgängig zu machen. Die 
Messdaten hat das LfU dem Umweltbundesamt durchge-
hend übermittelt. Wir erwarten deshalb, dass die Daten 
demnächst wieder auf der Umweltbundesamt-Internet-
seite veröffentlicht werden.

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz hat am 14. September 2005 
die Regierung von Oberfranken beauftragt, für Bayreuth 
den Entwurf eines Luftreinhalte-Aktionsplanes zu erstellen. 
Der Standort Hohenzollernring ist für diese Luftreinhalte-
Aktionsplanung für Bayreuth messtechnisch bedeutsam. 
Wegen dieser Bedeutung will das LfU an dem Standort 
auch für die Zukunft festhalten oder mit der Stadt zu einer 
Regelung für einen vergleichbaren Standort kommen.

Bisher haben Feinstaubmessungen am Standort Hohen-
zollernring im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 14. Feb-
ruar 2006 an 26 Tagen Überschreitungen ergeben. Die 
Messdaten der Messstationen werden vom Landesamt 
für Umwelt im Internet tagesaktuell veröffentlicht. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE) (von der Rednerin nicht autorisiert): 
Den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Wo werden 
die Ergebnisse veröffentlicht?

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Im Internet auf der Seite des Landesamtes für 
Umwelt. 

Ulrike Gote (GRÜNE) (von der Rednerin nicht autorisiert): 
Die Tagesmessungen werden aber nicht jeden Tag veröf-
fentlicht. Dafür gibt es doch eine Monatsübersicht beim 
Landesamt für Umwelt.

Staatssekretär Dr. Otmar Bernhard (Umweltministe-
rium): Die Messdaten der Messstationen werden vom 
Landesamt für Umwelt im Internet tagesaktuell veröffent-
licht.

Ulrike Gote (GRÜNE) (von der Rednerin nicht autorisiert): 
Die habe ich nicht gefunden. Ich schaue noch einmal 
nach.

Präsident Alois Glück: Die nächsten Fragen richten sich 
an das Staatsministerium der Finanzen. Erster Frage-
steller ist Herr Kollege Konrad Kobler.

Konrad Kobler (CSU): Herr Präsident, Herr Staatssek-
retär! Werden sich die vom Ministerpräsidenten Dr. 
Edmund Stoiber angekündigten Hilfen für die durch die 
Schneekatastrophe Geschädigten im Bayerischen Wald 
auf die bestehenden steuerlichen Möglichkeiten und Pro-
gramme erstrecken, bzw. welche zusätzlichen steuerlichen 

Maßnahmen und fi nanziellen Hilfen werden umgehend 
ergriffen, um den Geschädigten schnell und wirksam in 
unbürokratischer Form Unterstützung zuteil werden zu 
lassen?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Ver-
ehrter Herr Präsident, lieber Kollege Konrad Kobler! Ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Bayerische Kabinett 
hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2006 ein Sieben-
Punkte-Hilfspaket für die von den Schneemassen geschä-
digten Menschen und Regionen beschlossen. Das Pro-
gramm sieht folgende Eckpunkte vor:

Erstens. Sofortprogramm zur Unterstützung der von den 
Schneemassen geschädigten Menschen mit nichtver-
sicherbaren Schäden: Private Haushalte mit einem 
Gesamtschaden von mindestens 5000 Euro können eine 
Soforthilfe von mindestens 1000 Euro und bis zu 
2500 Euro je Haushalt erhalten.

Zweitens. Schäden bei gewerblichen Unternehmen und 
freiberufl ich Tätigen: Kleine und mittlere Unternehmen mit 
bis zu 500 Arbeitnehmern können für die Beseitigung von 
schweren Schäden an Betriebsgebäuden und betriebli-
chen Anlagen sowie an Warenvorräten und Betriebs-
stoffen einen Zuschuss von 50 %, bis zu 100 000 Euro 
erhalten. Diese Soforthilfe wird für nicht versicherbare 
Schäden gewährt.

Drittens. Einrichtung eines Härtefonds: Bürger und 
Gewerbebetriebe, Angehörige der Freien Berufe sowie 
Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, die existen-
ziell geschädigt sind, können Zuschüsse für die Scha-
densbeseitigung aus einem Härtefonds erhalten.

Viertens. Steuerliche Hilfsmaßnahmen: Das Finanzminis-
terium hat für die nachweislich unmittelbar und nicht uner-
heblich betroffenen Steuerpfl ichtigen bereits Erleichte-
rungen angekündigt, so zum Beispiel eine Stundung unter 
vereinfachten Voraussetzungen, das Absehen von Voll-
streckungsmaßnahmen und von Säumniszuschlägen bis 
zum 30. Juni 2006 oder Sonderabschreibungen, die über 
bestehende steuerliche Möglichkeiten hinausgehen. Für 
den Nachweis der Spenden, die bis zum 30. Juni 2006 zur 
Linderung der Katastrophenfolgen auf ein Sonderkonto 
einer anerkannten Spendenorganisation eingezahlt 
werden, genügt die Vorlage eines Einzahlungsbeleges. 

Fünftens. Öffentliche Infrastruktur: Der Freistaat Bayern 
wird sich an der Beseitigung wesentlicher Schäden an 
kommunalen Infrastruktureinrichtungen wie zum Beispiel 
Schulen, Kindertagesstätten und Kommunalstraßen 
beteiligen.

Sechstens. Winterdienstkosten der Kommunen: Kom-
munen, für deren Gebiet aufgrund der starken Schneefälle 
der letzten Wochen Katastrophenalarm ausgerufen wurde 
und die außerordentlich hohe Winterdienstkosten haben, 
können für diese Mehrkosten einen Zuschuss des Frei-
staates erhalten. Die Kriterien werden derzeit erarbeitet.

Siebtens. Helferkosten: Kosten für den Einsatz von Hilfs-
kräften und Hilfsmaterial können mit Mitteln aus dem 
bayerischen Katastrophenschutzfonds fi nanziert werden. 
Der Bund hat den Einsatz gegen die Schneemassen mit 
Kräften der Bundeswehr, der Bundespolizei und des THW 
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unterstützt. Die Bayerische Staatsregierung ist derzeit mit 
dem Bundesinnenminister und dem Bundesverteidi-
gungsminister im Gespräch über einen Verzicht auf die 
Kostenerstattung für diese Hilfskräfte des Bundes.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Herr Kollege Kobler.

Konrad Kobler (CSU): Herr Staatssekretär, werden die 
speziellen Hilfen für die Geschädigten im Lande allgemein 
gewährt oder nur an jene Geschädigten, die im offi ziell 
erklärten Gebiet der Schneekatastrophe zu Schaden 
gekommen sind?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Ver-
ehrter Kollege Konrad Kobler! Auf der Grundlage des 
Beschlusses der Staatsregierung vom 14. Februar ist fol-
gende Vorgehensweise vorgesehen – ich darf es kurz 
zitieren: Die Erstattung von Einsatzkosten aus dem Kata-
strophenschutzfonds nach Artikel 12 des Bayerischen 
Katastrophenschutzgesetzes ist nur möglich, wenn in 
dem betroffenen Gebiet offi ziell der Katastrophenfall 
erklärt wurde. Zuschüsse für Mehrkosten im Fall außeror-
dentlich hoher Winterdienstkosten können ebenfalls nur 
gewährt werden, wenn der Katastrophenfall festgestellt 
wurde. Hinsichtlich der Hilfen aus dem Sofortprogramm 
und aus dem Härtefonds sind Zuschüsse in allen von 
starken Schneefällen geschädigten Gebieten möglich, 
sofern die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. Scha-
densmeldungen liegen bisher nur aus den Regierungsbe-
zirken Niederbayern und Oberpfalz vor. Das Finanzminis-
terium wird die Regierungen bitten, Schadensermittlungen 
zu veranlassen und dabei auch die übrigen Regierungs-
bezirke einbeziehen.

Präsident Alois Glück: Eine weitere Zusatzfrage: Herr 
Kollege Kobler.

Konrad Kobler (CSU): Herr Staatssekretär, ist die Gewäh-
rung von Finanzhilfen in zeitlicher Hinsicht daran 
gebunden, dass sie nur an solche Geschädigte gewährt 
wird, welche innerhalb des Ausnahmezustandes bzw. 
innerhalb des durch die Landräte offi ziell festgestellten 
Katastrophenfalles zu Schaden gekommen sind? Auch 
darüber wird bereits diskutiert. 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Ver-
ehrter Kollege Konrad Kobler, die beschlossenen Pro-
gramme stellen auf die Schneekatastrophe im Februar 
2006 ab. Die Schadenskulisse wird derzeit anhand der 
Schadenserhebungen durch die Regierungen und die 
Kreisverwaltungsbehörden ermittelt. Das Nähere wird 
dann im Rahmen der jeweiligen Förderrichtlinien festge-
legt werden. Derzeit sind die Ausführungsbestimmungen 
noch in Vorbereitung.

Präsident Alois Glück: Dritte und letzte Zusatzfrage: Kol-
lege Kobler.

Konrad Kobler (CSU): Herr Staatssekretär, werden die 
Aufwendungen für die Kosten der Räumung von Dächern, 
die durch den Einsatz von Hilfsorganisationen, privaten 
Baufi rmen und durch den Einsatz von Kränen entstanden 
sind, auch aus dem Hilfsprogramm gefördert?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Ver-
ehrter Herr Präsident, verehrter Kollege Kobler, grundsätz-
lich tragen die Katastrophenschutzbehörden und die zur 
Katastrophenhilfe verpfl ichteten Gemeinden die zu Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach dem Katastrophenschutzgesetz 
erforderlichen Aufwendungen selbst. Aus dem Katastro-
phenschutzfonds können diese Aufwendungen gefördert 
werden, wie ich heute bereits ausgeführt habe. Zu den 
förderfähigen Kosten gehören grundsätzlich auch so 
genannte Fremdkosten, wie sie zum Beispiel durch den 
Einsatz von Kränen durch Privatfi rmen entstehen.

Präsident Alois Glück: Damit ist diese Frage abge-
schlossen. Nächster Fragesteller ist Herr Kollege Boutter.

Rainer Boutter (SPD) (vom Redner nicht autorisiert): 
Welche Auswirkungen hat das BAG-Urteil vom 
Januar 2006, nach dem 48 Wochenstunden als Ober-
grenze für alle Arbeitnehmer gelten und Übergangsrege-
lungen für Alttarifverträge nicht greifen, auf die Bediens-
teten des Freistaates Bayern, insbesondere auf die 
Schichtpläne der Krankenhausärzte an den Unikliniken mit 
Bereitschaftsdienst? Wie wirkt sich dieses klarstellende 
Urteil auf die jeweiligen Stellenpläne aus und wie stellt die 
Staatsregierung die Einhaltung dieser Obergrenzen 
sicher?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Ver-
ehrter Herr Präsident, verehrter Kollege! Nach § 7 Abs. 1 
Nr. 1a des Arbeitszeitgesetzes kann in einem Tarifvertrag 
eine werktägliche Arbeitszeit von mehr als zehn Stunden 
vorgesehen werden, wenn in die Arbeitszeit in erhebli-
chem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschafts-
dienst fällt. Werden solche verlängerten Arbeitszeiten 
tarifl ich zugelassen, muss gemäß § 7 Abs. 8 Arbeitszeit-
gesetz gewährleistet sein, dass die Arbeitszeit einschließ-
lich Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst im Durch-
schnitt von zwölf Monaten 48 Wochenstunden nicht 
überschreitet.

Das Bundesarbeitsgericht – BAG – hat in einem Beschluss 
vom 24. Januar 2006 festgestellt, dass dies für Tarifver-
träge gilt, die am 1. Januar 2004 bereits bestanden haben. 
Denn die Übergangsregelung des § 25 Satz 1 des Arbeits-
zeitgesetzes, wonach eine Überschreitung bestimmter 
gesetzlicher Höchstgrenzen bis zum 31. Dezember 2006 
einstweilen noch zugelassen ist, soll nach Auffassung des 
BAG für diese 48-Wochenstunden-Grenze nicht gelten. 
Die Auswirkungen dieses BAG-Beschlusses auf die 
Bediensteten des Freistaates Bayern sind derzeit nicht 
abschätzbar.

Bisher ist nur die Pressemitteilung des BAG bekannt. Die 
Entscheidungsgründe werden erfahrungsgemäß erst in 
einigen Monaten vorliegen und bedürfen dann sorgfältiger 
Prüfung. Ohne Entscheidungsgründe lässt sich ein daraus 
entstehender Handlungsbedarf zum Beispiel für die Uni-
versitätskliniken nicht ermitteln.

Dem Verfahren vor dem BAG lag ein Streit über die 
Rechtswirksamkeit eines Einigungsstellenspruchs mit 
einem Arbeitgeber zugrunde, der unter den DRK-Tarifver-
trag fällt und einen Rettungsdienst betreibt. Das Urteil 
bindet zunächst nur die Parteien des Rechtsstreits, also 
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den Betreiber des Rettungsdienstes sowie den dort gebil-
deten Betriebsrat. Sollte der Entscheidung – nach Vorlage 
der Urteilsgründe – eine über den Einzelfall hinausrei-
chende Bedeutung zukommen, dürften das Pfl egeper-
sonal sowie das medizinisch-technische Personal in den 
Universitätskliniken hiervon nicht tangiert sein. Bei diesen 
Beschäftigtengruppen wird auch unter Einrechnung von 
Bereitschaftsdienstzeiten eine wöchentliche Höchstar-
beitszeit von durchschnittlich 48 Stunden in der Regel 
nicht überschritten.

Über die Arbeitsbedingungen der Ärzte an den Universi-
tätskliniken führt die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
– TdL – seit Oktober 2005 konstruktive Tarifverhandlungen 
mit dem Marburger Bund. Im Rahmen dieser Verhand-
lungen wird auch über Abweichungen vom Arbeitszeitge-
setz in den gesetzlich zugelassen Fällen verhandelt.

Die Auswirkungen auf den Personalbedarf wird man im 
Ergebnis erst abschätzen können, wenn ein Tarifergebnis 
vorliegt. Die bayerischen Universitätskliniken, die zum 
1. Juni 2006 als Anstalten des Öffentlichen Rechts recht-
lich verselbstständigt werden sollen, sind nur mit den 
Planstellen für Beamte und für außertarifl ich vergütete 
Angestellte an den Stellenplan gebunden. Für die übrigen 
Angestellten besteht keine Stellenplanbindung. Die Zahl 
der aus dem staatlichen Zuschuss für Forschung und 
Lehre an der medizinischen Fakultät bezahlten wissen-
schaftlichen Mitarbeiter ist vom Haushaltsgesetzgeber 
durch die Höhe des Zuschusses begrenzt. Angestellte im 
Bereich der Krankenversorgung können in dem Umfang 
beschäftigt werden, in welchem aus dieser Tätigkeit Ein-
nahmen erzielt werden. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage? – Die erste Zusatz-
frage stellt der Fragesteller. Bitte. 

Rainer Boutter (SPD) (vom Redner nicht autorisiert): Herr 
Staatssekretär, ist Ihnen bekannt, dass 48 Wochen-
stunden im Mittel teilweise nur erreicht werden, weil Über-
stunden bzw. Mehrarbeit nicht erfasst bzw. nicht aufge-
schrieben werden dürfen, und was tut die Staatsregierung 
dagegen? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): 
Zunächst, Herr Kollege, darf ich darstellen, dass uns das 
Urteil nur über die Pressemitteilung bekannt ist. Ich habe 
bereits ausgeführt, dass die Auswirkungen des BAG-
Beschlusses für Bayern nicht abschätzbar sind. Der Inhalt 
Ihrer Anmerkungen ist mir so nicht bekannt. 

Präsident Alois Glück: Eine weitere Zusatzfrage? – 
Bitte. 

Rainer Boutter (SPD) (vom Redner nicht autorisiert): Herr 
Staatssekretär, wenn ich Sie richtig verstanden habe, will 
die Staatsregierung aufgrund des klarstellenden Urteils 
zunächst nicht tätig werden sondern abwarten, bis letzt-
endlich möglicherweise die Übergangsfrist bis Ende 2006 
vorbei ist, und frage Sie deshalb, ob Sie Auswirkungen auf 
den Beamtenbereich sehen, die unter Berücksichtigung 
des Gleichbehandlungsgrundsatzes eventuell gegeben 
wären?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Ver-
ehrter Herr Kollege, ich führte gerade aus, dass die Ent-
scheidungsgründe erst in einigen Monaten dargestellt 
werden. Wir werden den Beschluss in seiner Gesamtheit 
einer sorgfältigen Prüfung unterziehen. 

Präsident Alois Glück: Dritte Zusatzfrage: Herr Kollege 
Boutter. 

Rainer Boutter (SPD) (vom Redner nicht autorisiert): Herr 
Staatssekretär, sieht die Staatsregierung unter dem 
Gesichtspunkt, dass sich im Laufe des Jahres doch 
Änderungen ergeben könnten, Handlungsbedarf, bzw. 
wird sie Konsequenzen im Hinblick auf den Nachtrags-
haushalt ziehen? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Wie 
gesagt, Herr Kollege, wir warten die Entscheidungsgründe 
ab. Der Beschluss wird uns sicherlich umfassend darge-
stellt werden. Danach werden wir in die sorgfältige Prü-
fung eintreten und unsere Schlüsse ziehen. 

Präsident Alois Glück: Damit ist dieser Komplex abge-
schlossen. Herr Kollege Wörner übernimmt die Frage der 
Frau Kollegin Narnhammer. Bitte, Herr Kollege Wörner. 

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, Herr Staatssek-
retär! Wie beurteilt die Bayerische Staatsregierung, die mit 
anderen zusammen die Aufsicht über die Bayerische Lan-
desbank – BayernLB – hat, die Situation des IZB Infor-
matik-Zentrums, einer Tochter des IZB Soft und der Bay-
ernLB, bei dem durch die bevorstehende Fusion der IZB 
Soft mit der Sparkassen Informatik – SI – die Schließung 
bzw. Verlagerung des Standorts Aschheim droht und 
somit Gefahr für die Arbeitsplätze des Unternehmens IZB 
Informatik-Zentrum München – Frankfurt a. M. GmbH & 
Co. KG in Aschheim besteht; in welcher Form werden in 
diesem Zusammenhang die Betriebsräte informiert, und 
ist die Staatsregierung bereit, sich für den Erhalt der 
Arbeitsplätze in Aschheim einzusetzen? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Sehr 
geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! 
Verehrter Herr Kollege, derzeit führen die SI, die IZB Soft, 
sowie die IZB Informatik-Zentrum Gespräche über eine 
Fusion. Es handelt sich bei der Fusion um eine Angele-
genheit der bayerischen Sparkassen.

Die SI ist der größte der drei IT-Dienstleister der deutschen 
Sparkassenorganisation. Sie erbringt Dienstleistungen für 
229 Sparkassen in Baden-Württemberg, Hessen, Nor-
drhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die IZB Soft Infor-
matik-Zentrum Bayern-Softwaregesellschaft der bayeri-
schen Sparkassen-GmbH & Co. KG – ist der IT-Dienst-
leister der bayerischen Sparkassen.

Die IZB Informatik-Zentrum ist als Tochter der BayernLB, 
der Helaba und der IZB Soft von einer möglichen Fusion 
unmittelbar betroffen.

Geschäftspolitische Entscheidungen über Standorte und 
Arbeitsplätze unterliegen nicht der staatlichen Rechtsauf-



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode4582 Plenarprotokoll 15/61 v. 16. 02. 2006

sicht, sondern stehen in der unternehmerischen Verant-
wortung der betroffenen Unternehmen. Die Beteiligten 
erhoffen sich von einer Fusion der IT-Dienstleister vor 
allem betriebswirtschaftliche Vorteile.

Die Interessen der BayernLB und des Freistaats Bayern 
als Anteilseigner müssen jedoch gewahrt bleiben. Dazu 
gehört insbesondere die Sicherung von bayerischen 
Standorten und Arbeitsplätzen. Die Bayerische Staatsre-
gierung ist selbstverständlich bestrebt, möglichst viele 
Arbeitsplätze in Bayern zu erhalten. In Gesprächen des 
Wirtschaftsministeriums mit dem Sparkassenverband 
Bayern soll erreicht werden, dass spezifi sche Kernkom-
petenzen in Bayern erhalten bleiben und somit die 
Arbeitsplätze mittel- bis langfristig Bestand haben.

Die Betriebsratsvorsitzenden von IZB Soft und IZB Infor-
matik-Zentrum wurden nach Mitteilung des Sparkassen-
verbandes von den Geschäftsführungen der betroffenen 
Unternehmen am 10. Februar 2006 informiert.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage? – Herr Kollege 
Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es zu, 
dass Herr Naser Aufsichtsrat der SI ist und dies betreibt 
mit dem Ansinnen, die Arbeitsplätze in Aschheim 
schließen zu lassen? 

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Herr 
Kollege, ich kann Ihre Frage nicht beantworten, weil auch 
ich diese Information nicht habe. 

Ich möchte noch einmal feststellen, die Interessen der 
BayernLB und des Freistaates Bayern als Anteilseigner 
müssen gewahrt bleiben. Dazu gehört insbesondere 
unser Einsatz für die Sicherung von bayerischen Stand-
orten. Da die Fusionsverhandlungen erst begonnen 
haben, sind konkrete Auskünfte auch zur Zukunft der 
Arbeitsplätze derzeit nicht möglich, aber ich betone noch 
einmal: Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie wird in den Gesprä-
chen mit dem Sparkassenverband Bayern darauf dringen, 
dass die Standorte und – wie es bereits gesagt wurde – 
vor allem die Kernkompetenzen in Bayern erhalten bleiben 
und somit die Arbeitsplätze mittel- und langfristig Bestand 
haben.

Präsident Alois Glück: Letzte Zusatzfrage: Herr Kollege 
Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, habe ich Sie 
richtig verstanden, dass die Betriebsräte am 10. Februar 
informiert wurden, und kann ich davon ausgehen, dass 
die Staatsregierung über ihre Beteiligungen, die Sie 
gerade beschrieben haben, sicherstellt, dass die Betriebs-
räte so rechtzeitig in die Überlegungen mit einbezogen 
werden, dass sie für die Sicherheit der Arbeitsplätze 
sorgen können?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte.

Staatssekretär Franz Meyer (Finanzministerium): Ver-
ehrter Herr Kollege, wie ich bereits ausgeführt habe, 
wurde uns vom Sparkassenverband mitgeteilt, dass die 
Geschäftsführungen der betreffenden Unternehmen die 

Betriebsratsvorsitzenden am 10. Februar informiert 
haben. Ich gehe davon aus, dass diese damit selbstver-
ständlich eingebunden sind. 

Präsident Alois Glück: Damit ist dieser Fragenkomplex 
erledigt. 

(Ludwig Wörner (SPD): Er hat meine Frage nicht 
beantwortet!)

– Das ist Ihre Bewertung, darum geht es nicht. 

(Zuruf des Abgeordneten Hans Spitzner (CSU))

– Die Geschäftsordnung ermöglicht es in der Regelung 
der Zusatzfragen nicht, dass der Abgeordnete Spitzner 
dem Staatssekretär Meyer eine Frage stellt. 

Die nächsten Fragen richten sich an das Staatsministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen. 
Die erste Frage stellt Frau Kollegin Ackermann.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Staatssekretär, ist es 
richtig, dass ein Gespräch zwischen Frau Staatsministerin 
Stewens, dem Gemeindetagspräsidenten Herrn Brandl 
und Herrn Dix stattgefunden hat oder stattfi nden wird, in 
dem ein möglichst weitgehender Konkurrenzschutz für 
kommunale Kindertageseinrichtungen und somit eine 
weitgehende Einschränkung des Wunsch- und Wahlrechts 
der Eltern Thema war bzw. sein wird, und welche Position 
wurde vom Ministerium vertreten, und was war das 
Ergebnis dieses Gesprächs auch im Hinblick auf die 
Handreichung zur Bedarfsplanung und Bedarfsfeststel-
lung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und –betreu-
ungsgesetz – BayKiBiG?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte.

Staatssekretär Jürgen W. Heike (Sozialministerium): 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Kollegin 
Ackermann, ich weiß nicht, woher Sie die Information 
haben, aber ich kann Sie beruhigen. Diese Information ist 
falsch. Es ist nicht richtig, dass ein Gespräch mit dem 
Gemeindetag stattgefunden hat oder stattfi nden wird, in 
dem ein möglichst weitgehender Konkurrenzschutz – wie 
Sie es ausgedrückt haben – für kommunale Kindertages-
einrichtungen Thema war oder sein wird. 

Dazu ist die Rechtslage viel zu eindeutig: Soweit Kinderta-
geseinrichtungen in gleichermaßen geeigneter Weise wie 
von einem kommunalen Träger auch von gemeinnützigen 
Trägern betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen 
werden können, sollen die Gemeinden von eigenen Maß-
nahmen absehen. Ich verweise insoweit auf Artikel 4 Ab-
satz 3 des BayKiBiG.

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin Acker-
mann.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Staatssekretär, ist 
Ihnen bekannt, dass bereits jetzt Einrichtungen von der 
Schließung bedroht sind, weil sich Kommunen weigern, 
eine Bedarfsfeststellung vorzunehmen?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte.

Staatssekretär Jürgen W. Heike (Sozialministerium): Wir 
haben einzelne derartige Fälle schon zur Kenntnis 
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genommen und sind dabei, diese Fälle mit den Gemeinden 
zu besprechen. Frau Kollegin, ich wäre Ihnen dankbar, 
wenn Sie mir die Ihnen bekannten Beispiele nennen 
würden. Wir werden das gern überprüfen und auch darauf 
hinwirken, dass Pluralität und Ähnliches nicht auf der 
Strecke bleiben. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Frau Kollegin Acker-
mann.

Renate Ackermann (GRÜNE): Welche Maßnahmen plant 
die Bayerische Staatsregierung darüber hinaus bayern-
weit, um diesen Tendenzen entgegenzuwirken?

Präsident Alois Glück: Herr Staatsekretär, bitte. 

Staatssekretär Jürgen W. Heike (Sozialministerium): 
Frau Kollegin, es wäre genau der falsche Weg, irgend-
welche Gesamtplanungen vorzunehmen. Wir werden 
jeden Einzelfall überprüfen, der uns bekannt wird. 

Präsident Alois Glück: Letzte Zusatzfrage: Frau Kollegin 
Ackermann.

Renate Ackermann (GRÜNE): Herr Staatssekretär, wie 
beabsichtigen Sie, die Trägervielfalt in Bayern vor dem 
Hintergrund dieser Ereignisse zu gewährleisten?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte.

Staatssekretär Jürgen W. Heike (Sozialministerium): So, 
wie wir sie im Gesetz fi xiert haben, und das werden wir 
auch durchzusetzen wissen.

Präsident Alois Glück: Damit sind die Zusatzfragen 
gestellt. Es folgt noch eine Frage, und ich mache die Frak-
tionsführungen im Hause darauf aufmerksam, dass wir 
anschließend mit der Beratung der Dringlichkeitsanträge 
beginnen. Nächster Fragesteller ist Herr Kollege Ritter.

Florian Ritter (SPD) (vom Redner nicht autorisiert): Herr 
Staatssekretär, bis zu welchem Maß toleriert die Staatsre-
gierung antisemitische oder revisionistische Äußerungen 
von Personen, die in öffentlicher Verantwortung stehen, 
welche Rolle spielt dabei für die Staatsregierung, ob die 
Äußerungen außerhalb des Rahmens der öffentlichen 
Amtsausübung getätigt wurden, und wie erklärt die 
Staatsregierung den Unterschied im Umgang mit den 
Aussagen von Herrn von Gottberg durch die niedersächsi-
sche Regierung, die diese Aussagen im Gegensatz zur 
Bayerischen Staatsregierung öffentlich als nicht akzep-
tabel bezeichnet hat?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte. 

Staatssekretär Jürgen W. Heike (Sozialministerium): 
Herr Kollege Ritter, die Staatsregierung toleriert keine 
Äußerungen, die im Gegensatz zur freiheitlich-demokrati-
schen Rechtsordnung und außerhalb des notwendiger-
weise breiten Spektrums der freien Meinungsäußerung 
stehen. Das gilt natürlich auch für antisemitische Äuße-
rungen. 

Wenn ich es richtig sehe, beziehen Sie sich auf eine Dis-
kussion im Niedersächsischen Landtag, die vor zweiein-
halb Jahren stattgefunden hat. Das ist zwar ziemlich lang 
her, aber wir können uns gern darüber unterhalten. Nach 
unseren Informationen hat Minister Stratmann im Rahmen 

der Fragestunde im Niedersächsischen Landtag noch im 
vergangenen Jahr, nämlich am 27. Januar 2005, Äuße-
rungen von Herrn von Gottberg in der „Preußischen Allge-
meinen Zeitung“ vom 8. November 2003 zum Fall Hoh-
mann als nicht akzeptabel bewertet. 

Nach Auffassung der Staatsregierung macht es zwar 
einen Unterschied, ob jemand in öffentlicher Amtsausü-
bung umstrittene Äußerungen macht oder – wie hier – als 
Privatperson. Allerdings betrachtet auch die Staatsregie-
rung die inzwischen zweieinhalb Jahre zurückliegenden 
Ausführungen des Herrn von Gottberg als eindeutig nicht 
akzeptabel. Mit dem Urteil „antisemitisch“ sollte man aber 
sehr behutsam umgehen. Auch Herr Minister Stratmann 
hat die Äußerung von Herrn von Gottberg nicht als antise-
mitisch bewertet, sondern lediglich betont, dass antisemi-
tische Grundeinstellungen in jedem Fall in aller Schärfe 
zurückzuweisen sind, worin ich ihm natürlich beipfl ichte. 

Gehen Sie daher davon aus, dass wir sämtliche sensiblen 
politischen Bereiche mit großer Aufmerksamkeit und dem 
Augenmaß beobachten, das hier im Parlament bisher alle 
Parteien verbindet. 

Präsident Alois Glück: Zusatzfrage: Herr Kollege Ritter.

Florian Ritter (SPD) (vom Redner nicht autorisiert): Herr 
Staatssekretär, nachdem es sich um den Vorsitzenden 
einer Stiftung handelt, in die der Freistaat Bayern Vertreter 
entsendet und die mit öffentlichen Geldern gefördert wird, 
frage ich Sie, ob es nach wie vor Aktivitäten der Staatsre-
gierung gibt, die darauf abzielen, eine demokratische 
Kontrolle der Besetzung des Vorsitzes innerhalb dieser 
Stiftung zu ermöglichen, und falls ja, wie der Sachstand ist 
und wann mit einer Lösung zu rechnen ist.

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte.

Staatssekretär Jürgen W. Heike (Sozialministerium): 
Herr Kollege, ich weiß nicht, was Sie unter Aktivitäten ver-
stehen. Klar und deutlich ist zu sagen, was ich vorhin 
schon gesagt habe und woran wir uns halten: Wir haben 
danach zu unterscheiden, ob jemand sich privat oder 
amtlicherseits äußert. Wenn die Äußerungen amtlicher-
seits erfolgen, werden sie von uns sofort verfolgt.

Präsident Alois Glück: Weitere Zusatzfrage: Herr Kollege 
Ritter.

Florian Ritter (SPD) (vom Redner nicht autorisiert): Herr 
Staatssekretär, ab welchem Maß der Äußerung würden 
Sie sich politisch zum Eingreifen genötigt sehen?

Präsident Alois Glück: Herr Staatssekretär, bitte.

Staatssekretär Jürgen W. Heike (Sozialministerium): 
Entschuldigung, auf eine solche Frage kann ich nicht ant-
worten, weil ich gar nicht weiß, was Sie unter welchem 
Maß verstehen. 

(Zuruf des Abgeordneten Florian Ritter (SPD))

– Nein, Herr Kollege, das hätten Sie vor zwei Jahren 
fragen sollen, da wäre es vielleicht aktuell gewesen. Ich 
weiß nicht, was Sie wollen. Prophylaktisch gebe ich Ihnen 
hier keine Antwort, weil es auf den Einzelfall ankommt. 
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Präsident Alois Glück: Damit ist die Fragestunde 
beendet. Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zum Antrag der Abgeordneten Gudrun 
Peters, Dr. Hildegard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer und 
anderer (SPD), Gewährung einer Winterdienstpauschale, 
auf Drucksache 15/4185 bekannt. Mit Ja haben 48 Abge-
ordnete gestimmt, mit Nein 90 Abgeordnete. Stimment-
haltungen gab es 5. Damit ist der Antrag in der geänderten 
Fassung abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, gebe ich die 
Ergebnisse der vorher durchgeführten Richterwahlen 
bekannt. Das war Tagesordnungspunkt 6. Wahlvorschlag 
Michael Lorbacher: An der Wahl haben 143 Abgeordnete 
teilgenommen. Auf Herrn Lorbacher entfi elen 128 
Stimmen. Der Stimme enthalten haben sich 15 Abgeord-
nete. 

Wahlvorschlag Prof. Dr. Karl Thiere: An der Wahl haben 
sich 143 Abgeordnete beteiligt. Auf Herrn Prof. Thiere 
entfi elen 128 Stimmen, wiederum 15 Abgeordnete haben 
sich enthalten.

Wahlvorschlag Constanze Angerer: An der Wahl haben 
143 Abgeordnete teilgenommen. Auf Frau Angerer ent-
fi elen 125 Stimmen. Mit Nein stimmte ein Abgeordneter. 
17 Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten.

Wahlvorschlag Michael Happ: An der Wahl haben sich 
wiederum 143 Abgeordnete beteiligt. Auf Herrn Happ ent-
fi elen 127 Stimmen. 16 Abgeordnete haben sich der 
Stimme enthalten.

Ich stelle fest, dass der Bayerische Landtag Frau Con-
stanze Angerer sowie Herrn Michael Lorbacher, 
Prof. Dr. Karl Thiere und Michael Happ zu berufsrichterli-
chen Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofs gewählt 
hat. Tagesordnungspunkt 6 ist damit erledigt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf:

Beratung der zum Plenum eingereichten Dringlich-
keitsanträge 

Zunächst rufe ich auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Hans-
Ulrich Pfaffmann, Karin Pranghofer u. a. u. Frakt. 
(SPD) 
Schlechtes Zeugnis für Bayerns Bildungspolitik 
(Drs. 15/4760)

Ich eröffne die Aussprache. Erste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Pfaffmann. 

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD) (vom Redner nicht autori-
siert): Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Am Freitag werden die Schülerinnen und Schüler 
ihr Zwischenzeugnis bekommen. Bei der Grundschule ist 
man sich da noch nicht ganz sicher. Nach dem Computer-
chaos, das Sie da angerichtet haben, wissen wir noch 
nicht so recht, ob die Grundschulkinder ein Zeugnis 
haben werden. Sei’s drum! Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen und anlässlich dieses Halbjahreszeugnisses auf-
zeigen, wie die Lage derzeit in Bayern ist. Herr 

Prof. Waschler, ich höre Sie schon jetzt argumentieren, 
dass wir in Bayern besser sind als alle anderen. 

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): So ist es 
eben!)

Ich nehme schon Ihr Argument vorweg, dass Bayern das 
beste Bildungswesen im ganzen Universum hat. Das 
werden Sie uns nachher gewiss wieder erzählen.

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): In Deutsch-
land!)

Ich sage Ihnen: Diese Argumentation hilft unseren Fami-
lien nicht,

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Aber sie 
stimmt!)

die nach wie vor mit den Versäumnissen und den Pro-
blemen der Schule zu kämpfen haben.

(Beifall bei der SPD)

Ist Ihnen denn immer noch nicht bekannt, dass mittler-
weile immer mehr Unterrichtsstoff verlagert wird, dass 
Eltern immer mehr Zeit damit verbringen müssen, mit 
ihren Kindern nachzulernen, weil in den Schulen aufgrund 
Ihrer Politik im Lande dafür keine Zeit mehr ist? Ist Ihnen 
denn noch immer nicht klar geworden, dass die Klassen 
an Bayerns Schulen zu groß sind, dass die Zahl der über-
großen Klassen vor allem an Realschulen steigt und steigt 
und steigt? Ist Ihnen denn noch immer nicht klar 
geworden, dass der Leistungsdruck an den Schulen, vor 
allen Dingen in den unteren Gymnasialklassen, mittler-
weile Dimensionen angenommen hat, welche die Familien 
und die Kinder in die Nachhilfe geradezu hineintreibt?

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, wissen Sie denn noch immer 
nicht, dass Eltern mittlerweile über vier Milliarden Euro für 
Nachhilfe ausgeben? Ist Ihnen das noch immer nicht 
bewusst? Das ist eine Bankrotterklärung für Ihre Bildungs-
politik in diesem Lande.

(Beifall bei der SPD)

Ist Ihnen noch immer nicht bewusst, dass Ihre Politik 
zulasten der Lehrerinnen und Lehrer geht, zulasten derer 
Gesundheit? Wissen Sie denn noch immer nicht, dass die 
Pensionierungsrate gerade bei den Lehrerinnen und Leh-
rern aufgrund gesundheitlicher Probleme so hoch ist wie 
in keinem anderen Beruf? Wissen Sie das noch immer 
nicht? – Das sollte Ihnen zu denken geben. Sie sollten 
vielleicht Ihre Kraft darauf verwenden, die Rahmenbedin-
gungen an den bayerischen Schulen zu verbessern, 
anstatt Ihre Kraft dadurch zu verschwenden, dass Sie den 
Menschen immer wieder Sand in die Augen streuen und 
die Lage schönreden. Sie haben keine Zeit mehr dafür, die 
Rahmenbedingungen zu verändern, weil Sie nur noch 
damit beschäftigt sind, die Wahrheit hinwegzudiskutieren 
und schönzureden. Das ist das Problem. 

Lieber Herr Waschler, Sie werden uns nachher wieder 
erzählen, dass Bayern im Vergleich der deutschen Länder 
untereinander und bei Pisa hervorragend abgeschnitten 
hat und deswegen alles so bleiben kann, wie es ist. Diese 
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Argumentation ist geradezu zynisch. Ich sage Ihnen noch 
einmal, wie ich schon mehrmals gesagt habe, dass Sie 
mit den Pisa-Ergebnissen keine Lehrer kaufen können, 
um die Klassen kleiner zu machen.

(Beifall bei der SPD)

Mit den Pisa-Ergebnissen machen Sie auch keine bessere 
individuelle Förderung, Herr Waschler. Mit den Pisa-
Ergebnissen verbessern Sie auch die Situation der Lehre-
rinnen und Lehrer an unseren Schulen nicht, und mit den 
guten Pisa-Ergebnissen entlasten Sie auch nicht die 
Familien. Haben Sie denn noch immer nicht gemerkt, 
dass die Beschulung der Kinder immer mehr Geld kostet, 
dass es viele Familien gibt, die sich einen guten Schulab-
schluss für ihre Kinder nicht mehr leisten können? Sie 
aber führen – mir nichts, dir nichts – en passant das 
Büchergeld und Studiengebühren ein und machen eine 
gute Schulausbildung in Bayern in immer stärkerem Maße 
zur Privatsache. Sie sollten sich endlich mit diesen Bau-
stellen an Bayerns Schulen inhaltlich auseinander setzen, 
anstatt Ihre Kraft dafür einzusetzen, die Probleme wegzu-
diskutieren.

Ich behaupte nach wie vor: Die guten Pisa-Ergebnisse, die 
auch wir sehr begrüßen – so wie Sie meinen, ist das ja 
nicht –, haben weniger mit Ihrer Politik zu tun als mit dem 
Engagement der Eltern und Lehrer in den Schulen.

(Beifall bei der SPD)

Wenn die Eltern nicht die von Ihnen geschaffenen 
schlechten Rahmenbedingungen aufarbeiten würden, 
wenn die Lehrer ihre Arbeit nicht bis an die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit machen würden, wenn die Schülerinnen 
und Schüler ihren Mut, den sie trotz der schlechten Rah-
menbedingungen offenbar immer noch haben, verloren 
hätten, sähe es schlecht aus. Es geht sicher an der Sache 
vorbei, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen: Wir sind 
doch die Pisa-Sieger.

Zum Lehrermangel: Auch hier nehmen Sie die Realitäten 
offensichtlich nicht zur Kenntnis. Sie leiden offenbar an 
einer selektiven Wahrnehmung, was den Bedarf an Lehre-
rinnen und Lehrern an bayerischen Schulen betrifft. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, ist es Ihnen denn wirklich ent-
gangen, dass wir in den letzten 15 Jahren an bayerischen 
Schulen einen Schülerzuwachs von 25 % hatten? Ist 
Ihnen wirklich entgangen, dass wir an den Realschulen in 
den letzten 15 Jahren einen Schülerzuwachs von 75 % 
hatten? Was tun Sie, um diesen Schüleranstieg zu kom-
pensieren? – Sie tun nicht, was jeder vernünftige Mensch 
tun würde, nämlich mehr Lehrerinnen und Lehrer ein-
stellen, um den Schüleranstieg zu bewältigen. Sie erhöhen 
die Unterrichtspfl ichtzeit für Lehrerinnen und Lehrer. Sie 
erhöhen die Arbeitszeit für Lehrerinnen und Lehrer. Sie 
nehmen übervolle Klassen einfach so hin. Sie versuchen, 
die Referendare einzuspannen, um die Belastung auszu-
gleichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das alles hat 
einen Grund: Die bayerische CSU betreibt Bildungspolitik 
nicht unter inhaltlichen bildungspolitischen Aspekten, 
sondern unter rein fi skalischen Aspekten. 

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, Sie sparen nach wie vor im 
Bildungshaushalt und versuchen hier, die Konsequenzen 
daraus schönzureden; das ist überhaupt keine Frage. 

Jetzt drücken Sie natürlich auf die Tränendrüse, nachdem 
das Kind in den Brunnen gefallen ist und die Zeitungen 
über den gravierenden Lehrermangel schreiben. So 
schreibt der „Donaukurier“: „Kultusministerium sucht 
händeringend Pädagogen“, der „Nordbayerische Kurier“: 
„Förderung bleibt auf der Strecke“, die „Augsburger Allge-
meine Zeitung“: „Lehrer verzweifelt gesucht“. Meine 
lieben Kolleginnen und Kollegen der CSU, Sie haben es 
versäumt, diese Entwicklung vorherzusehen und ihr 
gegenzusteuern.

(Beifall bei der SPD)

Schon im letzten Jahr hätten Sie die Möglichkeit gehabt, 
Lehrerinnen und Lehrer in ausreichendem Maße einzu-
stellen. Die „Abendzeitung“ hat im Herbst 2005 
geschrieben: „Alarm zu Schuljahresbeginn“. Das war 
2005. Das haben Sie auch nicht zur Kenntnis genommen. 
Was haben Sie denn bisher getan, um dieses Problem zu 
lösen? – Nichts anderes, 

(Ludwig Wörner (SPD): Als sich durchzuwursch-
teln!)

als schön daherzureden und einer schwarzen Null im 
Haushalt hinterherzulaufen mit der Argumentation, man 
dürfe der Jugend keine Schulden hinterlassen. 

Das ist eine schöne und wohlfeile Behauptung. Sie sagen 
aber nicht, dass Sie die Jugend, vor allem die zehn Pro-
zent, die die Schule ohne Abschluss verlassen, in eine 
perspektivlose Zukunft entlassen.

(Eduard Nöth (CSU): Das ist ungeheuerlich!)

Ich bin der Auffassung, man sollte in die Bildung der 
Kinder investieren, anstatt einer schwarzen Null hinterher-
zulaufen. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, alles steht und 
fällt mit der Bildungsfi nanzierung, das ist überhaupt keine 
Frage. Auch wenn Sie es nicht gerne hören, ich möchte 
Ihnen noch einmal vorhalten, dass wir vor etwa 15 Jahren, 
Mitte der neunziger Jahre, pro Kopf der bayerischen 
Bevölkerung 630 Euro für unsere Schulen ausgegeben 
haben. Aktuell geben wir nur 600 Euro pro Kopf aus. Sie 
haben die Bildungspolitik und die Schulen in den letzten 
Jahren bespart, Sie haben die Ausgaben nicht ausge-
weitet, das ist die Wahrheit. 

(Beifall bei der SPD – Unruhe bei der CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, messen Sie Ihre Bil-
dungsausgaben am Bruttoinlands- oder Bruttosozialpro-
dukt, dann wird der Rückgang der Gelder deutlich. Wir 
stehen bei der Bildungsfi nanzierung am Ende der deut-
schen Skala. Sie können hier reden, was Sie wollen, das 
ist ganz einfach die Wahrheit, auch wenn Sie diese nicht 
wahrhaben wollen. 

(Bernd Sibler (CSU): Lesen Sie doch einmal, was 
in der in der „Süddeutschen Zeitung“ steht!)

Ich möchte Sie auffordern, endlich mit den Argumenten 
zur Rechtfertigung Ihrer miserablen Bildungspolitik der 
letzten Jahre aufzuhören, und stattdessen gemeinsam mit 
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uns in diesem Hause Verbesserungen zu beschließen, 
und zwar echte Verbesserungen. Dazu gehört ganz ein-
deutig die Erhöhung der Bildungsfi nanzierung. Die Gele-
genheit dazu bietet sich Ihnen beim Nachtragshaushalt. 
Stellen Sie doch beispielsweise alle Lehrerinnen und 
Lehrer ein, die in diesem Jahr nach dem Referendariat die 
Prüfung machen. Das sind nämlich über 1500 Lehrerinnen 
und Lehrer. Dann könnten wir das Problem vielleicht 
lösen

(Eduard Nöth (CSU): Wo steht denn das?)

Wenn Sie in Zukunft die Lehrerinnen und Lehrer nach 
deren Ausbildung nicht mit den Staatsnoten verschre-
cken, sondern diese am Bedarf orientiert einstellen, dann 
wird es an den Schulen auch besser werden.

(Zurufe von der CSU: Oho, oho!)

Es gilt noch immer der Satz, dass sich die Schulen und die 
Politik an den Bedürfnissen und am Bedarf der Kinder 
orientieren müssen.

(Simone Tolle (GRÜNE): Ganz genau!)

Bei Ihnen ist es jedoch genau umgekehrt. Bei Ihnen 
müssen sich die Kinder an Ihre Politik angleichen. Das 
kann aber für die Zukunft der Kinder nicht gut sein. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Nutzen Sie deshalb die Winterferien für eine kleine Klausur. 
Haben Sie ein Einsehen mit den Familien, mit den Schüle-
rinnen und Schülern, mit den Eltern in diesem Land.

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Prof. Dr. Waschler.

Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Herr Präsident, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Es war schon erstaunlich, 
wie sich Herr Kollege Pfaffmann hier als Hellseher darge-
boten hat. Er hat schon vorweggenommen, was er meint, 
was ich in meinen Ausführungen zu seinem Dringlichkeits-
antrag sagen werde. Herr Kollege Pfaffmann, wir von der 
CSU brauchen keine schlechten Noten zu befürchten, da 
haben Sie Recht. Wir brauchen das weiß Gott nicht. Auch 
den Hinweis auf die internationalen Vergleichsstudien, 
Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir nicht zu fürchten. 
Wenn wir uns die Tatsachen ansehen, dann sieht es viel-
mehr so aus, dass man sagen muss: Wenn hier schon 
eine Bewertung durchgeführt wird, dann haben Sie, Herr 
Kollege Pfaffmann, im ersten Teil Ihrer Ausführungen zum 
Dringlichkeitsantrag gar nichts gesagt. Das wäre eine 
klassische Themaverfehlung gewesen. In einigen Punkten 
haben Sie versucht, das darzulegen, was Sie immer 
erzählen, dass es uns in Bayern nämlich sehr, sehr 
schlecht geht und dass wir den Untergang des Bildungs-
abendlandes zu befürchten haben. 

Sie haben erzählt, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr 
um eine gute Bildungspolitik bemühen sollten. Dem 
möchte ich ganz deutlich entgegenstellen, dass wir keinen 
Vergleich zu scheuen brauchen, dass wir allerdings auch 
sehr wohl wissen, wo wir noch Verbesserungen herbei-
führen können. Wir brauchen uns weder in quantitativer 

Hinsicht – mit Blick auf die Unterrichtsstunden – zu ver-
stecken noch in qualitativer Hinsicht. Ich möchte ganz 
dezidiert sagen, dass wir die Qualität der Ausbildung für 
die Lehrerinnen und Lehrer, die an unseren Schulen unter-
richten, nicht vermindern werden. Eine Prüfung mit einer 
entsprechenden Qualifi kation muss jeder bestehen, der 
an unseren Schulen unterrichtet.

(Beifall bei der CSU)

Werte Kolleginnen und Kollegen, vorhin hat Herr Kollege 
Dr. Dürr behauptet, dass das türkische Bildungssystem, 
besser sei als das bayerische. Jetzt müsste man sagen, 
dass Herr Kollege Dr. Dürr ebenso wie Herr Kollege Pfaff-
mann in Abwandlung einer neutestamentarischen Bibel-
stelle beurteilt werden sollte, nämlich mit folgender: Herr 
vergib ihnen, denn Sie wissen nicht, wovon sie sprechen.

Wir brauchen auch deshalb kein schlechtes Zeugnis 
fürchten, weil wir nämlich genau die Punkte, die Sie in 
Ihrem Dringlichkeitsantrag fordern, längst erfüllen. Wir 
besetzen beispielsweise die durch Pensionierung frei wer-
denden Stellen, und wir besetzen darüber hinaus weitere. 
Kollege Sibler wird das anschließend noch darlegen. Wir 
haben im Bildungshaushalt noch Steigerungen, während 
andere Bundesländer so etwas schon lange nicht mehr 
aufweisen können. Wir brauchen uns auch hier nicht ver-
stecken.

Auch mit Blick auf die Beschlüsse von Wildbad Kreuth 
muss ich sagen: Keine einzige Stelle ist eingezogen 
worden. Es ist sogar so, dass durch den Schülerrückgang 
an den Volksschulen auch bei den Förderstunden Verbes-
serungen greifen werden. Das haben Sie mit keinem Ton 
erwähnt. Herr Kollege Pfaffmann, das müssen Sie zur 
Kenntnis nehmen, genauso, wie Sie uns vorhalten, wir 
sollten etwas zur Kenntnis nehmen. Sie müssen auch zur 
Kenntnis nehmen, dass gestern ein Bericht der Staatsre-
gierung zu einem Punkt abgegeben wurde, mit dem Sie 
dann endlich beim Thema waren, nämlich zur Verminde-
rung der Klassenstärken.

(Zuruf der Abgeordneten Simone Tolle (GRÜNE))

Auch dort wurden Fortschritte erzielt, wir werden weiter 
daran arbeiten. Wir haben im Schuljahr 2004/2005 an den 
Realschulen 244 Klassen mit über 32 Schülern gehabt 
und diese Zahl im Schuljahr 2005/2006 auf 208 Klassen 
verringert. 

(Zuruf der Abgeordneten Simone Tolle (GRÜNE))

An den Grundschulen haben wir eine durchschnittliche 
Klassenstärke von 22,1 und an den Hauptschulen eine 
Klassenstärke von 21,7 Kindern. Ich muss zugestehen, 
Herr Kollege Pfaffmann, an den Gymnasien werden wir 
aufgrund der hohen Schülerzahlen, die diesen Bildungs-
gang wählen, eine deutliche Verbesserung erst später 
erreichen können. 

(Zuruf der Abgeordneten Simone Tolle (GRÜNE))

Unsere Politik ist, dass wir unseren Schülerinnen und 
Schülern guten Unterricht in ausreichendem Umfang 
anbieten. Wir geben nicht Schnellschüssen nach. Sie for-
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dern in Ihrem Antrag 2000 Stellen – ich stelle mit Blick auf 
die letzten Jahre fest, dass wir diese Forderung erfüllen. 
Das wird, wie gesagt, Herr Kollege Sibler noch nach-
tragen.

(Zuruf der Abgeordneten Heidi Lück (SPD))

Kolleginnen und Kollegen, es ist in höchstem Maße unse-
riös, auch im Hinblick auf die Chancen künftiger Einstel-
lungsjahrgänge, jetzt zu fordern, dass jeder eingestellt 
wird, unabhängig von irgendeiner Notenskala. Wir wollen 
einen ausgeglichenen Haushalt, da haben Sie Recht, Herr 
Kollege Pfaffmann. Das möchte ich hier auch noch einmal 
betonen. Der ausgeglichene Haushalt ist auch im Inter-
esse unserer Kinder. Wir werden weiterhin nach Kräften 
eine ausgewogene und fi nanzierbare Lehrereinstellung 
vornehmen. Da befi nden wir uns in Deutschland nach wie 
vor an der Spitze. Es gibt Mangelfächer, das ist richtig. Wir 
können keinen Mathematiklehrer schnitzen, wir können 
niemanden zwingen, dieses Studienfach zu wählen. Wir 
können aber dafür werben, und das haben wir auch 
getan. 

(Unruhe bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Seien Sie doch nicht so nervös, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen von den GRÜNEN. Ich will doch nur sagen, was 
meine Fraktion gemacht hat. Das müssen Sie zur Kenntnis 
nehmen. Wir haben Maßnahmen eingeleitet, dass wir auf 
diesem Feld verstärkt Lehrerinnen und Lehrer gewinnen. 
Wir haben eine neue Lehrerbildung, die größere Möglich-
keiten bietet, auf so genannter polyvalenter Ebene zu 
verfahren. Das bedeutet, man kann sich auch später ent-
scheiden, in den Lehrerberuf zu wechseln.

Außerdem haben wir eine Initiative zur Verbesserung des 
Ansehens des Lehrerberufs auf den Weg gebracht. Wenn 
wir bei der Föderalismusreform den nächsten Schritt 
schaffen, dann werden wir ebenfalls einen positiven Effekt 
bekommen. Ich bin überzeugt, wir werden in der Konkur-
renz mit der freien Wirtschaft besser bestehen können.

Die Opposition möchte uns immer etwas einreden, aber 
dem muss ich entgegen halten: Wir halten die Qualität auf 
hohem Niveau. Wir werden uns dabei aber auch sehr wohl 
der Dinge annehmen, die draußen verbesserungswürdig 
sind.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn ich bei meinen 
Schul- und Informationsbesuchen vor Ort höre, warum 
Schülerinnen und Schüler, Abiturienten und Hochschulzu-
gangsberechtigte nicht den Lehrerberuf wählen, dann 
bekomme ich manchmal die Antwort, in den Zeitungen 
stehe, dass es an den Schulen ganz fürchterlich schlimm 
sei. Wenn ich aber dann frage: Wie ist es dann bei Euch an 
der Schule? Empfi ndet Ihr das genauso? Dann sagen die 
jungen Leute: Natürlich nicht, bei uns ist das völlig anders! 
– Es scheint also so, dass Ihr Drang zu einer negativen 
Zeichnung draußen nicht so ankommt.

Ich möchte darauf nur hinweisen, dass Sie uns immer 
wieder sagen, wir würden die Dinge schlecht reden. Wir 
stehen mit beiden Beinen im Leben. Wir sehen uns die 
Situation vor Ort an. Wir wollen unseren Schülerinnen und 
Schülern weiterhin das beste Bildungsangebot unter-
breiten. Wir haben für unsere Entschließung in Wildbad 
Kreuth die Überschrift „Bildung hat Vorrang“ gewählt. Das 

ist kein leeres Gerede. Es gibt Fakten, die ganz klar darauf 
hinweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Bei der 
Erwachsenenbildung!)

Ich möchte die vorhandenen Probleme nicht schön reden. 
Ich könnte auch weiter über den Lehrerberuf sprechen. Es 
ist aber hanebüchen, zu verlangen, dass wir in irgendeiner 
Form in Sack und Asche Buße tun sollten. Wenn man sich 
Ihren Antrag genau ansieht, Herr Kollege Pfaffmann, 
könnte man sagen: Erledigt mit Erklärung von Herrn Pfaff-
mann, weil er gezeigt hat, dass der Antrag in dieser Form 
überhaupt nichts bringt. 

(Beifall bei der CSU – Johanna Werner-Muggen-
dorfer (SPD): Ach so! Es bringt nichts, wenn man 
2000 zusätzliche Lehrer hat?)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Tolle. 

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich beginne bei 
Ihnen, Herr Waschler. Sie haben Herrn Kollegen Dürr, wie 
ich meine, mit Absicht missinterpretiert. Er wollte sagen, 
dass ein bayerisches Kind bei gleicher Kompetenz 
anderswo höhere Chancen auf den größtmöglichen Bil-
dungserfolg hat. Diese Chancen werden Kindern in 
Bayern durch unser selektives System sehr oft verwehrt. 

Eine zweite Bemerkung geht an den Minister. Ich habe in 
einer Zeitung in der Überschrift gelesen, dass Sie um 
Lehrer betteln müssen. Herr Staatsminister, ich halte das 
für eine Katastrophe, vor allen Dingen auch vor dem Hin-
tergrund, dass ich schon im Jahre 2004 beantragt habe, 
eine vernünftige Personalplanung vorzulegen. Das haben 
Sie abgelehnt. Wenn Sie den Abiturienten keine Perspek-
tiven aufzeigen, dann laufen Sie ihnen davon. Das ist jetzt 
der Fall.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das ist eine Folge davon, dass Sie wenig Weitsicht 
beweisen und Pläne und Strategien immer ablehnen.

Eine dritte Bemerkung, Herr Kollege Waschler. Sie haben 
die Qualität der Lehrerausbildung gelobt. Vielleicht darf 
ich Sie an den Hochschulausschuss erinnern. Dort wurde 
ein Bericht zur Reform der Lehrerbildung gegeben. Dort 
wurde ein Universitätsprofessor zitiert, der gesagt hat: 
Wenn wir auch nur eine Stunde mehr erziehungswissen-
schaftliche Anteile bekommen, dann bricht der Lehrbe-
trieb zusammen. Herr Kollege Wägemann war anwesend; 
er kann diese Äußerung bestätigen. Mir wird angst und 
bange, wenn Sie schwören, die Qualität soll so bleiben; 
denn die Qualität ist nicht gut. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, morgen 
bekommen die bayerischen Kinder Zwischenzeugnisse. 
Ich meine, das ist ein guter Tag, um die Politik der Staats-
regierung zu bewerten. Ich will sie einmal hinsichtlich des 
Themas Lehrermangel bewerten. Der Lehrermangel zieht 
sich wie ein roter Faden durch die bayerische Bildungspo-
litik. Aus meiner Sicht ist es komplett egal, wer Minister 
ist. Auch unter Ihnen hat sich das nicht geändert. Das 
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Einzige, was sich geändert hat, war: Frau Hohlmeier hat 
den Mangel geleugnet; Sie geben ihn zu. Davon können 
sich die Kinder an den bayerischen Schulen aber auch 
keine Lehrer kaufen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses für Fragen 
des öffentlichen Dienstes haben Sie geradezu ein Armuts-
zeugnis vorgelegt. Herr Kollege Nöth hat für die CSU for-
muliert: Da müssen Antworten gefunden werden. Guten 
Morgen, Herr Kollege! Ich freue mich, dass Sie wenigs-
tens jetzt merken, dass es da Fragen gibt, auf die Sie 
Antworten fi nden müssen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie haben am Dienstag darüber berichtet, wie Sie den 
Lehrerinnen- und Lehrerbedarf ermitteln. Ich habe mir die 
Schritte hierzu durchgelesen; über diese kann man viel-
leicht diskutieren. Darüber haben Sie am Dienstag schon 
gesprochen. Ich habe mir Seite für Seite durchgelesen; 
Herr Kollege Schneider, überall steht dabei: Wir können 
das so machen; – darunter steht: wenn es die Haushalts-
situation zulässt. Im Zeitablauf habe ich mir dann schon 
gedacht: Warum stellt man überhaupt Lehrerbedarfsprog-
nosen auf, wenn sie der Haushalt quasi sowieso vom 
Tisch wischt, wenn Sie sich vor dem Finanzminister 
ducken müssen? Fragen Sie ihn doch einfach, wie viel 
Geld er Ihnen gibt, und dann stellen Sie die Lehrer ein. 
Das wäre doch die ehrlichere Sache.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Mir stellt sich die Frage, ob der Haushalt beherrschende 
oder dienende Funktion haben sollte. Das ist eine politi-
sche Frage. Diese hat die CSU aus meiner Sicht falsch 
entschieden. Sie haben alles und damit auch das ent-
scheidende Feld Bildung dem ausgeglichenen Haushalt 
untergeordnet. Das Diktat eines ausgeglichenen Haus-
halts halte ich – Herr Staatssekretär, entschuldigen Sie 
den Ausdruck – für pervers, 

(Beifall bei den GRÜNEN – Widerspruch bei der 
CSU)

weil es die Bildung unserer Kinder unter die Knute des 
Haushalts zwingt. Ich habe mir lange überlegt, ob ich 
dieses Wort benutze, aber ich glaube, dass es kein tref-
fenderes gibt. Herr Kollege Waschler, wenn Sie die Bil-
dung unserer Kinder unter die Knute des Haushaltes 
stellen, dann verspielen Sie die Chancen unserer Kinder. 
Mit Chancen müssten Sie eigentlich sorgfältiger umgehen; 
denn Herr Staatssekretär Freller bezeichnet unsere Kinder 
immer als Schatzkiste. Sie machen sich aber nicht die 
Mühe, diese Schätze in den Schatzkisten durch eine aus-
reichende Zahl an Lehrerinnen und Lehrern zu heben. 
Auch ein Finanzstaatssekretär müsste doch daran inter-
essiert sein, alle diese Juwelen zu fi nden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Situation 
wurde am Dienstag eindrucksvoll beschrieben. Ich will 
Ihnen einige Sachen sagen. Ich halte es nicht für einen 
Erfolg, Herr Waschler, dass Sie in der Realschule die 
Anzahl der Klassen mit über 33 Schülerinnen und Schüler 
von 244 auf 218 reduziert haben. Ich halte das gelinde 

gesagt für lachhaft. Eigentlich müssten Sie dafür sorgen, 
dass es keine Klasse über 30 Schüler gibt. 

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Das wird 
schon noch!)

Sie müssten einmal langfristige Überlegungen anstellen 
und Planungen vornehmen, wie Sie auf 25 Schüler 
kommen. Das ist die richtige Maßgabe.

(Beifall bei den GRÜNEN – Prof. Dr. Gerhard 
Waschler (CSU): Sie werden es erleben!)

– Wenn Sie bei 25 angekommen sind, Herr Kollege 
Waschler, bin ich persönlich bereit, Sie zu feiern.

Sie haben es auch als Erfolg verkauft, dass Sie die durch-
schnittliche Klassenstärke von 28,8 um 0,1 reduziert 
haben. Ich halte das nicht wirklich für glorreich. Damit 
können Sie nicht glänzen. Im Gymnasium erreichen Sie 
– so steht es im schriftlichen Bericht vom Dienstag – die 
gewünschten Ziele, welche das auch immer sein mögen, 
frühestens 2011. Einen weiteren Anstieg der Klassen-
stärke und eine Zunahme der Klassen mit mehr als 
30 Schülern schließen Sie nicht aus. Das ist kein Grund 
zum Jubeln, Herr Kollege Waschler. 

Ich will Ihnen ein Angebot machen. Sie sagen immer, der 
bayerische Bildungshaushalt habe Priorität. Lassen Sie 
uns beide doch einmal öffentlich zusammenrechnen, was 
im Haushalt steht, nämlich die Bereiche Volksschule, 
Gymnasium, Realschule, Fachoberschule und Berufs-
schule. Zählen wir einmal zusammen, was seit dem 
Jahr 2004 als Plus in Euro und in Stellen herauskommt. 
Ich kann Ihnen heute schon prophezeien: Das ist mar-
ginal. 

Im November hat der Kultusminister einen Bericht über 
ausgefallene Stunden gegeben. Auch diese Zahlen zitiere 
ich Ihnen gerne: Entgegen dem regulären Stundenplan 
nicht erteilte Lehrerstunden: Volksschule zur sonderpäda-
gogischen Förderung 9,6 %, Realschule 8,5 %, Volks-
schule 7,2 %, Gymnasium 7,2 %, Fachoberschule 6,7 %. 
Ersatzlos ausgefallen sind – ich nenne nur die drei Schul-
arten mit den größten Ausfällen –: Gymnasium 3,6 %, 
Realschule 2,6 % und Fachoberschule 1,9 %. Durch-
schnittlich fanden an den befragten Schulen Ende 
November 2,3 % des Unterrichts nicht statt. Ich muss 
Ihnen deshalb die Note mangelhaft geben, Herr Minister. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Unterricht ist eine Verpfl ichtung des Staates. Unsere 
Kinder haben ein Recht auf Unterricht. Ihnen ist der 
Mangel bekannt, Sie lösen aber Ihre Verpfl ichtung 
sehenden Auges nicht ein. Ich meine, das spottet jeder 
Beschreibung.

Ich kann nun meine Ausführungen fortführen. Als Quelle 
nenne ich Ihre Presseveröffentlichung: Neues im 
Schuljahr 2005/2006, die ich für eine Bankrotterklärung im 
Lehrerbereich halte. 

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Herr Schneider, ich lese Ihnen nun daraus vor: 

Mobile Reserven an der Grund- und Haupt-
schule: Aufstockung um 72 Stellen, davon allein 
59 in Oberbayern. Damit eine Schwächung der 
Mobilen Reserve zum Halbjahr verhindert werden 
kann, mussten für diese Lehrerinnen und Lehrer 
in der Freistellungsphase der Altersteilzeit Aus-
hilfsverträge angeboten werden. Die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler, die den mobilen son-
derpädagogischen Dienst in Anspruch nehmen 
müssen, ist um 27,3 % auf 16 000 gestiegen. 

Die Antwort nach mehr Personal bleiben Sie schuldig. 

Unter der Rubrik „Realschule“ steht, nicht mehr in allen 
Fächerverbindungen stünden ausreichend Bewerber zur 
Verfügung, sodass es in einigen Unterrichtsfächern bei 
der Lehrerversorgung durchaus zu Engpässen kommt. 
Kritische Fächer sind zum Beispiel Mathematik und 
Physik. 

Unter der Rubrik „Gymnasium“ heißt es, der überra-
schende Schülerzuwachs in Höhe von 3 % könne nicht 
ganz aufgefangen werden. Es gebe fächerspezifi sche 
Engpässe, zum Beispiel in Mathematik und Latein. Teil-
weise könnten die Intensivierungsstunden in Mathematik 
und Latein nicht mehr in allen Jahrgangsstufen statt-
fi nden, sie würden stattdessen in anderen Fächern erteilt. 

Des Weiteren heißt es, aufgrund der hohen Anzahl von 
Erkrankungen und Mutterschutzfällen seien derzeit fast 
sämtliche verfügbaren Aushilfsmittel verplant. Bei neu 
auftretenden Aushilfsfällen könnten den Schulen nur 
beschränkte Aushilfsmittel oder Mobile Reserven zuge-
wiesen werden. 

Was die Berufsschulen betrifft, ist die Situation in Bezug 
auf die Bewerber für die berufl ichen Fachrichtungen 
Metall-, Elektro- und Informationstechnik, aber auch für 
die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik und Physik 
problematisch.

Herr Staatsminister, alle diese Zitate stammten aus Ihren 
eigenen Veröffentlichungen. Daraus ziehe ich folgenden 
Schluss: Die Zustände an den bayerischen Schulen und 
der Mangel, der sich seit Jahren wie ein roter Faden durch 
Ihre Bildungspolitik zieht, ist bekannt. Sie veröffentlichen 
den Mangel selbst, er ist offenkundig. Man stolpert gera-
dezu darüber. 

Ich brauche keine Zukunftskommission der CSU-Frak-
tion, um das festzustellen und daraus die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. Dass Sie eine Zukunftskommission 
einsetzen, um bei der Aufstellung des Haushaltes mehr 
Mitsprache zu bekommen, ist geradezu lächerlich. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wer bestimmt denn den Haushalt? Der Bayerische 
Landtag, und da haben Sie die Mehrheit. Sie brauchen 
doch keine Zukunftskommission einzusetzen. Organi-
sieren Sie sich doch endlich einmal! 

(Thomas Kreuzer (CSU): Frau Kollegin, Sie haben 
nicht kapiert, um was es da geht! Sie hätten 
wenigstens die Pressemitteilung lesen sollen!)

– Herr Kollege Kreuzer, Bayern braucht mehr Lehrerinnen 
und Lehrer. Der Staatsminister hat sich bei den Verhand-
lungen über den Nachtragshaushalt mit einem Almosen 
abspeisen lassen. Deshalb fi nde ich die Forderung gut 
und richtig, im neuen Schuljahr mehr Lehrerinnen und 
Lehrer einzustellen. Sie müssen hierfür im Haushalt end-
lich die erforderlichen Stellen vorsehen. 

Woher können Sie das dafür notwendige Geld nehmen? 
Ich empfehle Ihnen insofern einen Blick auf das Papier in 
unserer Homepage. 52 000 Wiederholerinnen und Wie-
derholer verursachen Kosten in Höhe von 210 Millionen 
Euro. Das ist schon die Antwort auf die Frage, woher das 
Geld kommen soll. Wenn wir den Erlös aus dem Verkauf 
der Eon-Aktien in die Schuldentilgung stecken, sparen wir 
jährlich Zinsen in Höhe von 75 Millionen Euro. Der Wegfall 
der Eigenheimzulage erbringt in 2006  14 Millionen, in 
2007  94 Millionen und in 2008  142 Millionen Euro. Das 
Geld liegt sozusagen auf der Straße. Sie müssen es 
eigentlich nur für den richtigen Zweck aufheben. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es fehlt Ihnen, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen von 
der CSU, aber eigentlich nicht an Geld, sondern an politi-
schem Willen. Deshalb fordere ich Sie auf, diesen Mut 
aufzubringen und unseren Kindern nicht die Zukunft zu 
verbauen, sondern ihnen die Lehrerinnen und Lehrer zu 
geben, die sie brauchen. Von einem ausgeglichenen 
Haushalt haben unsere Kinder später nichts. 

(Widerspruch bei der CSU)

Sie opfern die Chancen der nächsten Generation einem 
ausgeglichenen Haushalt. Herr Staatsminister, Kolle-
ginnen und Kollegen der CSU, deshalb bekommen Sie 
von mir für die bayerische Bildungspolitik die Note unge-
nügend. Herr Kollege Stahl, ich könnte auch sagen: 
Setzen, sechs. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf des Abgeord-
neten Christian Meißner (CSU))

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Sibler. 

Bernd Sibler (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen und Kol-
legen! Alle Plenartage wieder zieht die SPD das Bildungs-
thema hoch. Man meint wohl, mit der morgigen Übergabe 
der Zwischenzeugnisse würde man mediale Aufmerksam-
keit ernten – Herr Kollege Pfaffmann hat es ja selbst ein-
geräumt –, um die unhaltbaren Thesen der SPD wieder 
einmal unters Volk bringen zu können. Neu war heute der 
„Hellseher“ Pfaffmann. Aber seien Sie überzeugt, auch wir 
haben schon gewusst, was Sie sagen werden, und so 
interessant war das nun wirklich nicht. 

Wir haben in den letzten Jahren im Staatshaushalt für das 
Lehrfach tatsächlich immer wieder zusätzliche Stellen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten vorgesehen: an der Grund-
schule im Jahr 2000  933, 2001  1237, 2002  1277 und 
2003  1079. An der Realschule ist dieser Trend ähnlich: im 
Jahr 2000  513, 2001  750, 2002  730 und 2003  797. Die 
Zahlen für die Gymnasien sind wie folgt: im Jahr 2000  909, 
2001  1029, 2002  1051, 2003  1269. 

Zudem ist festzustellen, dass der Freistaat Bayern heute 
die höchste Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern aller 
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Zeiten beschäftigt. Und das sind die echten Zahlen, die 
wir festhalten müssen. 

Außerdem hat die CSU-Fraktion auf ihrer Klausurtagung 
in Wildbad Kreuth weitere Stellen beschlossen. Das Paket 
sieht vor, 300 bestehende Verträge zu verlängern, 200 
neue Verträge zu schaffen und durch die Verlagerung aus 
dem Hauptschulbereich, wo aufgrund sinkender Schüler-
zahlen über 700 Stellen frei werden, können an Real-
schulen und Gymnasien zusätzlich 400 Stellen geschaffen 
werden. Die im Bereich der Hauptschule verbleibenden 
Stellen hat zunächst einmal Staatsminister Schneider 
gerettet. Frau Tolle, da musste sich niemand ducken. Da 
hat man auch keine Almosen in Empfang genommen. 
Vielmehr können wir mit den verbleibenden über 
300 Stellen die pädagogische Situation an der Haupt-
schule notwendigerweise weiter verbessern. 

(Beifall bei der CSU)

Im Zeitraum 2000 bis 2004 lagen die Wachstumsraten im 
Bereich des Staatshaushalts bei 6 %. Der Bildungsbe-
reich ist um sage und schreibe 19 % gestiegen. Wo sind 
denn hier die Katastrophenszenarien, die Sie immer 
wieder darstellen?

Selbst Ihre willkürlich gewählte Bezugsgröße Bruttoin-
landsprodukt – die Bildungsausgaben orientieren sich am 
Bruttoinlandsprodukt – ist am Dienstag in einem Leser-
brief in der „Süddeutschen Zeitung“ als deutlich unge-
eignet entlarvt worden. Das müssen Sie einmal nach-
lesen.

(Zuruf des Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
(SPD))

– Herr Pfaffmann, auch Sie zitieren oft genug Leserbriefe, 
die Ihnen passen oder nicht. 

In diesem Brief wird deutlich, dass das Bruttoinlandspro-
dukt Bayerns überdurchschnittlich hoch ist und dass sich 
die daraus resultierenden Relationen entsprechend 
anders darstellen. Herr Pfaffmann, als korrekte Größe 
muss die Höhe der ausgegebenen Mittel pro Schüler her-
angezogen werden, und da braucht sich Bayern nicht zu 
verstecken. Da haben wir sehr gute Zahlen vorliegen. 

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Jawohl, so ist 
es!)

Dass die Effi zienz des Bildungssystems in der Tat sehr 
hoch ist, hat die Pisa-Studie deutlich bewiesen. Letztlich 
ist der heute von Herrn Dr. Dürr gebrachte Vergleich mit 
der Türkei bodenlos. Da hat sich Herr Dr. Dürr im Hinblick 
auf den Kalender wohl getäuscht und den Unsinnigen 
Donnerstag schon eine Woche vorverlegt. 

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Herr Kollege Sibler, gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Kollegen Pfaffmann? 

Bernd Sibler (CSU): Mit Blick auf die Uhr leider nicht. 

Sie fordern in Ihrem Antrag, dass neben der für uns seit 
vielen Jahren selbstverständlichen Wiederbesetzung aller 

frei werdenden Stellen 2000 zusätzliche Planstellen 
geschaffen werden. Das kostet „lediglich“ zusätzlich 
120 Millionen Euro. Das wären im bayerischen Staats-
haushalt natürlich weitere Schulden. Es wurde heute vom 
Finanzstaatssekretär schon darauf hingewiesen, über 
welche zusätzlichen Zinsbeträge wir hier reden, die andere 
Aufgaben blockieren. 

Sehr geehrte Frau Kollegin Tolle, das sind die Bürden, die 
Sie der kommenden Generation auferlegen. Laut Entwurf 
der Staatsregierung wird im Nachtragshaushalt der Bil-
dungsbereich um rund 4 % steigen. Im Schuljahr 2006/
2007 wird im Rahmen dieses Nachtragshaushalts eine 
angemessene Unterrichtsversorgung gewährleistet sein. 

(Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Zu einer Zwischenintervention: 
Herr Kollege Pfaffmann. Sie haben eine Redezeit von 
maximal zwei Minuten. 

Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD) (vom Redner nicht autori-
siert): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr 
Sibler hat festgestellt, der einzige akzeptable Vergleich bei 
den Bildungsausgaben sei der Pro-Kopf-Anteil. Ich stelle 
fest: Bayern gibt 600 Euro pro Kopf, gemessen an der 
Bevölkerung, für Bildung aus. 

(Zuruf von der CSU: Pro Schüler!)

Der OECD-Durchschnitt liegt bei 800 Euro und der deut-
sche Durchschnitt bei mindestens 700 Euro, sodass 
Bayern bei den Bildungsausgaben auf der untersten 
Ebene liegt. 

(Beifall bei der SPD – Prof. Dr. Gerhard Waschler 
(CSU): Das ist doch ein Schmarr‘n!) 

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Strobl.

Reinhold Strobl (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Wir haben in dieser Woche im Ausschuss für 
Fragen des öffentlichen Dienstes den Bericht des Ministe-
riums über die Einstellungspolitik der Staatsregierung 
behandelt. Aus diesem Bericht wurde der Lehrermangel in 
Bayern deutlich. 

Ich muss sagen, ich bin darüber erschrocken. Das war für 
mich kein Einstellungsbericht, sondern ein Armutsbe-
richt. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Simone Tolle 
(GRÜNE): Ja, genau!) 

Das war ein Zeugnis des Versagens der Staatsregierung in 
der Vergangenheit und Gegenwart, das war ein schlechtes 
Zeugnis für die Bayerische Staatsregierung. 

(Zuruf des Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
(SPD) – Gegenruf von der CSU)

Das Schlimme ist: Je mehr man sich mit der Thematik 
beschäftigt, desto mehr wird einem bewusst, wie hier 
gesündigt wird, 

(Unruhe bei der CSU)
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wie die Zukunft unserer Kinder verspielt wird, meine 
Damen und Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Wenn Sie für sich den Anspruch erheben: Wir in Bayern 
sind die Besten, wir in Bayern sind immer vorne, dann 
müssen Sie sich auch gefallen lassen, an diesen Ansprü-
chen gemessen zu werden. 

Tun Sie bitte nicht so, als wäre diese Entwicklung nicht 
absehbar gewesen. Ich lese im Bericht, dass man es „mit 
unvorhersehbaren Veränderungen im Bildungsverhalten 
zu tun hat, die sich in einem deutlichen Anstieg der Über-
tritte in Realschule und Gymnasium zeigen“. Meine 
Damen und Herren, wir haben Ihnen vorhergesagt, was 
sich mit der R 6 usw. tun würde,

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

aber Sie wollten es nicht hören. Sie haben der Bevölke-
rung weisgemacht: Hier ändert sich nichts – und jetzt ist 
das eingetreten, was wir gesagt haben.

Der Hinweis auf die haushaltspolitische Situation ist mehr 
als unangebracht, meine Damen und Herren. Wir meinen, 
Bildung darf nicht vom Haushalt abhängen, sondern muss 
sich an den Kindern orientieren. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Lehrer dürfen nicht nach Kassenlage, sondern müssen 
nach Bedarf eingestellt werden. 

(Zuruf des Abgeordneten Bernd Sibler (CSU))

Das Eingeständnis des Ministers in dem Bericht ist schon 
bezeichnend. Sie sprechen selbst von einem Nachholbe-
darf an Einstellungen. Ich habe diese Woche im „Neuen 
Tag“ gelesen, Sie hätten gesagt: „An den Hauptschulen 
könnten wir noch mehr Lehrer gebrauchen.“ Vorhin habe 
ich gehört: In der Hauptschule haben wir zu viel Lehrer. 
Was stimmt jetzt? Außerdem wird davon gesprochen, im 
Bereich der berufl ichen Schulen sei die Situation proble-
matisch. 

Für uns ist klar: Schuld an dieser Situation hat die Sprung-
haftigkeit in der bayerischen Bildungspolitik und haben 
auch die unausgegorenen Konzepte wie R 6 und G 8. 

Erlauben Sie mir, ein paar Sätze zu der Situation an den 
Schulen zu sagen. Sie ist doch nach wie vor dadurch 
gekennzeichnet, dass wir zu große Klassen haben und zu 
wenig Lehrer. 

(Herbert Fischer (CSU): An welchen Schulen?)

– Gehen Sie hinaus. Wir haben zu wenig Lehrer. Wir haben 
auch zu wenig Förderung. Ich war letzte Woche an einer 
Förderschule in Neumarkt. Dort wurde mir davon 
berichtet, dass von einer Förderung an den Förderschulen 
überhaupt keine Rede sein könne. Gehen Sie zu den 
Eltern. 

Wir haben es mit Unterrichtsausfall zu tun, unter anderem 
wegen dieser unseligen Einsammlung des Büchergeldes. 

Dadurch geht auch wertvolle Unterrichtszeit verloren. 
Wenn an der Hauptschule oder Förderschule Lehrer aus-
fallen, wenn jemand krank ist, werden die Klassen über 
Wochen hin mitgezogen, und das taucht in keiner Statistik 
auf. 

Ihr Ziel ist es, an den Realschulen die Klassenstärken zu 
senken. Ich habe schon lachen müssen, als ich las, dass 
die Klassenfrequenz im Schuljahr 2005/2006 auf 28,8 
gestiegen ist und durch Mittelzuweisungen auf 28,7 
gedrückt werden konnte. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das ist 
schon toll!)

Das ist wirklich ein „Erfolg“. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Ludwig Spaenle 
(CSU))

Von den Gymnasien haben Sie selbst gesagt, Herr 
Minister, dass die gewünschten Ziele frühestens 2011 
erreicht werden können. Dann sind die meisten heutigen 
Schüler schon aus der Schule. Wir bräuchten die Lehrer 
jetzt. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Wenn Sie dazu noch sagen, bis dahin könne ein weiterer 
Anstieg der Klassenstärke und der Zunahme der Klassen 
mit über 30 Schülern nicht ausgeschlossen werden, dann 
ist das wiederum ein Hinweis darauf, dass hier gesündigt 
wurde. 

Jetzt hofft man auf Lehrer aus Thüringen, Sachsen und 
Österreich. Derzeit haben wir die Diskussion über Mundart 
an den Schulen. Wenn man es unter dem Gesichtspunkt 
betrachtet, dann sei das vielleicht verziehen. 

(Heiterkeit bei der SPD)

Aber wir haben ausgebildete junge Lehrer, Tausende 
davon stehen zur Verfügung. Warum werden sie nicht ein-
gestellt?

(Zuruf von der CSU: Die werden doch einge-
stellt!)

Das ist wahrscheinlich auch wieder der haushaltspoliti-
schen Situation geschuldet, weil man sagt, Thüringen 
usw. – –

(Zurufe der Abgeordneten Bernd Sibler (CSU) 
und Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU))

– Sie können sich zu Wort melden. Jetzt red i.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Wahrscheinlich sagen Sie, denen können wir dann wieder 
befristete Arbeitsverträge geben. 

(Zuruf des Abgeordneten Bernd Sibler (CSU))

Vielleicht sollte man einmal verinnerlichen, dass auch die 
Lehrer einen Anstellungsanspruch haben. Wenn ich aus-
gebildeter Lehrer wäre und immer nur einen befristeten 
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Arbeitsvertrag bekäme, würde ich mir sagen: Ich suche 
mir etwas anderes. Auch darunter leidet die bayerische 
Bildungspolitik, dass man diese jungen Menschen von 
den Schulen wegtreibt. 

(Beifall bei der SPD – Zuruf des Abgeordneten 
Dr. Ludwig Spaenle (CSU))

Wir sagen – um das zusammenzufassen, meine Damen 
und Herren –: Stellen Sie mehr Geld zur Verfügung. Wir 
brauchen jetzt mehr Lehrer und nicht erst 2012. Denken 
Sie bitte auch daran, dass bis 2010 über 20 000 Lehrer in 
Ruhestand gehen. Darauf müssen wir uns jetzt einstellen. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung unseres Landes davon abhängt, welche Bil-
dungsmöglichkeiten wir jetzt den jungen Menschen ver-
schaffen. Wenn wir hier versagen, dann gefährden wir 
auch die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. 
Machen Sie die Zukunft unserer Kinder nicht durch 
Kaputtsparen kaputt. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Prof. Dr. Ger-
hard Waschler (CSU): Machen wir auch nicht!) 

Herr Minister, bekämen Sie jetzt auch ein Zwischen-
zeugnis, müssten wir Ihnen ein schlechtes Zeugnis aus-
stellen und hineinschreiben: Der Minister hat in vielen 
Bereichen versagt. Ich würde Sie in die Kategorie B ein-
ordnen. 

(Unruhe bei der CSU)

Ihre Bildungspolitik ist ein Zeugnis des Versagens in der 
Vergangenheit und in der Gegenwart. 

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU) 

Präsident Alois Glück: Das Wort hat Herr Staatsminister 
Schneider. 

(Herbert Fischer (CSU): Sigi, hau drauf!)

Staatsminister Siegfried Schneider (Kultusministerium): 
Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Es ist immer 
gut, wenn man ein Zeugnis bekommt. Die Frage ist nur: 
Wie ist die Qualität desjenigen, der das Zeugnis ausstellt? 
– Das ist entscheidend.

(Beifall bei der CSU)

Die bayerische Bevölkerung, von deren Qualität ich über-
zeugt bin, stellt Ihnen regelmäßig ein entsprechendes 
Zeugnis aus, meine sehr verehrten Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Herr Kollege Pfaffmann, als ich Ihre Ausführungen hörte, 
habe ich mir die Frage gestellt: Wissen Sie es nicht oder 
sagen Sie bewusst die Unwahrheit? 

(Bernd Sibler (CSU): Letzteres!)

Ich nehme ein Beispiel heraus. Sie haben behauptet, dass 
die Ruhestandszahlen wegen Dienstunfähigkeit im letzten 
Jahr ins Unermessliche gestiegen seien. Ich darf Ihnen die 
Zahlen sagen, vielleicht wissen Sie es wirklich nicht. Der 

Höchststand der Ruhestandsversetzungen wegen Dienst-
unfähigkeit lag im Jahr 1997 bei 70,26 %. 

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Das geht nicht 
nach Dienstunfähigkeit, das wissen Sie genau!)

Im Jahr 2004 waren es 28,31 %. 

(Prof. Dr. Gerhard Waschler (CSU): Hört, hört!)

Da zu behaupten, der Anteil wegen Dienstunfähigkeit sei 
in diesem Jahr ins Unermessliche gestiegen – ich weiß 
nicht, wo Sie die Zahl herhaben. Ich wiederhole: 1997 
waren es 70,26 %, 2004 waren es 28,3 %. 

(Zuruf von der SPD – Gegenruf des Abgeord-
neten Dr. Ludwig Spaenle (CSU))

Herr Strobl, Sie haben nahtlos daran angeschlossen, 
indem Sie behauptet haben, an den bayerischen Förder-
schulen gebe es keine Förderung, 

(Johannes Hintersberger (CSU): Frechheit!)

der Stundenausfall werde verschleiert, tauche in keiner 
Statistik auf. 

Ich würde einfach bitten, ein gewisses Maß an Ehrlichkeit 
walten zu lassen;

(Beifall bei der CSU) 

viel muss es ja gar nicht sein. 

Dann bedauern Sie, dass keine Beamtenstellen einge-
richtet werden. Auf der anderen Seite fordert die SPD die 
Abschaffung der Beamten. 

Gott sei Dank wird jetzt in der SPD nicht mehr die 
Abschaffung des Sitzenbleibens gefordert, sondern laut 
Herrn Maget auch die Forderung aufgenommen, die Zahl 
der Wiederholer abzubauen, wie wir das auch beschlossen 
haben. Wenn Defi zite in einzelnen Fächern vorhanden 
sind, ist das Vorrücken auf Probe möglich und es werden 
zusätzliche Förderungen angeboten. Es ist unser Anliegen, 
den Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Klasse 
nicht erfolgreich abschließen, zu reduzieren, und dafür 
setzen wir auch Mittel mit ein. 

Zum Thema Lehrermangel. Wahrscheinlich haben Sie in 
den letzten Jahren die Prognosen nicht gelesen; denn in 
der Prognose 2004 und auch im derzeit dem Landtag 
vorliegenden Bericht steht nicht viel anderes drin als im 
Jahr 1999/2000, in dem das Ministerium darauf hinge-
wiesen hat: In bestimmten Schularten brauchen wir mehr 
Studierende. 

Wir haben darauf natürlich reagiert. 

(Zuruf von der SPD)

Erstes Beispiel: Die Seminarlehrer sind an die Gymnasien 
gegangen. Sie haben in der Oberstufe die Hauptschule 
vorgestellt und dafür geworben, das Hauptschulstudium 
aufzunehmen.

(Zurufe von der SPD)
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Der Erfolg stellt sich ein. Der niedrigste Stand bei den 
Erstsemestern im Hauptschulstudium ist längst über-
wunden; wir haben steigende Studierendenzahlen auch 
im Hauptschulbereich. 

Zweites Beispiel: Realschule. Auch hier steht 1999 schon 
drin, dass wir in den Jahren 2005 bis 2010 einen stei-
genden Bedarf haben werden. Tatsache ist, dass sich der 
Anteil der Studierenden für das Lehramt an Realschulen 
im Erstsemester verdoppelt hat. Wir haben derzeit 
1400 Studierende im Erstsemester Realschule. Das sind 
Maßnahmen, die bereits in den Jahren 1999/2000 
begonnen wurden und jetzt greifen. Es geht halt nicht, 
dass ich, wenn Sie sich hier herstellen und sagen, wir 
brauchen Lehrer, „klips“ mache und sie sind da.

(Zuruf der Abgeordneten Christa Naaß (SPD) – 
Weitere Zurufe von der SPD)

Ihre Vorstellung ist nicht nachvollziehbar. Es dauert fünf 
bis acht Jahre, bis die junge Frau, der junge Mann, wenn 
sie das Studium und das Referendariat abgeschlossen 
haben, auch zur Verfügung stehen.

(Zuruf der Abgeordneten Christa Naaß (SPD))

Zweites Thema. Sie blenden völlig aus, dass wir an den 
Gymnasien, Realschulen und Berufsschulen fachbezo-
gene Lehrkräfte brauchen. Das blenden Sie vollkommen 
aus. 

(Zurufe von der SPD)

Seit 1999 steht kontinuierlich in den Berichten: Wir haben 
in bestimmten Fächern, zum Beispiel in Mathematik und 
Physik, zu wenig Studierende in den ersten Semestern. In 
der Berufsschule sind es Elektrotechnik und Metall-
technik. Das steht kontinuierlich drin. 

(Zuruf der Abgeordneten Christa Naaß (SPD))

Das steht auch drin, um den jungen Menschen zu sagen: 
Wenn du in diese Fachrichtung gehst, ist deine Einstel-
lungschance besser, als wenn du möglicherweise eine 
Fachkombination wählst, in der der Bedarf nicht so groß 
ist. Aber ich kann mich ja nicht vor die LMU oder die TU 
stellen, das Studentenverzeichnis in der Hand, und die 
Studierenden anweisen: Du musst raus aus dem Fach 
und rein in ein anderes! Das ist die Entscheidung der 
jungen Menschen. Wir werben für diese Fächer und sagen 
das permanent in allen Verlautbarungen.

Um es auch hier noch einmal deutlich zu sagen: Wir 
bräuchten mehr junge Menschen, die Mathematik, Physik 
oder Latein studieren, als Lehrkräfte.

(Zuruf der Abgeordneten Christa Naaß (SPD))

Wir hätten mehr Mathematiklehrer eingestellt, wenn sie 
am Markt wären, wenn sie im Angebot wären. 

(Zuruf der Abgeordneten Susann Biedefeld 
(SPD))

Nehmen Sie es zur Kenntnis, dass wir alles versuchen, 
was möglich ist, um auch in diesen Fächern die Lehrkräfte 
zu haben, die wir brauchen. 

(Zuruf der Abgeordneten Christa Naaß (SPD))

Die nächste Unsauberkeit, wie ich es bezeichnen möchte: 
Es geht um die Einstellungszahlen bei den Lehrkräften. 
Kollege Sibler hat sie aufgezählt. Nur damit es einmal für 
Sie fassbar wird – schreiben Sie ruhig mit: Im 
Schuljahr 2003/2004 haben wir 5200 Lehrkräfte einge-
stellt, davon 1634 zusätzlich, und zwar über alle Schul-
arten. 

(Zuruf von der CSU: Wo gibt es das noch?)

Im nächsten Schuljahr, 2004/2005, waren es 3800 neue 
Lehrkräfte, davon 434 zusätzlich, obwohl wir – das sei 
einmal ganz offen gesagt – die Unterrichtspfl ichtzeit 
erhöht haben. Im Schuljahr 2005/2006 haben wir mehr als 
4600 Lehrkräfte eingestellt, davon 736 zusätzlich.

Natürlich hätte ich als Kultusminister noch den einen oder 
anderen mehr genommen, aber seien Sie doch einmal 
ehrlich und schauen Sie sich in Deutschland um. Schauen 
Sie einmal dahin, wo Ihre Kolleginnen und Kollegen Ver-
antwortung tragen, wie da die Situation ist.

(Beifall bei der CSU) 

Ich komme zum nächsten Thema: Pisa. Bildungspolitik 
habe gar nichts mit den Ergebnissen zu tun. Also, Herr 
Kollege Pfaffmann, ich weiß nicht, wie sich Ihre Kollegen 
aus der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft fühlen, wenn sie in Nordrhein-Westfalen, in Berlin 
oder in Niedersachsen unterrichten und ihnen damit 
gesagt wird: An den schlechten Ergebnissen in deinem 
Land ist nicht die Bildungspolitik schuld, nein, nein, da 
bist du als Lehrer schuld, weil du weniger engagiert bist, 
weil du weniger professionell bist, weil Bildungspolitik 
damit ja nichts zu tun hat – nach Ihrer Aussage.

Also: Weder die Lehrer in Nordrhein-Westfalen sind 
schlechter, noch kümmern sich die Eltern dort weniger um 
ihre Kinder. Es liegt einzig und allein an der Bildungspo-
litik, die in Bayern besser ist als in Nordrhein-Westfalen, 
wo Sie bzw. Ihre Kollegen die Verantwortung hatten. 

(Beifall bei der CSU – Zuruf der Abgeordneten 
Ulrike Gote (GRÜNE))

Schließlich nehme ich noch das Thema Migrationsförde-
rung her. Da nehmen Sie halt zur Kenntnis, dass Pisa ein-
deutig sagt: In Bayern gelingt die Förderung der Kinder 
mit Migration besser als in jedem anderen Land in 
Deutschland.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Pisa belegt: Die bayerischen Hauptschüler mit Migrati-
onshintergrund sind in Deutsch im Lesen besser als die 
deutschen Kinder in Ländern, in denen die SPD die Ver-
antwortung hat. 

(Beifall bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten 
Dr. Sepp Dürr (GRÜNE) – Weitere Zurufe von der 
SPD)

Nehmen Sie das überhaupt nicht zur Kenntnis? 

Ein weiteres Thema: Die Jugend hat in Bayern keine 
Chance. Nehmen Sie halt die Daten her, was Jugendar-
beitslosigkeit und die Möglichkeiten der Entwicklung 
angeht, und dann schauen Sie sich um in Deutschland, in 
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welchen Ländern – vor allem in denen, wo Sie Verantwor-
tung tragen – es besser ist. Zeigen Sie mir auch die vielen 
Länder in Europa, in denen die Jugendarbeitslosigkeit 
geringer als in Bayern ist. Das möchte ich zuerst einmal 
sehen, und dann können wir ehrlich miteinander 
umgehen. 

Zum nächsten Thema: Chancen auf Bildungserfolg. Es 
geht um die Differenzierung nach der 4. Jahrgangsstufe. 
Jedes Kind, das in Bayern auf die Realschule geht, kann 
– bis jetzt – zumindest das Fachabitur machen, und jedes 
Kind, das nach der 4. Klasse auf die Hauptschule geht, 
hat – wenn es das Zeug dazu hat, wenn es fl eißig ist, 
wenn es leistungsbereit ist – in Bayern die Möglichkeit, 
das Fachabitur zu machen und die fachgebundene Hoch-
schulreife zu erwerben.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Jedes Kind, das auf die Hauptschule geht, kann über 
berufl iche Bildung, über FOS, die Fachoberschule, oder 
BOS, die Berufsoberschule, das Fachabitur in Bayern 
machen. Niemandem wird diese Chance verwehrt.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Reine Theorie! – Zuruf 
der Abgeordneten Johanna Werner-Muggen-
dorfer (SPD))

Ich sage Ihnen bei aller Theorie, Herr Kollege: Natürlich ist 
der Anteil derjenigen, die auf das Gymnasium oder auf die 
Realschule gehen, 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Letzter Platz!)

an der Fachoberschule größer als der Anteil der Haupt-
schüler. Aber wir haben genauso Hauptschüler, in FOS 11 
und 12 genauso wie jetzt auch in FOS 13.

(Zurufe von den GRÜNEN)

Im abgelaufenen Jahr haben auch Hauptschüler in Bayern 
das Abitur an der FOS 13 gemacht. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Nehmen Sie  zur Kenntnis, dass diese Chancen in Bayern 
bestehen!

(Beifall bei der CSU – Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): 
Letzter Platz!)

Ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, weil immer 
wieder versucht wird, einem etwas, was sich aus meiner 
Sicht gar nicht so schlecht darstellt, mit falschen, mit 
halbwahren Zahlen unterzujubeln. 

(Zurufe von der SPD: Och!)

Beispielsweise hat Herr Strobl gesagt, in unserer Studie 
würden Unterrichtsausfallzeiten verschleiert. Ich weiß jetzt 
nicht, wem Sie den Vorwurf machen.

(Zuruf der Abgeordneten Christine Stahl (GRÜNE) 
– Weitere Zurufe von den GRÜNEN und von der 
SPD)

Wir haben in einem Zeitraum von 14 Tagen – jetzt hören 
Sie mir einmal zu – auf der Grundlage eines Fragebogens, 
der von der CSU im Bayerischen Landtag wohl im 
Schuljahr 1999/2000 gemeinsam mit den GRÜNEN – da 
war die Kollegin Münzel noch im Ausschuss – und der 
SPD beschlossen wurde, etwas gemessen, was ich gleich 
erklären werde. 

Der Katalog wurde gemeinsam beschlossen. Über die 
Auswertung gab es eine große Debatte auch im Bildungs-
ausschuss. Diejenigen, die damals schon in der Bildungs-
politik aktiv waren, müssten das wissen. 

Ich habe die gleiche Befragungsmethode wie damals 
angewendet, um mir keinen Vorwurf einzuhandeln. Wir 
haben untersucht – das ist die erste Halbwahrheit, die Sie 
da verkünden –, welcher Unterricht nicht von der Lehrkraft 
gegeben wird, die in der Stundentafel dafür vorgesehen 
ist. Da ist jeder erfasst, der krank ist, der auf Fortbildung 
ist, der mit der Klasse unterwegs ist oder Projekttage hat. 
Dann ist er ja nicht an der Schule, und das wurde auch 
gemessen. Das sind die von Ihnen genannten 7 bis 8 %. 

Aber wir haben natürlich in Bayern als einzigem Land 
Mobile Reserven. 

(Lachen des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

In keinem Land, in dem Sie regieren, gibt es die in dieser 
Menge im Volksschulbereich: 1870 Stellen für mobile 
Reserven haben wir in Bayern.

(Zuruf von den GRÜNEN: Wo sind die denn?)

Das ist eine Leistung, die es sonst nirgends gibt. Diese 
Personen sind auch dazu da, den Unterrichtsausfall zu 
reduzieren. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Deshalb, Kollege Pfaffmann, können wir feststellen, dass 
der tatsächliche Unterrichtsausfall, bei dem die Klasse 
nach Hause geschickt oder nur betreut wurde, an den 
Schulen zwischen 1,5 und 2,6 % liegt. Bei den Gymna-
sien sind es 3,5 %, auch deshalb, weil wir da aus pädago-
gischen Gründen sagen, wer in der Oberstufe, also in den 
Klassen 11 bis 13 ist, ist alt genug, eigenverantwortlich 
einmal eine Stunde zu arbeiten, sodass dieser Unter-
richtsausfall nicht kompensiert werden muss. 

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Und deshalb ist 
das dann kein Unterrichtsausfall?)

Nun erheben Sie seit Jahren den Vorwurf, es werde immer 
mehr. Da bitte ich doch zur Kenntnis zu nehmen, dass der 
Unterrichtsausfall in keiner Schulart seit der letzten Unter-
suchung gestiegen ist. Er ist außer an der Realschule, wo 
er gleich geblieben ist, in jeder anderen Schulart gesunken. 
Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Machen Sie eine Politik, die sich an den Tatsachen orien-
tiert sowie an der Machbarkeit. Der Blick von außen auf 
die bayerischen Schulen zeigt, dass die Ergebnisse, die 
von den bayerischen Schulen erbracht werden, um vieles 
besser sind, als Sie das in der Opposition wahrhaben 
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wollen. Verbesserungen sind immer willkommen und wir 
werden auch in Zukunft daran arbeiten.

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. Ich habe keine weiteren Wortmel-
dungen. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung. Wer dem Dringlichkeitsantrag 
auf Drucksache 15/4760 seine Zustimmung geben will, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die SPD-
Fraktion und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN. Wer ist dagegen? – Die CSU-Fraktion. Stimm-
enthaltungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag 
abgelehnt. 

Ich rufe auf zur gemeinsamen Behandlung auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 
betreffend Einrichtung einer Härtefallkommission – 
jetzt! (Drs. 15/4761)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Franz 
Schindler, Rainer Volkmann u. a. u. Frakt. (SPD) 
betreffend Rechtsverordnung zur Einrichtung einer 
Härtefallkommission gemäß § 23 a Abs. 2 des Aufent-
haltsgesetzes (Drs. 15/4770)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Thomas Kreuzer, Peter Welnhofer u. Frakt. (CSU) 
betreffend Einrichtung einer Härtefallkommission 
(Drs. 15/4773)

Ich eröffne die allgemeine Aussprache und darf das Wort 
für die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN der 
Frau Kollegin Scharfenberg erteilen.

Maria Scharfenberg (GRÜNE): Frau Präsidentin, sehr 
geehrte Damen und Herren! Mit dem Zuwanderungsge-
setz von 2004 besteht seit über einem Jahr die Möglich-
keit, auf Landesebene eine Härtefallkommission einzu-
richten. Auf der Grundlage eines von dieser Kommission 
ausgesprochenen Ersuchens könnte damit zukünftig 
beim Vorliegen von dringenden humanitären und persön-
lichen Gründen eine Aufenthaltsgenehmigung auch dann 
erteilt werden, wenn die hierfür an anderer Stelle gesetz-
lich bestimmten Voraussetzungen nicht vorliegen.

Wie Ihnen sicherlich noch in Erinnerung ist, haben wir 
auch einmal einen Gesetzentwurf dazu vorgelegt. Sie 
haben ihn abgelehnt. Von Ihrer Seite, sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen von der CSU, wurde damals ins Feld 
geführt, dass man erst die Erfahrungen anderer Bundes-
länder, die bereits Härtefallkommissionen eingerichtet 
hatten – das sind inzwischen elf Bundesländer – abwarten 
wolle. Zudem sei die Position der katholischen Kirche zur 
Einrichtung einer Härtefallkommission noch immer unklar. 

Leider ist diese Position der katholischen Kirche bis zum 
heutigen Tag unklar, darf uns als Politiker und Politike-
rinnen aber nicht abhalten, diese Härtefallkommission 
einzurichten,

(Beifall der Abgeordneten Christine Stahl 
(GRÜNE))

und zwar deswegen, weil Sie damals diesem Zuwande-
rungsgesetz auch zugestimmt haben. Da steht in § 23, 
dass Sie auf Landesebene eben eine Härtefallkommission 
einrichten wollen. 

(Thomas Kreuzer (CSU): „Können“ aber nicht 
„wollen“! Sie haben falsch zitiert!)

Dem haben Sie zugestimmt und fast alle anderen Bun-
desländer machen es inzwischen, also zumindest elf Bun-
desländer. Sie aber meinen immer noch, Sie können sich 
damit rausreden, dass Sie sagen: Wir wissen noch nicht. 
Wir überprüfen diese Angelegenheit. Wir schauen noch 
einmal. 

Ich frage Sie: Wie lange wollen Sie noch schauen, meine 
Damen und Herren von der CSU? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir müssen den Einzelfall im Petitionsausschuss jedes 
Mal neu beleuchten. Deshalb sind wir uns in meiner Frak-
tion darüber einig, dass die umgehende Einrichtung einer 
Härtefallkommission notwendiger und dringender denn je 
ist. 

(Zurufe von der CSU)

Zudem haben die Erfahrungen bei der Arbeit des Aus-
schusses für Eingaben und Beschwerden auch im ver-
gangenen Jahr gezeigt, dass das bisherige Recht keine 
Möglichkeiten bereithält, fl exibel auf bestimmte Härtefälle 
zu reagieren. Sie wissen alle noch um diesen Fall des 
Herrn Jiang, des Chinesen, der aus Bayern ausgewiesen 
wurde. Er hatte sich an unseren Ausschuss für Eingaben 
und Beschwerden gewendet in dem Glauben, man könnte 
ihm helfen, dem Arbeitslager in China zu entgehen. Er 
hatte der Falun-Gong-Sekte angehört. 

(Alexander König (CSU): Die Entscheidung haben 
wir doch hier nicht zu erörtern!)

Wir haben es verpasst, uns humanitär zu bewegen, Herr 
König. Auch Sie hätten die Möglichkeit gehabt, zu sagen, 
wir lassen ihn zunächst einmal hier, damit wir auch alles 
richtig beleuchten können. Und dann hätten wir vielleicht 
noch weitere Schritte einleiten können.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Mit einer Härtefallkommission hätten wir zwar keine politi-
sche Lösung dieses Problems, aber wir hätten im Grunde 
Leute, die sich tagtäglich mit solchen Dingen beschäf-
tigen. Ich denke an die Kirchen, die Ausländerorganisati-
onen und andere, die Mitglieder dieser Kommission sein 
und dann sehen könnten, ob es ein Härtefall ist oder 
nicht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

In anderen Bundesländern klappt so etwas. Warum nicht 
bei uns in Bayern? Bayern steht an der Spitze im Hinaus-
schieben, im Aussitzen von Problemen. Für Leute, die Ihre 
Hilfe brauchen, tun Sie gar nichts.

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren, die Staatsregierung und die 
CSU haben jetzt genügend Zeit gehabt, die Erfahrungen 
der anderen Bundesländer auszuwerten und mit allen 
relevanten gesellschaftlichen Gruppen in einen Dialog zu 
treten. Wir haben das getan. Wir haben uns mit allen rele-
vanten gesellschaftlichen Gruppen zusammengesetzt 
und haben sie gefragt, was sie davon halten. Sie waren 
alle dafür. Lediglich die katholische Kirche hat gesagt, sie 
müsse ihre Entscheidung noch in ihren Gremien bespre-
chen. Alle anderen haben sofort gesagt – wir haben das 
schriftlich –, dass sie dafür sind, in einer Härtefallkommis-
sion den Härtefall zu beleuchten. Sie würden sich gern 
einbringen. 

Für uns GRÜNEN ist klar, dass das Petitionsrecht auf 
keinen Fall beschnitten werden darf. Der Petitionsaus-
schuss kann im Einzelfall entscheiden, diesen an die Här-
tefallkommission weiterzugeben. Es besteht kein Konkur-
renzverhältnis. Vielmehr ergänzen sich beide. Allen Skep-
tikerinnen und Skeptikern sei gesagt, um zu verhindern, 
dass die Härtefallkommission in aussichtslosen Fällen 
instrumentalisiert wird, um eine aufschiebende Wirkung 
zu erzielen, kann ein Vorprüfungsausschuss oder etwas 
Ähnliches eingerichtet werden. 

Lesen Sie doch einfach unseren Gesetzentwurf und Ihnen 
wird geholfen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

In der Kommission sollen Vertreterinnen und Vertreter des 
Ausschusses für Eingaben und Beschwerden, der landes-
weit tätigen Organisationen in der Immigrations- und 
Flüchtlingsarbeit und der Kirche vertreten sein.

So werden seit langem, zum Beispiel seit zehn Jahren in 
Nordrhein-Westfalen, positive Erfahrungen mit einer Här-
tefallkommission gemacht. In Schleswig-Holstein werden 
seit acht Jahren positive Erfahrungen gemacht und im 
Saarland, in Brandenburg, Berlin usw. gilt Ähnliches. In 
Bayern ist die Errichtung einer Härtefallkommission schon 
deshalb notwendig, um eine ungleiche Behandlung in den 
verschiedenen Ländern zu verhindern. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Stellen Sie sich doch einmal vor, welchen Zustand wir im 
Augenblick haben, wenn es in einigen Bundesländern 
eine Härtefallkommission gibt, aber in Bayern nicht. 
Gegenüber denen, die unsere Hilfe brauchen, ist das 
richtig ungerecht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die Einrichtung einer 
Härtefallkommission nicht mehr auf die lange Bank 
schieben, sondern endlich Nägel mit Köpfen machen. 
Gerade für die Migranten, die seit Jahren in Deutschland 
leben, deren Duldung immer wieder verlängert worden ist, 
deren Kinder hier geboren werden und aufgewachsen 
sind, die sich in unsere Gesellschaft und in unsere Arbeits-
welt integriert haben, muss in Härtefällen über das vor-
handene Recht hinaus eine Möglichkeit eröffnet werden, 
die diesen Menschen die Sicherheit verschafft, hier in 
Bayern bleiben zu können.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Der Abgeordnete König hat im Juli 2005 gesagt, die CSU-
Fraktion lehne unseren Gesetzentwurf deshalb ab, weil sie 
sich noch keine abschließende Meinung darüber gebildet 
habe, ob sie von der Ermächtigungsnorm im Aufenthalts-
recht Gebrauch machen und eine Härtefallkommission 
einrichten wolle. Siehe da, heute wurde von der CSU-
Fraktion auch ein Dringlichkeitsantrag eingereicht. Guten 
Morgen, meine Damen und Herren von der CSU, sind Sie 
auch schon so weit, sich gedankenmäßig in die richtige 
Richtung zu bewegen? Wir sagen es Ihnen doch schon 
ständig. Welch revolutionärer Dringlichkeitsantrag mit der 
Überschrift „Einrichtung einer Härtefallkommission“, in 
dem die Staatsregierung – man höre und staune – aufge-
fordert wird, alsbald über die Erfahrungen in anderen 
Bundesländern zu berichten, um daraus für Bayern Kon-
sequenzen zu ziehen. Die Konsequenzen kann ich Ihnen 
schon aufzählen. Auch die Erfahrungen sind vorhanden. 

Es ist schon nun schon ein Running Gag, dass sich die 
Staatsregierung und die CSU sich immer wieder über-
legen, was sie auf diesem Feld so machen wollen. Sonst 
sind Sie doch auch nicht so zögerlich mit dem, was Sie 
machen wollen. Sie schaffen schon manchmal knallharte 
Fakten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es ist ungerecht, wenn fast alle Bundesländer – insgesamt 
11 – eine solche Härtefallkommission bereits haben. Sie 
sind Spitze im Hinausschieben und Aussitzen. Wie lange 
wollen Sie das noch überlegen? In Nordrhein-Westfalen 
gibt es diese Kommission und man hat damit gute Erfah-
rungen gemacht. Machen Sie von der CSU doch einmal 
einen Fraktionsausfl ug, und zwar anstatt nach Rom nach 
Nordrhein-Westfalen, Herr König.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erkundigen Sie sich nach der mittlerweile zehnjährigen 
Erfahrung und handeln Sie, aber tun Sie etwas gegen die 
Ungerechtigkeit, die zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern besteht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

In Nordrhein-Westfalen werden Härtefälle geprüft, in 
Bayern dagegen nicht. Bayern ist mal wieder Spitze und 
das im Nichtstun. Wenn es mit dieser Ungerechtigkeit nur 
nicht so traurig wäre.

Herr König, Sie können ruhig der Rednerin bescheiden, 
dass sie leiert, leiert und leiert. Sie wiederholen sich nur in 
dem, dass Sie sagen, Sie wollten alles erst einmal prüfen, 
prüfen und prüfen. Herr König, handeln Sie, tun Sie 
etwas. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Gerade heute Morgen hatten wir bei der Aktuellen Stunde 
das Thema „Integration von Ausländern erfolgreich för-
dern und fordern“. Hier bestünde für Sie, Herr König, die 
Möglichkeit, Ihre Aussage zu unterfüttern und zu sagen, 
was Sie damit meinen. Wie meinen Sie das? Wie reagieren 
Sie fl exibel auf eventuelle Härtefälle, die die Auslände-
rinnen und Ausländer betreffen? Jetzt ist es an Ihnen, eine 
Härtefallkommission, die Sie selbst im Zuwanderungsge-
setz als Länderaufgabe verankert haben wollten, einzu-
richten.
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Meine Damen und Herren und besonders Herr König, 
wenn Sie und Ihre Partei auf Bundesebene A gesagt 
haben, müssen Sie auf Länderebene bitte schön ehrli-
cherweise B sagen. Ich hoffe, dass wir jetzt von Ihnen 
keine Leier hören.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung für die SPD-Fraktion: Herr Kollege Werner.

Hans Joachim Werner (SPD): Frau Präsidentin, verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass der Kol-
lege Alexander König noch da ist. Müssen Sie heute gar 
nicht zum Zug, Herr König? Ich kann mich noch gut an die 
eindrucksvolle Debatte vor Jahresfrist erinnern, als Sie 
zuerst ans Rednerpult und dann zum Zug gestürmt sind 
und zwischendurch noch den Satz gesagt haben, die 
CSU habe keine Position und deswegen könnten Sie dem 
Antrag nicht zustimmen und außerdem müssten Sie jetzt 
zum Zug. Das war schon eine mehr als angemessene 
Behandlung dieses schwierigen Themas. Ich hoffe aber, 
dass wir heute schon einen Schritt weiter sind. Die gesetz-
lichen Grundlagen – das wissen wir – sind geschaffen und 
es wird höchste Zeit, dass wir hier in Bayern Vollzug 
melden.

Ich möchte noch einmal ganz kurz in Erinnerung rufen, um 
welche Menschen es eigentlich geht. Da ist die Familie mit 
drei Kindern aus einem Bürgerkriegsgebiet, seit 12 Jahren 
in Bayern, bestens integriert, die Kinder gehen in die 
Schule und sind sauber erzogene Schüler, die Eltern 
arbeiten fl eißig und haben unter Umständen noch nie 
Sozialhilfe bezogen, sind in ihre örtliche Gemeinschaft 
integriert. Der CSU-Bürgermeister wendet sich an den 
Landtag und fordert, die Familie müsse dableiben, die 
Frauen-Union organisiert Petitionen mit 1200 Unter-
schriften und fordert, die Familie müsse dableiben. Dann 
wird die Angelegenheit im Petitionsausschuss behandelt 
und die lapidare Aussage heißt: Wir haben leider keine 
gesetzliche Möglichkeit.

Oder: das junge Mädchen, nach zehn Jahren Aufenthalt in 
Deutschland, in Bayern, inzwischen eine junge Frau, als 
minderjähriges Kind alleine aus Äthiopien in unser Land 
eingereist, auch gut integriert. Der Arbeitgeber setzt sich 
vehement für sie ein, die Nachbarn setzen sich vehement 
für sie ein. Die Antwort im Petitionsausschuss: Es fehlt 
leider die gesetzliche Grundlage. Oder der Angehörige 
– es ist gerade kurz angesprochen worden – der Falun 
Gong-Sekte für den sich viele in Bayern einsetzen und für 
den keine gesetzliche Grundlage für eine Abhilfe gesehen 
wird, befi ndet sich jetzt wieder in China, und zwar in 
einem Arbeitslager, in das er gesteckt wurde, kaum dass 
er den Fuß auf chinesischen Boden gesetzt hatte.

Ich vergesse auch nicht Ihre Krokodilstränen in Bezug auf 
die humanitäre Seite dieses Falles. Sie betonen immer 
ausdrücklich, Sie sähen die menschliche Tragweite und es 
wäre Ihnen ein Anliegen, diesen Menschen zu helfen, aber 
leider könnten Sie das nicht, weil es keine gesetzliche 
Grundlage – früher im Ausländergesetz jetzt im Aufent-
haltsgesetz – gebe. Wenn es mehr ist als Heuchelei, dann 
müssten Sie doch bitte jetzt, nachdem wir in anderen 
Bundesländern praktische Erfahrungen mit Härtefallkom-

mission haben, sagen: Es ist höchste Zeit, das zu 
machen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Ich weiß auch, dass Sie, Herr Minister Beckstein in der 
Diskussion über das Aufenthaltsgesetz gesagt haben, Sie 
sähen in einem ganz bestimmten Punkt einen Handlungs-
bedarf, nämlich bei Härtefällen. Auch Sie haben die 
menschliche Tragweite dieser Fälle erkannt. Dann kann es 
doch nur diese eine Konsequenz geben, schleunigst 
diese Härtefallkommission ins Leben zu rufen. 

Ich weiß, dass daran im Innenministerium seit Wochen 
und Monaten gearbeitet wird. Ich möchte nicht behaupten, 
dass fi eberhaft daran gearbeitet wird, aber es wird daran 
gearbeitet. Herr Staatsminister Dr. Beckstein, es wäre 
schön, wenn Sie nachher am Rednerpult sagen würden: 
Jawohl, wir sind soweit. Wir können diese Härtefallkom-
mission ins Leben rufen. Bei der Ausgestaltung wird es 
sicher Gesprächsbedarf geben. Sie wissen aber, dass 
dafür eine einfache Verordnung genügt.

Ich kann Ihre Bedenken bezüglich der Rechte der Bürger, 
den Petitionsausschuss anzurufen, nicht ganz nachvoll-
ziehen. Nach meiner Auffassung bleibt das Petitionsrecht 
der Bürger unberührt. Dieses Recht kann man ihnen nicht 
nehmen. Sie können den Petitionsausschuss anrufen, 
wann immer sie wollen. Deswegen meine ich, dass Sie 
einen Popanz aufbauen, indem Sie sagen, dass dies nicht 
vereinbar sei und noch geprüft werden müsste. Sie 
schieben hier ein Argument vor, um die ganze Sache zu 
verzögern. Angesichts der menschlichen Tragweite dieser 
Thematik ist das kein angemessenes Verhalten.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Ich meine, es ist allerhöchste Zeit. Wir werden Ihrem 
Antrag – obwohl ein Berichtsantrag heute, am 16. Feb-
ruar 2006, eigentlich nicht mehr angemessen ist – 
zustimmen. Wir haben nichts dagegen, wenn alsbald über 
die Erfahrungen der anderen Bundesländer mit Härtefall-
kommissionen berichtet wird.

Wir hätten jedoch die herzliche Bitte, dass Sie Ihrerseits 
unserem Antrag zustimmen, es sei denn, Herr Staatsmi-
nister Dr. Beckstein würde am heutigen Tage erklären, 
dass er eine Härtefallkommission einsetzen wolle. Dar-
über würde ich mich sehr freuen. Ich würde auch nicht 
sagen, dass Sie unter dem Druck der Opposition etwas 
schneller in die Gänge gekommen seien, als zunächst 
erhofft. Im Interesse der Sache würde ich eine solche 
Erklärung sehr begrüßen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege König.

Alexander König (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen 
und Kollegen! Unsere Haltung zu diesem Thema ist Ihnen 
bekannt. Sie haben sie gerade selbst wiedergegeben. Sie 
müssen sich einmal fragen lassen, ob es Sinn und Zweck 
einer parlamentarischen Debatte ist, immer wieder den-
selben Antrag zu stellen und immer wieder dieselbe Rede 
wiederzukäuen, wie das Frau Kollegin Scharfenberg getan 
hat. Wir haben eine Arbeitsgruppe zu dem Thema „Leben-
diges Parlament“ eingerichtet, die sich mit der Frage 
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beschäftigt, wie die Debatten interessanter gestaltet und 
wie das Parlament interessanter gemacht werden kann. 
Ihnen fällt nichts anderes dazu ein, als immer wieder die-
selben Anträge aus der Kiste zu ziehen und immer wieder 
dieselben Reden zu halten.

Kolleginnen und Kollegen vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
ich bitte Sie in aller Ernsthaftigkeit, sich einmal darüber 
Gedanken zu machen, ob Sie sich selbst und dem Ansehen 
des Parlaments dadurch einen Dienst erweisen, dass Sie 
dieselben Geschichten immer wieder wie ein Leierkasten 
oder ein Wiederkäuer von vorne anfangen.

Unsere Position ist klar: Wir gehen ergebnisoffen an die 
Frage heran, ob die Staatsregierung von der Möglichkeit 
der Einrichtung einer Härtefallkommission Gebrauch 
machen sollte. Wir haben Ihnen in der Vergangenheit 
immer erklärt, dass wir diese Sache ernst nehmen.

(Christine Stahl (GRÜNE): Dann macht es doch!)

Uns ist es sehr wichtig – im Gegensatz zu Ihnen –, die 
Erfahrungen der anderen Bundesländer anzusehen und 
dann über das Thema zu diskutieren, ob wir das wollen 
oder nicht.

(Christine Stahl (GRÜNE): Leider, leider, leider!)

– Frau Kollegin Stahl, ich muss Ihnen das noch einmal 
„vorleiern“, weil Frau Kollegin Scharfenberg mir immer 
und immer wieder dieselben Reden vorträgt. Dafür kann 
ich nichts. Auf dieselbe Frage gibt es immer wieder die-
selbe Antwort. Das dürfen Sie nicht mir vorwerfen. Das 
müssen Sie sich schon selbst vorwerfen.

Wir befi nden uns in diesem Prozess. Wir werden diesen 
Prozess noch transparenter gestalten, indem wir den 
unseres Erachtens einzigen zielführenden Dringlichkeits-
antrag einbringen, dem Herr Kollege Werner freundlicher-
weise zustimmen möchte. Mit diesem Dringlichkeitsan-
trag bitten wir die Staatsregierung, im Parlament über die 
Erfahrungen der anderen Bundesländer bei der Einrich-
tung einer Härtefallkommission zu berichten. Wir haben in 
diesen Dringlichkeitsantrag nicht einmal aufgenommen, in 
welcher Form dieser Bericht gegeben werden soll, ob 
mündlich, schriftlich, im Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen oder im Ausschuss für 
Eingaben und Beschwerden.

Darüber hinaus soll die Staatsregierung mitteilen, ob sie 
der Einrichtung einer Härtefallkommission näher treten will 
oder nicht und, wenn ja, in welcher Form. Das ist ein faires 
Angebot. Darüber sollten wir uns nicht streiten. Da braucht 
auch ein Ingolstädter einem Hofer, dessen letzter Zug um 
18.46 Uhr nach Kronach fährt, nicht vorzuwerfen, dass er 
diesen Zug erreichen muss. Herr Kollege Werner, so 
etwas ist völlig neben der Sache. Sie können im Stunden-
takt nach Ingolstadt fahren. Deshalb sollten Sie einem 
Hofer, der ausnahmsweise einmal den letzten Zug errei-
chen muss, keine Vorhaltungen machen. Sie sollten sich 
vielmehr einmal überlegen, ob uns so etwas weiterbringt 
und zielführend ist.

Die Lage ist so, wie sie bisher gewesen ist: Wir denken 
weiter darüber nach, ob wir eine Härtefallkommission ein-
richten wollen oder nicht.

(Lachen bei den GRÜNEN)

Wir werden die GRÜNEN, einschließlich Frau Scharfen-
berg, rechtzeitig über das Ergebnis dieser Überlegungen 
in Kenntnis setzen. Frau Kollegin Scharfenberg, insge-
samt können Sie davon ausgehen, dass die politisch 
erfolgreichste Aktionsgemeinschaft weit und breit, näm-
lich die der CSU und der Bayerischen Staatsregierung, 
wahrscheinlich auch in diesem Fall eine Aktionsgemein-
schaft bleiben wird.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Für die Staatsre-
gierung hat Herr Staatsminister Dr. Beckstein ums Wort 
gebeten.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wir müssen zunächst eindeutig feststellen, dass 
das Zuwanderungsgesetz für jedes Land die Möglichkeit 
der Einrichtung einer Härtefallkommission geschaffen hat, 
aber keine Verpfl ichtung hierzu. Für die Insider ist es kein 
Geheimnis, dass die Möglichkeit der Einrichtung einer 
Härtefallkommission insbesondere zwischen dem dama-
ligen Bundesinnenminister Otto Schily und mir auf den 
Weg gebracht worden ist.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Na bravo!)

Ich selber habe anlässlich eines Presseinterviews die 
Schaffung eines Kirchenkontingentes angeregt, da zum 
Beispiel Sportvereine oder die Wirtschaft die Möglichkeit 
haben, Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer zu bean-
tragen. Auch die Kirchen sollten diese Möglichkeit 
erhalten, unter der Voraussetzung, dass sie die sich 
daraus ergebenden fi nanziellen und sonstigen Lasten 
tragen. Das ist damals von den Kirchen abgelehnt worden, 
weil sie sich nicht in ein Obligo begeben wollten.

In der weiteren Diskussion wurde dann angeregt, dass wir 
die Möglichkeit zur Einrichtung einer Härtefallkommission 
schaffen sollten. Allerdings waren sich alle Beteiligten dar-
über im Klaren, dass unter keinen Umständen ein neuer 
Rechtsweg eröffnet werden sollte. Die Verfahren dauern 
ohnehin zu lange. In Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz ist 
geregelt, dass jeder Akt der öffentlichen Gewalt vom 
Gericht überprüft werden kann. Insofern ist dies ein sehr 
schmaler Grat. Die Folge ist, dass in das Zuwanderungs-
gesetz eine Regelung aufgenommen wurde, dass die 
Regelung über die Härtefallkommission nach fünf Jahren 
wieder außer Kraft tritt.

Zwischen Otto Schily, der SPD und uns hat es eine 
Nebenabrede gegeben, dass diese Möglichkeit per 
Gesetz wieder abgeschafft wird, wenn daraus ein gericht-
liches Verfahren entsteht. Daraus wird schon ersichtlich, 
dass dieses Thema relativ schwierig ist. Das Thema wird 
noch schwieriger, wenn es um die Frage des Verhältnisses 
des Petitionsausschusses zur Härtefallkommission geht. 
Die meisten Fälle, die hier angesprochen werden, würden 
nicht von einer Härtefallkommission behandelt.

Frau Kollegin Scharfenberg, Sie haben typische Fälle 
angesprochen, für die eine Härtefallkommission niemals 
zuständig wäre. Im Fall des Chinesen hat das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge festgestellt, dass er nicht 
verfolgt wird. Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge hat – gestützt auf die Erkenntnisse des damaligen 
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Außenministers Fischer – festgestellt, dass es in diesem 
Fall keinerlei Bedenken gegen eine Abschiebung gebe. 
Präsident Schmid, den Sie alle kennen, weil er in diesem 
Landtag Fraktionsvorsitzender war – hat erklärt, dass die 
Abschiebung ohne humanitäre Probleme durchgeführt 
werden könnte. Dies wurde von den Gerichten bestätigt. 
Und jetzt soll der Bayerische Landtag sagen: Die zustän-
digen Stellen machen alle Quatsch. Wir wissen besser, 
wie es in China ist. 

Dafür ist die Härtefallkommission nie zuständig.

(Beifall bei der CSU)

Zu den anderen Fällen, zu den Altfällen: Wer seit zwölf 
Jahren Bürgerkriegsfl üchtling ist, wäre längst unter die 
Übergangsregelungen oder die Altfallregelungen gefallen, 
die wir auf der Innenministerkonferenz jeweils für die Bos-
nier, für die Kosovaren oder für die sonstigen Bürger-
kriegsfl üchtlinge vereinbart haben. Übrigens haben wir 
auch für Afghanistan Altfallregelungen geschaffen. Wir 
haben festgelegt, dass derjenige, der unter diese Rege-
lung fällt, der integriert ist und der seit vielen Jahren hier 
ist, auch berechtigt ist hier zu bleiben und eine Aufent-
haltsbefugnis bekommt. Die anderen müssen das Land 
verlassen. 

Wenn jemand, der nicht unter die Altfallregelung fällt, 
seiner Passpfl icht nicht nachkommt und durch alle mögli-
chen Tricks seinen Aufenthalt verlängert, wenn er dann 
auch noch erklärt, er komme aus einem ganz anderen 
Land – nicht aus Bosnien, sondern aus Serbien, oder 
auch aus einem afrikanischen Land – und wenn er 
schlichtweg nicht daran mitwirkt, einen Pass zu 
bekommen, ist die Härtefallkommission ganz bestimmt 
nicht der richtige Weg. Die Härtefallkommission kann nur 
für ganz außergewöhnliche Fälle zuständig sein. Solche 
Fälle gibt es. Dort, wo es Millionen von Menschen gibt, 
kann nicht jedes einzelne Schicksal bekannt sein. In aller 
Regel haben wir aber diese Fälle mit dem üblichen Ver-
waltungsrecht und dem kleinen Einmaleins der Juristen, 
manchmal auch mit dem großen Einmaleins dazu, lösen 
können. Einer, der das beherrscht, ist hier; es ist der 
zuständige Mitarbeiter meines Ministeriums, der auf der 
Fachebene die letzte Verantwortung für solche Entschei-
dungen trägt. Daher ist aus meiner Sicht eine dringliche 
Regelung nicht geboten.

Bei jeder Innenministerkonferenz haben wir uns über die 
Härtefallkommission unterhalten. Wir haben dazu höchst 
unterschiedliche Erfahrungen. Deswegen ist der Antrag 
der CSU richtig. Ich kann ihn nur unterstützen. 

Aber auch über das Verhältnis zwischen Petitionsaus-
schuss und Härtefallkommission muss diskutiert werden. 
Ich war in den zuständigen Arbeitskreisen und habe diese 
Frage sehr intensiv erörtert. Auch weitere Fragen müssen 
erörtert werden. Ich sehe nicht, dass hier eine besondere 
Eile notwendig wäre. Es wird allenfalls um wenige Einzel-
fälle und nicht um eine große Zahl von Fällen gehen. Bei 
einer großen Zahl von Fällen würde ich eine Härtefallkom-
mission nie unterstützen. Sie muss auf außergewöhnliche 
Härtefälle beschränkt bleiben. Wir sehen, dass dies in 
einigen Bundesländern nicht klappt. Dort werden Altfallre-
gelungen, die nicht vereinbart wurden, über die Härtefall-
kommission geschaffen. In diesen Fällen hat das Land auf 
eine Dauer von fünf Jahren – auch beim Wegzug des 

Betroffenen – die Kosten zu übernehmen. Dafür bedarf es 
weiterer Regelungen. Ich sehe keine besondere Eile.

Wir werden allerdings auch – so ist es mit dem Arbeits-
kreis verabredet – Gespräche mit den Organisationen 
führen. Im Wesentlichen sind es die Kirchen und die kom-
munalen Spitzenverbände. Wir werden auch über die 
Frage nach deren Kostenbeteiligung reden. Sie hören 
richtig, wir werden auch über die Frage nach deren Kos-
tenbeteiligung reden. Wer Humanität fordert, selber aber 
dafür nicht mitzahlen will, hat nicht allzu viel Unterstüt-
zung verdient, zumal der größte Arbeitgeber in Deutsch-
land die Kirchen sind. Sie haben die Möglichkeit, in einem 
Härtefall dafür zu sorgen, dass die Betroffenen in ihrem 
eigenen Bereich beispielsweise in Pfl egeheimen, Alten-
heimen oder auch im kirchlichen Dienst verwendet 
werden, um dadurch die Kosten für die Allgemeinheit 
drastisch zu senken.

(Christine Kamm (GRÜNE): Was ist das für eine 
Sprache?)

Das gilt auch für die kommunalen Spitzenverbände. Wenn 
wir die Ergebnisse haben, werde ich wieder in den 
Arbeitskreis gehen. Wir werden dort dann fruchtbare Dis-
kussionen führen. Ich schaue einige an, mit denen ich hier 
besonders gerne und intensiv diskutiere. Dann wird die 
CSU-Fraktion entscheiden und sich eine Meinung bilden. 
Anschließend wird die Staatsregierung entscheiden. Ich 
versichere Ihnen, wenn der Innenminister entschieden 
hat, ist es immer richtig entschieden.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Die Anträge 
werden dazu wieder getrennt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 15/4761 
– das ist der Antrag der Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN – seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind die SPD-Fraktion 
und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Wer ist dagegen? – Die CSU-Fraktion. Stimmenthal-
tungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abge-
lehnt.

Ich lasse abstimmen über den Dringlichkeitsantrag auf 
Drucksache 15/4770, das ist der Antrag der SPD-Frak-
tion. Wer dem seine Zustimmung geben will, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind die SPD-Fraktion und 
die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gegen-
stimmen? – Die CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – 
Keine. Damit ist der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

Ich lasse abstimmen über den Dringlichkeitsantrag auf 
Drucksache 15/4773. Das ist der Antrag der CSU-Frak-
tion. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Die CSU-Fraktion 
und die SPD-Fraktion. Gegenstimmen? – Enthaltungen? 
– Die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Damit 
ist der Dringlichkeitsantrag angenommen.

(Christine Stahl (GRÜNE): Und wann kommt er 
auf Wiedervorlage?)
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Ich rufe auf 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Joachim Herr-
mann, Thomas Kreuzer, Dr. Jakob Kreidl und anderer 
und Fraktion (CSU) 
Keine Verlagerung des BND nach Berlin  
(Drs. 15/4762)

Ich eröffne die allgemeine Aussprache und darf für die 
CSU-Fraktion Herrn Kollegen Kreuzer das Wort erteilen.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Wart ihr bei den Koaliti-
onsverhandlungen nicht dabei? – Alexander 
König (CSU): Der BND kommt jetzt nach Hof!)

Thomas Kreuzer (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen 
und Kollegen! Wir greifen heute ein Thema wieder auf, 
über das bereits in der letzten Wahlperiode in diesem 
Haus debattiert worden ist. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Leierkasten!)

Wir gehen davon aus, dass es jetzt nun die letzte Möglich-
keit ist, eine Entscheidung zu korrigieren.

Das Sicherheitskabinett des Bundes unter der rot-grünen 
Bundesregierung hat am 10. April 2003 beschlossen, den 
Dienstsitz des Bundesnachrichtendienstes von Pullach 
nach Berlin zu verlegen. Wir halten diese Entscheidung für 
eine Fehlentscheidung. Wir haben dies direkt im Anschluss 
an diese Entscheidung betont und auch Aktivitäten 
sowohl im Plenum des Landtags als auch vor Ort dagegen 
entwickelt. Ich erinnere daran, dass der Kollege Haedke 
Gespräche mit dem Personalrat des BND geführt hat. 
Denn wir konnten und können diese Entscheidung nicht 
mittragen. 

Die Entscheidung hat schon zu Beginn daran gekrankt, 
dass keine auch nur annähernd zutreffenden Kosten-
schätzungen vorgelegen haben. In Berlin ist man sogar 
davon ausgegangen, dass diese Schätzungen erst erar-
beitet werden, wie eine Antwort der Bundesregierung vom 
29. März 2004 ergab. Kostenschätzungen sind also erst 
nach der Entscheidung erarbeitet worden. Das ist eine 
schwache, ungenügende Entscheidungsgrundlage 
gewesen. 

Wir lehnen die Entscheidung über den Umzug hauptsäch-
lich aus zwei Gründen ab. 

Erstens glauben wir, dass der Umzug fi nanzpolitisch nicht 
darstellbar ist. Inzwischen gibt es Berechnungen, die von 
einer Summe von 1,5 Milliarden Euro ausgehen. Wenn wir 
ehrlich sind, werden wir auf einen Betrag von rund 2 Milli-
arden Euro kommen, bis die Angelegenheit zu Ende ist. 
Ich erinnere nur an das Berlin/Bonn-Gesetz für Beamte. 
Inzwischen steht auch fest, dass diese Kosten keines-
wegs durch den Verkauf des Grundstücks in Pullach auf-
gefangen werden können. Die Kostenschätzungen gehen 
von ca. 30 Millionen aus, die beim Verkauf des Grund-
stücks erlöst werden können. Wir haben es mit immensen 
Kosten zu tun. Ich möchte jetzt nicht die Vergangenheit 
bemühen in der Frage, wer an der Haushaltslage in Berlin 
schuld ist. Jedem ist aber klar, dass die Haushaltslage in 
Berlin desaströs ist. Die große Koalition ist sich darüber 
einig, dass ein Konsolidierungsbedarf von 35 Milliarden 
Euro im Bundeshaushalt vorliegt. Zu solchen Zeiten kann 
man nicht zwei 2 Milliarden Euro in den Sand setzen, um 

eine Einrichtung zu verlegen, ohne dass dadurch ein posi-
tiver Effekt in der Sache entsteht.

(Margarete Bause (GRÜNE): Sagen Sie das doch 
Ihrer Bundeskanzlerin!)

Der erste Ablehnungsgrund sind also die Kosten. 

Zweiter Ablehnungsgrund: Wir gehen davon aus, dass die 
sicherheitspolitischen Aspekte dieses Umzugs negativ zu 
Buche schlagen werden. Zunächst zu der Begründung, 
die immer wieder angeführt wird, der Dienst müsse insge-
samt bei der Regierung angesiedelt, dort angegliedert 
sein. Natürlich gibt es Teile des Dienstes, die eng mit der 
Regierung zusammenarbeiten und bei den Ministerien 
beratend tätig werden. Wir müssen aber sehen, die 1200 
regierungsrelevanten Mitarbeiter des BND arbeiten bereits 
heute in Berlin. Der BND hat schon jetzt in Berlin 1200 Mit-
arbeiter, die mit den Regierungsstellen kommunizieren. Es 
geht um die restlichen 3900 Mitarbeiter, die nicht bis hin 
zur Sachbearbeiterebene in Berlin gebraucht werden; die 
Kommunikation ist bereits heute gewährleistet.

Vielmehr müssen wir uns beim Umzug mehrere sicher-
heitsrelevante Probleme und Nachteile vergegenwärtigen. 
Der BND ist ein guter Dienst, der gute Arbeit leistet. Der 
Standort Pullach ist voll funktionsfähig, und dort ist diese 
Arbeit sehr gut geleistet worden. Er ist wahrscheinlich 
heute nötiger denn je. Denken wir nur an die Erfahrungen 
mit dem islamischen Terrorismus, den neuen Bedro-
hungsformen. Wir müssen uns darauf verlegen, auch im 
Ausland möglichst viele Erkenntnisse zu sammeln und 
frühzeitig zu erkennen, um Bedrohungen im Inland 
abwenden zu können. Das ist die absolute Vorausset-
zung. Sie wird durch mehrere Faktoren geschwächt:

Erstens. Ein Umzug bringt Unruhe in diesen Dienst. Wenn 
3900 Mitarbeiter umgesiedelt werden müssen, bleibt über 
einen längeren Zeitraum viel Energie und Arbeitsleistung 
auf der Strecke, die ansonsten anders verwendet werden 
könnten.

Zweitens. Beim Umzug besteht ganz klar die Gefahr der 
Aufdeckung von Mitarbeitern. Wir müssen bedenken, 
dass die Aufl ösung der kompletten konspirativen Infra-
struktur und eine Neuanmeldung der Agenten in Berlin 
durchgeführt werden muss. Das ist hochgradig gefährlich, 
weil von ausländischen Diensten beobachtet wird, wer 
aus dem Raum Pullach nach Berlin zieht zu den entspre-
chenden Umsiedlungspunkten. Es ist nicht meine 
Erkenntnis, sondern das sagt der ehemalige Präsident 
des BND Dr. Hanning, bei der Bewertung dieses Umzugs: 
Es ist ein großes Risiko, wenn Identitäten, die aufgebaut 
worden sind, aufgegeben und in Berlin neu begründet 
werden müssen.

Es wird eine kurzzeitige Einschränkung der Sicherheit 
geben, und, meine Damen und Herren, wir haben zu 
gewärtigen, dass personelles Know-how verloren geht. 
Die Erfahrung zeigt, dass bei einem solchen Umzug nicht 
alle qualifi zierten Mitarbeiter mitgehen, sondern sich viele 
dafür entscheiden, ihren Lebensmittelpunkt hier zu 
behalten. Das sind oft die Qualifi ziertesten, weil genau 
diese in der Lage sind, in anderen Bereichen einen 
Arbeitsplatz zu fi nden. Diese gehen dem Bundesnach-
richtendienst insgesamt verloren.
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Diese Punkte müssen wir bedenken, wenn wir einen sol-
chen Umzug planen.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Wir haben keine sicherheitsrelevanten Vorteile, sondern 
der Umzug wirft erheblich sicherheitsrelevante Probleme 
auf. Ich will ergänzend hinzufügen, dass auch die 
geplanten verteilten Standorte in Berlin, nämlich das ehe-
malige Stadion der Weltjugend an der Chausseestraße in 
Berlin-Mitte, in der Taubenstraße und in der Mohrenstraße 
alles andere als ideal erscheinen. Sie sind mitten in einer 
Großstadt gelegen und somit leicht einsehbar. Fachleute 
sagen ganz klar, dass die Zersplitterung einerseits und die 
Lage im Hauptstadtbereich andererseits mit ganz erhebli-
chen Nachteilen bei der Arbeit verbunden sein wird. 

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Dies interessiert die Kollegin Bause nicht, weil ihre Partei 
jahrelang für die Abschaffung sämtlicher Dienste einge-
treten ist und sie somit gerne 2 Milliarden Euro ausgibt, 
um den Dienst zu schwächen. 

(Beifall bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten 
Dr. Sepp Dürr (GRÜNE))

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen ganz klar 
sehen: Diese Entscheidung war übereilt. Sie kostet viel 
Geld. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Sie hat sicherheitsrelevante Nachteile und bringt 
Beschwernisse für die Mitarbeiter, die sachlich nicht 
gerechtfertigt sind, und 

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

hat die Tendenz, dass sich die Entscheidung negativ auf 
die Arbeit auswirkt. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Es gibt Telefon!)

Wir sind deshalb der Auffassung, dass diese Entschei-
dung revidiert werden muss. Der BND-Umzug nach Berlin 
sollte aus diesen Gründen nicht stattfi nden. 

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Für die SPD-
Fraktion darf ich Herrn Prof. Dr. Gantzer das Wort erteilen. 
Es ist mir eine besondere Freude, Herr Kollege. 

(Heiterkeit)

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD): Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Als erstes möchte ich 
dagegen protestieren, dass die Redezeit bereits ange-
laufen ist, obwohl ich noch nicht gesprochen habe. Das 
hat ungefähr 15 Sekunden gekostet. – Das zur Geschäfts-
ordnung. 

(Heiterkeit)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundesnachrichten-
dienst hat seinen Sitz in Pullach, das im Landkreis Mün-
chen liegt. Ich komme aus dem Landkreis München. 
Genau mir gegenüber sitzt der örtlich zuständige CSU-
Abgeordnete, mein geschätzter Kollege Kupka. Es wun-
dert mich, dass nicht Kollege Kupka sondern Kollege 
Kreuzer geredet hat, der von Kempten aus sicherlich nicht 
genau beurteilen kann, wie die Lage vor Ort ist – weil alles 
sehr geheim ist. 

(Beifall bei der SPD)

Dieses Verhalten ist für die gesamte Diskussion sympto-
matisch. Herr Haedke, der sich früher schon eingesetzt 
hat, behauptete, er sei für den Münchner Süden zuständig, 
kommt aber aus dem Süden der Stadt München, Herr 
Gauweiler kommt aus derselben Richtung und auch Jerzy 
Montag. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Er ist für ganz Bayern 
zuständig!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Allianz von 
„Süd-Abgeordneten“. Wenn ich das aber genau betrachte, 
setzen sich alle für die Villenbesitzer des BND ein, die dort 
in der Gegend ihre Häuser haben. 

(Joachim Haedke (CSU) meldet sich zu einer Zwi-
schenfrage)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Haedke? 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD): Nein, mir fehlen 
sowieso schon 15 Sekunden. 

(Heiterkeit)

Liebe Kolleginnen und Kollegen – ich meine das ganz 
ernst –, hier werden Interessen von Leuten vertreten, 
denen es sehr gut geht und die dort ihre Prachtvillen 
haben. Aber die Häuslebesitzer, die Bürger in Pullach 
werden nicht gefragt. Die müssten man fragen, und auch 
die Parteien und die örtliche CSU müsste man fragen. Ich 
habe es getan. Wenn Sie die Stimmung in Pullach under-
cover – das ist für Pullach spezifi sch – eruieren, wird Ihnen 
klar gesagt, dass man keinen Wert darauf lege, dass der 
BND in Pullach bleibt. Für die Bürger von Pullach war der 
BND immer ein Fremdkörper. Die Gemeinde Pullach hatte 
vom BND keinerlei Nutzen. 

(Herbert Ettengruber (CSU): Das hat mit der 
Sache nichts zu tun!)

Der BND hat die Ortsentwicklung behindert, und durch 
ganz Pullach zieht sich eine lange schreckliche hohe 
Mauer, die jeglichen Kontakt innerhalb von Pullach verhin-
dert. Man kann nur sagen: Die Bürger von Pullach sind 
froh, wenn der BND weg kommt. Typischerweise gibt es 
auch keinen Gemeinderatsbeschluss. Erinnern Sie sich an 
die Kasernenverlegungen. Dazu haben viele Gemeinde-
räte Beschlüsse gefasst. In Pullach gibt es keinen 
Gemeinderatsbeschluss, der BND möge erhalten bleiben. 
Auch das sollte Sie zum Nachdenken bringen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich hinzu-
fügen: Die BND-Angehörigen sind Bundesbeamte. Tau-
send davon sind bereits umgezogen. Ich erinnere, was bei 
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der Bundeswehr passierte. Dort gab es drei Heeresstruk-
turreformen. Es wurden Kasernen geschlossen. Soldaten 
mit niedrigen Dienstgraden und ihre Familien mussten 
umziehen. Es hat vor allem die Unteroffi ziere und nicht die 
hohen Beamten getroffen, wie in Pullach. 

(Zuruf von der CSU)

– Dazu, Kolleginnen und Kollegen von der CSU, erinnere 
ich Sie daran, dass die CDU/CSU-Regierung die erste 
Heeresstrukturreform gemacht hat, mit der Schleswig-
Holstein von der Bundeswehr entvölkert wurde. Also 
keine Vorwürfe. Dann war Bayern dran. Das ist nur 
gerecht. 

Ich meine, es gibt keinen Grund, sich für die Bundesbe-
amten des BND einzusetzen. Entscheidend ist lediglich, 
dass die Sozialverträglichkeit gegeben ist. Deswegen 
haben wir mit dem Personalrat gesprochen. Er ist mit dem 
Umzug ab 2012 einverstanden, weil er dies als sozialver-
träglich erachtet. 

Darauf haben sich viele eingestellt. Ich würde sagen, wir 
sollten insoweit die Kirche im Dorf lassen.

Herr Kreuzer hat das Kostenargument gebracht. Hier gibt 
es einen großen Streit, wie viel das Ganze wirklich kostet, 
1 Milliarde Euro, 1,5 Milliarden Euro oder 2 Milliarden Euro. 
Man muss aber auch sehen, wenn ein Transrapid gebaut 
werden soll, dann stören Sie Kosten von 2 Milliarden Euro 
überhaupt nicht. Daran sollten Sie denken, wenn Sie so 
tun, als ob es ungeheuer wäre, was da passiert. Ich kann 
nur sagen, über die Kosten ist noch keine endgültige Ent-
scheidung getroffen worden. Hier sehe ich auch nicht die 
großen Probleme. 

Herr Kreuzer, Ihr anderes Argument – das steht so im 
Antrag – war die Verschlechterung der Sicherheitslage, 
die Schwächung der Auslandsaufklärung und die ernst-
hafte Beeinträchtigung der Arbeit des BND. Herr Kreuzer, 
ich weiß nicht, wie viele sich hier im Hause in der Under-
cover-Sicherheitspolitik auskennen, aber das, was Sie 
hier behaupten, ist schlichtweg falsch. Gerade die Teilung 
des BND, wie wir sie im Augenblick haben, gefährdet die 
Arbeit des BND. Gerade ein so sicherheitsempfi ndlicher 
Betrieb muss zusammenstehen und an einem Ort seine 
Zentrale haben. Das, was wir im Augenblick haben, ist das 
Gefährlichste von allem, weil viel mit technischen Mitteln 
kommuniziert werden muss, von denen wir wissen, dass 
sie von Hackern leicht eingesehen werden. 

Ich sage weiter, wenn die Argumente von Herrn Kreuzer 
richtig wären, dann hätten wir kein einziges Ministerium 
von Bonn nach Berlin verlegen dürfen. Dieselben Argu-
mente gelten auch in diesem Fall. Das kann nicht richtig 
sein, Herr Kreuzer. 

(Beifall bei der SPD)

Im Übrigen geht es um eine Bundesangelegenheit. Sie 
wissen ganz genau, hier haben wir im Landtag überhaupt 
nichts mitzuschnabeln. Ich weiß gar nicht, weshalb Sie 
überhaupt den Antrag stellen. Das ist Bundesangelegen-
heit. Wenn Sie schon von Demotivation reden, dann 
sollten Sie lieber vor der eigenen Tür kehren. Wenn Sie 
zum Beispiel in Bayern die Arbeitszeit der Polizeibeamten 
auf 42 Stunden verlängern, dann demotivieren Sie Beamte 

und schwächen die Sicherheit. Das ist gefährlich für die 
Sicherheit. 

(Beifall bei der SPD)

Es wäre besser, Sie würden sich um Ihren eigenen Bereich 
kümmern und sich nicht um die Geheimdienstbeamten in 
Pullach sorgen. 

Ich sagte, und damit komme ich zum Schluss – –

(Prof. Dr. Hans Gerhard Stockinger (CSU): Gott 
sei Dank!)

– Lieber Herr Kollege, Sie sollten Gottes Namen nicht fre-
veln. 

Ich sagte, es ist Bundesangelegenheit. Die Entschei-
dungen, die von der alten Bundesregierung getroffen 
wurden, sind jetzt bestätigt worden. Frau Merkel und das 
Bundeskanzleramt haben ganz klar gesagt, es wird ver-
legt. Wenn ich Ihren Dringlichkeitsantrag ansehe, stelle ich 
fest, dass Sie Ihre Ablehnung bekräftigen. Herr Kreuzer, 
hören Sie zu.

(Unruhe)

– Kann mir das von der Redezeit abgezogen werden? 

Herr Kreuzer, Sie haben einen Antrag gestellt, in dem Sie 
Ihre Ablehnung bekräftigen. Sie haben auch erwähnt, 
dass Sie bereits zwei Dringlichkeitsanträge gestellt haben. 
Diese stammen vom 06.05.2003 und vom 11.02.2004 – 
also zeitlich neue Dringlichkeitsanträge – und sind beide 
auf ein Verhindern der Verlagerung des BND nach Berlin 
gerichtet. Die Anträge sind hier mit Ihren Stimmen 
beschlossen worden. Es gibt also zwei Dringlichkeitsan-
träge, die sich jüngst mit dem Thema beschäftigt haben. 
Jetzt frage ich Sie, Herr Kreuzer: Warum haben Sie das 
Thema eigentlich nicht in die Koalitionsverhandlungen 
eingebracht? Das wäre doch der richtige Ort gewesen.

(Beifall bei der SPD)

Vor einem halben Jahr haben Sie die Chance gehabt, Ihr 
Anliegen durch den Ministerpräsidenten und Ihre hoch-
rangigen Vertreter in der Verhandlungskommission in den 
Koalitionsvertrag einzubringen. Sie haben doch sogar den 
Transrapid in einem Satz erwähnen lassen. Ich frage Sie: 
Wieso steht dort nichts vom BND? Warum müssen wir 
uns im Landtag mit diesem Thema beschäftigen? – Das 
ist unglaublich. Es gibt zwei Dringlichkeitsanträge, die in 
der Staatskanzlei eingelaufen sind, sodass sie der Minis-
terpräsident kennt, aber in den Koalitionsverhandlungen 
in Berlin bleiben Sie bei der Frage, wo der BND hin soll, 
stumm. Herr Kreuzer, es ist fast eine Unverschämtheit, 
uns heute noch einmal einen solchen Antrag vorzulegen.

(Beifall bei der SPD)

Ich bin der Meinung, das ist ein reiner Schaufensterantrag 
für die Villenbesitzer in Pullach, der nicht sachgerecht und 
dazu überholt und verspätet ist, weswegen Sie ihn am 
besten zurückziehen sollten.

(Beifall bei der SPD)
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Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Frau Kol-
legin Kamm.

(Thomas Kreuzer (CSU): Wir haben namentliche 
Abstimmung beantragt!)

– Namentliche Abstimmung ist beantragt. Das läuft schon 
über den Bildschirm. Anschließend an Frau Kamm werden 
Herr Kupka und der Herr Staatsminister sprechen.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sehen, wie in 
dem Antrag vermerkt, ein Problem im Hinblick auf die 
Kosten. Es gibt nach wie vor keine vollständige Kosten-
kalkulation für das gesamte Umzugsprojekt, aber bedau-
erlicherweise gibt es das auch nicht für alle möglichen 
Behördenreformen im Freistaat Bayern. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wie sieht es denn aus mit der so genannten Reform der 
Wasserwirtschaftsämter? Wie sieht es aus bei den Stra-
ßenbauämtern? Wie sieht es aus bei der Polizeireform? – 
Da hat man uns bisher auch verheimlicht, was an zusätz-
lichen Baukosten in den einzelnen Regierungsbezirken 
auf uns zukommt. Das kommt jetzt nach und nach heraus. 
Ich denke, hier sollte man vor der eigenen Haustür 
kehren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir können uns durchaus vorstellen, dass auch eine 
Organisation wie der Bundesnachrichtendienst auf meh-
rere Standorte verteilt sein kann, gerade im Hinblick auf 
die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten. Von den 
Gesprächen, die derzeit geführt werden, habe ich die 
Information, dass es ohnehin so ist, dass bestimmte Teile 
in Pullach verbleiben sollen. Es geht nur darum, welche 
und wie viele das sind. Aber diese Fragen – und hier hat 
Prof. Dr. Gantzer Recht – sind nicht im Bayerischen 
Landtag zu klären, sondern bei der Stelle, die für den Bun-
desnachrichtendienst zuständig ist. 

Herr Kreuzer, Ihr Mitgefühl für die Mitarbeiter des Bundes-
nachrichtendienstes rührt mich geradezu. Sie machen 
sich Sorgen darüber, dass die Mitarbeiter demotiviert 
werden könnten. Sie machen sich Sorgen darüber, dass 
Mitarbeiter umziehen müssen. Von solchen Sorgen haben 
wir allerdings nichts gehört, als es beispielsweise darum 
ging, dass Mitarbeiter, und zwar geringer dotierte Mitar-
beiter, Mitarbeiter mit Halbtagsstellen und Mitarbeiter mit 
Familie, von München und Augsburg nach Hof umziehen 
sollten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Hier gab es keine Träne, nicht einmal eine Krokodilsträne, 
wohingegen dies alles beim Bundesnachrichtendienst 
plötzlich eine Rolle spielen soll.

(Herbert Ettengruber (CSU): Nach Berlin haben 
wir niemanden geschickt!)

– Aber nach Hof. 

(Herbert Ettengruber (CSU): Das ist in Bayern!)

– Es ist für die Mitarbeiter auf alle Fälle so, dass sie ihr 
familiäres Umfeld aufgeben müssen, dass die Kinder die 
Schule wechseln müssen, dass sie sich ein völlig neues 
Lebensumfeld suchen müssen und dass die Familienan-
gehörigen am neuen Wohnort einen Arbeitsplatz fi nden 
müssen. Das ist wahrscheinlich für die Ehegattinnen der-
jenigen, die in den Umweltämtern arbeiten, genauso 
schwierig wie für die Ehefrauen der BND-Mitarbeiter. 

(Zuruf des Abgeordneten Christian Meißner 
(CSU))

– Es geht darum, dass Wohnortswechsel der ganzen 
Familie erzwungen wird. 

Ich komme zu einem anderen interessanten Punkt in 
Ihrem Antrag, den ich Ihnen vorlesen möchte; denn viel-
leicht haben Sie ihn gar nicht so verstanden. Sie schreiben 
in Ihrem Antrag: „Die mit einem mehrjährigen Umzug ein-
hergehenden Effi zienzverluste in der operativen Arbeit 
sowie die fortschreitende Demotivation der Mitarbeiter 
stellen eine ernsthafte Beeinträchtigung der Sicherheits-
arbeit des BND dar.“ – Stellen Sie sich einmal so etwas 
vor. Offensichtlich trauen Sie den Mitarbeitern des BND 
nicht zu, umzuziehen und ihre Arbeit weiterhin anständig 
zu verrichten. Es ist unglaublich, welches Armutszeugnis 
Sie dem BND ausstellen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das hätte ich von Ihnen nicht erwartet. 

(Margarete Bause (GRÜNE): Ich schon!)

– Im Ernst: Das hat uns sehr überrascht.

Ich komme nun zu den eigentlichen Adressaten ihrer 
Intention. Sie haben ein ernsthaftes Problem in Bayern; 
denn Bundesinnenminister Schäuble möchte den BND 
möglichst vollständig in Berlin haben, Frau Merkel möchte 
dies ebenfalls, und sonstige CDU-Politiker wollen es 
auch. Sie haben offenbar Schwierigkeiten erheblicher Art, 
sich gegenüber Ihrer Schwesterpartei durchzusetzen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich frage mich allerdings, wie Ihnen dieser Antrag im 
Bayerischen Landtag im Gespräch mit Ihrer Schwester-
partei helfen soll. Ich bin ratlos und frage mich gleichzeitig, 
was Sie mit diesem Antrag hier bewirken wollen. 

Versuchen Sie, sich dort durchzusetzen, wo es erforder-
lich ist, um mit Ihren Interessen im Hinblick auf diese 
Frage weiterzukommen. Der Bayerische Landtag ist nicht 
der richtige Ansprechpartner. Versuchen Sie, in der Regie-
rungskoalition in Berlin die Rolle einzunehmen, die hier 
erforderlich ist!

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Kupka.

(Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD): Endlich! Der 
Villenbesitzer! – Heiterkeit bei der SPD)
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Engelbert Kupka (CSU): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Ich gebe unumwunden zu, dass ich von Under-
cover-Arbeit weniger verstehe als Kollege Gantzer. 

(Lachen bei der CSU)

Er hat selbst zugegeben, in Pullach Undercover-Arbeit 
betrieben zu haben. Herr Kollege Gantzer, ich war bei der 
ersten Besprechung dabei, zu der Dr. Detig – das ist der 
Bürgermeister von Pullach – eingeladen hatte. Es wurden 
alle Abgeordneten eingeladen. Waren Sie denn nicht auch 
dabei? – Schade!

(Zuruf von der SPD: Nur CSU-Abgeordnete 
waren eingeladen!)

Alle Beteiligten haben an uns Abgeordnete appelliert, alles 
zu tun, um diese Verlagerung zu verhindern.

(Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD): Das war eine 
erweiterte Betriebsversammlung!)

– Sie können natürlich Ihre Versammlungen höher ein-
schätzen als die der Gemeinde. So aber war die Situation. 
Sie hat sich bis heute nicht geändert. Sie dürfen nicht 
vergessen, dass es hier nicht nur um den Umzug ver-
schiedener Bediensteter und Beamter geht. Auch eine 
Menge von Versorgungsbetrieben hängen am BND. Dar-
über haben Sie kein Wort verloren. Ich will aber gar nicht 
in die Einzelheiten einsteigen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, welches Zei-
chen senden wir in einer Zeit aus, in der auch der Bund 
jeden Euro umdreht, wenn wir fast zwei Milliarden für 
einen Umzug ohne Effi zienzsteigerung ausgeben wollen? 
Das möchte ich einmal wissen! 

(Beifall bei der CSU)

Das ist geradezu unglaublich. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Beim Umweltamt in Hof, 
wo ist da der Effi zienzgewinn?)

– Da haben wir eine interne bayerische Verwaltungsreform 
gemacht. Der BND-Umzug ist aber keine BND-Reform, 
sondern lediglich ein Umzug. Das können Sie mit einem 
Logistikunternehmen machen.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das ist in Hof genauso!)

– Herr Kollege Dürr, wir könnten lange darüber streiten. Es 
wundert mich, dass Sie, der immer den Finger auf die 
Wunde legt, wenn es um unnötige Geldausgaben geht, 
jetzt so großzügig und spendabel sind.

(Beifall bei der CSU)

Es ist einfach nicht einzusehen, weshalb in der heutigen 
Zeit ein solches Unternehmen auf den Weg gebracht 
werden soll. Welche Signale senden wir damit an unsere 
Bürger, die sagen: Dafür habt ihr Geld, aber für diese und 
jene Dinge nicht? Das darf doch nicht wahr sein. Es ist 
nicht möglich, immer nur zu fordern, mehr Mittel für die 
Bildung, für die Wissenschaft, für den Sozialbereich usw. 
zu fordern, und dann spielen zwei Milliarden keine Rolle. 

Die öffentlichen Haushalte haben über 1,5 Billionen Euro 
Schulden, und wir führen eine solche Debatte.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Diese Debatte müsste abgebrochen werden. So kann 
man doch nicht gegenüber der Bevölkerung auftreten. Ich 
will gar nicht bestreiten, dass es ohne weiteres vorstellbar 
ist, den BND in Berlin zu haben. Wenn er dort wäre, würde 
kein Mensch fordern, ihn nach Pullach zu verlagern. Ich 
verstehe Sie aber wirklich nicht, wenn Sie in der heutigen 
Zeit so etwas beantragen.

(Lebhafter Beifall bei der CSU – Christine Stahl 
(GRÜNE): Das war Ihr Antrag! – Weitere Zurufe 
von den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Nächster Redner ist Herr Staats-
minister Dr. Beckstein.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das 
Kabinett der damaligen rot-grünen Bundesregierung hat 
im April 2003 den Beschluss gefasst, den Bundesnach-
richtendienst von Pullach nach Berlin zu verlagern. Dieser 
Beschluss der Bundesregierung erfolgte im Alleingang. 
Die Bayerische Staatsregierung war in die Entscheidung 
nicht eingebunden. Das ist in Ordnung; denn das ist eine 
Bundesbehörde. Ich will aber deutlich herausstellen, dass 
es die sonst im Falle von großen Behörden übliche 
Abstimmung zwischen Bund und Land nicht gegeben 
hatte.

(Zuruf von der CSU: Hört, hört!)

Nach der Wiedervereinigung wurde ein Konzept erstellt, 
welche Bundesbehörden wo angesiedelt werden sollen. 
So sollte beispielsweise das Bundesverwaltungsgericht 
nach Leipzig. Damals ist man selbstverständlich davon 
ausgegangen, dass der BND als große Bundesbehörde in 
Pullach bleibt.

Anders als bei der Wehrstrukturreform, Herr Kollege 
Gantzer, kam der Impuls nicht von außen. Wenn die Bun-
deswehr – jetzt über den Daumen gepeilt – von 500 000 
auf 250 000 reduziert wird, wenn man die Bundeswehr so 
verändert, dass nicht mehr Panzer, welche die innerdeut-
sche Grenze absichern, im Mittelpunkt stehen, sondern 
dass sie zu einer weltweit tätigen Interventions- und Frie-
denstruppe wird, ist jedermann klar, dass eine Strukturre-
form erfolgen muss. Beim BND ist das eindeutig nicht der 
Fall. 

Es ist völlig indiskutabel, wenn Sie sagen, dass nur ein 
Standort möglich ist. Das widerspricht den Begrün-
dungen, die der BND selbst in den Neunzigerjahren entwi-
ckelt hat, um einen zweiten Standort in Berlin aufzubauen. 
Im Moment sind dort 1200 Leute. Etwa weitere 400 – das 
war die bisherige Planung – befi nden sich im Umzug. 
Bisher war ein großer Standort in Pullach und ein großer 
Standort in Berlin geplant. Ich bitte um Verständnis dafür, 
wenn ich hier die genaue inhaltliche Aufteilung nicht dar-
legen will, weil ich erst nachlesen müsste, was noch offen 
ist und was nicht. 

Nun hat die Bundesregierung in der letzten Legislaturpe-
riode beschlossen, den gesamten BND zu verlegen. Die 
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Staatsregierung lehnt das mit Nachdruck ab. Die Gründe 
dafür hat Herr Kollege Kreuzer, wie ich meine, gut darge-
stellt. Nun stellt sich die Frage: Wie ist das in den Koaliti-
onsverhandlungen behandelt worden? 

(Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD): Da waren Sie 
dabei!)

In den Koalitionsverhandlungen wurde das Thema ange-
sprochen, und man hat das Thema ausdrücklich bis zum 
Zeitpunkt weiterer Verhandlungen, insbesondere zum 
Haushalt, vertagt. Damals wurde gesagt, dass in Bayern 
natürlich alle gegen den Umzug sind und in Berlin alle für 
den Umzug. Ich halte es schon für interessant, dass die 
SPD und die GRÜNEN offensichtlich nicht die regionalen 
Interessen Bayerns vertreten.

(Beifall bei der CSU – Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 
(SPD): Da gibt es keine regionalen Interessen!)

Sie vertreten offensichtlich auch nicht die Interessen der 
Beschäftigten.

(Beifall bei der CSU)

Herr Kollege Gantzer, selbstverständlich dürfen die BND-
Mitarbeiter nicht so demonstrieren wie beispielsweise 
Mitarbeiter des Bundeskriminalamts. Sie sind darauf hin-
gewiesen worden, dass es ein massives Dienstvergehen 
wäre, wenn sie sich öffentlich als Mitarbeiter des BND zu 
erkennen geben würden, ein Dienstvergehen, das in 
letzter Konsequenz zur Entlassung führen würde.

(Zuruf der Abgeordneten Heidi Lück (SPD))

Damit wurde der Protest der Mitarbeiter massiv unter-
bunden. Bei der Veranstaltung im Bundeskanzleramt 
anlässlich des Wechsels des BND-Präsidenten – Herr 
Uhrlau wurde eingeführt, und Herr Dr. Hanning ging nach 
Berlin – hat der Personalratsvorsitzende in äußerster Mas-
sivität Vorwürfe erhoben. Er hat gesagt, dass es völlig 
indiskutabel sei, wie mit den Interessen von Tausenden 
von Menschen umgegangen wird.

(Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD): Pullach hat 
12 000 Einwohner!)

– Sie wissen aber, dass mehrere Tausend beim BND 
beschäftigt sind. Ich glaube, im Moment arbeiten beim 
BND in Pullach etwa 3500 Leute. Die meisten haben 
Angehörige. Deshalb ist es keine Übertreibung, wenn ich 
sage, dass es um Tausende von Menschen geht.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das macht Ihre Bundes-
regierung!)

Diese Leute haben im Übrigen Schwierigkeiten, weil ein 
geheimer Mitarbeiter nicht ohne weiteres erläutern kann, 
warum seine Frau, die bei einer Bank beschäftigt ist, nicht 
mehr in München tätig ist, sondern in Berlin. In dem 
Augenblick, in dem die Frau sagt, ihr Mann sei beim BND 
beschäftigt, kann dem Mann ein Dienstvergehen zur Last 
gelegt werden, gegen das mit disziplinarischen Mitteln 
vorgegangen wird. Das hat der Personalratsvorsitzende 
im Kanzleramt eindringlich dargestellt. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das ist Ihre Regierung!)

Dann wundert es mich schon, dass die GRÜNEN in 
Bayern nicht die Interessen der Beschäftigten vertreten. 
Ich sage daher ein ausdrückliches Dankeschön dafür, 
dass hier namentliche Abstimmung beantragt wird. Herr 
Kollege Kupka, ich hoffe, dass in der regionalen Presse 
sehr, sehr deutlich gemacht wird, wer die Interessen der 
Beschäftigten vertritt. Ich werde das in meinen Gesprä-
chen mit den Mitarbeitern des Bundesnachrichten-
dienstes auch sehr eindringlich darlegen. 

(Zuruf der Abgeordneten Karin Radermacher 
(SPD))

Die Verlagerung wird nicht so schnell stattfi nden, dass 
diese Mitarbeiter bei den nächsten Wahlen nicht noch die 
Konsequenzen daraus ziehen können 

(Lebhafter Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Herr Staatsminister, gestatten Sie 
eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Lück?

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Ja, freilich.

Heidi Lück (SPD): Herr Staatsminister, ich habe eine 
Frage: Wo ist Ihr Mitleid für die bayerischen Beamten, die 
ebenfalls umziehen müssen und die auf dem Marienplatz 
zu Tausenden demonstriert haben? 

(Beifall bei der SPD)

Auf diese Beamten haben Sie, wie gesagt, keinerlei Rück-
sicht genommen. Wo ist da Ihr Mitleid? Ich hoffe, auch 
diese Beamten wissen beim nächsten Wahltag, wer für sie 
da war.

(Beifall bei der SPD)

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Frau Kollegin, der Unterschied ist doch zunächst 
einmal folgender, und dabei bitte ich um Nachsicht, dass 
ich das sage, jemand, der aus Franken stammt: Die Not-
wendigkeit für Infrastruktur im Großraum Hof ist im 
Moment sicher größer als die Notwendigkeit für Infra-
struktur im Großraum München.

(Alexander König (CSU): Sehr gut!)

Ich verstehe deshalb, dass wir dem schwächsten Raum 
Bayerns mehr Infrastruktur geben wollen. Das ist etwas 
anderes, als wenn eine bayerische Abgeordnete sagt, wir 
stellen bayerische Interessen zurück und tun etwas für die 
regionalen Berliner Interessen. Wenn ich in Berlin wählen 
würde, würde ich das goutieren, wenn ich in Bayern wäre, 
würde ich sagen, solche Leute wähle ich nicht mehr.

(Zurufe von der CSU: Bravo, bravo! – Lebhafter 
Beifall bei der CSU)

Zweiter Punkt. Wir haben in den Koalitionsausschüssen 
unter öffentlicher Beteiligung hart um die Frage gerungen, 
wie viel Geld wir für die Familien haben. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Da wart Ihr schwach!)
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Das eherne Gesetz lautete: 460 Millionen Euro dürfen 
nicht überschritten werden. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das ist doch Ihre Koali-
tion! Was jammern Sie da!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, für den Umzug des BND 
wird ein Mehrfaches ausgegeben. Ich glaube, es wäre 
besser gewesen, wenn 1,5 Milliarden Euro für Familien 
ausgegeben worden wären und nicht für den BND-
Umzug. Dann hätten wir immer noch eine halbe Milliarde 
Euro gespart. 

(Lebhafter Beifall bei der CSU –  Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE): Das sind scheinheilige Argumente!)

Zur Frage der Sicherheitsinteressen. Kein Mensch wird 
ernsthaft bestreiten, Herr Kollege Dr. Gantzer, dass es 
während des Umzugs Probleme gibt, wenn ein paar tau-
send Leute eine neue Agenda brauchen, und wenn man 
bedenkt, was mit Behörden in Berlin gemacht wird. Dort 
ist immerhin die PDS dabei, die auch nach der rot-grünen 
Bundesregierung ein Beobachtungsobjekt des Verfas-
sungsschutzes ist. Wir nicht nur in Bayern propagieren 
vertrauensvoll, dass alle Mitarbeiter eine geheime 
Legende bekommen, wie das auch in der Vergangenheit 
notwendig war. 

Jeder, der im Moment mit den BND-Leuten redet, weiß, 
dass diese derzeit nur in Maßen an Sachfragen interes-
siert sind. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das ist doch Ihre Regie-
rung in Berlin!)

Spätestens nach zwei Minuten ist man bei Fragen wie: 
Wie ist es, gehen wir nach Berlin? Können wir vielleicht bei 
Ihnen hier in München eine Aufgabe bekommen? – Wenn 
Sie wüssten, wie viele Leute sich bei uns zur Islamismus-
Bekämpfung gemeldet haben! Wenn Sie wüssten, wie 
viele sogar bereit sind, Aufgaben mit niedrigeren Qualifi -
kationen und zu niedrigeren Gehältern zu übernehmen!

(Heidi Lück (SPD): Scheinheilige Argumentation!)

Angesichts dessen verstehe ich schon, dass der frühere 
Präsident und auch der jetzige Präsident des BND sagen: 
Das ist ein Problem. Anständigerweise sagen sie aller-
dings auch, dass dieses Problem überwindbar ist. Es wird 
aber niemand behaupten, dass das kein Problem ist. In 
einer Zeit, von der jedermann sagt, dass sie die kritischste 
Zeit ist, die der BND in seiner Geschichte gehabt hat, weil 
sich der BND vollständig umstellt von der Spionage auf 
Islamismusbekämpfung, soll der Umzug, dieses Großpro-
jekt, bewerkstelligt werden. Das ist genauso, als ob 
jemand mitten im Juristischen Staatsexamen in eine 
andere Wohnung umzieht. Das ist doch nicht vernünftig. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das macht doch Ihre 
Regierung!)

Deshalb glaube ich, der Umzug sollte nicht kommen.

(Beifall bei der CSU)

Zu den sozialen Belangen: Ich meine schon, dass es ein 
Unterschied ist, Herr Kollege Dr. Gantzer und Frau Kol-
legin Schmitt-Bussinger, wenn ich bei der Polizeireform 

sage, niemand muss über große Strecken versetzt 
werden, er kann entweder an seinem Ort bleiben, dann 
muss er etwas anderes arbeiten, oder er arbeitet künftig 
30 oder 50 km weiter entfernt.

(Heidi Lück (SPD): Das stimmt nicht!)

Das bedeutet für die Aschaffenburger, sie können ent-
weder in Aschaffenburg bleiben und etwas anderes 
machen, oder sie gehen nach Würzburg. Wir haben den 
sozialen Belangen ein hohes Gewicht beigemessen. 

(Manfred Ach (CSU): Das ist richtig!)

Bei der Frage des BND-Umzugs vermisse ich das bisher.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das ist doch Ihre 
Schuld!)

Ich hoffe, das wird noch nachgetragen. Dafür ist ein drei-
stelliger Millionenbetrag vorgesehen. Wenn ich es recht im 
Kopf habe, geht es um 400 Millionen Euro, die allein für 
die soziale Absicherung bereit stehen.

Der letzte Punkt. Ich bin dankbar, dass man hier ganz 
bewusst sagt: Wir wollen keine Totalverlagerung. Es gibt 
schließlich Kompromissmöglichkeiten. Ich hoffe sehr, 
dass wir in den weiteren Verhandlungen zu einem ver-
nünftigen Kompromiss kommen, der die sozialen Belange 
der Mitarbeiter, die fi nanziellen Belange des Steuerzahlers 
und auch die Sicherheitsinteressen besser berücksichtigt 
als der bisherige Beschluss der Totalverlagerung. Ich 
habe deshalb gestern mit Vertretern des Bundeskanzler-
amtes Gespräche geführt. Morgen fi ndet ein weiteres 
Gespräch statt. Das muss mit einer gewissen Eile von-
statten gehen, denn wahrscheinlich muss bis Ende März 
der Rücktritt vom Grundstückskaufvertrag erklärt werden. 
Der Bundesfi nanzminister sagt allerdings, es bleibe Zeit 
bis zum 30. Juni dieses Jahres, weil erst der Haushalt 
verabschiedet sein muss und während der vorläufi gen 
Haushaltsführung der Kauf nicht verlangt werden kann. 
Das wird also in den nächsten Monaten entschieden. Ich 
hoffe sehr, dass – nicht zuletzt durch ein überzeugendes 
Votum des Bayerischen Landtags – die Bundesregierung 
sagt: Wir werden gemeinsam mit den Bayern eine 
gemeinsame Lösung erarbeiten,

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Weil Sie so schlecht 
sind!)

die die Sicherheitsinteressen und die fi nanziellen Inter-
essen sowie die sozialen Belange besser berücksichtigt 
als die bisherige Beschlusslage. Ich bitte Sie deshalb, 
dem CSU-Antrag zuzustimmen.

(Anhaltender Beifall bei der CSU)

Präsident Alois Glück: Weitere Wortmeldung: Frau Kol-
legin Kamm.

(Zurufe von der CSU: Ah, ah! – Beifall bei den 
GRÜNEN)

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister 
Beckstein, Ihr Beitrag hat doch zu manchen eigenartigen 
Eindrücken geführt.
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(Engelbert Kupka (CSU): Nicht bei allen! – Man-
fred Ach (CSU): Das würde ich unterschiedlich 
bewerten!)

Erstens. Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie die Ver-
lagerung von Infrastruktur nutzen wollen, um Regionalpo-
litik zu machen. Danach haben Sie ausgeführt, dass es in 
Ordnung sei, dass Mitarbeiter aus München nach Hof 
umziehen müssen, weil man die Infrastruktur und die Res-
sourcen in München nicht so notwendig bräuchte wie in 
Hof. Ich frage Sie daher, ob Pullach nicht auch dem Groß-
raum München angehört? Gelten für Pullach andere Maß-
stäbe als für die Mitarbeiter aus München, die nach Hof 
umziehen sollen?

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD – Engelbert Kupka (CSU): Das war doch 
nicht die Frage!)

– Das war ein Punkt der Ausführungen. Angesichts 
dessen, was Sie mit Ihrer Behördenumstrukturierung, mit 
der 42-Stunden-Woche bei den Bayerischen Beamten – 
bei den Polizeibeamten im Schichtdienst sogar ohne 
Freizeitausgleich –, mit der Verlagerung von Arbeitsstätten 
– beispielsweise ohne Rücksicht auf die Mitarbeiter der 
Wasserwirtschaftsämter und deren familiäre Situation – 
angestellt haben, wenn man bedenkt, was Sie hier weiter 
vollziehen, dann ist dieser Antrag doch wirklich ein Hohn 
und heuchlerisch.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Zweitens. Es wundert uns sehr, dass Sie diesen Antrag 
hier im Bayerischen Landtag eingebracht haben. Wir 
sehen diesen Antrag als Armutszeugnis. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wenn Sie vom Bayerischen Landtag einen Auftrag benö-
tigen, um auf Berliner Ebene Gespräche zu führen, dann 
wundert uns das, und es zeigt uns, dass Sie in Berlin 
offensichtlich nicht die Standfestigkeit haben, die Bayern 
in Berlin eigentlich bräuchte.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Es liegt keine weitere Wortmel-
dung vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung. Namentliche Abstimmung ist 
beantragt. Die Urnen sind an den üblichen Plätzen bereit-
gestellt. Die Abstimmung beginnt. Wir haben dafür fünf 
Minuten Zeit. 

(Namentliche Abstimmung von 16.40 bis 16.45 
Uhr)

Meine Damen und Herren, wir nehmen die Sitzung wieder 
auf. Ich bitte, die Plätze wieder einzunehmen. Die Abstim-
mung ist geschlossen. Die Auszählung erfolgt außerhalb 
des Plenarsaales; das Ergebnis wird anschließend 
bekannt gegeben. 

– Jetzt ist eigentlich nicht die Zeit für einen Fototermin. Ich 
hoffe, dass es schnell geht. – Darf ich bitten, dass auch 
hinten in den Reihen der CSU-Fraktion die diversen Ver-
handlungen wieder eingestellt werden? 

Zur Abgabe einer Erklärung zur Abstimmung nach 
§ 133 Absatz 2 der Geschäftsordnung erteile ich Herrn 
Prof. Dr. Gantzer das Wort. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer (SPD): Herr Präsident, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich habe deswegen gegen 
diesen Dringlichkeitsantrag gestimmt, weil der bayerische 
Staatsminister des Innern keinen nachvollziehbaren, ver-
nünftigen Grund dafür angeben konnte, dass er in den 
Koalitionsverhandlungen in Berlin vor einem halben Jahr 
den BND-Umzug nicht so zum Thema gemacht hat, dass 
dieser Umzug verhindert worden wäre, obwohl er erstens 
als Minister in Bayern für diese Frage zuständig ist und 
zweitens die beiden vorhergehenden Dringlichkeitsan-
träge aus den Jahren 2003 und 2004 gekannt hat. Ich bin 
der Meinung, er hat, weil der Landtag so beschlossen 
hatte, seine Pfl ichten als Minister insoweit verletzt.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Präsident Alois Glück: Damit ist dieser Tagesordnungs-
punkt abgeschlossen. 

(Zuruf des Staatsministers Dr. Günther Beck-
stein)

– Nur zur Abstimmung? – Ich will dies großzügig hand-
haben. Der Tagesordnungspunkt war abgeschlossen. 

(Staatsminister Dr. Günther Beckstein: Nur ein 
einziger Satz!)

– Mich hat vorher keine Wortmeldung erreicht. Aber bitte, 
Herr Staatsminister. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
will nur feststellen, dass ich nicht Mitglied der Koalitions-
runde gewesen bin, sondern ausschließlich in eine einzige 
Unterarbeitsgruppe für Fragen des Ausländerrechtes und 
für Politik der inneren Sicherheit im Bereich des Bundesin-
nenministeriums eingebunden war, nicht aber in Fragen 
des Bundeskanzleramtes und somit des BND. Die Kritik 
des Kollegen Gantzer ist deswegen von wenig Sachkunde 
geprägt.

(Beifall bei der CSU – Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 
(SPD): Kennen Sie Stoiber?)

Präsident Alois Glück: Ich rufe zur gemeinsamen 
Behandlung auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Wolfgang 
Hoderlein, Dr. Hildegard Kronawitter u. a. u. Frakt. 
(SPD) 
Erhalt des Förderinstruments „Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
und Sicherstellung der Finanzierung der GA-West 
(Drs. 15/4763)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Markus Sackmann, Franz Josef Pschierer u. a. 
u. Frakt. (CSU) 
Gemeinschaftsaufgabe West erhalten (Drs. 14/4765)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Erste Wortmel-
dung: Herr Kollege Hoderlein. 
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Wolfgang Hoderlein (SPD) (vom Redner nicht autorisiert): 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Das Thema Gemeinschaftsaufgabe beschäftigt uns in 
vielfältiger Weise und schon längere Zeit. Das eine ist 
abgeschlossen und spielt heute keine Rolle mehr; ich 
sage es aber dennoch, weil wir unter Umständen, falls 
jetzt die GA scheitern sollte, was wir nicht hoffen, was 
aber nicht ausgeschlossen ist, wieder auf das zurück-
kommen werden, was ich Ihnen jetzt sagen werde, näm-
lich: Im Rahmen der Föderalismuskommission gab es in 
den letzten zwei Jahren durchaus eine Reihe von Äuße-
rungen seitens der Wissenschaft, aber auch der Politik, in 
denen das Verfassungsinstrument der Gemeinschaftsauf-
gabe gänzlich infrage gestellt wurde und in denen die 
Absicht kundgetan wurde, im Rahmen der Föderalismus-
reform den einschlägigen Artikel gänzlich zu streichen. Ich 
sage das deshalb, weil sich vielleicht der eine oder andere, 
der sich jetzt zur Mutter oder zum Vater der GA erklärt, 
wundern würde, wenn er wüsste, wer alles gesagt hat, 
dass es die Gemeinschaftsaufgaben in Zukunft überhaupt 
nicht mehr geben solle, meine sehr verehrten Damen und 
Herren.

Seit dem Koalitionsvertrag vom Dezember ist zumindest 
diese Sache dahin. Dort steht klar geschrieben, dass die 
Gemeinschaftsaufgabe als Instrument erhalten werden 
soll. Was vergessen worden ist – oder auch nicht –, ist die 
Frage, um die es heute insbesondere geht, nämlich: Wenn 
die Gemeinschaftsaufgabe als Instrument erhalten werden 
soll, heißt dies dann auch, dass sie in ihrer bisherigen Art 
und Weise erhalten werden soll, dass es also zugegebe-
nermaßen einen Löwenanteil für die GA-Ost gibt, aber 
eben auch einen nicht unerheblichen und für Bayern etwa 
10 Millionen Euro ausmachenden Betrag für die GA-
West? Diese Frage, ob es die GA-West geben soll, wenn 
es überhaupt noch die GA gibt, ist im Koalitionsvertrag 
unbeantwortet geblieben. Ich weiß nicht, warum; denn der 
Koalitionsvertrag wurde im November/Dezember 
geschrieben. Jetzt haben wir Februar. Die Aufgabe, diese 
Frage zu beantworten, steht aber noch vor uns.

Ich sage für meine Fraktion klipp und klar nichts anderes 
als das, was ich bereits im November, im Oktober und 
davor gesagt hätte: Bayern und nicht nur Bayern hat, 
anders als von diesem Pult und von anderen Stellen aus, 
oft und immer wieder geäußert, eben sehr wohl eine 
ganze Reihe von Regionen, die strukturell in einer Verfas-
sung sind, in der sie jede Art von Hilfe dringend gebrau-
chen könnten, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD)

Und weil das so ist, muss jede Art von Förderungsinstru-
ment, das es gibt, quantitativ gesehen, weitaus höher als 
die GA erhalten und verteidigt werden, etwa die EU-Regi-
onalförderung, aber auch die GA als zwar kleines, aber 
feines und wichtiges Instrument. 

Die GA-West, die wir dringend brauchen, setzt voraus, 
dass wir eine Fördergebietskulisse haben, die den Bedarf 
abdeckt. Die heute bestehende Fördergebietskulisse darf 
über 2007 hinaus nicht das letzte Wort sein; denn wir 
haben inzwischen einen deutlichen Zuwachs an Förder-
bedarf, also Flächen und Regionen in Bayern, die drin-
gend Förderbedarf haben und die notwendigen Kriterien 
erfüllen. Das zeigt, dass in Bayern das Gefälle und auch 
der Bedarf derer immer größer werden, die eine Förde-
rung brauchen. 

Herr Minister Huber, schön, dass Sie jetzt da sind. Ich 
bedauere zutiefst, dass ein Parlamentarier der GRÜNEN 
oder der SPD in diesem Lande aus der Zeitung erfahren 
musste, dass die Bayerische Staatsregierung eine Ände-
rung der Fördergebietskulisse vorsieht und dass sich die 
Kollegen der CSU mit dieser geplanten Änderung draußen 
bereits als wichtig verkaufen. Dagegen wurde dieses 
Hohe Haus über diese geplante Gebietserweiterung nicht 
einmal benachrichtigt. 

(Beifall bei der SPD – Zuruf der Abgeordneten 
Karin Radermacher (SPD))

Gäbe es nicht die heutige Debatte – zwingend aufgelöst 
durch diese Anträge –, würden wir es nicht erfahren. Ich 
sage Ihnen das deshalb – ich habe es auch in den Antrag 
geschrieben –, damit Sie wenigstens hier die Gelegenheit 
ergreifen, zu sagen, ob zutrifft, was wir in der Zeitung 
gelesen haben, nämlich dass Sie beabsichtigen, in vier 
Tagen in den Planungsausschuss zu gehen, um dort eine 
größere Fördergebietskulisse zu befürworten; damit Sie 
ferner sagen, wie diese Fördergebietskulisse aussieht und 
wie Sie sie begründen. Wir sagen jedenfalls, die heutige 
Fördergebietskulisse kann nicht über 2007 hinaus gelten, 
sondern muss erweitert werden. 

Drittens: Wir wissen, dass der Bund generell sparen will. 
Das wollen in der großen Koalition alle, und auch einige 
darüber hinaus. 

(Zuruf von der CSU: Muss!)

Dagegen haben wir nichts einzuwenden. Die Frage, ob die 
Gemeinschaftsaufgabe ein geeignetes Mittel ist, lasse ich 
dahingestellt. Eines ist für uns aber klar: Wenn Sie sagen 
würden, wir kürzen die GA insgesamt proportional – und 
die Ost- und die West-GA würden proportional in gleicher 
Weise erfasst –, wäre dies zwar keine begrüßenswerte, 
aber eine nachvollziehbare Systematik. Wenn aber im 
Zuge der Einsparungen die GA-Ost komplett erhalten 
bleibt und der gesamte Einsparungseffekt zu 100 % über 
die Abschaffung der GA-West erreicht wird, sagen wir 
Nein, und zwar nicht nur aus vordergründig patriotischen 
Gründen, sondern klar als Vertreter bayerischer Inter-
essen. Und zur Vertretung dieser Interessen gibt es in 
Bayern genügend Platz und Raum. Der gesamte Osten, 
von Passau und Hof bis hinüber nach Coburg, ist ein sol-
cher Raum. Deshalb werden wir das Anliegen dann 
ablehnen, wenn – von wem auch immer – Bestrebungen 
kommen, die GA-West als alleinigen Steinbruch für die 
Einsparungen zu sehen. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der CSU, Sie 
sagen, Sie seien auch dafür, dass die GA-West erhalten 
bleibt. Für den Fall, dass unsere gemeinsamen Bemü-
hungen scheitern und der Bund – aus welchen Gründen 
auch immer – die GA-West streicht, haben wir unseren 
Antrag vorgesehen und erwarten vom Freistaat Bayern, 
dass er die Gemeinschaftsaufgabe in vollem Umfang, also 
beide Teile – die Bundes- und die Landesteile – aus Lan-
desmitteln übernimmt. Diese Aufgabe ist uns sehr wichtig, 
machen wir uns nichts vor. Bei allen Haushaltsproblemen, 
die sicherlich auch in Bayern da sind, die aber in keinem 
Verhältnis zu den Problemen auf Bundesebene stehen, 
sagen wir dennoch: Diese rund 10 Millionen Euro, die die 
Gemeinschaftsaufgabe per anno kosten würde, müssen 
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uns und auch Ihnen unsere strukturschwachen Gebiete in 
Bayern wert sein. 

(Beifall bei der SPD)

Abschließend bitte ich deshalb die Redner der CSU-Frak-
tion und die Vertreter der Staatsregierung, auf folgende 
Fragen einzugehen. Wie sieht Ihre Fördergebietskulisse 
aus? Wie begründen Sie sie auch gegenüber weiter rei-
chenden Forderungen? Ich fi nde bei meiner Arbeit in 
Oberfranken eine Reihe von Gebieten vor, die in die För-
dergebietskulisse aufgenommen werden wollen, und ich 
bekomme Briefe von CSU-Landräten usw., die eine Auf-
nahme in die Fördergebietskulisse fordern. 

Bitte sagen Sie uns auch, was von Ihrer Seite geschieht, 
wenn der Bund – aus welchen Gründen auch immer – die 
GA-West streicht und Bayern vor der Frage steht, diese 
Regelung zu übernehmen oder nicht. Ich habe heute 
Morgen in einer Radiomeldung einen CSU-Abgeordneten 
gehört. Dieser hat gesagt, er habe mit dem Ministerpräsi-
denten geredet und dieser habe gesagt, wenn der Bund 
die GA-West einstelle, werde Bayern diese Aufgabe über-
nehmen. Solche Morgennachrichten hört man gerne. Ich 
habe gleich eine Tasse Kaffee mehr getrunken und bin 
dann fröhlich in den Bayerischen Landtag gegangen. 

(Susann Biedefeld (SPD): Hoffentlich stimmt das 
auch!)

Es wäre schön, meine Damen und Herren von der CSU, 
wenn Sie vor dem Bayerischen Landtag diese Morgen-
nachricht bestätigen würden. 

(Beifall bei der SPD)

Präsident Alois Glück: Nächste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Sackmann. 

Markus Sackmann (CSU): Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Kollege Hoderlein, dass ich zu 
Beginn meiner Rede sagen kann, in vielen Teilen bin ich 
der gleichen Meinung wie Sie, ist für mich eine ganz neue 
Erfahrung. Ich unterstütze Sie in diesem Begehren, würde 
mich aber freuen, wenn Sie nicht nur sagten, die SPD 
kämpfe in Bayern für die Sache. Ich entsinne mich, dass 
wir in Berlin eine gemeinsame Koalition haben. Deshalb 
brauchen wir in Berlin eine gemeinsame Linie. Ich hoffe, 
dass wir gemeinsam etwas erreichen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, dass nach 
dem Koalitionsvertrag bei der Gemeinschaftsaufgabe 
Kürzungen vorgenommen werden. Es ist aber nicht 
gesagt, wo gekürzt wird. 

Ich glaube, wir müssen heute vom Freistaat Bayern aus 
noch einmal deutlich sagen – Kollege Otto Zeitler und 
viele andere werden es bestätigen –: Das bayerische 
Grenzland braucht sehr wohl eine Höchstförderung, um 
damit den Abwanderungstendenzen und der Konkurrenz 
aus Tschechien entgegenzusteuern. Wir brauchen des-
halb die GA in der Form, wie sie in den letzten Tagen von-
seiten Bayerns vorbereitet wurde.

Ich bin Herrn Staatsminister Huber – er wird sicherlich 
selber noch darauf eingehen – und der Fraktion sehr 
dankbar, dass es uns gelungen ist, in die Gebietsabgren-
zung auch Gebiete – jedenfalls Teile davon – wie Neustadt 

an der Waldnaab, aber auch Schwandorf aufzunehmen, 
sodass wir zusammen mit Teilen Oberfrankens eine neue 
und durchgängige Fördergebietskulisse bekommen, Herr 
Kollege Zeitler, Herr Kollege Stahl und Frau Kollegin Deml. 
Damit haben wir, wie vor kurzem die Industrie- und Han-
delskammern in Ostbayern in einem Schreiben an uns 
festgestellt haben, ein Ergebnis, das so nicht zu erwarten 
war. 

Ich halte es auch deshalb für notwendig, um diese 
100 Millionen Euro und um die GA-West zu kämpfen, 
denn sonst würde der Erfolg der Bundeskanzlerin infrage 
gestellt, die ja erst vor kurzem beim europäischen Gipfel-
treffen nur für den ostbayerischen Grenzraum 75 Millionen 
Euro erkämpft hat. Ich darf anmerken, dass vor der Bun-
destagswahl, wenn wir die Bundesregierung aufgefordert 
haben, tätig zu werden, von Ihrer Seite eingewandt wurde, 
eine solche Sonderzahlung zugunsten des ostbayeri-
schen Raumes könne auf europäischer Ebene nicht 
erreicht werden. Ich bin stolz darauf, dass es die neue 
Kanzlerin Angela Merkel geschafft hat, diese 75 Millionen 
Euro durchzusetzen. Diese Gelder können wir entspre-
chend gut einsetzen. 

Konkret zu dem, was ansteht: Unser oberstes Ziel ist es, 
die GA-West in Höhe von 100 Millionen Euro zu erhalten. 
Dies wäre sinnvoll, richtig und notwendig. Ich brauche in 
diesem Hohen Hause all die Notwendigkeiten im Detail 
wohl nicht nochmals darzustellen. 

Sollte es aufgrund der Kürzungen, die auf Bundesebene 
wegen der Haushaltslage notwendig werden, tatsächlich 
zu einer Kürzung von rund 100 Millionen Euro kommen, 
dann ist es, glaube ich, nur recht und billig, wenn diese 
Kürzungen so vorgenommen werden, dass sechs Siebtel 
entsprechend der bisherigen Aufteilung im Osten bleiben 
und ein Siebtel bei uns. Das heißt, auch die Kürzungen 
müssen sich in diesem Rahmen bewegen. Ein Siebtel 
könnten wir akzeptieren und entsprechend hinnehmen. 

Aber, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir sollten 
trotz allem dafür kämpfen, die 100 Millionen Euro in voller 
Höhe erhalten bleiben. Herr Kollege Hoderlein, der Minis-
terpräsident hat gestern bei einer Ortsvorsitzendenkonfe-
renz in Regensburg-Babing erklärt, er werde alles daran-
setzen, die 100 Millionen Euro zu halten. Sollte es zu einer 
Kürzung um ein Siebtel kommen, so wie es als Kompro-
miss angeblich momentan angedacht ist, dann – so hat er 
erklärt, er werde dafür sorgen, dass die Kürzung um ein 
Siebtel dann aus bayerischen Haushaltsmitteln ausgegli-
chen wird. 

Wir können trotzdem Ihrem Antrag, in dem Sie in einen 
weiteren Spiegelstrich nachgeschoben haben, nicht 
zustimmen, weil Sie gerade in den letzten Tagen, wie ich 
dem Internet am 8. Februar entnommen habe, in vielen 
Bereichen noch einmal 50 Millionen Euro da und 50 Milli-
onen Euro dort gefordert haben, ohne einmal zu sagen, 
wie das aus dem bayerischen Haushalt fi nanziert werden 
soll. 

(Zuruf der Abgeordneten Dr. Hildegard Krona-
witter (SPD))

Deswegen bitte ich Sie herzlich: Wir sollten gemeinsam 
alles daran setzen, dass die 100 Millionen Euro in der GA-
West beinhaltet bleiben, damit wir unser neu abgegrenztes 
Fördergebiet, wie es dann am 20. Februar hoffentlich ent-



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode4610 Plenarprotokoll 15/61 v. 16. 02. 2006

schieden wird, auch entsprechend ausstatten können. In 
diesem Sinne bitte ich das Hohe Haus, unseren Antrag zu 
unterstützen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU) 

Präsident Alois Glück: Bevor ich die nächste Wortmel-
dung aufrufe, gebe ich das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zum Dringlichkeitsantrag „Keine Verlagerung 
des BND nach Berlin“, Drucksache 15/4762, bekannt. Mit 
Ja haben 92 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 32, Stimm-
enthaltungen 10. Damit ist der Dringlichkeitsantrag ange-
nommen. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen 
und Kollegen! Inhalt und Anliegen beider vorliegenden 
Anträge, das heißt des Antrags der CSU und des Antrags 
der SPD, ist: Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ soll erhalten bleiben, 
und hierin sollen auch in Zukunft Gelder zu fi nden sein zur 
Förderung strukturschwacher Gebiete in den alten Bun-
desländern. 

Der Hintergrund ist bereits angeleuchtet worden: jetzt der 
Kürzungsgedanke, sage ich einmal, und dann weiterge-
sponnen der Gedanke, diese Kürzung solle nicht proporti-
onal erfolgen nach dem, was bisher nach Alt- und Neu-
deutschland fl ießt, sondern solle nur festgemacht werden 
an den strukturschwachen Gebieten in den alten Bundes-
ländern. 

Bevor ich mich der inhaltlichen Bewertung der beiden 
Anträge widme, gestatten Sie mir zwei Anmerkungen zum 
Grundsätzlichen. Zum einen durften wir in den letzten 
Jahren immer wieder erfahren, wie Anträge von uns sei-
tens der CSU-„Opposition“, sage ich in diesem Fall, 
abgemeiert wurden nach der Argumentationsschiene, 
Adressat des Antrags sei Berlin, und dort gebe es Rot-
Grün, also sollten wir uns dorthin wenden und nicht den 
Bayerischen Landtag mit diesem Anliegen befassen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Mit derselben Angelegenheit haben wir es hier zu tun. 
Wenn wir es richtig einschätzen, gibt es in Berlin eine 
schwarz-rote Bundesregierung, und jetzt fi nden wir zwei 
Anträge vor, in denen es heißt: Die in Berlin mögen doch 
bitte usw. usf. Herr Kollege Hoderlein hat auf die Koaliti-
onsvereinbarung rekurriert. Beim vorigen Antrag war diese 
Koalitionsvereinbarung auch schon Gegenstand der 
Debatte. Vielleicht zeigt das, wie sich gewisse Herren, vor 
allem ein Herr Stoiber, durchsetzen können oder eben 
nicht durchsetzen können oder wollen. Das haben wir 
beim vorigen Antrag gesehen. 

Das Zweite: Herr Kollege Sackmann, Sie lehnen immer 
wieder Anträge von uns oder von der SPD ab – von der 
SPD noch viel mehr – mit der Begründung, die Staatsre-
gierung würde sich bereits um Inhalt und Anliegen dieses 
Antrags kümmern oder hätte sich schon darum geküm-
mert. Erst in der letzten Sitzung des Ausschusses für 
Bundes- und Europaangelegenheiten ist uns das wider-
fahren. Der Antrag wurde von der CSU abgelehnt mit der 
Begründung: Die Staatsregierung macht das schon. 

Jetzt fordert die CSU etwas, was die Staatsregierung am 
8. Februar im Kabinett beschlossen und selbstverständ-
lich auch verkündet hat. Also lassen Sie sich bitte einmal 
an Ihren eigenen Argumenten messen, bevor Sie uns mit 
derartigen Anträgen behelligen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Jetzt zum Inhaltlichen, zu Ihrer Intention. Die Gemein-
schaftsaufgabe für Bayern muss erhalten bleiben, damit 
Sie sich dann vor Ort für Ihren Einsatz und Ihre vermeintli-
chen Erfolge feiern lassen können, Herr Kollege Sack-
mann. Erinnern wir uns an die Arbeit der Föderalismus-
Kommission und was dabei herausgekommen ist, was 
leider nicht zu einem Ergebnis geführt hat. In der Födera-
lismus-Kommission gab es lange Zeit einen großen Kon-
sens: so wenig Gemeinschaftsaufgaben wie möglich. 
Man hat gesagt, gerade noch Agrarstruktur und Küsten-
schutz könnten bleiben, aber alles andere solle raus aus 
den Gemeinschaftsaufgaben. Was fi nden wir jetzt in der 
Koalitionsvereinbarung und in Ihrem Antrag? Es soll eben 
doch bei dem Kleinteiligen bleiben, es soll doch weiterhin 
die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur 
geben, und das angeblich so wohlhabende Bayern soll 
auch weiterhin aus dieser Gemeinschaftsaufgabe 
beglückt werden. 

Wir haben mittlerweile – auch das wissen Sie, Herr Kol-
lege Sackmann, denn Sie haben sie eingesetzt – die 
Arbeitsgemeinschaft Finanzen in der Föderalismus-
Debatte. Aber was diese Arbeitsgemeinschaft heraus-
bringt, das scheint Sie wenig zu interessieren. Sie wollen 
jetzt gleich Nägel mit Köpfen machen, Sie wollen, dass 
jetzt gleich fi x etwas passiert. Sie wollen damit – und drü-
cken es ganz deutlich aus –, dass eben nichts geändert 
wird. Dann können Sie sich aber diese Arbeitsgruppe 
sparen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir sind der Ansicht – und sind auch so ehrlich, das zu 
sagen –, diese Mischzuständigkeiten, diese Mischfi nan-
zierung sind wenig gut. Sie führt zu Ineffi zienzen, wie wir 
sie immer wieder erlebt haben. Deswegen war das 
Ansinnen der Föderalismus-Kommission richtig: weg mit 
der Gemeinschaftsaufgabe „Förderung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“. Deswegen können wir Ihrem Antrag 
selbstverständlich nicht zustimmen. 

Schauen wir uns aber einmal an, um was es eigentlich 
geht. Es geht – und das ist in der Debatte ehrlicherweise 
schon gesagt worden – noch um 10 Millionen Euro jähr-
lich. Wenn wir uns anschauen, was an EU-Förderung 
dazukommt sowie an Landesmitteln zur Struktur- und 
Wirtschaftsförderung, dann ist dies nur ein ganz kleiner 
Bruchteil. Deswegen sollte man, denke ich, auch nicht zu 
aufgeregt sein. 

Der Kollege Wuermeling – das darf ich nicht sagen –, der 
Herr Wuermeling hat dazu ein schönes Zitat gebracht: „Es 
ist unbefriedigend, sich über einen Tresor zu freuen, in 
dem nichts drin ist.“ Nach diesem Motto sollte man hier 
auch verfahren.

Damit bin ich bei der Strukturförderung beispielsweise 
aus Landesmitteln, Stichwort: Kürzung der Regionalför-
derung in den letzten Jahren. Meine Damen und Herren 
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von der CSU und von der Staatsregierung, machen Sie 
doch bitte erst einmal Ihre Hausaufgaben hier, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

anstatt nach Berlin zu zeigen und eine großartige Kulisse 
aufzubauen, den Leuten aber nicht zu sagen: Es geht 
eigentlich nur um 10 Millionen Euro, hoffentlich ergänzt 
um den entsprechenden Landesanteil. 

Ich will das jetzt nicht vertiefen – wir könnten es in extenso 
tun. Wenn wir uns das Selbstlob anschauen nach dem 
Finanzgipfel in Brüssel, muss man schon hinterfragen: Für 
was loben Sie sich eigentlich? Wenn wir uns die Leitlinien 
anschauen, was daraus geworden ist, wenn wir uns die 
Abstimmungen anschauen: Wie darf was gefördert 
werden, was kommt letztlich in der Bund-Länder-Abstim-
mung heraus, dann muss man eines sagen: Selbstver-
ständlich registrieren wir, dass die Förderkulisse größer 
geworden ist, und wir registrieren auch, was Sie bei der 
GA-Kulisse machen wollen. Nur muss man an dieser 
Stelle auch eines noch einmal klar festhalten: Mehr För-
dergebiete in Bayern, das heißt, wir haben scheinbar auch 
einen größeren Förderbedarf, eine größere Notwendigkeit. 
Das ist mitnichten ein Ausweis im positiven Sinne, das ist 
mitnichten ein Lob für die Politik, wie Sie sie in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten gefahren haben.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Es 
hat sich jetzt noch Herr Minister Huber zu Wort gemeldet. 
Bitte schön.

Staatsminister Erwin Huber (Wirtschaftsministerium): 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Frage des Kollegen Runge kann man leicht beant-
worten: Es geht um die Schaffung von Arbeitsplätzen, es 
geht um die Förderung von Investitionen in Bayern. Sich 
dafür einzusetzen, das ist, glaube ich, sinnvoll, lohnend 
und positiv. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Und was machen Sie in 
Berlin? Sind Sie in Berlin zu schwach?)

– Mein Gott! Wissen Sie, jetzt muss ich einmal sagen: 
Mich stört, die Kollegen Hoderlein und Sackmann reden in 
der Sache, und die GRÜNEN machen kleines politisches 
Karo. So denken Sie eben, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU – Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): 
Können Sie sich in Berlin durchsetzen oder 
nicht?)

Es geht jetzt um die Frage: Brauchen wir die Gemein-
schaftsaufgabe, und was ist der Grund dafür? 

Bei uns geht es in erster Linie darum, Grenzlandbereiche 
von Coburg bis Passau zu fördern, weil sie einer beson-
deren Konkurrenz und einem besonderen Wettbewerb 
ausgesetzt sind, die nicht durch die Unternehmer bedingt 
sind, sondern durch die politischen Rahmenbedingungen. 
Diese Konkurrenz oder dieses Gefälle beruht im Wesentli-
chen auf drei Faktoren: auf einem Lohngefälle, auf einem 
Steuergefälle und auf einem Fördergefälle zur Tschechi-
schen Republik und auch zu den neuen Bundesländern. 

Wer hier auch nur einen Blick hat für die Realitäten in 
Deutschland, der weiß, dass in den neuen Ländern – jetzt 
Ziel-1-Gebiet – die Höchstförderung gegeben werden 
kann. Ich würde das gar nicht infrage stellen, weil dort der 
wirtschaftliche Aufbau noch notwendig ist. 

Die europäische Entscheidung, dass die Beitrittsländer 
auch Ziel-1-Gebiet sind, ist jedenfalls für eine überschau-
bare Zeit richtig, wobei ich es sehr begrüße, dass die 
Kommission einen Förderkorridor, eine Förderdistanz von 
jetzt 20 % ermöglicht hat. Aber es bleibt – jedenfalls auf 
längere Zeit –, dass die bayerischen Grenzgebiete in 
dieser Situation benachteiligt sind und es darum geht, im 
Kampf um Investitionen und damit um Arbeitsplätze im 
Grunde einen positiven Effekt zu erreichen, damit nicht 
durch das Locken mit Fördergeldern immer mehr Investi-
tionen aus Bayern abgeworben werden. 

Wer es also mit den Grenzgebieten in Bayern ernst meint 
und wer dort eine Entwicklung fördern will, der muss sich 
auch für entsprechende fi nanzielle Unterstützung ein-
setzen. Das ist weithin gemeinsame Meinung, jedenfalls 
von CSU und SPD hier in diesem Hause. 

Jetzt zum aktuellen Stand. Die Europäische Kommission 
hat einen Filter vorgegeben, welche Regionen in Deutsch-
land hineinkommen können, und dann wird nach objek-
tiven Kriterien – Arbeitslosigkeit, Einkommen und derglei-
chen – ein Ranking gemacht. Danach ist es möglich, dass 
Bayern in der Zukunft ein größeres Fördergebiet hat, eine 
größere Förderkulisse. 

Obwohl vorgegeben ist, dass die gesamte Förderkulisse 
in Deutschland von jetzt 14 Millionen Einwohnern auf 
9 Millionen Einwohner zurückgeführt wird, kommt uns 
zugute, dass im Koalitionsvertrag im Gegensatz zu früher 
festgelegt ist, dass der Grenzgürtel durchgehend in ein 
Fördergebiet hineinkommen soll.

Bei aller Gemeinsamkeit in der Zielsetzung, Herr Kollege 
Hoderlein und meine Damen und Herren von den 
GRÜNEN, darf man nicht übersehen, dass die frühere rot-
grüne Bundesregierung diesen durchgehenden Förder-
gürtel durchbrochen hat und dass Schwandorf und Neu-
stadt an der Waldnaab aus dem Fördergebiet herausge-
fallen sind. Ich fi nde, es ist richtig, den gesamten Grenz-
gürtel in die Gemeinschaftsaufgabe hineinzunehmen. 

(Beifall bei der CSU – Zuruf des Abgeordneten 
Dr. Sepp Dürr (GRÜNE))

– Ich glaube, es ist ziemlich vergebens, Herr Dürr, auf Ihre 
Zwischenrufe zu antworten, weil Sie gar keine sachliche 
Antwort wollen, sondern mich nur stören wollen. Aber das 
werden Sie nie zustande bringen, da können Sie noch 
zehn Jahre hier schreien.

(Beifall bei der CSU)

Tatsache ist, dass in der Zeit von Rot-Grün dieser einheit-
liche Fördergürtel durchbrochen worden ist. Wir sind jetzt 
in der Lage, vor allem den Kollegen aus der Oberpfalz zu 
sagen: Der größere Teil des Landkreises Neustadt a. d. 
Waldnaab und der größere Teil des Landkreises Schwan-
dorf, so ungefähr bis zur Autobahn, werden in die Förder-
kulisse Gemeinschaftsaufgabe aufgenommen, auch die 
Stadt Weiden mit 21 000 Einwohnern, allerdings hier nicht 
für die Großbetriebsförderung. 
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Im Übrigen: Wenn Sie sich beklagen, dass Sie nicht infor-
miert worden sind – Ihr Kollege Schieder hat mich ständig 
angesprochen und von mir beste Auskünfte bekommen. 
Ich brauche Ihnen ja nicht mit jeder Information nachzu-
laufen. Ich meine, dass der, der sich für diese Bereiche 
interessiert, von selber eine gewisse Holschuld und Ein-
satz für die Bringschuld hat. 

(Beifall bei der CSU) 

Soviel Bequemlichkeit brauchen Sie nicht zu verbreiten.

(Zuruf des Abgeordneten Wolfgang Hoderlein 
(SPD) – Weitere Zurufe von der SPD)

In Oberfranken kommen die Landkreise Kronach und 
Kulmbach hinzu. Das heißt, die bisherige Förderkulisse 
bleibt erhalten, also Hof, Stadt und Landkreis, und Wun-
siedel, es kommen, wie gesagt, Kronach und Kulmbach 
hinzu. Sie sind im Ranking so gelegen, dass sie automa-
tisch und nach den Kriterien hineinkommen.

Für Neustadt bei Coburg haben wir das durch Verhand-
lungsgeschick erreicht, ebenso betrifft es, was ich gesagt 
habe, Neustadt a. d. Waldnaab, Weiden und Schwandorf 
und den nördlichen Teil des Landkreises Passau – jeden-
falls ein Gebiet mit 48 000 Einwohnern. 

Das ist in der Weise geschehen, dass in den Verhand-
lungen zwischen den Ländern Berlin etwa 250 000 För-
dereinwohner abgibt und wir diese dann zur Schließung 
des Grenzgürtels einsetzen konnten, sodass ich heute 
feststellen kann: Die Förderkulisse, die ab 2007 in Bayern 
gilt, wird größer sein als die Förderkulisse unter Rot-Grün, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CSU)

Hinzu kommen – Kollege Sackmann hat es erwähnt – die 
75 Millionen Euro, die die Bundeskanzlerin beim Europäi-
schen Rat herausgehandelt hat. Auch da gibt es einen 
sehr interessanten Unterschied zu früher. Bundeskanzler 
Schröder hatte sich, entgegen seinen Versprechungen, für 
eine solche Sonderförderung im Grenzland nicht einge-
setzt. Auf die Vorhaltung, dass Österreich 150 Millionen 
Euro unter den gleichen Kriterien herausgehandelt hat, hat 
er in den Koalitionsverhandlungen – seinerzeit noch als 
amtierender Bundeskanzler – geantwortet: Ach, das 
müssen Sie doch verstehen. Ein kleines Land kann ja 
mehr oder weniger an die Klagemauer gehen und erreicht 
dann etwas, aber ein großes Land wie Deutschland sollte 
die gleiche Methode nicht anwenden.

(Zuruf von der CSU: Hört, hört!)

Für Frau Merkel, der neuen Bundeskanzlerin, war das 
offenbar nicht vergebens und nicht zu gering, und wir 
danken ihr, dass diese 75 Millionen zusätzlich kommen.

(Beifall bei der CSU – Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Bei 
2 Milliarden Euro als Nettozahler!)

– Die Grenzgebiete sind Nettoempfänger, aber das 
werden Sie auch nie kapieren, Herr Kollege. 

(Zurufe des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Die Grenzgebiete sind Nettoempfänger. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Wir sind Nettozahler mit 
2 Milliarden und bekommen 75 Millionen! – Zuruf 
von der CSU: Sag nix!)

– Mir fi ele viel ein, ja, aber ich möchte auf das wichtigere 
Thema kommen. 

(Allgemeine Unruhe)

Erstens, zur Zukunft der Gemeinschaftsaufgabe insge-
samt. Herr Kollege Hoderlein, da darf man die Fragen der 
Föderalismuskommission und die aktuellen Dinge nicht 
durcheinander bringen, und zwar deshalb: Wenn Gemein-
schaftsaufgaben im Zusammenhang mit Bund-Länder-
Beziehungen verändert werden, wie beim Hochschulbau, 
dann werden natürlich diese Gelder weiterhin zur Verfü-
gung gestellt und in Länderhoheit eingesetzt. Da ver-
zichtet man auf nichts. Jetzt, seit Mitte des Jahres 2005, 
hat man sich aber in der Föderalismuskommission zur 
Fortführung dieser Gemeinschaftsaufgabe bekannt. 
Heute fi nden ja wohl die abschließenden Gespräche über 
diese Reform statt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 
Gemeinschaftsaufgabe da in irgendeiner Weise tangiert 
wird. Das heißt, wir gehen nach diesen Gesprächen davon 
aus, dass es auch in der Zukunft die Gemeinschaftsauf-
gabe in Deutschland gibt. 

Dann ist die Frage, wie die Gelder – bisher 700 Millionen 
Euro – eingesetzt werden. Da war es in der Vergangenheit 
schon schwierig, für den Westen etwas zu bekommen, 
denn auch die alte Bundesregierung hat das Geld immer 
zunächst mehrheitlich in den Osten gegeben. Nur gele-
gentlich haben wir etwas bekommen, wenn man das Geld 
dort nicht mehr einsetzen konnte. 

Ich glaube, es ist ein Gebot der Gerechtigkeit zu sagen: 
Wenn es auch im Westen strukturschwächere Räume 
gibt, dann haben sie auch Anspruch auf eine vergleich-
bare Förderung. Deshalb setzen wir uns ein für GA-West.

(Beifall bei der CSU) 

Im Übrigen – das sage ich jetzt auch an die neuen 
Länder, an die ostdeutschen Länder gerichtet: Man sollte 
Verständnis haben für die gesamtdeutsche Gemeinsam-
keit. Wenn es die Gemeinschaftsaufgabe nur noch im 
Osten gäbe und im Westen nicht mehr, dann fürchte ich 
zunehmende Spannungen, Ungerechtigkeiten und auch 
ein Infragestellen von Leistungen an die ostdeutschen 
Länder. Dann muss man nämlich fragen, warum sie, 
wenn sie Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe 
bekommen, dann die Investitionszulage, die den Westen 
250 Millionen Euro im Jahr kostet, noch unverändert 
bekommen, wenn heute in der Zeitung steht, dass alle 
ostdeutschen Bundesländer – Sachsen steht noch am 
besten da – die Sonderbundesergänzungszuweisungen 
nicht zweckentsprechend für Investitionen, sondern zur 
Haushaltssanierung einsetzen. 

Berlin ist am schlimmsten. Null Prozent sind bestim-
mungsgemäß verwendet worden; vielmehr wurde alles 
nur in den Haushalt gesteckt. Andere Länder liegen bei 7 
bis 10 %. Es kann nicht sein, dass der Bund Ergänzungs-
zuweisungen gibt, die für Investitionen vorgesehen sind, 
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und dann werden damit im Osten Haushaltslöcher 
gestopft, meine sehr verehrten Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Deshalb ist unser Wunsch berechtigt und begründet. Ich 
sage dabei ganz deutlich, dass ich Finanzminister Stein-
brück keine Vorhaltungen mache, wenn in diesem Bereich 
von 700 Millionen etwa 100 Millionen eingespart werden. 
Wenn in allen Bereichen gespart werden muss, darf man 
auch hier in einem vernünftigen Umfang sparen. Wenn 
aber nun 600 Millionen verbleiben, kann das Geld nicht so 
verteilt werden, dass es nur in den Osten geht. Dann 
möchten wir auch den entsprechenden bisherigen Sieb-
telanteil. Als diese Planungen bekannt geworden sind, 
habe ich mich mit einem Schreiben und in Gesprächen 
mit dem Bundeswirtschaftsminister an den Bund 
gewendet. Der Bayerische Ministerpräsident hat am 
9. Februar an die Bundeskanzlerin geschrieben. Das 
geschah beides mit dem Ziel, die Gemeinschaftsaufgabe 
West in der Förderkulisse nicht nur zu erhalten, sondern 
auch mit fi nanziellen Mitteln auszustatten.

Ich habe heute Mittag in Berlin die Gelegenheit gehabt, mit 
dem Bundeswirtschaftsminister zu sprechen. Er hat mir 
versichert, dass sich das Bundeswirtschaftsministerium für 
eine solche Regelung, also der Beibehaltung des Förderge-
bietes West, einsetzen wird und dass adäquat in Ost und 
West gekürzt wird und nicht einseitig zugunsten des Ostens 
und zulasten des Westens. Ich möchte dem Bundeswirt-
schaftsminister für diesen Einsatz danken. Ich hoffe, dass 
auch der Bundesfi nanzminister diese Einsicht hat.

(Beifall bei der CSU) 

Bei allen Unwägbarkeiten, die aus den Vorentscheidungen 
interpretiert werden können, sieht es im Moment so aus, 
dass gerade auch durch unseren energischen Einsatz, 
aber auch den Einsatz anderer westlicher Länder wie Nor-
drhein-Westfalen, Niedersachsen oder Schleswig-Hol-
stein eine Änderung der ursprünglichen Absicht erfolgt 
und wir die Aussicht haben, Gelder nach dem bisherigen 
Verteilungssystem zu bekommen. Ich möchte dies mit 
aller Vorsicht sagen und warne davor, im Moment in hypo-
thetische Überlegungen einzutreten. Aber es ist nach 
meiner Meinung aus Gründen der Gerechtigkeit der wirt-
schaftlichen Entwicklung und zur Vermeidung eines uner-
träglichen Fördergefälles zur Tschechischen Republik ein 
Gebot der Stunde, diese Gemeinschaftsaufgabe in dem 
genannten Umfang zu erhalten. 

Ich danke der CSU-Fraktion für ihren Antrag. Ich sehe es 
ebenso wie der Kollege Sackmann, dass man leider dem 
Antrag der SPD wegen der Vorbelastung für den Haushalt 
nicht zustimmen kann. Aber den Punkt des Antrags, die 
Förderkulisse zu erläutern, Herr Kollege Hoderlein, habe 
ich mit meinem Beitrag erfüllt. Ich danke für den gemein-
samen Einsatz. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Vielen Dank, Herr Minister. Die Staatsregierung hat die 
Redezeit insgesamt um drei Minuten und 26 Sekunden 
überschritten. Diese Zeit kann von den anderen Frakti-
onen noch in Anspruch genommen werden. Zu Wort hat 
sich zunächst Kollege Hoderlein gemeldet. Herr Kollege, 
Sie haben über fünf Minuten Redezeit. 

Wolfgang Hoderlein (SPD) (vom Redner nicht autorisiert): 
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Äußerungen von Herrn Sackmann und Herrn Staats-
minister Huber, aber auch die des Kollegen Runge möchte 
ich noch kurz replizieren. Noch einmal, Herr Kollege 
Runge: Wir haben es zwar da und dort schon gemacht, 
nicht aber an dieser Stelle. Natürlich kann man aus verfas-
sungssystematischen Gründen sagen, die Gemein-
schaftsaufgabe ist eines dieser Weichteile der deutschen 
Verfassungsrealität, die man besser durch zwei klare 
Pfähle ersetzen sollte: Bund hier, Land dort. Dem stimme 
ich immer dann zu, wenn mit der Gemeinschaftsaufgabe 
etwas erledigt wird, was auf eine andere Art und Weise für 
alle Teile Deutschlands genauso oder noch besser zu erle-
digen wäre. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat die GA 
trotz all ihrer strukturellen Schwierigkeiten weiterhin ihre 
Berechtigung. Das gilt für die GA im Bereich der regio-
nalen Wirtschaftsstrukturförderung in vollem Umfang. Es 
gibt kein anderes Instrument, weder ein nationales noch 
ein regionales und auch kein EU-Förderinstrument, das 
zielgenau das tut, was die GA tut, nämlich eine Investiti-
onsförderung zu subventionieren, die unmittelbar die 
betrieblichen Investitionen anzieht und damit eine Verbes-
serung der Wettbewerbsfähigkeit und damit eine Erhö-
hung der Wahrscheinlichkeit der Schaffung von Arbeits-
plätzen schafft. 

Weil das so ist, müssen wir das unterstützen, oder man 
muss ein anderes, noch besseres Instrument erfi nden. Ich 
habe es noch nicht gefunden. Wer es erfi nden kann, soll 
sich melden. Wir haben es nicht; also bleibt es dabei. 

Und noch etwas, Herr Minister. Sie haben hier zwei Dinge 
gesagt, die sehr wichtig sind, aber leider nicht im CSU-
Antrag enthalten sind. Wenn Ihr Gespräch mit Minister 
Glos belastbar ist, das heißt, wenn das später so voll-
zogen wird, wird es, wenn es überhaupt eine Kürzung 
gibt, eine proportionale Kürzung geben und nicht allein 
eine Kürzung West. Das ist ein Punkt, den wir beide 
gemeinsam anstreben. Wenn es so kommt, ist es in Ord-
nung, noch besser wäre es allerdings, wenn es überhaupt 
keine Kürzungen geben würde.

Außerdem wissen wir, dass es zur Ausdehnung der För-
dergebietskulisse kommt. Da bleibe ich bei meiner Kritik. 
Das tut jeder, meist im Rahmen seiner unmittelbaren Inte-
ressen seines Stimmkreises oder seines Landkreises. Das 
ist auch legitim. Wenn es aber um die politische Sache als 
solche geht, dann gibt es keinen anderen Ort als das Par-
lament hier, in dem das besprochen werden muss. Das 
geht nicht durch irgendwelche Zwiegespräche oder Kor-
respondenzen. Wenn Sie nun aber die Zeit haben, der 
Presse oder den sonstigen Medien mitzuteilen, wie die 
zukünftige Kulisse aussehen soll, dann müssen Sie auch 
die Zeit fi nden, es den Abgeordneten des Bayerischen 
Landtags vorzutragen. Dabei bleibe ich, Herr Minister. 

(Markus Sackmann (CSU): Sie haben es doch 
schon in Ihrem Berichtsantrag stehen!)

Das ist eine Stilfrage. Und noch ein letzter Punkt, bei dem 
ich mich erfreut zeige. Sie haben angedeutet – allerdings 
nicht festgemacht –, dass in der Tat der Freistaat Bayern 
bereit wäre, im Falle des Komplettausfalls eine Substitu-
tion durch bayerische Landesmittel vorzusehen. 

(Markus Sackmann (CSU): Das ist eine feste 
Zusage!)
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Das freut mich sehr, wenngleich ich eigentlich davon aus-
gehe, dass das eine Selbstverständlichkeit sein müsste. 
Gleichzeitig muss ich Ihnen aber auch noch Folgendes 
sagen, Herr Kollege Sackmann: Wenn das so ist, dann ist 
Ihre vorhin vorgetragene Begründung dazu, dass Sie 
unserem Antrag nicht zustimmen können, weil das zu 
Haushaltsbelastungen führt, völlig absurd. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Begründung haben Sie natürlich vorher abgespro-
chen und jetzt können Sie sich nicht erneut gegenseitig 
absprechen und müssen es deshalb möglicherweise 
dabei belassen. Ich hoffe, dass, wenn wir das Hohe Haus 
verlassen, Sie auch dann, wenn Sie unseren Antrag 
ablehnen, sagen können, dass das, was wir heute debat-
tiert haben, Bayern in Sachen GA West voranbringt. Denn 
das war das Ziel der ganzen Operation. 

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Vielen Dank, Kollege Hoderlein. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ich freue mich, eine Delegation aus der Republik 
Bulgarien heute bei uns begrüßen zu können. An ihrer 
Spitze die Europaministerin Frau Dr. Meglena Kuneva. 
Herzlich willkommen!

(Beifall)

Auch die anderen Delegationsmitglieder seien recht herz-
lich begrüßt und insbesondere auch unsere Generalkon-
sulin hier in München, Frau Veneta Momtcheva, die immer 
Kontakt zu uns hält.

(Beifall) 

Wir fahren in der Aussprache fort. Zu Wort hat sich noch 
Herr Kollege Runge gemeldet.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, liebe Gäste aus Bulgarien! Frau 
Momtcheva, der Wein war hervorragend. 

Herr Minister Huber, ich habe einige Anmerkungen zu 
Ihren Ausführungen zu machen. Es ist nicht so, dass Sie 
es nicht besser wüssten, aber Ihre Einlassungen zur 
Gebietskulisse in Bezug auf Rot-Grün fordern selbstver-
ständlich eine kleine Erwiderung heraus. Zum einen gibt 
es Vorgaben durch die Europäische Kommission, auch 
wenn die nicht mehr in der gleichen Art wie früher gegeben 
sind – das hat sich heute in der Fragestunde herausge-
stellt – und zum anderen gibt es immer eine Bund-Länder-
Abstimmung, wie die Kulisse aussehen soll und wohin 
etwas fl ießt. Einseitige Schuldzuweisungen in Richtung 
Rot-Grün greifen hier also nicht; sie sind schlichtweg 
falsch.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Mit Ihren Bemerkungen zu Frau Merkel, wie toll sie sich 
eingesetzt habe, haben Sie uns selbstverständlich gut 
munitioniert. Wir müssen bezüglich der Finanzhilfen aus 
Brüssel eines festhalten: Deutschland zahlt erheblich 
mehr als in der letzten Finanzplanungsperiode, nämlich 
etwa 2 Milliarden Euro je Jahr, und Deutschland bekommt 
auch wesentlich weniger als zuletzt. Selbstverständlich 
könnte man da jetzt andere Relationen herstellen, Stich-

wort Luxemburg-Kompromiss oder das, was die Briten 
vorgeschlagen haben. Aber wir müssen das Ganze natür-
lich an den Fakten messen und an dem, was bisher pas-
siert ist. 

Wenn Sie sich anschauen, auf welchen Feldern Deutsch-
land weniger bekommt, dann stellen Sie fest, dass das die 
Strukturförderung betrifft. Dort sind die Relationen ganz 
immens. Es hilft Ihnen dabei nicht, Herr Huber, wenn Sie 
sagen, Bayern habe eine größere Gebietskulisse und des-
wegen werden es nicht 7 % der Strukturfondsmittel sein, 
sondern 11 % der Strukturfondsmittel für Deutschland 
entfallen auf Bayern. Dann gibt es noch zusätzlich die 
75 Millionen Euro aus der EFRE-Sonderzuweisung. Auch 
dann, wenn wir das alles zusammenrechnen, wird es nicht 
soviel sein, wie es bisher gewesen ist oder allenfalls 
genauso viel. Wir staunen, wie Sie lobend durchs Land 
ziehen und sagen, jetzt sei alles ganz toll, während früher 
alles ganz fürchterlich war. Das entspricht einfach nicht 
den Tatsachen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Selbstverständlich verstehen wir auch das Anliegen der 
CSU-Fraktion und von Ihnen, Herr Kollege Hoderlein, 
wenn es um die Verteilung der Mittel geht – wir sind 
gerade nicht in der Debatte, diese Gemeinschaftsaufgabe 
wegzunehmen –, dass man möglichst versucht, für 
Bayern noch etwas herauszuschlagen. Nur haben wir die 
grundsätzliche Debatte im Kopf und ich habe gesagt, es 
sei gerade der Arbeitskreis eingesetzt worden, der sich 
mit den Finanzverfl echtungen befasse. Wir haben auch 
das im Kopf, was real vorhanden ist. In diesem Zusam-
menhang sagen wir: Die zehn Millionen oder, wenn die 
proportionale Kürzung eintreten sollte, die neun oder acht 
Millionen sollten wir doch aus dem eigenen Haushalt 
schultern können. Deswegen werden wir diesen beiden 
Anträgen heute nicht zustimmen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. Wir kommen 
dann zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge wieder 
getrennt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf der Drucksache 15/
4763 – das ist der Antrag der SPD-Fraktion – seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Das ist die Fraktion der SPD. Gegenstimmen? – 
Das sind die Fraktionen der CSU und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Stimmenthal-
tungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist der Antrag abge-
lehnt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf der Drucksache 15/
4765 – das ist der Antrag der CSU-Fraktion – seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Das sind die Fraktionen der CSU und der SPD. 
Gegenstimmen? – Das ist die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Stimmenthal-
tungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist der Antrag ange-
nommen.

Damit sind wir mit dem Tagesordnungspunkt Dringlich-
keitsanträge fertig. Die restlichen Dringlichkeitsanträge – 
15/4764, 15/4766 und 15/4767 – werden in die zustän-
digen Ausschüsse verwiesen.
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Antrag der Abgeordneten Susann Biedefeld u. a. 
(SPD) 
Verbot des Schnabelkürzens bei Mastputen  
(Drs. 15/3839)

Ich eröffne die Aussprache. Als Erste hat Frau Kollegin 
Biedefeld das Wort.

Susann Biedefeld (SPD) (von der Rednerin nicht autori-
siert): Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Erlauben Sie mir zu diesem Antrag eine Vorbemerkung, 
weil ich die Reaktionen gerade eben wieder bemerkt 
habe: Ich fi nde es nicht angemessen bzw. ich empfi nde es 
als ungut, wenn man sich über diesen Antrag oder ähnlich 
geartete Anträge lächerlich macht. Wer dies tut, tritt das 
Engagement von Tausenden von Tierschützern in Bayern 
mit Füßen. In Bayern sind viele Tausende Tierschützer 
ehrenamtlich tätig, teilweise unermüdlich tätig, um den 
Qualen der Tiere ein Ende zu bereiten. Ich sage an dieser 
Stelle all denjenigen, die sich auf diesem Feld ehrenamt-
lich engagieren, ein Dankeschön für ihre Arbeit und zolle 
ihnen Anerkennung und Respekt.

(Beifall bei der SPD)

Zum Antrag selber: Unser Antrag zielt auf ein Verbot des 
Schnabelkürzens bei Mastputen ab. Wir sagen analog zu 
der Praxis in Nordrhein-Westfalen: Wenn es Ausnahmege-
nehmigungen geben sollte, müssen diese absolut rest-
riktiv behandelt werden. Bei der Vornahme von Ausnah-
megenehmigungen, die es gibt – in Nordrhein-Westfalen 
gibt es ein Verbot mit Ausnahmegenehmigungen –, 
müssen unserer Meinung nach die zuständigen Behörden 
angewiesen werden, dass eine Erlaubnis nur unter ganz 
bestimmten Voraussetzungen erteilt werden kann oder 
erteilt werden darf. Die Erteilung einer solchen Erlaubnis 
muss unserer Meinung nach einen Einzelfall betreffen und 
ist ganz klar zu befristen – das ist eine wichtige Vorgabe. 
Künftige Erlaubnisse dürfen unseres Erachtens nur dann 
erteilt bzw. verlängert werden, wenn in jedem Einzelfall 
glaubhaft dargelegt wird, dass der Eingriff im Hinblick auf 
die vorgesehene Nutzung zum Schutz der Tiere unerläss-
lich ist.

Ein ganz besonders wichtiger Punkt ist für uns im Hinblick 
auf derartige Ausnahmegenehmigungen, dass künftig ein 
Kürzen der Schnabelspitze bei Nutzgefl ügel nur unter 
gleichzeitiger, nachprüfbarer und klar nachvollziehbarer 
Verbesserung der Haltungsbedingungen, erlaubt werden 
darf. In Deutschland – auch in Bayern – wird Millionen von 
Puten der Schnabel gekürzt. Dabei handelt es sich nach 
dem Tierschutzgesetz ganz klar um eine Amputation, und 
den Tieren werden damit erhebliche Schmerzen zugefügt. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang § 6 des Tierschutz-
gesetzes, der hier zutrifft, zitieren. Da heißt es: 

Verboten ist das vollständige oder teilweise 
Amputieren von Körperteilen oder das vollstän-
dige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören 
von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres.

Ich möchte Ihnen auch nicht den Appetit auf Pute oder 
Gefl ügel insgesamt verderben, aber Schnabelkürzen ist 
wie ein Abschneiden einer Oberlippe. Es ist wirklich mit 
furchtbaren und lebenslangen Schmerzen für diese Tiere 

verbunden. Ich wundere mich schon sehr, dass Herr 
Dr. Wenzel aus dem Ministerium kürzlich behauptet hatte, 
dass Schnabelkürzen den Tieren kein Leid zufügt, denn 
ich weiß nicht, ob er das immer noch behaupten würde, 
wenn man ihm – ich sage das überspitzt provokativ – die 
Oberlippe abschneiden würde. Wegen der fürchterlichen 
lebenslangen Schmerzen lehnen wir diesen praxisübli-
chen tierschutzwidrigen Eingriff ab und fordern dieses 
Verbot ein. Der Schnabel ist – das muss man wissen; die-
jenigen, die sich im Tierschutz engagieren, wissen das 
auch – das wichtigste Tastorgan der Vögel und aufgrund 
der Fülle der in ihm befi ndlichen sensorischen Refl ektoren 
bei der Nahrungssuche unerlässlich zur Unterscheidung 
und Bewertung der Nahrungsaufnahme. 

In der öffentlichen Diskussion wird seitens der Gefl ügel-
halter betont, dass doch nur die Schnabelspitze, die doch 
lediglich wie ein Fingernagel aus Horn bestehe, entfernt 
werde. Verschwiegen wird fast immer, dass es sich um 
einen Eingriff in ein lebendiges, das heißt durchblutetes 
Gewebe handelt. Ich zitiere – vielleicht hat der eine oder 
andere einmal erlebt, wie es funktioniert wie man derartige 
Schnäbel kürzt –: Zum Kupieren der Schnäbel werden bei 
Puten so genannte Laser verwendet, beim älteren Gerä-
tetyp wird mittels eines Lichtbogens wie bei einem 
Schneidbrenner ein Loch in den Oberschnabel gebrannt, 
so dass die Spitze nach etwa acht Tagen abfällt. Das 
modifi zierte neuere Verfahren – das nicht gänzlich üblich 
ist und nicht praktiziert wird – verwendet Infrarotlicht, 
dessen Hitzeeinwirkung den Schnabel schädigt, ohne 
dass ein Loch hinein gebrannt wird, aber letztlich dieselbe 
Wirkung für das Tier zeitigt. Die Prozedur, bei der es sich 
um diese Amputation im Sinne des Tierschutzgesetzes 
handelt, erfolgt bei allen Verfahren ohne Betäubung. Auch 
das wollte ich einmal zur Kenntnis geben. Schnabelkürzen 
ist eine äußerst grausame Methode, um die Tiere an 
schlechte Haltungsbedingungen anzupassen. Das Schna-
belkürzen stellt einen schwerwiegenden Eingriff in das 
Wohlbefi nden des Vogels dar, weil man ihn seines wich-
tigsten Tastorganes beraubt.

Wir sagen, wir können dem Federpicken und dem Kanni-
balismus durch verbesserte Haltungsbedingungen entge-
genwirken. Wenn immer angeführt wird, Federpicken und 
Kannibalismus machen das Schnabelkürzen notwendig, 
dann sagen wir: Das geht auch anders, nämlich durch die 
Verbesserung der Haltsbedingungen im Sinne des Tier-
schutzgesetzes. Darum fordern wir ein Verbot des Schna-
belkürzens und Ausnahmegenehmigungen nur bei gleich-
zeitiger Verbesserung der Haltungsbedingungen. Es geht 
um leidensfähige Mitgeschöpfe. Verhindern Sie mit uns 
gemeinsam weitere Qualen und Tierquälereien auf diesem 
Feld.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
gebe zwischendurch eine Bitte des Stenografi schen 
Dienstes bekannt: Wie üblich können jetzt die Nieder-
schriften der heutigen Sitzung nicht mehr bis zum Sit-
zungsende fertig gestellt und damit von Ihnen korrigiert 
werden. Wer korrigieren möchte, muss sich am Redner-
pult den gelben Zettel abholen, damit ihm die Korrektur-
abschriften nach Hause geschickt werden können. Als 
Nächster hat Herr Kollege Dr. Huber das Wort.

Dr. Marcel Huber (CSU) (vom Redner nicht autorisiert): 
Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und 
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Kollegen! Endlich können wir diesen Antrag behandeln, 
nachdem wir ihn seit zwei Monaten immer wieder ver-
schoben haben. Frau Kollegin Biedefeld, ich stimme Ihnen 
zu: Dieses Thema ist nicht lächerlich, sondern hat für den 
Tierschutz große Bedeutung. Wir sollten uns ganz nüch-
tern und mit Gelassenheit dieses Themas annehmen. 
Frau Kollegin Biedefeld, Sie haben schon erwähnt, dass 
sich das Putenfl eisch großer Beliebtheit erfreut. Immer 
mehr Leute greifen zu Putenfl eisch. Allerdings vergeht 
einem der Appetit angesichts dieser drastischen Schilde-
rung des Leides, das für die Puten damit verbunden ist. 

Ihre Beschreibung der pathohistologischen Störungen, 
die für die Puten damit verbunden sind, gibt nur die Mei-
nung eines Teils der Autoren wieder, die sich mit diesem 
Thema beschäftigen. Wie bei anderen Eingriffen am Tier 
gibt es auch zu diesem Thema Gutachten, in denen genau 
das Gegenteil behauptet wird. Für uns Parlamentarier ist 
es schwer, zu einer Beurteilung zu kommen, wenn sich die 
Fachleute über die Frage streiten, was ein Tier empfi ndet, 
an dem ein solcher Eingriff vorgenommen wird.

Hier liegt unser Dissens. Wir sind uns darüber einig, dass 
wir Leid und Schmerzen von den Tieren fernhalten wollen. 
Wir erkennen natürlich die gute Absicht an, die hinter 
Ihrem Antrag steht. Sie wollen die Lebensbedingungen 
der Puten in Bayern verbessern. Das ist löblich. Diese 
Absicht teilen wir. Ich bin jedoch der Auffassung, mit 
diesem Antrag schaffen Sie es nicht. Ich will Ihnen das 
gerne erklären: Ich halte diesen Antrag für inkonsistent. Im 
ersten Satz fordern Sie ein totales Verbot, im zweiten Satz 
legen Sie dar, unter welchen Bedingungen Sie das Verbot 
umgehen wollen. Entweder verbieten wir das Schnabel-
kürzen oder wir defi nieren die Bedingungen.

Sie haben erklärt, dieser Satz sei aus redaktionellen 
Gründen aufgenommen worden. Ich halte diesen Antrag 
aber auch aus juristischen Gründen für unnötig; denn er 
weicht nicht von der geltenden Rechtslage nach dem 
Tierschutzgesetz ab. Die Ausnahmegenehmigung – die 
Sie vehement einfordern – wird nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen erteilt, die im Einzelfall zu prüfen ist. 
Diese Ausnahme ist einzelfallbezogen und befristet. Dies 
ist in § 6 Absatz 3 des Tierschutzgesetzes nachzulesen.

Das ist die aktuelle Rechtslage. Ich traue es den Kollegen 
in den Veterinärämtern zu, vor der Erteilung einer solchen 
Ausnahmegenehmigung eine verantwortungsvolle Abwä-
gung vorzunehmen, ob die Kürzung des Schnabels wirk-
lich notwendig ist im Vergleich zu den schwerwiegenden 
Folgen des Schnabelpickens und des Kannibalismus. Die 
Folgen kann man sich als Tierarzt ansehen: Der Federver-
lust führt zu Unterkühlung. Die Tiere werden empfi ndlich 
und krankheitsanfälliger, was wiederum zu einer erhöhten 
Morbidität führt. Dies ist die Folge des Kannibalismus und 
einer nicht erfolgten Kürzung des Schnabels.

Ich betone noch einmal: Für die Erteilung der Ausnahme-
genehmigung muss im Einzelfall geprüft werden, ob die 
fachlich anerkannten Anforderungen an die Putenhaltung 
nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und der 
Technik erfüllt sind und ob alle anzunehmenden ursächli-
chen Faktoren für Federpicken und Kannibalismus ausge-
schlossen sind. Damit kommen wir an des Puters Kern: 
Schnabelpicken ist ein multifaktorielles Geschehen. Hier 
geht es nicht nur um das Vorhandensein des Schnabels. 
Das Phänomen des Schnabelpickens, des Federpickens 

und des Hackens ist zunächst einmal genetisch bedingt. 
Die von Ihnen bevorzugten „Big Six“ von British United 
Turkey haben diesbezüglich nicht weniger Probleme als 
die Tiere von Kelly Bronze. Dieses Phänomen tritt bei 
beiden Arten auf. Außerdem gibt es noch andere Einfl uss-
faktoren, zum Beispiel das Klima. Wenn das Klima nicht 
stimmt, tritt das Phänomen häufi ger auf. Weitere Phäno-
mene sind die Beleuchtung und die Haltung.

An dieser Stelle muss ich noch einmal sagen: Wenn Kan-
nibalismus auftritt, ist das kein zwingendes Indiz dafür, 
dass die Haltung schlecht ist. Dieses Phänomen tritt 
– auch wenn wir dies nicht gern wahrhaben wollen – auch 
in Freiland-Biohaltungen auf. Deshalb habe ich erstaunt in 
Ihrem Antrag gelesen, dass Sie eine Ausnahmezulassung 
zum Kürzen der Schnabelspitze nur unter gleichzeitiger 
Verbesserung der Haltungsbedingungen erlauben wollen. 
Das subsumiert natürlich, dass alle Haltungsbedingungen 
verbesserbar sind. Wenn jemand gute Haltungsbedin-
gungen hat und vor der Notwendigkeit steht, eine Schna-
belkürzung vornehmen zu müssen, frage ich mich, was er 
an der Haltung verbessern soll. Ich halte den Deal für sehr 
fragwürdig, der lautet: Ich genehmige euch im Einzelfall 
das Schnabelkürzen, wenn ihr dafür Haltungsverbesse-
rungen vornehmt.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Was 
schlagen Sie denn vor? Ich höre nichts!)

Für mich ist das der falsche Ansatz. Die Frage muss 
lauten: Wie kann ich durch Züchtung, Fütterung, Klima, 
Licht und Haltung die Bedingungen so verbessern, dass 
es gar nicht zum Picken kommt.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Genau, 
da sind wir beieinander!)

Es wäre zu kurz gesprungen, wenn wir nur auf die Haltung 
schauen würden. Ich darf darauf hinweisen, dass auf die 
Idee, die Haltungsbedingungen zu verbessern, außer 
Ihnen noch ein paar Leute gekommen sind. Wir brauchen 
dazu nicht unbedingt den Hinweis in dem Gutachten von 
Frau Prof. Dr. Krautwald-Junghans. Ich darf Ihnen einige 
dieser Bemühungen aus der Praxis zitieren. Die Initiative 
„Nachhaltige deutsche Putenwirtschaft“, in der 30 Orga-
nisationen – darunter auch völlig unverdächtige Organisa-
tionen wie Tierschutzorganisationen, Verbraucherschutz-
organisationen, Handel, Wissenschaft, Landwirtschaft 
und die Landesministerien – seit 2002 zusammenarbeiten, 
beschäftigt sich in Fachgruppen mit tierschutzrelevanten 
Themen.

Dort werden Vorschläge für mehr Bewegung, eine kor-
rekte Defi nition der Besatzdichte und für die praktische 
Gestaltung von Beschäftigungsmöglichkeiten entwickelt. 
Der fachliche Oberbegriff hierfür lautet: „Behaviour Enrich-
ment“. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, 
Ernährung und Landwirtschaft initiierte und fi nanziert 
– noch unter Frau Künast – von 2005 bis 2007 ein Modell-
vorhaben zur Putenhaltung mit Beschäftigungs- und 
Strukturelementen. Auch hier geht es um mehr Bewegung 
und die Gestaltung des Lebensraums. Wenn der Raum 
wie eine Wohnung gestaltet wird, begegnen sich die Tiere 
nicht dauernd. Dadurch kommt es automatisch zu 
weniger Aggression. In diese Richtung sollte weiter gear-
beitet werden.
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Auf Initiative der Länder wurde im Jahre 1999 erstmals 
eine Bundeseckwertevereinbarung ins Leben gerufen. 
Diese Vereinbarung ist dynamisch angelegt. Sie wurde im 
Jahre 2004 noch einmal zu einer Revision vorgelegt und 
weiterentwickelt. Darin wurden Eckwerte für die Verbes-
serung der haltungsrelevanten Faktoren gelegt, die zu 
einer Aggression führen können. Ich habe vor kurzem mit 
Prof. Dr. Korbel von der tierärztlichen Fakultät der LMU 
gesprochen. An der LMU läuft derzeit ein Forschungsvor-
haben zum Thema „Günstige Beeinfl ussung des Verhal-
tens von Puten durch Änderung des Lichtprogramms“. 
Dies bezieht sich speziell auf den UV-Bereich. 

Man versucht in Bezug auf Aggressionen auch den Faktor 
Licht zu untersuchen. 

Zuletzt darf ich darauf verweisen, dass es eine Beispiel 
gebende Vereinbarung zwischen dem Staatsministerium 
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, dem 
Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten und 
dem Landesverband der bayerischen Gefl ügelwirtschaft 
über Mindestanforderungen bei der Haltung von Jungm-
asthühnchen und Mastputen gibt, welche über die derzeit 
bundesgesetzlich festgelegten Mindestanforderungen 
hinausgeht. Dabei lehnt man sich an die erwähnten Bun-
deseckwerte an und füllt dadurch die gesetzliche Lücke, 
die derzeit noch bei EU und Bund besteht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, ich 
konnte Ihnen glaubwürdig aufzeigen, dass wir uns in der 
Praxis darum bemühen, die Haltungsbedingungen zu ver-
bessern. Es läuft hier Vieles. Wir sollten diese Entwick-
lungen und Forschungsvorhaben, aber auch die in der 
Praxis angewandten Vereinbarungen, die quasi Geset-
zesersatz sind, weiter unterstützen, und wir sollten dazu 
beitragen, dass sich diese Bemühungen in Zukunft einmal 
so weit auswirken, dass wir die Schnäbel nicht mehr 
kürzen müssen. Dazu gehört auch die Zuchtauswahl. Mit 
dem Antrag, den Sie hier vorgelegt haben, werden wir 
diesem Ziel nicht näher kommen. Aus diesem Grund 
lehnen wir den Antrag ab. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Kollegin Rütting das Wort.

Barbara Rütting (GRÜNE): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! „Ist es gleich Wahnsinn, hat es doch 
Methode.“ Hamlet! In einer Rede sollte man nicht mehr als 
zwei Zitate verwenden. Da Sie noch alle da sind, will ich 
das zweite Zitat gleich nachschicken. Ich hatte es einmal 
vor Jahren von Margarete Bause gehört. Damals hat sie 
gesagt: „Wer heute den Kopf in den Sand steckt, wird 
morgen mit den Zähnen knirschen.“ Wir knirschen alle 
ständig mit den Zähnen, lassen den Kopf aber im Sand, 
weil wir nicht sehen wollen, wie wir täglich und stündlich 
die Natur zerstören, wie wir die Wälder, die Pfl anzen, die 
Tiere und auch die Menschen kaputtmachen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Greenpeace hat gerade zusammen mit der Universität 
von North Carolina eine Studie herausgebracht, wonach 
die Fische so mit Quecksilber verseucht sind, dass 
schwangeren Frauen davon abgeraten wird, Fisch zu 
essen. Es ist alles verseucht. Deshalb wundere ich mich 
darüber, wenn sich jemand darüber wundert, dass bei uns 

tote Schwäne herumliegen. Gestatten Sie mir bitte diesen 
Schlenker. Es gehört nämlich zusammen. 

(Herbert Ettengruber (CSU): Warum leben wir 
dann noch? – Johanna Werner-Muggendorfer 
(SPD): Weil wir Niederbayern so zäh sind! – 
Unruhe – Glocke des Präsidenten)

– Ich warte, bis Sie mir zuhören. 

Neulich habe ich den Spruch des Indianerhäuptlings 
erwähnt. Herr Dr. Huber, Sie sagten dann zu Recht, die 
Indianer haben auch immer alles aufgegessen, was sie 
umgebracht haben. Die Federn haben sie aber nicht wie 
wir als Tütensuppe gegessen, sondern die haben sie sich 
in die Haare gesteckt. Dagegen haben wir diesen ganzen 
Unrat im Essen. Ich muss wirklich diesen kleinen 
Schlenker machen. Der Habicht mit dem Vogelgrippevirus 
wurde übrigens schon vor elf Tagen gefunden und nicht 
erst gestern. Ich wundere mich darüber, dass überhaupt 
noch ein Tier gesund am Leben ist, weil die Umwelt 
bereits derart verseucht ist. Ein Wal schwimmt die Themse 
hoch. Ein Adler, der an Bleivergiftung gestorben ist, wurde 
hier in Bayern gefunden. Ein anderer Adler wurde lebend 
legal importiert und in Brüssel mit dem Virus entdeckt. 
Danach haben wir einen Antrag auf ein Importverbot für 
Wildvögel gestellt. Dieser Antrag wurde von Ihnen wie alle 
unsere guten Anträge abgelehnt. Dann kam das Verbot, 
allerdings Gott sei Dank von der EU.

Ich möchte auch noch auf einen Satz von Pasteur hin-
weisen, der sagt: „Die Bazille ist nichts, das Terrain ist 
alles.“ 

(Christian Meißner (CSU): Drittes Zitat!)

Le bacille ce n’est rien, le terrain c’est tout. Es geht also 
um die Abwehrschwäche, an der die Natur und an der wir 
alle leiden. Sonst würden diese Schwäne auch nicht her-
umliegen, und wir hätten nicht diese Seuchen. Es geht 
also darum, die Abwehrkräfte zu stärken. Ich komme auch 
gleich auf das Schnabelproblem.

Wir stimmen dem Antrag der SPD zu. Er geht uns aber 
nicht weit genug. Wie Frau Götz im Ausschuss sagte, ist 
der Kannibalismus nicht aufzuhalten, wenn wir nur das 
Schnabelkürzen verbieten, die Dichte aber belassen. Ehe 
ich jetzt auf die furchtbaren Haltungsbedingungen hin-
weise, kann ich Ihnen zum Schluss noch – –

(Unruhe)

– Ich warte, bis Sie mir zuhören. 

(Zuruf von der CSU: Ich habe Zeit! – Anhaltende 
Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Diese Puten bleiben nur deshalb stehen, weil sie so dicht 
stehen, sonst würden sie nach vorne fallen, weil sie so 
gezüchtet und gemästet sind, dass das Brustfl eisch so 
stark entwickelt ist. Es sind die Zucht-Haltungsbedin-
gungen, die wir verändern wollen. 

Wir haben einen Antrag erarbeitet, den ich Ihnen gleich 
vorstellen möchte. Dass das Schnabelkürzen qualvoll ist, 
steht außer Zweifel, wie ich glaube. Im Ausschuss war 
Herr Kaul sehr betroffen, als Frau Biedefeld sagte, das 
Schnabelkürzen entspreche dem Abschneiden der Ober-
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lippe. Er fragte dann Sie, Herr Dr. Huber, ob das stimmt. 
Sie haben mit den Schultern gezuckt. Darüber war wie-
derum ich entsetzt, dass Sie es in Frage stellen können, 
dass das Schnabelkürzen eine Qual für die Tiere ist. Die 
Tiere leben Gott sei Dank nicht so lang. 

Sogar Minister Schnappauf hat gesagt, dass die Puten-
haltung verbessert werden müsse. Die freiwilligen Verein-
barungen greifen aber offensichtlich nicht. Wir brauchen 
also Gesetze. Wir kommen aber nicht weiter. Ich höre 
ständig, dass es Brüssel oder die EU machen sollten, weil 
wir es nicht können. Ich habe mir den Landtag nicht so 
ohnmächtig vorgestellt, wie er sich hier darstellt. Offen-
sichtlich ist hier nichts zu verändern. 

Wir haben gehört, was die Tiere brauchen. Ich sage Ihnen 
noch etwas dazu, wie die biologische Putenhaltung aus-
sieht. Wir brauchen nicht diese degenerierten Tiere. Herr 
Dr. Huber, Sie haben es erwähnt, es gibt die Kelly-Bronze-
Pute. Sie braucht reichlich Platz, viel Stange, und sie 
muss auch fl iegen können. Sie muss sich putzen können. 
Bioputen werden mit heimischem Weizen, mit heimischen 
Erbsen und Ackerbohnen gefüttert. Sie fressen Gras. Es 
gibt Rassen wie die Bronze oder die T 9, die langsam 
wachsen. Es müssen also langsam wachsende Rassen 
gezüchtet werden, die Zeit zum Wachsen haben. Sie 
brauchen eine großzügige Stallfl äche und einen weitläu-
fi gen Grünauslauf. Sie brauchen einen überdachten Aus-
lauf für Schlechtwettertage. 

Wir müssen Achtung vor dem Tier haben. Wir dürfen die 
Schnäbel nicht kürzen. Biolandfutter muss überwiegend 
vom eigenen Biobetrieb kommen. Genfutter muss ver-
boten werden. Wir wollen keine mit Genfutter gemästeten 
Tiere auf unseren Tellern. Durch das Fressen ganzer 
Getreidekörner ist das Tier beschäftigt. Die Tiere brau-
chen eine bedarfsgerechte Eiweißversorgung ohne syn-
thetische Aminosäuren. Sie brauchen keine vorbeugende 
Gabe von Arzneimitteln und Antibiotika. Im Stall ist strikte 
Hygiene einzuhalten, der Grünauslauf muss gewährleistet 
sein. Die Tiere brauchen Sand- und Staubbäder. Das sind 
die Vorstellungen, die die Biobauern haben, und die sie 
auch einhalten. 

Das geht natürlich nur, wenn die Verbraucher mitmachen. 
Sie wissen, dass es mein Steckenpferd ist, die Verbrau-
cher aufzufordern, den Bauern für gesunde Lebensmittel 
mehr zu zahlen. Nur dann wird sich etwas ändern. Wir 
wollen aber auch, dass entsprechende Gesetze erlassen 
werden. Wir haben einen eigenen Antrag eingereicht. 
Davon das nächste Mal. Wir stimmen dem Antrag der 
SPD zu, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Hal-
tungsbedingungen geändert werden.

Etwas Positives noch zum Schluss. Heute war in der Zei-
tung von einem Bioboom zu lesen. Der Bioboom ist derart 
groß, dass die Lieferanten mit ihren Lieferungen nicht 
nachkommen. Das ist doch auch etwas Erfreuliches. Ich 
danke Ihnen dafür, dass Sie mir doch noch zugehört 
haben.

(Beifall bei den GRÜNEN – Engelbert Kupka 
(CSU): Aber doch gerne!)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Gerade wurde mir signalisiert, dass der Herr Staatssek-
retär seine Wortmeldung zurückzieht. Deswegen machen 
wir jetzt im Eiltempo weiter, dann können wir nämlich 
diesen Tagesordnungspunkt noch abschließen. Die Aus-
sprache ist geschlossen. Es gibt keine Wortmeldung 
mehr. Wir kommen zur Abstimmung.

Der federführende Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz empfi ehlt die Ablehnung des Antrags. Wer 
dagegen dem Antrag zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Die SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Gegenstimmen? Wer will den Antrag ablehnen? – Die 
CSU-Fraktion. Enthaltungen? – Keine. Damit ist der 
Antrag abgelehnt.

Ein Blick auf die Uhr: Es ist 18 Uhr. Wir hatten bis 18 Uhr 
geladen. Die Sitzung ist beendet. 

(Schluss: 18.00 Uhr)
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Anlage 1

Es bedeuten:
(E)  einstimmige Zustimmungsempfehlung des 

Ausschusses
(G)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Gegenstimmen
(ENTH)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Enthaltungen oder
 Enthaltung einer Fraktion im Ausschuss
(A)  Ablehnungsempfehlung des Ausschusses 

oder
Ablehnung einer Fraktion im Ausschuss

(Z) Zustimmung einer Fraktion im Ausschuss

Beschlussempfehlungen 

 1. Verfassungsstreitigkeit 
Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 12. Dezember 2005 (Vf. 25-VII-05) betreffend 
Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit

 1.  des Art. 21 Abs. 1, des Art. 22 Abs. 1 Satz 1 
und des Art. 32 Abs. 8 des Bayerischen Besol-
dungsgesetzes (BayBesG) in der Fassung des 
Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher 
und anderer Vorschriften vom 7. Dezember 
2004 (GVBl S. 491),

 2.  des Unterlassens des bayerischen Gesetz-
gebers, für die Berufung von Professoren an 
bayerische Universitäten einen obligatorischen 
Leistungsbezug gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 1 des 
Besoldungsgesetzes (BBesG) vorzusehen, 
 sofern diese Professoren andernfalls ausschließ-
lich die Grundgehälter der Bundesbesoldungs-
ordnung W in den Besoldungsgruppen W2 und 
W3 erhalten.

PII2/G-1310/05-15
Drs. 15/4686 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen Z Z Z

I. Der Landtag beteiligt sich am Verfahren.
II. Es wird die Abweisung der Klage beantragt.
III. Zum Vertreter des Landtags wird der Abgeordnete 

Dr. Bernd Weiß bestellt.

Anträge

 2. Antrag der Abgeordneten Dr. Christoph Rabenstein, 
Christa Naaß, Stefan Schuster u.a. SPD
Entwurf der Verordnung über die Festlegung von 
Stellenobergrenzen;
hier: Verbesserung der Beförderungssituation für 
Lebensmittelkontrolleure
Drs. 15/3722, 15/4731 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des öffentlichen 
Dienstes A Z Z

 3. Antrag der Abgeordneten Joachim Unterländer, 
Dr. Thomas Zimmermann, Berta Schmid u.a. CSU
Eckpunkte für eine zeitgemäße Weiterentwicklung 
der Fort- und Weiterbildung in der Pfl ege
Drs. 15/3783, 15/4645 (G)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z A A

 4. Antrag der Abgeordneten Dr. Heinz Kaiser, Christa 
Steiger u.a. SPD
Übernahme der Festung Rosenberg durch den 
 Freistaat Bayern
Drs. 15/4052, 15/4640 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Staatshaushalt und 
Finanzfragen A Z Z

 5. Antrag der Abgeordneten Christa Naaß, Hans-Ulrich 
Pfaffmann u.a. SPD
Personalpolitik der Staatsregierung
hier: Einstellung von durch die Verwaltungsreform 
betroffenen Verwaltungsbeamten in den Schuldienst
Drs. 15/4081, 15/4690 (E) [X]

Antrag der CSU-Fraktion gem. § 126 Abs. 3 Satz 
3 GeschO:
abweichendes Votum des 
mitberatenden Ausschusses CSU SPD GRÜ
für Fragen des 
öffentlichen Dienstes  Z Z Z
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 6. Antrag der Abgeordneten Peter Hufe, Christa Naaß, 
Dr. Hildegard Kronawitter u.a. SPD
Der Bayerische Limes
Drs. 15/4090, 15/4688 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z Z

 7. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Rückverlagerung von Zuständigkeiten bei organi-
sierter Kriminalität ausschließlich an die bayerische 
 Polizei
Drs. 15/4093, 15/4636 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Kommunale Fragen und 
Innere Sicherheit A A Z

 8. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters u.a. SPD
Vereinheitlichung der Wasserverkehrs-Führerscheine 
und der Verkehrsregeln
Drs. 15/4142, 15/4700 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z ENTH

 9. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters u.a. SPD
Einführung einer Vignette zur Nutzung der Wasser-
wege
Drs. 15/4143, 15/4701 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z A

10. Antrag der Abgeordneten Dr. Linus Förster, Wolfgang 
Hoderlein, Hermann Memmel u.a. SPD
Dienstleistungsrichtlinie
Drs. 15/4184, 15/4630 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bundes- und Europa-
angelegenheiten Z Z Z

11. Antrag der Abgeordneten Christa Naaß, Heidi Lück, 
Herbert Müller u.a. SPD
Fleischskandal in Bayern;
hier: Kein weiterer Rückzug des Staates zu Lasten 
der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger
Drs. 15/4186, 15/4622 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

12. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Dr. Hilde-
gard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Entwicklung eines „Wasserwegeplans” in Bayern
Drs. 15/4189, 15/4702 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z A

13. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Dr. Hilde-
gard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Vermarktung von außergewöhnlichem Wasser-
tourismus
Drs. 15/4190, 15/4703 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z A

14. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Dr. Hilde-
gard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Einheitliche Beschilderung der Wasserwege nach 
EU-Richtlinien
Drs. 15/4191, 15/4704 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z A

15. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Dr. Hilde-
gard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Marketing wassertouristischer Angebote in Bayern
Drs. 15/4192, 15/4705 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z A

16. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Dr. Hilde-
gard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Konzept für die Entwicklung naturverträglicher 
 Wassertourismus-Angebote
Drs. 15/4193, 15/4706 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z ENTH

17. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Dr. Hilde-
gard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Länderübergreifende Konzepte: „Vernetzung“ 
 wassertouristischer Angebote
Drs. 15/4194, 15/4707 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z A
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18. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Dr. Hilde-
gard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Lückenschluss der wassertouristischen Infrastruktur
Drs. 15/4195, 15/4708 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z A

19. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Dr. Hilde-
gard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Vereinheitlichung des wassertouristischen Marke-
tings
Drs. 15/4196, 15/4709 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z ENTH

20. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Dr. Hilde-
gard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Regionale Dienstleistungsangebote für Wasser-
touristen
Drs. 15/4197, 15/4710 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z A

21. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, Dr. Hilde-
gard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u.a. SPD
Wassertourismus in Bayern
Drs. 15/4198, 15/4711 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z A

22. Antrag der Abgeordneten Franz Josef Pschierer, 
Klaus Stöttner u.a. CSU
Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen im 
 Bereich Tourismus
Drs. 15/4202, 15/4712 (ENTH)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

23. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Reform des Föderalismus
Drs. 15/4225, 15/4629 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bundes- und Europa-
angelegenheiten A Z Z

24. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Susann Biedefeld, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer u.a. 
und Fraktion SPD
Regierungskrise in Bayern umgehend beenden; 
 Stoibers Schadensliste erfordert eine weit reichende 
politische Kursänderung
Drs. 15/4227, 15/4721 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen A Z Z

25. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Aus PISA lernen: Gleiche Bildungschancen für alle 
sicherstellen
Drs. 15/4228, 15/4638 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend und Sport A Z Z

26. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margarete 
Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion 
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Asylbewerberinnen und -bewerber vom Büchergeld 
befreien
Drs. 15/4255, 15/4637 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

27. Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard Wasch-
ler, Eduard Nöth, Renate Dodell u.a. CSU
Initiative zur Verbesserung des Ansehens der Lehr-
kräfte in der Öffentlichkeit
Drs. 15/4263, 15/4695 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

28. Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard Wasch-
ler, Berthold Rüth, Eduard Nöth u.a. CSU
Berufsbezeichnungen für Lehrkräfte an Schulen in 
freier Trägerschaft
Drs. 15/4264, 15/4696 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

29. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, Helmut 
Guckert u.a. CSU
Unterstützung der extensiven Weidenutzung
Drs. 15/4267, 15/4623 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z
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30. Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
u.a. SPD
Modelle zur Kooperation zwischen Haupt- und Real-
schule erproben
Drs. 15/4276, 15/4692 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport A Z Z

31. Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
u.a. SPD
Schulversuch für eine längere gemeinsame Schulzeit
Drs. 15/4277, 15/4693 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend und Sport A Z ENTH

32. Antrag des Abgeordneten Henning Kaul CSU
Reduzierung von Lärm durch Verwendung adaptro-
nischer (gegenläufi g wirkender) Komponenten
Drs. 15/4278, 15/4714 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

33. Antrag der Abgeordneten Max Weichenrieder, 
 Helmut Brunner, Annemarie Biechl u.a. CSU
Cross-Compliance-Kontrolle beim EU-Lebens- und 
Futtermittelhygienepaket
Drs. 15/4279, 15/4715 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Landwirtschaft 
und Forsten Z Z Z

34. Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard Waschler, 
Eduard Nöth u.a. CSU
Aktionsplan zur Reduzierung der Zahl der Jugend-
lichen ohne Schulabschluss
Drs. 15/4291, 15/4694 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

35. Antrag der Abgeordneten Gerhard Wägemann, 
Dr. Ludwig Spaenle, Prof. Dr. Gerhard Waschler u.a. 
CSU
Konzeption „Der bayerische Limes” weiterentwickeln
Drs. 15/4368, 15/4689 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z Z

36. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Bericht über die Pestizidbelastung in Obst und 
 Gemüse
Drs. 15/4369, 15/4716 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

37. Antrag der Abgeordneten Franz Maget, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Karin Pranghofer u.a. und Fraktion SPD
Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen
Drs. 15/4370, 15/4691 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport A Z Z

38. Antrag der Abgeordneten Helmut Brunner, Man-
fred Ach, Sepp Ranner u.a. CSU
Einbindung des Tiergesundheitsdienstes in staat-
liche Untersuchungen
Drs. 15/4548, 15/4628 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

39. Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters u.a. SPD
Verbesserung der Bahnverbindung Passau-München
Drs. 15/4280, 15/4713 (E) [X]

abweichendes Votum des 
mitberatenden Ausschusses  CSU SPD GRÜ
für Staatshaushalt und 
Finanzfragen Z Z Z
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Mündliche Anfragen gemäß § 74 Abs. 4 GeschO

Bernd Sibler (CSU): Wie will die Staatsregierung die 
unbefriedigende bauliche Situation auf der Bahnstrecke 
Plattling-Landshut verbessern, welchen Zeitplan strebt sie 
dabei an und wie kann kurzfristig die Qualität und Quan-
tität (vor allem in den Morgenstunden) des auf der Strecke 
verwandten Wagenmaterials verbessert werden?

Antwort der Staatsregierung: Die Schienenstrecke 
 München-Landshut mit den Streckenästen nach Regens-
burg und Plattling-Passau stellt die wichtigste Schie-
nenverkehrsader zwischen dem Großraum München, 
der Oberpfalz und Niederbayern dar. Engpässe bestehen 
insbesondere im Bündelungsbereich mit der S-Bahn 
München (München-Freising) und bei Dingolfi ng (Kreu-
zungsabwicklung). Abschnittsweise (Bruckberg-Lands-
hut-Wörth) ist eine grundlegende Sanierung erforderlich. 

Die Betriebsqualität lässt wegen der zahlreichen Mängel-
stellen und der dichten Verkehrsbelegung im Zulauf nach 
München zu wünschen übrig.

Ein grundlegender Ausbau der Strecke ist aus Kosten-
gründen nicht möglich. Verbesserungen sollen durch 
punktuelle Maßnahmen erreicht werden (Beseitigung von 
Langsamfahrtstellen, Ausbau Feldmoching/Moosach ein-
schließlich Modernisierung der Signaltechnik, 3-4 glei-
siger Ausbau Neufahrn-Freising im Zusammenhang mit 
der Flughafenanbindung).

Im Bereich Landshut-Plattling kann eine Beschleunigung 
durch die betriebliche Optimierung des Bahnhofs Dingol-
fi ng erreicht werden. Neben dem Bau einer Bahnsteigun-
terführung ist dazu auch die Modernisierung  der Signal-
technik erforderlich. Die Maßnahme soll auf der Grundlage 
des § 8 II Bundesschienenwegeausbaugesetz fi nanziert 
werden. 

Der Investitionsbedarf für die Sanierungs- und Ausbau-
maßnahmen liegt in der Größenordnung von rd. 150 Mio. 
€. Neben GVFG- und FAG-Mitteln kommen Mittel gemäß 
§ 8 II Bundesschienenwegeausbaugesetz und Mittel für 
die Bestandsnetzsanierung in Betracht. Der Freistaat 
Bayern bemüht sich in Verhandlungen mit der DB AG um 
Lösungen.

Zu der Frage nach dem eingesetzten Fahrzeugmaterial ist 
auf folgendes hinzuweisen:

Derzeit hat die DB Regio AG einen Verkehrsdurchfüh-
rungsvertrag, der bis zum Ende 2009 läuft. Verbesse-
rungen bezüglich des Rollmaterials hängen also von der 
DB Regio AG ab. 

Peter Hufe (SPD): Im Frühjahr 2006 soll der Regionalver-
kehr auf der neuen ICE-Trasse Nürnberg-Ingolstadt aufge-
nommen werden, wie oft in der Woche und zu welchen 
Zeiten soll der Regionalbahnhof Allersberg angefahren 
werden?

Antwort der Staatsregierung: Die Regionalzüge werden 
mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2006 auf der 
Neubaustrecke fahren; ab Frühjahr 2006 fahren erst ein-
zelne Fernverkehrszüge, im Dezember 2006 wird auch der 
reguläre Fernverkehr über diese Strecke eröffnet. 

Aufgrund einer Preisanfrage hat die DB Regio den 
Zuschlag für die Bedienung der Strecke im SPNV erhalten. 
Derzeit fi nden noch Nachverhandlungen über die Bedie-
nungskonzepte im Einzelnen statt. Dies betrifft auch die 
Bedienungshäufi gkeit in Allersberg. Konkrete Daten 
können daher noch nicht genannt werden.

Eike Hallitzky (GRÜNE): Angesichts der Tatsache, dass 
zwischen 2000 und 2006 rund 500 Millionen Euro an EU-
Mitteln zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur 
in das strukturschwache ostbayerische Grenzland (sog. 
Ziel II-Förderung) gefl ossen sind, frage ich, ob die für 
den Zeitraum von 2007 bis 2013 insgesamt für Bayern 
vorgesehenen Ziel II-Fördermittel in Höhe von knapp 
500 Millionen (incl. 75 Mio. Euro Grenzlandaufstockung) 
ebenfalls nahezu vollständig ins ostbayerische Grenzland 
fl ießen werden oder ob diese strukturschwache Region 
zugunsten der Finanzierung von Clustern oder anderer 
Maßnahmen auf einen Teil der Fördermittel verzichten 
muss?

Antwort der Staatsregierung: Bayern wird für ein Ziel-2-
Nachfolgeprogramm 2007-2013 rd. 400 Mio. Euro 
erhalten. Hinzu kommt eine EFRE-Sonderzuweisung für 
bayerische Grenzregionen in Höhe von 75 Mio. Euro. Im 

Anlage 2
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Gegensatz zum laufenden Ziel-2-Programm wird der Ein-
satz der EU-Mittel in der Förderperiode 2007-2013 ohne 
eine von der EU-Kommission vorgegebene Gebietsku-
lisse erfolgen können. Bayern strebt aber eine deutliche 
regionale Konzentration zugunsten der Entwicklung der 
strukturschwachen Gebiete entlang der ostbayerischen 
Grenze zur Tschechischen Republik und den neuen Län-
dern an. Die Bayerische Staatsregierung hat sich durch 
ihren Einsatz für die Berücksichtigung der Grenzregionen 
in der Strukturpolitik bereits zu einer schwerpunktmäßigen 
Grenzregionenförderung im neuen Programm bekannt.

Es wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass zwischen 
2000 und 2006 insgesamt rund 238 Mio. Euro an Ziel-2-
Mitteln für die bayerischen Ziel-2-Gebiete (Grenzstreifen 
zur Tschechischen Republik einschließlich nördlicher Teile 
des Landeskreises Kronach sowie die Stadt Schweinfurt 
und Teile der Städte Nürnberg und Fürth) zur Verfügung 
gestellt werden. Rund 262 Mio. Euro sind für die sog. 
Phasing-Out-Gebiete vorgesehen. Die Phasing-Out-
Gebiete erstrecken sich über alle sieben Regierungsbe-
zirke.

Sylvia Stierstorfer (CSU): Welche Maßnahmen ergreift 
der Freistaat Bayern angesichts der sich stets verlän-
gernden Fahrzeiten mit der Deutschen Bahn auf der 
Strecke zwischen Regensburg und München, wann ist mit 
einer Verbesserung der Situation zu rechnen und wie weit 
ist der Fortschritt bei der Untersuchung zur Realisierung 
der so genannten „Marzlinger Spange“ für eine bessere 
Anbindung Ostbayerns an den Münchener Flughafen, für 
die bei entsprechender Wirtschaftlichkeitsprüfung von 
Seiten des Bundes eine grundsätzliche Mittelbereitstel-
lung dafür signalisiert wurde?

Antwort der Staatsregierung: 
Zur Strecke München-Regensburg: 
Die Schienenstrecke München-Landshut mit den Stre-
ckenästen nach Regensburg und Plattling-Passau stellt 
die wichtigste Schienenverkehrsader zwischen dem 
Großraum München, der Oberpfalz und Niederbayern dar. 
Engpässe bestehen insbesondere im Bündelungsbereich 
mit der S-Bahn München (München-Freising) und bei Din-
golfi ng (Kreuzungsabwicklung). Abschnittsweise (Bruck-
berg-Landshut-Wörth) ist eine grundlegende Sanierung 
erforderlich.

Die Betriebsqualität lässt wegen der zahlreichen Mängel-
stellen und der dichten Verkehrsbelegung im Zulauf nach 
München zu wünschen übrig.

Ein grundlegender Ausbau der Strecke ist aus Kosten-
gründen nicht möglich. Verbesserungen sollen durch 
punktuelle Maßnahmen erreicht werden (Beseitigung von 
Langsamfahrtstellen, Ausbau Feldmoching/Moosach ein-
schließlich Modernisierung der Signaltechnik, 3-4 glei-
siger Ausbau Neufahrn-Freising im Zusammenhang mit 
der Flughafenanbindung).

Zur Marzlinger Spange: 
Eine verbesserte Anbindung Ostbayerns an den Flug-
hafen wird zunächst mit dem Bau der Neufahrner Gegen-
kurve angestrebt. Sie ist Teil des Erdinger Ringschlusses 
und kann grundsätzlich als Maßnahme des S-Bahn-Aus-

baus (S-Bahn-Durchbindung Erding – Flughafen – Frei-
sing) auf der Grundlage einer GFVG/FAG-Finanzierung 
realisiert werden. Als Realisierungshorizont wird 2010 
angestrebt. 

Die Marzlinger Spange kann nur als Fernverkehrsmaß-
nahme auf der Grundlage des § 8 I Bundesschienenwe-
geausbaugesetz (Bundesverkehrswegeplan 2003: Ansatz 
für Knoten München) realisiert werden. Dem Bund wurden 
im April 2005 die notwendigen Unterlagen übermittelt, 
bisher steht dazu eine Aussage des Bundes aus. Derzeit 
ist eine erneute Untersuchung der Marzlinger Spange sei-
tens des Freistaats Bayern in Vorbereitung. Aus Sicht des 
Freistaats handelt es sich um eine langfristige Entwick-
lungsoption.

Gudrun Peters (SPD): Welche Maßnahmen hat die 
Staatsregierung ergriffen, um die Schließung von Call-
Centern in Niederbayern durch die Telekom zu verhindern, 
damit sich die dort schon schwierige Lage auf dem 
Arbeitsmarkt nicht weiter verschärft?

Antwort der Staatsregierung: Auch wenn der Bund nach 
wie vor Anteilseigner der Deutschen Telekom AG (DT AG) 
ist, handelt es sich bei sich bei der DT AG um ein rein pri-
vatwirtschaftlich tätiges Unternehmen. Die Staatsregie-
rung hat keine Möglichkeiten, auf Entscheidungen des 
Unternehmens unmittelbar Einfl uss zu nehmen. 

Die Staatsregierung hat unmittelbar nach Bekanntwerden 
der geplanten Schließung von Call-Centern Kontakt zur 
Unternehmensführung der DT AG aufgenommen. Herr 
Staatsminister Huber hat mit dem Vorstand Breitband/
Festnetz der DT AG, Herrn Walter Raizner, über die Ange-
legenheit gesprochen. Es wurde zugesagt, dass es keine 
Kündigungen geben werde und möglichst wohnortnahe 
Ersatzarbeitsplätze geschaffen würden. Staatsminister 
Huber hat die DT AG auf die strukturpolitischen Folgen bei 
den vorgesehenen Schließungen hingewiesen. Es wurde 
vereinbart, in dieser Sache in Kontakt zu bleiben.

Christine Kamm (GRÜNE): In welchem Umfang sind 
bereits mit der heutigen Infrastruktur Fahrplanverbesse-
rungen auf den Ästen Augsburg-Dinkelscherben und 
Augsburg- Donauwörth möglich, welche Verbesserungen 
sind auf diesen Ästen in der derzeitigen Ausschreibung 
der Nahverkehrsleistungen in Schwaben in Zusammen-
hang mit der Realisierung der ersten Stufe der Regional-
S-Bahn ab dem Fahrplanwechsel 2007 mit enthalten, und 
warum werden die derzeitigen Mehrbestellungsmöglich-
keiten nicht genutzt?

Beantwortung durch Staatssekretär Hans Spitzner: 
Mit der heutigen Infrastruktur sind keine Fahrplanverbes-
serungen möglich. Die Ausschreibungen sehen daher bis 
zur Fertigstellung der jeweils erforderlichen Infrastruktur 
(beginnend mit der Fertigstellung des viergleisigen Aus-
baus zwischen Augsburg und Mering) das aktuelle Fahr-
planangebot vor. Die Fahrplanverbesserungen sind in den 
Ausschreibungen enthalten und sollen mit den Fort-
schritten bei der Infrastruktur schrittweise umgesetzt 
werden.
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Ludwig Wörner (SPD): Nachdem im Zeitraum der letzten 
12 Monate von der BEG mehrere Millionen diesellokbe-
spannte Zugkilometer vor allem im Raum Nürnberg aus-
geschrieben wurden und im Ausschreibungstext zur Ver-
gabe die BEG bei der technischen Ausrüstung „Stand der 
Technik“ fordert, frage ich die Staatsregierung, entsteht 
Bewerbern, die mit rußgefi lterten Motoren auftreten, deren 
Kosten aufgrund der Ausrüstung höher sind, ein Nachteil, 
oder sind Bewerber ohne Dieselrußfi lter nicht mehr zuzu-
lassen, da bei diesen nicht Stand der Technik angeboten 
wird?“

Antwort der Staatsregierung: Triebzüge mit nach-
weisbar praxistauglichen Dieselrussfi ltern sind derzeit 
nicht am Markt verfügbar. Falls die BEG in der Ausschrei-
bung der Nürnberger Dieselstrecken Triebfahrzeuge mit 
Dieselrussfi ltern verlangt hätte, wäre kein verbindliches 
Angebot eingegangen. Da die Bieter die Betriebsauf-
nahme entsprechend der Ausschreibung verbindlich 
gewährleisten müssen, hätten sie mittelbar eine Gewähr-
leistung auch dafür übernehmen müssen, dass die Eisen-
bahnfahrzeugindustrie einsatzfähige Fahrzeuge recht-
zeitig zur Verfügung stellen kann. Das daraus folgende 
hohe wirtschaftliche Risiko wäre aller Wahrscheinlichkeit 
nach kein Bieter eingegangen.

Heinz Donhauser (SPD): In welcher Höhe werden die von 
mir angeregten Staatsstraßenbauvorhaben St 2235 (Aus-
bau bei Stettkirchen), St 2403 (Ausbau Ranzenthal-Hage-
nohe) und St 2164 (Verlegung nordwestlich Sulzbach- 
Rosenberg – Ortsumgehung Kummerthal) im Entwurf der 
Staatsregierung für den Doppelhaushalt 2007/2008 ihren 
Niederschlag fi nden, in welchen baulichen Schritten 
erfolgt die Umsetzung und welche besonderen Verbesse-
rungen werden damit erzielt?

Antwort der Staatsregierung: Bei den genannten Maß-
nahmen handelt es sich um wichtige Vorhaben an Staats-
straßen in der Oberpfalz. 

Die Bayerische Straßenbauverwaltung arbeitet derzeit mit 
Nachdruck daran, die planerischen Voraussetzungen für 
die Realisierung der Maßnahmen zu schaffen. Durch die 
Umsetzung dieser Projekte soll das Netz der Staats-
straßen weiter ausgebaut und die Verkehrssicherheit 
erhöht werden. 

Es wird angestrebt, die Maßnahmen im nächsten Doppel-
haushalt umzusetzen, sofern die Finanzierung gesichert 
werden kann. Die Finanzierung wird nur möglich sein, 
wenn der Staatsstraßenhaushalt 2007/08 deutlich aufge-
stockt wird.

Susann Biedefeld (SPD): Wann beginnen die Bauarbeiten 
für eine direkte Anbindung der Staatsstraße 2205 an die 
A 73 (an den so genannten „Kaeserkreisel“) im Bereich der 
Stadt Bad Rodach und wann kann die Stadt Bad Rodach 
mit der Fertigstellung der Maßnahme rechnen?

Antwort der Staatsregierung: Der angesprochene 
zweite Bauabschnitt der Verlegung der St 2205 nördlich 
Coburg beginnt am sog. „Kaeserkreisel“ im Bereich der 
Stadt Coburg und endet südlich von Wiesenfeld bei 
Coburg. Dieser Vorentwurf, der sich in der Baulast des 

Freistaats Bayern befi ndet, war bereits 2003 genehmigt 
worden. 

Wegen der Nachmeldung von Natura-2000-Schutzge-
bieten im Trassenbereich mussten aber danach noch 
Verträglichkeitsuntersuchungen durchgeführt werden. 
Dabei wurde festgestellt, dass verträglichere Trassenalter-
nativen möglich sind, so dass das Staatliche Bauamt 
Bamberg derzeit ein neues Planungskonzept erstellt.

Es ist vorgesehen, im Jahr 2006 die erforderlichen Ver-
träglichkeitsstudien für die neue Linienführung durchzu-
führen. Im Anschluss daran wird in 2007 der Vorentwurf 
erstellt und ein Planfeststellungsverfahren beantragt. 
Unter den Voraussetzungen, dass ein bestandskräftiger 
Planfeststellungsbeschluss vorliegt sowie die notwen-
digen Grundstücke und die erforderlichen Haushaltsmittel 
zur Verfügung stehen, ist ein Baubeginn ab 2009 mög-
lich.

Für den ersten Teilabschnitt im Bereich des sog. Kaeser-
kreisels ist die Stadt Coburg Baulastträger. Für diesen 
Abschnitt besteht bereits Baurecht. Die Stadt hat noch 
nicht mit dem Bau begonnen.

Maria Scharfenberg (GRÜNE): Welche Informationen zu 
den Erfahrungen anderer Bundesländer, die gemäß § 23a 
Abs. 2 Aufenthaltsgesetz bereits Härtefallkommissionen 
eingerichtet haben, liegen der Staatsregierung mittlerweile 
vor, welche Schlüsse zieht sie daraus und bis wann ist mit 
einer eigenen Initiative zur Einrichtung einer bayerischen 
Härtefallkommission zu rechnen?

Antwort der Staatsregierung: Der Staatsregierung liegen 
zahlreiche Informationen aus Bundesländern vor, die 
bereits eine Härtefallkommission eingerichtet haben. Die 
Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. 

Die konzeptionellen Überlegungen, ob und wie ein Ver-
fahren ausgestaltet werden könnte, das nicht zu auf-
wändig ist, den Missbrauch verhindert und sich gleich-
zeitig zur Lösung von Härtefällen eignet, sind noch nicht 
abgeschlossen.

Die Staatsregierung wird sich mit der Frage, ob in Bayern 
eine Härtefallkommission eingerichtet werden soll, erst in 
den nächsten Wochen befassen.

Stefan Schuster (SPD): Wie viele Einsatzkräfte waren am 
Wochenende der Sicherheitskonferenz rund um das 
Restaurant Käfer im Einsatz, welche Kosten wurden 
dadurch verursacht und welche sonstigen Maßnahmen 
(z.B. Aufstellen von Sperrgittern) mußten veranlaßt werden, 
um das Abendessen des Herrn Dr. Seybold zu sichern?

Antwort der Staatsregierung: Im Vorfeld der im Zusam-
menhang mit dem Treffen von Teilnehmern der 42. Mün-
chener Konferenz für Sicherheitspolitik in Rede stehenden 
Parallelveranstaltung im Restaurant ‚Feinkost Käfer’, zu 
der sich unter anderem hochrangige Vertreter der US-
Delegation sowie Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel ange-
sagt hatten, lagen aufgrund von Publikationen in den 
Printmedien und auf einschlägigen Internetseiten Erkennt-
nisse über geplante Störungen vor. Darüber hinaus war 
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das Treffen von Konferenzteilnehmern im Restaurant 
‚Feinkost Käfer’ bereits in der Vergangenheit Angriffsziel 
von Personen der linksextremistischen/autonomen Szene. 
Darüber hinaus hatte sowohl der Fahrradaufzug als auch 
der sog. antikapitalistische Abendspaziergang des Akti-
onsbündnisses gegen die NATO-Sicherheitskonferenz 
das Ziel, die Protestierenden in unmittelbare Nähe des 
Restaurants zu bringen.

Vor dem Hintergrund dieser Gefährdungslage war es 
geboten, die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum 
Schutz der Veranstaltung im Restaurant zu treffen. Es 
wurden Außen- und Innenschutzmaßnahmen durchge-
führt und seitens des Kreisverwaltungsreferats München 
ein Sicherheitsbereich eingerichtet.

Da der Schutz des Treffens im Rahmen des Gesamtein-
satzes anlässlich der 42. Münchener Konferenz für 
Sicherheitspolitik durchgeführt und Teilkräfte für die 
Durchführung von Versammlungsschutzmaßnahmen 
abgestellt wurden, ist eine konkrete Angabe der einge-
setzten Kräfte rund um die Veranstaltung im Restaurant 
nicht möglich. Der unmittelbare Objektschutz des Restau-
rants wurde hingegen von ca. 115 Beamten gewährleistet. 
Kosten hierfür können vor diesem Hintergrund nicht kon-
kret benannt werden, zumal der Freistaat Bayern den 
Unterstützungskräften von Bund und Ländern bei derar-
tigen Einsätzen lediglich die einsatzbedingten Mehr-
kosten, wie beispielsweise Mehrarbeitsvergütungen und 
Reisekosten, erstatten muss und deswegen weiterfüh-
rende Aufzeichnungen nicht durchgeführt werden.

Christine Stahl (GRÜNE): Welche Fragen beinhaltet der 
vom Kabinett am 8. Februar 2006 angekündigte bundes-
weite Fragebogen zur Überprüfung der Verfassungstreue 
von BürgerInnen ausländischer Herkunft, in welchen Ver-
fahrensabschnitten, z. B. bei der sicherheitsrechtlichen 
Befragung zur Klärung von Bedenken gegen den weiteren 
Aufenthalt und/oder im Verfahren zum Vollzug der Regel-
anfrage bei Einbürgerungen, soll er angewendet werden 
und welche Sanktionen werden angedroht, wenn sich 
herausstellt, dass Fragen nicht umfassend/richtig beant-
wortet worden sind ?

Antwort der Staatsregierung: Das Gesetz schreibt vor, 
dass Einbürgerungsbewerber Zweifel an der Verfassungs-
treue zuverlässig vor der Einbürgerung ausräumen 
müssen. Deshalb wird Bayern ab dem 1. März 2006 einen 
Fragebogen einführen, der zur Ergänzung und Vervoll-
ständigung der Regelanfrage bei Einbürgerungen dient. Er 
enthält eine umfassende Liste extremistischer und extre-
mistisch beeinfl usster Organisationen. Aufgeführt sind 
insbesondere verfassungsfeindliche und gewaltbereite 
Organisationen des gesamten politischen und weltan-
schaulichen Spektrums, von rechtsextremistischen 
Kameradschaften über Islamisten bis zu linksextremisti-
schen autonomen Gruppen. 

Der Einbürgerungsbewerber wird gebeten, bei jeder ein-
zelnen Organisation eine Mitgliedschaft oder Unterstüt-
zung mit „ja“ oder „nein“ anzukreuzen. Damit kann etwa-
igen Erinnerungslücken der Einbürgerungsbewerber oder 
Unklarheiten in der Einschätzung abgeholfen werden. Bei 
späterem Bekanntwerden bewusst wahrheitswidriger 

oder unvollständiger Angaben kann die Einbürgerungsbe-
hörde gegebenenfalls die Einbürgerung zurücknehmen. 

Damit hat Bayern einen vordringlichen Teil des Gesamt-
konzepts einer standardisierten Einbürgerungsprüfung 
verwirklicht.

Jürgen Dupper (SPD): Wird die Polizeistation Neurei-
chenau weiter bestand haben und wird bei der Entschei-
dungsfi ndung hierzu berücksichtigt, dass die Besonder-
heiten des ländlichen Raumes sowie die im Winter oft 
extremen Witterungsverhältnisse zur Folge haben, dass 
eine fl ächendeckende Polizeipräsenz in gerade dieser 
neuralgischen Grenzregion gewährleistet ist?

Antwort der Staatsregierung: Die Polizeistation Neurei-
chenau ist eine Grenzpolizeistation an der Grenze zur 
tschechischen Republik. Die grenzpolizeilichen Zustän-
digkeiten der Bayer. Polizei im Bereich des bayerisch-
tschechischen Grenzabschnitts bestimmen sich derzeit 
nach dem ‚Verwaltungsabkommen zwischen dem Bun-
desminister des Innern und der Bayer. Staatsregierung 
über die Wahrnehmung von Aufgaben des grenzpolizeili-
chen Einzeldienstes in Bayern’. Demnach ist die Bayer. 
Polizei für die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs an den zugelassenen Grenzübergängen 
und die Bundespolizei für die Sicherung der sog. Grünen 
Grenze, einschließlich der grenzüberschreitenden Wan-
derwege zuständig.

Da die Sicherheitsverantwortung in diesem Bereich in 
einer Hand unter Federführung bayerischer Dienststellen 
liegen sollte, müssen bei den Überlegungen zur Integra-
tion der Dienststellen mit grenzpolizeilichen Aufgaben in 
die Bayer. Landespolizei auch die künftige Rolle der Bun-
despolizei, die Zuständigkeiten an der Ostgrenze und 
mögliche Veränderungen nach dem Erreichen des 
Schengen – Standards an der Grenze zu Tschechien 
berücksichtigt werden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz erstellt 
daher vor diesem Hintergrund in einem ersten Schritt 
Organisationsvorschläge unter Einbeziehung regionaler 
Besonderheiten. Dabei werden insbesondere Umstände, 
wie Verkehrswege, Einwohnerdichte sowie Kriminalitäts-
belastungen und -brennpunkte zu prüfen sein.

Wie bereits bei der Integration der Dienststellen mit grenz-
polizeilichen Aufgaben an der Südgrenze praktiziert, 
werden wir die Führungskräfte der betroffenen Dienst-
stellen und die Personal- und Berufsvertretungen bei der 
weiteren Entwicklung dieser Konzeptvorschläge und der 
anschließenden Umsetzung der Reform entlang der Ost-
grenze eng in den Entscheidungsprozess einbinden.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Wie viele landwirtschaftliche 
Betriebe in Bayern wären bei den Direktzahlungen der 
ersten Säule betroffen

–  von einer Kappungsgrenze bei 300.000 Euro je Betrieb, 
wie sie von der EU-Agrarkommissarin Fischer Boel vor-
geschlagen wird,

–  von einer betrieblichen Obergrenze von 30.000 Euro je 
sozialversicherungspfl ichtig beschäftigte Arbeitskraft,
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–  und welche Mittel könnten dabei jeweils eingespart 
werden?

Antwort der Staatsregierung: Von der Einführung einer 
Kappungsgrenze bei den EU-Direktzahlungen in Höhe 
von 300.000 Euro je Betrieb wären in Bayern insgesamt 
vier Betriebe betroffen.

Dies würde für das Jahr 2005 eine Einsparung von Zah-
lungen in Höhe von ca. 632.000 Euro ergeben. Die Zahlen 
sind vorläufi g und Näherungswerte, da bestimmte gekop-
pelte Direktzahlungen, wie beispielsweise Stärkekartoffel-
prämie oder Trockenfutterprämie nicht über die Ämter für 
Landwirtschaft und Forsten sondern über die Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung verwaltet und aus-
gezahlt werden und somit in dieser Auswertung nicht 
erfasst sind.

Die Beantwortung der Frage, wie viele landwirtschaftliche 
Betriebe in Bayern von einer betrieblichen Obergrenze für 
Direktzahlungen von 30.000 € je sozialversicherungs-
pfl ichtig beschäftigter Arbeitskraft betroffen wären und 
welche Summe an Direktzahlungen in Bayern dabei ein-
gespart werden könnten, ist nicht möglich. 

Der einzelbetriebliche Datenbestand im Geschäftsbe-
reichs des StMLF enthält die benötigten Kriterien nicht. 
Bei der Landwirtschaftserhebung durch das Bayerische 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (zuletzt 
2003) werden zwar Angaben zu den betrieblichen Arbeits-
kräfteeinheiten erhoben, nicht jedoch das Kriterium der 
„Sozialversicherungspfl ichtigkeit“ der im Betrieb beschäf-
tigten Arbeitskräfte.

Jeder Versuch, das Kriterium aus vorhandenen Massen-
statistiken indirekt ableiten zu wollen scheitert an der feh-
lenden Verbindung zum Einzelbetrieb und würde zu fal-
schen Interpretationen und Antworten führen.

Ergänzend ist festzustellen, dass das Kriterium „sozialver-
sicherungspfl ichtig beschäftigte Arbeitskraft“ eine Vielzahl 
von Interpretations- und damit Antwortmöglichkeiten 
zuließe. Dies betrifft insbesondere die exakte Defi nition 
des Begriffs der „sozialversicherungspfl ichtig beschäf-
tigten Arbeitskraft“. Im strengen Sinn fallen unter diesen 
Begriff nur die sozialversicherungspfl ichtigen Arbeiter und 
Angestellten und mitarbeitende Familienarbeitskräfte 
eines Betriebes, nicht jedoch der landwirtschaftliche 
Unternehmer und dessen Ehegatte. Unklar ist auch, wie 
nicht vollbeschäftigte Arbeitskräfte anzusetzen wären 
(Nebenerwerbslandwirte, Ehepartner, mitarbeitende 
Familienarbeitskräfte, Aushilfs- und Saisonarbeitskräften, 
überbetrieblich eingesetzte Arbeitskräfte) und wie bei-
spielsweise mit Befreiungen von der Versicherungspfl icht 
umgegangen werden soll.

Im Übrigen zielt die Frage auf einen Sachverhalt, dessen 
Beantwortung für Bayern allein nicht befriedigen kann. In 
Bayern mit seiner eher klein- und mittelbäuerlich 
geprägten Landwirtschaft haben weit über 70 % der 
Betriebe eine arbeitsintensive Viehhaltung (2003: 76%), 
die durch Familienarbeitskräfte bewirtschaftet wird. Diese 
Betriebe wären aufgrund ihres höheren Arbeitseinsatzes 
pro AK bei Prämienbemessung nach dem „Arbeitskräfte-
modell“ gegenüber Lohnarbeitsbetrieben mit tarifl ichen 
Arbeitszeiten benachteiligt.

Christa Naaß (SPD): Nachdem im Rahmen der Verwal-
tungsreform von Seiten der Staatsregierung angekündigt 
wurde, dass mindestens 20 % der freiwerdenden Stellen 
wieder besetzt werden, frage ich ob es stimmt, dass der 
Einstellungskorridor nur im Bereich der Landwirtschafts- 
und Forstverwaltung eingehalten wird, nicht aber im 
Bereich des Unternehmens „Bayerische Staatsforsten“?

Antwort der Staatsregierung: Die Beschlüsse der 
Staatsregierung und des Bayerischen Landtages sehen 
einen Einstellungskorridor von bis zu 20 % vor. In der 
Forstverwaltung wird dieser Einstellungskorridor mit der 
Einstellung von 4 Beamten des höheren Dienstes und 6 
Beamten des gehobenen technischen Forstdienstes 
sowie der geplanten Einstellung von weiteren 3 Beamten 
des gehobenen technischen Forstdienstes voll ausge-
schöpft.

Im Bereich des Unternehmens Bayerische Staatsforsten 
wurden aus dem Prüfungsjahrgang 2005 des höheren 
Dienstes zwei Stellen befristet bis zum 30.06.2007 
besetzt.

Derzeit arbeiten die Bayerischen Staatsforsten an Grund-
sätzen für eine Revierorganisation. Bis zum endgültigen 
Abschluss dieses Planungsprozesses im Laufe dieses 
Jahres werden deshalb vorläufi g keine Nachwuchskräfte 
in der Laufbahn des gehobenen technischen Forst-
dienstes eingestellt.

Die Bayerische Staatsforsten hat selbstverständlich ein 
grundsätzliches Interesse daran, eine vernünftige Alters-
struktur zu erhalten. In diesem Zusammenhang wird auch 
von dem Einstellungskorridor von bis zu 20% Gebrauch 
gemacht. Aktuell sind in der BaySF so geringe Personal-
abgänge (< 5 Abgänge) zu verzeichnen, dass Einstel-
lungen derzeit nicht möglich sind.

Simone Tolle (GRÜNE): Nachdem der Bayerische Landtag 
vor nunmehr fast einem Jahr in der Drucksache 15/2792 
eine Neuregelung der Pressezensur bei Schülerzeitungen 
beschlossen hat, frage ich die Staatsregierung, wann sie 
eine dem Antrag entsprechende Neufassung des Art. 63 
Bay EUG (Schülerzeitung) vorlegen wird und welche die 
Gründe für die lange Umsetzungsdauer sind?

Antwort der Staatsregierung: Der Beschluss des Baye-
rischen Landtags vom 15. Februar 2005 (Landtags-Druck-
sache 15/2792) zur Neuregelung der schulrechtlichen 
Bestimmungen über die Schülerzeitung wird derzeit in der 
Staatsregierung zusammen mit weiteren schulrechtlichen 
Änderungen für einen Gesetzentwurf vorbereitet. Mit einer 
Einbringung des Gesetzentwurfs im Landtag ist nach 
Abschluss des Verfahrens innerhalb der Staatsregierung 
im Frühjahr 2006 zu rechnen, das In-Kraft-Treten ist zum 
Schuljahr 2006/2007 (1. August 2006) geplant.

Eine frühere Änderung der BayEUG-Bestimmung zur 
Schülerzeitung war nicht möglich. Da weitere schulrecht-
liche Fragen einer gesetzlichen Regelung bedürfen und 
eine Rechtsänderung in einem Guss zum kommenden 
Schuljahr angestrebt ist, soll der Gesetzentwurf insge-
samt und nicht in mehreren Teilstücken dem Gesetzgeber 
vorgelegt werden.
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Die unterstellte „Pressezensur“ fi ndet im Übrigen auch 
nach geltendem Schulrecht nicht statt. Vielmehr ist die 
Schülerzeitung derzeit eine Einrichtung der Schule, für die 
der Schulleiter die Verantwortung nach außen über-
nimmt.

Angelika Weikert (SPD): Zum Projekt Umgestaltung von 
Grundschulen zu Ganztagsschulen beziehe ich mich auf 
die Ankündigung des Staatsministers für Unterricht und 
Kultus ab dem kommenden Schuljahr 10 Grundschulen 
als Ganztagsschulen zu führen, und frage deshalb die 
Bayerische Staatsregierung, welche Schulen werden in 
dieses Projekt einbezogen und wie wird die Finanzierung 
sichergestellt.

Antwort der Staatsregierung: Im Rahmen eines Schul-
versuchs wird ab dem Schuljahr 2006/07 an 10 Grund-
schulen die Einrichtung von Ganztagsklassen erprobt. 
Zunächst wird an jeder der 10 Schulen eine Ganztags-
klasse eingerichtet; der Ausbau erfolgt sukzessive bis zu 
einem Ganztagszug (je eine Ganztagsklasse pro Jahr-
gangsstufe).

Interessierte Schulen erstellen ein individuelles pädagogi-
sches Konzept, in dem die Zusammensetzung der Schü-
lerschaft, soziale Gegebenheiten sowie das besondere 
Bildungsangebot beschrieben werden. Der Schulauf-
wandsträger ist daran zu beteiligen und muss den ent-
sprechenden Antrag stellen. Die Anträge und Konzepte 
sind etwa bis Ostern dem Staatsministerium auf dem 
Dienstweg vorzulegen. Demzufolge steht noch nicht fest, 
welche Schulen in das Projekt einbezogen werden.

Für das Jahr 2006 stehen für die Einrichtung von Ganz-
tagsklassen an Grundschulen Mittel im Epl. 05 zur Verfü-

gung. Für 2007 und 2008 werden die erforderlichen Mittel 
in die Haushaltsverhandlungen eingebracht.

Karin Pranghofer (SPD): Die ESF Förderung für Praxis-
klassen an Hauptschulen läuft 2006 aus, mit denen die 
Finanzierung von Sozialpädagogen in Praxisklassen geför-
dert wurde, deshalb frage ich die Staatsregierung wie die 
Finanzierung von Sozialpädagogen in Praxisklassen bei 
Wegfall der EU Fördermittel ausgeglichen werden soll?

Antwort der Staatsregierung: Die Förderung der Praxis-
klassen aus ESF-Mitteln ist für das Schuljahr 2005/2006 
durch Förderrichtlinien festgelegt. Die Förderung für das 
Schuljahr 2006/2007 aus ESF-Mitteln ist gesichert. Das 
Verfahren wird im Wesentlichen dem der Vorjahre entspre-
chen.

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus strebt an, 
wenn möglich die bisherige Förderung aus ESF-Mitteln 
auch im Förderzeitraum 2007 – 2013 weiter zu führen. 
Derzeit laufen die Verhandlungen über die inhaltliche und 
fi nanzielle Ausgestaltung der EU-Mittel. Wie allgemein 
bekannt, hat das Europäische Parlament den Entwurf des 
Haushalts 2007 – 2013 abgelehnt. Über den derzeitigen 
Verhandlungsstand kann das Bayerische Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus derzeit keine näheren 
Angaben machen. Fondsverwaltende Stelle für den Frei-
staat Bayern ist das Bayerische Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen.

Für den Fall, dass die Förderung aus EU-Mitteln nicht 
weiter geführt werden kann, strebt das Bayerische Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus an, eine Förderung 
aus Mitteln des Freistaates Bayern zu gewähren und die 
erforderlichen Mittel deshalb für die Verhandlungen über 
den Doppelhaushalt 2007/2008 anzumelden.
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Abstimmungsliste
zur namentlichen Abstimmung am 16.02.2006 zu Tagesordnungspunkt 8: Antrag der Abgeordneten Gudrun Peters, 
Dr. Hildegard Kronawitter, Dr. Thomas Beyer u. a. SPD; Gewährung einer Winterdienstpauschale (Drucksache 15/4185)

Anlage 3

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. EykmannWalter X

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa
Dr. Goppel Thomas
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
HoderleinWolfgang X
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz X
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz X

LeichtleWilli X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula
Dr. Magerl Christian
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann X
Meyer Franz X
Miller Josef
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert X
Mütze Thomas

Naaß Christa X
NadlerWalter X
Narnhammer Bärbel X
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland X
Ritter Florian X
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus X
Sailer Martin X
Sauter Alfred
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
SchiederWerner
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. SchnappaufWerner
Schneider Siegfried
Schorer Angelika X
Schramm Henry X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus X
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans
Sprinkart Adi
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
VogelWolfgang
Volkmann Rainer X

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr.Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Weinberger Helga X
Dr.Weiß Bernd X
Dr.Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus

Zeitler Otto X
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 48 90 5



Bayerischer Landtag  zur 61. Vollsitzung am 16. 02.2006
15. Wahlperiode 

Abstimmungsliste

Anlage 4

zur namentlichen Abstimmung am 16.02.2006 zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Joachim Herrmann, Thomas 
Kreuzer, Dr. Jakob Kreidl u. a. und Fraktion CSU; Keine Verlagerung des BND nach Berlin (Drucksache 15/4762)

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred X
Ackermann Renate X

Babel Günther
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther X
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas
Biechl Annemarie
Biedefeld Susann X
Bocklet Reinhold
Boutter Rainer X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard X
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. EykmannWalter X

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid X
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois X
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa
Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike
Guckert Helmut
Guttenberger Petra X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim X
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes X
HoderleinWolfgang
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Hufe Peter X
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton
Kiesel Robert X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kränzle Bernd X
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard X
Kupka Engelbert X
Kustner Franz

LeichtleWilli X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi X

Prof. Männle Ursula
Dr. Magerl Christian
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann X
Meyer Franz
Miller Josef
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut X
Müller Herbert X
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
NadlerWalter X
Narnhammer Bärbel X
Neumeier Johann X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth X
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland X
Ritter Florian X
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard X
Rubenbauer Herbert
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid

Sackmann Markus X
Sailer Martin X
Sauter Alfred
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
SchiederWerner
Schindler Franz X
Schmid Berta X
Schmid Georg
Schmid Peter X
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. SchnappaufWerner
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika X
Schramm Henry X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl X
Sibler Bernd X
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans X
Sprinkart Adi
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia X
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen X
VogelWolfgang
Volkmann Rainer X

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr.Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Weinberger Helga X
Dr.Weiß Bernd X
Dr.Weiß Manfred X
Welnhofer Peter X
Werner Hans Joachim X
Werner-Muggendorfer Johanna X
Winter Georg X
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus

Zeitler Otto X
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 92 32 10
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 15/4735 

zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsge-
setzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten 
Prof. Ursula Männle, Manfred Ach, 
Prof. Dr. Walter Eykmann u.a. CSU 
Drs. 15/4834 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes 
(Drs. 15/4735) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung zum Gesetzentwurf mit der Maßgabe, 
dass folgende Änderungen durchgeführt werden: 
 
§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Buchst. d eingefügt: 

„d) Die Überschrift des neuen Art. 23 erhält 
folgende Fassung: 

„Art. 23 Aufsichtspflichten“.“ 

b) Die bisherigen Buchst. d und e werden zu 
Buchst. e und f; der neue Buchst. e (bisher 
Buchst. d) erhält folgende Fassung: 

„e) Die Überschrift des Art. 24“ erhält fol-
gende Fassung: 

„Art. 24 In-Kraft-Treten“.“ 

c) Der neue Buchst. f (bisher Buchst. e) wird ge-
strichen. 

2. Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

„4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „drei“ wird durch das Wort 
„fünf“ ersetzt. 

bb) Vor dem Wort „Ansprechpartner“ 
werden die Worte „Ansprechpartne-
rinnen und“ eingefügt. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) 1Die Dienststellen erstellen nach der 
halben Laufzeit der Gleichstellungskon-
zepte eine tabellarische Datenübersicht 
über die Anteile von Frauen und Männern 
bei Voll- und Teilzeittätigkeit, Einstel-
lung, Beförderung sowie Höhergruppie-
rung. 2Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten ent-
sprechend.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.“ 

3. Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

„5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach dem Wort „Männern“ wird ein 
Komma und das Wort „insbesondere“ 
eingefügt.  

bb) Vor dem Wort „Höhergruppierung“ 
werden das Wort „und“ gestrichen und 
ein Komma eingefügt.  

cc) Nach dem Wort „Höhergruppierung“ 
werden die Worte „und Leistungsbe-
soldung,“ eingefügt.  

b) In Abs. 4 wird das Wort „Beruf“ durch das 
Wort „Erwerbstätigkeit“ ersetzt.“ 

4. Nr. 6 erhält folgende Fassung: 

„6. Art. 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Bei der Ausschreibung von Stellen, auch 
bei Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen, ist 
auf eine Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeit 
hinzuweisen.““ 

5. Es wird folgende neue Nr. 6a eingefügt: 

„6a. Art. 8 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Vor dem Wort „Erfahrungen“ werden die 
Worte „dienstlich feststellbare soziale“ 
eingefügt. 

b) Die Worte „,soweit diese für die zu über-
tragenden Aufgaben erheblich sind“ wer-
den gestrichen.“ 
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6. Nr. 11 erhält folgende Fassung: 

„11. Art. 15 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden vor dem Wort „An-
sprechpartner“ die Worte „Ansprechpart-
nerinnen und“ eingefügt. 

b) In Satz 2 werden die Worte „Die An-
sprechpartner“ durch das Wort „Diese“ er-
setzt und nach dem Wort „nach“ die Worte 
„Art. 16 Abs. 2 Satz 2,“ eingefügt.“ 

7. Nr. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Buchst. b erhält folgende Fassung: 

„b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Eine dienstliche Beurteilung der 
Tätigkeit erfolgt nur auf Antrag der 
Gleichstellungsbeauftragten.““ 

b) Buchst. e erhält folgende Fassung: 

„e) Abs. 7 (neu) wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„notwendigen“ die Worte „und ange-
messenen“ eingefügt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„2Dazu gehört auch eine Vertretung in 
der Funktion als Gleichstellungsbeauf-
tragte.““ 

8. Es wird folgende neue Nr. 16a eingefügt: 

„16a. Es wird folgender neuer Art. 23 eingefügt: 

„Art. 23 

Aufsichtspflichten 

Die jeweiligen Rechtsaufsichtsbehörden be-
gleiten den Vollzug des Gesetzes in den 
Dienststellen, insbesondere die Erstellung 
der Gleichstellungskonzepte sowie die Be-
stellung der Gleichstellungsbeauftragten, 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
ner.““ 

9. Die bisherigen Art. 23 und 24 werden Art. 24 und 
25. 

10. Der Einleitungssatz der Nr. 17 erhält folgende Fas-
sung: 

„17. Der neue Art. 24 (bisher Art. 23) wird wie 
folgt geändert:“ 

11. Nr. 18 erhält folgende Fassung: 

„Der neue Art. 25 (bisher Art. 24) wird aufgeho-
ben.“ 

Berichterstatterin: Ingrid Heckner 
Mitberichterstatterin: Christa Naaß 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf und der Änderungsantrag Drs. 
15/4834 wurden dem Ausschuss für Fragen des öf-
fentlichen Dienstes federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss hat eine 1. und 2. Beratung durch-
geführt. 
Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen, der Ausschuss für Kommunale Fragen und In-
nere Sicherheit und der Ausschuss für Sozial-, Ge-
sundheits- und Familienpolitik haben den Gesetz-
entwurf und den Änderungsantrag Drs. 15/4834 
mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen hat den Gesetzentwurf 5 und den 
Änderungsantrag Drs. 15/4834 endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf  und den Änderungsantrag Drs. 15/4834 in 
seiner 55. Sitzung am 21. Februar 2006 in einer  
1. Beratung behandelt. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfs wurde mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t i m -
m u n g  empfohlen. 
 
Durch die Aufnahme in die Beschlussempfehlung 
unter I. hat der modifizierte Änderungsantrag Drs. 
15/4834 seine Erledigung gefunden. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf  und den Änderungsantrag 
Drs. 15/4834 in seiner 106. Sitzung am 14. März 
2006 mitberaten und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t .  
 
Durch die Aufnahme in die Beschlussempfehlung 
unter I. hat der modifizierte Änderungsantrag Drs. 
15/4834 seine Erledigung gefunden. 

4. Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit hat den Gesetzentwurf und den Ände-
rungsantrag 15/4834 in seiner 57. Sitzung am  
29. März 2006 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
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schusses z u g e s t i m m t ,  mit der Maßgabe, dass 
der mit der neuen Nr. 16a eingefügte neue Art. 23 
gestrichen wird. 
 
Durch die Aufnahme in die Beschlussempfehlung 
unter I. hat der modifizierte Änderungsantrag Drs. 
15/4834 seine Erledigung gefunden. 

5. Der Ausschuss für Sozial-, Gesundheits- und Fami-
lienpolitik hat den Gesetzentwurf und den Ände-
rungsantrag Drs. 15/4834 in seiner 53. Sitzung am 
06. April 2006 mitberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses z u g e s t i m m t .  
 
Durch die Aufnahme in die Beschlussempfehlung 
unter I. hat der modifizierte Änderungsantrag Drs. 
15/4834 seine Erledigung gefunden. 

6. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf und den Änderungsantrag Drs. 15/4834 in 
seiner 59. Sitzung am 09. Mai 2006 in einer 2. Be-
ratung behandelt und mit folgendem Stimmergeb-
nis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
seine ursprünglichen Beschlussempfehlung auf-
recht erhalten. 
 
Durch die Aufnahme in die Beschlussempfehlung 
unter I. hat der modifizierte Änderungsantrag Drs. 
15/4834 seine Erledigung gefunden. 

7. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Par-
lamentsfragen hat den Gesetzentwurf und den Än-
derungsantrag 15/4834 in seiner 51. Sitzung am  
11. Mai 2006 endberaten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 B90 GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses in der Fassung seiner 2. Beratung z u -
g e s t i m m t .  
 
Durch die Aufnahme in die Beschlussempfehlung 
unter I. hat der modifizierte Änderungsantrag Drs. 
15/4834 seine Erledigung gefunden. 

Prof. Dr. Walter Eykmann 
Vorsitzender 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 15/4735, 15/5520 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungs-
gesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern (Bayerisches Gleichstellungsgesetz – BayGlG) 
vom 24. Mai 1996 (GVBl S. 186, BayRS 2039-1-A), geän-
dert durch § 26 des Gesetzes vom 16. Dezember 1999 
(GVBl S. 521), wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift des Art. 11 erhält folgende Fas-
sung: 

„Teilzeit-, Wohnraum- und Telearbeit“ 

b) In die Überschrift des Dritten Teils werden vor 
dem Wort „Ansprechpartner“ die Worte „An-
sprechpartnerinnen und“ eingefügt. 

c) In der Überschrift des Fünften Teils werden die 
Worte „Übergangs- und“ gestrichen. 

d) Die Überschrift des Art. 23 erhält folgende Fas-
sung: 

„Aufsichtspflichten“ 

e) Die Überschrift des Art. 24 erhält folgende Fas-
sung: 

„In-Kraft-Treten“ 

2. Art. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 dritter Spiegelstrich wird das Wort 
„Beruf“ durch das Wort „Erwerbstätigkeit“ ersetzt. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt: 

„(3) Ziel ist ferner, dass alle Beschäftigten, beson-
ders in Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen,  
─ die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern fördern, 

─ auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin-
wirken, 

─ die Chancengleichheit in allen Aufgabenberei-
chen als durchgängiges Leitprinzip berücksich-
tigen.“ 

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4. 

3. In Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 werden vor dem 
Wort „Ansprechpartner“ die Worte „Ansprechpartne-
rinnen und“ eingefügt.  

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „drei“ wird durch das Wort „fünf“ 
ersetzt. 

bb) Vor dem Wort „Ansprechpartner“ werden die 
Worte „Ansprechpartnerinnen und“ eingefügt. 

b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) 1Die Dienststellen erstellen nach der halben 
Laufzeit der Gleichstellungskonzepte eine tabella-
rische Datenübersicht über die Anteile von Frauen 
und Männern bei Voll- und Teilzeittätigkeit, Ein-
stellung, Beförderung sowie Höhergruppierung. 
2Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3. 

5. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach dem Wort „Männern“ wird ein Komma 
und das Wort „insbesondere“ eingefügt.  

bb) Vor dem Wort „Höhergruppierung“ werden 
das Wort „und“ gestrichen und ein Komma 
eingefügt.  

cc) Nach dem Wort „Höhergruppierung“ werden 
die Worte „und Leistungsbesoldung,“ einge-
fügt.  

b) In Abs. 4 wird das Wort „Beruf“ durch das Wort 
„Erwerbstätigkeit“ ersetzt. 

6. Art. 7 Abs. 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Bei der Ausschreibung von Stellen, auch bei Vor-
gesetzten- und Leitungsfunktionen, ist auf eine Teil-
zeitbeschäftigungsmöglichkeit hinzuweisen.“ 

6a. Art. 8 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Vor dem Wort „Erfahrungen“ werden die Worte 
„dienstlich feststellbare soziale“ eingefügt. 
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b) Die Worte „, soweit diese für die zu übertragenden 
Aufgaben erheblich sind“ werden gestrichen. 

7. In Art. 9 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort „The-
men“ die Worte „Chancengleichheit, geschlechtersen-
sible Sichtweise,“ eingefügt. 

8. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) Das Wort „ist“ wird durch das Wort „soll“ ersetzt. 

b) Nach dem Wort „Familienpflichten“ werden die 
Worte „bei Notwendigkeit über die gleitende Ar-
beitszeit hinaus“ eingefügt. 

c) Die Worte „zu ermöglichen“ werden durch die 
Worte „ermöglicht werden“ ersetzt. 

9. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Teilzeit-, Wohnraum- und Telearbeit“ 

b) Dem Abs. 1 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Die Sätze 1 und 3 gelten entsprechend für Wohn-
raum- und Telearbeit.“ 

10. In die Überschrift des Dritten Teils werden vor dem 
Wort „Ansprechpartner“ die Worte „Ansprechpartne-
rinnen und“ eingefügt. 

11. Art. 15 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden vor dem Wort „Ansprechpartner“ 
die Worte „Ansprechpartnerinnen und“ eingefügt. 

b) In Satz 2 werden die Worte „Die Ansprechpartner“ 
durch das Wort „Diese“ ersetzt und nach dem Wort 
„nach“ die Worte „Art. 16 Abs. 2 Satz 2,“ einge-
fügt. 

12. Art. 16 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  

„2Die Gleichstellungsbeauftragten nehmen an 
den regelmäßig stattfindenden Besprechungen 
zwischen Dienststelle und Personalvertretung 
teil.“ 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Eine dienstliche Beurteilung der Tätigkeit er-
folgt nur auf Antrag der Gleichstellungsbeauf-
tragten.“ 

c) Abs. 5 wird aufgehoben.  

d) Die bisherigen Abs. 6, 7 und 8 werden Abs. 5, 6 
und 7. 

e) Abs. 7 (neu) wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „notwendi-
gen“ die Worte „und angemessenen“ eingefügt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„2Dazu gehört auch eine Vertretung in der 
Funktion als Gleichstellungsbeauftragte.“ 

13. In Art. 17 Abs. 1 Satz 2 und in Abs. 2 wird das Wort 
„Beruf“ jeweils durch das Wort „Erwerbstätigkeit“ er-
setzt.  

14. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:  
„bei Personalangelegenheiten spätestens gleichzei-
tig mit der Einleitung eines personalvertretungs-
rechtlichen Beteiligungsverfahrens.“ 

b) In Abs. 4 Satz 2 werden vor dem Wort „Ansprech-
partner“ die Worte „Ansprechpartnerinnen und“ 
eingefügt. 

15. In der Überschrift des Fünften Teils werden die Worte 
„Übergangs- und“ gestrichen. 

16. In Art. 22 wird das Wort „drei“ durch das Wort „fünf“ 
ersetzt. 

16a. Es wird folgender neuer Art. 23 eingefügt: 

„Art. 23 
Aufsichtspflichten 

Die jeweiligen Rechtsaufsichtsbehörden begleiten den 
Vollzug des Gesetzes in den Dienststellen, insbesonde-
re die Erstellung der Gleichstellungskonzepte sowie die 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten, Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner.“ 

17. Der bisherige Art. 23 wird neuer Art. 24 und wie folgt 
geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Außerkrafttreten“ gestrichen. 

b) Die Worte „und mit Ablauf des 30. Juni 2006 au-
ßer Kraft“ werden gestrichen. 

18. Der bisherige Art. 24 wird aufgehoben. 
 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 30. Juni 2006 in Kraft. 

Der Präsident  

I.V. 

Barbara Stamm 
I. Vizepräsidentin 
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(Beginn: 8.31 Uhr)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich wünsche Ihnen allen einen 
schönen guten Morgen. Ich eröffne die 68. Vollsitzung des 
Bayerischen Landtags. Presse, Funk und Fernsehen 
sowie Fotografen haben um Aufnahmegenehmigung 
gebeten. Die Genehmigung wurde wie immer erteilt. 

Den Geburtstagsglückwunsch werde ich nach der Frage-
stunde aussprechen. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf:

Mündliche Anfragen

Die Fragestunde dauert heute 45 Minuten. Die erste Fra-
gestellerin ist Frau Kollegin Naaß. Ich bitte Herrn Staats-
minister für Landwirtschaft und Forsten, die Frage zu 
beantworten. 

Christa Naaß (SPD): Herr Staatsminister, ich bitte die 
Staatsregierung um Mitteilung, welche Forstdienststellen 
in Mittelfranken seit wann nicht besetzt sind und wann 
endlich mit der Besetzung zu rechnen ist. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister. 

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministe-
rium): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! In Mit-
telfranken sind derzeit 8 von 54 Forstrevieren in der Baye-
rischen Forstverwaltung nicht besetzt. Es handelt sich um 
das Forstrevier Heilsbronn am Amt für Landwirtschaft und 
Forsten Ansbach und um die Forstreviere Schwabach, 
Altdorf bei Nürnberg sowie Vorra am Amt für Landwirt-
schaft und Forsten in Roth, um Bieberehren I und Sugen-
heim am Amt für Landwirtschaft und Forsten in Uffenheim 
sowie um Solnhofen und Raitenbuch am Amt für Land-
wirtschaft und Forsten Weißenburg. 

Das Revier Schwabach ist seit September 2005 und das 
Revier Solnhofen seit März dieses Jahres, alle anderen 
Reviere sind seit Umsetzung der Forstverwaltungsreform 
nicht besetzt. 

Die Organisationskonzepte einschließlich der räumlichen 
Verteilung der Reviere werden in der zweiten Hälfte dieses 
Jahres beschlossen. Die Forstreform war in einem ein-
zigen Durchgang nicht zu schaffen. Das war auch so nicht 
vorgesehen; denn die Revierreform war ein Jahr später 
geplant. Sie wird in diesem Jahr stattfi nden. Deshalb 
können derzeit auch noch keine Detailaussagen getroffen 
werden, welche Reviere an den Ämtern für Landwirtschaft 
und Forsten erhalten bleiben und welche entfallen. Vor 
diesem Hintergrund macht es auch keinen Sinn, freie 
Reviere jetzt zu besetzen. Es wäre nicht zielführend, die 
Beamten dorthin zu versetzen, um sie nach der neuen 
Revierreform von dort wieder abzuziehen. 

Die Ämter für Landwirtschaft und Forsten stellen jedoch 
durch amtsinterne Aufgabenverschiebungen und vorläu-

fi ge Umorganisationen die ordnungsgemäße Aufgabener-
ledigung in unbesetzten Revieren sicher. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin. 

Christa Naaß (SPD): Herr Staatsminister, im „Altmühl-
Boten“ vom 13. Mai stand unter anderem, dass die Forst-
dienststelle in Stadeln derzeit unbesetzt sei. Von Stadeln 
haben Sie nicht gesprochen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister. 

Staatsminister Josef Miller (Landwirtschaftsministe-
rium): Diese habe ich nicht in meiner Aufstellung. Mir ist 
berichtet worden, dass es sich um 8 von 54 Revieren han-
delt. Ich gehe dem aber sofort nach und werde Sie heute 
noch benachrichtigen. 

(Christa Naaß (SPD): Danke schön!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weiteren 
Zusatzfragen? – Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die 
Beantwortung der Frage. 

Ich darf die Fragen an das Staatsministerium des Innern 
aufrufen. Herr Staatssekretär Schmid steht bereit, um die 
Fragen zu beantworten. Erster Fragesteller: Herr Kollege 
Donhauser, bitte. 

Heinz Donhauser (CSU): Frau Präsidentin, Herr Staats-
sekretär! Ich habe folgende Frage: 

Nachdem von der seinerzeitigen Trassenfi ndung für die 
Autobahn A 6 dem regionalen Planungsverband Oberpfalz 
Nord der gleichzeitige vierstreifi ge Ausbau der B 85 von 
Amberg bis zum Anschluss an die Autobahn A 93 zugesi-
chert wurde, frage ich die Staatsregierung, warum nun bei 
der Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans der 
Ausbau der B 85 auf „Weiterer Bedarf mit Planungsrecht“ 
heruntergestuft wurde, obwohl seit der EU-Osterweite-
rung die Verkehrsbelastung dramatisch angestiegen ist, 
und wie die Planungen zum Ausbau der B 85 zwischen 
Amberg und der Anschlussstelle an die Autobahn A 93 
hinsichtlich des Baubeginns, dem zeitlichen Umfang und 
der Finanzierung aussehen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Präsidentin! Herr Kollege Donhauser, der Bau und Ausbau 
der Bundesfernstraßen gehört in den Hoheitsbereich des 
Bundes. Das Netz der Bundesfernstraßen wird nach 
einem Bedarfsplan ausgebaut, dessen Erstellung in seiner 
Verantwortung liegt. 

Die Bundesregierung unter dem damals amtierenden 
Bundeskanzler Schröder hat den Antrag Bayerns, den 
angesprochenen zweibahnigen Ausbau der B 85 wieder 
in den vordringlichen Bedarf aufzunehmen, abgelehnt. 
Der Deutsche Bundestag beschloss daraufhin in seiner 
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15. Wahlperiode am 1. Juli des Jahres 2004 das 5. Fern-
straßenausbauänderungsgesetz in der von der damaligen 
Bundesregierung vorgeschlagenen Fassung. Durch die 
daher nachrangige Einstufung der B 85 im Bedarfsplan für 
die Bundesfernstraßen in den weiteren Bedarf ist ein 
durchgehender zweibahniger Ausbau zwischen den 
Autobahnen A 6 - Amberg-Ost - und  A 93 - Schwandorf-
Nord - auf absehbare Zeit nicht möglich. 

Um dennoch eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
herbeizuführen, plant die bayerische Straßenbauverwal-
tung derzeit in einem ersten Schritt punktuelle Maß-
nahmen, beispielsweise den höhenfreien Ausbau von 
einzelnen Knotenpunkten. Wir haben das vor Ort schon 
einmal besichtigt. Dabei werden bereits die langfristigen 
Ausbauabsichten beachtet, um Kompatibilität mit den 
späteren Planungen sicherzustellen. Durch diese Maß-
nahmen soll die Verkehrssicherheit auf dem angespro-
chenen Abschnitt entscheidend verbessert werden. Da 
die B 85 bis zur Fertigstellung der A 6 aufgrund der weit-
räumigen Beschilderung die Hauptachse für den großräu-
migen Ost-West-Verkehr, insbesondere den Schwerver-
kehr darstellt, können die Baumaßnahmen aber erst nach 
der durchgehenden Inbetriebnahme der A 6 begonnen 
werden. 

(Heinz Donhauser (CSU): Gut!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage? – 
Keine Zusatzfrage. 

Zur nächsten Frage: Für Frau Kollegin Biedefeld stellt Frau 
Kollegin Werner-Muggendorfer die Frage. 

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Herr Staatssek-
retär, trifft es zu, dass sich mit der Novellierung der Bayeri-
schen Bauordnung Veränderungen bei den Abstandsfl ä-
chen, auch im Außenbereich, ergeben, und wenn ja, hat 
dies unmittelbare Auswirkungen auf die Errichtung von 
Windkraftanlagen, und ist das Innenministerium bereit, die 
Position des Bundesverbandes WindEnergie e. V., Lan-
desverband Bayern, bei der Novellierung zu hören und zu 
berücksichtigen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Bei 
der geplanten Novellierung, Frau Kollegin, der Bayeri-
schen Bauordnung sind auch Veränderungen bei den 
Abstandsfl ächen im Gespräch. Nach einem mit den kom-
munalen Spitzenverbänden gefundenen Kompromiss soll 
es beim bisherigen Abstandsfl ächenrecht bleiben, jedoch 
kann die Gemeinde durch Satzung für das neue geplante 
Abstandsfl ächenrecht optieren. Das würde unabhängig 
vom Innen- oder Außenbereich gelten und hätte Auswir-
kungen auf jede bauliche Anlage, also auch auf Windkraft-
anlagen. 

Die Position des Bundesverbandes WindEnergie e. V. hat 
die Staatsregierung im Rahmen der Verbändeanhörung 
gehört. Eine abschließende Entscheidung der Staatsre-
gierung zum Gesetzentwurf und den vielen Einzeleinwen-
dungen der Verbände steht jedoch noch aus. Dieser Ent-

scheidung können wir mit der Beantwortung der Anfrage 
ebenso wenig vorgreifen wie der späteren verfassungs-
mäßigen Behandlung des Gesetzentwurfs im Bayerischen 
Landtag. Abzuwägen sein wird zwischen dem Wunsch 
vieler Verbände nach neuen Sonderregelungen für das 
Tätigkeitsgebiet des jeweiligen Verbandes und dem 
Bestreben, gesetzliche Vorgaben möglichst abzubauen 
und die Bayerische Bauordnung zu verschlanken. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin Werner-Muggendorfer.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Herr Staatssek-
retär, gehe ich recht in der Annahme, dass es beim jet-
zigen Stand so bleibt, wie es ist? Das war Ihre erste Aus-
sage, die dann noch ein bisschen verändert worden ist. 
Ich gehe davon aus, dass es bleibt, wie es ist.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte, Herr 
Staatssekretär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin Werner-Muggendorfer, ich darf das noch einmal 
dokumentieren: Das Abstandsfl ächenrecht bleibt so. Man 
kann für das neue Recht optieren. Bislang war es in der 
Rechtssystematik immer vernünftig, nicht für viele ein-
zelne bauliche Anlagen, die beschrieben sind, unter-
schiedliche abstandsfl ächenrechtliche Regelungen zu 
machen. Wir wollen diese Regelungen nicht auf den Ein-
zelfall bezogen, sondern generalisiert. So war es im bishe-
rigen Recht. Dies hat sich in den letzten Jahrzehnten 
– auch mit den Möglichkeiten von Ausnahmen und Befrei-
ungen – gut bewährt.

Ich weiß, dass es in anderen Bundesländern zu diesem 
Thema andere Regelungen gibt. Ich glaube, das Beispiel, 
das Sie genannt haben, stammt aus Nordrhein-Westfalen. 
Dort gibt es eine andere Methode, um an dieses Thema 
heranzugehen. Wir werden noch einmal über diese Fragen 
diskutieren. Das wird auch Gegenstand der parlamentari-
schen Debatte sein. Ich darf aber noch einmal festhalten, 
dass sich der Weg als richtig erwiesen hat, einzelne bau-
liche Anlagen nicht zu beschreiben und dafür Sonderrege-
lungen vorzusehen, sondern die abstandsfl ächenrecht-
liche Problematik generalisiert in den Artikeln 6 und 7 der 
Bayerischen Bauordnung zu dokumentieren.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Der nächste Fragesteller ist Herr Kollege 
Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Guten Morgen, Herr Staats-
sekretär! Ich darf Sie fragen: Mit welcher Legitimation und 
mit welcher Begründung baut die Staatsregierung ihre 
Droh- und Druckkulisse gegenüber Sportvereinen und 
Fernsehsendern auf, in letzterem Fall im Versuch über die 
BLM – zuletzt rechtsaufsichtliche Weisung –, die für Sport-
wetten anbietende Unternehmen werben, deren Tätigkeit 
in Deutschland bislang nicht untersagt ist?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.
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Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Dr. Runge, bisher herrschte allgemein Konsens, 
dass Glückspiel wegen der negativen Folgen für die 
Spieler wie für die Allgemeinheit nur in engen Grenzen 
zugelassen werden darf. Diese ordnungs- und gesell-
schaftspolitische Grundentscheidung ist in der bundes-
rechtlichen Strafvorschrift des § 284 Strafgesetzbuch 
dokumentiert. Diese Vorschrift ist erst 1999 um ein klares 
Werbeverbot ergänzt worden. Das ist der Absatz 4 dieser 
Vorschrift. Sie hat den Bayerischen Landtag bei seinen 
bisherigen Entscheidungen zum Staatslotteriegesetz und 
zum Staatslotterievertrag in den Jahren 1999 und 2004 
getragen und muss nach Auffassung der Staatsregierung 
auch Leitlinie bei der Neuordnung des Sportwettenrechts 
sein, die uns das Bundesverfassungsgericht bis zum 
31. Dezember des kommenden Jahres aufgetragen hat.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 
28. März dieses Jahres das Verbot der Veranstaltung von 
Wetten durch private Wettunternehmen und der Vermitt-
lung von Wetten, die nicht vom Freistaat Bayern veran-
staltet werden, bestätigt. Das gilt ohne Ausnahme. Somit 
sind auch Veranstaltung und Vermittlung von Wetten 
durch „betandwin“ und die Werbung für dieses Unter-
nehmen illegal. Das Gericht hat zugleich der staatlichen 
Lotterieverwaltung als dem einzigen legalen Anbieter klare 
Aufl agen zum Spielerschutz gemacht. Die staatliche Lot-
terieverwaltung hat darauf reagiert und jede Fernseh- und 
Bandenwerbung für „Oddset“ eingestellt.

Das Ziel des Urteils des Bundesverfassungsgerichts ist 
klar: Es sollen unverzüglich – wenn ich das in Anführungs-
zeichen sagen darf – „saubere“ Verhältnisse auf dem 
Sportwettenmarkt geschaffen werden, die Recht und 
Gesetz entsprechen und zugleich einen effektiven Spieler-
schutz sicherstellen. Deshalb hat das Staatsministerium 
des Innern Anfang April die Sicherheitsbehörden gebeten, 
konsequent gegen illegale Sportwettenangebote und die 
Werbung dafür vorzugehen. Das umfasst alle Wettbüros, 
alle Betomaten und alle Fälle von Plakat- und Bandenwer-
bung. Die zuständigen Behörden haben eine Vielzahl von 
Verfahren eingeleitet. Mittlerweile liegen die ersten Eilent-
scheidungen der Verwaltungsgerichte vor, die dieses Vor-
gehen als rechtmäßig bestätigen und die sofortige Vollzie-
hung der Verbote zulassen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Herr Kollege Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatssekretär, wie 
beurteilt dann die Staatsregierung, dass „betandwin“ 
einer der Hauptsponsoren der Mediennacht der CDU am 
30. Mai in Berlin in der CDU-Parteizentrale ist und dort 
fl eißig Werbung machen darf, unter anderem auf der 
„betandwin-Medianight-Party“, und ist die Staatsregie-
rung schon bei den Berliner Behörden vorstellig geworden, 
damit diese gegen die CDU und ihre Parteichefi n Angela 
Merkel vorgehen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Dr. Runge, wir hatten bis zum 28. März dieses 

Jahres eine ungeklärte Situation, weil die Gerichte ent-
schieden haben, dass der sofortige Vollzug nicht ohne 
weiteres möglich ist. Wir hatten ganz konkret in München 
solche Verfahren und dabei Probleme beim Vollzug 
bekommen. Dadurch ist der Eindruck entstanden, man 
ginge nicht stringent vor. Seit dem 28. März 2006 – also 
seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts – 
haben wir eine eindeutige Rechtslage. Ich war selbst bei 
der mündlichen Verhandlung und bei der Urteilsverkün-
dung anwesend, sodass ich relativ konkret über die 
mündlichen Ausführungen und über das Gerichtsurteil 
berichten kann.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Unsicherheit, die 
es gab, eindeutig beendet. Herr Kollege Dr. Runge, Sie 
schütteln den Kopf. Sie sollten dieses Urteil noch einmal 
in Ruhe nachlesen. Ich habe selten ein so eindeutiges 
Urteil gehört. Darin ist eindeutig dokumentiert, dass die 
Strafvorschrift des § 284 gilt. Wer ein Glücksspiel veran-
staltet oder – § 285 – wer spielt, macht sich strafbar. 
Dieses Recht ist nicht disponibel. Wir können hier nicht 
darüber diskutieren. Dies ist geltendes Bundesrecht, ein-
deutig bestätigt durch das Bundesverfassungsgericht. 
Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass die 
Rechtslage mit dem Lotteriestaatsvertrag und dem 
Staatslotteriegesetz bis zum 31. Dezember 2007 gilt. So 
lange haben wir Zeit, unser Gesetz zu überarbeiten und 
den Staatsvertrag neu zu gestalten.

Das Bundesverfassungsgericht hat uns außerdem einen 
klaren Auftrag gegeben: Es hat eindeutig festgelegt, dass 
der Staat, wenn er Wetten veranstaltet, keine aggressive 
Werbung betreiben darf, sondern nur eine informative 
Werbung. Das hat dazu geführt, dass wir die bisherige 
Werbung für Oddset nicht beibehalten konnten. Das ist in 
Presseveröffentlichungen des Finanzministeriums doku-
mentiert. Diese Werbung muss reduziert werden. Da auch 
alte Verfahren wieder aufgegriffen werden mussten, liegen 
in der Zwischenzeit erste Eilentscheidungen aufgrund der 
klar dokumentierten Rechtslage durch die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vor. Diese Eilentschei-
dungen haben wiederum unser Vorgehen bestätigt. Wir 
haben die Pfl icht, ordnungspolitisch gegen diese Dinge 
vorzugehen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zweite Zusatz-
frage: Herr Kollege Dr. Runge.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatssekretär, in 
diesem Fall dürfte Frau Merkel „betandwin“ nicht bei sich 
werben lassen. Nun meine zweite Zusatzfrage: Wie beur-
teilt die Staatsregierung die Tatsache, dass sich der Minis-
terpräsident von Baden-Württemberg gegen ein grund-
sätzliches Werbeverbot für private kommerzielle Wettan-
bieter ausgesprochen hat und damit den zweiten, vom 
Bundesverfassungsgericht vorgezeichneten Weg, näm-
lich reguliertes Miteinander, einschlagen will?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Dr. Runge, dem bayerischen Innenministerium 
steht es nicht zu, zu beurteilen, wie der Ministerpräsident 
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eines anderen Bundeslandes über eine bestimmte 
Rechtsfrage denkt. Das Bundesverfassungsgericht hat 
zwei Möglichkeiten offen gelassen. Die erste Alternative 
lautet: Staatliches Monopol und höchste Beachtung des 
Spielerschutzes, keine aggressive Werbung und absolute 
Zurückhaltung des Staates. Die weitere Alternative, die 
das Bundesverfassungsgericht eröffnet hat, lautet: 
Lizenzen können in beschränktem Umfang gegeben 
werden. Das wäre ein Lizenzierungsmodell.

Hier hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass 
auch bei diesem Weg der Spielerschutz, also der Schutz 
vor dem Fall in die Spielsucht, eine besondere Bedeutung 
hat. In beiden Varianten ist die Tatsache, dass der Spieler-
schutz absoluten Vorrang hat, neu dokumentiert worden. 
Aus meiner Sicht geht es jetzt darum, dass dieser Staats-
vertrag, der damals einvernehmlich abgeschlossen 
wurde, neu diskutiert wird. Ich gebe allerdings zu 
bedenken, dass wir dafür nicht allzu viel Zeit haben, weil 
uns das Bundesverfassungsgericht dafür einen klaren 
Termin vorgegeben hat.

Deswegen ist die Rechtslage eindeutig. Es gilt nun zu 
entscheiden, ob es in dieser Frage zu einem Konsens 
zwischen den einzelnen Bundesländern kommt. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Herr Kollege Dr. Runge. 

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Staatssekretär, meine 
letzte Zusatzfrage: Ist bisher in irgendeinem Bundesland 
eine strafrechtliche Entscheidung gegen „betandwin“ 
getroffen worden oder, umgekehrt, ist der Staatsregierung 
bekannt, wie viele von der Staatsanwaltschaft gegen 
„betandwin“ beantragte Strafbefehle von den Gerichten 
abgewiesen worden sind?

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Ich 
muss das kurz heraussuchen, dann kann ich Ihnen sagen, 
wie viel aktuelle Verfahren gerade laufen. Das Thema 
„betandwin“ ist im Übrigen kein neues, sondern ein altes. 
Man beruft sich auf Lizenzen der ehemaligen DDR sowie 
auf Lizenzen aus Gibraltar. Die Rechtsprechung hierzu ist 
klar. Es nützt nichts, wenn sich jemand auf alte DDR-
Lizenzen oder EU-Erlaubnisse beruft. Diese Frage ist 
geklärt, auch von bayerischen Gerichten. Wir haben eine 
Anzahl von anhängigen Verfahren. Ich darf das dokumen-
tieren: Allein in den vier Regierungsbezirken Niederbayern, 
Oberpfalz, Mittel- und Unterfranken wurden 88 Verfahren 
eröffnet, in 19 Fällen ist die Tätigkeit bereits eingestellt 
worden. Das heißt, ich kann für Bayern einen klaren 
Vollzug dokumentieren. Diese Rechtslage gilt auch in 
anderen Bundesländern, vor allem in den alten Bundes-
ländern; über Lizenzen der ehemaligen DDR will ich nicht 
detailliert sprechen. Wir stehen mit anderen Ländern in 
Kontakt; ich darf Baden-Württemberg als Beispiel 
anführen, da Sie bereits dieses Bundesland genannt 
haben. Wir haben mit Baden-Württemberg abgestimmt, 
eine eínheitliche Vorgehenweise zu verfolgen.

Entscheidend ist: Die §§ 284 und 285 des Strafgesetzbu-
ches gelten nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutsch-
land. Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gilt 
in ganz Deutschland. Dieses Recht ist nicht disponibel, 

auch für andere Länder nicht. Es muss eindeutig sein, 
dass dies geltende Rechtslage ist. Daher ist es völlig kor-
rekt, dass auch in anderen Bundesländern entsprechend 
vorgegangen wird. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächster Frage-
steller: Herr Kollege Rüth.

Berthold Rüth (CSU): Frau Präsidentin, Herr Staatssek-
retär, warum ist es nicht möglich, dass die Feuerwehren in 
63897 Miltenberg und 63920 Großheubach einen Zweck-
verband gründen, obwohl dieses Vorhaben große Vorteile 
brächte, da nur noch ein Feuerwehrhaus benötigt würde, 
beide Orte in der vorgegebenen Hilfsfrist von zehn Minuten 
erreicht werden könnten und auch Kosteneinsparungen zu 
realisieren wären? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte. 

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Rüth, die Gründung eines so genannten Feuer-
wehrzweckverbandes, das heißt eines Zweckverbandes, 
dem die Aufgabe der Sicherstellung des abwehrenden 
Brandschutzes und des technischen Hilfsdienstes über-
tragen werden soll, ist aus rechtlichen Gründen derzeit 
ausgeschlossen. Die Feuerwehren sind nach dem Bayeri-
schen Feuerwehrgesetz gemeindebezogen. So weist das 
Gesetz den Gemeinden nicht nur eine Aufgabe zu, son-
dern regelt darüber hinaus, dass diese Aufgabe durch 
gemeindliche Feuerwehren zu erfüllen sind, in denen nur 
Gemeindebewohner Dienst leisten dürfen. Überörtliche 
Feuerwehren würden diese strikte Gemeindebezogenheit 
umgehen und sind nach der aktuellen Rechtslage unzu-
lässig.

Im Gegensatz hierzu wäre aber der Bau eines gemein-
samen Feuerwehrgerätehauses oder die gemeinsame 
Nutzung sonstiger Einrichtungen im Rahmen einer 
Zweckvereinbarung heute schon ohne Weiteres möglich, 
sofern von dem gemeinsamen Standort aus die zehn-
minütige Hilfsfrist eingehalten werden könnte.

Vor diesem Hintergrund bin ich der Auffassung, dass im 
Rahmen der nach derzeitiger Planung voraussichtlich bis 
Ende 2007 abgeschlossenen Novellierung des Bayeri-
schen Feuerwehrgesetzes in besonderen Fällen die Mög-
lichkeit zur Gründung derartiger Zweckverbände 
geschaffen werden sollte, um vor Ort fl exible Problemlö-
sungen zu ermöglichen. Hierbei kann selbstverständlich 
dem Ergebnis und dem zeitlichen Aufl auf eines parlamen-
tarischen Gesetzgebungsverfahrens nicht vorgegriffen 
werden.

In dem konkreten Fall Miltenberg und Großheubach hat 
mein Haus im Januar diesen Jahres vor Ort mit sämtlichen 
Beteiligten die verschiedensten Verbesserungsmöglich-
keiten und das derzeit Machbare in rechtlicher, techni-
scher und taktischer Hinsicht ausführlich erörtert. Nach 
der fachlichen Meinung aller Beteiligten setzt die Einhal-
tung der Hilfsfrist von dem geplanten gemeinsamen 
Standort des Feuerwehrgerätehauses aus die Fertigstel-
lung der Staatsstraße 2309 voraus, die für Oktober 2008 
geplant ist. Da die Änderung des Bayerischen Feuerwehr-
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gesetzes nach derzeitiger Planung bis Ende 2007 abge-
schlossen sein könnte, wäre dann der Weg für ein Ver-
fahren zur Zweckverbandsgründung der Feuerwehren in 
Miltenberg und Großheubach frei.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Keine weitere 
Zusatzfrage. Vielen Dank. Dann darf ich schon dem 
nächsten Fragesteller das Wort erteilen, das ist Herr Kol-
lege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Frau Präsidentin, Herr Staatssek-
retär, Trifft es zu, dass die Staatsregierung die Bestre-
bungen der Bundesregierung unterstützt, börsennotierte 
Immobiliengesellschaften – so genannte REITs – einzu-
führen, welche Auswirkungen erwartet sie dadurch auf 
dem bayerischen Wohnungsmarkt und welche positiven 
Ergebnisse wurden in Europa damit bislang erzielt?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Wörner, Real Estate Investment Trusts – REITs – 
sind börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften. Die 
Erträge dieser Gesellschaften sind weitgehend von Steu-
erpfl ichten freigestellt, müssen aber zu einem hohen Pro-
zentsatz – 80 bis 90 % – an die Anleger ausgeschüttet 
werden, wo sie mit dem jeweiligen persönlichen Steuer-
satz besteuert werden.

Aktien der REITs, die im Finanzjargon verkürzt als REITs 
bezeichnet werden, sind ein international eingeführtes 
Wertpapier. In den USA, Frankreich, Belgien und Luxem-
burg sind solche Trusts schon erfolgreich am Markt, für 
Großbritannien ist ihre Einführung angekündigt. 

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 
11.11.2005 stellt in seinem Abschnitt B. II. 3. „Finanzpo-
litik“ die Einführung von REITs unter den Bedingungen in 
Aussicht, dass die verlässliche Besteuerung beim Anleger 
sichergestellt ist und positive Wirkungen auf Immobilien-
markt und Standortbedingungen zu erwarten sind.

Die Diskussion, unter welchen konkreten Bedingungen 
REITs auch in Deutschland eingeführt werden sollen, ist 
jedoch noch nicht abgeschlossen. Wesentliche 
Detailfragen sind noch ungeklärt. Solange die steuerliche 
Ausgestaltung von REITs allerdings nicht feststeht, kann 
man ihre Wirkung auf die Wohnungswirtschaft und die 
Wohnungsmärkte in Bayern sachlich nicht vollständig 
abschätzen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Erste Zusatz-
frage: Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, Ihnen ist 
sicher bekannt, dass ein Vermieter auf dem Wohnungs-
markt derzeit etwa vier Prozent Rendite erzielt. Können 
Sie sich bzw. kann sich die Staatsregierung vorstellen, wie 
es praktisch funktionieren soll, wenn die so genannten 
REITs bis zu 20 % Rendite versprechen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Ich 
weiß nicht, wer, wo an welcher Stelle was verspricht. Ich 
sehe dieses Instrument, das in den Koalitionsvertrag auf-
genommen wurde, mit entsprechender Vorsicht. Man 
muss sich zunächst überlegen, welche Konsequenzen 
das in wohnungswirtschaftlicher und steuerpolitischer 
Hinsicht hat. Der Bundesfi nanzminister, Herr Steinbrück, 
hat sich in besonderer Weise dafür ausgesprochen und 
beim 18. Deutschen Bankentag am 25. April – das ist 
noch gar nicht so lange her – die Einführung von solchen 
REITs angekündigt. Ich glaube aber, dass hier der alte 
Satz gilt, zuerst in Ruhe nachzudenken, dann zu disku-
tieren und dann erst die Entscheidung treffen, sobald man 
die Konsequenzen besser beleuchtet hat. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, kann die 
Staatsregierung in etwa abschätzen, was der Verkauf von 
großen Wohnungsbeständen – das ist schließlich das 
Ziel – für große Städte im Hinblick auf die Situation des 
Städtebaus, des Städteumbaus und soziale Stadt 
bedeuten würde?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Herr 
Kollege Wörner, ich glaube, dass wir zunächst über eine 
klare rechtliche Ausgestaltung dieses Instruments disku-
tieren müssen, bevor wir über die Konsequenzen spre-
chen. Ich habe angedeutet, dass es nicht ganz unproble-
matisch ist, weil eine kurzfristige Gewinnmaximierungs-
strategie zulasten der Gebäudesubstanz gehen kann. Ich 
bin eher ein vorsichtiger Mensch, auch aus den Aspekten 
heraus, die Sie genannt haben. Aber wie gesagt: Der Bun-
desfi nanzminister, der Ihrer Partei angehört, treibt dieses 
Thema in besonderer Weise voran. Wir sollten uns 
zunächst einmal die rechtliche Ausgestaltung betrachten, 
dann über die Konsequenzen diskutieren, die sich daraus 
ergeben könnten, und dann erst unsere Haltung festlegen. 
Das ist wesentlich klüger, als über etwas zu reden, was 
noch nicht rechtlich dokumentiert und ausgestaltet ist.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Herr Kollege Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Staatssekretär, ich gehe 
davon aus, dass die Bayerische Staatsregierung bzw. Ihr 
Haus klugen und weisen Einfl uss auf das Gesetzgebungs-
verfahren ausüben wird und deswegen frage ich Sie: 

Kann sich die Staatsregierung vorstellen, dass man bei 
diesem Investment die Wohnungswirtschaft herausnimmt 
und es nur für Gewerbe öffnet? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.
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Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Ich 
gebe Ihnen Recht, dass das Bayerische Staatsministe-
rium des Innern immer kluge und weise handelt und dass 
wir uns deshalb diese Differenzierung, die Sie gerade 
angesprochen haben, überlegen müssen. Das können wir 
aber erst entscheiden, wenn wir sehen, welche rechtliche 
Ausgestaltung dieses Instruments wir haben. Dann sollten 
wir über Detailfragen reden. Es wäre unklug, jetzt Differen-
zierungen vorzunehmen, bevor wir über das Ganze 
gesprochen haben.

Herr Kollege Wörner, deswegen wäre es klug, wenn Sie 
auf den Bundesfi nanzminister Einfl uss nehmen würden, 
der das Thema maßgeblich vorantreibt, damit er dieses 
rechtliche Instrumentarium auch in dem von Ihnen ange-
sprochenen Sinne ausgestaltet. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste giganti-
sche Frage: Frau Kollegin Gote. Bitte schön.

Ulrike Gote (GRÜNE): Frau Präsidentin, Herr Staatssek-
retär, ich bin jetzt auf Ihre kluge und weise Antwort auf 
meine Frage gespannt:

Nachdem meine Mündliche Anfrage zum BID (Business 
Improvement District oder auch „Bündnis für Investitionen 
und Dienstleistungen“), in der Plenarsitzung vom 
8.03.2006 durch Sie, Herr Staatssekretär, unrichtig beant-
wortet wurde, indem Sie erklärten „Für die Einrichtung 
eines Innovationsbereichs ist die Zustimmung einer 
bestimmten Anzahl von Grundstückseigentümern not-
wendig. Nicht alle müssen zustimmen, aber ein gewisser 
Prozentsatz. In manchen Bereichen wird beispielsweise 
von 15 % ausgegangen.“ und Sie weiter im Verlauf Ihrer 
Antwort eine ablehnende Haltung gegenüber BID mit den 
Worten – Zitat – „Wenn Ursache für eine solche Abgabe 
ist, dass Entscheidungen getroffen werden, auf die ich 
beispielsweise als Mieter oder Einzelhändler keinen Ein-
fl uss habe, weil 15 %, 20 % oder 25 % der Grundstückei-
gentümer ausreichen, um dies zu beschließen, dann 
meine ich, dass das Ergebnis nicht gut ist.“ begründeten, 
frage ich Sie heute, ob im zuständigen Ministerium tat-
sächlich nicht bekannt ist, dass die Zustimmungsquote zu 
einem BID in den Bundesländern, in denen dieses Instru-
ment praktiziert wird, 70 bis 85 % betragen muss, ob die 
Staatsregierung sich nun korrigieren möchte und ob sich 
dadurch ihre Haltung zu BID und zu einem BID-Landesge-
setz ändern wird? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär, bitte. Eine meisterliche Antwort auf eine meisterliche 
Formulierung.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin Gote, ich versuche, noch einmal knapp zu ant-
worten. Ich habe das Protokoll der letzten mündlichen 
Frage zu diesem Thema durchgesehen und festgestellt, 
dass wir dieses Thema an der Stelle schon gemeinsam 
miteinander diskutiert haben. Ich hoffe, dass ich Sie heute 
überzeugen kann. 

Ich habe in der Mündlichen Fragestunde am 08.03.2006 
darauf hingewiesen, wie sich die rechtliche Problematik 
aus unserer Sicht darstellt. Ich darf festhalten, dass ich 

damals mit bestem Wissen und Gewissen auch richtig 
geantwortet habe. Ich will das heute noch einmal doku-
mentieren:

In Hamburg und Hessen kann sich eine Minderheit von 
15 % der Grundstückseigentümer gegen die untätig blei-
bende Mehrheit der Grundstückseigentümer durchsetzen. 
In Hamburg und Hessen sehen die beiden Gesetze – ich 
darf aus diesen Gesetzen ein bisschen zitieren – bei der 
Antragstellung ein Mindestquorum von 15 % der Grund-
stückseigentümer nach Anzahl und Fläche vor sowie im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens, das im Zuge der 
Prüfung durch die Aufsichtsbehörde durchgeführt wird, 
ein Widerspruchsrecht der Grundstückseigentümer, 
jedoch keine Zustimmungspfl icht vor. Die Widerspruchs-
quoren liegen dabei in Hamburg bei einem Drittel, in 
Hessen bei einem Viertel der Grundstückseigentümer 
nach Anzahl oder Fläche. Das Verfahren sieht also keine 
– notwendige – Zustimmungs-, sondern nur eine Wider-
spruchsquote vor. Die in Hamburg und Hessen verankerte 
Quotenregelung bedeutet also – ich darf Ihnen das jetzt 
noch einmal ausführlich dokumentieren –, dass sich letzt-
lich eine Minderheit von 15 % der Grundstückseigen-
tümer in dem Fall durchsetzen kann, wenn die überwie-
gende Mehrheit der Grundstückseigentümer untätig 
bleibt. Die Grundstückseigentümer werden also staatli-
cherseits zu einem aktiven Tun verpfl ichtet, um mögliche 
Minderheitsideen abzuwehren. Eine solche Lösung ent-
spricht nicht unseren Vorstellungen von der Durchsetzung 
von Beteiligungsrechten mit weit reichenden Folgen für 
die Gesamtheit der im Gebiet Betroffenen. Problematisch 
ist ebenso, dass für weitere von der Festlegung eines 
Innovationsbereichs Betroffene, also Wohnungs- und 
Gewerbemieter sowie Bürgerinnen und Bürger, keinerlei 
Mitspracherechte vorgesehen sind.

Unabhängig davon sprechen auch weitere Gründe, wie 
der weitere Aufbau neuer Bürokratiestrukturen, gegen ein 
BID-Gesetz – Business Improvement District –. Mit dem 
bayerischen Modellvorhaben „Leben fi ndet Innenstadt – 
Öffentlich-private Kooperationen zur Standortentwick-
lung“ wird, wie bereits am 08.03.2006 berichtet, die Opti-
mierung freiwilliger Kooperationen an innerstädtischen 
Standorten erprobt. Bayern setzt also nach wie vor auf die 
Optimierung freiwilliger Kooperationen an innerstädti-
schen Standorten ohne gesetzliche Vorgaben. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin.

Ulrike Gote (GRÜNE): Herr Staatssekretär, das ist ein 
schöner Versuch. Aber es bleibt natürlich schon bei der 
berechtigten Frage, ob denn der Punkt „Untätige Mehr-
heit“, den Sie jetzt geschildert haben, nicht doch in einem 
besseren bayerischen Gesetz dadurch geheilt werden 
könnte, dass man zwangsweise alle befragt, die von 
einem BID betroffen wären.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin, wir wollen jetzt nicht noch einmal die Prozentsi-
tuation diskutieren. Mir geht es um etwas anderes, näm-
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lich um das, was ich im letzten Abschnitt meiner Ausfüh-
rungen dokumentiert habe. Ich war bei Beginn dieses 
„Wettbewerbs“, dieses neuen Weges, Innenstädte durch 
freiwillige Kooperationen zu stärken, dabei und habe dort 
auch gesprochen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass 
wir mit diesen privaten, freiwilligen kooperativen Zusam-
menschlüssen besser vorankommen. Wir können in 
diesem Parlament nicht permanent die Bürokratie 
beklagen und dann, wenn wir sozusagen einmal bei einem 
Pilotversuch eruieren wollen, welche Möglichkeiten wir 
haben, um gemeinsam unsere Innenstädte zu entwickeln, 
und hierfür neue Konzepte erarbeiten, sofort wieder neue 
gesetzliche Vorschriften schaffen. 

Sie fragen: Können wir da nicht noch einmal etwas 
anderes gestalten? Natürlich kann man alles gestalten. 
Wir können als Gesetzgeber den Menschen 1000 Dinge 
vorschreiben. Als einer, der seit 22 Jahren in einem 
Stadtrat sitzt, der diese Innenstadtproblematik aus tägli-
chem Erleben kennt und daran mitarbeitet, darf ich Ihnen 
sagen, dass der freiwillige Weg der einzig vernünftige Weg 
ist. Zusätzliche Vorschriften über das hinaus zu machen, 
was wir durch innerstädtische Satzungen und baurecht-
liche Vorschriften schon tun können, ein neues rechtliches 
Instrument und noch einmal Bürokratie zu schaffen, halte 
ich im Ansatz für falsch.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Frau Kollegin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE): Stimmen Sie mir denn nicht zu, 
dass gerade bei diesem Instrument die Bürokratie völlig 
im Hintergrund steht, weil es darum geht, gerade dort die 
Eigeninitiative der Eigentümer zu ermöglichen, indem ich 
nur einen gesetzlichen Rahmen schaffe? Es geht gar nicht 
um gesetzliche Detailregelungen und Vorschriften, son-
dern nur um die Möglichkeit der Eigeninitiative. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin Gote, ich darf Ihnen an der Stelle noch einmal 
widersprechen; ich bitte um Nachsicht. Sie heben insbe-
sondere diese freiwillige Arbeit, die sich sozusagen 
anschließt, noch einmal in den Vordergrund. Lasst es uns 
doch mit dem Thema „Leben fi ndet Innenstadt“ – wie wir 
es dokumentiert haben – versuchen. Dies ist doch ein 
idealer Fall, dass der Landtag nicht ein weiteres Gesetz 
erlässt, sondern sagt: Wir versuchen gemeinsam, dieses 
Thema in unseren Innenstädten durch eine freiwillige koo-
perative Arbeit voranzubringen, wie auch Sie es formu-
lieren. Wenn Sie jetzt mit offenen Augen durch das Land 
gehen, werden Sie feststellen: Es gibt diese Kooperati-
onen schon. 

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

– Natürlich, ich kann Ihnen welche sagen. Ich lade Sie 
auch gerne in meine Heimatstadt ein, um mit Ihnen das 
einmal anzuschauen, denn ich sehe, wie optimal das 
gemacht werden kann. Da halte ich es für nicht gut, dass 
wir im Landtag permanent von Entbürokratisierung reden, 
aber gleichzeitig ein neues Gesetz erlassen wollen, wenn 

wir wissen, dass die Praxis wunderbar funktioniert. Des-
wegen darf ich Sie von dieser Stelle aus bitten, diesen 
Probelauf zu machen. Dann werden wir ein Resümee 
ziehen. Sie werden mir am Schluss hoffentlich Recht 
geben müssen, wenn ich sage, dass diese freiwilligen 
Kooperationen ohne große gesetzliche Rahmenbedin-
gungen optimal funktionieren. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Frau Kollegin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE): Das bringt mich zu meiner letzten 
Zusatzfrage: Bei „Leben fi ndet Innenstadt“ handelt es sich 
nur um eine Handvoll Modellprojekte. Es ist doch richtig, 
dass sich im Moment keine weiteren Kommunen an 
diesem Modellprojekt beteiligen und daraus Geld erhalten 
können?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Liebe 
Frau Kollegin Gote, jetzt Sie ziehen einen Schluss, der 
nicht klug ist. Sie reden jetzt über Geld. Das Geld 
bekommen Sie aber mit dem Gesetz auch nicht.

Wenn Sie heute ein Konzept entwickeln wollen im Sinne 
von Business Improvement District, dann machen Sie es 
doch. Rufen Sie nicht ständig nach dem Gesetzgeber, 
sondern gehen Sie in Ihre Stadt, und wenn Sie kein 
Modellprojekt haben, machen Sie es trotzdem. Wir haben 
das zu Hause gemacht, ohne nach dem Gesetzgeber zu 
rufen. Wenn wir alle nach dem Gesetzgeber rufen, werden 
wir nicht mehr fertig. Dann machen wir zu viele Gesetze. 
Dann gilt der alte Satz von Seneca: Zuerst litten wir unter 
den Verbrechen, und dann litten wir unter den Gesetzen.

Deshalb erwarte ich gerade von Ihnen etwas mehr 
Zurückhaltung und Konzentration auf diese freiwillige 
Arbeit.

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatssekretär.

Nächste Fragestellerin: Frau Kollegin Radermacher.

Karin Radermacher (SPD): Herr Staatssekretär, trifft es 
zu, dass Innenminister Dr. Beckstein dem Bürgermeister 
von Oberickelsheim zugesagt hat, dass bei der Bundes-
straße 13 an der Gemarkungsgrenze Oberickelsheim und 
Martinsheim ein Kreisverkehr eingerichtet wird, dabei die 
Mautpyramide von Mittelfranken nach Unterfranken ver-
setzt wird, und das alles ohne Zustimmung der Gemeinden 
Marktbreit und Martinsheim?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.
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Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Ich 
hoffe, Frau Kollegin Radermacher, dass ich Ihren ortskun-
digen Sachvortrag richtig aufnehmen kann und entspre-
chend den örtlichen Gegebenheiten richtig formuliere.

Am 25. April wurden in einem Gespräch unter anderem 
zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Oberickels-
heim, dem Landrat des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad 
Windsheim, einem Fachvertreter des Innenministeriums 
und Innenminister Dr. Günther Beckstein die fachlichen 
Gründe erörtert, ob an der Kreuzung der Bundesstraße 13 
mit der Staatsstraße 2271 und der Kreisstraße NEA 47 
nordwestlich Oberickelsheim ein Kreisverkehrsplatz 
anstelle des bisher vom Straßenbauamt Ansbach vorge-
sehenen Linksversatzes gebaut werden soll. Im Ergebnis 
ist man übereingekommen, dass die besseren fachlichen 
Gründe für den Bau eines Kreisverkehrsplatzes sprechen. 
An diesem Gespräch, das von mittelfränkischer Seite initi-
iert worden war, waren die Gemeinden Martinsheim und 
Marktbreit nicht beteiligt, weil auf deren Betroffenheit 
nicht hingewiesen worden war.

Der Vorschlag des Ersten Bürgermeisters der Gemeinde 
Oberickelsheim, darüber hinaus die Mautpyramide von 
ihrem jetzigen Standort inmitten der B 13 in die geplante 
Kreisverkehrsinsel auf mittelfränkischer Gemarkung zu 
verlegen, wurde insbesondere als weitere Verbesserung 
für die Verkehrssicherheit gesehen, die deshalb geprüft 
werden sollte. Der Erste Bürgermeister hat jedoch nicht 
thematisiert, dass damit auch eine Versetzung der Maut-
pyramide von unterfränkischem auf mittelfränkisches 
Gebiet verbunden ist. Über eine derartige Verlegung nach 
Mittelfranken wurde aber im Gespräch keine Entschei-
dung getroffen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin.

Karin Radermacher (SPD): Herr Staatssekretär, das 
heißt, ich kann davon ausgehen, dass der Herr Innenmi-
nister eine Verlegung der Mautpyramide von Unterfranken 
nach Mittelfranken nicht zugesagt hat?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Frau 
Kollegin Radermacher, ich kann das nicht aus dem unmit-
telbaren Gespräch berichten, weil ich nicht dabei war. Ich 
darf nur noch einmal diesen Satz zitieren, dass im 
Gespräch keine Entscheidung getroffen wurde, sodass 
ich davon ausgehe, dass der Minister an dieser Stelle 
auch keine Entscheidung getroffen hat.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Eine weitere 
Zusatzfrage, bitte schön.

Karin Radermacher (SPD): Herr Staatssekretär, ich darf 
davon ausgehen, dass, bevor eine solche Entscheidung 
getroffen wird, der Minister oder Sie oder Ihr Haus selbst-
verständlich mit den beiden Gemeinden in Unterfranken 
Kontakt aufnehmen und das besprechen werden, und 
dass man uns nicht auf kaltem Wege unsere Mautpyra-
mide wegnimmt.

(Allgemeine Heiterkeit)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatssek-
retär.

Staatssekretär Georg Schmid (Innenministerium): Als 
Schwabe kann ich relativ gelassen antworten, Frau Kol-
legin Radermacher. Ich darf Ihnen das so zusagen.

Karin Radermacher (SPD): Danke.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatssekretär. Damit sind diese Fragen beant-
wortet.

Ich darf als Letztes aufrufen das Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen, Frau 
Staatsministerin. Bitte schön, Frau Kollegin Werner-Mug-
gendorfer, Sie waren schon von Anfang an da. Dann 
nehmen wir die Frage noch dran.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Frau Ministerin, 
was geschieht, wenn eine Gemeinde keine Bedarfsfest-
stellung im Zuge des neuen Bayerischen Kinderbildungs- 
und -betreuungsgesetzes – BayKiBiG – für ihren Einzugs-
bereich durchführt, werden dann die bis jetzt bestehenden 
Betreuungsplätze nicht mehr vom Staat gefördert, oder 
welche Sanktionsmöglichkeit vonseiten der Aufsichtsbe-
hörde gibt es?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach 
Artikel 5 und Artikel 7 BayKiBiG besteht für die Gemeinden 
die objektive Verpfl ichtung, eine Bedarfsplanung durchzu-
führen und die nach der Bedarfsfeststellung notwendigen 
Plätze in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespfl ege 
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Die Verpfl ichtung zur 
Durchführung der Bedarfsplanung ist kommunalaufsicht-
lich durchsetzbar.

Außerdem hat der einzelne Träger bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen einen Anspruch gegen die Gemeinde auf 
Anerkennung der Bedarfsnotwendigkeit seiner Plätze. 
Diesen Anspruch kann der Träger gegebenenfalls auch 
gerichtlich durchsetzen, wobei wir nicht hoffen, dass es 
dazu kommen muss.

Hat eine Gemeinde keinerlei Schritte zur Durchführung 
einer Bedarfsplanung eingeleitet, ist sie grundsätzlich ver-
pfl ichtet, auf Antrag des jeweiligen Trägers jeden Platz zu 
fi nanzieren, da sie nicht begründen kann, dass für den 
Platz die Bedarfsnotwendigkeit fehlt. Das heißt, sie ist 
schlicht und einfach verpfl ichtet zu zahlen.

Unabhängig von der Anerkennung der Bedarfsnotwen-
digkeit bestimmter Plätze durch die Gemeinde besteht 
eine kommunale Finanzierungspfl icht für bestimmte 
Plätze aufgrund folgender Tatbestände:

Im Rahmen der Übergangsregelung des § 3 Absatz 3 
Nummer 3 BayKiBiG und Änderungsgesetz gelten Plätze 
in bis zum Stichtag 31. Juli 2005 anerkannten Kinder-
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gärten bis zum 31. August 2008 als bedarfsnotwendig im 
Sinne des Artikels 22 Absatz 1 BayKiBiG – Sie kennen 
das, das ist die so genannte Bedarfsfi ktion, die wir auch 
gemacht haben. Die Einrichtungen erhalten bei Vorliegen 
der genannten Voraussetzungen bis 31. August 2008 
sowohl kommunale als auch staatliche Förderung unab-
hängig von der Bedarfsplanung der Gemeinde. Das sind 
die Übergangsregelungen, die insbesondere für den 
Bereich Waldorf-, Montessori- und Waldkindergärten von 
Bedeutung sind.

Daneben kann sich auch aus der Gastkinderregelung des 
Artikels 23 Absatz 1 oder Absatz 4 BayKiBiG eine Finan-
zierungsverpfl ichtung der Gemeinde ergeben. Dies ist 
dann der Fall, wenn die Gemeinde entweder nicht selbst 
über eine für die Bedarfsdeckung ausreichende Zahl von 
Plätzen verfügt oder aber wenn ein durch zwingende per-
sönliche Gründe bedingter Ausnahmefall vorliegt, in dem 
sie sich bei fehlerfreier Ermessensausübung zur Förde-
rung einer Auswärtsbetreuung bereit erklären muss. 
Erfolgt die fi nanzielle Förderung durch die Gemeinde, wird 
selbstverständlich auch der staatliche Anteil gewährt.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zusatzfrage: 
Frau Kollegin.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Frau Staatsmi-
nisterin, Sie haben gesagt, die Gemeinde muss „recht-
zeitig“ die notwendigen Plätze zur Verfügung stellen. Was 
bedeutet „rechtzeitig“? Im Gesetz steht 30.04. Das ist 
heuer nicht haltbar.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Vom Grundsatz her bin ich der Überzeugung, dass die 
Kommunen auf jeden Fall jetzt ab Mai ihre Bedarfspla-
nung machen müssen. Denn die Anmeldungen bei den 
Trägern laufen ja überall. Die Gespräche der Erzieherinnen 
der Träger mit den Eltern laufen zurzeit sehr intensiv. Vor 
diesem Hintergrund muss die Bedarfsplanung bei Ent-
scheidungsreife zum Abschluss gebracht werden.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Weitere Zusatz-
frage: Frau Kollegin Werner-Muggendorfer.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Frau Ministerin, 
was geschieht denn mit den Gemeinden, die eigentlich in 
diese Übergangsregelung fallen, die Sie sehr ausführlich 
erklärt haben, aber nicht bereit sind, ihren Anteil während 
dieser Übergangszeit zu bezahlen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Die Gemeinden müssen das bezahlen. Darauf hat der 
Träger einen Rechtsanspruch. Bei der Übergangsregelung 
bis 31. August 2008 müssen sie das bezahlen.

Das Problem, soweit ich es sehe, schlägt weniger bei den 
bestehenden Plätzen aus, sondern mehr, wenn aus einer 

Familie mit zwei Kindern das eine Kind schon in den Mon-
tessorikindergarten geht und jetzt auch noch das andere 
Kind in den Montessorikindergarten gehen soll. Dann 
habe ich für das Kind, das schon in den Montessorikinder-
garten geht, die Übergangsregelung, aber für das 
Geschwisterkind weigern sich die Kommunen oft und 
sagen: Es tut uns leid, das machen wir nicht. Da habe ich 
die großen Probleme. Da müssen das Sozialministerium 
und auch ich als Ministerin ständig mit den Bürgermeis-
tern reden.

Dabei muss ich gleichzeitig sagen – so weit bin ich 
schon – dass der Kreis, also das Jugendamt, außerhalb 
der Geltung der Bedarfsfi ktionsregelung die Bedarfsaner-
kennung übernimmt. Gleichzeitig ist zu sagen, dass dann 
der kommunale Anteil vom Landkreis geleistet wird; denn 
gerade bei diesen Kindergärten haben wir sehr oft einen 
sehr großen Einzugsbereich, der sich häufi g über einen 
Landkreis, wenn nicht sogar über mehrere Landkreise 
hinweg erstreckt.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Letzte Zusatz-
frage: Frau Kollegin.

Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Sie haben einen 
interessanten Hinweis gegeben, aber was ist, wenn das 
Kreisjugendamt oder der Landkreis auch nicht bereit ist, 
diesen Anteil zu bezahlen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Dann hat der Träger natürlich durchaus Schwierigkeiten. 
Dabei muss man sich allerdings auch die Situation vor Ort 
immer genau ansehen. Ich möchte schon noch einmal 
darauf hinweisen, dass wir in Artikel 7 sehr klar formuliert 
haben: Die Gemeinden entscheiden, welchen örtlichen 
Bedarf sie unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 
Eltern und ihrer Kinder für eine kindgerechte Bildung, 
Erziehung und Betreuung sowie sonstiger bestehender 
schulischer Angebote anerkennen. Also, die Gemeinden 
müssen die Bedürfnisse der Eltern und ihrer Kinder in der 
Bedarfsplanung berücksichtigen. Diesen Artikel 7 über-
sehen zurzeit noch etliche Kommunen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Staatsministerin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
damit ist die Fragestunde beendet. 

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die Tagesordnungs-
punkte 2, 3 und 4 auf:

Gesetzentwurf der Abg. Monica Lochner-Fischer, 
Johanna Werner-Muggendorfer, Christa Naaß u. a. 
(SPD) 
zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsge-
setzes (Drs. 15/4395) 
– Zweite Lesung –
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hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Christa Naaß, Adelheid 
Rupp, Monica Lochner-Fischer u. a. (SPD)  
(Drs. 15/4836)

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 
zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsge-
setzes (Drs. 15/4729) 
– Zweite Lesung – 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungsge-
setzes (Drs. 15/4735) 
– Zweite Lesung – 

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Prof. Ursula Männle, 
Manfred Ach, Prof. Dr. Walter Eykmann u. a. (CSU) 
(Drs. 15/4834)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von 30 Minuten pro Fraktion 
vereinbart. Ich darf als erster Rednerin Frau Kollegin Naaß 
für die SPD-Fraktion das Wort erteilen.

Christa Naaß (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Der 18. Mai 2006, also der heutige Tag, ist ein 
wichtiger Tag in Sachen Gleichstellungspolitik. Heute 
beschließen wir die Verlängerung des seit zehn Jahren 
bestehenden Gleichstellungsgesetzes. Dass dies so sein 
wird, war lange Zeit nicht sicher. Nicht umsonst wurden im 
vergangenen Jahr 6880 Postkarten von Frauen aus allen 
Regionen Bayerns an den Bayerischen Landtag geschickt 
mit der Forderung, das Bayerische Gleichstellungsgesetz 
auch nach Ablauf am 30.06.2006 weiterzuführen. 

(Renate Dodell (CSU): Das war schon vorher 
beantragt!)

Ich erinnere daran: Der Gesetzgeber hat im Jahre 1996 
mit dem Bayerischen Gleichstellungsgesetz endlich den 
Verfassungsauftrag nach Artikel 3 des Grundgesetzes zur 
Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern und der Beseitigung beste-
hender Nachteile aufgegriffen. Bis es dazu kam, hat es in 
Bayern wieder einmal länger als in anderen Bundeslän-
dern gedauert. 

Bereits am Internationalen Frauentag am 8. März 1995 
hatte die SPD einen Gesetzentwurf zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern eingereicht, nachdem sich zum 
damaligen Zeitpunkt gleichstellungspolitisch in Bayern so 
gut wie überhaupt nichts tat. Bayern war damals das ein-
zige Bundesland ohne Gleichstellungsgesetz. Die dama-
lige SPD-Initiative hat gefruchtet; zwei Monate später 
legte die Staatsregierung wenigstens Eckpunkte vor, die 
jedoch damals zu einem großen Aufschrei führten und 
führen mussten. So war zum Beispiel überhaupt nicht 

vorgesehen, Lehrerinnen und Lehrer in das Gleichstel-
lungsgesetz mit einzubeziehen. 

Ähnlich wie im Jahre 2005 kam es im Jahr 1995 zu einer 
konzertierten Aktion von vielen Frauen, Frauenverbänden 
und Einrichtungen mit dem Ziel, ein Gleichstellungsgesetz 
zu bekommen, das Hand und Fuß hat. Lange Beratungen, 
Fachgespräche und viele Petitionen waren erforderlich, 
um wenigstens noch kleine Verbesserungen in den 
damals vorgelegten Gesetzentwurf einfl ießen zu lassen. 

Ich erinnere an die damaligen Reaktionen der Presse: 
Typisch bayrisch! Ein Gesetz, das niemandem weh tut, 
aber auch nicht so schwach ist, dass man es hätte bleiben 
lassen können. Selbst kleine Revolutionen dauern in 
Bayern länger. Bis bei den Ministerialdirigenten oder den 
Ministerialdirektoren die Mehrheit weiblich ist, dürften 
wohl noch ein paar Jahrhunderte ins Land gehen. Das 
Bayerische Gleichstellungsgesetz: ein zahnloser Tiger, ein 
Fingerhut voll Gleichstellung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, was für eine Chance 
haben wir als Parlament, heute am 18. Mai 2006, aus 
diesem Fingerhut voll Gleichstellung einen vollen Eimer zu 
machen!

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Gute 
Idee! Das müssen viele Haferl sein!)

Es könnte ein denkwürdiger Tag werden. Nutzen wir diese 
Chance, Kolleginnen und Kollegen, und überlassen wir sie 
nicht den Generationen nach uns. Ich sage deshalb Gene-
rationen, weil sich die Bemühungen um die tatsächliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern über Jahrhun-
derte hinweg ziehen. Ich gehe kurz ein bisschen in die 
Geschichte zurück. August Bebel schrieb in seinem Buch 
„Die Frau und der Sozialismus“ im Jahre 1878: 

Die Frau der neuen Gesellschaft ist sozial und 
ökonomisch vollkommen unabhängig. Sie ist 
keinem Schein von Herrschaft und Ausbeutung 
unterworfen. Sie steht dem Manne als Freie und 
Gleiche gegenüber und ist Herrin ihrer 
Geschicke.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Zustim-
mung! – Beifall der Abgeordneten Johanna 
Werner-Muggendorfer (SPD)

Dies hat August Bebel damals geschrieben, damit die 
Gesellschaft sensibilisiert wird, aber nicht nur die Gesell-
schaft, sondern auch die eigene Partei. Wenn wir jetzt das 
Jahr 2006 ansehen, müssen wir feststellen: Diese Visi-
onen von August Bebel haben sich bei weitem noch nicht 
realisiert. 

Ich erinnere an den ersten Internationalen Frauentag am 
19. März 1911, bei dem Tausende von Frauen auf die 
Straße gingen, um nicht nur das Wahlrecht einzufordern, 
sondern auch politische und soziale Gleichberechtigung. 
Anlässlich des 95. Internationalen Frauentages, den wir 
jüngst am 8. März begangen haben, wäre es ein nicht zu 
übersehendes Signal, wenn wir ein Gleichstellungsgesetz 
in Bayern formulierten, das wirklich Biss hat und kein 
Gesetz, das sich nach wie vor auf Unverbindlichkeiten 
stützt. 
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Am 19. Januar 1949, also vor 57 Jahren, wurde endlich 
die tatsächliche Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen als Staatsziel in das Grundgesetz aufgenommen. 
In Bayern jedoch dauerte es bis zum Jahre 1998, bis end-
lich durch das Volk die Bayerische Verfassung geändert 
wurde und die Gleichberechtigung endlich auch in die 
Bayerische Verfassung Einzug hielt. 

(Prof. Ursula Männle (CSU): Auf Antrag des Land-
tages!)

Denn bis dahin galten immer noch die Formulierungen 
aus der Weimarer Republik. Nun sind wir im Jahr 2006 
angelangt und können und dürfen mit dem Erreichten 
nicht zufrieden sein. Zehn Jahre Gleichstellungsgesetz in 
Bayern sind bei weitem keine Erfolgsstory. Im Gegenteil. 
Neuer Schwung ist in der Gleichstellungspolitik erforder-
lich. 

Über diese Einschätzung besteht meines Erachtens Kon-
sens zwischen allen drei hier im Bayerischen Landtag 
vertretenen Parteien. Deswegen haben sich alle drei auch 
für die Weiterführung und Verbesserung des derzeitigen 
Gleichstellungsgesetzes ausgesprochen. Das geschah 
nicht ohne Grund. Gab es nach dem zweiten Gleichstel-
lungsbericht im Jahre 2002 einen deutlichen Schub in 
Sachen Gleichstellung, so ist gerade in letzter Zeit der 
Trend gebrochen. Rückschritte in Sachen Gleichstellung 
sind nicht zu übersehen. Das sagen nicht nur ich und 
meine Fraktion, sondern das stellte auch das INIFES-Ins-
titut fest, das den dritten Gleichstellungsbericht auch auf 
Anregung des Ausschusses für Fragen des öffentlichen 
Dienstes begleitet und bewertet hat. 

Folgende Defi zite wurden aufgezeigt, die ich Ihnen kurz 
darstelle. Über die Zeit ist ein Abfl achen der gleichstel-
lungspolitischen Fortschritte zu erkennen. Rückschritte 
sind nicht zu übersehen. Rückschritte, wenn es um die 
Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei Beförde-
rungen und Höhergruppierungen geht, Rückschritte bei 
der Ausschreibung der Stellen für Gleichstellungsbeauf-
tragte; denn 49,7 % der Dienststellen schreiben nicht aus. 
Rückschritte hinsichtlich der Freistellung und bei der Aus-
stattung der Gleichstellungsbeauftragten. In diesem 
Bereich sind eindeutig Sparmaßnahmen zu erkennen. 

Es gibt einen Grundstock an Dienststellen und Einrich-
tungen, die sich in wichtigen Aspekten den Vorgaben des 
Gleichstellungsgesetzes durch Abducken entziehen

(Heiterkeit der Abgeordneten Johanna Werner-
Muggendorfer (SPD))

– so die Formulierung des Instituts –, zum Beispiel durch 
fehlende erste Gleichstellungskonzepte, fehlende Fort-
schreibung, fehlende Gleichstellungsbeauftragte, zu sel-
tene Berücksichtigung sozialer Kompetenz, um nur ein-
zelne Beispiele zu nennen. 

Die Feststellung nach dem dritten Gleichstellungsbericht, 
der am 5. Juli 2005 im Bayerischen Landtag gegeben 
wurde, ist folgende: Das Gleichstellungsgesetz hat zwar 
gewirkt, die Intention des Gesetzgebers ist aber noch 
lange nicht erreicht und braucht eine Erneuerung. Die 

Gleichstellung und Gleichberechtigung von Mann und 
Frau brauchen deshalb eine weitere gesetzliche und tat-
sächliche Unterstützung. 20 % der Gleichstellungsbeauf-
tragten sind zum Beispiel für ihre Tätigkeit überhaupt nicht 
freigestellt. Der Deutsche Juristinnenbund Landesver-
band Bayern kritisiert nicht umsonst, dass es unwilligen 
Gemeinden durch die Verwendung unbestimmter Rechts-
begriffe ermöglicht werde, von Gleichstellungsmaß-
nahmen abzusehen. 

In Führungspositionen sind Frauen in Bayern nach wie vor 
unterrepräsentiert. Der Frauenanteil bei der Neubeset-
zung von Führungspositionen ist mit 20 % gegenüber 
23,6 % im Jahr 2002 deutlich gesunken. Also auch in dem 
Bereich ist ein Rückschritt zu erkennen. 

Im höheren Dienst sind die Frauen nach wie vor unterre-
präsentiert. 26,4 % im Jahr 2003 gegenüber 26,1 % im 
Jahr 2001 kennzeichnet die Entwicklung. Das ist ein Fort-
schritt um 0,3 % in drei bis vier Jahren. Langsamer kann 
es nicht mehr gehen. 

Bei 95,4 % der Dienststellen sind mehr Männer als Frauen 
in Führungspositionen beschäftigt. 2002 waren es 95 %. 
Also nur in knapp 5 % der Dienststellen sind mehr Frauen 
als Männer in Führungspositionen. Solche Zahlen zeigen 
eindeutig auf, dass gleichstellungspolitische Defi zite in 
Bayern vorhanden sind und Handlungsbedarf besteht. 

(Beifall bei der SPD)

Deshalb verwundert es schon, wenn in der Stellungnahme 
des Sozialministeriums, Frau Ministerin, zu einer Petition 
des Deutschen Juristinnenbundes Landesverband Bayern 
Folgendes zu lesen ist:

Der dritte Bericht der Staatsregierung bestätigt 
die Vorreiterrolle des bayerischen öffentlichen 
Dienstes bei der Umsetzung von Chancengleich-
heit und Gleichstellung.

Ich möchte fragen, wo da die Vorreiterrolle liegt ange-
sichts der Tatsache, die ich gerade geschildert habe. 
Kann es vielleicht sein, dass wir auf unterschiedlichen 
Veranstaltungen waren? Ich habe jedenfalls anderes aus 
diesem Gleichstellungsbericht herausgelesen als Sie. Das 
Beschönigen und Vernebeln von Tatsachen tut schon 
etwas weh. 

(Beifall bei der SPD)

Mit dem Gesetzentwurf der Staatsregierung, der heute 
beraten wird, gesteht die Staatsregierung eigentlich ein, 
dass die Gleichstellung von Frauen und Männern – ich 
zitiere aus der Begründung – noch nicht überall und noch 
nicht vollständig umgesetzt ist. Gleichstellung, so stellen 
Sie selber fest, sei noch nicht gelebte Realität, wie in der 
Problembeschreibung im Gesetzentwurf zu lesen ist. 

Also: Von wegen Vorreiterrolle! Wenn es so wäre, 
brauchten wir diese Formulierung nicht. 
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Wenn bei der CSU und der Staatsregierung diese Erkennt-
nisse vorliegen, dann verstehe ich nicht, dass Sie mit dem 
von Ihnen vorgelegten Gesetzentwurf nicht mehr Mut 
zeigen. Der große Wurf ist dieser Gesetzentwurf nicht. 

(Beifall bei der SPD)

Er beschränkt sich auf wenige, unbedeutende Verände-
rungen, die alle unter dem Gesichtspunkt der Kostenneu-
tralität stehen oder, wie es neuerdings formuliert wird, 
belastungsneutral sind; dies klingt vielleicht nicht ganz so 
scharf. 

Eine wirkliche Stärkung der Gleichstellungsbeauftragten 
fi ndet durch den von Ihnen vorgelegten Gesetzentwurf 
leider nicht statt, wie es sich die Gleichstellungsbeauf-
tragten vor allem zum Beispiel im Hinblick auf die Min-
destfreistellung gewünscht hätten. 

Die in dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Verlängerung 
des Zeitraums der Berichterstattung von drei auf fünf 
Jahre begründen Sie mit dem Gesichtspunkt des Büro-
kratieabbaus. Ich sehe das allerdings eher unter dem 
Gesichtspunkt von weniger Mitwirkungsmöglichkeiten 
durch das Parlament. Denn der nächste Bericht würde 
nach Ihrer Vorstellung erst im Juni 2010 gegeben werden 
und nicht im Juni 2008. Ich sage: So entledigt man sich 
eines Berichts kurz vor der nächsten Landtagswahl, der – 
so war es in der Vergangenheit der Fall –, nicht zum 
Besten für die Staatsregierung ausfi ele. 

Auch kann dieses gewählte Parlament in der 15. Legisla-
turperiode nicht mehr bewerten – das ist für mich 
wichtig –, wie sich die gleichstellungspolitischen Bemü-
hungen im öffentlichen Dienst fortentwickelt haben, und 
sich auch nicht mehr der Verantwortung stellen, wie es 
sich für ein Parlament eigentlich gehört. 

Weiterhin fi nde ich es nicht logisch, wenn Gleichstellungs-
beauftragte für drei Jahre bestellt werden, aber der 
Gleichstellungsbericht alle fünf Jahre gegeben werden 
soll. Das ist nicht konsequent. 

Wenn sich die Gleichstellung von Frauen und Männern 
nicht weiterhin wie eine Schnecke bewegen soll oder 
nicht auf Glatteis immer wieder ausrutschen soll – wir 
hatten in den letzten Jahren einige Rückschritte zu ver-
zeichnen –, dann müssen wir jetzt Fakten schaffen und 
dazu beitragen, dass Bayern im 21. Jahrhundert auch in 
Sachen Gleichstellung Spitze wird. Dies müsste doch vor 
allem ein großes Anliegen des Ministerpräsidenten sein. 
Denn er will doch, dass Bayern in allen Bereichen Spitze 
in Deutschland ist. Da wäre es doch schön, wenn Bayern 
Spitze auch in Sachen Gleichstellung werden würde. Das 
wäre ein gemeinsames Ziel, auf das wir alle zusammen 
hinwirken könnten und sollten. 

Die SPD-Landtagsfraktion will mit ihrem Gesetzentwurf 
und ihrem Änderungsantrag den Gleichstellungs- und 
Frauenbeauftragten in Bayern die Arbeit weiterhin ermög-
lichen, aber besser als in der Vergangenheit. Wir haben 
uns nach vielen Gesprächen und Beratungen mit den 
Gleichstellungsbeauftragten in den vergangenen Jahren 
ursprünglich auf wenige Punkte konzentriert in der Hoff-

nung, dass die Staatsregierung und die CSU wenigstens 
bereit seien, diese wenigen Punkte mitzutragen. Dies 
konnten wir jedoch, nachdem der Gesetzentwurf dem 
Parlament zugeleitet worden ist, nicht feststellen. Des-
wegen haben wir einen Änderungsantrag mit Forderungen 
auf den Weg gebracht, die unseres Erachtens unbedingt 
in die Gesetzgebung einfl ießen müssen. Es sind Forde-
rungen, die durch zehn Jahre praktische Erfahrungen mit 
dem Gleichstellungsgesetz begründet sind. Diese Forde-
rungen wurden auch in zahlreichen Petitionen an den 
Bayerischen Landtag herangetragen. 

Ich gehe auf einige wenige Forderungen ein, die meines 
Erachtens wichtige Forderungen sind. 

Zunächst spreche ich zum Finanzierungsvorbehalt. Der 
Finanzierungsvorbehalt nach Artikel 2 Absatz 4 muss 
unseres Erachtens unbedingt fallen. Für die Staatsregie-
rung ist die Fortführung des Bayerischen Gleichstellungs-
gesetzes jedoch nur in einem im Ergebnis belastungsneu-
tralen Rahmen darstellbar. Die Fortführung darf nicht 
konnexitätsrelevant sein; so formuliert die Staatsregie-
rung. 

Ich sage: Wären Sie dem Vorschlag der SPD aus dem 
Jahr 1996 gefolgt, dann hätte es überhaupt keine zeitliche 
Befristung auf zehn Jahre gegeben, und dann müssten 
Sie, Frau Ministerin, jetzt nicht über Konnexität sprechen. 
In anderen Bereichen, die die Staatsregierung verändert 
– zum Beispiel bei G 8 –, ist die Konnexität doch auch 
egal. Da lassen Sie doch die Kommunen in Bayern auf 
ihren Kosten sitzen. Ich denke allein an die mittelfränki-
schen Kommunen, wo es um eine Größenordnung von 
23 Millionen Euro geht. Da spielt das Konnexitätsprinzip 
keine Rolle. Aber in Sachen Gleichstellung führt man das 
als Argument an. 

Ein weiterer Punkt. Die Unterscheidung zwischen Gleich-
stellungsbeauftragten und Ansprechpartnern ist unseres 
Erachtens nicht gerechtfertigt. Es dürfte keine Differenzie-
rung zwischen Gleichstellungsbeauftragten und 
Ansprechpartnern geben. 

Im Gleichstellungskonzept sollten nach unserer Meinung 
auch vorhandene Unterschiede in Bezug auf Leistungs-
prämien, Leistungsfunktionen, Beurteilungen, Wahrneh-
mung von Elternzeit dargestellt und erläutert werden. 
Ebenso werden ja schon bisher Kriterien dargestellt, wie 
Voll- und Teilzeittätigkeit, Beurlaubung oder Fortbildung. 

Frauen sollten bei Einstellungen und Beförderungen 
bevorzugt berücksichtigt werden. Der alleinige Hinweis im 
Gesetz, dass der Frauenanteil zu erhöhen ist, hat in der 
Vergangenheit wenig gebracht. Ich habe vorhin die Zahlen 
genannt. Die Neubesetzung von Führungspositionen mit 
Frauen ist auf 20 % gesunken. Das zeigt schon auf, dass 
man hier nicht immer nur mit Appellen arbeiten kann, son-
dern Vorgaben in ein Gesetz gezielt hineinschreiben muss, 
damit das Gesetz dazu beiträgt, dass wir vorankommen 
und uns nicht wie eine Schnecke fortbewegen oder auf 
Glatteis immer wieder ausrutschen. 

Gleichstellung ist als verpfl ichtendes Thema von Fortbil-
dungsmaßnahmen vorzusehen, insbesondere bei 
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Beschäftigten, die im Organisations- und Personalwesen 
tätig sind, sowie bei Vorgesetzten, die Leitungsfunktionen 
innehaben. Eine Verpfl ichtung ist ein konkreter Hand-
lungsauftrag, Frau Ministerin. Man sollte das nicht auf 
freiwilliger Basis regeln. Denn wir haben in der Vergangen-
heit festgestellt, dass das zu wenig angenommen worden 
ist. Das Thema ist auch zu wenig angeboten worden. Also 
brauchen wir in diesem Bereich verpfl ichtende Bildungs-
maßnahmen. 

(Beifall bei der SPD)

Artikel 15, in dem die Bestellung der Gleichstellungsbe-
auftragten geregelt wird, muss konkretisiert werden. 
Gleichstellungsbeauftragte sind nach Meinung der SPD 
schon bei Dienststellen ab 20 Beschäftigten vorzusehen, 
nicht erst ab 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Für 
jede Gleichstellungsbeauftragte muss es auch eine Stell-
vertretung geben. Es sollte auch die Möglichkeit der 
unbefristeten Verlängerung geben. Die Gleichstellungsbe-
auftragten sollen an den Besprechungen zwischen 
Dienststelle und Personalvertretung teilnehmen. Diese 
Forderung der SPD wurde vom Hohen Hause über-
nommen. Ebenso wurde unser Vorschlag übernommen, 
dass eine dienstliche Beurteilung der Tätigkeit nur auf 
Antrag der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt. Über-
nommen wurde auch unsere Forderung nach einer ange-
messenen Sach- und Personalausstattung.

Gleichstellungsbeauftragte müssen mit mindestens der 
Hälfte der Regelarbeitszeit beschäftigt werden. Diese wei-
tere Forderung von uns ist aber leider nicht von Ihrer Seite 
übernommen worden. Diese Forderung ist unseres Erach-
tens realistisch und auch aus der Erfahrung der vergan-
genen Jahre begründet. Ich bedauere es, dass Sie sich in 
dieser Hinsicht nicht bewegt haben. 

Wenn alle diese unsere Forderungen erfüllt worden wären 
oder erfüllt würden – diese Möglichkeit haben Sie heute 
noch –, hätte das künftige Gesetz auch Hand und Fuß und 
würde mehr als in der Vergangenheit dazu beitragen, dass 
wir einer tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern endlich näher kommen. Dann würden nicht noch 
ein paar Jahrhunderte ins Land gehen, wie es in dem 
Presseartikel heißt, den ich eingangs erwähnt habe. So 
viel Zeit haben wir nicht mehr. Es ist schon zu viel Zeit ins 
Land gegangen.

Viele dieser Forderungen wurden auch in über 50 Petiti-
onen mit 106 Unterschriften an den Bayerischen Landtag 
herangetragen, so zum Beispiel von der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft, Landesverband Bayern, von 
der Arbeitsgemeinschaft Frauenseelsorge in Bayern, vom 
katholischen deutschen Frauenbund, von der Landesar-
beitsgemeinschaft der bayerischen kommunalen Frauen-
beauftragten, von den Fraktionen im Augsburger Stadtrat 
und der Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen, von der 
Landeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragten an bayerischen Hochschulen oder vom deutschen 
Juristinnenbund, Landesverband Bayern, um nur einige 
zu nennen, aber auch um aufzuzeigen, wie breit die Betei-
ligung an einem solchen Gesetzgebungsverfahren in der 
Öffentlichkeit ist.

Vielleicht wäre aber Vieles auch anders, Kolleginnen und 
Kollegen, wenn mehr Frauen im bayerischen Kabinett 
säßen und wenn Sie, Frau Ministerin, etwas mehr Unter-
stützung von Ihren Kolleginnen bekommen würden. Es ist 
schade, dass Sie heute als einzige weibliche Vertreterin 
des bayerischen Kabinetts hier sitzen. Auch hier könnte 
die Bayerische Staatsregierung ein Signal geben, so wie 
es in anderen Bundesländern der Fall ist. Schauen Sie 
einmal nach Rheinland-Pfalz, dort könnte sich die Bayeri-
sche Staatsregierung in Sachen Gleichstellung etwas 
abschauen. Das gilt im Übrigen auch für die Zusammen-
setzung des Kabinetts in Rheinland-Pfalz.

(Beifall bei der SPD)

Auch der CSU-Fraktion würden mehr Frauen nicht 
schaden. Die größte Fraktion im Bayerischen Landtag 
kann lediglich einen Frauenanteil von 17,7 % vorweisen. 
Das ist ein beschämendes Ergebnis im 21. Jahrhundert. 
Bei der SPD-Landtagsfraktion sind es immerhin 41,5 %. 

(Simone Tolle (GRÜNE): Und bei uns mehr als 
50 %!)

– Das dürfen dann Sie sagen. Ich habe es bewusst nicht 
gesagt.

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Wissen Sie 
nicht, dass die Bundeskanzlerin weiblich ist?)

– Wenn Sie bayerische Ministerpräsidentin wäre, wäre es 
schon etwas anderes, Herr Kollege Prof. Dr. Eykmann. 

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Ich weiß, das tut 
Ihnen weh!)

Dennoch möchte ich es nicht unerwähnt lassen, dass es 
durch diesen Gesetzentwurf und die dazu eingereichten 
Änderungsanträge zu kleinen Verbesserungen gekommen 
ist. Ich vermag zu erkennen, dass sich etwas verbessert 
hat. Allerdings sind es nur kleine Verbesserungen nach 
dem Motto: „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.“ 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die Fortbildung in Gleichstellung und in geschlechtersen-
sibler Betrachtungsweise ist zum Beispiel ins neue 
Gleichstellungskonzept mit aufgenommen worden. Auf 
die Teilzeitfähigkeit von Stellen muss bei der Ausschrei-
bung hingewiesen werden. Auch das ist ein Fortschritt. In 
dem Zusammenhang möchte ich aber auch darauf hin-
weisen, dass Teilzeitbeschäftigte dann nicht dadurch 
benachteiligt werden, dass sie längere Beförderungswar-
tezeiten hinnehmen müssen. Dazu haben wir nämlich 
auch Rückmeldungen von Frauenbeauftragten, unter 
anderem auch von einer Kollegin aus dem bayerischen 
Finanzministerium, die sogar bis vor den Europäischen 
Gerichtshof gehen musste; trotzdem ist diese Forderung 
in Bayern noch nicht umgesetzt worden. Darauf sollten 
wir uns noch einmal gemeinsam stürzen, damit solche 
Benachteiligungen, die wir alle gemeinsam nicht wollen, 
im Freistaat Bayern nicht mehr vorkommen. In den 
Gesetzentwurf sollte auch die fl exiblere Gestaltung der 
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Arbeitszeit bei zwingenden familiären Pfl ichten aufge-
nommen werden. Das ist sehr schön und sehr gut. Die 
Verlängerung der Arbeitszeit auf 42 Stunden in Bayern 
geht aber eindeutig zulasten der Familienzeit. Darüber 
wurde im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsgesetz 
nicht gesprochen. 

(Beifall bei der SPD)

Als weiterer Punkt wurde das Tätigwerden der Rechtsauf-
sichtsbehörden bei Nichthandeln aufgenommen. Mich hat 
es schon sehr erstaunt, dass diese Passage, die wir im 
Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes ein-
stimmig in den Gesetzentwurf aufgenommen haben, im 
Kommunalausschuss wieder angezweifelt worden ist. 
Artikel 23 wurde im Kommunalausschuss von der CSU-
Mehrheit infrage gestellt. Ich hoffe, dass sich das Hohe 
Haus heute dazu noch eindeutig äußern wird. Ich bin der 
Meinung, dass die Rechtsaufsicht den Vollzug des 
Gesetzes überwachen und begleiten soll. In der Vergan-
genheit wurde eben festgestellt – und das mussten wir 
auch beim dritten Gleichstellungsbericht erfahren –, dass 
sich zahlreiche Dienststellen durch Wegducken dem 
Gleichstellungsgesetz entzogen haben. Dieses Gesetz gilt 
seit zehn Jahren im Freistaat Bayern. Deshalb muss die 
Staatsregierung dafür Sorge tragen, dass dieses Gesetz 
auch vollzogen wird. 

(Beifall bei der SPD)

Ich frage mich schon, bei welchen anderen Vorschriften 
die Staatsregierung über so viele Jahre darüber hinweg-
sieht, dass untergeordnete Behörden diese Vorschriften 
nicht vollziehen. Auf welchen anderen Gebieten außer der 
Gleichstellung von Frauen und Männern fi ndet das noch 
statt? Sogar beim Gesetz zur Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderungen hat das Ministerium die Regie-
rungen aufgefordert, rechtsaufsichtlich tätig zu werden, 
wenn die Kommunen nicht handeln. Frau Staatsminis-
terin, es ist wichtig, dass das Sozialministerium noch 
einmal schärfer an die untergeordneten Behörden heran-
geht, welche das Gleichstellungsgesetz nicht in allen 
Punkten erfüllen. Diese Behörden müssen die Rechtsauf-
sicht spüren, und deshalb ist es wichtig, dass der 
Artikel 23 im Gesetz bleibt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gleichstellungspolitik ist 
Querschnittspolitik und Gesellschaftspolitik. Wer eine 
menschliche Gesellschaft will, muss die Gleichstellung 
der Geschlechter in allen Lebensbereichen verwirklichen. 

(Beifall bei der SPD)

Ich fordere Sie auf, diesem Verfassungsauftrag endlich 
gerecht zu werden.

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich möchte jetzt 
noch die Gelegenheit wahrnehmen und einen Glück-
wunsch zum Geburtstag aussprechen. Am 27. April hat 
der Kollege Kern einen halbrunden Geburtstag gefeiert. 
Herzlichen Glückwunsch im Nachhinein und alles Gute!

(Allgemeiner Beifall)

Jetzt darf ich Frau Kollegin Tolle bitten.

Simone Tolle (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Frau Kollegin 
Naaß, ich greife gerne die Prozentanteile der verschie-
denen Fraktionen auf, die Sie genannt haben. Ich bin sehr 
stolz darauf, dass bei den GRÜNEN neun von 15 Abge-
ordneten Frauen sind. Ich darf Euch auch sagen, dass ich 
sehr stolz auf unsere Arbeit bin. Wir sind nicht nur zahlen-
mäßig die meisten Frauen, sondern wir haben auch sehr 
kompetente Frauen. Das macht mich immer sehr stolz. 
Wir sind ein guter Beweis dafür, wie gute Frauenpolitik 
funktionieren kann.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Danke dafür, dass es Euch gibt. Das muss man auch 
einmal sagen.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, vor fast genau zehn Jahren 
ist das Bayerische Gleichstellungsgesetz in Kraft getreten. 
Es war bis 30. Juni 2006 befristet. Vielleicht wurde es des-
halb befristet, weil Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen 
von der CSU, damals gedacht haben, man könne mit 
einem zahnlosen Tiger das Thema Gleichstellung schon 
nach einer gewissen Zeit vom Tisch kriegen. Tatsache ist, 
dass die im Gesetz niedergeschriebenen Ziele nicht 
erreicht wurden. Darüber haben sich Menschen mit Sach-
verstand schon damals nicht gewundert, wenn sie die in 
Ihrem Gesetz enthaltenen Halbherzigkeiten bewertet 
haben. 

Dass das Gesetz seine Ziele nicht erreichen wird, haben 
wir schon vor zehn Jahren gewusst und das auch gesagt. 
Frau Stewens, Sie könnten jetzt von uns lernen und 
sagen: Die GRÜNEN hatten vor zehn Jahren Recht, also 
hören wir heute auf sie. Heute ist ein historischer Tag, weil 
uns die Zweite und Dritte Lesung der verschiedenen Ent-
würfe eines Gleichstellungsgesetzes die Chance gibt, aus 
den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und einen Ent-
wurf aus einem Guss vorzulegen, der die Gleichstellung 
der Geschlechter im öffentlichen Dienst entscheidend 
voranbringt. Herr Kollege Schramm, dazu brauchen wir 
aber Mut. Diesen Mut bringen Sie von der CSU-Fraktion 
offensichtlich nicht auf. Frau Ministerin und sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen der CSU-Fraktion, Ihr Entwurf 
ist rudimentär, er ist hasenfüßig, und er hinkt einem 
modernen Frauenbild weit hinterher – so wie die CSU 
selbst. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich möchte Ihren Gesetzentwurf fast als anachronistisch 
bezeichnen. Er wäre noch nicht einmal vor zehn Jahren 
als bahnbrechend empfunden worden. Ich prophezeie 
Ihnen schon heute, dass bei Zustimmung zu Ihrem Ent-
wurf das Anliegen der Gleichstellung von Mann und Frau 
weiterhin vor sich hindümpeln wird. Verehrte Damen von 
der CSU, da können Sie sich noch so oft vor der Presse 
versammeln und verkünden, dass Sie jetzt ein modernes 
Frauenbild hätten: Den schwarzen Herren liegt mitnichten 
an Gleichstellung, und genau dies zeigt Ihr Gesetzentwurf. 
Die Mehrheit Ihrer Fraktion ist an einer modernen Frauen- 
und Männerpolitik nicht interessiert. 
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In diesem Gesetz geht es nämlich auch und gerade um 
Geschlechterdemokratie, um gleichberechtigte Teilhabe 
an Erziehung, Betreuung, Hausarbeit und Erwerbsleben. 
In all diesen Bereichen stelle ich aber ein starkes Ungleich-
gewicht fest. Die Frauen haben den überwiegenden Anteil 
an Erziehung, Betreuung und Hausarbeit. Im Erwerbs-
leben berauben Sie die Hälfte der Bevölkerung um die 
Hälfte ihrer Chancen. Die GRÜNEN im Bayerischen 
Landtag fordern mit ihrem Gesetzentwurf genau die Hälfte 
der Chancen ein: Wir wollen die Hälfte der Macht.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir müssen den Blick auf das Geschlechterverhältnis in 
allen Lebensbereichen richten, also nicht nur auf die Stel-
lung der Frauen, sondern auch auf jene der Männer. Des-
halb ist Gleichstellungspolitik kein Anhängsel von Famili-
enpolitik. Auch das muss ein neuer Gesetzentwurf deut-
lich machen.

Wir brauchen ein neues Leitbild für die Gesellschaft und 
die Privatwirtschaft, und dazu bedarf es Courage, liebe 
Mütter und Väter im Landtag. Unser Gesetzentwurf bietet 
ein neues Leitbild an. Ich denke, man kann es aus den 
Erfahrungen mit dem alten Gleichstellungsgesetz entwi-
ckeln. Hierfür sollten wir uns die Ziele vor Augen führen, 
die Sie, Frau Stewens vor zehn Jahren gesetzt haben. Sie 
wollten eine Erhöhung der Anteile der Frauen in den Berei-
chen, in denen sie in erheblich geringerer Zahl beschäftigt 
sind als Männer. Sie wollten eine Sicherung der Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern, eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer und 
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 
in Gremien.

Diese Ziele wurden nicht erreicht. Gerade der Frauenanteil 
im höheren Dienst und an Leitungsfunktionen zeigt, dass 
es noch ein sehr weiter Weg bis zu wirklichen Gleichstel-
lung ist, trotz einiger kleinerer Fortschritte, die bisher 
erzielt wurden. Als Beispiele nenne ich den Anteil der 
Frauen an Führungsfunktionen. Wenn es im gleichen 
Tempo wie bisher weitergeht, haben Frauen die Hälfte der 
Führungspositionen erst in 28 Jahren erreicht. Das genügt 
mir nicht, und das genügt auch meiner Tochter nicht mehr, 
weil sie dann auch schon 53 Jahre alt ist. Maßnahmen, 
um das zu erreichen, müssten also schon heute 
beginnen.

Leider stellt der dritte Bericht zum Gleichstellungsgesetz 
ein Abfl achen der Fortschritte fest. Dort ist es auch zu 
lesen, dass teilweise Rückschritte nicht zu übersehen 
sind. Einige Defi zite wurden festgestellt, zum Beispiel bei 
der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei 
Beförderungen; Höhergruppierungen erfolgten oft ver-
spätet oder erst nachträglich. Außerdem wurde festge-
stellt, dass die Stellen der Gleichstellungsbeauftragten 
seltener als früher ausgeschrieben wurden. Es gab Spar-
maßnahmen bei der Ausstattung mit einem Zeit- und 
Personalbudget. Eingeschränkt wurden auch die Freistel-
lungsregelungen und die Entlastungen der Gleichstel-
lungsbeauftragten von dienstlichen Aufgaben gerade im 
kommunalen Bereich. Wir haben in unserem Kreistag erst 
am Montag unsere Gleichstellungsbeauftragte wiederbe-
stellt. Es gibt aber immer noch drei Herren, die stets 

dagegen stimmen. Frau Stewens, diese Herren stammen 
immer aus derselben Partei, das ist immer dieselbe funda-
mentale Opposition. Sie müssten sich schon ein bisschen 
bewegen; ansonsten müssten wir warten, bis die biologi-
sche Lösung eintritt, aber dann ist es zu spät.

(Zuruf der Abgeordneten Margarete Bause 
(GRÜNE))

Ich komme nun zu den Defi ziten beim Vollzug des Gleich-
stellungsgesetzes. Es gibt immer noch einen Grundstock 
an Dienststellen und Einrichtungen, die sich den Vorgaben 
des Gesetzes entziehen. Die Befragung der Dienststellen-
leitungen, Gleichstellungsbeauftragten und Ansprech-
partnerinnen ergab, dass die Situation insgesamt nicht 
positiv bewertet wird. In der Regel sind in den befragten 
Dienststellen mehr Frauen als Männer beschäftigt, nicht 
aber in den höheren Positionen. Nur knapp die Hälfte der 
Gleichstellungsbeauftragten arbeitet in Vollzeit. Die Frei-
stellung hat sich verringert. Das halte ich für ein ganz 
schlimmes Signal. Im Jahr 2002 gab es für die Gleichstel-
lungsbeauftragten durchschnittlich 21,04 Stunden an 
Freistellung, im Jahr 2004 19,34 Stunden. Für skandalös 
halte ich, dass der Freistaat mit 12,32 Stunden Freistel-
lung sehr weit hinter den kommunalen Dienststellen liegt, 
die durchschnittlich 22,47 Stunden an Freistellung 
gewähren.

Welche Veränderungen haben sich nun die Freistellungs-
beauftragten gewünscht? -Die Freistellungsbeauftragten 
wollten eine verbesserte Zusammenarbeit mit dem Perso-
nalrat sowie eine Beteiligung an Personalangelegenheiten. 
Sie wollten klare gesetzliche Vorgaben und mehr Kompe-
tenzen. Sie wollten eine unbefristete Verlängerung. Die 
Gleichstellungsbeauftragten wollten Sanktionsmöglich-
keiten; sie wollten ihre Stellung gestärkt sehen und sie 
wollten, dass sie bei Personalangelenheiten beteiligt sind. 
Sie wollten eine deutlichere Benennung der Aufgabe der 
Außenwirkungen der kommunalen Gleichstellungsbeauf-
tragten. Der Haushaltsvorbehalt soll gestrichen werden. 
Sie wollten verbesserte Beanstandungsmöglichkeiten 
und ein Mindestbudget an Zeit und Mittel. 

Die Landeskonferenz der Frauen und Gleichstellungsbe-
auftragten der bayerischen Hochschulen hat ein vernich-
tendes Urteil ausgesprochen. Sie hat Ihnen nämlich ins 
Stammbuch geschrieben:

Die erklärten Ziele des Gleichstellungsgesetzes 
können mit der vorliegenden Gesetzesform nur 
unzureichend erreicht werden. Die Realisierung 
der Gleichstellung bleibt dem guten Willen der 
Dienststellenleitung und der Belastbarkeit der 
Gleichstellungsbeauftragten vor Ort überlassen. 
Das Setzen auf Freiwilligkeit und individuelle 
Lösungen hat sich als wirklichkeitsfern erwiesen. 
Die Einschätzung, das Gesetz habe sich bewährt 
und als praktikabel erwiesen, erscheint vor 
diesem Hintergrund nicht als realistisch.

Gerade der Verzicht auf Zwang erweist sich im 
Alltag als Problem. Wo die tatsächliche Umset-
zung der Bestimmungen vor Ort nur auf Freiwil-
ligkeit basiert, wird entweder ebenso viel für 
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Gleichstellung getan wie ohne ein Gleichstel-
lungsgesetz oder aber Gleichstellung scheitert 
schon im Ansatz am mangelnden Interesse der 
Dienststelle.

Ich schließe meine Bestandsaufnahme mit der Feststel-
lung von INIFES, das den dritten Bericht erstellt hat. Darin 
können Sie lesen, dass der noch weite Weg in den gesell-
schaftspolitisch zentralen und für die Leistungsfähigkeit 
des öffentlichen Dienstes im Freistaat Bayern sehr wich-
tigen Fragen der Gleichberechtigung und Gleichstellung 
von Frau und Mann weitere gesetzliche Unterstützung 
braucht. Dazu gehört auch eine Beseitigung der aus den 
vorliegenden und früheren Berichten ersichtlichen Voll-
zugsdefi zite. 

Ich meine, die Bestandsaufnahme beweist hinreichend, 
dass Ihr Gesetz seine Ziele nach zehn Jahren nicht 
erreicht hat. Deshalb ist eine weit reichende Novellierung 
aus einem Guss erforderlich. Hierzu brauchen wir einen 
starken politischen Willen, damit ein solches Gesetz 
Motor für eine geschlechterdemokratische Gestaltung 
Bayerns ist. Das Gesetz könnte so auch ein Vorbild für die 
Privatwirtschaft in Bayern sein.

Die Gesetzentwürfe von CSU und SPD sind halbherzig, 
weil sie beide diesen Mut nicht aufbringen. Sie verändern 
lediglich Marginalien; eine ganzheitliche Veränderung aus 
einem Guss unterbleibt. Die Veränderungen sind jede für 
sich genommen sicherlich mit einigen Ausnahmen gut 
und richtig. Es fehlt aber ein roter Faden, der sich durch-
zieht. Keine der beiden Parteien hat sich vom Prinzip der 
Freiwilligkeit verabschiedet. Dieses Prinzip konnte sich 
zehn Jahre lang bewähren; es ist gescheitert. Deswegen 
brauchen wir den politischen Willen zu Sanktionen. Diesen 
Willen haben Rot und Schwarz hier im Landtag nicht auf-
gebracht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Meine Bewertung des Gesetzentwurfes der Staatsregie-
rung: Insgesamt ist Ihr Entwurf, Frau Ministerin, keine 
Verbesserung gegenüber dem derzeitigen Gesetz und 
bleibt aus meiner Sicht sogar hinter Ihren eigenen Ver-
sprechungen bei der Vorstellung des dritten Gleichstel-
lungsberichts zurück. Es gibt kaum inhaltliche Ände-
rungen. Ihre Regelungen beschränken sich auf „gegen-
derte“ sprachliche Änderungen, oder Sie ändern etwas 
rund um die Teilzeit und die fl exiblen Arbeitszeiten. Teilzeit 
ist für mich aber keine Lösung, weil sie lediglich stereo-
type Geschlechterrollen zementiert: Die Frau arbeitet Teil-
zeit, kümmert sich um Familie und Haushalt, während die 
Männer die begehrten Vollzeitstellen besetzen und sich 
nicht mehr als bisher an der unbezahlten Sorgearbeit 
beteiligen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Mit Wohnraumarbeitsplätzen, Frau Ministerin, schicken 
Sie die Frauen wieder zurück ins Haus, wo sie dann wohl 
mit der einen Hand den Computer bedienen und mit der 
anderen Hand das Kind beruhigen sollen.

In Artikel 9 führen Sie eine geschlechtersensible Sicht-
weise ein. Das betrachte ich kritisch; denn Gender Main-
streaming muss, wie in unserem Entwurf, an einer zen-
tralen Stelle im Gesetz festgeschrieben werden und sollte 
nicht, wie in diesem Entwurf, als ein Thema im Rahmen 
von Fortbildung behandelt werden.

Kritisch bewerte ich auch die Änderung in Artikel 15; denn 
dort bleibt die befristete Bestellung der Gleichstellungs-
beauftragten auf drei Jahre erhalten. Mit der Anwendung 
des Absatzes 1 Satz 1 ist jeweils nach drei Jahren eine 
Ausschreibung erforderlich. Dies ist der Kontinuität der 
Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten wenig förderlich.

In Ihrem Gesetzentwurf fehlen Sanktionierungsmöglich-
keiten für den Fall, dass das Gesetz nicht eingehalten 
wird. Die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten werden 
nicht ernsthaft gestärkt. Dienststellen, die sich nicht an 
das Gesetz halten wollen, können ihre Aussitzmethode 
auch in Zukunft fortführen. Die Dienststellen sind nach wie 
vor nicht verpfl ichtet, Gleichstellungskonzepte aufzu-
stellen. Deshalb ändert ein neuer Entwurf nichts daran, 
dass eine qualitative oder auch eine quantitative Verbes-
serung dem guten Willen der Dienststellen oder der 
Kampfbereitschaft der Gleichstellungsbeauftragten über-
lassen wird. In Ihrem Gesetzentwurf, Frau Stewens, fehlen 
klar determinierte Zielvereinbarungen. So etwas ist in der 
modernen Welt üblich. In der Begründung zu Ihrem 
Gesetzentwurf ist zu lesen, eine starre gesetzliche Quote 
wäre der falsche Weg, Frauen seien heute besser qualifi -
ziert als Männer, die Frauen wollten weder eine Quote, 
noch hätten sie diese nötig.

Mir stellt sich die Frage, woher Sie diese Erkenntnisse 
beziehen. Für mich haben Sie nicht mit Frauen gespro-
chen. Diese Feststellung hinterfrage ich alleine schon vor 
dem Hintergrund, dass sie bisher auch keine Quote 
hatten. Sie stellen fest, dass die Frauen besser qualifi ziert 
seien, dennoch ist es ihnen nach Ihrem Modell nicht 
gelungen, in Leitungspositionen und im höheren Dienst 
den Anteil zu erringen, der ihnen aufgrund ihrer besseren 
Qualifi kation zusteht.

Die bisherigen Verbesserungen sind im Schneckentempo 
erfolgt, und eine bessere Qualifi kation der Frauen hat an 
diesem Tempo überhaupt nichts geändert. Deshalb halte 
ich es für wichtig, einen Zielkorridor zu defi nieren, wie wir 
es gemacht haben. Darin bewegt sich der Anteil zwischen 
40 % und 60 %. Der macht sie dann auch sehr eloquent.

Die Begründung der Staatsregierung zu ihrem Gesetzent-
wurf spricht davon, dass man die Umsetzung von Gleich-
stellung insgesamt verstärken und verbessern wolle. 
Genau diese Absicht spreche ich Ihrem Entwurf ab. Es 
fehlen klare, verbindliche und sanktionierte Vorgaben. 
Stattdessen steht zu lesen: Die bayerischen Dienstherren 
müssten ihre Bemühungen für Chancengleichheit und 
Gleichstellung von Frauen und Männern intensivieren. Alle 
bayerischen Dienststellen und Einrichtungen seien aufge-
fordert, den erreichten Umsetzungsstand kritisch zu hin-
terfragen, die weitere Umsetzung des Gesetzes mit 
neuem Schwung fortzuführen und eventuell aufgetretene 
Umsetzungslücken unverzüglich zu schließen. 
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Frau Stewens, welche Artikel fordern dies ein? 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Sepp Dürr 
(GRÜNE))

Das kann ich nicht erkennen. 

Der appellative Charakter hat der Gleichstellung von 
Frauen nichts gebracht. Wir haben es zehn Jahre lang 
ausprobiert. Es gibt nur Aufforderungen. Ich glaube, dass 
wir Sanktionen brauchen. Wenn wir bei Ihren Vorstel-
lungen bleiben, dann haben wir eines der schwächsten 
Gleichstellungsgesetze der Bundesrepublik Deutschland. 
Mit der Hoffnung allein, dass irgendwann ein Bewusst-
seinswandel eintreten wird, kann man keine erfolgreiche 
und auch keine nachhaltige Gleichstellungspolitik 
betreiben. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zur SPD will ich nicht viel sagen, weil ich nicht glaube, 
dass es viel zu sagen gibt. 

(Christa Naaß (SPD): Ich habe 30 Minuten 
gesprochen!)

Ich fi nde, in Ihrem Gesetzentwurf, Frau Kollegin Naaß, 
fehlt genau das, was Sie angeklagt haben.

(Christa Naaß (SPD): Dann haben Sie den Ände-
rungsantrag nicht gelesen!)

Deswegen werden wir uns dazu enthalten. Ich billige es 
auch nicht, dass Frau Lochner-Fischer in der Ersten 
Lesung gesagt hat, wir trauten uns nicht viel, wir müssten 
uns damit abfi nden, dass die CSU im Land das Sagen 
habe, deshalb hätten wir sowieso keine Chance. – Das 
sehe ich nicht so. Das ist nicht Aufgabe der Opposition. 
Aufgabe einer Opposition im Landtag ist es, die Latte 
hoch zu hängen und qualitativ gute Vorschläge zu 
machen. Die GRÜNEN im Bayerischen Landtag haben 
genau dies getan. In unserem Gesetzentwurf wird klar, 
dass Gleichstellung eine Sache für Frauen und Männer 
ist.

Wir beziehen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf 
beide Geschlechter.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir wollen die unbefristete Bestellung von Gleichstel-
lungsbeauftragten. Ihre Freistellung ist in unserem Gesetz 
geregelt. Für die Ausstattung mit Sach- und Personalmit-
teln ist auch gesorgt. Die Gleichstellungsbeauftragte hat 
in unserem Entwurf ein Einspruchsrecht als wirksames 
Instrument zur Sanktion. Wenn dieses erfolglos bleibt, 
kann sie gemäß unserem Entwurf ihre Rechte vor dem 
Verwaltungsgericht einklagen. Wir wollen auch die Ver-
pfl ichtung zur Aufstellung von Gleichstellungskonzepten 
festschreiben. Für uns ist ein Gleichstellungskonzept ein 
wesentliches Instrument zur Personalplanung und Perso-
nalentwicklung. 

Wie muss nun ein solches Konzept aussehen? – Es muss 
die Situation der weiblichen und männlichen Beschäf-
tigten beschreiben. Es braucht eine Analyse als Aus-
gangspunkt für Gleichstellungsstrategien und aktive 
Maßnahmen, die im Berichtszeitraum umzusetzen sind. 
Diese Maßnahmen müssen mit inhaltlich konkreter und 
zeitlicher Zielvorgabe in einem Gleichstellungskonzept 
dargestellt werden. Wir fordern in unserem Entwurf auch 
Männer besonders auf, sich in Bereichen, in denen sie 
unterrepräsentiert sind, zu bewerben, zum Beispiel im 
Kindergarten oder in der Grundschule. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wir wollen Gender Mainstreaming als durchgängiges 
Prinzip, das sich über alle Organisationseinheiten 
erstreckt. Sie haben es nur für die Fortbildung eingeführt. 
Wir wollen regelmäßige Gender-Trainings für Vorge-
setzten- und Leitungsfunktionen. Teilzeitbeschäftigte 
müssen nach unserem Entwurf auch auf die Folgen von 
Teilzeit hingewiesen werden, dass man zum Beispiel 
weniger Rente bekommt. Das muss einem schon klar 
sein. Wir haben auch eine „Quote rückwärts“ eingebaut, 
die gerade jetzt, wo man eine Verwaltungsreform durch-
führt, eine entscheidende Rolle spielt. Das heißt, der Anteil 
der Frauen darf bei einem Personalabbau nicht sinken. 
Wir wollen eine unbefristete Bestellung der Gleichstel-
lungsbeauftragten. Wir wollen einen Berichtszeitraum von 
fünf Jahren – das wäre unbürokratisch, Frau Stewens –, 
allerdings nicht im Zusammenhang mit Ihrem laschen 
Entwurf. Fünf Jahre erscheinen uns nur dann vernünftig, 
wenn die Datengrundlagen erheblich ausgeweitet 
werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Freiwilligkeit, die das alte Gesetz zum Prinzip hatte, 
hat die Gleichstellung nur unzureichend vorangebracht. 
Deshalb macht unser Gesetz klare Zielvorgaben. 

Ich schließe meine Ansprache mit einer Beschreibung der 
allgemeinen Lage in Deutschland: Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie bedeutet bei uns gerade im Rahmen 
schwarzer Politik eigentlich nur die Integration der Mutter 
in den Arbeitsmarkt unter Ausnahmebedingungen. Wir 
bekommen eine Erziehungspause bei Garantie des 
Erhalts der Stelle und neuerdings ein Jahr Elterngeld mit 
sich anschließender Ratlosigkeit, wo Frauen und Männer 
ihre Kinder unterbringen sollen. Frau Ministerin, diese Art 
von Mutterschutz kickt Frauen erfolgreich aus der Karriere 
und bringt Männer um ihre Familienzeit. Ursula von der 
Leyen als Ikone der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist 
der Ausnahmefall. Ich will, dass dieser Ausnahmefall die 
Regel ist. Damit das funktioniert, muss der Staat voran-
gehen, ein gutes Beispiel geben und durch seine Erfolge 
die Privatwirtschaft überzeugen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Unser Gesetzentwurf ist dafür geeignet; die anderen 
Gesetzentwürfe sind es nicht. Deshalb bitte ich um 
Zustimmung. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Kollegin Heckner das Wort. Bitte schön, 
Frau Kollegin.

Ingrid Heckner (CSU): Verehrter Herr Präsident, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Meine beiden Vorrednerinnen 
haben einen Rückblick auf zehn Jahre Gleichstellungsge-
setz in Bayern gebracht, und auch ich möchte zunächst 
den Blick auf die Entstehung dieses Gesetzes richten. Das 
Gesetz entstand zu einer Zeit, als noch viele belächelt 
haben, dass man förmlich etwas regeln will, was für 
manche nicht zu regeln ist. 

(Zurufe von der SPD)

– Meine sehr verehrten Damen von der Opposition, wir 
haben uns sehr zivilisiert verhalten, als die beiden Redne-
rinnen gesprochen haben. Ich erwarte das Gleiche von 
Ihnen insbesondere deshalb, weil ich glaube, dass wir bei 
dieser Thematik so unterschiedliche Positionen nicht 
haben. Wir sind uns fraktionsübergreifend einig darüber, 
dass die Gleichstellung in unserer Gesellschaft noch nicht 
am Ziel angekommen ist. Wir sind uns auch fraktionsüber-
greifend einig, dass der öffentliche Dienst hier eine Vorrei-
terrolle einzunehmen hat, um für die freie Wirtschaft ein 
Beispiel zu sein.

Frau Tolle, wenn Sie von den „schwarzen Herren“ spre-
chen, dann meine ich, dieses Parlament ist ein Spiegelbild 
unserer Gesellschaft. Wir haben schwarze Herren, wir 
haben rote Herren, und wir haben grüne Herren, und es 
bräuchte bei Rot und Grün keine Quotenregelung, wenn 
die grundsätzliche Einstellung der roten und grünen 
Herren schon so wäre, wie Sie es gern hätten.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schon 
angesprochen worden, das Gesetz von 1996 läuft Ende 
Juni aus. In der Tat hat es zahlreiche Eingaben von Ver-
bänden, Gewerkschaften sowie Kommunen und Gleich-
stellungsbeauftragten gegeben. Diese breite Beteiligung 
der Gesellschaft ist in einer Zeit, in der Politikmüdigkeit 
beklagt wird, ein sehr positives Zeichen. Die Eingaben 
haben uns zu einem Zeitpunkt erreicht, als in der CSU-
Fraktion bereits ein breiter Konsens darüber bestand, 
dass wir dieses Gesetz, das zehn Jahre lang eine gute 
und beispielgebende Grundlage war, weiterführen wollen. 
Wir haben das letzte Jahr dazu genutzt, in zwei Anhö-
rungen der CSU-Fraktion mit den Gleichstellungsbeauf-
tragten und den Betroffenen das bestehende Gesetz auf 
den Prüfstand zu stellen und über mögliche Weiterent-
wicklungen zu diskutieren.

Der dritte Gleichstellungsbericht der Staatsregierung war 
ebenfalls eine sehr gute Grundlage, um an der Weiterent-
wicklung zu arbeiten. Der öffentliche Dienst hat, wie es in 
dem Gleichstellungsbericht heißt, eine deutliche Vorbild-
wirkung. Frau Kollegin Naaß, Sie haben bezweifelt, dass 
der bayerische öffentliche Dienst eine Vorbildfunktion hat. 
Der bayerische öffentliche Dienst hat aber eine Vorbildwir-
kung, man muss nur immer sagen, in welcher Beziehung. 
Selbstverständlich ist gemeint, in Beziehung zur Privat-
wirtschaft und auch anderen Bereichen, wo die öffentliche 
Verwaltung mit einem Frauenanteil in Führungspositionen 
von 22,9 % deutlich vorn liegt. Man muss das Ganze auch 

im Vergleich zur Situation vor 1996 sehen, als das Gesetz 
eingeführt wurde und der Frauenanteil in Führungspositi-
onen bei 15,3 % lag. Ich denke, die Verbesserung kann 
sich sehen lassen. 

Liebe Frau Kollegin Tolle, Sie tönen bei jeder Gelegenheit, 
Sie wollten 50 % der Macht. Der öffentliche Dienst ist aber 
kein losgelöster Sektor in unserem gesellschaftlichen 
Leben. Wenn wir 50 % der Führungspositionen wollen, 
dann muss sich unsere Gesellschaft insgesamt verändern 
und bewegen. Wie gesagt, wir haben in Anhörungen und 
Gesprächen mit Betroffenen sehr oft gehört, dass viele 
Frauen Hilfe und Unterstützung zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf haben wollen, aber nicht jede Frau hat 
Karrierepläne. Klar muss sein: Dort, wo Frauen ein berufl i-
ches Fortkommen wünschen, müssen sie die nötige 
Unterstützung und Förderung erhalten, um Familie, Beruf 
und auch Karriere unter einen Hut zu bekommen. 

Was ich mit diesen Einlassungen sagen möchte, ist, dass 
das Gleichstellungsgesetz zwar ein Zeichen setzen kann 
und das Verhalten im öffentlichen Dienst regelt, das 
Gleichstellungsgesetz ist aber beileibe nicht geeignet, um 
zwangsweise Bewusstseinsveränderungen in unserer 
Gesellschaft durchzusetzen. Wenn die Opposition von 
einem zahnlosen Tiger spricht, den dieses Gleichstel-
lungsgesetz angeblich darstellt, dann möchte ich dagegen 
halten, dass es gerade der Verzicht auf starre, detaillierte 
gesetzliche Vorgaben und Quoten in den Dienststellen 
möglich macht, dass unsere Gleichstellungsbeauftragten 
hervorragende Arbeit in Bezug auf Bewusstseinsände-
rung und Bewusstseinsbildung leisten. Überall dort, wo 
mit Druck und Zwang gearbeitet wird, entsteht auch 
Gegendruck. Sie wissen selbst: Überall dort, wo Frauen 
militant auftreten und Frauen per Gesetzeskraft und per 
Strafandrohung Ziele durchdrücken wollen, stoßen sie 
erst einmal auf eine breite Front des Widerstands. In 
diesem Zusammenhang möchte ich den Gleichstellungs-
beauftragten in diesem Lande mein großes Kompliment 
aussprechen: Die meisten von ihnen haben es richtig und 
gut verstanden, ihre Arbeit so auszuüben, dass sie damit 
in den Dienststellen überzeugten. Sie versehen ihre Arbeit 
nicht nur mit Sanktionen im Hintergrund.

(Christa Naaß (SPD): Unter schweren Bedin-
gungen! – Maria Scharfenberg (GRÜNE): Sich nur 
nicht mit jemandem anlegen!)

Die Fortführung dieses Gesetzes ist unsere Weiterent-
wicklung des seit 1996 bestehenden Gesetzes. Es ist 
auch möglich, Frau Kollegin Tolle, das Gleichstellungsge-
setz eines anderen Bundeslandes zu nehmen, es nach 
Bayern zu tragen und zu sagen, wir wollen etwas ganz 
anderes. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Wenn es der 
Sache dient!)

Bisher haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, 
Bestehendes auf den Prüfstand zu stellen und dann eine 
Weiterentwicklung anzustreben. 

Die Änderungen, die in unserem Bayerischen Gleichstel-
lungsgesetz 2006 seitens der Staatsregierung und seitens 
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der CSU-Fraktion eingebracht wurden, darf ich jetzt näher 
erläutern: Das Ziel dieses Gesetzes, wie es bisher schon 
formuliert war, ist: Unter Wahrung des Vorrangs von Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung die Anteile der 
Frauen in den Bereichen zu erhöhen, in denen eine erheb-
lich geringere Zahl von Frauen beschäftigt ist als Männer. 
Ein Ziel ist auch die bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit. Neu aufgenommen hat die Bayerische 
Staatsregierung ein Ziel, das sie wie folgt formuliert: 

Ziel ist ferner, dass alle Beschäftigten, besonders 
in Vorgesetzten- oder in Leitungsfunktionen, 
 – die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Männern und Frauen fördern, 
 – auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin-
wirken, 
 – die Chancengleichheit in allen Aufgabenberei-
chen als durchgängiges Leitprinzip berücksich-
tigen.

Es sind die Beschäftigten in Leitungs- und in Vorgesetz-
tenfunktionen, die diesen Gestaltungsspielraum haben. 
Sie können, begleitet von unseren Gleichstellungsbeauf-
tragten, viel Segensreiches leisten. Dort, wo das nicht 
bereits geschieht, ist es jetzt noch einmal ausdrücklich im 
Gesetz verankert.

Vonseiten der Opposition wurde kritisiert, dass der 
Berichtszeitraum für das Gleichstellungskonzept von drei 
auf fünf Jahre verlängert wurde. Wir können aber nicht in 
allen Bereichen weniger Gesetze und weniger Bürokratie 
fordern und hier nicht. Wir haben deshalb auch hier einen 
Beitrag zur Entbürokratisierung geleistet. Die aufwändig 
zu erstellenden Konzepte – manche haben abschätzig 
von Datenfriedhöfen gesprochen –, sollen nur alle fünf 
Jahre gemacht werden. Die CSU-Fraktion hat allerdings 
eingebracht, dass nach der halben Laufzeit des Konzepts 
eine tabellarische Datenübersicht über Voll- und Teilzeit-
beschäftigte, über Einstellungen, Beförderungen und 
Höhergruppierungen sowie über den Frauen- und Männe-
ranteil gemacht werden soll. Diese Datenerfassung ist für 
das später zu erstellende Gleichstellungskonzept ohne-
dies notwendig. Es handelt sich deshalb nicht um zusätz-
lichen bürokratischen Aufwand.

(Christa Naaß (SPD): Das ist doch lachhaft!)

Jede Dienststelle kann aus diesen tabellarischen Über-
sichten ersehen, welche Fortschritte sie bei der Gleich-
stellung von Frauen und Männern, auch im Hinblick auf 
Karriere- und Leitungspositionen, gemacht hat. Außerdem 
wollen wir in das Gleichstellungskonzept die Leistungsbe-
soldung aufgenommen haben. Die Leistungsbesoldung 
ist ein erstes Zeichen dafür, ob sich jemand auf einem 
Karriereweg befi ndet.

Meine Damen und Herren, Frau Kollegin Tolle hat 
bedauert, dass nach wie vor ausgeschrieben werden 
muss, wenn die Amtszeit von drei Jahren abgelaufen ist. 
Frau Kollegin, ich würde Ihnen empfehlen, diese Passage 
noch einmal durchzulesen. 

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Das sollten Sie 
wirklich genau nachlesen!)

Lesen Sie noch einmal genau nach: Satz 3 wurde heraus-
genommen. Er besagte, dass eine Ausschreibung vorge-
nommen wird. Damit beträgt die Amtszeit der Gleichstel-
lungsbeauftragen drei Jahre, und sie kann jederzeit ohne 
zusätzliche Ausschreibung verlängert werden.

(Beifall der Abgeordneten Prof. Ursula Männle 
(CSU) und Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU))

Die Ausschreibung von Stellen innerhalb der Dienststelle, 
ob es sich um Vorgesetzten- oder Leitungsfunktionen 
handelt oder um anderweitig zu besetzende Stellen, 
wurde früher im Gesetz so formuliert, dass angegeben 
werden musste, ob eine Stelle teilzeitfähig ist oder nicht. 
Wir sind der Ansicht, alle Stellen sind grundsätzlich teil-
zeitfähig. Die CSU hat in ihrem Antrag deshalb die Formu-
lierung gewählt: „… ist auf eine Teilzeitbeschäftigungs-
möglichkeit hinzuweisen“.

Bei der Besetzung von Beamten-, Richter- und Angestell-
tenstellen, von Stellen für die Berufsausbildung sowie bei 
der Beförderung und der Übertragung höher zu bewer-
tender Tätigkeiten, auch mit Vorgesetzten- und Leitungs-
funktionen, wollen wir als CSU-Fraktion, dass Erfahrungen 
und Fähigkeiten aus der Betreuung von Kindern oder aus 
der Betreuung Pfl egebedürftiger sowie aus ehrenamtli-
cher Tätigkeit berücksichtigt werden. Wir wollen, dass 
diese Erfahrungen berücksichtigt werden. Deshalb soll die 
Formulierung im Gesetz wie folgt lauten:

… dienstlich feststellbare soziale Erfahrungen bei 
der Besetzung dieser Stellen Berücksichtigung 
fi nden.

So können Frauen und Männer beispielsweise durch die 
Leitung eines Vereins oder durch Familientätigkeit Organi-
sationstalent, Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen 
erwerben, die ihnen dann in ihrer Erwerbstätigkeit zugute 
kommen. Dort, wo das dienstlich feststellbar ist, ist es zu 
berücksichtigen. Die bisherige Formulierung: „… soweit 
es dienstlich relevant ist“, haben wir für unglücklich 
gehalten, denn das ist eine sehr subjektive Gummiformu-
lierung, die jeder Dienststelle die Interpretation ermöglicht, 
eine solche Erfahrung wäre dienstlich nicht relevant. Wir 
haben deshalb auf eine Umformulierung gedrängt.

Meine Damen und Herren, wenn wir wollen, dass Frauen 
ungehindert Karrierepläne verfolgen können, dann gehört 
auch dazu, dass sie regelmäßig an Weiterbildungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen können. Das ist 
immer dort besonders schwierig, wo Familienpfl ichten mit 
diesen Maßnahmen zu vereinbaren sind. Es ist Aufgabe 
der Dienststelle und der Gleichstellungsbeauftragten, 
dafür zu sorgen, dass alle Beschäftigten, die im Organisa-
tions- und Personalwesen tätig sind, Chancengleichheit, 
geschlechtersensible Sichtweise, Gleichstellung und 
Benachteiligung von Frauen in ihren persönlichen Fortbil-
dungen als Inhalte haben. So können sie in ihren Abtei-
lungen, in denen sie Weisungsrecht haben, auf ihre 
Beschäftigten einwirken und tätig werden.

Die Bayerische Staatsregierung hat darauf gedrängt, in 
Artikel 10 einen Passus aufzunehmen, dass die Arbeits-
zeit weiter fl exibilisiert werden kann. Im öffentlichen Dienst 
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haben wir vorbildliche Teilzeitmöglichkeiten im Vergleich 
zur freien Wirtschaft. Familienbezogene Teilzeit wird ohne 
Wenn und Aber in allen öffentlichen Bereichen genehmigt. 
Darüber hinaus will die Bayerische Staatsregierung auch 
eine weitere Flexibilisierung dahin gehend, dass mehr 
Wohnraum- und Telearbeitsplätze zusätzlich zu den bisher 
bestehenden Teilzeitmöglichkeiten geschaffen werden. 
Selbstverständlich soll das unter Prüfung und Beachtung 
der Funktionsfähigkeit der Verwaltung und der personal-
wirtschaftlichen sowie organisatorischen Möglichkeiten 
geschehen. Außerdem soll „ist“ durch das juristisch ver-
bindliche Wort „soll“ ersetzt werden. Damit ist nicht mehr 
eine lediglich auf Freiwilligkeit abzielende Möglichkeit for-
muliert.

Meine Damen und Herren, in vielen Diskussionen, auch in 
der Anhörung, ist klar geworden, dass es manchmal eine 
Vermischung von Ansichten darüber gibt, welche Stellung 
unsere Gleichstellungsbeauftragten in ihrer Dienststelle 
haben. Die Vorstellungen hierüber sind nicht immer klar. 
Unsere Gleichstellungsbeauftragten sind nicht gewählte 
Vertreter des Personals, so wie das beispielsweise ein 
Personalrat ist, sondern sie sind im Auftrag der Dienst-
stelle bestellte Beschäftigte, die sich des Themas Gleich-
stellung der Geschlechter in der Dienststelle annehmen 
sollen. Aus diesem Grunde passt eine Forderung nach 
Wählbarkeit von Gleichstellungsbeauftragten, wie sie 
zuweilen kam, nicht in diese Systematik. Wir sind der 
Ansicht: Wir wollen es dabei lassen. Wir sagen: Die 
Dienststelle selbst, der Dienststellenleiter hat die Aufgabe, 
auf Gleichstellung zu achten. Die Gleichstellungsbeauf-
tragte ist ihm hier eine Partnerin, keine Gegenspielerin. 

Die Freistellung von Gleichstellungsbeauftragten wurde 
heute von meinen Vorrednerinnen angesprochen. Zu 
Beginn dieses Gesetzes 1996 war in vielen Dienststellen 
sicherlich ein Problem, dass nicht die nötige Zeit gegeben 
wurde, um diesen Aufgaben neben den anderen Dienst-
aufgaben gerecht werden zu können. Dieses hat sich aus 
unserer Sicht – das haben auch die Ergebnisse der Anhö-
rung gezeigt – mittlerweile sehr gut eingespielt. Die 
Gleichstellungsbeauftragten, die in unserer Anhörung zu 
Wort kamen, haben auch mehrheitlich ausgedrückt, dass 
sie eine volle Freistellung auf gar keinen Fall wollen. 
Gleichstellungsbeauftragte wollen nicht losgelöst sein von 
ihrer bisherigen Stelle, in der sie tätig waren. Sie möchten 
nicht abgekoppelt werden von Entwicklungen ihrer bishe-
rigen Fachbereiche und Sachbearbeiterpositionen. Sie 
möchten, ohne Nachteile zu haben, nach ihrer Tätigkeit 
als Gleichstellungsbeauftragte unter Umständen in ihren 
bisherigen berufl ichen Bereichen vorwärts kommen, 
selbst Leitungsfunktionen anstreben können und nicht 
abgekoppelt werden. Die meisten der Gleichstellungsbe-
auftragten sind mit den mit ihrer Dienststelle vereinbarten 
Freistellungsregelungen zufrieden.

In unserem Gleichstellungsgesetz ist auch ausdrücklich 
festgelegt, dass die Gleichstellungsbeauftragten in ihrer 
Tätigkeit weisungsfrei sind. Wir haben noch mit aufge-
nommen, dass eine dienstliche Beurteilung ihrer Tätigkeit 
nur auf Antrag der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt. Sie 
sollen in dieser Tätigkeit also nicht zwangsweise beurteilt 
werden; denn sie sollen angstfrei und selbstbewusst ihrer 
Tätigkeit nachkommen können. 

Die Gleichstellungsbeauftragten – so formuliert es das 
Gesetz – sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit den not-
wendigen und angemessenen personellen und sachlichen 
Mitteln auszustatten. Von Oppositionsseite ist Kritik geäu-
ßert worden, dass die Mittelfestschreibung nicht erhöht 
und auch nicht stärker verpfl ichtend gemacht wird. Zu 
allen Gesetzen gehört, dass deren Umsetzung im Rahmen 
der Mittel, die in der jeweiligen Dienststelle zur Verfügung 
stehen, und angemessen stattfi nden muss. Diesen 
Grundsatz wollen wir auch beim Gleichstellungsgesetz 
weiter beachten. 

Ein Kritikpunkt, der in den Anhörungen geäußert wurde 
und auch aus den Eingaben immer wieder herauslesbar 
war, ist, dass sich Gleichstellungsbeauftragte nicht immer 
ausreichend über personalrelevante Entscheidungen 
informiert fühlen, die an ihrer Dienststelle getroffen 
werden. Sowohl von der Staatsregierung als auch von der 
CSU-Fraktion ist insoweit eine Weiterentwicklung vorge-
nommen worden, als bei Personalangelegenheiten spä-
testens gleichzeitig mit der Einleitung eines personalver-
tretungsrechtlichen Beteiligungsverfahrens auch die 
Gleichstellungsbeauftragten informiert werden. Für einen 
Dienststellenleiter, der die Aufgabe der Gleichstellungsbe-
auftragten ernst nimmt, müsste das eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit sein. Wir haben dies jetzt aber in 
das Gesetz geschrieben. 

Eine weitere Erleichterung, um am regelmäßigen Informa-
tionsfl uss teilnehmen zu können, ist die Aufnahme, dass 
die Gleichstellungsbeauftragten an den regelmäßig statt-
fi ndenden Besprechungen zwischen Dienststelle und 
Personalvertretung teilnehmen werden. Dort werden alle 
personalvertretungsrechtlichen Maßnahmen besprochen, 
lange bevor das Beteiligungsverfahren läuft. Die Gleich-
stellungsbeauftragten können sich zeitnah und rechtzeitig 
in geplante Entscheidungen einklinken. 

Auf Antrag der CSU-Fraktion neu aufgenommen ist der 
Passus zur Aufsichtspfl icht. Wir wollen, dass die jewei-
ligen Rechtsaufsichtsbehörden den Vollzug des Gesetzes 
in den Dienststellen und insbesondere die Erstellung der 
Gleichstellungskonzepte sowie die Bestellung der Gleich-
stellungsbeauftragten oder Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner begleiten. Diese rechtsaufsichtliche 
Begleitung des Vollzugs des Gleichstellungsgesetzes, 
dieser Passus wird auch durch einen Ministerratsbe-
schluss vom 28. Juni 2005 verstärkt, in dem festgestellt 
wurde, dass Dienststellen, die keinen Gleichstellungsbe-
auftragten oder keine Gleichstellungsbeauftragte und 
keine Gleichstellungskonzepte entwickelt haben bzw. die 
Mitwirkung an der Berichterstattung zum Gleichstellungs-
bericht verweigert haben, von der jeweiligen Aufsichtsbe-
hörde dazu aufgefordert werden; gegebenenfalls sind 
aufsichtliche Maßnahmen zu ergreifen. Es ist also nur kon-
sequent, dass wir jetzt auch in das Gesetz aufnehmen, 
dass die Rechtsaufsichtsbehörden dies alles im Vorfeld 
begleiten, um nicht im Nachgang, wenn dann Mängel 
festgestellt werden, zu dienstaufsichtlichen Maßnahmen 
greifen zu müssen. 

In diesem Zusammenhang darf auch auf das Bundesge-
setz, das Gleichbehandlungsgesetz hingewiesen werden, 
das uns nicht in allen Bereichen gefallen kann. Dort ist ein 
sehr starkes Klagerecht verankert. Schon aus Selbst-
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schutzgründen einer Dienststelle muss ein Eigeninteresse 
daran bestehen, dass die Gleichstellungsarbeit, die die 
Gleichstellungsbeauftragten leisten, schon präventiv 
mögliche Klageverfahren der Zukunft vermeiden hilft. 
Auch von dieser Seite ist also eine weitere Wertschätzung 
der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten festzustellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, vonseiten der 
Opposition wurde immer wieder beklagt, dass wir auf das 
Konnexitätsprinzip verwiesen haben. Ich erinnere mich an 
den Beginn der Diskussion um unser Gleichstellungsge-
setz vor etwa einem Jahr: Damals war es beileibe nicht für 
alle kommunalen und öffentlichen Dienststellen eine klare 
Sache, dass dieses Gesetz weitergeführt wird. Die breite 
Resonanz der Gleichstellungsbeauftragten und auch das 
öffentliche Zurseitestehen anderer Stellen hat uns bei der 
Weiterführung geholfen. Ein klares und deutliches Signal 
aller kommunalen Spitzenverbände war aber, dass dies 
auf gar keinen Fall mit einem Mehrkostenaufwand ver-
bunden sein darf. Heute wurde gesagt, dass sich die 
Bayerische Staatsregierung auch bei einem G 8 nicht an 
die Konnexität hält. Dieser Satz wird einfach in den Raum 
gestellt; es wird so getan, als ob er der Wahrheit ent-
spräche, was aber mitnichten der Fall ist. Ein Spitzenge-
spräch unseres Kultusministers Schneider mit den kom-
munalen Spitzenverbänden hat stattgefunden, in dem 
gesagt wurde, dass man für die reinen G-8-relevanten 
Mehrbelastungen der Kommunen einen Ausgleich seitens 
der Staatsregierung vornehmen will. Uns ist auch klar, 
dass Kommunen durchaus erfi nderisch sind und Kosten, 
die sie haben, gerne in den G-8-Bereich hineinschieben. 
Angemerkt werden darf aber auch, dass wir auch beim 
G 9 einen anderen Lehrplan gehabt hätten, der mit Mehr-
kosten verbunden gewesen wäre. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte 
mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich für die gute Arbeit 
unserer Gleichstellungsbeauftragten im Lande bedanken.

Die breite Diskussion über die Neuaufl age und die Weiter-
entwicklung unseres Gesetzes, das hat sich schon bei 
dessen Einführung gezeigt, hat neuen Schub in die 
Dienststellen gebracht. Wir nutzen das Potenzial unserer 
gesamten Bevölkerung. Wir haben bestausgebildete 
Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft und in 
unseren öffentlichen Dienststellen. Selbstverständlich 
sind diese Frauen auch in der freien Wirtschaft vorhanden, 
für die wir vorbildhaft tätig sein wollen.

Wir sind der Ansicht, dieses Gesamtpotenzial muss aus-
geschöpft werden. Hierin sind sich alle Fraktionen einig. 
Gerade jetzt, wo immer häufi ger von einem sich abzeich-
nenden Fachkräftemangel die Rede ist, müssen wir alles 
tun, um den jungen Frauen, die heute berufstätig sind, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen und 
zu erleichtern.

Der öffentliche Dienst ist weiterhin der Schrittmacher für 
die Chancengleichheit. Wir werden unserem Verfassungs-
auftrag mit dem Gesetzentwurf der Staatsregierung voll 
gerecht. Wir haben die unbefristete Verlängerung dieses 
Gesetzes vorgeschlagen. Ich bitte um Zustimmung zu 
unserem Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Staatsministerin Stewens das Wort.

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Kol-
legin Tolle, ich möchte zu Beginn einige grundsätzliche 
Anmerkungen machen. Natürlich ist es an einem solchen 
Tag wichtig, zurückzublicken und zu schauen, was sich 
bei der Gleichstellung in Deutschland und in Bayern getan 
hat und welches Frauenbild wir haben. Wir sollten uns 
aber ein Stück weit davon frei machen, Frauen Lebens-
entwürfe vorgeben zu wollen.

Mein Frauenbild ist anders. Ich sage: Die Frauen, die in 
Deutschland leben, sollen sich selbst verwirklichen 
können. Sie sollen unabhängig davon, ob sie erwerbstätig 
sind, ob sie verheiratet oder unverheiratet sind, ob sie 
Kinder haben oder nicht, ihre eigenen Lebensentwürfe 
und Wünsche verwirklichen können. Frau Kollegin Tolle, 
wir sollten nicht – wie Sie das getan haben – nur einen 
Lebensentwurf, nämlich Karriere und Familie, zur Regel 
erklären. Sie wollen, dass der Lebensentwurf der Bundes-
familienministerin in Deutschland zur Regel wird. Wir 
sollten endlich damit aufhören, unseren Frauen bestimmte 
Lebensentwürfe vorzugeben.

(Beifall bei der CSU)

Ich möchte Chancengerechtigkeit und Wahlfreiheit 
haben.

(Simone Tolle (GRÜNE): Genau das will ich 
auch!)

– Nein. Ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Aus Ihrem 
Wortbeitrag geht das überhaupt nicht hervor.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Aber wir schaffen 
doch die Grundlagen!)

Ich habe viele Gespräche mit jungen und mittelalten 
Frauen, aber auch mit Frauen in meinem Alter geführt. 
Dabei höre ich immer wieder den Wunsch: Sagt uns nicht 
immer, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir wollen 
unsere Lebensentwürfe so verwirklichen, wie wir es uns 
wünschen.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): In einem luftleeren 
Raum!)

Diesen Weg haben wir in Bayern erfolgreich beschritten.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Schaffen Sie 
Gesetze dafür!)

– Vielleicht könnten Sie mir einmal zuhören. Ich habe bei 
Ihnen auch nicht ununterbrochen dazwischengeschrien.

– Frau Kollegin Naaß, ich habe manchmal Zweifel, ob sich 
die SPD bei diesem Thema wirklich einig ist oder ob sie im 
Landtag nur Opposition betreibt; denn die neu gewählte 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati-
scher Frauen – AsF-Oberbayern, Frau Dr. Dorle Baumann, 
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die einmal eine Kollegin im Bayerischen Landtag war, 
äußerte sich weitgehend positiv zu diesem Entwurf. Er 
enthalte Änderungen, die eine Revolution sein könnten. 
Frau Dr. Baumann hob vor allem die Forderung an die 
Vorgesetzten hervor, die Gleichstellung tatsächlich zu för-
dern und Nachteile abzubauen. Außerdem begrüßte sie 
die Bestimmungen, dass die Gleichstellungsbeauftragten 
an den Besprechungen von Personalvertretungen und 
Dienststellen teilnehmen müssen. In der Öffentlichkeit 
wurde dieser Entwurf des Gleichstellungsgesetzes also 
von der Vorsitzenden der AsF-Oberbayern durchaus sehr 
positiv dargestellt. Darauf möchte ich hinweisen.

Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass wir mit 
unserem Gleichstellungsgesetz zehn Jahre lang durchaus 
Erfolge hatten. Gerade wenn ich mir den dritten Bericht 
der Staatsregierung zur Umsetzung des Gleichstellungs-
gesetzes ansehe, der dem Landtag am 5. Juli 2005 vorge-
stellt wurde, stelle ich fest, dass das Gesetz ausgespro-
chen praxistauglich und erfolgreich ist. Der öffentliche 
Dienst ist dabei Vorreiter bei Chancengleichheit und 
Gleichstellung. Im öffentlichen Dienst wurde die quantita-
tive Parität erreicht. Über die Hälfte des gesamten öffent-
lichen Dienstes ist weiblich, nämlich 52,8 %. Der Frauen-
anteil liegt im einfachen Dienst bei 45,6 %, im mittleren 
Dienst bei 54,7 %, im gehobenen Dienst bei 53,9 % und 
im höheren Dienst bei 34,2 %. Das sind hervorragende 
Erfolge.

Nun ein Blick in die Wirtschaft: Im Jahre 2004 waren es 
22,9 %. Frau Kollegin Naaß, Sie sagten, in der Wirtschaft 
habe sich nichts getan. Das stimmt einfach nicht.

(Christa Naaß (SPD): Wann habe ich das 
gesagt?)

Wissenschaftliche Evaluierungen haben ergeben, dass 
gerade die bayerische Wirtschaft im Schnitt um 5 % fami-
lien- und frauenfreundlicher als die Wirtschaft in anderen 
Ländern ist. Ich stelle fest, dass wir mit unserem Weg – 
und unseren Beratungsstellen – durchaus erfolgreich 
sind.

Grundsätzlich kann man sagen, dass gerade der öffent-
liche Dienst bezüglich der Vereinbarkeit der Familie und 
der Erwerbstätigkeit in Bayern eine Vorreiterrolle über-
nommen hat. Wir haben vorbildliche Arbeitsbedingungen, 
da wir fl exible Arbeitszeiten, zum Beispiel durch die 
Schaffung von Teilzeit-, Wohnraum- und Telearbeits-
plätzen, anbieten. Jede dritte Beschäftigung in Bayern 
wird inzwischen in Teilzeit geleistet. Der dritte Bericht der 
Staatsregierung zur Umsetzung des Gleichstellungsge-
setzes zeigt, dass die Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit in Bayern hervorragend gelöst ist. Wenn 
ich Ihren Redebeiträgen richtig zugehört habe, haben Sie 
darauf abgehoben.

Gleichwohl gibt es natürlich Verbesserungsmöglichkeiten. 
Allerdings halten 85 % der Gleichstellungsbeauftragten 
sowie der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen 
das Beanstandungsrecht für sehr wirksam. Zum überwie-
genden Teil seien die Beanstandungen berücksichtigt 
worden. 81 % der Gleichstellungsbeauftragten sind mit 
der Freistellungslösung zufrieden. Die restlichen 19 %, die 

nicht zufrieden sind, haben erklärt, dass sie keine gesetz-
liche Regelung, sondern individuelle Regelungen 
wünschten. Die vorrangige Stoßrichtung der genannten 
7000 Petitionen war, dass das Gleichstellungsgesetz 
unbegrenzt fortgeführt wird.

(Christa Naaß (SPD): Da habe ich differenziert!)

Das war die Stoßrichtung dieser Petitionen. In dem neuen 
Gleichstellungsgesetz gibt es auch inhaltlich neuen 
Schwung. Das haben Sie leider Gottes völlig unter den 
Tisch fallen lassen.

Ich gebe zu, dass die Gleichstellung noch nicht überall 
und noch nicht vollständig umgesetzt wird. Darauf 
müssen wir bei einem Gesetzentwurf achten. Wir haben 
immer noch deutliche Umsetzungsdefi zite. Das ist über-
haupt keine Frage. Ich bin die Allerletzte, die alles nur 
schön reden wollte. Der dritte Gleichstellungsbericht 
zeigt, dass die Gleichstellung noch nicht in allen Dienst-
stellen gelebte Realität ist. Dieser eingeleitete Wandel ist 
eine Daueraufgabe, die in Bayern noch vollendet werden 
muss. 

Deswegen sind die Fortführung sowie Nachbesserungen 
im Bayerischen Gleichstellungsgesetz dringend not-
wendig. 

Lassen Sie mich nochmals – ich mache es nur stichpunk-
tartig, weil Kollegin Heckner gerade auf die Inhalte und die 
Verbesserungen sehr klar eingegangen ist – sagen: Wir 
haben bei den Verbesserungen eine unbefristete Verlän-
gerung, wir haben inhaltliche Verbesserungen in Bezug 
auf die Verstärkung der Ziele des Gesetzes sowie bei den 
Pfl ichten in Bezug auf Vorgesetzten- und Leitungsfunkti-
onen – was ich für sehr wichtig halte. Wir haben Chancen-
gleichheit in allen Aufgabenbereichen – das ist ein durch-
gängiges Leitprinzip im Gleichstellungsgesetz. Wir haben 
das Gender Mainstreaming, also die geschlechtersensible 
Sichtweise, gesetzlich verankert. Wir haben die Pfl icht zu 
Stellenausschreibungen, die grundsätzliche Teilzeitfähig-
keit sowie die Fortbildung der Beschäftigten in Bezug auf 
Gleichstellung festgeschrieben. In die Gleichstellungs-
konzepte sind gleichzeitig auch Aussagen zu der Leis-
tungsbesoldung aufgenommen worden, was ich persön-
lich auch für ganz wichtig halte. Gerade in Bezug auf die 
Teilzeit müssen wir in der Praxis sehr genau nachsehen. 
Sie wissen auch, dass mir das ein sehr wichtiges Anliegen 
ist. Deswegen ist die Leistungsbesoldung mit aufge-
nommen worden. Flexiblere Arbeitszeiten für Beschäftigte 
sind wichtig. Auch die soziale Komponente – ich nenne 
sie die bayerische Komponente –, also die sozialen Erfah-
rungen und Fähigkeiten aus der Betreuung von Kindern 
oder Pfl egebedürftigen oder ehrenamtlicher Tätigkeit, 
wird künftig stärker berücksichtigt. 

Wichtig ist auch die Rechtsaufsicht; das ist keine Frage. 
Das bayerische Innenministerium hat mittlerweile an alle 
Rechtsaufsichtsbehörden geschrieben und darauf hinge-
wiesen, es müsse verstärkt darauf geachtet werden, dass 
das Bayerische Gleichstellungsgesetz mit seinen Zielen 
und Inhalten umgesetzt wird. Wichtig sind auch die Ver-
besserungen der Arbeitsbedingungen. Zwingend ist die 
rechtzeitige Unterrichtung in Personalangelegenheiten, 
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zwingend ist auch die Bestellung einer Vertretung. 
Wesentlich sind auch die Teilnahme der Gleichstellungs-
beauftragten sowie der Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner an den Monatsgesprächen. Die Fest-
schreibung der Beurteilung der Tätigkeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten auf Antrag war der ausdrückliche 
Wunsch der Gleichstellungsbeauftragten. Sehr wesentlich 
sind auch Verwaltungsvereinfachung und Deregulierung. 

Wenn ich mir Ihre Vorstellungen anhöre, dann muss ich 
sagen: Sie sprechen auf der einen Seite sehr viel über 
Deregulierung und sind in diesem Punkt auch immer 
unserer Auffassung, aber wenn ich auf der anderen Seite 
ihre Gesetzentwürfe betrachte, dann stelle ich fest, diese 
bedeuten nur mehr Bürokratie und mehr Regulierung. Das 
ist genau der Weg, den man in den letzten 55 Jahren in 
Deutschland gegangen ist. Ich muss ihn ehrlich sagen: 
Diesen Weg wollen wir nicht gemeinsam mit Ihnen gehen. 
Wir sind der festen Überzeugung, mit unserem Weg ein 
Stück erfolgreicher zu sein als im Übrigen auch alle 
anderen Länder bei der Gleichstellung.

Ich bin der festen Überzeugung – damit komme ich zum 
Schluss –, dass der Gesetzentwurf das Potential hat, die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in Bayern ent-
scheidende Schritte voranzubringen. Die inhaltlichen Ver-
stärkungen für alle Beschäftigten, die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen, die Informationsrechte für unsere 
Gleichstellungsbeauftragten, kombiniert mit den vorhan-
denen Beteiligungsrechten, geben natürlich all denje-
nigen, die vor Ort arbeiten, neue Möglichkeiten, neue 
Chancen und geben dem Gleichstellungsgesetz, auch vor 
dem Hintergrund der intensiven öffentlich geführten Dis-
kussion, neuen Schwung. Die geschaffenen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sind mit Sicherheit wichtig. Ent-
scheidend kommt es natürlich auf die Umsetzung an Ort 
und Stelle an. Unabhängig von allen gesetzlichen Rege-
lungen muss die Gleichstellung von Männern und Frauen, 
die Chancengerechtigkeit für unsere Frauen, vor Ort 
gelebt werden. Wenn uns vor Ort der Bewusstseinswandel 
nicht weiter gelingt, hat die Gleichstellung es schwer. 
Auch hier bin ich der festen Überzeugung, dass der 
Zwang weniger bewirkt, wir mit unserem Weg jedoch 
mehr bewirken werden.

Die Gleichstellung erhält mit der jetzigen Novellierung des 
Bayerischen Gleichstellungsgesetzes und mit der unbe-
fristeten Verlängerung sowie mit der Diskussion, die wir 
hier und heute, aber auch in der Öffentlichkeit geführt 
haben, neue Aufmerksamkeit und neuen Schwung. Der 
Umsetzungsprozess muss von uns allen, die wir Verant-
wortung tragen, aufmerksam beobachtet und intensiv 
begleitet werden.

Ich möchte mich abschließend bei allen Beteiligten – den 
beteiligten Ausschüssen des Landtags, nämlich bei den 
Ausschüssen für Fragen des öffentlichen Dienstes, dem 
Haushaltsausschuss, dem Innenausschuss sowie dem 
Sozialausschuss und Verfassungsausschuss, vor allem 
bei den Ausschussvorsitzenden, bei den Berichterstatte-
rinnen und Berichterstattern – für die engagierte Beratung 
zum Gesetzentwurf bedanken. Ich möchte mich auch bei 
der CSU-Fraktion ganz herzlich bedanken, die den 
Gesetzentwurf im Sinne der Gleichstellung noch an wich-
tigen Stellen verbessert hat. Ich möchte mich aber auch 

bei allen Gleichstellungsbeauftragten, Ansprechpartne-
rinnen und Ansprechpartnern in Bayern für die Erfüllung 
ihrer wichtigen Aufgabe bedanken. Sie haben mit ihrer 
Arbeit entscheidend dazu beigetragen die Gleichstellung 
in Bayern ein Stück weit zu verbessern. Ich möchte mich 
auch bei den 7000 Bürgerinnen und Bürgern bedanken, 
die Petitionen eingereicht haben. Herzlichen Dank, denn 
ich weiß, dass Ihnen die Gleichstellung am Herzen liegt. 
Sie haben durch Ihre Petitionen zum Ausdruck gebracht, 
wie wichtig Ihnen das Bayerische Gleichstellungsgesetz 
ist.

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Mir 
liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 
Dazu werden die Tagesordnungspunkte wieder getrennt. 

Ich lasse zunächst über den Tagesordnungspunkt 2 
abstimmen. Der Abstimmung liegen der Initiativgesetzent-
wurf der Abgeordneten Lochner-Fischer, Werner-Mug-
gendorfer, Naaß und anderer auf Drucksache 15/4395 
und der SPD-Änderungsantrag auf Drucksache 15/4836 
zugrunde. Besteht damit Einverständnis, dass ich über 
den Gesetzentwurf nur noch in der beantragten geän-
derten Fassung abstimmen lasse? – Es erhebt sich kein 
Widerspruch. Dann lasse ich so abstimmen. Der federfüh-
rende Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes 
empfi ehlt die Ablehnung. Wer dagegen dem Gesetzent-
wurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags auf 
der Drucksache 15/4836 zustimmen will, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Das ist die SPD-Fraktion. Gegen-
stimmen? – Das ist die CSU-Fraktion. Stimmenthal-
tungen? – Das ist die Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Der Gesetzentwurf ist in der geänderten 
Fassung abgelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Tagesord-
nungspunkt 3. Der Abstimmung zugrunde liegt der Initia-
tivgesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
auf der Drucksache 15/4729. Der federführende Aus-
schuss für Fragen des öffentlichen Dienstes empfi ehlt die 
Ablehnung des Gesetzentwurfs. Wer dagegen dem 
Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist die Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Das ist die CSU-Frak-
tion. Stimmenthaltungen? – Das ist die SPD-Fraktion. 
Damit ist dieser Gesetzentwurf ebenfalls abgelehnt.

Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Tagesord-
nungspunkt 4. Dieser Abstimmung liegen der Gesetzent-
wurf auf Drucksache 15/4735, der Änderungsantrag auf 
Drucksache 15/4834 und die Beschlussempfehlung mit 
Bericht des federführenden Ausschusses für Fragen des 
öffentlichen Dienstes auf Drucksache 15/5520 zugrunde. 
Der federführende Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe ver-
schiedener Änderungen. Ich verweise insoweit auf die 
Drucksache 15/5520. Wer dem Gesetzentwurf mit den 
vom federführenden Ausschuss für Fragen des öffentli-
chen Dienstes empfohlenen Änderungen zustimmen will, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die CSU-
Fraktion. Gegenstimmen? – Das sind die Fraktionen der 
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SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Dagegen gibt es keinen 
Widerspruch. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des 
federführenden Ausschusses für Fragen des öffentlichen 
Dienstes seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen bitte ich auf die 
gleiche Weise anzuzeigen. – Enthaltungen? – Das ent-
spricht dann alles der vorherigen Abstimmung.

Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Änderung des Bayerischen Gleichstellungs-
gesetzes“. 

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung des 
federführenden Ausschusses hat der Änderungsantrag 
auf der Drucksache 15/4834 seine Erledigung gefunden. 
Wir nehmen davon Kenntnis. Die Tagesordnungspunkte 2 
bis 4 sind damit erledigt. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Krankenhausgesetzes 
(Drs. 15/3794) 
– Zweite Lesung –

hierzu:

Änderungsantrag der Abg. Manfred Ach, Joachim 
Unterländer, Barbara Stamm u. a. u. Frakt. (CSU) 
(Drs. 15/4846) 

Änderungsantrag der Abg. Joachim Wahnschaffe, 
Kathrin Sonnenholzner, Christa Steiger u. a. u. Frakt. 
(SPD) (Drs. 15/4877)

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde hierzu eine Redezeit von 20 Minuten pro Fraktion 
vereinbart. Erste Wortmeldung: Herr Kollege Dr. Zimmer-
mann.

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Herr Präsident, Kolle-
ginnen und Kollegen! Wir haben heute einen, wie ich 
meine, sehr wichtigen Tag in der Beurteilung und Bewer-
tung der Krankenhaussituation in Bayern, nicht nur durch 
das jetzt auf der Tagesordnung stehende und zu behan-
delnde Bayerische Krankenhausgesetz, sondern auch 
durch die heute Nachmittag im Rahmen des großen 
Paketes zur Hochschulreform anstehende Beratung des 
ersten Bayerischen Universitätsklinikgesetzes. Ich stelle 
das ganz bewusst an den Anfang meiner Ausführungen, 
weil damit deutlich zum Ausdruck gebracht wird, welch 
hohen Stellenwert der Freistaat Bayern der stationären 
Krankenhausversorgung beimisst und was er zur adä-
quaten und bedarfsgerechten Versorgung seiner Bürge-
rinnen und Bürger in toto unternimmt. 

Die Novellierung des vorliegenden Gesetzentwurfs ist 
deswegen notwendig geworden, weil viele Veränderungen 
in den Strukturen, aber auch ganz bewusst und, wie Sie 
alle wissen, sehr signifi kant in den Bereichen der Kranken-
hauserlöse und der Erstattungsformen im Krankenhaus-
bereich in den letzten Jahren stattgefunden haben. Des-
halb muss dieses Bayerische Krankenhausgesetz einer 
Novellierung zugeführt werden.

Die Kolleginnen und Kollegen aus dem sozialpolitischen 
Ausschuss kennen die schwierige Situation im Kranken-
hausbereich durch die Einführung der diagnosebezo-
genen Fallpauschalen und durch Gesundheitsstrukturge-
setzveränderungen, die sich letztendlich auf eine stärkere 
Hinwendung auf die Notwendigkeiten eines wirtschaftli-
chen Führens eines Krankenhauses auswirken. 

Wie wir meinen, wird diese Novelle des Bayerischen Kran-
kenhausgesetzes der aktuellen Situation gerecht. Wir 
schaffen für unsere Krankenhäuser mit dem Bayerischen 
Krankenhausgesetz die Möglichkeit, sich für die Zukunft 
fi t zu machen, um die Instrumentarien und variablen Mög-
lichkeiten auch eines wirtschaftlichen Führens eines Kran-
kenhauses noch stärker anzubieten, als das bisher der 
Fall war.

Lieber Herr Kollege Wahnschaffe, Sie mögen allein schon 
daran erkennen, dass die letzte Novellierung des Bayeri-
schen Krankenhausgesetzes im Jahr 1990 stattgefunden 
hat. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Zu Recht!)

Sie interpretieren dies, dass man sich zu lang Zeit 
gelassen hat. 

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

– Nein, um es gleich vorwegzunehmen: Ich bin insofern 
anderer Meinung, als es eben aufgrund dieser vielfältigen 
Veränderungen und Entwicklungen im stationären Bereich 
gilt, erst dann eine Novellierung vorzunehmen, wenn 
gewisse Schritte klar erkennbar sind und dann vernünftig 
in eine Gesetzesänderung umgesetzt werden sollen. So 
war es uns wichtig, für diese Novellierung neue Rege-
lungsschwerpunkte im Gesetz festzulegen. Ich denke 
dabei an die Neustrukturierung der Krankenhausplanung. 

Kolleginnen und Kollegen, Sie alle, die aus dem fl achen 
Land kommen, wissen, wie schwierig und wichtig es ist, 
eine bedarfsgerechte Krankenhausplanung im Flächen-
staat Bayern anzubieten.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Flächendeckend!)

– Herr Wahnschaffe, ich komme noch darauf zu sprechen; 
ich freue mich jetzt schon. Danke für das Stichwort. Wir 
beide können treffl ich streiten und haben dies auch schon 
getan

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Wir setzen es 
heute fort!)
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– ja, Herr Kollege Wahnschaffe, wir sind schon mittendrin 
– über den Terminus der Flächendeckung bzw. der 
bedarfsgerechten Versorgung. 

Herr Kollege Wahnschaffe, ich vertrete die Meinung, dass 
eine bedarfsgerechte Krankenhausversorgung in der 
Begriffsbestimmung viel weiter geht als der Begriff der 
Flächendeckung. Warum? Weil der Begriff „bedarfsge-
recht“ die Notwendigkeit beinhaltet, dass auch die wirt-
schaftliche Komponente eine Rolle spielt. Lassen Sie 
mich das etwas präzisieren: Die so genannten diagnose-
bezogenen Fallpauschalen, also das neue Entgeltsystem, 
haben zur Folge, dass sich die Verweildauer der einzelnen 
Patienten im Krankenhaus – oft sogar sehr drastisch um 
die Hälfte – verkürzt. Damit wird die Auslastung im Kran-
kenhaus natürlich geringer. Damit ist zwangsläufi g auch 
die Nachfrage nach Krankenhausbetten geringer. Was 
macht ein Kreiskrankenhaus, egal welcher Größenord-
nung? Es baut Betten ab; denn jedes Bett, das nicht 
belegt ist, wird nicht erstattet. Das ist anders als bei der 
früheren Entgeltsystematik, wo bei tagesgleichem Pfl ege-
satz das belegte Bett erstattet wurde. Dagegen ist die 
diagnosebezogene Fallpauschale, wie ich immer gesagt 
habe,

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

eine missliche Festlegung. Wir sehen dies – darauf komme 
ich nachher noch zu sprechen – in der aktuellen Situation; 
denn es müssen Bettgestelle abgebaut und aus dem 
Krankenhaus getragen werden. Hätte man das nicht 
getan, wäre zwangsläufi g Unwirtschaftlichkeit im Kran-
kenhaus die Folge. Daher haben wir uns entschieden, 
nicht von „fl ächendeckend“, sondern von „bedarfsge-
recht“ zu sprechen, weil das Bett, das nicht belegt oder 
nicht gebraucht wird, nicht erstattet wird. Bei dem Begriff 
der Flächendeckung wäre diese Komponente gegeben. 
Da gebe ich Ihnen, Herr Wahnschaffe, Recht. 

Ich bin der Meinung, dass – so steht es auch im Gesetz –
die bedarfsgerechte Situation entsprechend der Bedürf-
nisse in Krankheitssituationen der Bevölkerung näher 
kommt als eine fl ächendeckende Versorgung. Zum Bei-
spiel hat der Landkreis Miesbach, fl ächenmäßig der 
größte Landkreis des Freistaats, bereits vor zehn Jahren 
weise und vorausschauend drei Kreiskrankenhäuser – 
Tegernsee, Holzkirchen und Hausham – geschlossen und 
in Agatharied ein neues Kreiskrankenhaus gebaut. Damit 
sagt das Beispiel dieses Landkreises, dass nicht die fl ä-
chendeckende, sondern die bedarfsgerechte Versorgung 
im Vordergrund steht.

Lieber Herr Kollege Wahnschaffe, es ist mir wichtig, das 
immer wieder und speziell auch hier anzumerken, weil wir 
hier diesbezüglich anderer Meinung sind. Über das ein-
zige für mich nachvollziehbare Argument Ihrer Ablehnung 
dieses Gesetzes tausche ich mich mit Ihnen übrigens 
gerne aus, darüber streite ich gerne mit Ihnen. 

Ich glaube auch, dass wir uns, was die Krankenhauspla-
nung generell anbelangt – und dies sieht, glaube ich, der 
Herr Kollege Wahnschaffe genauso wie ich – in einer sehr 
misslichen Situation befi nden. Es gibt mit Blick auf die 

Krankenkassen einen gemeinsamen Ausschuss, der zum 
Beispiel gewisse Vorhaltungsnotwendigkeiten festlegt, 
wie etwa die Mindestmengenverordnung. Warum führe 
ich dies jetzt in diese Diskussion mit ein? Denn wenn man 
eine Mindestmengenverordnung zum Beispiel bei 
Geburten oder Knieprothesen hat, wird natürlich erst dann 
dem entsprechenden Krankenhaus eine Zertifi zierung 
gegeben, wenn man eine gewisse Anzahl, die dort durch 
die Mindestmengenverordnung vorgeschrieben ist, erhält. 
Damit will ich sagen, dass damit künftig ein wesentlicher 
Gesichtspunkt auf die Krankenhausplanung Einfl uss 
nehmen wird, den wir als Freistaat selber nicht mehr 
unmittelbar im Griff haben. Dieser gemeinsame Bundes-
ausschuss maßt sich viel mehr Entscheidungskompe-
tenzen an – ich sage dies ganz bewusst –, die meines 
Erachtens unter krankenhausplanerischen Gesichts-
punkten so nicht mehr hinnehmbar sind, nach dem Motto: 
Wir beschließen, die Länder mögen sehen, wie sie mit der 
Umsetzung und den Auswirkungen unserer Beschlüsse 
zurecht kommen.

Ich glaube, wir müssen gemeinsam mit all unseren Mög-
lichkeiten dagegenhalten, damit die Krankenhausplanung 
dadurch nicht konterkariert wird und damit entsprechende 
Entscheidungen, Zertifi zierungen und die Mindestmen-
genverordnung nicht mehr wesentliche Gesichtspunkte 
auch parlamentarischer Entscheidungsmöglichkeiten dar-
stellen.

Des Weiteren trifft unser heute vorliegender Gesetzent-
wurf – ich habe es schon angesprochen – klare Aussagen 
und Festlegungen zur Stärkung der wirtschaftlichen 
Eigenverantwortung der Krankenhäuser. 

Durch die neue Entgeltsystematik ist die wirtschaftliche 
Komponente der Führung eines Krankenhauses, Kolle-
ginnen und Kollegen, viel wesentlicher in den Vordergrund 
getreten, als es in früheren Jahren – ich habe es schon 
angedeutet – nach der alten Entgeltsystematik gegeben 
war. So müssen den Krankenhäusern Instrumentarien, 
Stellschrauben an die Hand gegeben werden, um sich als 
Wirtschaftsbetriebe stärker in die Konkurrenz einbringen 
zu können.

Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass gewisse För-
derhemmnisse, die den Krankenhausträgern seit 
geraumer Zeit immer wieder Probleme bescheren, abge-
baut und einer neuen Regelung zugeführt werden. Die 
ganze Problematik des Outsourcings gewisser Bereiche, 
also von Dienstleistungen im Krankenhaus, die ausgela-
gert werden, weil sie vom Krankenhaus unmittelbar nicht 
mehr wirtschaftlich erbracht werden können, muss durch 
das Gesetz geregelt werden und ebenso die Rückforde-
rung von Fördermitteln.

Es ist ganz besonders hervorzuheben, dass es meiner 
Fraktion nach langen, reichlichen Überlegungen, aber 
auch harten Auseinandersetzungen mit den Haushältern 
gelungen ist, eine Möglichkeit in das Gesetz einzubauen, 
die speziell dieser Thematik gerecht wird und die eine fl e-
xiblere Handhabung und Stärkung in der wirtschaftlichen 
Eigenverantwortung im Bereich des Förderwesens nach 
sich zieht. Bitte erlauben Sie mir, dass ich mich an dieser 
Stelle bei meinem Kollegen, dem Arbeitskreisvorsitzenden 
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Unterländer ganz besonders bedanke, weil er aufgrund 
seiner sensiblen Art in der politischen Auseinanderset-
zung die Entscheidungsträger im Haushaltsausschuss 
überzeugen konnte, dass sie unseren grundsätzlichen 
Überlegungen nach langem Ringen gerecht geworden 
sind.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das hört doch nie-
mand, Herr Kollege!)

– Doch, Joachim Unterländer hört es, und für den ist es 
auch primär gedacht.

Ich glaube, dass wir damit, Kolleginnen und Kollegen, 
trotz der zu erwartenden gravierenden Umstrukturie-
rungen im Krankenhausbereich durch eine Änderung der 
Förderrichtlinien, zum Beispiel beim Bettenabbau, bei 
Nachnutzungsüberlegungen, eine Möglichkeit erreichen 
werden, die den förderrechtlichen Bestimmungen ganz 
wesentlich nahe kommt und unsere Überlegungen bezüg-
lich einer fl exibleren Handhabung deutlich macht.

Der Verzicht auf die Rückforderung von Fördermitteln, 
zum Beispiel mit sozialer Nachnutzung, erlaubt meines 
Erachtens den Krankenhausträgern fl exible, innovative 
Möglichkeiten, ihre Immobilie Krankenhaus auch wei-
terhin wirtschaftlich zu führen, allerdings mit anderen 
Schwerpunktbildungen, nicht nur im akut stationären 
Bereich, sondern auch in vielen Bereichen nach sozial-
staatlicher Zweckbestimmung notwendiger Versorgung 
im Krankenhausbereich im Freistaat Bayern.

So glaube ich auch, dass dieses Gesetz im weiteren Ver-
lauf einen wesentlichen Beitrag zur Deregulierung bei der 
Krankenhausförderung darstellt. Ich meine auch, dass wir 
nach dieser langen Diskussion, die wir geführt haben 
– man kann anmahnen, Herr Kollege Wahnschaffe, wie 
Sie es auch immer wieder getan haben, dass es nach Ihrer 
Meinung zu lange gedauert hat –, Ihnen ein sehr vernünf-
tiges Gesetz vorlegen können, das den wesentlichen 
Gesichtspunkten und Regelungsschwerpunkten, die Sie 
in der Novellierung wiederfi nden, für die Krankenhausver-
sorgung in Bayern auf den Weg gibt.

So sind wir insgesamt der Meinung, dass wir in schwie-
riger Zeit die Krankenhausversorgung in Bayern zum 
Anlass nehmen müssen, auch die aktuelle tarifl iche Ausei-
nandersetzung anzusprechen, weil ich meine, dass die 
pfl egerische und die ärztliche Versorgungssituation im 
Krankenhaus einen ganz wesentlichen Gesichtspunkt 
darstellt.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Da kriegen Sie von 
uns Beifall!)

– Ich freue mich. Im Ausschuss kriege ich oft von Ihnen 
Beifall.

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Was?)

– Selbstverständlich.

Ich glaube, dass wir diese Situation dahin gehend einmal 
in Ruhe diskutieren müssen, dass es sicherlich Umstände 
gibt, die in der weiteren tarifl ichen Gestaltung nicht mehr 
so hinnehmbar sind.

(Beifall des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

Ich sage das ganz bewusst nicht nur für den ärztlichen 
Bereich, sondern ich beziehe auch die Pfl egekräfte im 
Krankenhaus mit ein. Ich hoffe, dass Marburger Bund und 
verdi in den nächsten Tagen mit der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder endlich zu einer vernünftigen, tragfä-
higen Situation und zu einem Angebot kommen, das 
diese Situation nicht nur aufgreift, sondern auch im Sinne 
der dort Beschäftigten positiv umsetzt.

Dabei muss ich gleich Wasser in den Wein schütten, weil 
eine Tarifsteigerung im stationären Krankenhausbereich 
natürlich auch Finanzierungsprobleme für das einzelne 
Krankenhaus nach sich zieht. Da sind wir in einem furcht-
baren Dilemma, das wieder auf die scheußlichen neuen 
Abrechnungssysteme – so genannte DRG–Systeme – 
zurückzuführen ist.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das ist eine 
Arbeitszeitfrage!)

– Das ist eine Arbeitszeitfrage, die an sich geregelt ist. Hier 
geht es aber jetzt um die Tarifsteigerungen.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das hängt aber 
damit zusammen!)

Nicht die Arbeitszeitfrage steht im Vordergrund. Ich habe 
heute Morgen gelesen, dass der Marburger Bund bereits 
signalisiert hat, dass er mit dem so genannten Münchner 
Modell einverstanden ist: 42 Stunden, wesentliche Ein-
nahmeverbesserungen bei jungen Mitarbeitern im Arzt-
beruf. Er sei nicht gewillt, hinter dieses Münchner Modell 
zurückzugehen. Das halte ich für eine richtige Entschei-
dung. Aber ich muss schon darauf hinweisen dürfen, Herr 
Kollege Wahnschaffe, dass das schon ein Problem für die 
wirtschaftliche Führung eines Krankenhauses ist, weil 
diese Tarifsteigerungen – das wissen Sie auch – natürlich 
nicht weitergegeben werden können. Wir können des-
wegen nicht die Beitragssätze anheben, sondern diese 
Tarifsteigerungen müssen letztendlich durch Einspa-
rungen im Krankenhaus umgesetzt werden.

Wenn man im DRG–System entsprechend der Grund-
lohnsummen eine Steigerung von 0,6 Prozent annimmt, 
können Sie feststellen, Kolleginnen und Kollegen, dass da 
nicht viel Luft drin ist. Dieses Dilemma gilt es immer im 
Auge zu behalten und zu diskutieren. Natürlich, Kolle-
ginnen und Kollegen, müssen wir darauf hinwirken, dass 
die Krankenhausverwaltungen – das sage ich auch ganz 
offen – immer wieder angemahnt werden, diese Notwen-
digkeiten und Überlegungen auch umzusetzen. Es gibt 
natürlich Krankenhausdirektoren, die sagen: Wir sind zwar 
etwas knapp mit den DRGs, eine Grundlohnsummenstei-
gerung von 0,6 % können wir gerade noch mitnehmen, 
aber alle Tarifsteigerungen, die volumenmäßig mehr 
brächten, sind für uns in keiner Weise mehr umsetzbar.
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Ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, dass die zirka 
370 Krankenhäuser und die 250 Krankenhausträger in 
Bayern heute einen sehr guten Tag haben. Sie kriegen 
durch das bayerische Parlament ein neues Gesetz, das 
sie unter den wirtschaftlichen Voraussetzungen und Kon-
ditionen, die zu erwarten sind, stark macht, fi t macht, aber 
ihnen auch die Möglichkeit einräumt, Krankenhausstruk-
turen in ihrem eigenen Bereich fl exibel und intelligent zu 
verändern.

So glaube ich feststellen zu können, dass wir, auch wenn 
die Opposition dies laufend in Frage stellt, Herr Kollege 
Wahnschaffe, unseren Bürgerinnen und Bürgern eine opti-
male, bedarfsgerechte Krankenhausversorgung in Bayern 
zur Verfügung stellen. Zu diesem Ergebnis kommen nicht 
nur meine Fraktion und ich, Kolleginnen und Kollegen, 
sondern auch ein nicht zu gering zu achtendes For-
schungsinstitut, das die Gesundheitspolitiker kennen, das 
Institut für Gesundheits–System–Forschung – IGSF – aus 
Kiel. Es stellt fest, dass wir in der Bundesrepublik insge-
samt eine gute Krankenhausversorgung haben. Es kommt 
zu dem Ergebnis, dass dieser Spitzenplatz durch Bayern 
mit seinem vielfältig abgestuften Versorgungssystem eine 
optimale Versorgung seiner Bürgerinnen und Bürger für 
die Zukunft leistet.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Noch!)

Ich danke Ihnen, Kolleginnen und Kollegen. Ich danke 
Ihnen, Herr Kollege Wahnschaffe.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Vielen Dank, Herr Kollege Zimmermann. Als Nächster hat 
Herr Kollege Wahnschaffe das Wort.

Joachim Wahnschaffe (SPD): Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Lassen Sie mich vorab ein paar 
Bemerkungen zu dem machen, was uns im Augenblick 
alle jeden Tag sehr stark bewegt und wovon wir aus den 
Zeitungsberichten immer wieder erfahren. Das ist der 
aktuelle Tarifstreit, der vor allem die Länder und die 
Gewerkschaft verdi betrifft und natürlich die in den Hoch-
schulkliniken tätigen Mitarbeiter. Da geht es nicht allein 
um die Ärzte, sondern es geht natürlich auch um das 
Pfl ege– und sonstige Personal.

Nun kann es nicht Aufgabe des Gesetzgebers, also des 
Landtags sein, in eine aktuelle Tarifauseinandersetzung 
mit Empfehlungen einzugreifen. 

Herr Kollege Dr. Zimmermann, Sie haben erkennen 
lassen, dass Sie durchaus Sympathie für die Forderungen 
der Ärztegewerkschaft Marburger Bund haben. Ich muss 
sagen, ich habe auch Sympathien mit den Forderungen 
der Gewerkschaft verdi für das übrige Personal.

(Beifall bei der SPD)

Sie, Herr Kollege Zimmermann, hätten aber hinzufügen 
müssen, dass der Freistaat Bayern und hier die Staatsre-
gierung in besonderer Weise gefordert ist. Sie ist eine der 

Tarifparteien. Sie hat bisher nichts Erkennbares dazu bei-
getragen, dass dieser schon lange währende Tarifkonfl ikt, 
der ja schon erhebliche volkswirtschaftliche Folgen nach 
sich gezogen hat, bereinigt werden kann. Im Gegenteil, 
man hat den Eindruck, dass sich die Fronten verhärten, 
und da muss man sich schon fragen, wem das eigentlich 
dienen soll.

(Beifall bei der SPD) 

Also: Mehr Vernunft und vor allen Dingen auch Rücksicht-
nahme auf das, was die wirklichen Bedürfnisse dieser 
Menschen angeht, sind gefordert; denn sie tragen ja einen 
ganz wesentlichen Teil unserer Gesundheitsversorgung 
mit.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Thomas Zimmer-
mann (CSU)

Nun zu dem eigentlichen Gegenstand unserer heutigen 
Beratung, nämlich zur Zweiten Lesung des Bayerischen 
Krankenhausgesetzes. Es ist schon erstaunlich, meine 
Damen und Herren: Während sonst in diesem Hohen 
Haus manche Gesetze innerhalb kürzester Zeit durchge-
peitscht werden, hat man sich mit der Beratung dieses 
Gesetzes außerordentlich viel Zeit gelassen: Zehn Monate 
ist dieser Gesetzentwurf alt. 

(Johanna Werner–Muggendorfer (SPD): Respekt!)

Im Juli vergangenen Jahres haben Sie, Frau Staatsminis-
terin, den Entwurf hier eingebracht und fünf Fachaus-
schüsse haben sich mehr oder minder intensiv mit der 
Materie auseinander gesetzt. Dennoch hat es im Gesetz-
gebungsverfahren keine wesentlichen Änderungen 
gegeben. Der Gesetzentwurf ist also fast unverändert 
geblieben. Das ist deswegen von besonderer Bedeutung, 
weil gerade in Zeiten gravierender sozialer Veränderungen 
diesem Gesetzentwurf eine besonders herausragende 
Bedeutung für die Gesundheitsversorgung in Bayern 
zukommt. 

Herausgekommen ist bei der Staatsregierung nach 16 
Jahren des Stillstands, Frau Staatsministerin, oder etwas 
milder formuliert, nach 16 Jahren stillen Nachdenkens 
nicht ein zukunftsweisendes Krankenhausgesetz, wie 
Herr Dr. Zimmermann es apostrophiert hat, sondern ganz 
im Gegenteil, herausgekommen ist ein Krankenhausab-
baugesetz.

(Beifall bei der SPD)

Das meine ich bitter ernst. Das, was wir im Augenblick in 
Bayern erleben, deckt sich ganz und gar nicht mit dem 
von Herrn Dr. Zimmermann beschriebenen Szenario. 
Angesichts dieser Situation kann man schon ins Grübeln 
darüber kommen, ob die parlamentarische Kontrolle 
überhaupt noch funktioniert. Sie obliegt nicht allein der 
Opposition, sondern dem ganzen Hohen Haus. 

(Beifall bei der SPD)
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Wohl selten haben in diesem Hohen Haus bei einem zu 
verabschiedenden Gesetz Anspruch und Wirklichkeit so 
weit auseinander gelegen. Frau Staatsministerin Stewens 
hat bei der Ersten Lesung die Zielsetzung des Gesetzes 
unter anderem wie folgt beschrieben:

Dabei ist nach wie vor – das ist ganz wichtig – die 
Sicherstellung einer bedarfsgerechten, leistungs-
fähigen und fl ächendeckenden Krankenhausver-
sorgung in Bayern das allgemeine Ziel.

Herr Dr. Zimmermann, die Frau Staatsministerin hat nicht 
in der bedarfsgerechten Versorgung das eigentliche Ziel 
gesehen, sondern sie hat das alles in Parenthese gesetzt. 
Sie hat gesagt: bedarfsgerecht, leistungsfähig und fl ä-
chendeckend.

Nur: Eine fl ächendeckende Versorgung steht ab heute in 
einem bayerischen Krankenhausgesetz nicht mehr drin. 
Längst hat auch hierzulande das Krankenhaussterben 
eingesetzt. Darüber haben Sie, Herr Dr. Zimmermann, so 
gut wie kein Wort verloren.

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Stimmt doch 
gar nicht!)

Ich darf noch einmal daran erinnern: In den letzten zehn 
Jahren wurden 17 Kliniken dichtgemacht. Es waren nicht 
nur die von Ihnen beschriebenen Kliniken, Herr Dr. Zim-
mermann; das war ja nur eine Strukturbereinigung. Solche 
Strukturbereinigungen werden von uns nicht grundsätz-
lich abgelehnt.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Thomas Zimmer-
mann (CSU))

17 Kliniken haben dichtgemacht, meine Damen und 
Herren, und in den letzten fünf Jahren, also zwischen 2000 
und 2005, wurden allein in Bayern 5000 Betten abge-
baut. 

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Weil sie nicht 
mehr gebraucht wurden!)

– Weil man sie nicht mehr gebraucht hat, sagen Sie, Herr 
Kollege Dr. Zimmermann. Aber was herausgekommen ist, 
ist kein geordneter Rückzug, 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Eben!)

oder eine neue Planung, die erkennbar macht, wie die 
künftige Struktur der Krankenhausversorgung in Bayern 
aussehen soll, sondern herausgekommen ist ein Wild-
wuchs, geboren aus der Not der Kommunen, die nicht 
mehr in der Lage waren, ihre Häuser weiterzuführen, und 
der Staat hat sie dabei schmählich im Stich gelassen.

(Beifall bei der SPD – Zuruf des Abgeordneten 
Dr. Thomas Zimmermann (CSU) – Gegenruf des 
Abgeordneten Dr. Thomas Beyer (SPD): Das ist 
die Wahrheit, Herr Zimmermann!)

Meine Damen und Herren, noch haben wir in Bayern die 
Situation, dass mehr als 60 % der Krankenhauslandschaft 
kommunal verwaltet werden. Doch immer mehr Gebiets-
körperschaften suchen ihr Heil im Verkauf ihrer Häuser an 
private Kliniken. Jüngstes und gravierendstes Beispiel ist 
der beabsichtigte Verkauf von drei Kliniken im Landkreis 
Rhön–Grabfeld an die namensgleichen Rhön–Kliniken. 
Interessanterweise hat das Kartellamt eine solche Über-
nahme mit guten Gründen abgelehnt, weil nämlich dieser 
Träger dann über zwei Drittel der Betten in der Region 
verfügen würde und damit eine marktbeherrschende 
Stelle einnehmen würde.

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Was ist das für 
eine Argumentation!)

Nun hat dieser Kaufi nteressent eine Ministererlaubnis 
beantragt, wie sie in der ganzen Geschichte der Bundes-
republik Deutschland erst achtmal beantragt wurde. Und 
da hat es teilweise schon sehr merkwürdige Entschei-
dungen gegeben. In diesem Falle ist das alles auch etwas 
dubios gelaufen. Denn ausgerechnet der Minister, der 
darüber zu entscheiden hätte, kommt aus diesem Land-
kreis und hat deswegen diese Entscheidung an seinen 
Staatssekretär delegiert. Was letzten Endes heraus-
kommt, steht im Augenblick noch in den Sternen. Aber es 
beleuchtet doch sehr deutlich, wie die privaten Anbieter 
– davon gibt es ja sehr potente – auf den Markt drängen. 

Die privaten Träger arbeiten mit Gewinn, und zwar mit 
Gewinn für die Aktionäre. Das ist ihr Auftrag. Aber, meine 
Damen und Herren, das ist nicht die Frage, die wir uns zu 
stellen haben, sondern die Frage, die wir uns zu stellen 
haben, Frau Staatsministerin, lautet: Was ist der Gewinn 
für die Patienten? Bedeutet die totale Ökonomisierung 
des Krankenhauswesens, dass der Patient zur reinen 
Kostenstelle wird? Schon jetzt ist zu beobachten, dass die 
privaten Betreiber nur eines im Sinne haben: Kosten 
senken! Das geht zulasten der Beschäftigten, die ent-
weder entlassen oder outgesourct werden, wenn sie nicht 
zum Kerngeschäft gehören. Und die Patienten? Müssen 
sie künftig mit Abweisung rechnen, weil ihre Behandlung 
zu teuer oder nicht kostengerecht in den DRGs abgebildet 
werden kann? Oder werden diese Patienten – das ist 
keine Vision oder ein falscher Gedanke, denn diese Kli-
niken haben ja ganze Ketten aufgebaut – weil es kosten-
günstiger ist, in eine Klinik in Ostdeutschland verlegt? 

All diese Fragen, die wir uns bei der Verabschiedung 
dieses Gesetzes heute stellen müssen, interessieren die 
Staatsregierung und die CSU überhaupt nicht. Beide tun 
so, als ob es diese Probleme überhaupt nicht gäbe. Dabei 
brennt es an allen Ecken dieses Landes. Viele kommunale 
Träger fühlen sich vom Freistaat allein gelassen.

Dabei wäre jetzt Investitionshilfe am nötigsten, um die 
Häuser durch Umbauten, Modernisierungen und Struktur-
veränderungen für den Wettbewerb und für die Qualitäts-
sicherung fi t zu machen. 

Herr Dr. Zimmermann, Sie haben davon gesprochen, mit 
diesem Gesetz würden die Häuser fi t gemacht. Das 
Gegenteil ist richtig. Denn wer das Glück hat, überhaupt 
noch Geld vom Staat zu bekommen – es ist aber keine 
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rein staatliche Förderung, sondern diese wird zur Hälfte 
von den Kommunen mitfi nanziert –, muss bis zu zehn 
Jahre warten, bis der volle Förderungsbetrag ausgezahlt 
ist. Das heißt, er muss vorfi nanzieren. Das ist für manche 
kaum zu schultern. 

Während die Staatsregierung gegenüber dem Bund – das 
ist heute wieder deutlich geworden – eifersüchtig darüber 
wacht, die Krankenhausplanung nicht zu verlieren – etwa 
durch eine auch von uns abgelehnte monistische Finan-
zierung –, verkommt der Sicherstellungsauftrag der 
Staatsregierung zum bloßen Lippenbekenntnis. Die 
Staatsregierung sieht dem Kliniksterben und der Privati-
sierung tatenlos zu. Wenn erst die privaten Betreiber den 
Markt beherrschen, kann man damit in den Augen der 
Staatsregierung natürlich noch mehr Geld sparen und die 
Investitionszuschüsse ganz einstellen. Das wird zwar 
immer wieder heftig dementiert, zuletzt vom Staatssek-
retär Heike, aber diese Tendenz ist eindeutig. 

Schauen Sie sich doch an, was in den letzten Jahren 
geschehen ist. Die Investitionsförderung wurde kontinu-
ierlich zurückgefahren. Wer heute Umbauten oder Neu-
bauten als öffentlicher oder gemeinnütziger Träger beab-
sichtigt, kann nicht einmal einen Gedanken daran ver-
schwenden, vor 2009 in das Jahresprogramm aufge-
nommen zu werden. Inzwischen ist ein solcher Stau ein-
getreten, dass wohl die meisten die Hoffnung aufgegeben 
haben, überhaupt eine Förderung zu bekommen. 

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, wir setzen im Unterschied zu 
Ihnen darauf, dass Staat und Kommunen für eine fl ächen-
deckende, bedarfsgerechte, qualitätsorientierte und leis-
tungsgerechte abgestufte Versorgung mit Krankenhäu-
sern als wesentlichen Bestandteil der Daseinsvorsorge 
Verantwortung tragen. Es geht nicht darum, Verantwor-
tung abzugeben, wie Sie es vorhaben, sondern darum, 
Verantwortung wahrzunehmen; dies ist das Gebot der 
Stunde. 

(Beifall bei der SPD)

Das sind wir den Menschen in diesem Lande schuldig, die 
darauf vertrauen, dass die Krankenhausversorgung auch 
in Zukunft gewährleistet ist. 

Sie entziehen sich mit diesem Gesetz weitgehend Ihrer 
Verantwortung und überlassen die Krankenhäuser in 
Bayern einem ungewissen Schicksal. 

Mit den Kürzungen der Investitionen auf ein historisch 
niedriges Niveau begünstigt die Staatsregierung die Priva-
tisierung und damit auch die Rosinenpickerei. Die kom-
munalen Träger – dafür gibt es Beispiele – müssen nicht 
schlechter sein als ihre privaten Konkurrenten. Nur 
müssen die Wettbewerbsbedingungen stimmen. Das 
heißt, der Freistaat muss durch seine Gesetzgebung dazu 
beitragen, dass die kommunalen Träger genauso konkur-
renzfähig sind wie die privaten und sich auch wirtschaft-
lich so verhalten können und fl exibel sind, ohne damit die 
öffentliche Trägerschaft aufzugeben. 

Die Stadt Nürnberg hat jüngst vorgemacht, dass es auch 
anders geht. Sie hat drei Häuser aus dem Landkreis Nürn-
berger Land übernommen, bzw. sie ist mit ihnen eine 
Kooperation eingegangen. Davon profi tieren alle Betei-
ligten: der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Nürnberg 
und vor allem die betroffenen Patienten, die sich so nicht 
irgendwohin begeben müssen, um geheilt zu werden. 

Wir haben eine Reihe von Änderungsanträgen gestellt, um 
in diesem Gesetz zu retten, was zu retten ist. Wie zu 
erwarten, hat die CSU sie samt und sonders abgelehnt. 

Aber ich will die wichtigsten Punkte noch einmal in Kürze 
nennen. Sie sollen sie ruhig noch einmal hören, weil Sie es 
bisher versäumt haben, sich damit ernsthaft auseinander-
zusetzen. 

Die fl ächendeckende Versorgung mit Krankenhäusern in 
ganz Bayern sicherzustellen ist eine wesentliche Aufgabe. 
Ich habe schon davon gesprochen, meine Damen und 
Herren. Wir wehren uns ja nicht dagegen, dass Betten 
abgebaut werden. Der Abbau ist notwendig, weil wir seit 
Jahrzehnten in Bayern einen Bettenüberhang haben. Wir 
brauchen angesichts des Fortschritts in der Medizin nicht 
mehr so viele Betten. Heute werden viele Operationen 
ambulant oder teilstationär durchgeführt. Dies ist also 
nicht die Frage. 

Die Frage ist vielmehr – und die lassen Sie weitgehend 
unbeantwortet –: Wie sieht die Struktur der Krankenhaus-
versorgung der Zukunft aus? Wenn es so kommt, wie Sie 
es letzten Endes geschehen lassen, werden wir eine Aus-
blutung des fl achen Landes erleben. Dann werden die 
kleinen Häuser nicht überleben können. Dann wird es nur 
noch die großen Häuser in den Ballungszentren geben. 
Das ist aber nicht patientengerecht. Von der Versorgung 
her und von der medizinischen Logik her mag es im Ein-
zelfall durchaus gerechtfertigt sein, aber es dient nicht 
dem Patienten. Der Patient bedarf nicht nur der medizini-
schen Versorgung, sondern zur Heilung gehört mehr. 
Dazu gehören Zuwendung und Anteilnahme von Freunden 
und Angehörigen. Dies alles ist nicht mehr gewährleistet, 
wenn wir keine wohnortnahe Versorgung haben. 

Meine Damen und Herren von der CSU, Sie haben neuer-
dings wieder das fl ache Land entdeckt. Sie wollen es 
stärken. Aber Sie tun in Ihrer praktischen Politik genau das 
Gegenteil. Nicht nur bei den Schulen, wo Sie die Infra-
struktur ausdünnen, sondern auch in anderen Bereichen 
tun Sie alles dafür, das fl ache Land zu entblößen. So pas-
siert es auch bei der Krankenhausversorgung. 

Die Krankenhäuser sind künftig nicht nur, wie im Gesetz 
vorgesehen, für die stationäre, sondern auch, wie es im 
Sozialgesetzbuch V festgeschrieben ist, für die teilstatio-
näre und ambulante Versorgung sowie für die medizini-
schen Versorgungszentren zuständig. Bemerkenswert ist: 
Sie bleiben weit hinter den Möglichkeiten, die der Bun-
desgesetzgeber eingeräumt hat, zurück. 

Sie schreiben in Ihren Gesetzentwurf einfach hinein: 
bedarfsgerechte stationäre Versorgung. Dabei heißt es im 
SGB V, dass zur stationären Versorgung mehr gehört. 
Dazu gehört die ambulante Versorgung, die heute teil-
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weise schon stattfi ndet, dazu gehören weiter die teilstati-
onäre und die stationäre Versorgung. Warum schreiben 
Sie das nicht hinein? Nicht einmal diesem Änderungsan-
trag haben Sie zugestimmt, obwohl es geltendes Recht 
ist. 

Schließlich muss das Gesetz im Interesse einer wirtschaft-
lichen und qualitätsorientierten Aufgabenstellung der 
Krankenhäuser geändert werden. Es muss eine vernetzte 
Zusammenarbeit ermöglichen. Das bedeutet aber nicht 
nur, dass Krankenhäuser miteinander, wie Sie es hineinge-
schrieben haben und als großen Fortschritt propagieren, 
über Landkreisgrenzen hinweg miteinander kooperieren 
sollen. Dies ist heutzutage im Grunde eine Selbstver-
ständlichkeit. Es müsste vielmehr auch möglich sein, dass 
gemeinsame Trägerschaften gebildet werden und dann 
die kommunalen Träger in Teileinheiten bestimmte Auf-
gaben schwerpunktmäßig wahrnehmen. Das dient der 
Qualität und auch der Wirtschaftlichkeit. Diese Möglich-
keit eröffnet das Gesetz nur zum Teil. 

Eine fl exiblere, den Bedürfnissen der Krankenhäuser und 
ihrem Versorgungsauftrag gerecht werdende Förderung 
erfordert auch, dass der Staat von seinem obrigkeitsstaat-
lichen Denken abrückt. 

Es muss auch zu Zielvereinbarungen auf Augenhöhe 
kommen. Das heißt, wenn Sie Vereinbarungen darüber 
treffen, welche Förderungen der Staat gewährt, müssen 
Sie dem Gegenüber die Möglichkeit einräumen, seine 
Vorstellungen einzubringen; Sie dürfen ihm mit den staat-
lichen Zuwendungen nicht ein Diktat überstülpen, wie es 
nach wie vor im Gesetz vorgesehen ist. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, 
darf ich Sie ganz leise an Ihre Redezeit erinnern?

Joachim Wahnschaffe (SPD): Sie dürfen es auch laut, 
Frau Präsidentin. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein abschlie-
ßendes Resümee ziehen. Dieser Gesetzentwurf hätte die 
große Chance dafür sein können, dass wir in Bayern ein 
zukunftsgerechtes Krankenhaussystem in einer abge-
stuften Abfolge hätten entwickeln können. Damit hätten 
wir die Träger, die über Jahrzehnte in diesem Lande 
erfolgreich tätig gewesen sind, auch stärken können. Ich 
meine damit die vielen gemeinnützigen kirchlichen Träger, 
aber auch die Träger der freien Wohlfahrtsverbände und 
vor allem die kommunalen Träger, die ihre Verantwortung 
wahrgenommen haben. Der Freistaat Bayern hat sich von 
dem einzigen Krankenhaus, welches er einmal in eigener 
Trägerschaft geführt hat, inzwischen verabschiedet. Er 
nimmt aber nicht einmal mehr die Aufgabe der Sicherstel-
lung wahr. Es gibt kein Konzept einer Strukturierung.

(Johanna Werner–Muggendorfer (SPD): Du hast 
keine Zeit mehr!)

– In Ordnung. Meine Damen und Herren, lassen wir es 
dabei bewenden. Wir werden diesem Gesetzentwurf aus 
den genannten Gründen nicht zustimmen. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank für 
die Unterstützung, Frau Kollegin Werner–Muggendorfer! 
Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Ackermann.

Renate Ackermann (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Seit der letzten Novellierung eines 
Krankenhausgesetzes sind, wie schon mehrfach ange-
sprochen wurde, 15 Jahre ins Land gegangen. Man kann 
sich nun darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Es 
könnte gut sein, wenn man jetzt für die Probleme, die 
beim Umbruch der Krankenhauslandschaft zutage treten, 
mit dem Gesetzentwurf Lösungen anbieten würde. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Der Umbruch erfolgt ganz offensichtlich zum einen durch 
die Einführung der DRG und zum anderen durch die fort-
schreitende Privatisierung der Krankenhäuser, vor allem 
auf dem fl achen Land, und durch die Schließung von 
Krankenhäusern. Dabei werden ganze Landstriche wei-
testgehend von der Gesundheitsversorgung abge-
schnitten. Wie gesagt, dieses Gesetz könnte eine Chance 
für eine Neugestaltung der Krankenhauslandschaft sein, 
um den Anforderungen einer Gesundheitsversorgung 
Rechnung zu tragen. 

Leider ist aber der gegenteilige Trend feststellbar. Bereits 
in den letzten Jahren wurde die Krankenhausförderung 
um 284 Millionen Euro zurückgefahren. Dies hat dazu 
geführt, dass viele Krankenhäuser nicht mehr weiterma-
chen konnten.

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Welches 
denn?)

Weiter hat es dazu geführt, dass die Privatisierung fort-
schreitet. Es hat auch dazu geführt, dass die fl ächende-
ckende Versorgung schon jetzt nicht mehr in allen 
Gebieten gegeben ist. Mit diesem Gesetz wird sich dieser 
Trend fortsetzen.

Nun zum Gesetz. Die fl ächendeckende Versorgung – Kol-
lege Wahnschaffe hat sie bereits ausführlich angespro-
chen – – 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Nicht zu ausführ-
lich! – Joachim Unterländer (CSU): Zu lang!)

– Ich sage nur: angesprochen. Die fl ächendeckende Ver-
sorgung steht nicht im Gesetz. Dadurch wird weiterhin ein 
Stadt–Land–Gefälle provoziert. Dadurch wird das fl ache 
Land noch unattraktiver. Damit wird die Krankenversor-
gung auf dem Land noch weniger gewährleistet sein. 
Damit entfällt auch die wohnortnahe Versorgung, die ein 
Qualitätskriterium ist. Es kann nicht sein, dass Gesund-
heitsversorgung nur noch in den Ballungszentren statt-
fi ndet, auch wenn sie dort hoch qualifi ziert stattfi ndet. Das 
ist das Eingeständnis einer Unzulänglichkeit, die wir so 
nicht hinnehmen wollen.

(Beifall bei den GRÜNEN)



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006 5163

Die Krankenversorgung ist eine Aufgabe der Daseinsvor-
sorge. Da ist die öffentliche Hand gefordert. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Krankenversorgung kann nicht in private Trägerschaft 
abgegeben werden. Bei einer privaten Trägerschaft 
besteht folgendes Problem: Ein privater Träger ist aus-
schließlich – das hat Herr Kollege Dr. Zimmermann auch 
zugegeben – gewinnorientiert. Herr Kollege Dr. Zimmer-
mann, in Ihrem Beitrag habe ich immer nur etwas von 
Wirtschaftlichkeit gehört. Ich habe nie etwas vom Wohl 
der Patienten gehört.

(Beifall bei den GRÜNEN – Dr. Thomas Zimmer-
mann (CSU): Jetzt hört aber auf! Übertreibt doch 
nicht!)

– Sie müssen es vielleicht bisschen deutlicher heraus-
stellen. Dann würden es die anderen auch mitkriegen, 
wenn es Ihnen darum geht.

Bei der Privatisierung besteht die Gefahr einer Auslese. 
Von den privaten Kliniken werden nur noch First–class–
Patienten, aber keine multimorbiden Patienten mehr 
behandelt. Letztere bringen keinen Gewinn, die kosten 
nur etwas. Die will keiner haben. Das aber konterkariert 
eine fl ächendeckende und wohnortnahe Versorgung. 

Ebenso verhält es sich mit dem Sicherstellungsauftrag, 
der durch die neue Krankenhausfi nanzierung überhaupt 
nicht unterfüttert wird. Die fi nanziellen Rahmenbedin-
gungen bewegen sich in starkem Kontrast zum Bedarf. 

Wir haben an dieses Gesetz aber auch noch eine andere 
Erwartung geknüpft. Wir erwarten nicht nur, dass Sie auf 
die momentanen Erfordernisse reagieren und versuchen, 
diese mehr schlecht als recht zu erfüllen. Dieses Gesetz 
hätte auch die Möglichkeit geboten, zukunftsgerichtete 
Visionen zu entwickeln. Davon steht überhaupt nichts im 
Gesetz. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dabei kennen wir die zukünftige Entwicklung. Wir wissen, 
was auf uns zukommen wird. In wenigen Jahren wird die 
Versorgung mit Hausärzten in Bayern weitestgehend 
wegbrechen. Die meisten Hausärzte sind schon so alt, 
dass sie bald ihre Praxis aufgeben werden. Nachwuchs ist 
nicht in Sicht. Das bedeutet aber auch, dass die komple-
mentäre Versorgung nach einem Krankenhausaufenthalt 
überhaupt nicht mehr möglich ist, wenn Krankenhäuser 
schließen und auch die Hausärzte wegbrechen. Das 
bedeutet weiterhin, dass ganze Landstriche komplett 
unterversorgt sein werden.

Von integrierter Versorgung steht nichts im Gesetz. Das 
bleibt Zukunftsmusik. Dabei ist die integrierte Versorgung 
die einzige Möglichkeit, die Gesundheitsversorgung in 
Zukunft sinnvoll zu gewährleisten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Von der Öffnung der Krankenhäuser für teilstationäre und 
ambulante Angebote steht ebenfalls nichts im Gesetz, 
auch nichts von medizinischen Versorgungszentren. Die 
künftige Entwicklung der Krankenhauslandschaft wird 
von Ihnen nicht unterstützt. Sie wirken ihr entgegen. Sie 
bieten keine gangbaren Lösungen an. Im Gegenteil, Sie 
verstärken den Trend, der sich im Moment schon 
abzeichnet.

Die CSU redet immer vollmundig von der Stärkung des 
ländlichen Raums.

(Manfred Ach (CSU): Machen wir alles, Frau Kol-
legin!)

Das, was Sie mit diesem Gesetz bieten, macht diese 
Äußerungen zu blanken Lippenbekenntnissen, denn 
davon fi ndet sich in dem Gesetz überhaupt nichts.

(Beifall bei den GRÜNEN – Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Wie bei den Kindergärten! – Manfred 
Ach (CSU): Erzählen Sie doch nicht so ein Zeug!)

Sie treffen keine Regelungen für die Fachkrankenhäuser. 
Ich spreche hier die Kindermedizin an. Darüber steht 
nichts im Gesetz.

Bei der Notarztversorgung steuern wir auf ein Debakel zu. 
Jetzt wird die Notarztversorgung weitestgehend von den 
Krankenhausärzten des fl achen Landes gewährleistet. 

Wenn die Krankenhäuser auf dem fl achen Land und die 
Hausärzte auch nicht mehr da sind, dann frage ich mich, 
wie die Notarztversorgung auf dem fl achen Land künftig 
gewährleistet sein soll. Gerade an Stellen, wo Sie regeln 
sollten, regeln Sie in diesem Gesetz überhaupt nichts. 
Herr Dr. Zimmermann hat vorhin gesagt, die Kranken-
häuser sollten in die Lage gesetzt werden, fl exibel und 
intelligent auf die Probleme zu reagieren. Herr Dr. Zimmer-
mann, meinten Sie damit Privatisierung? Kann man das 
so übersetzen? – Sie überlassen die Krankenhäuser dem 
freien Spiel der Kräfte. Das ist keine verantwortungsvolle 
Gesundheitspolitik.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

An dieser Stelle möchte ich Ihren Kollegen Geißler aus 
Ihrer Schwesterpartei zitieren, der gesagt hat: Patienten 
sind keine Kunden, Ärzte sind keine Roboter, und Kran-
kenhäuser sind keine Wirtschaftsunternehmen. Genau 
das werden sie, wenn dieses Gesetz so umgesetzt wird, 
wie es niedergeschrieben ist. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dieses Gesetz wird in der Gegenwart und in der Zukunft 
den Anforderungen nicht gerecht werden, und es bleibt 
weit hinter den Möglichkeiten zurück. Die Auswirkungen 
werden die Träger, die Ärzte, das Pfl egepersonal und vor 
allem die Patienten und Patientinnen schmerzlich spüren 
müssen.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN) 
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Staatsministerin Stewens. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte auf den Vorwurf eingehen, den Kollegen Wahn-
schaffe hinsichtlich der Streiks geäußert hat. Die Bayeri-
sche Staatsregierung, insbesondere unser Finanzminister, 
hat sich hier immer für einen Kompromiss und eine recht-
zeitige Lösung eingesetzt. Gerade die Bayerische Staats-
regierung und Kollege Faltlhauser waren es, die beim 
Münchner Kompromiss gesagt haben, hier sollten wir 
abschließen. Sie wissen, dass etliche Länder, auch 
Baden–Württemberg, für einen Abschluss waren. Leider 
ist es zurzeit schwierig, zur Linie des Münchner Kompro-
misses zurückzufi nden, weil sich verdi und der Marburger 
Bund derzeit ein wenig auseinander dividieren. Ich gebe 
Ihnen allerdings darin Recht, dass man auch die Bedürf-
nisse der Pfl egekräfte stärker sehen muss. Die Gewerk-
schaft verdi hat Angst, dass ein guter Abschluss durch 
den Marburger Bund zulasten der Pfl egekräfte und der 
Krankenschwestern geht. Vor diesem Hintergrund ist zur-
zeit ein Kompromiss leider nicht in Sicht. Ich kann Ihnen 
aber zusichern, dass die Bayerische Staatsregierung sehr 
auf einen Abschluss der Handlungsrunden bedacht ist. 

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

Was im Moment an den deutschen Kliniken passiert, halte 
ich persönlich für eine Katastrophe. Dazu könnte man 
zwar noch einiges mehr sagen, aber jetzt geht es um das 
Bayerische Krankenhausgesetz.

Herr Kollege Wahnschaffe, ich glaube, dass Sie sehr oft 
Ursache und Wirkung miteinander verwechseln. Sie 
haben auf weiten Strecken über ganz andere Dinge 
gesprochen, zum Beispiel über die Auswirkungen des 
Fallpauschalengesetzes, das übrigens die rot–grüne Bun-
desregierung – Ihre Gesundheitsministerin Ulla Schmidt – 
zu verantworten hat und nicht die CSU–Staatsregierung. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Die Budgetierung 
ist unter Seehofer gekommen!)

– Entschuldigung, das müssen Sie wirklich zur Kenntnis 
nehmen. Ich persönlich halte es für falsch, wie Sie das hier 
darstellen. Was hat denn dazu geführt, dass Kranken-
hausbetten abgebaut worden sind, dass Stationen stillge-
legt worden sind und Krankenhäuser aufgegeben haben? 
– Es gab war durchaus auch eine Überversorgung, aber 
letztendlich war es das Fallpauschalengesetz, das die 
Kosten und die Überversorgung in Teilen Deutschlands 
auch deutlich gemacht hat. Vor diesem Hintergrund sind 
selbstverständlich alle Träger – die kommunalen, die 
kirchlichen und die privaten – ihre unwirtschaftlichen 
Strukturen in der Krankenhausversorgung durchge-
gangen. Das hat das Fallpauschalengesetz ausgelöst, 
und das müssen Sie auch sehen. 

Wir in Bayern haben stets nicht nur landesweite Fallpau-
schalen gefordert, sondern auch Fallpauschalen nach den 
jeweiligen Versorgungsstufen. Im Moment habe ich die 
Situation, dass die kleinen Krankenhäuser der ersten Ver-

sorgungsstufe mehr Geld haben. Wir wissen aber, dass 
genau die kleinen Krankenhäuser, die die notwendigen 
Mengen nicht erbringen können, über die Mengensteue-
rung wieder vom Markt gefegt werden. Über diese Pro-
bleme wird zurzeit vor Ort verhandelt. Ich möchte Ihnen 
ganz klar und deutlich sagen, dass das Fallpauschalenge-
setz dafür die Ursache ist. Hintergrund sind auch die Fall-
pauschalen an Universitätskliniken. Sie haben nun einmal 
das ganz große Problem, dass sie im Moment wesentlich 
weniger Geld haben. Auch darauf sind unter anderem die 
Streiks zurückzuführen. Sie verwechseln die Ursache und 
Wirkung. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen 
Wahnschaffe?

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Ja.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte schön, 
Herr Kollege.

Joachim Wahnschaffe (SPD): Frau Staatsministerin, ist 
Ihnen bekannt, dass das Fallpauschalengesetz erst im 
Jahr 2003 in Kraft getreten ist, ich in meinem Beitrag aber 
davon gesprochen habe, dass in den letzten zehn Jahren 
17 Kliniken in Bayern geschlossen worden sind? Wie 
bringen Sie das miteinander in Einklang? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Herr Wahnschaffe, erstens hat 2003 die rot–grüne Bun-
desregierung regiert, und zweitens ist das Fallpauschal-
engesetz nicht vom Himmel gefallen, sondern wurde gut 
vorbereitet. Die Krankenhäuser und ihre Träger haben sich 
auf diese Veränderung natürlich intensiv vorbereitet. Sie 
wissen auch, dass es vorher schon Erprobungsphasen 
gab. Das sollten Sie eigentlich ganz genau wissen und 
nicht solche Fragen stellen.

(Beifall bei der CSU)

Ich persönlich bin der Überzeugung, dass das Fallpau-
schalengesetz zu bürokratisch ist. Überall dort aber, wo 
eine Koalition von Rot und Grün ihre Hände im Spiel hat, 
gibt es eine Überregulierung und eine wahnsinnige Büro-
kratie, auch bei den Krankenhäusern. Reden Sie doch 
einmal mit den Krankenhausärzten darüber! Was den 
Krankenhausärzten derzeit über das Fallpauschalenge-
setz und mit all dem, was damit zusammenhängt, an 
Bürokratie zugemutet wird, ist schlicht und einfach zu viel. 
Für mich steht nach wie vor die Versorgung des Patienten 
im Mittelpunkt. Ich glaube kaum, dass Sie wissen, was in 
einem Landeskrankenhausplanungsausschuss tatsäch-
lich passiert. Da wird nämlich sehr wohl sehr sorgfältig 
abgewogen, wie es insgesamt in Bayern aussieht.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das liegt an der 
mangelnden Transparenz.)
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– Das liegt nicht an mangelnder Transparenz, sondern das 
liegt daran, dass Sie sich offensichtlich nicht informieren. 
Da und in den Unterausschüssen wird genau festgelegt, 
wie die Versorgung in Bayern mit den Schwerpunkten in 
den einzelnen Kliniken aussieht. Man hat immer die 
gesamte fl ächendeckende Versorgung in Bayern und 
auch den Patienten im Blick.

(Zustimmung des Abgeordneten Manfred Ach 
(CSU))

Alle Verantwortlichen, die Kosten– und Leistungsträger, 
die Ärzte und die Bayerische Krankenhausgesellschaft, 
die übrigens unseren Gesetzentwurf für ausgesprochen 
gut hält, sitzen gemeinsam am Tisch. Wir haben in der 
Bedarfsplanung und bei unserem Sicherstellungsauftrag 
immer die fl ächendeckende ambulante und stationäre 
Krankenversorgung in Bayern im Blick. Leider haben Sie 
sich da offensichtlich wenig informiert. 

Frau Kollegin Ackermann, natürlich ist es uns ein ganz 
großes Anliegen, dass die Versorgung nicht ausschließlich 
in Ballungszentren stattfi ndet. Sie sollten sich einmal über 
die derzeit bei der SPD herrschenden Vorstellungen infor-
mieren; dann würden Sie so nicht reden können. Die 
Union hat sich immer für die fl ächendeckende Versorgung 
stark gemacht; das möchte ich ganz klar sagen. 

Nun komme ich auf die Ziele des Gesetzentwurfs zu spre-
chen. Wir wollen die Neuorientierung der Krankenhaus-
planung, eine neue Ausrichtung unserer Krankenhausför-
derung, eine Vereinfachung unseres Normenbestandes, 
Entbürokratisierung und Deregulierung. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Kol-
legin Sonnenholzner?

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Ja, aber das ist dann bitte die letzte.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank. 
Frau Kollegin Sonnenholzner bitte.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Frau Staatsministerin, 
das ist meine erste Zwischenfrage, und das wird auch die 
letzte sein. Wenn Ihnen die fl ächendeckende Versorgung 
so wichtig ist, wie Sie gerade gesagt haben, warum 
wehren Sie sich dann mit Händen und Füßen dagegen, 
das auch in das Gesetz zu schreiben? 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Staatsmi-
nisterin. 

Staatsministerin Christa Stewens (Sozialministerium): 
Ich sperre mich nicht. Es steht übrigens in der Begrün-
dung. Wenn Sie den Gesetzentwurf durchgelesen hätten, 
dann hätten Sie das Wort „fl ächendeckend“ auch in der 
Begründung gefunden. Es stand übrigens vorher nicht im 
Gesetzentwurf. Was Kollege Wahnschaffe sagt, stimmt 
einfach nicht. Das ist wirklich ein Streit um Worte. Es ist 
fast ein Armutszeugnis, dass die SPD dies in dieser Art 
und Weise hochzieht. 

(Beifall bei Abgeordneten der CSU)

Drei Dinge sind uns wichtig: Das sind die Neuorientierung 
der Krankenhausplanung, Neuausrichtung des Förder-
rechts, Vereinfachung des Normenbestandes, die Stär-
kung der wirtschaftlichen Eigenverantwortung der Kran-
kenhäuser und der Abbau förderrechtlicher Hemmnisse 
für die notwendigen Umstrukturierungen, wobei im Blick-
punkt immer die Patientenversorgung steht. Das ist über-
haupt keine Frage. Deswegen ist es nach wie vor unser 
allgemeines Ziel – hören Sie gut zu –, eine bedarfsge-
rechte, leistungsfähige und fl ächendeckende Kranken-
hausversorgung sicherzustellen. „Flächendeckend“ stand 
vorher nicht im Gesetz. Sie erzählen stets etwas Falsches, 
Herr Kollege Wahnschaffe.

Das heißt, wir haben durchaus eine stärkere Betonung 
von Effi zienz und Wirtschaftlichkeit der Versorgungsstruk-
turen. Das steht im Interesse einer weiterhin fi nanzierbaren 
Patientenversorgung. Das ist doch der Punkt, über den 
wir zurzeit auf Bundesebene auch bei den Reformen des 
Gesundheitswesens und der gesetzlichen Krankenversi-
cherung diskutieren. Deswegen wollen und haben wir die 
Hinwirkungspfl icht in der Krankenhausplanung auf eine 
kommunale, Grenzen überschreitende Zusammenarbeit 
von Krankenhäusern zur Bildung von Behandlungs-
schwerpunkten aufgenommen. Herr Kollege Wahn-
schaffe, Sie haben ein paar Beispiele dazu genannt; mit-
tlerweile gibt es viele gute Beispiele, wo sich Kommunen 
in Bayern zusammentun und gemeinsam ihre Behand-
lungsschwerpunkte defi nieren. Einzelne Schwerpunkte 
können auch aus dem Spektrum der Versorgung fallen 
gelassen werden. Genau so sieht eine künftige Kranken-
hausplanung aus. Zum anderen zielt die Hinwirkungs-
pfl icht auf eine Kooperation von Krankenhäusern mit nie-
dergelassenen Ärzten, Rehabilitations- und Pfl egeeinrich-
tungen und anderen, die an der Patientenversorgung in 
ambulanten und stationären Einrichtungen beteiligt sind. 

Die Versorgungsstufen werden vereinfacht. Es wird nur 
noch drei Versorgungsstufen geben. Bei bestimmten 
Fachrichtungen wird auf gesetzliche Vorgaben für einzelne 
Versorgungsstufen verzichtet. Auch hier gibt es wesent-
lich mehr Flexibilität für diejenigen, die vor Ort Verantwor-
tung tragen. Gleichzeitig haben wir eine neue Ausrichtung 
des Förderrechtes auf den Weg gebracht. Ich halte es für 
sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite die Festbetrags-
förderung und auf der anderen Seite die Pauschalförde-
rung haben, dass wir Teilförderungen ermöglichen, dass 
wir Ausgleichszahlungen nur noch bei Schließung und 
Umstellung von Krankenhäusern oder Krankenhausabtei-
lungen bzw. deren Umstellung auf andere Aufgaben ver-
langen. Ich halte das für sehr wichtig, dass die Förderung 
wesentlich fl exibler werden. Ich nenne Artikel 17 als Stich-
wort. Kollege Dr. Zimmermann ist schon intensiv darauf 
eingegangen, deswegen brauche ich die Einzelheiten des 
Gesetzes nicht mehr zu erwähnen. Auch bei der Rückfor-
derung von Fördermitteln sind wir wesentlich fl exibler 
geworden. 

Ich meine, dass es ganz wichtig ist, in Form von Private-
Public-Partnerships auch Private mit hineinzunehmen.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)
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Das Gesetz schafft wesentlich mehr Flexibilität, um den 
notwendigen zukünftigen Strukturen der akut stationären 
Versorgung in Bayern gerecht zu werden. 

Lassen Sie mich noch auf Ihre Kritik eingehen, wir hätten 
die ambulante medizinische Behandlung oder, wie Frau 
Kollegin Ackermann gesagt hat, die Medizinischen Ver-
sorgungszentren – MVZ – mit in unser Krankenhausgesetz 
aufnehmen müssen. Die Krankenhäuser dienen der stati-
onären und teilstationären Versorgung. Das ergibt sich 
aus § 39 Absatz 1 Satz 1 des Sozialgesetzbuches V. Eine 
Doppelregelung in Bundes- und Landesrecht ist entbehr-
lich, auch unter dem Gesichtspunkt der Deregulierung. 
Regelungsgegenstand des Bayerischen Krankenhausge-
setzes kann nicht sein, die ambulante Versorgung durch 
Krankenhäuser sicher zu stellen, Herr Kollege Wahn-
schaffe. Das würde Bundesrecht widersprechen. Ich habe 
Ihnen das schon im sozialpolitischen Ausschuss erklärt. In 
§ 39 des Sozialgesetzbuches V bezieht sich die ambu-
lante Form der Krankenhausbehandlung lediglich auf in 
Krankenhäusern ambulant durchgeführte Operationen 
und stationsergänzende Eingriffe nach § 115 b des Sozi-
algesetzbuches V. Nur zur Durchführung dieser Leis-
tungen sind Krankenhäuser zugelassen. Das Erbringen 
weiterer Leistungen im Rahmen einer ambulanten Kran-
kenhausbehandlung ist Krankenhäusern nur im Rahmen 
bestimmter gesetzlicher Regelungen möglich. Dazu 
bedarf es entweder einer Zulassung durch den Zulas-
sungsausschuss bzw. eines Vertragsabschlusses durch 
die Krankenkassen und deren Verbände. Ich nenne das 
Stichwort Wettbewerbsverzerrungen. Das steckt 
dahinter.

Übrigens, Frau Kollegin Ackermann: Bei den Krankenhäu-
sern gibt es die Schiene der stationären fachärztlichen 
Versorgung. Das heißt, da gibt es immer die Konkurrenz 
zu den Fachärzten, aber nicht zur Allgemeinmedizin. 80 % 
der Patienten gehen jetzt schon zu den Hausärzten.

(Renate Ackermann (GRÜNE): Aber die gibt es 
bald nicht mehr!)

– Sie haben das ein Stück weit verwechselt. Sie dürfen 
nämlich nicht die Krankenhausversorgung in Konkurrenz 
zur Allgemeinmedizin sehen, sondern in Konkurrenz zu 
den Fachärzten. Zu den Medizinischen Versorgungszen-
tren können wir auch im Bayerischen Krankenhausgesetz 
keine planerischen Vorgaben treffen.

(Kathrin Sonnenholzner (SPD): Das ist eine unver-
trägliche Arroganz in der Diktion, die Sie an den 
Tag legen, Frau Ministerin!)

Dafür fehlt schlicht und einfach die gesetzliche Grundlage. 
Es handelt sich bei den Medizinischen Versorgungszen-
tren um Einrichtungen der vertragsärztlichen Versorgung, 
für die bundesrechtliche Bestimmungen gelten – das 
heißt, das vertragsärztliche Zulassungsrecht und die 
Bedarfsplanung für die ambulanten Fachärzte. Sie sollten 
nicht Landesrecht und Bundesrecht verwechseln. Ich 
habe immer das Gefühl, Sie greifen in eine Kiste und ver-
wechseln Landesrecht und Bundesrecht und mixen das 
alles durcheinander. 

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Wie Herr Dr. Zimmer-
mann vorher!)

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit unserem 
Bayerischen Krankenhausgesetz unseren Krankenhäu-
sern ein bedarfsgerechtes Gesetz geben, das auch in 
Zukunft die Patienten in den Mittelpunkt stellt, die Sicher-
stellung weiterhin gewährleistet – übrigens auch mit 
unserer Finanzierung. Die Finanzierung haben Sie eben-
falls angesprochen. Ich sage Ihnen eines: Andere Länder 
wären froh darüber, wenn sie so viel Geld für ihre Kranken-
häuser hätten wie der Freistaat Bayern.

(Manfred Ach (CSU): Das ist richtig!)

Ulla Schmidt lässt gerade erheben, wie viel Geld andere 
Länder für die stationäre Versorgung zahlen. Sie hat mir 
gesagt, andere Länder werden staunen und neidisch auf 
die fi nanziellen Mittel schauen, die der Freistaat Bayern für 
Investitionen von Krankenhäusern einsetzt. 

Abschließend möchte ich mich bei den Ausschüssen und 
den Berichterstattern herzlich für die hervorragende Arbeit 
bedanken.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Staatsministerin. – Mir liegen keine weiteren Wort-
meldungen vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. 
Wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen 
der Gesetzentwurf auf Drucksache 15/3794, die Ände-
rungsanträge auf den Drucksachen 15/4846 und 15/4877 
sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfüh-
renden Ausschusses für Sozial-, Gesundheits- und Fami-
lienpolitik auf Drucksache 15/5510 zugrunde. 

Vorweg lasse ich über den vom federführenden Aus-
schuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik zur 
Ablehnung empfohlenen Änderungsantrag auf Druck-
sache 15/4877 abstimmen. Wer entgegen dem Aus-
schussvotum dem Änderungsantrag zustimmen möchte, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die SPD-
Fraktion und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – Die CSU-Fraktion. 
Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der Änderungsan-
trag abgelehnt.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Denn sie wissen 
nicht, was sie tun!)

Zum Gesetzentwurf empfi ehlt der federführende Aus-
schuss für Sozial-, Gesundheits- und Familienpolitik 
Zustimmung mit der Maßgabe verschiedener Ände-
rungen. Der Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endberatung der 
Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
zu, allerdings mit der Maßgabe weiterer Änderungen. Ich 
verweise insoweit auf Drucksache 15/5510. 

Darüber hinaus soll § 2 des Gesetzentwurfs, der eine 
Änderung des Artikels 52 des Bayerischen Hochschulge-
setzes vorsieht, gestrichen werden. Die bisherigen §§ 3 
und 4 würden dann die §§ 2 und 3. Grund dafür ist, dass 
die bisher in § 2 enthaltene Regelung im Hinblick auf die 
noch zur Beratung anstehenden Hochschulgesetze, die 
jeweils bereits am 1. Juni 2006 in Kraft treten sollen, 
unrichtig wäre. 
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Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen unter Berücksichtigung der Streichung des 
§ 2 zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das ist die CSU-Fraktion. Gegenstimmen? – Das sind die 
SPD-Fraktion und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN. Stimmenthaltungen? – Keine. Dann ist so 
beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich 
nicht. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbe-
ratenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen unter Berücksichtigung der Streichung 
des § 2 seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich 
vom Platz zu erheben. – Das ist die CSU-Fraktion. Gegen-
stimmen? – Das sind die SPD-Fraktion und die Fraktion 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Stimmenthaltungen? 
– Keine. 

Das Gesetz ist damit angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz zur Änderung des Bayerischen Krankenhausge-
setzes“.

Der Änderungsantrag auf Drucksache 15/4846 hat durch 
Aufnahme in den Gesetzentwurf seine Erledigung 
gefunden. Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, damit ist 
dieser Tagesordnungspunkt erledigt. Bevor wir in die Mit-
tagspause eintreten, möchte ich noch einen Tagesord-
nungspunkt aufrufen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf:

Abstimmung über Anträge etc., die gemäß § 59 Abs. 7 
der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden 

Ausgenommen von der Abstimmung ist die Listennummer 
19 – das ist der Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Maget, Wörner, Werner-Muggendorfer und anderer und 
Fraktion (SPD) betreffend Vorsorge gegen Hochwasser 
auf Drucksache 15/4845 -, zu der vonseiten der SPD-
Fraktion Einzelberatung beantragt worden ist. 

Vorweg lasse ich über die Listennummer 2 betreffend die 
Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss des Ober-
landesgerichts Karlsruhe vom 6. Dezember 2005 und das 
Urteil des Amtsgerichts Waldshut-Tiengen vom 11. April 
2005 einzeln abstimmen. Wer dem Votum des federfüh-
renden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen auf der Drucksache 15/5507 zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 
Fraktionen der CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthal-
tungen? – Keine. Dann ist so beschlossen.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 
den einzelnen Voten der Fraktionen zur weiteren Verfas-
sungsstreitigkeit und den übrigen Anträgen verweise ich 
auf die Ihnen vorliegende Liste. 

(siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens 
bzw. dem jeweiligen Abstimmungsverhalten seiner Frak-
tion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Frakti-
onen der CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? 
– Auch keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Außerhalb der Tagesordnung gebe ich gemäß § 27 Absatz 
2 der Geschäftsordnung bekannt, dass der Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen am 9. Mai 2006 Herrn 
Kollegen Jürgen Dupper zum stellvertretenden Aus-
schussvorsitzenden gewählt hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bitte um Kenntnisnahme. – Das ist der Fall. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit entlasse ich Sie 
in die verdiente Mittagspause. Ich bitte darum, pünktlich 
um 12.45 Uhr wieder hier zu sein. 

(Unterbrechung von 12.15 bis 12.46 Uhr)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen die Sitzung 
wieder auf. Ich bitte die Fraktionen, Herr Fraktionsvorsit-
zender Kreuzer, dafür zu sorgen, dass ich Schriftführer 
bekomme. – Haben wir von der SPD-Fraktion vielleicht 
auch Schriftführer? Ich stelle fest, der Präsident braucht 
keine Schriftführer.

(Thomas Kreuzer (CSU): Wir haben einen! – Abge-
ordneter Dr. Ludwig Spaenle begibt sich zum 
Platz der Schriftführer)

Das ist nichts, was ich negativ anmerken möchte, son-
dern lediglich eine Tatsachenfeststellung.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 6 bis 10 auf:

Gesetzentwurf der Abg. Franz Maget, Karin Raderma-
cher, Wolfgang Vogel, u. a. u. Frakt. (SPD) 
zur Änderung des Bayerischen Hochschulgesetzes 
(Drs. 15/3325) 
– Zweite Lesung –

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
eines Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) 
(Drs. 15/4396) 
– Zweite Lesung –

Änderungsantrag der Abg. Dr. Ludwig Spaenle, Prof. 
Dr. Hans Gerhard Stockinger u. a. (CSU) 
(Drs. 15/4600)

Änderungsantrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Maria Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
(Drs. 15/5472)
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Gesetzentwurf der Staatsregierung 
über die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen sowie des weiteren wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals an den 
Hochschulen (Bayerisches Hochschulpersonalgesetz 
– BayHSchPG) (Drs. 15/4397) 
– Zweite Lesung –

Gesetzentwurf der Staatsregierung  
über die Universitätsklinika des Freistaates Bayern 
(Bayerisches Universitätsklinikagesetz – BayUniKlinG) 
(Drs. 15/4398) 
– Zweite Lesung –

Gesetzentwurf der Staatsregierung  
zur Anpassung von Landesgesetzen an die Moderni-
sierung des bayerischen Hochschulrechtes (Bayeri-
sches Hochschulrechtsanpassungsgesetz – BayH-
SchRAnpG) (Drs. 15/4399) 
– Zweite Lesung –

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Renate Dodell, Dr. Ludwig Spaenle, u. a. u. Frakt. 
(CSU) 
Entschließung zu den Entwürfen eines Bayerischen 
Hochschulgesetzes (BayHSchG), 
eines Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen sowie des wei-
teren wissenschaftlichen und künstlerischen Perso-
nals an den Hochschulen (Bayerisches Hochschulper-
sonalgesetz – BayHSchPG)  
und zum Hochschulauswahlverfahren (Drs. 15/5551)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Im Ältestenrat 
wurde eine Redezeit von 90 Minuten pro Fraktion verein-
bart, die aber nicht in Anspruch genommen werden muss. 
Zunächst hat Herr Staatsminister Dr. Goppel um das Wort 
gebeten. Ich bitte Sie an das Rednerpult. 

(Peter Hufe (SPD): Das sind die wichtigsten 
Gesetze der Legislaturperiode! Vom Hohen Haus 
ist das nur noch nicht zur Kenntnis genommen 
worden!)

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Herr Präsident, sehr geehrte Damen und 
Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Freiheit, Qualität und Effi zienz: Dafür sorgen wir mit 
unserer Hochschulreform im Jahre 2006. Unsere Hoch-
schulen wissen selbst am besten, wo ihr Bewegungs-
spielraum, ihre Stärken, Schwächen und Chancen liegen. 
Deshalb sollen sie in Zukunft auch selbst entscheiden und 
handeln. Wir geben in großem Umfang bisher staatliche 
Kompetenzen an die Hochschulen weiter. Freiheit ist 
dabei das Ziel. Wir stellen unsere Universitäten, Fach-
hochschulen und Kunsthochschulen strukturell dabei so 
auf, dass sie ihre Gestaltungsräume optimal ausgestalten 
können, für Qualität und Effi zienz.

Fünfeinhalb Monate intensiver Beratungen im Bayeri-
schen Landtag liegen hinter Ihnen und uns. Für die Zielo-
rientierung und die gute Atmosphäre dabei möchte ich an 
dieser Stelle dem gesamten Hohen Haus herzlich danken. 
Es war durchgehend spürbar, dass alle Beteiligten wissen, 

dass die Bedeutung dieses hoch komplexen Reformpa-
ketes über den Tag hinausgeht. Die vier heute zur Verab-
schiedung vorliegenden Einzelgesetze bestimmen unsere 
Zukunft an ganz entscheidenden Stellen mit. Denn unsere 
Hochschulen bilden die künftigen Führungskräfte unseres 
Landes in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft aus. 
Die hoch spezialisierte Grundlagenforschung an den Uni-
versitäten und die praxisorientierte Forschung an unseren 
Fachhochschulen sind Triebfedern für den Fortschritt. Die 
Universitätsklinika sind nicht nur Ausbildungsstätten für 
den medizinischen Nachwuchs, sie sind auch ein ganz 
zentraler Bestandteil unseres Gesundheitswesens.

Wir sind dementsprechend zu Werke gegangen. Das 
Gesetzespaket ist die tiefgreifendste Reform des Hoch-
schulrechts seit dem ersten Bayerischen Hochschulge-
setz im Jahr 1973. Dem Hohen Haus liegt heute ein völlig 
überarbeitetes, von zugewachsenem Ballast befreites, 
modernes und schlankes Hochschulgesetz vor. Die 
Anpassung an die neue Personalstruktur des Hochschul-
rahmengesetzes haben wir zum Anlass genommen, das 
alte Hochschullehrergesetz durch ein neues Bayerisches 
Hochschulpersonalgesetz zu ersetzen. Hinzu tritt die 
eigenständige Regelung der künftig rechtlich verselbst-
ständigten Universitätsklinika in einem Bayerischen Uni-
versitätsklinikagesetz. Die Einzelgesetze fügen sich zu 
einem homogenen, aufeinander abgestimmten Gesamt-
paket zusammen.

Meine Damen und Herren, anlässlich dieser mittäglichen 
Beratung darf ich die Gelegenheit nutzen, um einem 
erfahrenen Kämpen in diesem Hause, der seit über 
30 Jahren die Gesetzesberatungen für alle Hochschulge-
setze begleitet, Herrn Leitender Ministerialrat Johann 
Störle, für seine Arbeit in den vergangenen drei Jahr-
zehnten ganz herzlich zu danken. Ich möchte diesen Dank 
vor dem Hohen Haus aussprechen, denn so viele Gesetze 
mit so vielen Anträgen vernünftig zu gestalten bedarf 
eines großen Einsatzes.

(Beifall bei der CSU und bei Abgeordneten der 
SPD)

Ihm und den übrigen Mitarbeitern des Wissenschaftsmi-
nisteriums will ich ganz ausdrücklich danken. Damit 
später Kollegen, wenn sie Nachfragen haben, die Mög-
lichkeit haben, den einen oder anderen direkt anzuspre-
chen, darf ich eine Liste mit den Namen der mitarbei-
tenden Kollegen aus dem Hause überreichen, damit sie 
dem Protokoll, das auch auf der Internet-Seite des Land-
tags einsehbar ist, beigefügt werden kann. 

(siehe Anlage 3)

Ich bedanke mich dafür sehr herzlich. 

Der erste Gedanke, den ich aufgreifen will, ist die Freiheit 
im Verhältnis von Staat und Hochschule, so wie sie sich 
nach unserer Vorlage in der Zukunft einstellen sollte. Wir 
hieven das Verhältnis von Staat und Hochschule auf eine 
gänzlich neue Ebene: auf die von Partnern. Die Hoch-
schulen werden in eine sehr weitgehende Freiheit ent-
lassen. Partner legen ihre Ziele gemeinsam und auf glei-
cher Augenhöhe fest. Dazu dienen ab sofort Zielvereinba-
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rungen. Deren konkrete Umsetzung – die erste im 
Herbst 2006 – ist dann Aufgabe der Hochschulen. Dazu 
bekommen sie jetzt neue und bessere Instrumente an die 
Hand. 

Die Hochschulen werden in Zukunft selbst über ihre 
Managementstrukturen entscheiden. Dabei haben wir für 
sie weite und vielfältige Gestaltungsspielräume in das 
Gesetz eingebaut und so zahlreiche Optionen für passge-
naue individuelle Möglichkeiten zur Umsetzung des 
Gesetzes geschaffen. Die weitreichendsten Gestaltungs-
spielräume bietet die generelle Öffnungsklausel in 
Artikel 106 Absatz 2 des Gesetzes. Ein eigener Kongress 
zur Implementierung der Hochschulreform wird am 
11. Juli die Umsetzung dieser Gestaltungsspielräume ein-
leiten. Dort sollen vielfältige Optionen vorgestellt werden: 
Alternative Organisationsmodelle, wissenschaftliche 
Schools, Zentren, Netzwerke – alles ist möglich und es 
auszuprobieren ausdrücklich erwünscht und in der Vielfalt 
angedacht. 

Die Hochschulen können künftig Angelegenheiten der 
Lehre und der Studierenden weitestgehend selbst regeln. 
Die staatliche Mitwirkung bei den Satzungen beschränkt 
sich auf die Grundordnung und die Festsetzung der 
Zulassungszahlen. Im Haushaltsrecht erlangen die Hoch-
schulen ebenfalls bedeutende Freiheiten. Mit Ausnahme 
des Verwaltungsbeitrages bleiben die selbst erhobenen 
und erzielten Einnahmen bei der Hochschule. Wir sorgen 
für eine weitere Haushaltsfl exibilisierung insbesondere 
durch die Einführung von Globalhaushalten.

Auch beim Personal setzen wir auf mehr Eigenverantwor-
tung. Die wichtigste Änderung ist: Anstelle des Staatsmi-
nisters wird der Präsident künftig Dienstvorgesetzter der 
Professoren sein und erhält die Ernennungszuständig-
keit.

In der politischen Diskussion wird nicht selten das Maß 
der „Entfesselung“ der Hochschulen zum alleinigen Maß-
stab der Qualität und Modernität einer Reform gemacht. 
Das greift zu kurz. Die Föderalismusreform hat bestätigt: 
Bildung ist Ländersache. Bayern ist verantwortlich für alle 
seine Bildungseinrichtungen, und der Freistaat ist damit 
auch der Garant für die Freiheit von Forschung und Lehre, 
wie sie unsere Verfassung vorgibt. 

Wir bekennen uns ausdrücklich zu diesem Freiheitsan-
spruch, und wir kennen die Grenzen für das Festhalten 
genauso wie die für das Loslassen. Gerade deshalb 
können und wollen, ja dürfen wir auf einige essenzielle 
Steuerungsmöglichkeiten nicht verzichten; denn eine Auf-
gabe kann nur der Staat nachhaltig erfüllen: den Gesamt-
prozess zu lenken und das große Ganze im Auge zu 
behalten. Wir sorgen dafür, dass übergeordnete Überle-
gungen nicht hinter kurzfristiges Erfolgs- und Rationalisie-
rungsdenken zurückfallen. Deshalb kümmern wir uns 
weiter um die übergreifende Hochschulentwicklungspla-
nung, die Einrichtung, Aufhebung und Änderung von Stu-
diengängen und die Ruf-Erteilung an die Professoren. 

Lassen Sie mich dabei hinzufügen: Das muss der Unter-
schied unserer Hochschullandschaft zur amerikanischen 
sein. Dort kann man viele, viele Vorzüge für uns entde-

cken. Einer der Nachteile ist aber, dass es eine Fülle von 
unbekannten, nichtssagenden Universitäten an den 
unterschiedlichsten Standorten des Landes gibt, um die 
sich kein Mensch kümmert. Man fragt sich manchmal, ob 
das die dort Studierenden und die Lehrenden tun oder ob 
das nur allgemeine Betriebe sind, die mit der Bildungsge-
sellschaft letztlich nichts zu tun haben. In Amerika gibt es 
ein paar riesige große und glänzende Einrichtungen, von 
Harvard bis Stanford. Wir aber wollen sicherstellen, dass 
neben der TUM, der LMU und der Universität Würzburg, 
die im Augenblick bei der Exzellenz-Initiative um Spitzen-
plätze kämpfen – good luck dabei – erstens auch die 
anderen Universitäten jedes Jahr aufs Neue die Chance 
bekommen, vorne einzurücken, und zweitens die Mög-
lichkeit geschaffen ist, dass an den einzelnen Hoch-
schulen jeweils Dinge implementiert werden können, die 
sich an anderen Hochschulen bewährt haben. Dies geht 
nur mit dem Blick auf das Große und Ganze.

Das Gesetz ist insoweit fein austariert zwischen größt-
möglicher Freiheit und der Wahrung staatlicher Verant-
wortung. Die Aufgabe, die der Staatsregierung und dem 
Landtag gestellt war, war keine einfache. Gemeinsam 
haben wir sie gut gemeistert, wie ich fi nde.

Verantwortung und Garantiefunktion erwartet die Gesell-
schaft besonders bei der Finanzierung der Hochschulen. 
Wir werden dem Anspruch gerecht. Die Finanzierung hat 
sich in der Vergangenheit und wird sich auch in der 
Zukunft zuvorderst nach den Mitteln richten, die dieses 
Hohe Haus im Rahmen seines Budgetrechtes zur Verfü-
gung stellt. Auch daran muss gelegentlich erinnert sein. 
Deshalb bin ich dankbar, dass wir in der Staatsregierung, 
dass der Bayerische Landtag mit uns bereits bisher bei 
der Hochschulfi nanzierung einen klaren Schwerpunkt 
gesetzt hat. Das soll und muss auch so bleiben, damit wir 
die steigenden Studentenzahlen als Chance nutzen 
können, die für unser Land so wichtigen Akademiker aus-
zubilden. Dafür waren und sind die Hochschulen bereit, 
bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit zu gehen.

Sehr dankbar bin ich im Gegenzug dem Herrn Kollegen 
Finanzminister. Auch er ist bis 2008 in der Pfl icht. Er aner-
kennt die Gegenleistung der Hochschullehrer: eine Stunde 
Lehrdeputat mehr seit 2004 bzw. 2005. Ein mehr als 5-
prozentiges Plus bei den Fachhochschulen, bei den Uni-
versitätsprofessoren ein Mehr von 12 %, bei den wissen-
schaftlichen Assistenten ein Mehr von 25 %. Angesichts 
der gesellschaftspolitischen Verantwortung, vor der wir 
stehen, will ich festhalten: Ohne solche Zusagen auf 
Gegenseitigkeit werden die Hochschulen nicht zurecht-
kommen – sie werden nicht mehr zurechtkommen, wenn 
man an die nächsten Jahre denkt.

Die Studierenden sind vor allem auf gute Lehre ange-
wiesen. Von vornherein war deshalb klar: Für die Hoch-
schulen bedeutet die Einführung von Studienbeiträgen 
zusätzliche Mittel. Im „Innovationsbündnis Hoch-
schule 2008“ ist verbindlich zwischen den Partnern fest-
geschrieben – zu den Partnern gehört auch das Hohe 
Haus –, dass Studienbeiträge nicht zur Absenkung der 
staatlichen Mittel animieren dürfen. Die Einnahmen aus 
Studienbeiträgen sind zweckgebunden. Sie dienen der 
Verbesserung der Studienbedingungen. Im Gegensatz zu 
allen anderen Ländern in Deutschland ist das bei uns mit 
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dieser Vereinbarung endgültig festgezurrt. Es gibt also 
nicht die Möglichkeit des Ausbüchsens, das jeden Tag 
behauptet wird. Ich habe das gerade in den letzten Tagen 
sehr intensiv gelesen. Junge Damen und Herren sind mit 
dem Zustand der Beratungen des Landtages und dieser 
gemeinsamen Erklärung sichtlich nicht konfrontiert 
worden, sondern interessierte Streiter aus diesem Bereich 
haben ihnen teilweise falsche Angaben gemacht.

Die Hochschulen müssen die Studierenden bei der Ent-
scheidung über die Verwendung der Einnahmen betei-
ligen. Über Höhe und Verwendung der Einnahmen werden 
die Hochschulen jährlich gesondert Rechnung legen. Die 
so fi nanzierten Verbesserungen der Ausstattung dürfen 
nicht zu höheren Aufnahmekapazitäten führen, sondern 
nur zu besserer Betreuung. Dies halte ich für einen ausge-
sprochen wichtigen Ansatz. 

(Beifall bei der CSU)

Den Studierenden und ihren Vertretern bin ich dankbar für 
ihre konstruktiven Beiträge zu der gesamten Diskussion 
um die Hochschulreform und besonders auch zum Aspekt 
Studienbeiträge; denn das hat uns dazu veranlasst, mit 
den Banken sehr intensiv vor allem über vernünftige Kon-
ditionen zu sprechen. Nicht zuletzt deshalb werden wir 
wohl bessere Konditionen haben als im Rest der Repu-
blik. 

Ich kenne kein Land, das über derartig gute Zinskonditi-
onen verfügt, wie wir sie erstritten haben. Dafür danke ich 
allen, die daran beteiligt waren.

(Adelheid Rupp (SPD): Was ist mit den Zinsen?)

– Gnädige Frau, das ist natürlich ein Problem. Wenn man 
Geld leiht, muss man immer Zinsen zahlen. Die Eltern 
verlangen eine andere Form von Zinsen, nämlich eine 
anständige Leistung.

Das bei nicht wenigen spürbare Verständnis für die not-
wendigen Verbesserungen, auch der Lehrbedingungen, 
lässt Zeit, an den Konditionen zugunsten der Schuldner 
weiter zu feilen. Deshalb fühle ich mich verpfl ichtet, bei 
künftigen Haushaltsverhandlungen gerade für die Lehre 
das Optimum herauszuholen. Schließlich besteht die Uni-
versität zuerst für die Studierenden und durch sie.

Der zweite Gesichtspunkt ist die Effi zienz, die Organisa-
tion und ihre Strukturen. Im Sinne aller Hochschulmit-
glieder, der Lehrenden und der Studierenden, ist es, wenn 
wir die Hochschulen als ganze handlungs- und entschei-
dungsfähiger machen. Die Struktur ist für den Menschen 
da. Bei der Hochschulreform 2006 geht es uns außer um 
Freiheiten für die Hochschule auch um die Effi zienz inner-
halb der Hochschule. Im heutigen Wissenschaftswettbe-
werb sind Eigenständigkeit und Flexibilität unverzichtbar. 
Das fängt an der Spitze an und zieht sich durch alle Ent-
scheidungsbereiche.

Klare Entscheidungen fußen auf klaren Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten. Diesem Leitgedanken haben wir die 
Organisationsstruktur angepasst. Die als „Hierarchisie-
rung“ kritisierte Stärkung der Hochschulleitung ist sinnvoll 

und notwendig. Sie führt zu größerer Qualität, mehr Effi -
zienz und Leistungsfähigkeit und damit zu wachsender 
Wettbewerbsfähigkeit. Das belegt ein Blick in die jüngere 
Vergangenheit: Die Technische Universität München hat in 
den letzten Jahren erfolgreich ein eigenes Organisations-
modell erprobt, das jetzt als Blaupause dienen konnte.

Der neu gestaltete Hochschulrat wird zu einem zentralen 
Element der Hochschule. Er erfüllt die Funktionen eines 
Aufsichtsrates: Er wählt die Mitglieder der Hochschullei-
tung inklusive der Präsidenten. Er kontrolliert die Hoch-
schulleitung und er beschließt über die Grundordnung 
sowie die Hochschulentwicklungsplanung. Hochschulin-
terne und -externe Mitglieder sind in gleicher Zahl ver-
treten. Dadurch verbindet sich die Innensicht der Hoch-
schulmitglieder gleichberechtigt mit den Ideen aus der 
Mitte der Gesellschaft. Ein so besetzter Hochschulrat 
sorgt für neue Themensicht und gesellschaftsnahe Ände-
rungsbereitschaft.

Die Verkleinerung des Senats auf acht gewählte Gruppen-
vertreter und die Frauenbeauftragte macht dieses zentrale 
Organ entscheidungsfähiger. Gleichzeitig werden Sena-
toren veranlasst, anstelle ihres bisherigen Partikularauf-
trages Verantwortung für das Gesamt der Hochschule zu 
übernehmen. Künftig werden die Vertreter der Hochschul-
lehrer nicht fakultätsbezogen, sondern für die Hochschule 
insgesamt gewählt.

Wiederholt ist kritisiert worden, dass künftig weniger Stu-
dierendenvertreter im Senat sitzen. Verschwörungstheo-
rien dazu sind hier völlig fehl am Platz. Der Grund ist 
schlichtweg die Verkleinerung des Senats und die auch 
anderen Mitgliedergruppen weniger Sitze bescherende 
Neukonstruktion. Der vordergründig erhobene Vorwurf 
einer Beschränkung von Studierendenrechten ist aus der 
Luft gegriffen. Das Gegenteil ist der Fall: Die Mitwirkungs-
möglichkeiten der Studierenden werden im neuen Hoch-
schulrecht ausgebaut, nicht geschwächt.

Ein Vertreter der Studierenden wirkt in den Berufungsaus-
schüssen mit. Als stimmberechtigtes Mitglied kann der 
Studierendenvertreter ein Sondervotum abgeben.

Die Studierendenvertreter im Fakultätsrat bewerten 
– wenn sie ihre Aufgabe ernst nehmen – die pädagogi-
sche Eignung von Kandidaten. Ich sage das deswegen 
dazu, weil es eine Reihe von Einreden gegen Ernennungen 
und Berufungen gibt, die mir zum Unterschreiben vorge-
legt wurden. Wenn ich eine solche Liste erhalte, frage ich 
zuerst, was die Studierenden und die Frauenbeauftragten 
dazu sagen. In neun von zehn Fällen sind die Frauenbe-
auftragten und die Studierendenvertreter einhellig mit 
dem einverstanden, was in dem entsprechenden Aus-
schuss umgesetzt wird. Ich weise mit allem Nachdruck 
zurück, dass auf die Meinung dieser Personen nicht 
geachtet würde.

Auf die Beteiligung der Studierenden bei der Verwendung 
von Studienbeiträgen bin ich schon eingegangen. 

Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen: Meine Auf-
gabe ist es, die Belange des gesamten hochkomplexen 
Lebensraums Hochschule und aller ihrer Mitglieder im 
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Blick zu behalten. Dass wir im Bayerischen Staatsministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ausge-
rechnet die Studierenden hintanstellten, muss ich mir 
nicht nachsagen lassen.

Frauen in der Wissenschaft zu fördern ist ein ganz zen-
trales Ziel der Hochschulreform.

(Simone Tolle (GRÜNE): Ja, ja!)

Die Frauenbeauftragte gewinnt deshalb an mehreren 
Punkten erheblich an Einfl uss und Bedeutung. Sie ist in 
der neuen erweiterten Hochschulleitung und in den Beru-
fungsausschüssen stimmberechtigt. Darauf kommt es ja 
wohl an.

In den Ausschussberatungen wurde zusätzlich die Mitwir-
kung der Frauenbeauftragten in weiteren Gremien der 
Hochschule verankert. Die Tatsache, dass sie im Spitzen-
gremium Hochschulrat vertreten sind, aber natürlich nicht 
mitstimmen können, weil man sich nicht selbst kontrol-
lieren kann, haben wir ganz bewusst noch eingebracht.

Meine Damen und Herren, das neue Hochschulrecht 
erfasst auch das Hochschulpersonalrecht. Die Habilitation 
bleibt Einstiegsstelle für Nachwuchswissenschaftler, 
gerade in den Geisteswissenschaften, die vorher durch 
die Entwicklung im Bund zu kurz gekommen waren. Die 
Juniorprofessur wird als neuer, zusätzlicher Qualifi zie-
rungsweg für die Berufung von Professoren eingeführt. 
Beide Optionen sind aber gleichwertig. Die in den parla-
mentarischen Beratungen gefundene Lösung trägt dem 
Rechnung: Geeignete Juniorprofessoren erhalten die 
Lehrbefugnis und damit das Recht zur Führung des Titels 
Privatdozent. Der Bund hat übersehen, dies einzuführen.

Das Hohe Haus wird heute auch über das erste Bayeri-
sche Universitätsklinikagesetz abstimmen. Wir werden 
damit alle Universitätsklinika rechtlich verselbstständigen. 
So setzen wir Forderungen des Wissenschaftsrates und 
Wünsche aus den bayerischen Universitätsklinika um. Die 
spezifi schen Erfordernisse in diesem besonders sensiblen 
Bereich haben wir im Gesetzentwurf berücksichtigt. Auch 
nach der rechtlichen Verselbstständigung bleibt der Frei-
staat Bayern über den Aufsichtsrat der Klinika in der poli-
tischen und wirtschaftlichen Gesamtverantwortung. Die 
Universitäten bleiben für die Ausbildung des Mediziner-
Nachwuchses und für die wissenschaftliche Forschung 
verantwortlich.

Meine Damen und Herren, es sollte uns zu denken geben, 
dass die gerade auf einen privaten Besitzer übergegan-
gene Klinik von Marburg und Gießen bei der Diskussion 
über den Streik die heftigsten Widerständler gegen einen 
Abschluss über 10 % aufweist. Daran erkennt man sehr 
wohl, dass die Lehre plötzlich ein Bestandteil des sons-
tigen Salärs ist. Das gilt auch für die Forschung.

Gleichzeitig erwarten wir von der Selbstständigkeit eine 
größere Flexibilität für die Wirtschaftsbetriebe Universi-
tätsklinika. Wir versetzen sie in die Lage, besser auf Ent-
wicklungen des Gesundheitsmarktes zu reagieren, der 
sich etwa durch das neue Abrechnungssystem, das so 
genannte DRG-System, schnell und grundlegend verän-

dert. Wir stellen sicher, dass unsere Klinika immer bereit 
und in der Lage sind, besonders schwere und kompli-
zierte Fälle zu behandeln. Unsere Uniklinika stehen an der 
Spitze des medizinischen Fortschritts. Jetzt liegt es an 
den Verantwortlichen, ihre Häuser so zu organisieren, 
dass sie auch in punkto Wirtschaftlichkeit und Service den 
privaten Krankenhausketten Paroli bieten können.

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich unseren Univer-
sitätsklinika danken, die bis jetzt, trotz all der Erschwer-
nisse, im Wesentlichen mit schwarzen Zahlen das Jahr zu 
Ende bringen. Das ist im Krankenhauswesen alles andere 
als selbstverständlich.

Die Universitätsklinika dienen natürlich weiterhin primär 
der Erfüllung ihrer Aufgabe in Forschung und Lehre. Der 
Umfang ihrer Krankenversorgung richtet sich an diesen 
Aufgaben aus, nicht umgekehrt. Wenn künftig nicht nur 
die Krankenversorgung eine wichtige Einnahmequelle ist, 
sondern wenn auch die Erfüllung der Lehraufgaben und 
Erfolge in der Forschung das Budget der medizinischen 
Fakultäten füllen, gewinnen beide an Wert.

Unsere Universitätsklinika arbeiten in der Krankenversor-
gung auf höchstem Niveau. In Forschung und Lehre 
sorgen sie dafür, dass künftig noch mehr Menschen noch 
besser geholfen werden kann. Meine Damen und Herren, 
mit der Zustimmung zu diesem Gesetz unterstützen Sie 
diese Bemühungen.

Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, für die außer-
ordentlich sorgfältigen, fachkundigen und auch ange-
nehmen Beratungen der letzten Monate danke ich per-
sönlich sehr, beziehe dabei aber auch alle Mitarbeiter 
meines Hauses ein. Die Arbeit in den beteiligten Aus-
schüssen, vor allem aber im federführenden Ausschuss 
für die Hochschulen, war außerordentlich intensiv, effektiv 
und produktiv. Besonders danken möchte ich in diesem 
Zusammenhang dem Vorsitzenden des Hochschulaus-
schusses, Herrn Dr. Spaenle, und seinem Stellvertreter, 
Herrn Abgeordneten Vogel, sowie den Berichterstatte-
rinnen der Opposition, Frau Abgeordneter Rupp und Frau 
Abgeordneter Gote. Die Beratungen sind immer in dem 
Maße fruchtbar, wie wir die eigene Position an anderen 
Vorstellungen zu messen und unter Umständen zu korri-
gieren in der Lage sind.

Ich danke außerdem den Berichterstattern meiner eigenen 
Fraktion, Herrn Prof. Dr. Stockinger und Herrn Dr. Zim-
mermann, die sich sehr intensiv in die Unterredungen 
eingeschaltet haben.

Sehr geehrte Damen und Herren, mit der Hochschulre-
form 2006 schaffen wir die Grundlage für fl exible, 
moderne, leistungs- und handlungsfähige Hochschulen. 
Wir geben Ihnen die Freiheiten an die Hand, die Ihnen 
helfen, bald 300 000 Studierende mit optimierten Studien-
bedingungen für sich zu gewinnen und rasch, dabei 
gezielt, zum Examen zu führen. Wir schaffen die Voraus-
setzungen, dass junge, kreative Wissenschaftler bei uns 
beste Chancen für ihre akademische Laufbahn fi nden. An 
unseren Hochschulen wird auch weiterhin Forschung auf 
Spitzenniveau möglich sein. Dies lässt sich nicht per 
Dekret verordnen. Das lässt sich aber nachlesen und 
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nachprüfen, wenn die Exzellenz-Initiative, die Mittel des 
Bundes und die Eliteförderung in diesen gesetzlichen 
Bestimmungen die richtigen Adressaten an allen unseren 
Hochschulen fi nden. 

Eichstätt ist ebenso dabei wie Passau und andere, ebenso 
sind die zwei Münchner Universitäten dabei. Alle stellen 
sich dem Wettbewerb. Dafür bin ich außerordentlich 
dankbar.

(Beifall bei der CSU)

Das alles lässt sich nicht verordnen. Es gelingt, wenn ein 
Gesetz fl exibel und gestaltungsorientiert formuliert ist, 
dass Professoren sich mit all ihren Fähigkeiten inhaltlich 
wie logistisch sowie pädagogisch didaktisch einbringen 
und die Studierenden zielorientiert und gut beraten, damit 
sie neugierig auf das Neue das Bekannte aufgreifen, um 
es zeitgemäß fortzuentwickeln. 

Auf der Grundlage der Beschlussempfehlungen des 
federführenden Ausschusses für Hochschule, Forschung 
und Kultur bitte ich daher das Hohe Haus um Zustimmung 
zu den Gesetzentwürfen der Staatsregierung. Ich sage 
noch einmal herzlichen Dank für eine aufgeschlossene 
und offene Beratung. Heute morgen haben mir Vertreter 
des Allgemeinen Studentenausschusses – AStA München 
– ich nehme an, sie sitzen da oben, so genau habe ich es 
noch nicht prüfen können – noch einmal ihre feste Über-
zeugung mit auf den Weg gegeben, sicherlich gespeist 
durch Beratungen, die vorgestern stattgefunden haben 
und die in der Berichterstattung in der Zeitung ihren Nie-
derschlag gefunden haben, dass wir den Schritt zu einem 
sich schlecht entwickelnden Bildungswesen täten.

Deshalb will ich darauf noch eine Minute verwenden: Es 
steht fest, dass wir mit dem, was wir bisher getan haben, 
das genauso gescholten worden ist wie dieser neue Weg, 
in der bundesdeutschen Vergleichslandschaft an der 
Spitze stehen und uns gelegentlich mit Baden-Württem-
berg raufen, aber meistens mit ihm gemeinsam Platz eins 
und zwei im Wechsel einnehmen, während diejenigen, die 
uns als Muster vorgestellt werden, die Plätze 16, 15 und 
14 belegen.

(Beifall bei der CSU)

Deswegen wäre es ein Unfug, unser System nicht weiter 
zu entwickeln. Die Position, die wir hier einnehmen, trägt 
dazu bei, dass Studierende mit ihrem Wissen und ihrem 
fachlichen Können, so gut es geht und nach ihren Fort-
schritten in die Gestaltung der Hochschule eingebunden 
sind. Je höher sie oben angesiedelt sind, je näher beim 
Postdoc, desto sicherer sind sie mit in der Beratung. 

Die künftigen Möglichkeiten, über Studienbeiträge – so 
sehr man sie in der Diskussion bekämpfen mag – Profes-
soren etwas näher auf die Pelle zu rücken, sind kein 
Schaden für die Universität, sondern zu ihrem Nutzen. Wir 
wissen das aus den Fachgebieten, in denen hohe Studi-
enbeiträge zu einem anderen Verhältnis von Studierenden 
und Professoren führen. An der Universität Witten/
Herdecke ist das Verhältnis zwischen Professoren und 
Studierenden ein anderes, und zwar bei doppelt oder drei-

fach so hohen Gebühren, wie wir sie jetzt einzuführen 
gedenken. Diesen Universitäten wird in Deutschland 
bescheinigt, man käme hier ordentlich zu Stuhle. Wenn 
diese Dinge als Vorgabe gelten und wenn wir die Muster 
von Harvard über BISS, was Alumni und alles andere 
anbelangt, berücksichtigen, dann sind wir verpfl ichtet, die 
Neuerungen einzuführen. Man wird über einzelne Positi-
onen immer streiten. Auf diesen Streit freue ich mich nicht 
nur heute, sondern auch in den nächsten Jahren. Lassen 
Sie uns in den nächsten Jahren die Fortentwicklungsmög-
lichkeit nutzen, aber auch einen ersten Schritt tun, um 
gemeinsam eine neue Zeit für Universitäten und Hoch-
schulen in Bayern einzuläuten.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Rupp.

Adelheid Rupp (SPD): Herr Präsident, Herr Minister 
Goppel, Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst 
an die Dankesworte des Herrn Ministers anschließen und 
dem Ausschussmitarbeiter für den Hochschulausschuss, 
Herrn Heigl, der heute anwesend ist und zuhört, meinen 
Dank aussprechen. Wir hätten das ohne ihn nicht bewäl-
tigen können.

(Beifall bei der SPD) 

Ich glaube, dies muss an dieser Stelle erwähnt werden. 
Nochmals herzlichen Dank. Es war eine hervorragende 
Arbeit.

Das gesamte Gesetzgebungsverfahren wurde im Hoch-
schulausschuss sehr intensiv beraten. Bedauerlicher-
weise haben sich nur sehr wenige Kollegen von der Mehr-
heitsfraktion an der Beratung beteiligt. Ich hätte mir 
gewünscht, dass die Beteiligung der anderen Kollegen 
des Ausschusses durchaus engagierter und mit mehr 
Inhalt stattgefunden hätte. Ich fi nde, es ist immer wieder 
überraschend, dass die Opposition mit fünf Personen – 
vier von der SPD und eine von den GRÜNEN – mehr Men-
schen in die Debatte einbringt und diese mit mehr Inhalt 
anreichert, als die CSU dazu in der Lage ist. Die Diskus-
sion hat sich sehr stark auf drei Personen reduziert. Viel-
leicht wäre es angemessen, wenn sich ihre Kollegen in 
solchen Fragen ebenso fi t machten. 

(Beifall bei der SPD)

Die ganze Debatte war in der Sache sehr scharf, wenn 
auch im Umfang kollegial und fair. Trotzdem muss auch 
das hier einmal gesagt werden.

Herr Minister, ich bin über Ihre Rede äußerst erstaunt.

(Zurufe des Abgeordneten Dr. Ludwig Spaenle 
(CSU))

- Herr Spaenle, Sie sind nachher dran. Keine operative 
Hektik, die wir oft bei Ihnen bemerken.
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(Thomas Kreuzer (CSU): Wie können Sie so Zeug 
behaupten? – Weitere Zurufe des Abgeordneten 
Dr. Ludwig Spaenle (CSU))

- Herr Spaenle, ganz ruhig, Sie dürfen doch noch reden. 
Ein bisschen mehr Gelassenheit.

(Thomas Kreuzer (CSU): Sie können doch nicht 
die Kollegen beschimpfen, ohne dass Sie 
Bescheid wissen? Was glauben Sie eigentlich?)

- Ganz ruhig. Ich glaube, das kann man bei vielen Aus-
schüssen so feststellen. Das ist eine Tatsache und das ist 
die Wahrheit. Es gibt Kollegen von Ihnen, die hinten drin 
sitzen und lachen.

(Zuruf des Abgeordneten Prof. Dr. Hans Gerhard 
Stockinger (CSU) – weitere Zurufe des Abgeord-
neten Dr. Ludwig Spaenle (CSU))

Ich bitte den Herrn Präsidenten, meine Redezeit um die 
durch die Zurufe verloren gegangene Zeit zu verlängern.

Herr Minister, ich bin über Ihre Rede erstaunt. Es ist das 
größte Gesetzgebungsvorhaben dieser Legislaturperiode 
und ich hätte mir mehr Engagement, mehr ambitioniertes 
Herangehen und weniger heiße Luft erwartet. Wir haben 
einen Gesetzentwurf von Ihnen vorliegen, der aus unserer 
Sicht unausgegoren ist. Ein großer Wurf war angekündigt; 
die Vorlage kann sich jedoch nicht zwischen Neurege-
lungen, die rückwärts gewandt sind, und Wirtschaftslibe-
ralismus entscheiden. Sie schwanken zwischen diesen 
beiden Punkten hin und her und entwickeln keine Linie. 
Statt „rückwärts gewandt“ kann man auch „stockkonser-
vativ“ sagen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wenn man Männer an den Hochschulen gleichberechtigt 
neben den Frauen zu Frauenbeauftragten machen will, 
dann muss man frühzeitig in diese Debatte eintreten und 
muss darüber mit den Frauenbeauftragten und den 
Frauen an den Hochschulen diskutieren, darf aber diesen 
Umstand nicht in der letzten Sitzung als Tischvorlage in 
den Ausschuss einbringen, was zeigt, dass man diese 
Debatte gescheut hat. 

(Beifall bei der SPD)

Das sind Ideen aus der Steinzeit. Ideen aus der Steinzeit 
sind wir von dem Kollegen, der diese geboren hat, 
durchaus gewohnt. Nur dass Sie dem auch noch folgen, 
das halte ich für absonderlich.

(Beifall bei der SPD)

Im Weiteren sagen Sie, die Strukturen änderten sich. Das 
ist richtig. Die Strukturen ändern sich, die hierarchischen 
Strukturen werden aber nicht abgebaut. Sie setzen die 
Hierarchien, die es an den Hochschulen in Bayern gibt, 
schlicht mit anderen Formen fort. Man muss sich dabei 
wirklich fragen, ob es in unsere heutige Zeit passt, dass 
wir Hierarchien und keine Strukturen haben, die die 

Beschäftigten, die Wissenschaftler und die Studierenden 
intensiver einbeziehen. Sie grenzen hier aus und wenn Sie 
anführen, die angesprochenen Gruppen würden beteiligt, 
dann machen Sie es in einem Gesetzentwurf mit unbe-
stimmten Rechtsbegriffen, in dem Sie von einer angemes-
senen Beteiligung sprechen. Was ist denn eine angemes-
sene Beteiligung? Sie müssen heute einen Dringlichkeits-
antrag einbringen, um Ihren Gesetzentwurf zu erläutern. 
Trauen Sie sich denn selbst nicht über den Weg? Brau-
chen Sie tatsächlich noch Erklärungen eines Gesetzent-
wurfs, der heute verabschiedet werden soll? – Das halte 
ich für ein Armutszeugnis Ihrerseits.

Wirtschaftsliberal – man könnte auch sagen neoliberal – 
ist die andere Seite, obwohl Sie sich nicht trauen, diesen 
Weg vollständig zu gehen, wohl wissend, dass Sie auf 
diesem Weg Wählerinnen und Wähler verlieren werden. 
Rückzug aus der Hochschulfi nanzierung ist Ihr Motto. Sie 
zwingen mit dem, was Sie bei der Finanzierung geändert 
haben, die Hochschulen in die Konjunkturabhängigkeit. 
Wenn sich Hochschulen nur noch auf Drittmittel stützen 
können, dann werden sie von der Konjunktur einzelner 
Branchen abhängig und leisten nicht mehr das, was der 
Staat zu leisten hat, nämlich die Bildung sicher zu stellen. 
Das verweigern Sie.

(Beifall bei der SPD)

Sie holen die Wirtschaft direkt an die Hochschulen. Ich 
habe gegen diese Kontakte überhaupt nichts. Ich bin der 
Meinung, man kann auch über Drittmittel reden, ich will 
aber wissen, welche Ergebnisse diese Forschung bringt. 
Es gibt nach wie vor – im Gegensatz zu dem, was wir for-
dern – keine Veröffentlichungspfl icht. Ich will wissen, was 
an unseren Hochschulen stattfi ndet. Ich will wissen, wor-
über geforscht wird, und ich will wissen, wie mit den Gel-
dern umgegangen wird und welche Leistungen wir zur 
Verfügung stellen. Sie tun so, als erwiese uns die Wirt-
schaft sozusagen einen netten Dienst. Tatsächlich gibt es 
vonseiten der Wirtschaft ganz klare Interessen in Bezug 
auf die Hochschulen. Aus wirtschaftlicher Sicht sind bil-
lige Labors für deren Forschungsarbeit ein Gewinn. 

Sie können sich also – halten wir es fest – nicht zwischen 
stockkonservativ und wirtschaftliberal entscheiden. Dass 
Sie sich nicht entscheiden können, kennen wir auch von 
unserem Ministerpräsidenten: München, Berlin, München, 
Hauptbahnhof – nein, das war etwas anderes. 

Das ist es doch, was Sie hier tun. Sie legen hier doch kein 
stringentes und konsequentes Gesetz vor. 

Zu den Hochschulen selbst: In dem, was Sie hier vor-
legen, vergessen Sie schlicht, dass die Hochschulen für 
die wissenschaftliche Ausbildung zuständig sind. Eine 
wissenschaftliche Ausbildung erfolgt nicht marktgerecht, 
sondern sie bildet tatsächlich Akademiker aus, die in 
dieser Gesellschaft Verantwortung übernehmen und die 
auch jenseits der Wirtschaftsinteressen eine Ausbildung 
haben, die umfassender ist und sie in die Lage versetzt, 
auch die für die Gesellschaft notwendige Verantwortung 
zu übernehmen.
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Wir wissen alle, dass die bayerischen Hochschulen in den 
nächsten Jahren vor ihren größten Herausforderungen 
stehen. Bis zum Jahr 2011 wird die Anzahl der Studie-
renden von derzeit 200 000 auf 300 000 ansteigen; das ist 
bekannt. Dabei handelt es sich auch um das Jahr mit dem 
Abiturdoppeljahrgang wegen des G 8.

Gleichzeitig verabschieden Sie sich aus der Finanzierung. 
Das kann wohl nicht sein. Sie verabschieden sich auch in 
der Formulierung des Gesetzes aus der Finanzierung, und 
das war ein langer Streit in den Beratungen. Bisher hieß 
es, der Freistaat Bayern stelle die Mittel zur Finanzierung 
der Hochschulen zur Verfügung. Künftig heißt es: Der Frei-
staat Bayern stellt Mittel zur Verfügung. 

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Und stellt! – Weitere 
Zurufe von der CSU)

- Herr Spaenle, nur mit der Ruhe. Mir geht es zunächst 
einmal um die fi nanziellen Mittel, die zur Verfügung gestellt 
werden. 

(Fortgesetzte Zurufe von der CSU)

- Herr Spaenle, ganz mit Ruhe. Wie gesagt, Sie bekommen 
hoffentlich noch etwas Redezeit. Ich weiß, ursprünglich 
waren für Sie nur 20 Minuten geplant. Dies ist auch ein 
Ausdruck dessen, wie wichtig Ihnen dieses Gesetz ist. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Noch einmal zur Frage der Finanzierung: „die Mittel“ heißt 
tatsächlich konkret: bestimmte Mittel für die Hochschule. 
Mittel ohne den Artikel „die“ kann auch ich zur Verfügung 
stellen, indem ich monatlich 10 Euro an die LMU über-
weise. Dann stelle ich auch Mittel zur Verfügung. Ob Sie 
es glauben oder nicht: Alle Juristen und Haushälter sind 
hier insofern einer Meinung, als es ein großer Unterschied 
ist, ob ich Mittel zur Verfügung stelle, die das umfassend 
mit abdecken, was Hochschulen an Personal und Sach-
mittelausstattung brauchen, oder ob ich sage, ich stelle 
Mittel zur Verfügung. Dabei ist es dann eher das Problem 
der Hochschulen, woher der Rest an Mitteln kommen soll, 
den der Staat nicht zur Verfügung stellt.

Wir befi nden uns in Bayern, und da möchte ich aus dem 
Bericht der Mittelstraß-Kommission zitieren:

Das deutsche Hochschulsystem leidet seit Jahr-
zehnten an Unterfi nanzierung. Bei den Mitteln, 
die im Studienjahr pro Studierenden aufgewendet 
werden, liegt Deutschland im unteren Mittelfeld. 

Im Übrigen liegt auch Bayern nicht an der Spitze. 

Es besteht ein eklatantes Missverhältnis zwi-
schen Anfänger- und Absolventenzahlen. Dabei 
wird die fi nanzielle Misere der deutschen Hoch-
schulen umso deutlicher, wenn man die Zahlen 
mit europäischen Spitzenuniversitäten ver-
gleicht. 

Als Beispiel mag hier ein Vergleich zwischen der TU Mün-
chen und der ETH Zürich dienen. So ist das Verhältnis von 
Studierenden pro Professor an der ETH Zürich mit 35 Stu-
dierenden deutlich günstiger als an der TU München mit 
44 Studierenden pro Professor. Zudem stehen an der ETH 
Zürich für knapp 12 000 Studierende 624 Millionen Euro 
im Jahr zur Verfügung, an der TU München sind es 227 
Millionen Euro für 20 000 Studierende. 

An der Ludwig-Maximilians-Universität in München, der 
größten Universität in Bayern, stehen für fast 40 000 Stu-
dierende circa 280 Millionen Euro zur Verfügung. So viel 
zur Finanzierung, die Sie, Herr Goppel, in den Himmel 
gelobt haben. 

Wir sind an unseren Hochschulen komplett unterfi nan-
ziert, das kann von allen Seiten bestätigt werden. Sie 
haben dargelegt, dass den Hochschulen wesentlich mehr 
Freiheit gewährt werden soll. Selbst wenn es so wäre – 
was nützt diese Freiheit, wenn die Mittel derart begrenzt 
sind, dass die Studienbedingungen und die Ausstat-
tungen darunter leiden und dass wir so weit reichende 
Probleme haben, dass viele, die ein Hauptseminar 
machen wollen, zwei bis vier Semester warten müssen. 
Die Bereitstellung nur geringer Mittel verlängert also auch 
die Studienzeiten. 

Darunter wird natürlich auch die Forschung, etwa die 
Grundlagenforschung, leiden. Deswegen bin ich in größter 
Sorge um die Spitzenposition der bayerischen Universi-
täten, die ich gar nicht bestreiten will. Sie argumentieren in 
einem Moment, in dem man weiß, es werden 50 % Stu-
dierende mehr sein, mit Studiengebühren, weil das in der 
Lehre hilft. Ich kann von unserer Seite nur ein defi nitives 
Nein zu Studiengebühren sagen, und zwar aus vielerlei 
Gründen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Denn Studiengebühren sind sozial selektiv, zwingen die 
Studierenden zu Mehrarbeit und haben letztlich längere 
Studienzeiten zur Folge. Offensichtlich sind Sie sich dar-
über nicht im Klaren, dass bereits heute fast die Hälfte der 
Studierenden unter Hartz-IV-Niveau lebt. Sie können sich 
hoffentlich vorstellen, was dies für jemanden bedeutet, 
der monatlich zusätzlich 80 Euro aufzuwenden hat. Da 
würde ich bitte schön von Ihrer Seite einmal gerne erklärt 
bekommen, wie das mit Ihren sonst so pseudo-sozial 
vorgetragenen Ansichten übereinstimmt. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Noch nicht mal das!)

- Richtig, noch nicht mal das. 

Zudem kommt natürlich von Ihnen immer wieder die 
Rückfrage, woher das Geld kommen soll. Woher das Geld 
kommen soll, ist relativ simpel: Wir haben in diesem Jahr 
Steuermehreinnahmen in Höhe von 300 Millionen Euro, 
und wir werden nach dem Steueränderungsgesetz in 
2007 ein weiteres Plus weit über diese 300 Millionen Euro 
hinaus erzielen. Angesichts dieser Zahlen kann ich Sie nur 
bitten, dieses Geld in die Bildung zu stecken. Denn wir 
wissen, welche Defi zite wir an den Hochschulen und an 
den Schulen haben.

(Beifall bei der SPD) 
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Nehmen Sie dieses Geld und sorgen Sie dafür, dass die 
Zukunft unserer Kinder und unserer Jugendlichen anders 
aussieht als in Ihrem Plan, nämlich weiterhin zu selek-
tieren, auszugrenzen und nichts dagegen zu tun, dass in 
Bayern Ihre Politik der sozialen Auslese weiter betrieben 
wird, die eines so großen und reichen Landes nicht würdig 
ist.

(Beifall bei der SPD) 

Sie argumentieren immer, man müsse mit der schwarzen 
Null für die Zukunft der Kinder sorgen. Ich weiß nicht, wo 
da tatsächlich die Sorge um die Kinder und Jugendlichen 
ist. Man muss vielmehr für die Zukunft der Kinder und 
Jugendlichen sorgen, indem man ihnen Bildung nicht ver-
kauft. Bildung ist keine Ware, sondern Aufgabe des 
Staates und die Zukunft dieses Landes. Wenn Sie das 
nicht kapieren, wird die Zukunft der CSU äußerst begrenzt 
sein.

(Beifall bei der SPD - Margarete Bause (GRÜNE): 
Hoffentlich! – Johanna Werner-Muggendorfer 
(SPD): Das kann uns nur recht sein!)

Dass Sie sich auf die Studiengebühren einlassen, die 
letztlich dazu führen, dass das Studieren künftig für 
bestimmte Gruppen ein Armutsrisiko ist, ist für mich nicht 
nachvollziehbar. Ich habe es bereits gesagt: Die Hälfte der 
Studierenden hat weniger Geld als Hartz-IV-Empfänger 
zur Verfügung. Sie können sich ungefähr vorstellen, wie 
sich diese Situation gestalten wird. Herr Kollege Raben-
stein wird zu diesem Thema noch ausführlicher reden. 

Ich muss zwischendurch nach der Redezeit fragen, das 
kann man hier nicht richtig erkennen. 

(Zuruf: 15 Minuten!)

- Danke schön.

Ihre Ideologie, Ihr Herangehen an die Bildung und an die 
Bürgerinnen und Bürger Bayerns zeigt – dies ist der 
Spruch des Kollegen Stockinger, den er im Ausschuss 
häufi ger brachte: Jeder ist seines Glückes Schmied. 
Gegen diese abgedroschenen Sprüche, die aber auch 
eine klare Ideologie zeigen, wehren wir uns vehement, 
davon setzen wir uns deutlich ab. Denn nicht jede und 
nicht jeder ist seines Glückes Schmied, sondern der Staat 
hat die klare Aufgabe, Menschen die Unterstützung zu 
gewähren, die sie brauchen, und allen jungen Menschen 
gleichen Chancen zu geben. Man kann sich nicht auf 
solch einen Spruch zurückziehen, außer man ist eines: so 
unsozial, dass es unsozialer nicht mehr geht. 

(Beifall bei der SPD – Prof. Dr. Hans Gerhard Sto-
ckinger (CSU): Beifall, mäßig!)

- Herr Kollege Stockinger, ich habe es auch schon erlebt, 
dass Sie oder andere hier reden und gackern und am 
Schluss nur mäßiger Beifall kommt. 

(Heiterkeit)

Heute steht in der „Süddeutschen Zeitung“: „Die Hoch-
schulen an der langen Leine“. Ich würde eher sagen, 
dieser Gesetzentwurf nimmt die Hochschulen mehr denn 
je an die Kandare. Das wäre eigentlich die korrekte Über-
schrift gewesen.

Mit dem, was Sie vorgetragen haben, Herr Minister 
Goppel, haben Sie einen Fakt völlig außen vor gelassen, 
und das fi nde ich besonders erstaunlich. Bisher konnten 
die Hochschulen Grundordnungen, also sozusagen ihre 
Satzungen für die innere Struktur der Hochschule, 
erlassen. Diese Grundordnungen mussten vom Ministe-
rium nur insofern bearbeitet werden, als die Rechtsauf-
sicht wahrgenommen wurde. Man hat sich also damit 
unter juristischen Gesichtspunkten beschäftigt.

Künftig soll die Fachaufsicht dazukommen. Wo hier mehr 
Autonomie sein soll, wo hier mehr Offenheit sein soll, wo 
hier mehr Zugeständnisse in Richtung Freiheit für die 
Hochschulen sein sollen, ist für uns überhaupt nicht nach-
vollziehbar. Auch die Freiheiten, die Sie mit Zielvereinba-
rungen usw. suggerieren, sind doch nur scheinbar stich-
haltige Argumente, wenn man genau hinschaut. Zielver-
einbarungen mit den Universitäten sind dann sinnvoll, 
wenn man sie fi nanziell tatsächlich gut ausstattet,

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

wenn man ihnen fi nanziell mehr Hoheiten gibt, als Sie jetzt 
zugestehen wollen, und wenn der Bayerische Landtag 
Anspruch darauf erhebt, über die Rahmenbedingungen, 
unter denen Hochschule stattfi ndet, zu diskutieren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

So viel Freiheit soll es aus meiner Sicht nicht geben, dass 
man sagt: Dann macht mal einfach. Ich bin der Meinung: 
Der Bayerische Landtag ist das Gremium, das solche 
Fragen auch diskutieren und kontrollieren muss. Hier ver-
weigern Sie sich. Wir werden künftig als Landtag über die 
Frage der Zielvereinbarungen nicht mitdiskutieren können. 
Ich bedauere dies zutiefst.

Zur Frage der Autonomie wird im Folgenden der Kollege 
Vogel Stellung nehmen.

Ich möchte noch etwas zu den Frauen an den Hoch-
schulen sagen. Ich denke, das ist ein Kapitel, das Ihnen 
inzwischen richtig peinlich sein müsste. Die Situation der 
Frauen und ihre Karriereverläufe an den Hochschulen 
haben sich über viele, viele, viele Jahre nicht verbessert. 
Wir haben immer noch geringste Anteile an den Profes-
suren, auch in Deutschland, in Bayern. Wir sind in man-
chen Bereichen bei drei bis vier Prozent. Aber bei den 
Studierenden haben die Frauen sehr aufgeholt.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Genau! 
Das Potenzial ist da!)
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Es ist also nicht so, dass die Grundvoraussetzungen nicht 
gegeben wären. Wo fi ndet denn in den Regelungen Ihres 
Gesetzentwurfs tatsächlich Frauenförderung statt?

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Wenn ich vergleiche, nehme ich eben nicht immer nur 
Deutschland als Maßstab, weil Deutschland in dieser 
Frage generell schlecht ist. Das muss man sagen. Aber 
dann muss man sich einmal die Rangliste anschauen. Vor 
uns liegt Finnland mit über 20 % – gut, da sagt man: na ja, 
Bildung in Finnland. Dann kommt – erstaunlich – Portugal, 
danach Polen, Spanien, Frankreich, Italien, das Vereinigte 
Königreich, Schweden, Litauen und dieTschechische 
Republik.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Mein 
lieber Gott!)

Dann kommt Deutschland, innerhalb Deutschlands steht 
Bayern an der letzten Stelle, und dann kommen noch die 
Niederlande. Das ist richtig peinlich.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Sie reagieren auf eine solche Situation, indem Sie nichts 
Besseres zu tun haben, als zu sagen: Frauenbeauftragte 
können künftig problemlos auch Männer sein.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Wun-
derbar!)

Das ist Ihre Reaktion.

Genau das ist der falsche Weg. Wir brauchen Frauenbe-
auftragte, Frauen, die engagiert sind, die diese Misere 
kennen und die wissen, welche Wege man gehen muss, 
wenn man an der Universität Spitzenpositionen erreichen 
will.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Das brauche ich und nicht Männer, die davon meistens 
leider keine Ahnung haben.

Zur Rolle der Studierenden möchte ich noch ein paar 
Sätze sagen, weil das, was da stattfi ndet, für mich seit 
langem unerträglich ist. Es gibt in Bayern ASten, das 
wissen Sie, das nehmen Sie inzwischen auch zur Kenntnis. 
Sie laden auch die Landes-ASten-Konferenz zu Anhö-
rungen ein, Sie laden AStA-Vorsitzende hierher ein. Wenn 
es darum geht, unter den Studierenden kompetente Dis-
kussionspartner zu haben, dann reden auch Sie mit den 
ASten-Vertretern.

Seit 32 Jahren halten die Studierenden die ASten in 
Bayern aufrecht, obwohl es sie per Gesetz nicht mehr 
gibt. Ich kenne keine andere Aktion, die es so lange gibt. 
32 Jahre kommen Studierendengeneration nach Studie-
rendengeneration an die Hochschulen, engagieren sich in 

ASten, in selbst organisierten Gremien, weil diese kast-
rierten Gremien aus Ihrem Bayerischen Hochschulgesetz 
defi nitiv nicht geeignet sind, studentische Interessen 
wahrzunehmen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Da bitte ich dringend darum, zu sagen: Hier akzeptieren 
wir endlich einmal die Realität, anerkennen, dass das so 
ist, und gehen wieder von diesem Wahnsinn weg.

Sie haben damals die ASten abgeschafft mit einem hoch-
interessanten Argument: Hätte der RCDS an den Hoch-
schulen die Mehrheit, würden wir es nicht tun. Registrieren 
Sie bitte: Auch heute hätte er nicht die Mehrheit. Das ist 
nun einmal in Bayern gesellschaftliche Realität. Machen 
Sie das, was andere Bundesländer selbstverständlich tun. 
Führen Sie die verfasste Studierendenschaft wieder ein.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Nur noch ganz wenige Sätze zur Situation des Mittelbaus. 
Auch hier gilt eigentlich Ähnliches wie bei den Studie-
renden. Die Einbindung des Mittelbaus ist zu schwach, 
die Topleistungen in der Wissenschaft werden aber 
gerade vom Mittelbau erbracht. Häufi g werden wissen-
schaftliche Mitarbeiter mit Drittelstellen abgespeist, 
machen am Fachbereich – ich sage es jetzt mal grad-
heraus – den Deppen für zehn Jahre und gehen dann oft 
auch ohne Promotion, geschweige denn Habilitation, 
wieder weg. Sie übernehmen die Lehre, sie leisten Unge-
heueres in der Forschung, und Sie tun nichts außer zu 
überlegen, wie man Arbeitszeiten verlängern kann. Das ist 
Ihre Antwort darauf. Sie tun nichts für diese Menschen, 
und Sie tun auch nichts dafür, Stellen anzubieten, damit 
diejenigen, die an unseren Hochschulen Spitzenleis-
tungen erbringen, auch tatsächlich an diesen Hoch-
schulen bleiben. Jeder, der die Möglichkeit hat, bleibt 
nicht an der Hochschule, sondern geht in die freie Wirt-
schaft, weil er sagt: Verdienstmöglichkeiten, Aufstieg-
schancen, Arbeitsbedingungen, das ist nicht das, was ich 
mir wünsche.

Wie gesagt, wenn Bayern gut bleiben will, dann hat es 
Nachholbedarf. Sonst werden wir die längste Zeit gut 
gewesen sein.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Habilitation und Juniorprofessur – einerseits ist das ein 
kleines Pünktchen positiv, andererseits bleibt es eine 
halbherzige Sache, weil Sie die Juniorprofessur schlus-
sendlich doch zu einer Professur zweiter Klasse machen.

Zum Schluss möchte ich Ihnen, Herr Minister, einen 
offenen Brief aus den Münchner Hochschulen an Herrn 
Dr. Edmund Stoiber überreichen. Beschäftigte der Univer-
sität und der Universitätsklinika sind seit Wochen im 
Streik. Sie wollten diesen Brief direkt in der Staatskanzlei 
abgeben. Er wurde dort nicht angenommen. Sie durften 
nicht einmal ins Vorzimmer.

(Unruhe bei der SPD und Zuruf: Unverschämt-
heit!)
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Es sind 69 Professoren, die unterschrieben haben, es ist 
der Kanzler der LMU, der ihn unterschrieben hat. Ich ver-
mute, dass Sie wenigstens einen etwas besseren Zugang 
zum Ministerpräsidenten haben als die streikenden 
Beschäftigten an den Universitäten, und möchte Ihnen 
daher diesen Brief mitgeben.

(Beifall bei der SPD – die Rednerin überreicht 
Herrn Staatsminister Dr. Goppel den Brief.)

Bleibt noch eines übrig: Wir werden natürlich Ihre Anträge 
und Ihren Gesetzentwurf ablehnen, aber eines soll klar 
sein: Wir werden Ihnen in den nächsten Monaten extrem 
genau auf die Finger schauen, was die Studiengebühren 
anbelangt und was alle diese Maßnahmen anbelangt, bei 
denen wir der Meinung sind, dass die Spitzenuniversi-
täten Bayerns in ihrer Spitzenrolle extrem gefährdet sind.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Margarete Bause (GRÜNE))

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Frau Kollegin Rupp, vielen Dank. Als Nächster hat Herr 
Kollege Dr. Spaenle das Wort.

Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Herr Präsident, Herr Staats-
minister, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf zunächst 
eine Änderung des Titels unseres Entschließungsantrags 
zu Protokoll geben, da wir diesen Antrag ja erst im 
Anschluss an die Verabschiedung der Hochschulgesetze 
zu beraten und zu beschließen haben. Der Titel soll fol-
genden Wortlaut haben:

Entschließung zum Bayerischen Hochschulge-
setz, zum Bayerischen Hochschulpersonalgesetz 
und zum Hochschulauswahlverfahren. 

Und nun zu Ihnen, Frau Kollegin Rupp: Hilfl os, ideenlos, 
respektlos!

(Beifall bei der CSU – Adelheid Rupp (SPD): Wie 
Sie! – Zurufe und Heiterkeit bei der SPD und bei 
den GRÜNEN – Zuruf von den GRÜNEN: Über-
heblich, dass es besser nicht mehr geht!)

Frau Kollegin Rupp, ich möchte mir weitere Bemerkungen 
ersparen, aber eines kann ich Ihnen nicht ersparen. Die 
Unverschämtheit, mit der Sie die Beratungspraxis Ihrer 
Kolleginnen und Kollegen hier bewerten, macht fas-
sungslos.

(Anhaltende Zurufe von der SPD und von den 
GRÜNEN)

Da bleibt es mir nicht erspart darauf hinzuweisen, wie oft 
Sie nicht anwesend waren, wie oft Sie schlecht vorbereitet 
waren und wie oft Herr Vogel für Sie einspringen musste.

(Zurufe von der SPD)

Auf dieses Niveau, auf das Sie sich da begeben haben, 
möchte ich nicht einmal runterschauen. 

(Beifall bei der CSU – Zurufe von der SPD und 
von den GRÜNEN)

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir stehen an 
einer der wichtigsten Wegmarken der Wissenschaftspo-
litik im Freistaat Bayern seit Bestehen der Zweiten Repu-
blik. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das muss 
man natürlich würdigen!)

Wir haben innezuhalten und über die Rolle und die Bedeu-
tung der Hochschulen in unserem Lande einen Moment 
grundsätzlich nachzudenken. Dies geschieht - der Herr 
Staatsminister hat es angesprochen – mit der umfang-
reichsten Hochschulgesetzgebung, die in Bayern je statt-
gefunden hat, das heißt mit einer umfassenden Neuorien-
tierung und Ausrichtung des Hochschulwesens in 
Bayern.

Die Hochschulen in Bayern haben einen ganz wesentli-
chen Anteil an der Modernisierung unseres Landes seit 
dem Zweiten Weltkrieg weg vom Agrarstaat hin zum füh-
renden Wirtschaftsstandort in einer Kommunikations- und 
Wissensgesellschaft. Die Gründungswellen der Sech-
ziger- und Neunzigerjahre haben den wichtigsten Roh-
stoff, den wir im Flächenland Bayern zur Verfügung haben, 
gehoben. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Den Goppel! – Heiterkeit 
bei den GRÜNEN)

- Sudelsepp, dei Erntn kimmt spater, gell. Der Schatz der 
Bildungsreserven im Flächenstaat wurde gehoben. Mit 
einem Netz aus 30 Hochschulen, etwa 20 Fachhoch-
schulen und 10 Universitäten, sind wir in der Lage, jedem 
Studierwilligen und jeder Studierwilligen ein Hochschul-
angebot in unmittelbarer Nähe seines und ihres Wohn-
ortes zu machen. Es war eine ganz zentrale strategische 
Aufgabe im größten Flächenland der Republik, eine 
solche Option im tertiären Bildungssektor fl ächendeckend 
entwickelt zu haben.

(Beifall bei der SPD)

Dies ist eine große Leistung, die dieses Land unter großen 
Anstrengungen vollbracht hat. Sie hat dazu geführt, dass 
wir mit diesem wichtigen zentralen Rohstoff „Geist“ in der 
Lage sind, unser Land als Standort im internationalen 
Wettbewerb ganz vorn zu halten und unsere Hochschulen 
in der Spitzenliga der europäischen und weltweiten Uni-
versitäten an erster Stelle zu sehen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie man mit 
den hohen Schulen in unserem Lande in Zukunft umzu-
gehen hat. Die Wettbewerbsbedingungen haben sich 
komplett verändert. Der Standortwettbewerb hat sich 
internationalisiert, in den einzelnen Fachdisziplinen sogar 
globalisiert. Die Notwendigkeit, in einem immer höheren 
Maße akademisch vorgebildete Arbeitskräfte auf Dauer 
und in der Fläche an jedem Standort des Landes vorzu-
halten, hat dazu geführt, dass wir auch hier eine stärkere 
Eigenverantwortung für die einzelne Hochschule als wich-
tigsten Leitmaßstab für diese Fortentwicklung der Hoch-
schulpolitik in Bayern grundgelegt haben.
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Wir hatten zwei Koordinaten zu beachten; sie sind in vor-
bildhafter Weise in diesem Gesetzeswerk umgesetzt: So 
viel operative Verantwortung und operative Handlungsfä-
higkeit wie möglich für die einzelne Hochschule auf der 
einen Seite und auf der anderen Seite so viel strategische 
wissenschaftspolitische, landespolitische Gesamtverant-
wortung wie notwendig in der Hand der Administration 
und an der Spitze des Staatsministeriums. Diese beiden 
Koordinaten galt es anzulegen, um das Hochschulwesen 
für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fi t zu 
machen. Diesem hohen Anspruch wird mit dieser Gesetz-
gebung vorbildhaft Rechnung getragen. Noch nie gab es 
ein solches Maß an Freiheit und Verantwortung für die 
einzelne Hochschule in Bayern wie mit diesem zum 1. Juni 
dieses Jahres in Kraft tretenden Gesetzgebungswerk. 

Das ist auch nötig, weil die Herausforderungen, die die 
einzelne Hochschule zu bewältigen hat, wachsen. Sowohl 
der Staatsminister wie auch die Kollegin Rupp haben auf 
die großen Herausforderungen im Bereich der Lehre hin-
gewiesen: Ein Ansteigen der Studierendenzahlen von 
etwa 250 000 auf 320 000 bis 330 000. Zur Bewältigung 
dieser Aufgabe, das heißt zu einer deutlichen Verstärkung 
der Bedeutung der Lehre auf der einen Seite, und auf der 
anderen Seite der ganz ernst zu nehmenden und gar nicht 
hoch genug anzusetzenden Verschärfung des Wettbe-
werbs in der Forschung ist eine konkrete Einzelverantwor-
tung der einzelnen Hochschule für ihren Kurs notwendig, 
was die Frage der Schwerpunktbildung, das heißt des 
Fächerprofi ls, der entsprechenden Forschungsanstren-
gungen, aber auch der besonderen Schwerpunktsetzung 
in der Lehre angeht. Deshalb sind zwei Kompetenzzüge 
eine Grundtendenz dieser Gesetzgebung: Überwälzen 
von Kompetenzen in die einzelne Hochschule, das Gros 
aus dem Wissenschaftsministerium, aber auch aus dem 
Finanzministerium, weil die Hochschulen in einem 
Ausmaß selbst entscheidungs- und handlungsfähig 
gemacht werden müssen, wie wir es bisher nicht gekannt 
haben. 

(Adelheid Rupp (SPD): Was ist mit der Fachauf-
sicht?)

Die entsprechende Folge daraus ist, dass wir auch inner-
halb der Hochschule eine Neujustierung der Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten benötigen, wenn wir das Ver-
hältnis zwischen Staat und Hochschule in diesem Maß 
grundlegend neu ordnen nach dem Muster - ich sage es 
noch einmal -: soviel Freiheit und Verantwortung wie mög-
lich in die einzelne Hochschule und soviel strategische 
wissenschaftspolitische Gesamtverantwortung wie nötig 
in der Hand der Administration und des Wissenschaftsmi-
nisters. 

Nach diesem Muster zu handeln bedeutet natürlich auch, 
dass sich bei einer deutlichen Ausweitung der Handlungs-
kompetenzen und Verantwortlichkeiten in der Hochschule 
auch die operative Leitung der Hochschulen, die Hoch-
schulleitung selbst zu einem schlagkräftigen Organ aus-
formen und ausbilden muss. Und auch die entsprechende 
Neujustierung der Verantwortlichkeiten innerhalb der 
Hochschule in die Fachbereiche, in die Dekanate bis hin 
zur Frage der einzelnen Wissenschaftspersönlichkeit 
muss zu einer vollkommenen Neuordnung der Verhält-
nisse und der Kompetenzen untereinander führen. 

Einer starken Hochschulleitung, die nach außen und innen 
durchsetzungsfähig und natürlich in ganz hohem Maße 
- in einem deutlich höheren Maße als bisher - verantwort-
lich für den Kurs des Hauses ist, muss eine starke Kon-
trolle gegenübergestellt sein. Dies ist der neue Hoch-
schulrat. Wir haben 1998 beginnend mit der institutio-
nellen Verankerung gesellschaftlicher Verantwortung und 
gesellschaftlich wichtiger Kräfte begonnen. Wir gehen 
diesen Weg nach positiven Erfahrungen an allen Hoch-
schularten und Hochschulstandorten konsequent weiter. 
Der Herr Staatsminister hat darauf hingewiesen. Das Vor-
bild der Technischen Universität und insbesondere die 
Auswertung des Modells der TU und der Wirksamkeit des 
dortigen Verwaltungsrates geben hier das Beispiel. Was 
geschieht konkret? – Wir überführen die gewählten Mit-
glieder des Senats 1 zu 1 in diesen neuen Hochschulrat 
und stellen den gewählten Mitgliedern des Senats acht 
Persönlichkeiten aus dem gesamten Spektrum von 
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur gegenüber. 

(Zurufe von den GRÜNEN)

Die Verantwortung dafür - das ist das entscheidende 
Moment auch entlang dieser Grundphilosophie: so starke 
Eigenverantwortung wie möglich -, welche Persönlich-
keiten aus dem gesellschaftlichen Leben entscheidungs-
wirksam in diesem neu gestalteten Gremium Hochschulrat 
mitwirken sollen, liegt bei der Hochschule selbst. Das 
heißt, es werden nach dem Hochschulprofi l, sei es etwas 
mehr technisch, etwas mehr geisteswissenschaftlich oder 
seien es Fachhochschulen mit diesem oder jenen Profi l, 
die Hochschulgremien selbst sein, die die entsprechenden 
Persönlichkeiten, die die gesellschaftliche Verankerung 
einer solchen Hochschule bewirken, zu suchen haben. 
Nichts anderes ist die Grundphilosophie. Weder die Fern-
steuerung durch noch die Außensteuerung, sondern eine 
institutionelle Hereinnahme gesellschaftlicher Verantwor-
tung in die Unternehmung Hochschule, das ist die Grund-
philosophie zur Gestaltung des neuen Hochschulrates, 
die hier wirkungsmächtig verankert wird. 

Eine besondere Rolle messen wir auch hier der Mitwir-
kung des weiblichen akademischen Personals bei, indem 
wir die Frauenbeauftragte mit Sitz in diesem Gremium 
versehen - volle Informations- und Redefreiheit, aufgrund 
der Parität, die hier zwischen externen und internen Mit-
gliedern angezeigt ist –, aber von einem Stimmrecht 
absehen.

Die Grundfrage ist, welche Rolle die Hochschulen spielen 
sollen und welchen gesellschaftspolitischen Auftrag wir 
diesen wichtigen Institutionen in unserem Lande mitgeben 
wollen, und wie man damit umgeht. Die Hochschulen 
haben drei Kernaufgaben.

Erste Kernaufgabe ist die Mehrung des Wissens und 
dessen Weitergabe in der akademischen Lehre. Die zweite 
Kernaufgabe ist die des gesellschaftspolitischen Markt-
platzes. Alle wichtigen Probleme unserer Gesellschaft 
müssen an der Stelle, an der die Wissensgrenzen nach 
vorne geschoben werden, intensiv diskutiert und debat-
tiert und auch gesellschaftspolitisch verantwortet 
werden. 

(Wolfgang Vogel (SPD): Und deshalb ist auch 
unser Änderungsantrag abgelehnt worden!)
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Die dritte Kernaufgabe ist die Frage, wie wir mit dem öko-
nomischen Faktor Hochschule umgehen. Jede Hoch-
schule ist eine Unternehmung mit einem hohen ökonomi-
schen Faktor, mit dem was an staatlichen Mitteln einge-
setzt wird, mit dem was über Drittmittel, seien es staatliche 
oder nichtstaatliche Drittmittel, an Wertschöpfung pas-
siert und mit dem, was an konkreter Kooperation zwi-
schen Hochschulen und Wirtschaft und anderen gesell-
schaftlichen Kräften möglich ist. 

Hochschulen binden große ökonomische Potenz und ent-
fachen solche. Vor diesem Hintergrund ist die Rolle der 
Hochschule die einer Unternehmung mit besonderem 
gesellschaftspolitischem Auftrag. Deshalb die Philoso-
phie, eine entsprechende gesellschaftspolitische Veran-
kerung zu erzeugen. 

Der größeren Eigenverantwortung, die die Hochschule 
wahrzunehmen hat, steht natürlich ihre Kernaufgabe von 
Forschung und Lehre gegenüber. Insbesondere die Lehre 
rücken wir mit dieser Gesetzgebung noch weiter in den 
Mittelpunkt der Hochschulen. 

Die Verantwortung des akademischen Lehrpersonals für 
die Ausbildung der jungen Menschen gerade in den kom-
menden 15 Jahren ist in der gesellschaftspolitischen Wir-
kung gar nicht hoch genug anzusetzen. Wir haben bis 
etwa 2010, 2012 oder 2014 die letzten geburtenstarken 
Jahrgänge. Sie stellen einen Auftrag für eine Gesellschaft 
dar, die dem demographischen Wandel mit einer solchen 
Brutalität ausgesetzt ist wie die unsere. Diese letzten 
geburtenstarken Jahrgänge sind optimal akademisch 
auszubilden. Dem wird Rechnung getragen, und dem ist 
Rechnung zu tragen. 

Das verfolgen wir mit größten Anstrengungen, die natür-
lich auch mit der Frage der Ressourcenzuteilung durch die 
Wissenschaftspolitik zu tun hat. Hier sind wir alle in einem 
ganz hohen Ausmaß gefordert. 

Der Bayerische Landtag und die Bayerische Staatsregie-
rung tragen mit dem Innovationspakt bis 2008 dieser 
Herausforderung Rechnung. Aber das reicht nicht aus. 
Die Anstrengungen sind in einem Höchstmaß zu forcieren, 
um den Herausforderungen gerecht zu werden. Ich 
glaube, darüber sind wir uns alle einig. 

Frau Kollegin Rupp hat ein Zitat aus dem Mittelstraß-Gut-
achten gebracht. Es war eines der wenigen präzisen 
Zitate. Es bezog sich auf die grundlegende Unterfi nanzie-
rung der Hochschulen in Deutschland. Das ist zu unter-
streichen. 

Die Bayerische Staatsregierung und der Bayerische 
Landtag tragen dem mit dem Beschluss über den Innova-
tionspakt in einer singulären Weise Rechnung. In keinem 
anderen Land der Bundesrepublik Deutschland wird eine 
untere Finanzierungsgrenze mit Zuwachsoptionen garan-
tiert. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Frage der entspre-
chenden Leistungsparameter, die an das akademische 
Personal anzulegen sind, um in den Genuss dieser Res-
source zu kommen, zu betrachten. Leistung muss ange-

spornt und belohnt werden. Wo diese Leistung nicht 
erbracht wird, müssen Konsequenzen gezogen werden. 
Das reicht von der neuen Professorenbesoldung über die 
Frage der entsprechend leistungs- und belastungsbezo-
genen Mittelvergabe bis zur zentralen Funktion der Ziel-
vereinbarung. Der Staat lässt los, gewährt Planungssi-
cherheit und entwickelt im Dialog mit den Hochschulen 
– woher soll es sonst kommen!; bottom up! – wissen-
schaftspolitische Defi nitionen von Zielen und Inhalten aus 
den Hochschulen heraus und über einen längerfristigen 
Zeitraum gemeinsame Profi le der einzelnen Hoch-
schulen. 

Dieses Zusammenwirken einer Gesetzgebung, die der 
Hochschule für den Kurs, den sie einschlägt, weitestge-
hende Selbstverantwortung überträgt, gekoppelt mit dem 
Instrument der Zielvereinbarung, wird die Hochschulland-
schaft in unserem Land in einem Ausmaß verändern, dass 
jeder weiß, wo er gemeinsam mit dem Staat zu seinem 
Standort geht. Diese Ziele werden vereinbart. Wir werden 
darauf achten müssen, dass diese Ziele gemeinsam ent-
wickelt und eingehalten werden. 

Wir müssen allerdings der speziellen Situation der Hoch-
schule Rechnung tragen, was auch die Frage einer mögli-
chen Nichterfüllung dieser Ziele angeht. Es muss eine 
angepasste Mechanik entwickelt werden. Dies ist und 
wird ein lernendes System sein. In unserem Entschlie-
ßungsantrag sind dafür wichtige Anhaltspunkte gegeben. 

In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode werden wir es 
zu einer unserer Kernaufgaben zu machen haben, dass 
wir für das Zusammenspiel zwischen der Hochschule 
neuer Gattung als einer hoch eigenverantwortlichen Kör-
perschaft und dem Staat in der Entwicklung und Beglei-
tung dieser Zielvorgaben den richtigen Kurs einschlagen. 
Mit diesem Instrumentarium sind wir in der Lage, die Spit-
zenanforderungen in Forschung und Lehre auch ange-
sichts steigender Studierendenzahlen zu bewältigen. 

Wir haben auch den Blick auf die Zeit danach zu richten. 
Ab etwa 2015/16 wird der demographische Wandel mit 
dem Abbruch der geburtenstarken Jahrgänge und den 
entsprechend geringeren Jahrgangsstärken unsere Hoch-
schulen erreichen. Wenn wir dem Grundprinzip, dass wir 
im Flächenland Bayern mit einem ausdifferenzierten 
Hochschulsystem die Bildungsreserven in einem 
Höchstmaß entwickeln und heben wollen, gerecht 
werden, dann müssen wir auch auf diese Phase danach 
blicken. Wir werden auf Dauer, um dem hohen Niveau der 
Leistungsfähigkeit des Standortes Bayern gerade auch im 
Dienstleistungsbereich und im tertiären Sektor gerecht zu 
werden, auf einen prozentual und absolut wachsenden 
Anteil akademisch vorgebildeter Arbeitskräfte angewiesen 
sein. Das ist die strategische Kernaufgabe des vor uns 
liegenden Jahrzehnts im Bereich der Lehre. 

Dass wir dazu einen gesellschaftlichen Paradigmen-
wechsel wagen müssen, ist eine der wichtigsten Verände-
rungen, die mit dieser Hochschulgesetzgebung in Verbin-
dung stehen. Das ist die Einführung von Eigenbeiträgen 
der Studierenden zu den Kosten ihres Studiums. 
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Die Einführung von Studienbeiträgen ist wissenschaftspo-
litisch geboten und sozialpolitisch verantwortbar. Warum? 
Die strategische Aufstellung von Studienbeiträgen richtet 
sich auf die Verbesserung der persönlichen Ausbildungs-
situation des Studierenden in zweierlei Hinsicht. Zum 
Ersten garantiert nach wie vor ein akademisches Studium 
eine überdeutliche Erfolgsprognose im individuellen 
Berufsleben. Unter diesem Aspekt ist ein verantwortbarer 
Eigenbeitrag zumutbar. 

Zum Zweiten ist mit der Zusage, dass die Eigenbeiträge 
der Studierenden in vollem Umfang dem Bereich der 
Lehre zur Verfügung gestellt bleiben und bleiben müssen 
und nicht kapazitätsbegründend sind – der Herr Staatsmi-
nister hat darauf hingewiesen –, die fi nanzielle Garantie 
des Staates bis 2008 und darüber hinaus verbunden, um 
der Forderung nach der strategischen Grundaufstellung 
der nachhaltigen Verbesserung der Situation der Lehre 
gerecht zu werden. 

Sozialpolitisch verantwortbar ist das vor dem Hintergrund, 
dass wir mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen einer 
möglichen Abschreckung von Studiengebühren entge-
genwirken. Der Herr Staatsminister hat darauf hinge-
wiesen. Das betrifft auch die Frage der Höhe der Studien-
gebühren und der Eigenverantwortung, die den Hoch-
schulen übertragen ist. Das will ich hier aber nur anspre-
chen. 

Die Eigenbeiträge der Studierenden sind ein ganz wich-
tiges Mittel, um auch die Rolle der Lehre in der Tätigkeit 
des einzelnen akademischen Lehrers bzw. der einzelnen 
akademischen Lehrerin nachhaltig zu verankern, weil hier 
in den kommenden Jahren gewaltige Mittelströme in 
Bewegung gesetzt werden. 

Eine weitere Frage betrifft den Umgang mit dem akademi-
schen Personal. Das neue Hochschulpersonalgesetz 
gewährt ein Höchstmaß an Breite der Qualifi zierungs-
wege. Der Herr Staatsminister hat es kurz angesprochen. 
Ich erinnere an die Habilitation und die Juniorprofessur, 
die gegenüber dem bundespolitischen Ansatz deutlich 
weiterentwickelt wird, wo es nach sechs Jahren einen 
guillotineartigen Schluss dieses Qualifi zierungsweges 
gibt. Bayern entwickelt hier eine qualitäts- und leistungs-
orientierte, am Tenure-track-Modell orientierte Aufstiegs-
option in eine Lebenszeitprofessur. 

Wir bilden weiterhin die arbeitsmarktpolitische Figur des 
wissenschaftlichen Mitarbeiters aus. Darauf sei nur kurz 
hingewiesen. 

In summa ist der Weg, den wir mit dieser Hochschulge-
setzgebung einschlagen, der richtige und zukunftsorien-
tierte Versuch – der gelingen wird –, auf die Herausforde-
rungen von Forschung und Lehre an der Schwelle des 
21. Jahrhunderts an einem Standort, der in einem 
Höchstmaß auf akademisches Wissen und auf hervorra-
gend qualifi zierte akademische Mitarbeiter angewiesen 
ist, die richtige Antwort zu geben. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächste hat Frau Kollegin Gote das Wort. 

Ulrike Gote (GRÜNE): Herr Präsident, Herr Minister, sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen! „Die Kunst, die Wis-
senschaft und ihre Lehre sind frei.“ So steht es in 
Artikel 108 der Bayerischen Verfassung. Das wissen Sie 
alle. Das und nichts weniger muss der Maßstab zur 
Bewertung der heute zur Verabschiedung stehenden 
Gesetzentwürfe der Staatsregierung zu den Hochschulen 
und den Universitätskliniken sein. 

Damit Sie sich hier nicht langweilen und wir hier nicht alle 
Detaildebatten aus den Ausschussberatungen wieder-
holen müssen, werde ich Ihnen heute ganz eng an diesem 
Verfassungsartikel erläutern, warum wir GRÜNEN die von 
der Staatsregierung vorgelegten Gesetzentwürfe 
ablehnen. 

„Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei.“ 
Welche sind aber die Voraussetzungen für diese Freiheit? 
Ich meine, es sind Autonomie, Demokratie, Öffentlichkeit, 
Offenheit, Vertrauen, Gerechtigkeit, Mut und Verantwor-
tung. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Da die Beratungen zu den Hochschulgesetzen und ihre 
Rezeption in der Öffentlichkeit und in der Welt der Hoch-
schulen gezeigt haben, wie vielschichtig und missver-
ständlich der Begriff der Autonomie gebraucht und miss-
braucht werden kann, lohnt es sich an dieser Stelle 
einmal, genauer und auch auf Deutsch zu sagen, was 
man darunter verstehen kann. Liebe Kollegen von der 
CSU, sonst haben Sie es nicht so mit den Autonomen. In 
der Hochschulpolitik verstecken Sie sich doch allzu gerne 
hinter diesem etwas nebulösen Begriff. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Engelbert Kupka 
(CSU): Zwischen Autonomie und Autonom 
besteht ein Unterschied!)

- Ich sage Ihnen jetzt, was ich darunter verstehe. Autonom 
bin ich, wenn ich selbstständig und unabhängig handeln 
kann, wenn ich mich selbst organisieren kann und in 
meinen Entscheidungen frei bin. Werden die bayerischen 
Hochschulen also in diesem Sinne in Zukunft autonomer 
sein? An die Grenzen der Autonomie werden die Hoch-
schulen auch in Zukunft sehr schnell stoßen. Die Leine der 
Ministerialbürokratie mag etwas länger geworden sein, 
losgelassen haben Sie aber nicht. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Noch immer müssen die Hochschulen ihre Grundord-
nungen genehmigen lassen. Die volle Organisationsauto-
nomie haben sie nicht. Sie verfügen nicht über ihr Liegen-
schaftsvermögen. Dieses wird zentral verwaltet. Sie 
haben die Hochschulleitung zwar zum Dienstherrn 
gemacht, die volle Personalhoheit haben Sie ihr aber noch 
nicht gegeben. Noch immer redet der Minister bei Beru-
fungen mit. Viele der 107 Artikel des Hochschulgesetzes 
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sind immer noch von einer sehr hohen Regelungsdichte 
geprägt. Freiheit atmet dieses Gesetz nicht, nirgends, an 
keiner Stelle.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vielleicht wäre es auch gar nicht richtig, den Hochschulen 
in allen von mir genannten Punkten die volle Autonomie zu 
geben. Darüber kann man ernsthaft und lange streiten. 
Dann sollten Sie aber auch nicht den Anspruch für etwas 
erheben, das Sie mit diesem Gesetz nicht eingelöst 
haben. 

Dort, wo Sie die Leine etwas losgelassen haben, haben 
Sie gleich einen Ausgleich geschaffen. Sie haben die 
Leine zwar gelockert, aber gleich einen Zaun um den Aus-
lauf gezogen. So kann man die Zielvereinbarungen ver-
stehen, von denen wir alle miteinander noch nicht sagen 
können, ob sie sich zu einem sinnvollen Steuerungsinstru-
ment entwickeln werden, oder ob mit ihnen die ministeri-
elle Gängelei nur unter neuem Namen fortgesetzt wird.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie haben Kontrolle und Hineinregieren nicht reduziert. Sie 
haben es nur verlagert. Da gibt es den neuen Hoch-
schulrat. Dieser nimmt nun stärker als bisher Kontrollfunk-
tionen wahr, die sehr weit in hochschulinterne Details rei-
chen. Wie ein Aufsichtsrat einer AG – Sie haben es heute 
sogar noch einmal wiederholt, Herr Minister – soll er funk-
tionieren. Es gibt dabei aber einen entscheidenden Kon-
struktionsfehler. Die Aufgaben des neuen Hochschulrates 
sind eine Mischung aus Kontrolle und operativem 
Geschäft. Das fi nde ich sehr gefährlich. Das fi nden Sie so 
in keiner Aktiengesellschaft. Die Autonomie der Hoch-
schule wird durch den neuen Hochschulrat jedenfalls 
nicht gestärkt.

Selbstständiger und mächtiger geht aus der Gesetzesno-
velle sicher die Hochschulleitung hervor. Geschwächt und 
unselbstständiger werden nahezu alle anderen. Den Senat 
haben Sie zum Beispiel massiv geschwächt. Dem akade-
mischen Mittelbau gestehen Sie nicht mehr Selbststän-
digkeit zu. Dem nichtwissenschaftlichen Personal trauen 
Sie mehr Autonomie erst gar nicht zu. Die Studierenden 
sind in Sachen Autonomie wohl die größten Verlierer. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Das Studium wird durch den Bologna-Prozess in einem 
Maße verschult und mit einer Prüfungsdichte versehen, 
die ein freies Studieren gar nicht mehr möglich machen. 
Den selbstständigen Studenten und die selbstständige 
Studentin hatten Sie beim Schreiben dieser Hochschulge-
setzesnovelle sicher nicht vor Augen. 

Haben Sie den Hochschulen mehr Unabhängigkeit 
gegeben? Unabhängigkeit würde etwas kosten. Auto-
nome Hochschulen müssen fi nanziell auf sicherem Fun-
dament stehen, um die in sie gesetzten Erwartungen auch 
erfüllen zu können. Der Anteil der Bildungsausgaben am 
Staatshaushalt ist in Bayern aber seit Jahren rückläufi g. 
Bayern zieht sich wie alle anderen Länder seit Jahren 

schleichend aus der Finanzierung der Hochschulen 
zurück. Daran ändern auch nichts Ihre Taschenspieler-
tricks, die Sie zum Beispiel im Laufe der letzten Haus-
haltsdebatte angewandt haben. Von dem angeblichen 
Aufwuchs, den Sie während des laufenden Haushalts-
jahres wie eine Monstranz vor sich hertragen, kommt bei 
den Hochschulen nicht viel an. Der größte Teil fl ießt auf-
grund tarifl icher Regelungen in die Pensionskassen und 
Personalausgaben. Ein weiterer großer Teil ging zum Bei-
spiel auch an den Forschungsreaktor München II. Die 
Haushalte der Hochschulen haben Sie nicht wirklich 
gestärkt. Da wäre noch sehr viel mehr notwendig 
gewesen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Die Haushalte der Hochschulen sind seit Jahren unterfi -
nanziert. Die Hochschulen haben es in dieser Woche 
selbst vorgerechnet, wie hoch ihr Bedarf in den nächsten 
Jahren wäre, um die Herausforderungen steigender Stu-
dierendenzahlen zu bewältigen. Herr Goppel, wir erwarten 
daher auch ein Milliardenprogramm für die nächsten 
Jahre. Stattdessen schreiben Sie den Rückzug im Gesetz 
auch noch fest, indem Sie den Hochschulen nur noch 
Mittel und Stellen, aber nicht mehr die Mittel, die sie brau-
chen, zusagen. Die Drittmittelabhängigkeit wird immer 
größer. Sie verweisen die Hochschulen auf Spenden, Stif-
tungen und Privatvermögen.

(Engelbert Kupka (CSU): Das haben sie doch 
schon immer gehabt!)

- Ja, die gilt es jetzt aber sehr stark zu akquirieren. Führt 
dies zum Ziel einer größeren Autonomie?

(Engelbert Kupka (CSU): Ja, freilich!)

Trägt dies zu einem gesicherten Fundament bei, auf dem 
die Hochschulen unabhängig und eigenständig agieren 
und sich entwickeln können? 

(Engelbert Kupka (CSU): Es trägt bei!)

Sie liefern die Hochschulen den Zwängen des Marktes 
aus und behaupten, Sie würden sie befreien.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, das Versprechen der Auto-
nomie löst dieses Gesetz nicht ein. 

Die zweite Voraussetzung der Freiheit ist Demokratie. Nur 
eine demokratische Hochschule kann eine freie Hoch-
schule sein. Stärken Ihre Gesetzentwürfe die Demokratie 
an den Hochschulen? Sie haben den Senat deutlich 
geschwächt. Sie beschränken die Mitwirkungsrechte der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Sie haben in den Debatten im Ausschuss 
oft infrage gestellt – daran erinnere ich mich noch gut, 
Herr Stockinger -, ob das nichtwissenschaftliche Personal 
zur Gestaltung und Führung der Hochschulen überhaupt 
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etwas beizutragen habe. Sie geben der Frauenbeauf-
tragten oder, Herr Kollege Weidenbusch, dem Frauenbe-
auftragten im Hochschulrat kein Stimmrecht. Die externen 
Mitglieder des Hochschulrates werden nicht gewählt, 
sondern auf Vorschlag der Hochschulleitung und des 
Ministeriums bestellt. Der Hochschulrat wiederum wählt 
dann den Präsidenten oder die Präsidentin. Demokratie-
verkürzung würde ich das nennen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Studierenden verstehen Sie eigentlich schon gar nicht 
mehr als Mitglieder der Hochschulen. Auch das haben 
Sie, Herr Kollege Stockinger, im Ausschuss sehr deutlich 
gesagt. Sie haben die Vorstellung, dass Studierende Kun-
dinnen und Kunden sind, die sich nur eine Dienstleistung 
an ihrer Hochschule erkaufen, schon sehr weit verinner-
licht. Natürlich ist es dann auch konsequent, dass Sie die 
studentische Mitbestimmung praktisch komplett verwei-
gern und die Einführung der verfassten Studierenden-
schaft immer noch ablehnen. Eine demokratische Hoch-
schule ist das nicht, Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Ein guter Nährboden für die Freiheit von Lehre und For-
schung ist das auch nicht. 

Als dritte Voraussetzung der Freiheit habe ich die Öffent-
lichkeit genannt. Die Hochschulen sind ein Teil unserer 
Gesellschaft. Sie erfüllen einen öffentlichen Auftrag. Des-
halb ist es notwendig, dass sie sich auch gegenüber der 
Gesellschaft öffnen, dass transparent wird, was an 
unseren Hochschulen geschieht und dass unsere Hoch-
schulen in den öffentlichen Diskurs eingebunden sind. Die 
Hochschulen sind öffentliche, staatliche Einrichtungen. 
Darüber, dass dies so bleibt, muss dieser Landtag 
wachen; darüber müssen wir wachen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, vor allem aus 
dem Hochschulausschuss, Sie haben während der Bera-
tungen an einigen Stellen selbst gespürt, dass die Rolle 
des Landtags in der Hochschulpolitik immer weiter 
zurückgedrängt wird. Deshalb haben wir auch gemeinsam 
an einigen Stellen in den Gesetzen bzw. durch Protokoll-
erklärungen Ihrerseits Berichte und Rechenschaft gegen-
über dem Landtag eingefordert. 

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Zustimmungsvorbe-
halt!)

Ich deute auch Ihren heutigen Entschließungsantrag als 
Ausdruck eines gewissen Unbehagens über eigenen 
Kompetenzverlust, der mit dieser Gesetzesnovelle ver-
bunden ist.

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Sie kennen die Exe-
gese!)

Es kann nicht sein, dass unsere Hochschulen schleichend 
zu Aktiengesellschaften umfunktioniert werden, in die nur 
noch der Aufsichtsrat und die Shareholder Einblick haben. 
Kämpfen Sie für eine öffentlich verantwortete Hochschul-
politik und überlassen Sie das Feld nicht der Staatsregie-
rung und einigen Hochschulmanagern! 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Die vierte Voraussetzung der Freiheit ist die Offenheit. 
Mindestens unter zwei Aspekten werden Ihre Gesetzent-
würfe dem Anspruch der Offenheit als Voraussetzung für 
freie Kunst, Wissenschaft und Lehre nicht gerecht. Unsere 
Hochschulen haben dann Zukunft, wenn sie zu weltof-
fenen Hochschulen werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Internationalisierung der bayerischen Hochschulen 
muss ein zentrales Anliegen der Hochschulpolitik sein. Es 
muss den Hochschulen möglich sein, verstärkt internatio-
nale Studien und Wissenschaftskooperationen zu organi-
sieren, geeignete Betreuungsprogramme für ausländische 
Studierende und Dozentinnen und Dozenten zu organi-
sieren, sich im Ausland zu präsentieren und internationale 
Partnerschaften zu pfl egen. Der Abbau bürokratischer 
Hürden und umfangreiche Betreuungs- und Begleitpro-
gramme wären wichtig, um ausländische Studentinnen 
und Studenten für das Studium oder ausländische Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler für eine Lehr- und 
Forschungstätigkeit an einer bayerischen Hochschule zu 
gewinnen. Gelebte Internationalität ist unverzichtbar im 
Wissenschaftsbetrieb. Ausländische Studierende und 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bereichern den 
Wissenschaftsstandort Bayern. 

Für all das schafft das neue Hochschulgesetz nicht den 
notwendigen Rahmen. Ausländische Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen fi nden an bayerischen Hochschulen 
noch nicht den Freiraum und die Entwicklungsperspek-
tiven, die den Hochschulstandort Bayern für sie zu einem 
attraktiven Arbeitsfeld machen würden.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Einführung von Studiengebühren wird die Internatio-
nalisierung behindern; denn die Gebühren werden dazu 
führen, dass nicht mehr die kommen können, die etwas 
leisten können, sondern nur noch jene, die es sich leisten 
können. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD) 

Sie haben die Stimmen – und die gab es im Verlauf der 
Beratungen, gerade aus den kirchlichen Organisationen 
und der Entwicklungszusammenarbeit heraus – nicht 
gehört, die dringend davor warnen, auch im Wissen-
schaftsbereich die Tore nach Europa zu verschließen. Sie 
verschenken durch mangelnde Offenheit Potenzial der 
Zukunft. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Der zweite Aspekt geht hinein ins Land. Offenheit der 
Hochschulen sicherstellen heißt auch, den Hochschulzu-
gang zu öffnen. Auch hier verlässt das neue Hochschulge-
setz die engen Bahnen nicht. Es wäre sinnvoll gewesen, 
den Hochschulzugang noch weiter aufzumachen - für 
Menschen ohne Abitur und mit berufl icher Erfahrung. Hier 
könnten wir getrost den Hochschulen und den Studierwil-
ligen mehr zutrauen. Auch die Grenzen zwischen den 
verschiedenen Hochschultypen sollten ganz aufgelöst 
werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Der von uns geforderten rechtlichen Gleichstellung von 
Fachhochschulen und Universitäten haben Sie sich ver-
weigert. Mehr Offenheit für Kooperationen, vereinfachter 
Wechsel zwischen verschiedenen Hochschulen – das alle 
könnte mehr Bewegung und frischen Wind in unsere 
Hochschullandschaft bringen und würde die Freiheit von 
Wissenschaft und Lehre befl ügeln. Autonomie, Demo-
kratie, Öffentlichkeit, Offenheit – an all diesen Vorausset-
zungen fehlt es in Ihren Gesetzentwürfen

Die nächsten vier Voraussetzungen sind mindestens 
genauso wichtig, und hier versagen Sie ebenfalls. Als 
erstes nenne ich Vertrauen. Ihnen fehlt es an Vertrauen in 
die Hochschulen.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie wollen immer alles kontrollieren. Sie haben nicht wirk-
lich Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und die Leistungs-
bereitschaft der Hochschulen und ihrer Mitglieder.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Sie haben zu nie-
mandem Vertrauen!)

- Ja, Sie trauen ihnen zu wenig zu, wahrscheinlich des-
wegen, weil Sie sich selbst auch zu wenig trauen. Sie 
trauen zum Beispiel den Fachhochschulen nicht wirklich 
zu, dass sie auf so hohem Niveau forschen können wie 
Universitäten.

(Zuruf des Abgeordneten Ernst Weidenbusch 
(CSU))

- Ich nehme Herrn Weidenbusch ausdrücklich aus; er hat 
genug Selbstvertrauen. – Also Sie trauen den Fachhoch-
schulen nicht genügend zu. Sie trauen Ihnen nicht zu, 
dass Sie genau so gut forschen können wie die Universi-
täten, dass sie Studierende promovieren können, dass sie 
Kooperationen mit Universitäten und anderen Hoch-
schulen, mit Akademien und dem Handwerk selbst orga-
nisieren und gestalten können. Zusammengefasst: Sie 
trauen ihnen nicht zu, dass sie sich entwickeln können.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie wollen bei all diesen Punkten die Spielregeln 
bestimmen und alles kontrollieren. Noch nicht einmal 
ihren Namen dürfen sich die Hochschulen, insbesondere 
die Fachhochschulen, selbst geben.

Sie haben auch kein Vertrauen in den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Für die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses ist die Chance eines Neubeginns nicht voll 
genutzt worden. Sie haben nicht die Rahmenbedingungen 
dafür geschaffen, dass die Juniorprofessur, die Sie nun 
endlich eingeführt haben, zum Erfolg wird. Am Ende 
trauen Sie der Juniorprofessur noch nicht einmal den von 
Ihnen selbst bescheinigten Erfolg zu, dann nämlich, wenn 
die Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen ihren 
Professorentitel nach Ende der Dienstzeit und trotz posi-
tiver Bewertung wieder abgeben müssen. 

Für den Mittelbau sind leistungshemmende Beschrän-
kungen geblieben, nämlich bei der Drittmitteleinwerbung, 
bei der Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse 
und bei der selbstständigen Wahrnehmung von Aufgaben 
in Forschung und Lehre.

Den größten Mangel aber hat Ihr Hochschulgesetz bei 
einem der wichtigsten Kriterien der Freiheit, bei der 
Gerechtigkeit. Kolleginnen und Kollegen von der CSU, ich 
habe Ihnen von diesem Rednerpult aus schon einmal die 
Situation an unseren Hochschulen vor Augen geführt, für 
die Sie Verantwortung tragen. An unseren Hochschulen 
studieren die Kinder der Reichen und Privilegieren. Vier 
Fünftel von ihnen studieren. Von 100 Kindern aus der 
sozialen Herkunftsgruppe „hoch“ studieren 81 Kinder. 
Von 100 Kindern aus der sozialen Herkunftsgruppe 
„niedrig“ sind es nur 11. 

Diese Situation – das wissen Sie hoffentlich mittlerweile 
alle – hat sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ver-
schärft und nicht etwa gebessert. Ich habe Sie 
damals – das war vor etwa einem halben Jahr – gefragt, 
ob Ihnen das egal ist. Es scheint Ihnen egal zu sein, es 
sind jedenfalls nur sehr wenige hier, die sich dafür interes-
sieren. Ob Sie diese Situation so in Ordnung fi nden, habe 
ich gefragt; ob Sie etwas daran ändern wollen, habe ich 
gefragt. Es ist doch Ihre Aufgabe, aus Verantwortung für 
unsere ganze Gesellschaft und für die Menschen in 
Bayern, für die jungen begabten Menschen in Bayern, an 
diesem Punkt für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist 
Ihre Aufgabe; dafür sitzen Sie hier.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD)

Meinen Sie denn nicht auch, dass wir es uns gar nicht 
leisten können, die Ressourcen der Kinder aus ärmeren 
Familien weiterhin in dieser Weise zu verschwenden? 

Ich habe Sie damals gefragt – und ich frage Sie heute 
wieder -: Glauben Sie, dass die Einführung von Studien-
gebühren ein geeignetes Mittel ist, um mehr begabten 
jungen Menschen aus sozial schwächeren Familien ein 
Studium zu ermöglichen?  - Nein, sie werden die soziale 
Ungerechtigkeit weiter verschärfen. Sie verschlechtern 
die Situation derer, die es ohnehin schon schwer genug 
haben. Es gibt keine sozialverträglichen Studienge-
bühren.

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD)
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Die von Ihnen immer wieder beschworene Sozialverträg-
lichkeit ist eine Lüge. Mit den von Ihnen in Aussicht 
gestellten Krediten nehmen Sie die Last der Studienge-
bühren von den sozial Schwächeren gar nicht weg; Sie 
verlagern sie nur mit Zins und Zinseszinsen in deren 
Zukunft. Sie nutzen die Risikobereitschaft der jungen 
Menschen aus. Sie verlängern die soziale Ungerechtigkeit 
in die berufl iche Zukunft der Betroffenen hinein.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das trifft Studierende aus sozial schwächeren Familien 
eben ungleich härter als jene mit fi nanzkräftigem Hinter-
grund; denn sie müssen die Schulden beim Start ins 
Berufsleben und häufi g auch in der Familiengründungs-
phase zurückzahlen, genau dann nämlich, wenn der 
Finanzbedarf junger Menschen und junger Familien am 
größten ist. In dieser Gruppe ist kein Familienvermögen, 
kein zu erbendes Eigenheim oder Ähnliches da, um mit 
den Schulden oder den neu hinzukommenden Belas-
tungen leichter klarzukommen. 

Das trifft übrigens besonders junge Frauen hart; denn, das 
zeigen die Erfahrungen aus Australien: Die jungen Frauen 
tragen sehr viel länger an diesen Schulden ab, weil sie 
beschämender Weise immer noch weniger verdienen als 
Männer bei gleicher Leistung, weil sie Familienpausen 
einlegen wollen oder müssen. Sie trifft dann auch eine 
ungleich höhere Zinslast. Nennen Sie das Geschlechter-
gerechtigkeit?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sie schicken gerade die jungen Menschen mit Schulden 
ins Leben, denen sie gleichzeitig sagen, dass sie selbst für 
ihr Alter vorsorgen müssen, dass im Gesundheitswesen in 
Zukunft immer mehr Leistungen mitfi nanziert werden 
sollen. Die Generation, die Sie jetzt auch noch mit Studi-
engebühren belasten, wird von mehreren Seiten in die 
Zange genommen. Gute Perspektiven, gerade für sozial 
Schwächere? Nennen Sie das Generationengerechtig-
keit?

Schauen wir jetzt einmal auf die Seite der Hochschulen. 
Die Hochschulen können das Geld der Studierenden gut 
gebrauchen. Sie sind mittlerweile in einer fi nanziellen Situ-
ation, in der sie jeden Euro und jeden Cent nehmen 
müssen, den sie bekommen können, um vernünftig zu 
arbeiten. Sie haben den Hochschulen frisches Geld ver-
sprochen, das ihnen vollständig zur Verfügung stehen 
sollte. Dieses Versprechen haben Sie mit Blick auf die 
Studiengebühren schon mehrfach gebrochen: Die Hoch-
schulen müssen die entstehenden Verwaltungskosten 
tragen, und sie rechnen dabei – da können Sie fragen, 
wen Sie wollen – mit ungefähr 15 % der Einnahmen, die 
allein die Verwaltung schlucken wird. Sie haben einen 
hohen bürokratischen Aufwand. Die größte Frechheit ist, 
dass sie auch noch das Ausfallrisiko tragen müssen. 10 % 
der Einnahmen zusätzlich zu den 15 % müssen in einen 
Sicherungsfonds einbezahlt werden, aus dem die Ausfälle 
für nicht zurückgezahlte Kredite ausgeglichen werden.

Außerdem – das war auch das Thema der letzten Wochen 
– müssen sie für die von Ihnen geschaffenen Befrei-
ungstatbestände aufkommen. Da kommen dauernd neue 

Vorstellungen hinzu, die Ihre Unterstützung fi nden. Ich 
wollte jetzt eigentlich Herrn Sibler ansprechen, den neuen 
Helden der Jugendarbeit. Der ist aber gar nicht da.

(Manfred Ach (CSU): Sehr gut. Das ist er in der 
Tat! Sehr guter Mann, der Sibler!)

Alle fi nden es richtig gut, dass ehrenamtlich Arbeitende, 
dass ehrenamtlich engagierte Studierende von den Studi-
engebühren befreit werden. Das klingt gut, dagegen kann 
eigentlich keiner sein. – Stimmt! Das ist eine gute Idee. Die 
kam übrigens nicht von Ihnen, sondern vom Bayerischen 
Jugendring. Sollen jetzt aber die Hochschulen die ehren-
amtliche Jugendarbeit fi nanzieren? Nichts anderes 
bedeutet das nämlich; denn von einem Ausgleich für die 
Hochschulen für die von Ihnen ausgesprochenen Befrei-
ungen habe ich nirgendwo etwas gelesen oder gehört. 
Scheinheilig nenne ich das.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Sorgen Sie dafür, dass das bayerische Jugendprogramm 
so ausgestattet ist, dass den Ehrenamtlichen die verdiente 
Anerkennung zuteil werden kann. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Manfred Ach (CSU): 
Sie sollten sich zuerst mit der Materie befassen, 
bevor Sie so herumschwafeln!)

Das Gegenteil davon haben Sie in den letzten Jahren 
getan; das wissen alle, die hier sitzen. Setzen Sie sich bei 
Ihrem Minister für Stipendien der Ehrenamtlichen ein. 
Alles andere wäre mehr als scheinheilig. Es ist unehrlich; 
denn auch Herr Sibler trägt die Studiengebühren mit, 
auch er wird dem zustimmen. 

Ihre angeblich familienfreundliche Regelung für Kinder 
aus Familien mit drei oder mehr Kindern, für die ein Kin-
dergeldanspruch besteht, ist ungerecht und zeigt, wie 
wenig durchdacht die Einführung von Studiengebühren 
ist. „Den Letzten beißen die Hunde“, das ist das Prinzip 
dabei. Die jüngsten Kinder werden dann wohl regelmäßig 
die angeschmierten sein. Wieso eigentlich? – Denn anders 
als ihre älteren Geschwister werden sie Studiengebühren 
zahlen müssen und auf den Schulden sitzen. Nennen Sie 
das Familiengerechtigkeit? 

(Beifall bei den GRÜNEN)

In besondere Bedrängnis bringen Sie behinderte und 
chronisch kranke Studierende, die Sie zu Bittstellerinnen 
und Bittstellern gegenüber den Hochschulen machen; 
denn in deren Ermessen steht es, ob diese von den Studi-
engebühren befreit werden oder nicht. Nennen Sie das 
Gleichstellung Behinderter? 

Zum Schluss erklären Sie mir bitte noch, wieso Studie-
rende mit Kindern über zehn Jahren nicht mehr befreit 
werden sollen, während Studierende mit Kindern unter 
zehn Jahren von den Studiengebühren befreit sind. 
Glauben Sie wirklich, dass ältere Kinder und Jugendliche 
den Familienhaushalt in fi nanzieller Hinsicht weniger 
belasten als jüngere Kinder? 
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Das Ausfallrisiko wälzen Sie auf die Hochschulen ab. Zieht 
man dies alles in Betracht, so wird erheblich weniger bei 
den Hochschulen ankommen, als Sie behaupten. So sind 
die Hochschulen in Zukunft gut beraten, wenn sie keine 
Studierenden aus Familien mit drei und mehr Kindern, 
keine Studierenden mit Kindern und keine kranken und 
behinderten Studierenden mehr aufnehmen; für diese 
bekommen sie nämlich keine Studiengebühren.

(Beifall bei den GRÜNEN – Dr. Thomas Beyer 
(SPD): Rechtswidrig ist das, was Sie planen!)

Einzelne Universitäten haben auch schon angekündigt, 
dass sie von den darüber hinausgehenden Befreiungstat-
beständen gar keinen Gebrauch machen werden. Ich 
meine, zu Recht; denn es wird ihnen niemand zahlen. 

Haben Sie sich eigentlich überlegt, was Sie mit dieser 
Regelung anrichten? Unter dem Label der Sozialverträg-
lichkeit wird genau das Gegenteil erreicht.

(Beifall bei den GRÜNEN – Margarete Bause 
(GRÜNE): Das ist der Punkt!)

Den genannten Gruppen unter den Studierenden droht 
die Diskriminierung bei der Zulassung. Außerdem schaffen 
Sie Studierende erster und zweiter Klasse. Sie schüren 
den Neid der nicht Befreiten gegenüber den Befreiten. 

Aufhorchen lassen sollte übrigens eine aktuelle Presse-
mitteilung unseres Ministers Goppel. Noch in dieser 
Woche, am 16. Mai hat er erklärt: „Die Studienbeiträge 
kommen denjenigen Studierenden zugute, die sie 
bezahlen“. Das ist nachzulesen in der Pressemitteilung 
des Wissenschaftsministeriums Nummer 92 a/2006. 
Heißt das, dass zum Beispiel Behinderte, wenn ihnen eine 
Befreiung zuerkannt wurde, keinen Anspruch auf eine 
Verbesserung ihrer Studienbedingungen haben? – Inter-
essante Deutung, aber so muss man die Pressemitteilung 
wohl verstehen. Sicher werden die Hochschulen das 
ihnen verbleibende Geld sinnvoll einsetzen können. Wenn 
Sie sich allerdings ansehen, was die Hochschulen damit 
alles fi nanzieren sollen, und Sie darüber hinaus noch for-
dern, dass unterschiedlich hohe Gebühren den Wettbe-
werb unter den Hochschulen in Gang bringen sollen, dann 
tritt die ganze Verlogenheit Ihrer Studienbeiträge zutage. 
Mit 500 Euro pro Semester wird all das nämlich gar nicht 
zu fi nanzieren sein. Mit einer Differenz von 200 Euro von 
Hochschule zu Hochschule entsteht kein Wettbewerb. 
Aus den 500 Euro pro Semester müssten – damit Ihre 
Rechnung einigermaßen aufgeht – sehr schnell Tausende 
pro Semester werden. Schauen Sie sich die Entwicklung 
in allen anderen Ländern, die Studiengebühren eingeführt 
haben, an! In Kürze befi nden Sie sich in einer Gebühren-
spirale. Sie haben mit den 500 Euro Studiengebühren die 
Tür zu einem Systemwechsel in der Hochschulfi nanzie-
rung aufgemacht. Die Hochschulen rechnen schon jetzt 
insgeheim mit sehr viel höheren Gebühren. Die Grenze 
von 500 Euro ist eine Beruhigungspille für die Studie-
renden. Seien Sie wenigstens so ehrlich und sagen Sie 
offen, wohin die Reise gehen soll.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ein letztes Beispiel noch zu diesem traurigen Kapitel, das 
zeigt, wie bei diesem Thema gelogen wird: Sie verspra-
chen den Studierenden, dass das von ihnen gezahlte Geld 
auch direkt ihnen zugute kommt. Eine schöne Beschrei-
bung habe ich jetzt gelesen: „Nah am Studierenden“ soll 
das eingesetzt werden.

(Zuruf der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD) und von Abgeordneten der 
GRÜNEN: Näher am Menschen!)

Sie führen die Studiengebühren zu einer Zeit ein, in der die 
Hochschulen vor immensen Herausforderungen stehen, 
weil die Studierendenzahlen stark ansteigen werden. 
Dazu haben Sie mit beigetragen. Die unüberlegte und 
überhastete Einführung des G 8 bringt riesige Probleme 
mit sich. Das haben Sie zu verantworten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Herr Minister Goppel, Sie haben mir auf meine Schriftliche 
Anfrage vom Juli 2005 zu dieser Problematik geantwortet. 
Übrigens haben Sie zur Beantwortung dieser Anfrage gut 
ein halbes Jahr gebraucht, das allein ist schon ein 
Skandal; denn ich habe eigentlich nur Dinge abgefragt, 
von denen ich angenommen habe, dass man sie sich 
überlegt hat, bevor man all diese Reformen durchgeführt 
hat.

(Margarete Bause (GRÜNE): So kann man sich 
täuschen!)

Sie haben mir geantwortet: 

Um auch in Zukunft und bei Belastungsspitzen 
weitere Qualitätssteigerungen in der Lehre und 
für die Verbesserung der Studienbedingungen zu 
erreichen, werden Studienbeiträge erhoben 
werden.

Um bei Belastungsspitzen die Qualität halten zu können, 
werden Studienbeiträge erhoben. Das klingt doch ganz 
anders als das, was Sie uns sonst immer erzählen. Aber 
das haben wir uns sowieso gedacht.

Die letzten G-9-Jahrgänge und die ersten G-8-Jahrgänge 
büßen gleich mehrfach: Sie haben das Chaos in der 
Schule, sie müssen Büchergeld zahlen, sie haben keine 
Ausbildungsstellen und keine Studienplätze, aber Studi-
engebühren zahlen müssen sie. Sie zahlen mehr für ein 
schlechteres und knapperes Angebot. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Kollegen von der CSU, Ihr Entschließungsantrag bein-
haltet den etwas lächerlichen Versuch, dieses richtig zu 
stellen, aber nicht hier bei uns müssen Sie dafür kämpfen, 
sondern bei Ihrem Minister. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Der sieht das nämlich immer noch anders. Den Finanzmi-
nister brauchen Sie gar nicht zu fragen. 
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Kolleginnen und Kollegen, Gerechtigkeit ist eine wichtige 
Voraussetzung für Freiheit. An diesem Punkt klafft bei 
Ihrem Gesetzeswerk die größte Lücke. Eine wichtige Vor-
aussetzung dafür, ein Gefühl – wenigstens ein Gefühl – für 
Gerechtigkeit zu entwickeln, ist Respekt – Respekt vor 
dem, was Menschen zu leisten fähig und willens sind. An 
mangelndem Respekt vor dem Leistungswillen und der 
Leistungsbereitschaft junger Menschen leidet die Debatte 
über die Studiengebühren vor allem und immer dann, 
wenn es um diejenigen geht, die nicht wie die Mehrzahl 
der Studierenden – Sie erinnern sich hoffentlich – aus gut 
situierten karriere- und bildungsorientierten Familien 
kommen. Das zeigt auch der neueste Coup der Bildungs-
räuber, das so genannte Amberger Modell, Ihre soziale 
Tarnkappe. Dafür sollten Sie sich wirklich schämen, Kol-
legen von der CSU. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Herr Kollege Dr. Spaenle, Sie haben den angekündigten 
Antrag dazu folgendermaßen begründet: „Somit kann für 
ein noch größeres Spektrum an Hochschulzugangsbe-
rechtigten ein Studium auch mit Studiengebühren ver-
wirklicht werden.“ Gab es da doch ein Problem, Herr 
Dr. Spaenle? – Sie behaupteten doch immer alle 
zusammen unisono, durch Studiengebühren würde nie-
mand vom Studium abgehalten. War das jetzt ein Moment 
der klaren Sicht oder der Ehrlichkeit gegenüber sich 
selbst? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Amberger Modell bietet Studierenden Aushilfstätig-
keiten im sozialen Bereich mit einer Bezahlung unter Tarif. 
An sieben Euro ist gedacht. – Zehn Euro wären es min-
destens nach den Richtlinien für Arbeitsverträge in den 
Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes. Wie 
nennt man so etwas? – Ausbeutung? – Ich würde es Aus-
beutung nennen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erst drängen Sie die Studierenden in eine fi nanzielle Not-
lage, und dann nützen Sie diese auch noch aus. 

(Margarete Bause (GRÜNE): Genau so ist es!)

Man muss es so krass sagen, im Klartext heißt das doch 
nichts anderes als Folgendes: Die Kinder der Reichen 
fahren am Nachmittag weiter mit ihrem BMW-Cabriolet 
auf den Golfplatz oder widmen sich im besseren Fall ganz 
und gar ihrem verschulten Studium oder knüpfen am Kar-
rierenetzwerk, während die klugen Kinder der Armen für 
die Alten einkaufen gehen und den Rasen mähen. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Dr. Ludwig Spaenle 
(CSU): So ein Blödsinn!)

- Herr Dr. Spaenle, soll das wirklich das Miteinander der 
Generationen fördern? Soll das den sozialen Zusammen-
halt in der Gesellschaft erhöhen? – Genau das Gegenteil 
wird passieren. Noch dazu erweisen Sie dem Ehrenamt 
dadurch einen Bärendienst. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, zwei Vorausset-
zungen für die Freiheit von Kunst, Wissenschaft und Lehre 
gibt es noch: Mut und Verantwortung. Diese beiden Merk-
male brauchen wir bei Hochschulen und Wissenschaft, 
wir brauchen sie aber ebenso sehr – wenn nicht mehr - in 
der Politik, die die Rahmenbedingungen für die Hoch-
schulen setzt. Wir brauchen Mut und Verantwortung. Sie 
brauchen heute Mut und Verantwortung bei der Entschei-
dung über diese Gesetzesnovelle. Mutig ist die Hoch-
schulgesetzesnovelle nicht. Sie schwimmt fantasie- und 
einfallslos einem Mainstream hinterher, der sich in diesem 
Land breit gemacht hat. Mutig wäre die Novelle, mutig 
wären Sie, wenn Sie sich gegen den Mainstream in dieser 
Republik gestellt hätten.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Dabei hätten Sie auch die besseren Argumente auf Ihrer 
Seite, und – vielleicht ist das der Punkt, der am Ende 
zieht – Sie hätten die Aufmerksamkeit der Medien der 
ganzen Republik für sich allein gewinnen können.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie hatten bisher keinen Mut, sich in Berlin zu Wort zu 
melden und dafür zu sorgen, dass Wissenschaft und For-
schung im Zuge der Föderalismusreform nicht unter die 
Räder geraten. Im Gegenteil: Sie handeln nach kurzfris-
tigen Macht- und Prestigeargumenten und nicht an der 
Sache orientiert. Sie hätten im Übrigen alle Expertinnen 
und Experten auf Ihrer Seite gehabt. Ein Trauerspiel war 
es, allein mit ansehen zu müssen, wie Sie den Kompe-
tenzverlust der Bundesbildungsministerin im Zuge der 
Koalitionsverhandlungen mit betrieben haben. Ja, es 
würde Mut kosten, zu sagen, wir halten daran fest, dass 
es ein Recht auf Bildung für jeden Menschen gibt, dass es 
staatliche Aufgabe ist, dies zu garantieren, dass deshalb 
die Hochschulen angemessen fi nanziert werden müssen 
und dass es in Bayern keine Studiengebühren geben 
wird.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es würde Mut kosten, sich der Ökonomisierung aller 
Lebensbereiche entgegenzustellen, und genau dieser Mut 
fehlt Ihnen. Ihre Hochschulpolitik ist mutlos. Deshalb wird 
sie der Freiheit von Kunst, Wissenschaft und Lehre nicht 
dienen.

Ihre Politik ist auch verantwortungslos. Sie tragen die Ver-
antwortung für das, was diese Gesetze langfristig 
anrichten werden. Sie tragen die Verantwortung für den 
Systemwechsel, den Sie heute mit diesen Gesetzen voll-
ziehen, und für die Folgen, die daraus entstehen. Sie 
beschädigen das Wertvollste, was wir haben, nämlich das 
Potenzial, die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereit-
schaft unserer klugen Köpfe. Das ist das Kapital des Frei-
staates Bayern. Sie hindern junge Menschen, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Künstlerinnen 
und Künstler an der Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Sie ver-
schärfen soziale Ungerechtigkeit. Sie zerstören eine Kultur 
in diesem Land. – Und das alles ist auch noch größter 
volkswirtschaftlicher Unsinn. 
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Da Ihre Gesetzentwürfe diese acht von mir genannten 
einfachen und klaren Voraussetzungen für die Freiheit der 
Kunst, der Wissenschaft und der Lehre, nämlich Auto-
nomie, Demokratie, Öffentlichkeit, Offenheit, Gerechtig-
keit, Vertrauen, Mut und Verantwortung, nicht schaffen, 
lehnen wir die Gesetzentwürfe der Staatsregierung eines 
Bayerischen Hochschulgesetzes, eines Bayerischen 
Hochschulpersonalgesetzes, eines Bayerischen Universi-
tätsklinikagesetzes und eines Bayerischen Hochschul-
rechtsanpassungsgesetzes ab. 

Kolleginnen und Kollegen, Ihren Dringlichkeitsantrag, der 
– das will ich Ihnen gern zugestehen – sicher aus einem 
gewissen Unbehagen gegenüber den Gesetzentwürfen 
der Staatsregierung und den zu erwartenden Folgen 
heraus entstanden ist, lehnen wir ebenfalls ab. Er kann 
nicht heilen, was durch die Gesetzesvorhaben grundle-
gend falsch angelegt ist. 

(Lang anhaltender Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Bevor ich in der Tagesordnung fortfahre, darf ich Ehren-
gäste auf unserer Tribüne begrüßen. Ich heiße die Delega-
tion des Haushaltsausschusses der Nationalversammlung 
von Namibia unter der Leitung des Abgeordneten Johan 
C. de Waal herzlich willkommen. 

(Allgemeiner Beifall)

Gerade mit Ihrem Land pfl egen wir eine lange Zusammen-
arbeit, sicher auch darauf beruhend, dass wir eine 
gemeinsame Geschichte haben. Diese Zusammenarbeit 
ist sehr intensiv, und ich weiß, dass alle unsere Kollegen, 
die Sie in Namibia besucht haben, sehr begeistert zurück-
gekommen sind. Ich hoffe, dass Sie hier ebenso herzlich 
aufgenommen werden, dass Sie einen guten Austausch 
pfl egen und dass Sie viel Anregendes mit in Ihre Heimat 
nehmen können. 

(Allgemeiner Beifall)

Wir setzen die Beratungen zu den Hochschulgesetzen 
fort. Nächster Redner ist Herr Kollege Vogel. Bitte schön. 

Wolfgang Vogel (SPD): Herr Präsident, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Lassen Sie mich mit einem Zitat von Ale-
xander von Humboldt beginnen:

In einem Zeitalter, in dem man Früchte oft vor der 
Blüte erwartet und vieles darum zu verachten 
scheint, weil es nicht unmittelbar Wunden heilt, 
den Acker düngt oder Mühlräder treibt, … ver-
gisst man, dass Wissenschaften einen inneren 
Zweck haben und verliert das … Streben nach 
Erkenntnis, als Erkenntnis, aus dem Auge.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie grundlegend hat sich 
doch das Verständnis von Wissenschaft und Hochschul-
aufgaben in unserer Gesellschaft geändert. Ich bin mir 
sicher, noch in der letzten Legislaturperiode hätte mir der 
damals amtierende Wissenschaftsminister volle Unter-
stützung bei der Orientierung am Humboldt’schen Wis-

senschaftsbegriff zugesichert. Und heute? – Humboldt ist 
tot. Es lebe die neoliberale Sülze in den wissenschaftspo-
litischen Hirnen, in Hirnen, die glauben, nur das, was an 
globalisierenden Märkten Bestand hat und sich verwerten 
lässt, verdient auch staatlichen Schutz und hochschulpo-
litische Unterstützung.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

In Bayern wabert diese Sülze nicht nur vor sich hin, son-
dern sie lässt sich als angeblich wegweisendes Reform-
projekt auf den Altären der Marktgötzen feiern. Liberalisie-
rung und Rationalisierung werden suggeriert. Begriffe wie 
Flexibilität, Eigeninitiative, Selbstverantwortlichkeit, Leis-
tungssteigerung, Autonomie, Wettbewerb und Effi zienz 
gaukeln Modernität und Fortschritt vor. Herr Dr. Goppel, 
Sie sprechen von Freiheit und täuschen doch nicht über 
den Rückschritt in den radikalen Liberalismus des 
19. Jahrhunderts hinweg, 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

weil sich dieses Freiheitsdenken nämlich an den Denkka-
tegorien einer naiven vor-demokratischen Marktorientie-
rung ausrichtet.

Der Dreischritt, den die CSU-Hochschulpolitik in den 
letzten Jahren versuchte, bestehend aus Innovations-
bündnis, Optimierungskonzept und – jetzt – Hochschul-
gesetz mit Studiengebühren, dieser Dreischritt verändert 
die Koordinaten unseres Wissenschaftssystems, in dem 
die Einheit von Forschung und Lehre ebenso aufs Spiel 
gesetzt wird, wie der unmittelbare Zusammenhang von 
akademischer Breitenausbildung und zielgerichteter Spit-
zenförderung. Hochschularbeit wird von Ihnen in die 
Schablone von Markt und marktgängiger Verwertung 
gepresst. Renditedenken ersetzt den wissenschaftlichen 
Forscherdrang. Betriebswirtschaftliche Begriffe treten an 
die Stelle der bisherigen Wissenschaftsterminologie. Die 
Bildung, auch die akademische Ausbildung, deren Förde-
rung seit und dank der Aufklärung ein allgemeines 
Anliegen ist, die Bildung, die eine öffentliche Aufgabe zu 
sein hat, und deshalb als öffentliches Gut kostenfrei allen 
zur Verfügung gestellt werden müsste, sie wird zur markt-
gängigen Ware reduziert, zu einer Ware, für die man einen 
Preis, zum Beispiel in Form von Studiengebühren, zu 
zahlen hat.

Mit den vorliegenden Gesetzentwürfen, meine Kolle-
ginnen und Kollegen von der CSU, die Sie heute mit Ihrer 
Mehrheit in unverantwortlicher Art und Weise zum Gesetz 
werden lassen, und mit Ihrer Ablehnung unseres Entwurfs 
öffnen Sie ganz weit die Tore für Kommerzialisierung von 
Wissenschaft und Bildung. Genau wie viele der angespro-
chenen Rankings setzen Sie Vorgaben, die sich nicht 
mehr an der Wissenschaft orientieren, weil sie sich näm-
lich nicht den Wissenschafts-Codes „wahr“ und „unwahr“ 
unterwerfen, sondern den betriebswirtschaftlichen Maß-
stäben „verwertbar“ und „nicht verwertbar“.

Die zentrale Frage in der Hochschulpolitik lautet doch, 
meine Kolleginnen und Kollegen: Lassen wir uns davon 
leiten, dass die Zukunftsaufgabe der Hochschule nach 



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode5188 Plenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006

wie vor sein wird, nach Erkenntnissen um der Erkenntnis 
willen zu streben, weil die Suche nach Wahrheit und 
Erkenntnis für die gesellschaftliche Entwicklung als not-
wendig erscheint? Weil wir eine möglichst breite akademi-
sche Bildung mit Zugang für alle Gesellschaftsschichten 
haben wollen? Weil das in unseren Augen den Kern einer 
demokratischen Wissenschaftsgesellschaft ausmacht? 
Oder lassen wir uns von einem eingeengten ökonomi-
schen Blick leiten? – Sie stellen die betriebswirtschaftliche 
Kosten-Nutzen-Logik an die Stelle eines an der Aufklä-
rung orientierten Bildungs- und Wissenschaftsbegriffs. 
Das alles wird an Ihrem fragwürdigen Umgang mit dem 
Begriff der Autonomie deutlich. 

Auf den ersten Blick wollen wir alle gemeinsam die Auto-
nomie der Hochschulen. Wir wollen ihre Selbstständigkeit 
und ihre Unabhängigkeit, ihre Eigenverantwortung und ihr 
Satzungsrecht. Die CSU aber hat an einer Stelle sogar 
versucht, nämlich bei der Diskussion um den neuen 
Artikel 2, uns in ihrem Autonomieverständnis von Freiheit 
der Wissenschaft zu übertreffen. Die CSU hat nämlich den 
Änderungsantrag der SPD abgelehnt, in dem wir die 
gesellschaftliche und ökologische Orientierung von Wis-
senschaft fordern wollten. Dabei hat sich Herr Kollege 
Spaenle, der jetzt hinausgeht, sogar zu der Formulierung 
verstiegen, Forschung und Lehre würden keinem gesell-
schaftlichen Refl ektionsprozess unterliegen. Die For-
schungsergebnisse würden lediglich von der Gesellschaft 
bewertet. Daraufhin haben wir heftig widersprochen. Sie, 
Herr Kollege Prof. Dr. Stockinger, der Sie dankenswerter 
Weise noch hier sind, Sie haben für Ihre Fraktion erklärt, 
dass Sie sich vom gesellschaftspolitischen Verständnis 
von Hochschule, wie es von der SPD vertreten wird, dis-
tanzieren.

(Prof. Dr. Hans Gerhard Stockinger (CSU): Das 
werde ich heute auch wieder erklären!)

Gibt es bei Ihnen vielleicht doch noch ein Relikt, das 
besagt, dass das Streben nach der Erkenntnis um der 
Erkenntnis willen wichtig wäre? – Mitnichten! 

Ihre Ablehnung der Forderung nach einer gesellschaftli-
chen Verankerung von Lehre und Forschung hat einen 
ganz anderen Sinn. Indem Sie nämlich die Orientierung 
der Wissenschaft unter anderem am Erhalt und der Ver-
besserung der Lebens- und Umweltbedingungen ver-
neinen, öffnen Sie den Weg in eine Autonomiefalle, in eine 
doppelte Autonomiefalle, mit der wir unsererseits nichts, 
aber auch gar nichts zu tun haben wollen. Zum einen 
nämlich entlassen Sie die Hochschulen in eine halbher-
zige, vermeintliche Autonomie nach dem altbewährten 
Erziehungsmotto: Du kannst machen, was du willst, aber 
Geld bekommst du nur, wenn du machst, was ich will. 
Zum anderen schreiben Sie gleichzeitig genau vor, was 
geschehen muss, damit der Staat als Rechtsetzer und 
Hauptgeldgeber zunehmend von anderen ersetzt werden 
kann. Die Interessen derer, die den Staat dann ersetzen, 
sind aber weit davon entfernt, was wir unter einer auto-
nomen Wissenschaft verstehen. Sie ersetzen demokra-
tisch legitimierte Wissenschafts- und Gesellschaftsinter-
essen durch ein Gefasel von Hochschulen, die in der 
Champions League spielen sollen, von Elite- und Exzel-
lenzinitiativen, von Optimierungskonzepten, von Profi lbil-
dungswettbewerben, von technologischen und ökonomi-
schen Weltmeisterschaftsträumen, die mehrere Harvards 
im Land sprießen lassen. Doch all das ignoriert, dass 

dabei die Breitenbildung verkümmert und soziale Selekti-
onsprozesse auf Dauer wirken. Dabei sind Ihnen mehrere 
Schritte behilfl ich. In einem ersten Schritt haben Sie dazu 
beigetragen, dass unsere Hochschulen – das wurde 
bereits mehrfach angesprochen -, seit Jahren nicht in 
dem Ausmaß fi nanziert werden, wie wir das für notwendig 
erachten. Die Ausbauziele sind landesweit überall über-
schritten. Der Baubestand ist oft marode. Die Seminar-
räume sind überfüllt, in den Bibliotheken fehlen die 
Bücher. Vor all dem verschließen Sie systematisch die 
Augen, weil Ihr Credo – mehr Markt statt mehr Staat – 
immer auch die Forderung enthält, staatliche Aufgaben-
wahrnehmung einzuschränken. 

Als Hebel dafür dient die Forderung nach Konsolidierung 
des abgesenkten Staatshaushalts: also Kürzen und 
Sparen, Privatisieren der Leistungen für die Daseinsvor-
sorge. Auf die Hochschulen übertragen heißt das: weniger 
staatliche und bürokratische Steuerung, weniger demo-
kratische Mitbestimmung - zugunsten einer Scheinauto-
nomie -, mehr Wettbewerb zur Steigerung einer betriebs-
wirtschaftlichen Effi zienz, mehr private statt mehr staat-
liche Finanzierung. Der Kürzungshaushalt von 2004 mit 
fatalen Folgen für unsere Hochschulen gehört ebenso 
dazu, wie das so genannte Innovationsbündnis, in dem 
die Zusicherung – das mögen Sie noch so oft betonen, 
Herr Dr. Goppel -, dass dieser Kürzungshaushalt nicht 
unterschritten werden darf, nichts anderes als hochschul-
politischer Zynismus ist.

(Beifall bei der SPD)

Adelheid Rupp hat darauf hingewiesen, dass das wahre 
Problem, die Aufkündigung Ihrer staatlichen Finanzie-
rungszusagen durch die Neufassung von Artikel 5, ist. Der 
Staat zieht sich als Finanzier zurück und wird zu einem 
von vielen Geldgebern. Im engen Zusammenhang damit 
steht die konkrete Abwälzung staatlicher Aufgaben auf 
private Schultern. Dazu brauchen Sie die Studienbeiträge. 
Dazu wird Herr Kollege Dr. Christoph Rabenstein noch 
etwas sagen.

Nun haben Sie ein Problem. Bis vor wenigen Jahren 
waren alle Hochschulvertreter unisono der Auffassung: 
Studienbeiträge sind schlecht. Also mussten Sie konse-
quenterweise an der Finanzierungsschraube drehen, 
damit man heute sagen kann: Wir sind dankbar für jeden 
Cent, der hereinkommt. 

Sie mussten auch mit sanftem Druck zu einem dritten 
Finanzierungsinstrument zwingen, nämlich zu Drittmitteln 
- ich meine jetzt nicht die Drittmittel der Deutschen For-
schungsgemeinschaft – DFG – und andere staatliche 
Drittmittel, sondern die Öffnung für Mittel aus der Privat-
wirtschaft. Dafür geben Sie nun den Hochschulen unter-
nehmerische Freiheiten. Sie sollen sich profi lieren; sie 
müssen Leuchttürme werden, die aus der Masse empor-
ragen. Das wird dann belohnt. Die Uni, die den Ruf hat, 
eine Forschungsuniversität zu sein, ist dann für private 
Drittmittelgeber attraktiv; sie hat Anziehungskraft für gute 
Wissenschaft; sie kann Kapital akkumulieren, und zwar in 
den Währungen, die an der Uni zählen, nämlich wieder 
Drittmittel, Patente, Forschungsaufträge. 
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Erklären Sie mir doch einmal: Warum soll unter solchen 
Voraussetzungen auch nur ein Präsident, ein Senat auf 
den verrückten Einfall kommen, sich als Massenuniver-
sität zu profi lieren? 

(Zustimmung von der SPD)

Warum soll ein Präsident die Idee haben, bildungsferne 
Schichten in die Hochschulen zu führen? Das braucht es 
doch gar nicht - private Geldgeber braucht man; nicht 
mehr und nicht weniger. Diese Funktion hat ihr Gesetz in 
erster Linie übernommen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Und nun zum zweiten Schritt! Damit dies klappt, um wirk-
lich auch alle Hochschulen auf Marktlinie zu bringen, 
sichert sich nun der Freistaat Bayern in diesem Hoch-
schulgesetz in einem ganz komplizierten Gefl echt aus 
direkter und indirekter Steuerung seinen Einfl uss. Lassen 
Sie mich das an einigen Beispielen belegen. Wir wollten 
die leistungs- und belastungsbezogene Mittelzuweisung 
im Einvernehmen zwischen Staat und Hochschulen 
regeln. Sie sehen nur das Benehmen vor. Wir wollten den 
Katalog von Zielvereinbarungen im Gesetz festschreiben. 
Sie bringen nur vage Umschreibungen. Wir wollten die 
Zielvereinbarungen zwischen dem Haushaltsgesetzgeber 
und den Hochschulen fi xieren. Sie behalten den Abschluss 
dem Ministerium vor, und der Bayerische Landtag muss 
jedes Mal nachfragen, wenn er genaue Informationen 
haben will. 

Ich war Anfang dieser Woche mit Kolleginnen und Kol-
legen an unterfränkischen Hochschulen und Fachhoch-
schulen. Dort wurde uns berichtet, dass es mit dem freien 
Aushandeln dieser Zielvereinbarungen gar nicht so weit 
her ist. Textbausteine werden vorgeschrieben, die weitge-
hend übernommen werden sollen. Die Autonomie der 
Hochschulen wird hier mit Füßen getreten. 

Sie fügen in dieses Gesetz weiter ein Gefl echt direkter und 
indirekter Regulierungsmöglichkeiten ein, indem sich bei-
spielsweise die Hochschule in einem korporativen Macht-
gefüge von Staat, neuer Hochschulleitung und wirtschaft-
lichen Interessensgruppen so organisiert, dass sie dem 
neuen Verständnis marktgängiger, wettbewerbsfähiger 
Wissenschaftseinrichtung auch entspricht. 

Wir wollten die Grundordnungskompetenz den Hoch-
schulen geben, damit sie sie zu einer umfassenden Orga-
nisationskompetenz ausdehnen können. Das hätte den 
Hochschulen Autonomie ermöglicht. Wir wollten auch, 
dass die Organe dazu demokratisch legitimiert sind und 
haben deswegen vorgeschlagen, dass diese Entschei-
dung im Senat im Konsens zu erfolgen hat. Sie schreiben 
nun detailliert im Gesetz vor, was in der Grundordnung 
stehen soll, eröffnen hintenherum über Experimentierklau-
seln noch andere Möglichkeiten - da muss man schauen, 
was dann tatsächlich realisiert werden kann -, und - Adel-
heid Rupp hat schon darauf hingewiesen - dann bringen 
Sie vorsichtshalber noch die Ergänzung der Rechtsauf-
sicht durch die Fachaufsicht, damit in dem Sinne, wie Sie 
das Hochschulgesetz sehen wollen, ja nichts schief geht. 
Das ist Autonomie auf bayerische Art. Um das so zu 
machen, muss es gute Gründe geben. Die Gründe 

bestehen darin, dass sich die neue Hochschulorganisa-
tion im Kern an Organisationsmodellen aus der Wirtschaft 
orientiert. 

Der Hochschulrat - Ulrike Gote hat es angesprochen - hat 
eine zentrale Stellung. Er beschließt die Grundordnung 
und wählt die Hochschulleitung als neues Management-
organ. Wir hätten gerne den Hochschulrat in seiner bishe-
rigen Funktion im Gesetz festgeschrieben, und er soll sich 
dabei so zusammensetzen, dass er die Breite gesell-
schaftlicher Gruppen und Interessen widerspiegelt. Sie 
setzen dagegen im Wesentlichen auf die Interessenvertre-
tung aus der privaten Wirtschaft, die im Kern dann die 
wirtschaftliche Öffnung der Hochschulen vorbereiten soll. 
Auch das ist nicht ein Mehr, sondern ein Weniger an Auto-
nomie. 

Die erweiterte Kompetenz der Externen im Hochschulrat 
hebelt die bisherigen Selbstbestimmungsrechte der 
Hochschulmitglieder aus, weil dann zum Beispiel dieser 
neue Hochschulrat mit den Externen die Hochschullei-
tung wählt. Das ureigene, bisher bestehende Recht der 
Hochschule, die eigene Leitung zu wählen, sprechen Sie 
der Hochschule jetzt ab. Auch das ist ein typisches Bei-
spiel für Autonomie nach bayerischem Verständnis. 

(Beifall bei der SPD)

Vorsitzender des Gremiums, den die Hochschulleitung als 
professionelles Managementorgan wählt, ist dann wie-
derum ein Vertreter der nicht hochschulangehörigen Mit-
glieder. 

Insgesamt ist es schon sehr interessant, welch starke 
Rolle Sie den privatwirtschaftlichen Interessen im Hoch-
schulrat zubilligen. Ich meine, damit verschließen Sie auch 
die Augen davor, dass die Privatwirtschaft ja beileibe nicht 
in allen gesellschaftlichen Bereichen immer die richtigen 
Entscheidungen trifft. 

(Beifall bei der SPD)

Ich befürchte, dass das autonome Selbstverständnis in 
der Hochschulreform auf seinen marktwirtschaftlichen 
Kern reduziert wird, in dem Manager in Hochschulleitung 
und Hochschulrat allein eine wesentliche Aufgabe haben, 
nämlich die Hochschulen im Sinne internationaler Wettbe-
werbsfähigkeit anzupassen und zu vereinheitlichen. Ein 
moderner Hochschulpräsident versteht sich dann als 
Manager eines Dienstleistungsunternehmens, und er ist 
allein seinem Unternehmen verantwortlich und nur seinem 
Aufsichtsrat gegenüber rechenschaftspfl ichtig, also dem 
Hochschulrat, nicht der Gesellschaft. Das ist Scheinauto-
nomie. Die Hochschulen bekommen lediglich mehr 
Macht, um sich dann unternehmenspolitischen und unter-
nehmensspezifi schen Zielen unterzuordnen. 

Mehr Studierende als allgemeine Forderung - darauf kann 
man sich noch in Sonntagsreden einigen. Keine Uni, kein 
Präsidium und nur ganz wenige Professoren wollen sie 
dann aber unter diesen Bedingungen tatsächlich noch in 
ihrer Hochschule sitzen haben. Das Ganze - lassen Sie 
mich das noch am Rande erwähnen - ist nicht weiter ver-
wunderlich, da es eigentlich keine bayerische Erfi ndung 
ist. Die Idee stammt vom Zentrum für Hochschulentwick-
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lung, wie wir wissen: Bertelsmann-fi nanziert, Bertels-
mann-gesteuert. Deshalb ist klar, dass nun auch Bayern 
nach manch anderem Bundesland den Weg weitergeht 
und zeigt, wie die Politik, wie die Hochschulpolitik in ein 
Abhängigkeitsverhältnis zu einem externen, durch nichts 
als durch Geld legitimierten Unternehmens-Think-Tank 
geraten ist. 

(Beifall bei der SPD)

Ihre Autonomie, lieber Ludwig Spaenle, erweist sich somit 
als nichts anderes als eine reine Worthülse, weil das baye-
rische Konzept sehr weit von einer selbstverwalteten, an 
Freiheit und gesellschaftlicher Einbindung orientierten 
Forschung und Lehre entfernt ist. Dies wird auch deutlich, 
wenn wir auf die fehlenden Demokratisierungsansätze 
eingehen. Weder die Studierenden noch der Mittelbau 
werden entsprechend ihrer quantitativen Anzahl und ihres 
qualitativen Beitrags zu wissenschaftlichen Ergebnissen 
eingebunden. Autonomie, auch die fragwürdige, marktori-
entierte bayerische Autonomie wird dadurch vollends zur 
Farce, weil sie nicht von demokratischen Entscheidungs-
strukturen begleitet wird. Die Hochschulen sind für mich in 
Anlehnung an Hartmut von Hentig auch der Ort, an dem 
die Studierenden die Chance bekommen, sich zu Citoyens 
zu entwickeln, zu Bürgerinnen und Bürgern im Wissen-
schaftsbetrieb. Dann müsste aber auch die Hochschule 
als polis, als eine sich selbst regulierende Lebens-, Lern- 
und Forschungsgemeinschaft aufgebaut und organisiert 
sein, um der äußeren Demokratie auch die innere Demo-
kratie folgen zu lassen. 

(Beifall bei der SPD)

Das mögen für Sie Fremdwörter sein; aber das ist unsere 
zutiefst demokratische Überzeugung. Deswegen haben 
wir in unserem Gesetzentwurf der Verfassten Studieren-
denschaft einen zentralen Stellenwert zugebilligt.

(Beifall bei der SPD)

Deswegen haben wir auch an vielen Stellen den Mittelbau 
mit seinen Interessen in diese Hochschulreform einbe-
ziehen wollen. Ich kann nur feststellen, dass sich in 
unseren Augen CSU und Staatsregierung kräftig blamiert 
haben, als es darum ging, die Interessen der Studierenden 
und die Interessen des Mittelbaus, des nichtwissenschaft-
lichen Personals an unseren Hochschulen auch nur 
ansatzweise zu berücksichtigen. 

(Beifall bei der SPD)

Ich habe mich jetzt weitgehend auf die Autonomie der 
Hochschulen beschränkt und habe über die Punkte, über 
die Einigkeit bestand, nämlich Globalhaushalte, Kosten-
Nutzen-Rechnungen usw. nichts weiter ausgeführt, weil 
wir davon ausgehen, dass das zwar richtige Instrumente 
sind, dass sie aber den Kern der Autonomie wenig 
berühren, wenn nicht in den zentralen Bereichen die 
Selbstverantwortung der Hochschulen gegenüber dem 
Staat und gegenüber wissenschaftsfremden ökonomi-
schen Interessen gestärkt wird. 

Lassen Sie mich der Vollständigkeit halber kurz anfügen: 
Wir werden auch sehr genau beobachten, was beispiels-
weise bei der Umsetzung des Artikels 16 passiert, wenn 
im Bibliothekswesen das Zusammenwirken der Hoch-
schulen von staatlicher Seite nur unter dem Aspekt der 
kostensparenden Zentralisierung forciert wird. 

Wir werden genau darauf achten, was mit der „Immobilien 
Freistaat Bayern“ passiert und ob dadurch die Autonomie 
der Hochschulen im Kernbereich eingeschränkt wird.

Wir sehen die große Gefahr, dass die heute von Ihnen 
gefassten Beschlüsse einen sehr fragwürdigen Mix aus 
verschleierter staatlicher Gängelung mit dem Ziel der 
Marktanpassung einerseits und einer Entstaatlichung 
zugunsten privatwirtschaftlicher Interessen andererseits 
bedeuten. Dann gilt in Bayern ansatzweise das, was der 
frühere nordrhein-westfälische Wissenschaftsstaatssek-
retär generell zu diesen neuen Hochschulgesetzen gesagt 
hat: Hochschulautonomie im Verständnis dieser Gesetze 
degradiert Freiheit zum Synonym für ökonomische Frei-
heit.

(Beifall bei der SPD)

Damit das klappt, werden immer noch staatliche Zügel 
benötigt, die erst dann gelockert oder ganz entfernt 
werden, wenn nach der Befreiung vom Staat die Unter-
ordnung unter die Wirtschaft erfolgt. Sie sind doch auch 
zu den Hochschulen gegangen. Hören Sie nicht die 
Fragen, was unter solchen Voraussetzungen mit den 
Geisteswissenschaften passiert, was mit den Erziehungs-
wissenschaften passiert oder was mit der Grundlagenfor-
schung passiert? Wie sollen wir unter solchen Vorausset-
zungen den gewünschten Anstieg der Akademikerquote 
erreichen? Wie wollen wir die Breitenausbildung sichern? 
All diese Fragen lassen Sie in Ihrem Gesetzentwurf nicht 
nur unbeantwortet, nein, Sie geben darauf die falschen 
Antworten, weil Sie sich den privatwirtschaftlichen Inter-
essen unterordnen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Ich möchte abschließend den Anfangsgedanken von von 
Humboldt aufgreifen: Sie schränken mit diesem Gesetz 
die Hochschulen in ihrem Streben nach Erkenntnis als 
Erkenntnis ein. Herr Dr. Goppel und meine Kolleginnen 
und Kollegen von der Mehrheitsfraktion, Sie sind des-
wegen weit von einer Hochschulreform entfernt, die sich 
eigentlich an der Blüte einer freien und unabhängigen, 
dem Allgemeinwohl verpfl ichteten Wissenschaft orien-
tieren müsste. Sie sind auf dem Holzweg. Leider Gottes 
müssen das viele bitter bezahlen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege Prof. Dr. Stockinger das Wort.

Prof. Dr. Hans Gerhard Stockinger (CSU): Herr Präsi-
dent, Hohes Haus! Frau Kollegin Rupp, eigentlich wollte 
ich mich heute mit Ihnen intellektuell duellieren, aber ich 
sehe, Sie sind unbewaffnet. Ihr Redebeitrag hat dies 
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gezeigt. Dass es auch anders geht, haben zum Beispiel 
Frau Kollegin Gote und Herr Kollege Vogel bewiesen.

(Wolfgang Vogel (SPD): Zwischen Frau Rupp und 
mich passt kein Blatt!)

- Herr Kollege Vogel, das haben andere auch schon 
gesagt. Wir wissen, was daraus geworden ist, nämlich 
neue Parteigründungen und ähnliches.

Herr Kollege Vogel hat gesagt, dass die SPD-Fraktion 
einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt habe, über den 
wir diskutiert haben. Er ahnte jedoch schon, was ich 
sagen werde: Unser Hochschulverständnis und unser 
Verständnis von Hochschulpolitik unterscheidet sich 
grundsätzlich von dem der SPD. Deswegen konnten wir 
bei diesem Gesetzentwurf nicht zusammen kommen. Wir 
setzen auf eine effi ziente Struktur und eine sinnvolle 
Beteiligung der Betroffenen, wo dies nötig und sinnvoll ist; 
sie setzen dagegen auf die Demokratisierung und Verge-
sellschaftlichung der Hochschulen. Wir wollen externen 
Sachverstand dort einsetzen, wo er notwendig und ange-
bracht ist; sie setzen auf die Repräsentanz pluralistischer 
und gesellschaftlicher Interessen. Wir versuchen, das 
Auswahlrecht und damit die Verantwortung der Hoch-
schulen für die Studierenden zu stärken; sie wenden sich 
jedoch strikt gegen Aufnahmeprüfungen. Soweit zu 
meinen grundsätzlichen Anmerkungen.

Ich glaube, dass es notwendig war, noch einmal darauf 
hinzuweisen. Herr Kollege Vogel und Kolleginnen und Kol-
legen von der SPD und vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
ich bedanke mich für die gute Diskussion und die Art und 
Weise, in der wir im Ausschuss über dieses Gesetz disku-
tiert haben.

Kolleginnen und Kollegen, am vergangenen Dienstag 
hatte der Vorsitzende des Universität Bayern e.V., Herr 
Prof. Dr. Schweitzer, Rektor der Universität Passau, im 
Rahmen eines parlamentarischen Abends gesagt: Eine 
Reform, die nicht gegen, sondern mit den Hochschulen 
vorangetrieben worden ist, wird am Donnerstag im Baye-
rischen Landtag verabschiedet. Ich denke, wenn dieje-
nigen, für die wir dieses Gesetz gemacht haben, solche 
Worte fi nden, ist das ein Kompliment für die gesetzgebe-
rische Arbeit des Bayerischen Landtags, auch wenn nicht 
alles durchgesetzt werden konnte, was die Hochschulen 
wollen.

Unser neues Hochschulrecht bringt den Hochschulen 
große Gestaltungsmöglichkeiten. Ich sage wiederholt, 
dass wir den Hochschulen klarmachen müssen, dass 
nicht alles, was im Gesetz nicht geregelt ist, nicht zulässig 
ist. Ich appelliere an die Hochschulen, von ihrer Gestal-
tungsfreiheit Gebrauch zu machen. Ich appelliere insbe-
sondere an die Hochschulen, von Artikel 106 Absatz 2, 
der so genannten Erprobungsklausel, Gebrauch zu 
machen. Jede Hochschule kann sich ihren Zuschnitt 
selbst geben. Bislang haben das nur sehr wenige Hoch-
schulen getan. Ich hoffe und wünsche, dass unter den 
gegebenen Voraussetzungen dieses Gesetzes öfter davon 
Gebrauch gemacht wird. Ich denke zum Beispiel an die 
Zusammensetzung des Hochschulrates der Hochschule 
für Film und Fernsehen.

Das neue Hochschulgesetz bringt auch eine engere Ver-
zahnung von Universitäten und Fachhochschulen. Frau 
Kollegin Gote, wir haben Ihren Antrag auf Abschaffung 
des Begriffs „Fachhochschule“ abgelehnt. Wir hätten 
damit die Fachhochschulen ihres Ureigenen beraubt, 
wenn wir diesem Antrag zugestimmt hätten. „Fachhoch-
schule“ ist ein Markenzeichen für eine angewandte For-
schung und für eine angewandte Vermittlung von Lehre, 
das weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Anerken-
nung gefunden hat. Dies wollten wir zugunsten der Fach-
hochschulen und der Absolventinnen und Absolventen 
dieser Schulen nicht aufgeben.

Durch die Abschlüsse Bachelor und Master ist die Ver-
knüpfung der beiden Hochschularten deutlicher 
geworden. Der Uni-Bachelor kann den Master an der 
Fachhochschule erwerben. Der Uni-Master kann sowohl 
von einem Absolventen der Fachhochschule als auch von 
einem Absolventen der Universität erworben werden. Das 
bedeutet, die Durchlässigkeit des Systems der Hoch-
schule ist weiter gestärkt worden.

Diese Durchlässigkeit zeigt sich auch in der Möglichkeit, 
dass Studierende an Fachhochschulen nicht an der Fach-
hochschule, sondern auch an einer Universität promo-
vieren können. Außerdem wird dadurch aufgezeigt, dass 
das Schwergewicht der Fachhochschulen nach wie vor 
auf der angewandten Forschung und der angewandten 
Lehre liegt. Wir sind der Meinung, dass dies insbesondere 
eine Verpfl ichtung gegenüber dem Mittelstand ist; denn 
der Mittelstand hat als Auftraggeber der Fachhochschulen 
vom dortigen Forschungswirken sehr profi tiert.

In der letzten Gesetzesänderung im Jahre 1998 hatten wir 
Bachelor- und Master-Studiengänge erstmals eingeführt. 
Ich habe damals – noch im alten Plenarsaal - gesagt, dass 
die Wirtschaft über die Akzeptanz der Bachelor-Studien-
gänge entscheide. Über das, was diesbezüglich heraus-
gekommen ist, bin ich enttäuscht. Wir leben heute im 
Zeitalter von Bologna. Die Opposition hat vorhin den 
Mainstream in Deutschland angemahnt bzw. angepran-
gert. Deshalb muss ich jetzt auf den europäischen Main-
stream eingehen. Der Bologna-Prozess führt zu einer ein-
heitlichen europäischen Hochschulbildung. Ob wir mit 
den Bachelor- und Masterabschlüssen gut fahren werden, 
wird die künftige Praxis an den Hochschulen zeigen. Ich 
fordere die Wirtschaft auch jetzt wieder auf, die Bachelo-
rabschlüsse von unseren Hochschulen als erste berufs-
qualifi zierende Abschlüsse zu akzeptieren und zu hono-
rieren. Der Bachelor darf nicht als Billigheimer auf dem 
Arbeitsmarkt betrachtet werden.

Ich appelliere an die Hochschulen, im Rahmen der modu-
laren Studiengänge das Studium nicht zu verschulen. Die 
akademische Freiheit in unseren Hochschulen muss 
erhalten bleiben, damit es auch künftig im Sinne von von 
Humboldt in Bayern weitergehen kann. Ich bin dankbar, 
dass sich die Fachhochschulen auf einen siebensemest-
rigen Bachelorstudiengang eingelassen haben und nicht 
der Versuchung anderer Länder dieser Republik verfallen 
sind, sechssemestrige Bachelorstudiengänge einzuführen 
und das Praxissemester der Fachhochschule zu strei-
chen. Dies bedeutet eine Stärkung der Fachhochschulen 
in Bayern im Wettbewerb.
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Ich erinnere an unseren Beschluss zur Umsetzung des 
Bologna-Prozesses, den wir am 21. April des letzten 
Jahres getroffen haben. Wir haben gesagt, dass die tradi-
tionellen deutschen Hochschulabschlüsse, zum Beispiel 
das Diplom oder der Magister Artium, international einen 
hervorragenden Ruf genießen. Dieser Qualitätsstandard 
darf nicht entwertet werden.

(Beifall bei der CSU)

Wir waren der Auffassung, dass zu prüfen ist, wie unter 
den Bedingungen des Bologna-Prozesses die Qualität der 
Ausbildung erhalten und international wettbewerbsfähig 
gehalten werden kann. Die Qualitätssicherung hat dabei 
Vorrang vor Geschwindigkeit, vor allem mit Rücksicht auf 
die Wettbewerbsfähigkeit der Diplomabschlüsse in den 
Natur- und Ingenieurwissenschaften. 

Ich appelliere an unsere Hochschulen, weiterhin auch auf 
Diplome zu setzten. Ich bin dankbar dafür, dass wir nicht 
den Weg von Nordrhein-Westfalen gegangen sind, das 
abrupt festschreibt, dass keine Diplomstudiengänge mehr 
angeboten werden dürfen. Wir setzen um, wir bringen 
keine neuen Studienabgänge mit Diplomabschluss und 
wir wollen, dass die Umsetzung in den Jahren 2009/2010 
erfolgt sein soll, aber geben es abschließend als Ziel für 
alle aus.

Unser Entschließungsantrag in Form eines Dringlichkeits-
antrags – auch dies an die Adresse der Kolleginnen und 
Kollegen der Opposition – ist als Wegbereiter für die 
Anwendung und Umsetzung dieses Gesetzes gedacht. 
Wir haben auf ein kurzes und straffes Gesetz Wert gelegt. 
Wir können dabei nicht alles hineinschreiben, um alle Tat-
bestände umfassend auszufüllen. Damit bestimmte 
Punkte nicht in Vergessenheit geraten, sind unsere Emp-
fehlungen, wie mit einzelnen Sachverhalten, insbesondere 
den Studiengebühren umgegangen werden soll, in 
unserem Entschließungsantrag aufgeführt.

Es gäbe noch viel zu sagen, aber wir sollten uns trotz der 
Bedeutung und der Wichtigkeit dieses Gesetzgebungs-
vorhabens für den Freistaat Bayern und seine Hoch-
schulen ein bisschen bezüglich der zeitlichen Ausdehnung 
an die Kandare nehmen. Ich komme zum Schluss, nicht 
ohne mich im Namen meiner eigenen Fraktion bei denen 
zu bedanken, die uns in diesem Gesetzgebungsverfahren 
begleitet haben. Ich möchte mich zunächst einmal bei den 
Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss bedanken. Wir 
haben zahllose Überstunden hinter uns gebracht, aber ich 
denke, wir haben das in einer Form getan, dass wir uns 
auch nach Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs in die 
Augen schauen und gemeinsam das Glas zu einem guten 
Schoppen heben können. Das ist nicht immer in allen 
Ausschüssen so der Fall. 

Ich bedanke mich beim Staatsministerium, bei Staatsmi-
nister Dr. Goppel für die Vorgaben und Vorlagen und 
bedanke mich auch für die Offenheit in der Diskussion. 
Für mich ist das Hochschulgesetz ein wunderbares Bei-
spiel dafür, dass der Landtagsabgeordnete kein Stimm-
vieh ist, sondern dass er sehr viele Möglichkeiten zur 
Gestaltung und zur Prägung hat. Ich bedanke mich bei 
den Beamtinnen und Beamten des Hauses. Ich darf ins-

besondere Herrn Ministerialrat Störle, der für mich die 
personifi zierte Hochschulgesetzgebung des Freistaats 
Bayern des 20. und 21.Jahrhunderts darstellt, besonders 
hervorheben. Ich bedanke mich auch bei Frau Ministerial-
rätin Lengler, die es als Landtagsbeauftragte nie unter-
lassen hat, den Kontakt und den Gedankenaustausch, 
egal in welcher Richtung, zwischen dem Haus am Salva-
torplatz und dem Maximilianeum zu fördern. 

Ich bedanke mich beim Landtagsamt, bei Julius Heigl, 
unserem Ausschussassistenten, der ebenfalls Über-
stunden um Überstunden geschoben hat und dessen 
epochemachende Synopse auf zwei querliegenden 
DIN A 3-Blättern uns den Einstieg in die Diskussion wirk-
lich sehr erleichert hat. Ich bedanke mich beim Stenogra-
fi schen Dienst, der sehr viel mehr hat schreiben und mit-
bekommen müssen, als dies üblicherweise der Fall ist. Ich 
bedanke mich auch bei den Mitarbeitern aller Fraktionen. 
Ich darf stellvertretend unseren Dr. Klinger nehmen. Auch 
er blieb von Überstunden nicht verschont und war ein 
hautnaher Begleiter dieses Gesetzgebungsprozesses. Ich 
bedanke mich bei all denen, die in Anhörungen und durch 
Anregungen dazu beigetragen haben, dass dieses Gesetz 
kein Werk ist, das am grünen Tisch entstanden ist, son-
dern das in der Diskussion und im gegenseitigen Zusam-
menwirken zustande gekommen ist. 

Ich wünsche unseren bayerischen Hochschulen, egal wel-
cher Art und welcher Ausprägung, viel Erfolg bei der 
Umsetzung und Anwendung dieses Gesetzes. Ich wün-
sche uns, dass die Gewinner dieses Gesetzes die Studie-
renden sein werden.

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine Herren 
und Damen! Das klang jetzt wie ein Schlusswort. Ich muss 
Ihnen aber sagen: Für uns ist noch lange nicht Schluss mit 
der Debatte.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD) 

Das mag Ihnen vielleicht genehm sein, wir aber halten 
diesen Paradigmenwechsel, der in diesem Gesetzentwurf 
zum Ausdruck kommt, für so weitreichend, dass wir mit 
ein paar Wortmeldungen auf weitere Veränderungen in 
diesem Gesetzentwurf – meine Kollegin Gote hat das 
Wichtigste hervorragend zusammengefasst – hinweisen 
müssen.

Ich werde Ihnen ein paar Bemerkungen zum Gesetzent-
wurf bezüglich der Universitätsklinika nicht ersparen 
können, denn von der breiten Öffentlichkeit weitgehend 
unbemerkt gehen mit den Änderungen im Bayerischen 
Hochschulgesetz und dem Universitätsklinikagesetz viele 
folgenschwere Änderungen einher, die nicht so offensicht-
lich waren und über die nicht so intensiv diskutiert worden 
ist. Deswegen müssen wir in dieser Runde auf diese 
Details mit ein paar Anmerkungen eingehen.
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Der Anlass für eine weiterführende Debatte ist auch der 
immer noch andauernde und ebenfalls fast schon verges-
sene Streik der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uni-
versitätskliniken. Wir haben den Eindruck, dass mit 
diesem Gesetzentwurf ebenfalls Schleusen geöffnet und 
Wege aufgezeigt werden, die wiederum für die Beschäf-
tigten, aber auch für die Menschen, die Behandlung und 
Betreuung in einer Universitätsklinik suchen werden, 
Folgen haben werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Ich möchte nicht auf die Forderung der Ärzte, die Forde-
rung des Marburger Bundes, eingehen; wir teilen diese 
Forderung weitgehend. Wir möchten uns vielmehr mit den 
Forderungen der Beschäftigten, die in ihrem Streik sehr 
allein gelassen werden, befassen. Die im Marburger Bund 
zusammengeschlossenen Ärzte erfahren in der Öffentlich-
keit Zustimmung und können mit einer breiten Unterstüt-
zung rechnen. Das ist leider bei den Pfl egerinnen und 
Pfl egern, die ebenfalls einen schwierigen Dienst leisten – 
ich brauche Ihnen den Dienst an den Krankenhäusern 
nicht zu schildern – und die wirklich ihr Letztes hergeben, 
um für die Patientinnen und Patienten da zu sein, nicht der 
Fall. Das gilt auch für die Bürokräfte oder das Hilfsper-
sonal, das ebenfalls unsere Unterstützung und Aufmerk-
samkeit verdient. Wir fragen uns, was das neue Universi-
tätsklinikagesetz gerade diesen Menschen bringen wird.

Gegen mehr Selbständigkeit der Universitätsklinika, die in 
dem Gesetzentwurf angelegt ist, ist nichts einzuwenden. 
Es muss aber – insofern bezweifeln wir, dass dieser 
Gesetzentwurf das leisten kann – sicher gestellt sein, dass 
die Qualität der dort erbrachten Leistungen, die Qualität 
der dort geleisteten Forschung sowie die Versorgung der 
Patientinnen und Patienten sicher gestellt ist. Dieses Mehr 
an Selbständigkeit darf nicht zum Nachteil der Beschäf-
tigten werden. 

Dieser komplette Umstellungsprozess ist ein fortlaufender 
Prozess. Sie können dem Gesetzentwurf entnehmen, 
dass es die Möglichkeit gibt, neue Strukturen und neue 
Zuordnungen zu fi nden. An diesem Prozess ist zum Bei-
spiel die Leitung der Universitätsklinik nur bedingt betei-
ligt. Die neuen Rechtsformen und die damit einherge-
henden Ausgestaltungsmöglichkeiten werden zukünftig 
durch einfachen Verwaltungsakt – Sie können das in 
Artikel 1 nachlesen – möglich sein, und zwar ohne auf-
schiebende Wirkung durch Rechtsbehelfe. Die Beteili-
gung hierbei ist sehr begrenzt. Hinsichtlich der Beteili-
gungsrechte – meine Kollegin hat es bereits ausgeführt – 
sollen nach dem Entwurf des Hochschulgesetzes mög-
lichst wenig Menschen mitreden können, vor allem dieje-
nigen nicht, die Fachkompetenz haben. Es gibt die Betei-
ligung des Klinikumsvorstandes oder eine Anhörung des 
Aufsichtsrats. Das alles geschieht jedoch am Parlament 
vorbei. Wir geben ein Instrument aus der Hand, etwas für 
die Versorgung der Patientinnen und Patienten oder für 
Forschung und Lehre tun zu können. Dieses Instrument 
wird uns genommen bzw. gibt die Mehrheit dieses Hauses 
aus der Hand.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sehr geehrter Herr Minister, das mag an Ihrer Persönlich-
keitsstruktur liegen, die ich etwas absolutistisch angelegt 
nennen möchte, die Beifall fi ndet, aber Sie sollten diese 
absolutistische Gesinnung nicht zur Grundlage von 
Gesetzen machen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Aufgaben eines Uniklinikums sind selbstverständlich 
und unbedingt eben auch die stationäre und die ambu-
lante Versorgung der Bevölkerung. Aber genau das 
kommt in dem Gesetzentwurf, der die Betonung sehr 
stark auf Forschung und Lehre legt, zu kurz. Sie sagen 
zwar, das sei im Krankenhausgesetz mit abgedeckt, aber 
ich glaube, das kann man nicht miteinander vergleichen. 
Das hätte in diesem Gesetz festgeschrieben werden 
müssen. Deshalb haben wir den Einstieg in die Debatte 
über den momentan laufenden Streik und jetzt Gott sei 
Dank über die wieder weiterlaufenden Verhandlungen 
gewählt, weil wir uns schon noch fragen, wie es zukünftig 
mit der Tarifgebundenheit aussieht, je mehr ein Unikli-
nikum privatisiert wird, und ob diese bei Ausgründungen 
behalten wird. Es gibt zwar eine ganze Reihe von Zusiche-
rungen für die Beschäftigten, aber diese hält Verdi – von 
Verdi ging ein entsprechendes Schreiben an den Minister, 
ich weiß nicht, ob er Verdi wenigstens diesen Brief beant-
wortet hat – für nicht ausreichend. 

Behält der Personalrat seine Rechte? Ich kann gut nach-
vollziehen, dass auch diese Fragen dringend beantwortet 
werden müssen, denn es geht hier um ein Stück mehr 
Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sich im Moment in einem extrem schwierigen Schwebe-
zustand befi nden. Dass aber die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Letzten sind, die Ihnen wichtig sind, 
erleben wir insgesamt nicht nur bei den laufenden Tarif-
verhandlungen, sondern auch in diesem Gesetzentwurf, 
der meines Erachtens die Missachtung, die man dem Per-
sonal entgegenbringt, widerspiegelt. Das sieht man bei-
spielsweise an der Zusammensetzung des Aufsichtsrates. 
Da ist man sehr kleinlich in Bezug auf die Mitbestimmung, 
die man nur suchen kann; sie ist nämlich nicht da. 
Außerdem: Ich möchte gar nicht so weit gehen und von 
paritätischer Mitbestimmung träumen, weil es mir schon 
genügen würde, wenn es eine anständige Vertretungsre-
gelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gäbe. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ist zwar so, dass die paritätische Mitbestimmung an 
den großen Universitätskliniken wunderbar läuft, aber in 
Ihrem neuen Gesetzentwurf ist sie jedenfalls nicht vorge-
sehen. Daher habe ich schon ein bisschen die Sorge, 
dass man bereits im Vorfeld versucht, ein Klinikum auch 
für Betreiber privater Art insoweit attraktiv zu gestalten, 
dass sich diese am Ende nicht mehr mit so einer grausli-
chen Mitbestimmung rumschlagen müssen. 

Es wird offi ziell bestritten, dass Sie die volle Privatisierung 
wollen. Doch ich habe die Debatte im Sozialausschuss im 
Protokoll nachgelesen und heute Früh Herrn Zimmermann 
zugehört. Auch er lobt die Möglichkeiten der privaten 
Rechtsform ein bisschen zu sehr. Ich denke, wir müssen 
bei dieser Richtung, die mit dem Gesetzentwurf einge-
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schlagen wird, sehr aufpassen; denn die Rechtsform einer 
Anstalt des öffentlichen Rechts ist vermutlich nur der erste 
Schritt.

Wenn wir die hohe Qualität und auch die hohen Leis-
tungen, die bayerische Universitätskliniken erbringen, 
sichern wollen, müssen wir auch bereit sein, eine Reihe 
von rechtlichen Sicherungen einzubauen. Ich appelliere 
daher dringend an Sie, sich mit den Fachleuten zusam-
menzusetzen und zu versuchen, im Nachhinein noch 
einmal auf die Beschäftigten einzugehen. Denn wir 
können sicher sein, dass wir, wenn diese Sicherungen 
fehlen, damit rechnen müssen, dass dieser Gesetzentwurf 
letztendlich auf Kosten der Patientinnen und Patienten, 
der Beschäftigten und der Forschung und Lehre gehen 
wird, weil es, wie heute Herr Zimmermann ausgeführt hat, 
ihm und Herrn Goppel in diesen Fragen sehr stark um die 
Wirtschaftlichkeit geht. Deshalb werden wir dem Gesetz-
entwurf sicher nicht zustimmen; meine Kollegin Gote hat 
dies schon gesagt.

(Anhaltender Beifall bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Dr. Rabenstein. Bitte schön, Herr 
Kollege.

Dr. Christoph Rabenstein (SPD): Frau Präsidentin, 
Hohes Haus! Zunächst möchte ich zwei Anmerkungen zu 
den Ausführungen des Prof. Stockinger machen. Er hat 
allen gedankt und vor allem den großen Einsatz aller 
Beteiligten hervorgehoben. Ich kann mich dem voll 
anschließen, muss allerdings sagen: Bei diesem sehr 
großen Einsatz von allen hätte ich mir ein besseres 
Ergebnis erwartet. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Ich hätte mir vor allem erwartet, dass bei der Diskussion 
ein bisschen mehr auch von den Argumenten, die wir 
gebracht haben, angenommen und rüber gekommen 
wäre. Ich habe oft den Eindruck gehabt, dass wir Sie zwar 
mit vielen Argumenten erreicht, aber dass Sie zuletzt im 
Gesetz wenig rübergebracht haben. Das ist schon etwas 
traurig. 

Die zweite Anmerkung dient mir gleichzeitig als Überlei-
tung: Sie haben den großen Wunsch geäußert, dass vor 
allem die Studierenden – und sie stehen im Mittelpunkt 
unserer Diskussion und aller Hochschulen – hier Gewinner 
sein werden. Ich glaube, dass gerade in Bezug auf die 
Rahmenbedingungen und auf die Studiengebühren die 
Studierenden nicht Gewinner, sondern im Gegenteil die 
Verlierer dieser Gesetzesvorlage sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich glaube, dass die Studierenden neben der Umstellung 
auf das Bachelor- und Mastersystem die Studiengebühren 
am meisten tangieren werden. Auch in der Presse ist über 
diese Studiengebühren am meisten geschrieben werden. 
Sie werden im Sommersemester 2007 erhoben, wenn 
nicht noch ein Wunder geschieht, und Wunder geschehen 
vor allem hier im Hohen Haus wirklich selten. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Höchst 
selten!)

Nach der langen Diskussion kennen die meisten – und so 
ist es auch bei mir – alle Argumente, die für Studienge-
bühren sprechen. Sie wurden ja auch heute zum Teil noch 
einmal von Minister Dr. Goppel vorgetragen. Aber wir von 
der SPD und von den GRÜNEN kennen natürlich auch alle 
Argumente, die dagegen sprechen. Deswegen gilt es, hier 
noch einmal gründlich abzuwägen.

These Nummer eins: Die Studienbedingungen werden 
verbessert, denn die Gebühren verbleiben an den Hoch-
schulen. Auch das ist heute wieder mehrfach betont 
worden. Wie sieht es denn im Moment an den Hoch-
schulen aus? Es sieht mit Sicherheit nicht rosig aus: über-
füllte Hörsäle, schlechte Betreuung aus Mangel an Profes-
soren und Dozenten, vor allem auch schlechte Ausstat-
tung der Räume und Bibliotheken. Minister Goppel hat 
aber in seinem Schlusswort noch einmal genau das 
Gegenteil behauptet und hier eine Spitzenposition darge-
stellt. Deswegen möchte ich die Hochschulen selber noch 
kurz zu Wort kommen lassen; das habe ich nicht vorge-
habt, erscheint mir aber wichtig. Ich möchte aus dem 
neuesten Bericht der Universitätsbibliothek Bayreuth 
zitieren, die immer ihren Jahresbericht gibt. Es heißt hier 
wörtlich: 

Die zusätzlich verhängten Einsparmaßnahmen 
bei dem in den letzten Jahren bereits massiv 
reduzierten und stets defi zitärer gewordenen Etat-
ansatz beeinträchtigen in erheblichem Umfang 
Forschung, Lehre und Studium an den Universi-
täten.

„…beeinträchtigen in erheblichem Umfang…“! 

Weiter heißt es:

Wir sind in einer Situation, in der wir immer mehr 
darauf angewiesen sind, uns im stets härter wer-
denden internationalen Wettkampf zu behaupten. 
Es muss von uns verantwortlich mit allem Nach-
druck darauf hingewiesen werden, dass die 
zukunftsorientierten Zielvorgaben der Politiker 
nicht zu realisieren sind, wenn gleichzeitig 
gezwungen wird, dass die dafür erforderlichen 
Ressourcen unter das Existenzminimum 
absinken.

Und dann, ganz entscheidend:

Die Zukunftsfähigkeit unseres Landes kann nur 
gesichert werden, wenn – der Regierungserklä-
rung des bayerischen Ministerpräsidenten vom 
6. November 2003 entsprechend – in Wissen-
schaft, Forschung, Ausbildung und Technologie 
auch tatsächlich wieder stärker investiert wird.

Und – auch das möchte ich zitieren – es heißt weiter:

Es entstehen Langzeitschäden, die künftig nicht 
wieder gutzumachen sind. Die internationale 
Konkurrenzfähigkeit unseres Landes ist nicht 
mehr zu halten, wenn diese wichtige Grundlage 
für die Arbeit unserer Wissenschaftler und für die 
Ausbildung der nächsten Generation nicht unver-
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züglich wieder saniert wird. Auch die Haushalts-
lage der Universitätsbibliothek Bayreuth hat sich 
in den letzten Jahren dramatisch weiter ver-
schlechtert. Die Bayerische Staatsregierung, die 
zu Recht immer wieder betont, dass die Zukunfts-
sicherung höchste Priorität haben muss, sollte 
diesen Grundsatz endlich auch bei den Universi-
täten anwenden.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich glaube, hier ist noch 
einmal eindrucksvoll geschildert, in welch schwieriger 
Situation die Hochschulen insgesamt sind. Und das soll 
jetzt alles durch die Studiengebühren besser werden? Ich 
glaube, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht 
durchaus zu Verbesserungen kommen kann. Aber insge-
samt wird die Situation unbefriedigend bleiben, wenn der 
Freistaat nicht genügend Mittel bereitstellt.

Dann – auch das wurde heute wieder angesprochen – 
kommt immer wieder dieses Innovationsbündnis. Dazu 
möchte ich noch einmal klar feststellen, dass dieses Inno-
vationsbündnis bereits ein Jahr nach Einführung der Stu-
diengebühren ausläuft. Die Studiengebühren bleiben, die 
Finanzausstattung der Universitäten aber ist unsicher. 
Hier von einer strategischen Ausrichtung nach 2008 zu 
sprechen bringt auch nichts.

Deswegen sagen wir Sozialdemokraten, auch hier im 
Landtag, ganz deutlich: Dieses Spiel machen wir nicht 
mit.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ende vom Lied wird 
so aussehen: Der bayerische Staat investiert immer 
weniger in die staatlichen Universitäten und Fachhoch-
schulen, und die Studierenden zahlen immer mehr. 300 
oder 500 Euro werden erst der Einstieg sein. Damit zieht 
sich der Staat immer mehr aus der Verantwortung für die 
Bildungsfi nanzierung zurück, und das ist der eigentliche 
Skandal an den Studiengebühren.

Es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, um die grund-
sätzliche Frage, welche Aufgaben der Staat wie zu erfüllen 
hat. Der allseits bekannte Erhard Eppler hat sich mit 
diesen Fragen in seinem neuen Buch „Auslaufmodell 
Staat“ auseinander gesetzt, und er meint dazu:

Ist Bildung auch eine Ware, die man entweder 
kaufen kann oder auch nicht, oder ein Men-
schenrecht, dem der Staat zu dienen hat?

These zwei: Durch Studiengebühren kommen die Studie-
renden in eine Art Kundenposition, und sie können quasi 
die Qualität der Lehre anmahnen und einfordern. Auch 
darauf haben wir heute schon die richtige Antwort 
bekommen. Hinter diesem Argument, das immer wieder 
vorgetragen wird, steht die Volksweisheit, dass derjenige, 
der die Musik bestellt und bezahlt, auch bestimmen kann, 
was gespielt wird.

Aber schauen wir uns die Situation an den Hochschulen 
einmal genau an. Ich kann mir durchaus vorstellen 
– Österreich wird immer wieder als Argument angeführt –, 

dass ein gewisser Mentalitätswandel eintritt und dass 
viele Studentinnen und Studenten bei schlechten Studi-
enbedingungen auf die Gebühren hinweisen und massiv 
Verbesserungen fordern. Das wird kommen.

Ich kann mir auch vorstellen, dass der Druck der Studie-
renden auf kürzere Studiendauer zunehmen wird, auch 
durch die Studiengebühren. Aber bessere Studienbedin-
gungen fordern und sie durchsetzen, das sind zwei ver-
schiedene Dinge.

Der Antrag der GRÜNEN, die Studiengebühren zurückfor-
dern zu können, geht meiner Meinung nach in die richtige 
Richtung. Er ist pfi ffi g, allerdings, liebe Kollegin Gote, 
auch etwas unrealistisch. Wie soll das im Einzelfall aus-
schauen? Ich kann mir vorstellen, dass einer mit seinen 
ganzen Studienbedingungen nicht zurecht kommt und 
vielleicht auch die Qualifi kation nicht hat und dann sagt. 
Ich möchte das zurückfordern. Wir können uns vorstellen, 
was das für eine Riesenfl ut an Aufwand bedeutet. Das 
wird schwer durchzusetzen sein. Aber normalerweise 
müsste das aus dieser Kundenposition folgen.

Zwei Anmerkungen von meiner Seite dazu. Es gibt – und 
das ist ganz entscheidend – kein verbindliches Recht der 
Studierenden, das einklagen zu können, was in einer Kun-
denposition eben einzuklagen wäre. Wir wissen, dass der 
Einfl uss der Studentinnen und Studenten schon jetzt 
gering ist und durch das neue Hochschulgesetz keines-
wegs gestärkt wird. Warum sollen also gerade die Studi-
engebühren die Beteiligungsrechte erhöhen? Das ist doch 
illusorisch.

Ich möchte ein Beispiel nennen: Das ist so, wie wenn einer 
in ein Geschäft geht und sagt: Für das, was ich hier kaufe, 
möchte ich eine Garantie. Der Inhaber des Geschäftes 
sagt: Ich verkaufe Ihnen das gern. Garantie kann ich Ihnen 
aber keine geben. Wenn etwas nicht hinhaut, dann können 
Sie sich beschweren. Dann wird der sagen: Was habe ich 
denn davon, wenn ich mich beschweren kann, aber keine 
Garantierechte habe? Nur wenn ich einen Garantieschein 
habe, habe ich das Recht, das einzuklagen, wenn 
irgendwas nicht hinhaut. Eine Erklärung, dass man sich 
beschweren darf, wenn irgendetwas nicht hinhaut, nützt 
dem Einzelnen überhaupt nichts.

Es ist einfach so, wie wir das auch aus anderen Bereichen 
gehört haben: Die Beteiligung der Studierenden ist ein 
unbestimmter Rechtsbegriff. Das haben wir vorhin deut-
lich gehört, als es um die Studiengebühren und die Betei-
ligung ging. Da hat es so schön geheißen, dass es „in 
angemessener Weise“ den Studierenden möglich sein 
muss, sich zu beteiligen. Was heißt das: in angemessener 
Weise? Das heißt, dass sie halt mitwirken sollen, aber 
dass nichts irgendwie rechtlich verbrieft ist. Die Juristen 
sagen dazu „unbestimmter Rechtsbegriff“, und das ist es, 
was uns bei dieser Kundenposition stört.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Auf der einen Seite 
besteht Klarheit bei den Pfl ichten der Studenten, hier 
300 Euro oder 500 Euro. Aber auf der anderen Seite, bei 
den Rechten, bleibt alles unverbindlich. Deswegen 
machen wir diese Sache nicht mit und auch nicht die 
Scheindebatte über die Kundenposition.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
GRÜNEN)
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Das ist unserer Meinung nach Volksverdummung, anders 
kann ich das nicht bezeichnen.

Das Letzte zu dieser Kundenposition: Ich bin der Mei-
nung, dass jeder Studierende schon jetzt, auch ohne 
Studiengebühren, das Recht auf angemessene Rahmen-
bedingungen hat, und jeder Dozent ist jetzt schon ver-
pfl ichtet, für sein Gehalt optimale Leistung zu erbringen. 
Es ist doch wirklich ein Treppenwitz, dass sich durch die 
Studiengebühren die Motivation der Professoren und der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter erhöhen wird und dass auf 
entsprechende Forderungen der Studierenden dann erst 
reagiert wird. Das glaubt doch keiner.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

These Nummer 3: Studiengebühren können sozialverträg-
lich gestaltet werden. Es gibt Ausnahmen von der Bei-
tragspfl icht, etwa bei Studierenden, die ein Kind haben, 
das nicht älter als zehn Jahre alt ist. Warum gerade zehn 
Lebensjahre eine Grenze sein sollen, leuchtet mir nicht 
ein. Und es gilt auch bei Promotionsstudien. Diese Aus-
nahmen sind natürlich zu befürworten; dagegen hat nie-
mand von uns etwas sagen können. Allerdings - das 
muss uns klar sein - betrifft das nur äußerst wenig Studie-
rende. Es ist deshalb ein soziales Feigenblatt. Die große 
Masse der Studierenden wird zahlen, und zwar den 
Höchstsatz; denn keine Universität kann auf diese Gelder 
verzichten.

Sozialverträglich bedeutet für mich, dass Studierende aus 
sozial schwächeren Familien die gleichen Chancen haben 
wie Kinder Besserverdienender. Das ist aber absolut nicht 
der Fall. Und das ist für uns nicht nachzuvollziehen. 

Auch unsere Forderung, die Bafög-Empfänger aufzu-
nehmen, wurde abgelehnt. Die CSU kassiert eben alle ab, 
ohne Rücksicht auf die Folgen. Deshalb möchte ich hier 
noch einmal ganz deutlich sagen: Sozialverträgliche Stu-
diengebühren gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch in 
sich selbst. 

(Beifall bei der SPD)

Wenn die Studiengebühren durch Kredite fi nanziert 
werden, dann wird es teuer. Ich möchte ein Zitat bringen, 
damit wir uns davon einmal eine Vorstellung machen 
können. In der „Süddeutschen Zeitung“ vom 3. April 
dieses Jahres wurde ausführlich über die Kreditfi nanzie-
rung eines Studiums berichtet. Es handelte sich um das 
staatliche Kreditprogramm für die Hochschüler. Ich 
zitiere:

Billig ist auch der Kredit der KfW nicht. Ein Stu-
dent, der sich neun Semester lang 500 Euro im 
Monat auszahlen lassen will, kommt auf eine 
Auszahlungssumme von 27 000 Euro. Wenn er 
eineinhalb Jahre nach Beendigung seines Stu-
diums mit der Tilgung beginnt, muss er inklusive 
Zinsen 31 799 Euro zurückzahlen. Tut er dies 
innerhalb von zehn Jahren, so laufen in dieser 
Zeit nochmals 8661 Euro Zinsen auf. Alles in 

allem muss er für seine 27 000 Euro Studienkredit 
41 269 Euro berappen. 

(Zuruf von der CSU: Die braucht er jetzt auch 
schon!)

Aus der Sicht von Verbraucherschützern wird es 
vor allem dann problematisch, wenn die Kredit-
nehmer nach dem Studium längere Zeit keinen 
Job bekommen oder von Praktikum zu Praktikum 
tingeln. Dann gerät man leicht in die Schulden-
spirale. 

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU)

- Das hat natürlich etwas mit den Studiengebühren zu tun, 
denn genau die, die nicht aus einem reichen Elternhaus 
kommen, müssen ihr Studium ja auch irgendwie fi nan-
zieren und sie werden dann natürlich neben den Studien-
gebühren auch andere Kosten tragen müssen. Deswegen 
ist es nicht zu hoch gegriffen, wenn ich von 500 Euro im 
Monat spreche. Und sie werden dann eben nicht nur 
wegen der Studiengebühren, sondern weil das Studium 
insgesamt etwas kostet, bei 40 000 Euro Schulden 
landen. Das empört uns so. 

(Beifall bei der SPD) 

Man kann doch nicht von sozialer Verträglichkeit reden, 
wenn einer 40 000 Euro Schulden zurückzuzahlen hat.

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Was faseln Sie da für 
falsche Zahlen!)

- Das sind Zahlen, die hier nachgerechnet worden sind. 

(Anhaltende Zurufe von der CSU)

- Das eine kommt noch zum anderen dazu; lesen Sie es 
nach oder beweisen Sie mir das Gegenteil. Dann würde 
ich auch sagen, wenn es so harmlos ist, dann sind wir 
auch für Studiengebühren. 

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Wenn man rechnen 
kann, dann schon! – Weitere Zurufe von der 
CSU)

Die These Nummer 4 möchte ich auch noch ganz kurz 
bringen: Studiengebühren sind ungerecht, und sie torpe-
dieren die immer wieder geforderte Chancengleichheit 
und Chancengerechtigkeit. 

(Beifall bei der SPD – Zurufe von der CSU – 
Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Das Gegenteil würde bedeuten, dass die Chancen durch 
Studiengebühren für Jugendliche in Familien, die ein 
geringes Einkommen haben gegenüber den Besserver-
dienenden. Diese These würde wohl kaum einer wagen. 
Alle historischen Erfahrungen zeigen, dass die relative 
Chancengleichheit vom Zugang zur Bildung abhängig ist. 
Oder anders ausgedrückt: Beruf und Einkommen von 
Kindern aus sozial schwächeren Familien stehen indirekt 
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proportional im Verhältnis zum Umfang steuerfi nanzierter 
Investitionen in Bildungseinrichtungen. Dieser kostenlose 
Zugang zu Bildung und Ausbildung war eine urdemokrati-
sche Forderung. Sie wurde und wird von den Sozialdemo-
kraten seit über 140 Jahren erhoben. Die Studiengebühren 
sind der falsche Weg in die falsche Richtung. Sie ver-
schärfen die ohnehin vorhandene soziale Ungleichbe-
handlung und widersprechen dem Grundrecht auf Bil-
dung, unabhängig von Herkunft und Geldbeutel der 
Eltern. Deshalb lehnen wir die Studiengebühren ab. 

(Beifall bei der SPD) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Dr. Zimmermann.

Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich hätte ich gerne 
gesehen, wenn Herr Kollege Wahnschaffe vor mir gespro-
chen hätte. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Sie wissen sicher-
lich schon, was ich sagen will!)

- Ja, genau! Nachdem wir uns ja im Sozialausschuss 
bereits eingehend mit dieser Thematik beschäftigt haben 
und ich Ihre Argumente kenne, erlaube ich mir schon im 
Vorlauf Ihrer Anmerkungen, auf Ihre Argumente einzu-
gehen. 

(Zurufe der Abgeordneten Dr. Sepp Dürr (GRÜNE) 
und Joachim Wahnschaffe (SPD))

Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns heute Vormittag 
über die Krankenhausversorgung in Bayern und über den 
Schwerpunkt der allgemeinen Krankenhausversorgung 
entsprechend dem Bayerischen Krankenhausgesetz sehr 
eingehend unterhalten. Jetzt ist es an der Zeit, sich über 
die universitäre Medizin und damit die Versorgung in 
diesem Bereich hier im Freistaat zu unterhalten. Wir waren 
der Meinung, dass es richtig und angezeigt ist, die bishe-
rigen Festlegungen, die die Universitätskliniken in Bayern 
betreffen und die im Hochschulgesetz niedergelegt sind, 
aufgrund der Bedeutung, die auch die universitäre Medizin 
im Freistaat Bayern genießt und hat, in ein eigenes Gesetz 
zu gießen. Deshalb beraten wir heute das erste Bayeri-
sche Universitätsklinikagesetz.

Kolleginnen und Kollegen, wir hatten im alten Hochschul-
recht in einer Experimentierklausel die Möglichkeit einge-
räumt, dass auch sich Kliniken in der Rechtsform einer 
rechtlich verselbständigen Organschaft aufstellen, also 
eine Einrichtung in der Rechtsform – - 

(Adelheid Rupp (SPD): Anstalt des öffentlichen 
Rechts!)

- Anstalt des öffentlichen Rechts. Danke, Frau Kollegin 
Rupp, ich hatte schon gehofft, Sie würden mir kurz bei-
stehen. 

(Zurufe von der SPD)

Nein, nein, keine Angst. Und siehe da, das Klinikum 
Rechts der Isar, das sich unweit des Parlaments befi ndet, 
hat sich dieser Thematik angenommen und in hervorra-
gender Art und Weise diese Aufgabenstellung nicht nur in 
Angriff genommen, sondern auch umgesetzt. Es hat uns 
die Notwendigkeit in Erinnerung gerufen, alle anderen 
bayerischen Universitätskliniken in eine ähnliche oder 
gleichgeartete Rechtsform zu überführen.

Aus der Sicht des Ministeriums hat es sich als richtig 
erwiesen, die positiven Erkenntnisse, speziell was die 
wirtschaftlichen Gegebenheiten und die Umsetzung 
anbelangt – dafür bin ich sehr dankbar –, zu dieser 
Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts auf alle 
anderen vier bayerischen Universitätskliniken zu über-
tragen, also München-Großhadern, Erlangen, Würzburg 
und Regensburg. 

Ich habe heute Vormittag schon die Problematik der Wirt-
schaftsführung eines Krankenhauses angesprochen. 
Diese Problemstellungen, wie ich sie heute Morgen aufge-
zeigt habe, treffen natürlich auch für ein Universitätskli-
nikum im gleichen Maße zu. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Dann könntet Ihr 
doch ein Gesetz machen!)

- Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Kollege Wahn-
schaffe, dass ich auf dieses Argument später noch ein-
gehen wollte. Aber weil Sie es jetzt schon sagen, kurz 
Folgendes: Ich halte die Bedeutung der bayerischen uni-
versitären Medizin für so herausragend, dass sie in einem 
Bayerischen Universitätsklinikagesetz künftig festgehalten 
werden sollte, nachdem sie schon bisher in einem Hoch-
schulgesetz untergebracht war. Damit soll zwischen Kran-
kenversorgung auf der einen Seite und Lehre und For-
schung auf der anderen Seite klar unterschieden werden. 
Wir waren der Meinung, dass dies eine Möglichkeit der 
unternehmerischen Freiheit des Wirtschaftsbereichs eines 
Universitätsklinikums im Bereich der Krankenversorgung 
nach sich zieht. 

Damit stellen sie uns auch gegenüber Mitkonkurrenten in 
anderen Bereichen unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten positiv auf. 

Sie mahnen immer wieder an – Frau Kollegin Stahl hat das 
gerade eben noch einmal verdeutlicht -, dass wir die 
Krankenversorgung beim Betreiben eines Universitätskli-
nikums nicht hintanstellen dürften. Aber es heißt, dass 
Forschung und Lehre auf der einen und Krankenversor-
gung auf der anderen Seite gleichgewichtig nebenein-
ander stehen und dass die Medizinerausbildung per se 
auch den Patienten einbeziehen muss. Die Gleichwertig-
keit von Krankenversorgung, Lehre und Forschung muss 
gegeben sein. 

Jetzt soll im Gesetz eine schärfere Trennung dieser beiden 
Bereiche an einer Schnittstelle stattfi nden. Mir als Nichtju-
risten ist mitgeteilt worden, dass dies aufgrund der Einfüh-
rung der Anstalt des öffentlichen Rechts gesetzestech-
nisch notwendig sei, weil das Universitätsklinikum nicht 
mehr Bestandteil der Universität bleibt und das Koopera-
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tionsmodell, das wir jetzt praktizieren, einer sehr scharfen 
juristischen Präzisierung bedarf. 

Wir haben uns anders als zum Beispiel die Medizinische 
Hochschule in Hannover nicht für das Integrationsmodell, 
sondern für das Kooperationsmodell entschieden, um 
nicht nur nach außen, sondern auch intern ganz klar fest-
zustellen, dass die beiden Bereiche als gleichwertig 
nebeneinander zu betrachten sind. 

Wir haben in Artikel 2 festgelegt, dass die Bereiche, wie 
ich sie gerade angedeutet habe – Forschung und Lehre – 
entsprechend dem Kooperationsmodell im Gesetz her-
ausgehoben verankert werden. 

Aber jetzt komme ich zu dem spannenden Thema: 
Artikel 16 des ersten Bayerischen Hochschulgesetzes. 
Bei der Entwicklung denke ich speziell an die Münchener 
Situation, wo es zwei Universitätskliniken gibt, die durch 
einen Fluss getrennt sind, der Isar heißt – links und rechts 
der Isar -, an gewisse Unstimmigkeiten, was den Fächer-
abgleich anlangt, an gewisse Kooperationsgedanken, die 
auch vonseiten des Ministeriums angestellt und etwas 
zögerlich und mangelhaft umgesetzt worden sind. Wir 
haben laut nachgedacht und die Überlegung einer Fusion 
beider Medizinischen Fakultäten ins Auge gefasst. 

Ich darf hier etwas vorwegnehmen. Meine Fraktion hat 
einen Änderungsantrag eingebracht. Für die drei Artikel in 
§ 16 haben wir den so genannten Landtagsvorbehalt ein-
gebaut. Bevor diese drei, wie ich meine, richtigen Überle-
gungen umgesetzt werden, soll sich das Plenum des 
Bayerischen Landtags mit dieser Thematik noch einmal 
auseinandersetzen. Wir sollten in Ruhe die einzelnen 
Maßnahmen, die angedacht sind, umsetzbar machen. 

Dazu gehört nicht nur die Fusion in München. Wir müssen 
abwarten, wie sich die Entwicklung durch den Lenkungs-
ausschuss tatsächlich darstellt. Dazu gehört auch, was 
ich für sehr vernünftig halte, dass zum Beispiel Kooperati-
onen über die einzelnen Klinikgrenzen hinweg – ich denke 
an Regensburg, Herr Kollege Wahnschaffe, an Bereiche 
der EDV – stattfi nden, damit Dienstleistungsbereiche, die 
in größeren Zusammenhängen zu sehen sind, in eine 
gemeinsame Organisationsform gebracht werden. Das 
wollen wir nicht ausschließen. Auch hierfür wollen wir den 
Landtagsvorbehalt. Dafür sollte es eine private Rechts-
form geben. 

Kolleginnen und Kollegen, heute Vormittag und heute 
Nachmittag habe ich bemerkt, dass bei Ihnen, wenn Sie 
das Wort „Privatisierung“ hören, irgendwo ein geistiges 
Rollo herunterfällt, wodurch für Sie das alles erledigt ist. 
Ich darf Sie, Frau Kollegin Stahl, nur daran erinnern, dass 
Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Münchener 
Stadtrat vor zwei Jahren die Privatisierung der Städti-
schen Krankenhäuser in München zusammen mit den 
SPD-Kollegen im Stadtrat beschlossen haben. Es galt der 
Aspekt, dass gewisse betriebswirtschaftliche und sons-
tige Notwendigkeiten in einer privaten Rechtsform besser 
und zeitnäher erledigt werden können. 

Das größte Universitätsklinikum der Republik ist die Cha-
rité mit insgesamt 15 000 Beschäftigten. Die Regierungs-

form in Berlin kennen Sie: SPD und PDS. Es ist eine sehr 
sozialistisch ausgeprägte Regierungsform. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Nichts gegen die 
Charité!)

- Ich habe nichts gegen die Charité gesagt. Herr Kollege 
Wahnschaffe, warten Sie doch ein bisschen. 

PDS und SPD sind dafür verantwortlich, dass die Tarifver-
einbarung dort mit der Maßgabe gekündigt worden ist, 
dass die Arbeitszeit verlängert wird und die Einkünfte 
gesenkt werden. So operieren Sie also vor Ort, an anderer 
Stelle. 

Haben Sie keine Angst, dass wir der Meinung sind, dass 
auch diese Maßnahme der Herstellung einer privaten 
Rechtsform uns für die eventuelle Führung eines Universi-
tätsklinikums nur weiterbringt. Damit gewährleisten wir 
Flexibilität und Möglichkeiten zur adäquaten universitären 
Versorgung in unserem Land. 

Ich hätte noch viel mehr zu sagen. Aber die Begrenzung 
der Redezeit verbietet mir das. 

Ich bitte um Zustimmung zu dem Klinikumgesetz. 

(Beifall bei der CSU – Joachim Wahnschaffe 
(SPD): Das Rollo geht wieder hoch!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Die nächste 
Wortmeldung kommt von Herrn Kollegen Mütze. 

Thomas Mütze (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Als grüner Finanzpolitiker betrachte ich das 
Haushaltsgesetz, zu dem ich reden möchte, unter dem 
fi nanziellen Aspekt und unter der Prämisse, dass wir alle 
in diesem Haus, so denke ich, mehr Geld für Bildung aus-
geben wollen, also auch für die Hochschulbildung. Wir 
haben zu schauen, ob ausreichend Geld im System der 
Hochschule vorhanden ist. Ist genügend Geld vorhanden, 
um den internationalen Wettbewerb bestehen zu können, 
um in großer Breite zu Spitzenleistungen zu kommen, um 
die Talente an den Universitäten fördern zu können, um 
unsere Studierenden und Nachwuchswissenschaftler 
sowie die Professoren an unseren Hochschulen halten zu 
können, um die Lehre signifi kant verbessern zu können, 
Betreuungsrelationen zu verbessern, Bibliotheken, Labors 
und Rechenzentren vernünftig auszustatten und um nicht 
zuletzt die Gebäudesubstanz der Hochschulen zu 
erhalten? 

Unter all diesen Aspekten betrachten wir die Hochschulen. 
Dabei kommen wir zu dem Ergebnis, dass das Hoch-
schulgesetz in den Rahmenbedingungen für das Gros 
– ich rede jetzt nicht von LMU und TU und Würzburg – 
keine Verbesserungen bringt. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Antwort auf die Frage, ob genug Geld im System ist, 
muss für das Gros der Hochschulen also lauten: Nein. 
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Stattdessen ziehen Sie sich mit dem neuen Hochschulge-
setz auf eine Grundfi nanzierung zurück. Wie soll die aus-
sehen? Sie schaffen es doch bisher noch nicht einmal, die 
Grundversorgung im Sinne eines Erhalts der Infrastruktur 
in einem vertretbaren Zeitraum zu garantieren. Auch 
wollen Sie sich da jetzt zurückziehen. Wie lange hat zum 
Beispiel – es ist unser Lieblingsbeispiel – die Uni in 
Regensburg warten müssen, bevor sich in diesem Jahr 
– wir haben vor einigen Wochen dazu im Haushaltsaus-
schuss etwas verabschiedet – ein bisschen getan hat? 

Bildung, Herr Minister, insbesondere Hochschulbildung, 
ist eine öffentliche Aufgabe und muss – ich wiederhole 
es – muss entsprechend fi nanziert werden. In dem Ent-
wurf fi nden wir dagegen die Formulierung: „nach Maß-
gabe des Staatshaushalts“. Wollen Sie also nur noch 
Mittel bereitstellen? Das Mehr an Aufgaben, die die Hoch-
schulen zu schultern haben, wollen Sie den Hochschulen 
auch nicht ersetzen. So sieht also Ihr Schwerpunkt „Bil-
dung“ aus. 

Wie sich das auswirkt, können die Hochschulen bei 
anderen Stellen im Freistaat erfragen, die unter dem glei-
chen Finanzvorbehalt „nach Maßgabe des Staatshaus-
halts“ stehen und ihre Aufgabendichte verringern, Ange-
bote streichen oder Personal entlassen mussten. 

In Ihrer Rede vorhin, Herr Minister, die ich aufmerksam 
verfolgt habe, haben Sie ausgeführt, dass die Hoch-
schulen schon bisher am Rand ihrer Leistungsfähigkeit 
arbeiten mussten. Und vom Rand bis zum Abgrund ist es 
nur ein kleiner Schritt. Die steigenden Studentenzahlen 
der kommenden Jahre könnten dieser kleine Schritt sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Herr Minister, Sie wollen die Spitze in der Breite, geben 
aber nicht das Geld dazu. 

Zum Thema Drittmittelfi nanzierung. Welcher Studiengang 
hat denn die Möglichkeit, vermehrt Drittmittel einzu-
werben? Das sind doch die Bereiche, die für die Wirt-
schaft von Interesse sind, und nicht diejenigen, die uns 
intellektuell weiterbringen. Woher bekommen diese 
Bereiche ihre Drittmittel? Die müssen über Stiftungen oder 
Sonstiges etwas einwerben. Wenn ihnen das nicht gelingt, 
steigen Sie dann in die Finanzierung ein? 

Zur Grundfi nanzierung und zu Drittmitteln soll dann noch 
die Finanzierung durch Studiengebühren hinzukommen. 
Dazu hat Frau Kollegin Gote inhaltlich ausreichend Stel-
lung bezogen. Sie sollen zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen beitragen. Die Verbesserung der Lehre ist 
aber doch Ihre ursprünglichste Aufgabe, Herr Minister. Sie 
müssen die Verbesserung der Rahmenbedingungen 
sicherstellen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die mit den Studiengebühren einhergehenden Verspre-
chungen, die Lehre zu verbessern, hören wir wohl, allein 
es fehlt der Glaube. Zudem steht das Wort des Finanzmi-
nisters, dass diese Summen auch zukünftig den Hoch-
schulen von der Grundversorgung nicht abgezogen 

werden. Fühlt sich aber ein Nachfolger oder eine eventu-
elle Nachfolgerin auch noch an dieses Wort gebunden? 
Wird die Finanznot etwa wieder so dringend werden, dass 
die Studiengebühren in den ganz normalen Haushalt ein-
gestellt werden und die Hochschulen wiederum in die 
Röhre schauen? 

Einen anderen Aspekt hat mir Kollege Magerl gerade 
genannt. Er hat sich mit Hauptschülern unterhalten. Ich 
mache jetzt einen inhaltlichen Sprung. Die Hauptschüler 
sagen, sie hätten Angst vor den Studiengebühren. Warum 
haben sie Angst? Natürlich werden die Studiengebühren 
für einige Gymnasiasten abschreckend sein, und einige 
Abiturientinnen und Abiturienten werden dann erst einmal 
eine Lehre machen. Was passiert aber? Sie nehmen den 
Hauptschülern Ausbildungsplätze weg, die ohnehin schon 
Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu 
bekommen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Ich möchte noch einmal zu dem Text zurückkommen. Ich 
bleibe bei der Kritik am Text. In Artikel 5 – Finanzierung – 
heißt es, dass eine Kosten- und Leistungsrechnung nach 
einheitlichen Grundsätzen notwendig wird. Wer bestimmt 
diese Grundsätze, Herr Minister? Bei der Unterschiedlich-
keit der Fächer ist das doch kaum möglich. Zu befürchten 
ist, dass den Berechnungen vor allem quantitativ Mess-
bares und ökonomisch Verwertbares zugrunde gelegt 
wird, wie zum Beispiel Anzahl der Absolventinnen und 
Absolventen, Veröffentlichungszahlen oder eingeworbene 
Drittmittel. Paradox ist das, was in der Begründung zu 
Artikel 5 Absatz 2 steht – ich zitiere:

Dem Ziel der Deregulierung und Straffung des 
Hochschulrechts dient der Verzicht auf eine weit-
gehende gesetzliche Beschreibung der leistungs- 
und belastungsbezogenen Kriterien. 

Wenn man böswillig ist wie ich, könnte man das dahin 
gehend interpretieren, dass die Hochschulfi nanzierung 
den Volksvertretern und Volksvertreterinnen – also uns 
hier im Landtag – weitgehend entzogen wird und die Exe-
kutive mit den autonomen Hochschulen auf operativer 
Ebene mauschelt. Damit ist weder Gleichbehandlung 
noch Planungssicherheit noch öffentliche Kontrolle noch 
Mitsprache des Landtags gewährleistet. Das lehnen wir in 
dieser Form ab.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)

Kollege Spaenle hat vorhin das Wort von der „Unterneh-
mung Hochschule“ gebraucht. Die Hochschule ist aber 
kein eigentliches Wirtschaftsunternehmen mit einem viel-
leicht noch dazukommenden öffentlichen Interesse an 
Bildung. Die Hochschulen können ihre Mittel nicht wie ein 
Unternehmen selbst erwirtschaften. Sie sind davon 
abhängig, dass wir, der Landtag, ihnen die Mittel im not-
wendigen Rahmen zur Verfügung stellen, damit sie alle 
ihre Aufgaben erfüllen können. Diese Voraussetzung 
erfüllen Sie und das neue Hochschulgesetz nicht. Des-
wegen lehnen wir das Gesetz ab.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeordneten 
der SPD)
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Wörner.

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Jetzt kommt 
der Vertreter der städtischen Krankenhäuser 
München, jetzt kommt der große Privatisierer!)

Ludwig Wörner (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Nachdem über Studierende, Professoren und 
Universitäten ausreichend gesprochen worden ist, möchte 
ich Ihr Augenmerk darauf lenken, dass diese Universitäten 
eigentlich nur funktionieren, weil es dort Beschäftigte gibt. 
Herr Minister Goppel, Ihnen muss es heute Vormittag fast 
die Hose zerrissen haben.

(Allgemeine Heiterkeit)

Da haben Sie nämlich einen riesigen Spagat gemacht, 
indem Sie einerseits die Beamten Ihres Hauses zu Recht 
für die geleistete Arbeit gelobt haben, während Sie beim 
Ergebnis dieser Arbeit das Personal der Universitäten 
völlig ausgeblendet haben. Davon, dass dieses Personal 
in eine moderne Sklaverei geschickt wird, habe ich nichts 
gehört. Ich hätte es mir gewünscht, dass Sie die Beschäf-
tigten an den Universitäten im Gesetzgebungsverfahren 
genauso behandeln, wie Sie es mit dem Personal Ihres 
Hauses machen. Dann wäre es in Ordnung gewesen. Sie 
haben nicht nur Ihrem Haus gegenüber Pfl ichten, sondern 
auch den Beschäftigten gegenüber, die die Arbeit an den 
Universitäten leisten.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, man muss sich das einmal vor-
stellen: Ein Staat predigt moderne Unternehmensführung, 
gibt sich Leitlinien und weiß der Teufel sonst noch was. 
Alles ist im Ergebnis aber nur ein Papiertiger. Wenn Ihr 
Ergebnis kein Papiertiger wäre, der nur für Sonntagsreden 
geeignet ist, hätten Sie nämlich auch dem Teil des 
Gesetzes zustimmen müssen, wonach sichergestellt 
werden soll, dass Tarifverträge für die Beschäftigten in 
den auszugliedernden Kliniken weiter gelten, und zwar 
nicht nur für ein Jahr, sondern über einen Überleitungsta-
rifvertrag auch länger. Das wäre ein anständiger und fairer 
Umgang mit den Beschäftigten gewesen. 

Das nächste Beispiel: Als es darum ging, dem je nach 
Konstrukt Personalrats- oder Betriebsratsvorsitzendem 
einen Sitz im Aufsichtsrat einzuräumen, haben Sie ver-
sagt. Gerade im Aufsichtsrat fallen doch wesentliche Ent-
scheidungen, die auch das Personal betreffen. Die Betei-
ligungsrechte, die völlig normal sind, haben Sie herausge-
nommen und den Mitarbeitern weggenommen. Woher 
wollen Sie denn Motivation bekommen? Ein Weiteres 
kommt hinzu, und das ist ganz fatal. Sie haben damit den 
Universitäten oder Kliniken das Wissen der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer, das in solchen Betrieben sehr 
ausgeprägt ist, entzogen. 

Sie haben mit der Gesetzgebung dafür gesorgt, dass wei-
tere Beschäftigte im Aufsichtsrat nicht tätig werden 
können, obwohl wir das wollten. Das nennen Sie Beteili-
gung von Beschäftigten. Wie wollen Sie denn eigentlich 
erreichen, dass das Wissen und das Know-how in den 

Häusern erhalten bleibt, wenn Sie die Leute, die von den 
Maßnahmen in erster Linie betroffen sind, aus den 
wesentlichen Organen fernhalten? Wie wollen Sie einen 
vernünftigen Umgang bei Entscheidungsprozessen errei-
chen, wenn Beschäftigte überhaupt nicht eingebunden 
werden, geschweige denn Gehör fi nden oder erst im 
Nachhinein beteiligt werden?

Dem Fass wird der Boden ausgeschlagen, wenn das 
stimmt, was Kollegin Gote gesagt hat – und ich gehe 
davon aus, dass es stimmt: In Zukunft wollen Sie mit Stu-
dierenden Lohndumping betreiben, indem Sie diese mit 
sieben Euro bezahlen. Das ist Lohndumping pur. Dafür 
sollten Sie sich schämen. 

(Beifall bei der SPD – Engelbert Kupka (CSU): Wo 
habt Ihr denn die Horrorszenarien her?) 

Wir reden über moderne Personalführung. In Wirklichkeit 
nutzen Sie das Instrument des Ausgliederns dafür, dass 
man Tarifverträge absenkt und kündigt und dass man aus 
bestehenden Verträgen leichter aussteigen kann als 
bisher. Sie reden von der Freiheit, die die Universitäten 
dadurch bekommen. Was meinen Sie denn damit? 
Meinen Sie mit Freiheit, dass Sie das Personal an den 
Universitäten freisetzen? Das kann man bei Ihrer Diktion 
nur erwarten. Sie sagen, es wird modern. Ich sage Ihnen, 
das ist für das Personal Modernität nach Gutsherrnart, 
sonst hätten Sie das, was wir vorgeschlagen haben, ins 
Gesetz aufgenommen. Sie nennen es Paradigmen-
wechsel. Ja, für das Personal ist es ein Paradigmen-
wechsel von Ausgebeuteten zu wehrlosen Sklaven. 

(Engelbert Kupka (CSU): Aber jetzt hör doch auf 
mit dem Schmarrn!)

Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, des-
wegen kann man einem solchen Gesetz nicht zustimmen. 
Wenn Sie sich darüber erregen, dass ich hier von Ausbeu-
tung spreche, beweise ich Ihnen das auch. An welchem 
Klinikum und an welcher Universität wird die Arbeitszeit-
ordnung eingehalten? Wo werden die Regularien des 
Gesetzgebers, der wir in dem Fall selber sind, eingehalten, 
wenn es darum geht, Arbeitsplatzsicherheit herzustellen 
und das Arbeitsrecht ordentlich zu vertreten?

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Gilt das auch 
bei der Stadt München?)

Ich rede jetzt nicht über die Streiks, die derzeit laufen, 
sondern über die Bestimmungen, gegen die in Ihren Häu-
sern täglich verstoßen wird. Wenn diese Entwicklung so 
weitergeht und in ausgegliederten Betrieben noch ver-
stärkt wird, weil wir die Kontrolle völlig verlieren, dann 
gnade Gott den Beschäftigten. Vor allen Dingen wünsche 
ich Ihnen dann viel Spaß bei der Rekrutierung von Per-
sonal. 

Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, 
alleine das ist Grund genug, Ihr Gesetz abzulehnen. So 
kann man mit dem Personal nicht umgehen. 

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Sie reden völlig 
an der Sache vorbei!)
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- Herr Zimmermann, regen Sie sich nicht auf. Sie wollen in 
München privatisieren, nicht die SPD.

(Beifall bei der SPD – Dr. Thomas Zimmermann 
(CSU): Sie wollen doch nur Privatisieren! Sie 
haben gar keine Ahnung!)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Kollege Nadler.

Walter Nadler (CSU): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! Die bayerischen Hochschulen stehen ins-
gesamt gut da. Damit das trotz ansteigender Studieren-
denzahlen und angesichts eines verstärkten Wettbewerbs 
um Drittmittel und Forschungsaufträge so bleibt, ist eine 
umfassende Novellierung des gesamten Hochschulrechts 
neben fi nanzieller Planungssicherheit für die Hochschulen 
von besonderer Bedeutung. Durch ein entscheidendes 
Mehr an Autonomie und Eigenverantwortung im globalen 
Wettbewerb sollen unsere Hochschulen neu positioniert 
werden.

Ich will den Aspekt „Frauenförderung – Frauenbeauf-
tragte“ herausgreifen.

(Adelheid Rupp (SPD): Was, Sie! - Weitere Zurufe 
von der SPD – Lachen bei der SPD)

Der Senat wird verkleinert und der erweiterte Senat abge-
schafft.

(Adelheid Rupp (SPD): Klar doch, Frauenbeauf-
tragte, das soll der Mann machen!)

Statt bislang im Regelfall 16 Mitglieder hat er künftig neun 
Mitglieder, acht gewählte und die Frauenbeauftragte. Die 
Stärkung der Frauen in der Wissenschaft ist ein Element, 
eine Säule dieser Hochschulreform. Die Frauenförderung 
steht am Anfang des Gesetzes, gleichsam als Türschild.

(Große Heiterkeit bei der SPD und bei den GRÜ-
NEN - Adelheid Rupp (SPD): Die Frau als Tür-
schild!)

Sie ist uns wichtig, nicht aufgrund von Gender-Aspekten, 
sondern auch aufgrund volkswirtschaftlicher Aspekte

(Anhaltende Heiterkeit bei der SPD und bei den 
GRÜNEN)

Uns geht es um die Förderung von Studentinnen sowie 
von weiblichen wissenschaftlichen Kräften. Ziel ist vor 
allem die Erhöhung des Frauenanteils in der Wissen-
schaft. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Da könnte man 
gleich rot werden!)

- Das will ich nicht, ich will schwarz bleiben, Kollege 
Wahnschaffe. – Ziel ist vor allem die Erhöhung des Frau-
enanteils in der Wissenschaft. Schließlich wird auch die 
Rechtsstellung der Frauenbeauftragten gestärkt, und ihre 
Einfl ussmöglichkeiten werden vermehrt. 

Meine Damen und Herren, wir verpfl ichten mit diesem 
Gesetz die Hochschulen, die tatsächliche Durchführung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern als Leit-
prinzip der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen. 

(Zurufe von der SPD – Unruhe – Glocke der Prä-
sidentin)

Die Frauenbeauftragten gehören in jeder Fakultät dem 
Fakultätsrat als festes Mitglied an und sind bei allen Ent-
scheidungen über Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung, Kollege Vogel, in der Fakultät beteiligt. 

In den Berufungsausschüssen der Fakultäten, in denen 
die Entscheidung über die Berufung neuer Professoren 
vorbereitet wird, sind die Frauenbeauftragten nach dem 
Gesetz feste Mitglieder mit Stimmrecht. Bisher hatten sie 
kein Stimmrecht. Die Frauenbeauftragte der Hochschule 
ist als einziges der neun Mitglieder des Senats Mitglied 
kraft Amtes. Sie ist Mitglied in den Ausschüssen des 
Senats. Die Frauenbeauftragte der Hochschule ist gleich-
zeitig – zusätzlich zu ihrer Mitgliedschaft im Senat – Mit-
glied der erweiterten Hochschulleitung und hat auch dort 
Stimmrecht 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das klingt ja irre!)

Außerdem kann sie von der Hochschulleitung als bera-
tendes Mitglied neben Präsident oder Präsidentin, Vize-
Präsident oder Vize-Präsidentin und Kanzler oder Kanz-
lerin berufen werden. Unabhängig davon ist sie bei allen 
sie betreffenden Angelegenheiten der Hochschule zu 
beteiligen. Sie hat beratende Stimme im Hochschulrat.

Am Rande sei erwähnt, dass die Frauenbeauftragte für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem vorliegenden Gesetz-
entwurf eigene Gelder erhält und von anderen dienstli-
chen Aufgaben entlastet wird. 

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Hat das der Goppel auf-
geschrieben?)

- Lieber Herr Kollege Dürr, ich weiß nicht, wo Sie denken 
lassen, ich habe selbst gedacht .

(Lebhafter Beifall bei der CSU)

Unsere Minister sind so ausgelastet,

(Wolfgang Vogel (SPD): …, dass sie nicht mehr 
denken können! – Lachen bei der SPD und bei 
den GRÜNEN)

die schreiben Abgeordneten nichts auf. Wir wollen ein 
neues und grundlegend modernisiertes bayerisches 
Hochschulgesetz als Grundlage und Rahmen für in For-
schung und Lehre erfolgreiche Hochschulen, die eine 
wesentliche Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit Bay-
erns sind. Meine Damen und Herren, dazu gehört auch 
und insbesondere die Stärkung von Frauen in der Wissen-
schaft. Diesem Anliegen sind wir mit diesem Gesetzent-
wurf gerecht geworden.

(Beifall bei der CSU – Wolfgang Vogel (SPD):Das 
war die Rede eines Frauenbeauftragten! – Engel-
bert Kupka (CSU): Das ist ein Mann, der Frauen 
versteht!)
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Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Wahnschaffe.

Joachim Wahnschaffe (SPD): Frau Präsidentin, liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich darf zunächst meinem 
Bedauern darüber Ausdruck geben, dass die Minister 
einschließlich des Ministerpräsidenten offensichtlich so 
überlastet sind, dass sie heute nicht anwesend sein 
können. Ich halte das deswegen für nicht ganz unwichtig, 
weil wir heute noch ein Universitätsklinikagesetz verab-
schieden, für das zwar in erster Linie der Wissenschafts-
minister verantwortlich zeichnet, aber im Krankenhausbe-
darfsplan ist dafür das Sozialministerium zuständig. Des-
wegen hätte es der Ministerin oder ihrem Staatssekre-
tär – dieses Ministerium hat nämlich auch noch einen 
Staatssekretär – gut angestanden, bei dieser Debatte 
anwesend zu sein, Wir nehmen es so, wie es ist.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Ludwig Spaenle 
(CSU)) 

Meine Damen und Herren, mit dem Universitätsklinikage-
setz betritt der Landtag hochschulpolitisches Neuland. 
Während der Status der Universitätsklinika bislang im 
Hochschulgesetz geregelt war, wird dafür nun ein eigenes 
Gesetz mit 17 Artikeln entworfen. Die alte Regelung kam 
mit nur zehn Artikeln aus.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das ist 
Verwaltungsvereinfachung!)

- Das ist dann eine Verwaltungsvereinfachung à la Bayeri-
scher Staatsregierung. Meine Damen und Herren, die 
Abnabelung der Universitätsklinika geschieht nicht erst 
mit diesem Gesetz, sondern hat schon längst begonnen, 
insbesondere mit der Verordnung vom 20. Juni 2003 – Herr 
Kollege Dr. Zimmermann hat das schon erwähnt -, als 
damals ein Sonderstatus für das Klinikum Rechts der Isar 
in der Form der Anstalt des öffentlichen Rechts gewährt 
wurde. Triebfeder für das neue Gesetz, Herr Dr. Zimmer-
mann, war aber nicht, wie Sie glauben machen wollen, 
dass die Bayerische Staatsregierung besonders fort-
schrittlich denkt, oder die Überlegung, wie es Herr Staats-
minister vorher so schön formuliert hat, dass der Freistaat 
Bayern auch nach der rechtlichen Verselbstständigung 
über den Aufsichtsrat der Klinika in der politischen und 
wirtschaftlichen Gesamtverantwortlichung bleibt – darauf 
kommen wir noch - , sondern Triebfeder war etwas ganz 
anderes, etwas, das Sie schamhaft verschweigen. Das ist 
die blanke fi nanzielle Not. 

Wenn Sie den Abschnitt „Problem“ auf dem Vorblatt des 
Gesetzentwurfs über die Universitätsklinika genauer 
lesen, wird Ihnen das sonnenklar. Da ist davon die Rede, 
dass ein von zunehmendem Konkurrenzdruck geprägter 
Markt zu erhöhter Wirtschaftlichkeit und fl exiblerem Han-
deln zwinge und deshalb dieses neue Gesetz erforderlich 
sei. Im Grunde genommen geht es um das Kürzungsdiktat 
des bayerischen Finanzministers. Das kommt in folgender 
Formulierung im Vorblatt zum Ausdruck: „Auch hinsicht-
lich des staatlichen Zuschusses für Forschung und Lehre 
sowie für sonstige Trägeraufgaben sind in der Zukunft nur 
begrenzte Möglichkeiten absehbar“. 

Das heißt doch auf Deutsch nichts anderes: Wir haben 
kein Geld, also suchen wir nach anderen Geldquellen, und 
wir suchen sie in der Privatisierung, deren besonderer 
Verfechter Sie sind, Herr Kollege Dr. Zimmermann. Darauf 
komme ich noch zurück. Da kann man nur noch sagen: 
Als Begründung eines solchen Gesetzes ist dies mehr als 
dürftig. Nichts davon steht in dem Gesetz – das hätte man 
vielleicht erwarten können –, wie die Konkurrenzfähigkeit 
der Universitätsklinika in der medizinischen Forschung 
erhöht oder wie die Ausbildung des medizinischen Nach-
wuchses den veränderten Bedürfnissen unserer Gesell-
schaft angepasst werden kann. Auch die spannende 
Frage, was an der Schnittstelle zwischen Forschung und 
Lehre einerseits und einer Klinik der Maximalversorgung 
andererseits – da knirscht es ganz deutlich – künftig pas-
sieren wird, bleibt weitgehend unbeantwortet.

Die Gefahr – und darauf habe ich heute Vormittag schon 
bei der Debatte über das Bayerische Krankenhausgesetz 
hingewiesen –, dass die totale Ökonomisierung des Kran-
kenhauswesens die Oberhand gewinnt, wird durch dieses 
Gesetz nicht gebannt, sondern im Gegenteil durch die 
Öffnungsklausel, die eine vollständige Privatisierung von 
Universitätsklinika ausdrücklich zulässt, noch befördert. 
Diesen Weg werden wir nicht mitgehen.

(Beifall bei der SPD)

Man muss sich fragen, warum Sie sich nicht gleich offen 
zur Privatisierung der Klinika bekennen. Eines eigenen 
Gesetzes hätte es nicht bedurft; Sie hätten das in das 
Krankenhausgesetz hineinschreiben können. Dort haben 
Sie auch der Privatisierung den Weg geöffnet. Herr Kol-
lege Dr. Zimmermann, wir sind uns durchaus einig: Es 
geht nicht um die privatrechtlichen Rechtsformen.

(Dr. Thomas Zimmermann (CSU): Doch, darum 
geht es!)

Nein, das ist nicht der Punkt. Da sind wir durchaus einer 
Meinung. Wir sind auch der Meinung, dass der jetzt 
beschrittene Weg, nämlich der Anstalt des öffentlichen 
Rechts diesen Weg zu öffnen, richtig ist. Soweit sind wir 
einig. Solange der Staat die Garantenstellung behält, kann 
das gut gehen. Sie wollen aber etwas ganz anderes. Mit 
der Öffnungsklausel in Artikel 16 wollen Sie einer Privati-
sierung bei der Trägerschaft Tor und Tür öffnen. Herr 
Dr. Zimmermann, ich darf Sie mit einem Zitat konfron-
tieren, mit dem Sie im „Münchner Merkur“ vom 
21. Dezember vergangenen Jahres zitiert werden:

Befl ügelt hat die Münchner Privatisierungspläne 
der Verkauf der Universitätskliniken Marburg und 
Gießen. (…) Es ist eine kühne, aber tolle Sache, 
was in Hessen geschieht.

Dort geschieht die totale Privatisierung, nämlich die Über-
nahme von zwei Universitätsklinika durch einen privaten 
Betreiber. Sie haben im Augenblick noch eine Schamfrist 
gewährt und sagen: Das wollen wir nicht gleich, das 
wollen wir nicht jetzt. 

(Widerspruch des Abgeordneten Dr. Thomas 
Zimmermann (CSU))
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Mit Artikel 16 öffnen Sie aber der Privatisierung der Uni-
versitätsklinika Tor und Tür, und das ist zugleich das Ein-
fallstor dafür, Universitäten zu privatisieren. Diesen Weg 
werden wir unter keinen Umständen mitgehen.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Damit wird privaten Kapitalgebern erlaubt, auf Kranken-
häuser der Maximalversorgung und damit direkt oder 
indirekt auch auf die Forschung und Lehre bestimmend 
Einfl uss zu nehmen.

Wirtschaftliches Handeln ist im Gesundheitswesen not-
wendig; dazu bekennen wir uns. Private Betreiber haben 
aber vor allem im Sinn – das habe ich heute Morgen schon 
gesagt –, Kosten zu senken. Das erleben wir tagtäglich; 
denn sie wollen Gewinne machen. Der Staat aber hat eine 
Garantenpfl icht in einem wichtigen Bereich der Daseins-
vorsorge. Den Häusern der Maximalversorgung kommt 
hier eine besondere Bedeutung zu. Wir wollen keine hes-
sischen Verhältnisse. Die Privatisierung der Universitäts-
klinika Gießen und Marburg kann für Bayern kein Vorbild 
sein. Aus den genannten Gründen werden wir diesen 
Gesetzentwurf ablehnen.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wahnschaffe. – Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, Sie erlauben mir, dass ich die Sitzung kurz 
unterbreche. Wir haben heute sehr viele Ehrengäste bei 
uns im Haus zu begrüßen. Ich darf weitere Ehrengäste im 
Namen des Bayerischen Landtags, aber auch persönlich 
hier begrüßen: einmal den Gouverneur der Region Kras-
nodar, Herrn Alexander Tkatchev, sowie den Vorsitzenden 
der Gesetzgebenden Versammlung, Herrn Vladimir 
Beketov, und die Delegation. Seien Sie uns herzlich will-
kommen. Ihr Besuch im Bayerischen Landtag fi ndet im 
Rahmen der „Tage der russischen Region Krasnodar in 
Deutschland“ statt. Sie sind gestern zu einem Informati-
onsbesuch nach München gekommen. Wir wünschen 
Ihnen einen weiterhin angenehmen Aufenthalt und noch 
weitere interessante Gespräche. Noch einmal ein herzli-
ches Willkommen von den Kolleginnen und Kollegen und 
von mir persönlich bei uns im Bayerischen Landtag.

(Allgemeiner Beifall)

Jetzt fahren wir in der Rednerliste fort. – Herr Kollege Wei-
denbusch. Bitte schön, Herr Kollege.

Ernst Weidenbusch (CSU): Frau Präsidentin, sehr 
geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu dem 
heutigen Diskussionsablauf und auch im Hinblick auf den 
Ablauf der Beratungen im Ausschuss, Frau Kollegin Rupp, 
ein paar Worte sagen: Uns war und ist wichtiger, was 
gesagt wird, als wer redet. Ich möchte an dieser Stelle 
meinen Respekt dafür zum Ausdruck bringen, dass die 
SPD einen eigenen Gesetzentwurf zum Hochschulgesetz 
eingebracht hat. Die CSU-Fraktion teilt die Einschät-
zungen, die darin zum Ausdruck kommen in vielen 
Punkten nicht. Sie haben sich aber die Mühe gemacht, 

Ihre Einschätzungen zu formulieren und in Gesetzesform 
zu transformieren. Es ist mir durchaus klar, wie viel Arbeit 
das war. Ich meine, dafür darf man Ihnen im Parlament 
Respekt zollen.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Respekt!)

Ich bitte Sie, umgekehrt davon auszugehen, dass sich die 
CSU bei ihren Beratungen ebensolche Mühe gemacht 
hat. Jeder darf wählen, wie er das sichtbar macht.

Zu Recht stellen Sie fest, die Situation der Frauen und 
deren Karrieren habe sich seit 1998 an den Hochschulen 
nicht wesentlich verbessert. Da besteht zwischen uns nur 
hinsichtlich der Lösung ein Dissens. Sie meinen, dieses 
liege an den falschen oder fehlenden Kompetenzen der 
Frauenbeauftragten. Jedenfalls ist es ein wesentlicher 
Punkt, dass Sie glauben, über die Positionierung der 
Frauenbeauftragten die Situation deutlich verbessern zu 
können. Ich habe schon im Ausschuss angedeutet: Wenn 
man sich mit Gender Mainstreaming intensiv auseinander 
setzt, insbesondere mit den amerikanischen Wurzeln, und 
danach mit dem, was in Skandinavien gelebtes Gender 
Mainstreaming ist – also weniger mit dem Arbeitsergebnis 
des zuständigen Ministeriums in Bonn/Berlin –, dann ist 
ganz klar, dass man aufpassen muss, sowohl das Pro-
blem geschlechtergerecht zu erfassen als auch die 
Lösung geschlechtergerecht zu organisieren. Sie amü-
sieren sich sehr über den Änderungsantrag in der letzten 
Ausschusssitzung. Ich kann es überspitzt formulieren: Die 
genannten Defi zite können von uns nur beseitigt werden, 
wenn es uns auf Dauer gelingt, weibliche Interessen mit 
männlichen Mitteln durchzusetzen. Die Idee, mit weibli-
chen Frauenbeauftragten bei Frauen Probleme abzu-
fragen, ist zugegebenermaßen die halbe Arbeit; aber in 
den Entscheidungsgremien haben sie es sehr häufi g mit 
Männern zu tun. 

Darüber sollten Sie doch einmal nachdenken, wie man in 
die Struktur am besten eindringt. 

Frau Kollegin Gote hat uns zur Autonomie, zur Demokratie 
und zur Öffentlichkeit mit hehren Worten etwas erzählt. 
Frau Kollegin Gote, Sie haben gesagt, autonom ist man, 
wenn man selbstständig und unabhängig handeln kann, 
wenn man sich selbst organisieren kann und in seinen 
Entscheidungen frei ist. Bei Ihrer Defi nition von „autonom“ 
haben Sie allerdings die fi nanzielle Unabhängigkeit völlig 
unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, Sie hatten ein 
wenig die Sorge, dass das nicht zu Ihren Ausführungen 
über die Studiengebühren passen würde.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Es gibt darüber ein ganzes 
Kapitel!)

- Aber in Ihrem ganzen Kapitel kommt mit keiner Silbe vor, 
dass autonom zu handeln auch heißt, dass man selbst 
dafür sorgt, dass man ein Auskommen hat. Das haben Sie 
nicht einfach übersehen. Das hat nicht gepasst, wes-
wegen Sie es gestrichen haben. So etwas mag früher 
gegangen sein, aber mittlerweile sitzen hier ein paar 
Leute, die aufpassen. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Wer ist das?)
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- Das ist eine ganz große Gruppe in der CSU. Die Premi-
umopposition hat auch ein paar solche Leute. Ich gebe 
zu, bei Ihnen sind es nur wenige, Herr Wahnschaffe. 

(Beifall bei der CSU) 

Frau Gote, Sie unterstellen uns mangelnden Respekt vor 
dem Leistungswillen und der Leistungsbereitschaft junger 
Menschen, die nicht aus gut situierten karriere- und bil-
dungsorientierten Familien kommen. Ganz abgesehen 
davon, dass Sie für diesen wunderbaren Satz jede 
Begründung schuldig bleiben – ich habe mir Ihren Beitrag 
im Wortlaut angesehen -, auch wenn das nicht in Ihr Welt-
bild passt: In der von Ihnen genannten Gruppe gibt es 
eine ganze Reihe von Leuten, denen es gar nicht um 
Respekt geht, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie Sie ihn 
defi niert haben. Denen geht es darum, dass sie möglichst 
schnell eine möglichst gute Ausbildung absolvieren 
können, um möglichst schnell ins Berufsleben eintreten 
und Geld verdienen zu können. Deren Hauptansatzpunkt 
ist es, materiell gut dazustehen und möglichst Geld zu 
verdienen. Wenn Sie diesen jungen Leuten sagen, das 
kostet 500 Euro im Halbjahr, aber danach hast du schneller 
einen besseren Job und mehr Geld, dann sagen sie, das 
mache ich. Auch wenn Ihnen das nicht gefällt, können Sie 
es nicht leugnen. Ich weiß nicht, ob Sie aus dieser Gruppe 
kommen, aber ich habe Zweifel.

Herr Kollege Dr. Rabenstein hat die interessante Formulie-
rung gewählt, der Staat investiert immer weniger, die Stu-
denten zahlen immer mehr, und das ist der eigentliche 
Skandal der Studiengebühren. Man muss sich ordentlich 
verrenken, um in diesem Satz das Wort „Skandal“ unter-
zubringen; denn mit der Realität hat das nichts zu tun. 
Herr Kollege Dr. Rabenstein, die Bemerkung, sozialver-
trägliche Studiengebühren gibt es nirgends, dürfen Sie 
nur noch so lange anbringen, bis die Studiengebühren in 
Rheinland-Pfalz eingeführt sind. Dann wird Ihnen Ihr Par-
teivorsitzender Beck schon beibringen, dass das doch 
geht. Sie werden sich schon daran gewöhnen. Wenn Herr 
Beck einmal Ihr Chef ist und die Gebühren einführt, dann 
können Sie das nämlich nicht mehr behaupten. 

Wenn Sie als Beispiel für sieben Semester – Waren es 
sieben Semester? 

(Dr. Christoph Rabenstein (SPD): Neun!)

- Wenn Sie als Beispiel für neun Semester 27 000 Euro 
Belastung anführen, muss man einmal klarstellen, wir 
reden von 4500 Euro Studiengebühren in neun Semes-
tern. Maximal 500 Euro – die gestehe ich Ihnen einmal 
zu – mal neun ergibt nicht mehr als 4500 Euro. Ich habe 
Mathematik zwar nur im Leistungskurs gehabt und nicht 
studiert, aber mehr kommt auf keinen Fall heraus. Dem 
geneigten Zuhörer stellt sich dann die Frage, wo kommen 
die restlichen 22 500 Euro her. Ich meine, es kann schon 
sein, dass der Betreffende ein studienbegleitendes Dar-
lehen aufgenommen hat, nur für Ihr Beispiel hätten Sie 
genauso gut jemanden wählen können, der 22 500 Euro 
an Kredit aufgenommen hat, um sich andere Konsum-
wünsche zu erfüllen. Das hat doch mit dieser Debatte 
nichts zu tun. Das ist doch jetzt schon so. Das ist doch 

keine Situation, die dadurch entsteht, dass wir Studienge-
bühren einführen. 

(Beifall bei der CSU) 

Zum Hochschulgesetz insgesamt: Artikel 71 ist auch die 
Grundlage dafür, dass von den Hochschulen Leistungen 
erbracht werden. Darunter verstehen wir zum Beispiel 
auch einen angemessenen Umgangston in Verwaltungen 
und Prüfungskanzleien. Frau Gote, hier hätte ich von 
Ihnen gern einen Gut-Punkt; denn das müssen Sie unter 
„Respekt“ verbuchen. Daran führt kein Weg vorbei. 

Mehrere Redner der Opposition haben sich auf die Rege-
lung in Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 bezogen und kritisieren 
den Wegfall des Wortes „die“. Wenn der Freistaat Bayern 
Mittel und Stellen zur Verfügung stellt, dann bedeutet dies 
in keiner Weise, dass er dies nicht vollumfänglich tut. 
Wenn man das Wort „die“ eingefügt hätte, würde aus Ihrer 
Argumentation im Umkehrschluss folgen, dass die Uni-
versitäten keine Drittmittel einwerben dürften. Dann 
dürften die Universitäten nur Mittel verwenden, die vom 
Staat stammen, und sonst keine.

Frau Rupp, gefreut haben mich Ihre Formulierungen, 
„Bayern soll so gut bleiben“ und „Bayerns Spitzenrolle ist 
gefährdet“, bringen Sie doch mit diesen Formulierungen 
zum Ausdruck, dass auch Ihnen mittlerweile klar geworden 
ist, dass die gute Arbeit an Bayerns Hochschulen zu einer 
Spitzenrolle geführt hat. Wir haben diese Position erreicht 
mit von uns erarbeiteten und von uns durchgesetzten 
Hochschulgesetzen, und zwar gegen Ihre Warnungen und 
gegen Ihre Stimmen. Bayern weiß, dass das auch bei 
diesem Reformpaket so bleibt. 

By the way, Herr Wörner, die Münchner Kliniken sind 
längst privatisiert. 

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Zu Wort hat sich 
Herr Staatsminister Dr. Goppel gemeldet. 

(Adelheid Rupp (SPD): Ich hatte mich auch 
gemeldet!)

- Entschuldigen Sie, Herr Staatsminister, ich habe Frau 
Kollegin Rupp nicht registriert. Danke für Ihr Verständnis. 
Frau Kollegin Rupp, es tut mir Leid.

Ich darf sagen, dass die CSU-Fraktion namentliche 
Abstimmung beantragt hat. Das wird mittlerweile durch-
gegeben. Wir brauchen aber keine Zeiten einzuhalten, 
weil es sich um ein Gesetz handelt, das verabschiedet 
wird. Frau Kollegin Rupp, bitte.

Adelheid Rupp (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Ich möchte mich nur auf wenige Punkte 
beziehen. Eine Sache, die München anbelangt, muss klar-
gestellt werden. Es ist zwar richtig, dass die Rechtsform 
der Krankenhäuser und die Rechtsform der Stadtwerke 
geändert wurden – Sie wissen alle, das liegt auch daran, 
dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben -, 
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aber weder die städtischen Krankenhäuser noch die 
Stadtwerke sind in privates Eigentum übergegangen. Das 
wird die Münchner SPD auch weiter so handhaben, auch 
wenn Sie es ändern wollen.

(Beifall bei der SPD) 

Das sind Unterschiede, und da bitte ich Sie, zu differen-
zieren. 

Zweiter Punkt. Herr Kollege Weidenbusch, ich komme zur 
Frauenförderung. Es ist natürlich mitnichten so, dass wir 
davon ausgehen, dass die Frauenförderung allein davon 
abhängt, wie die Rolle der Frauenbeauftragten ist. Bloß 
der Umkehrschluss, zu sagen, man kann die Frauenbe-
auftragte durchaus vom Hochschulrat fernhalten und man 
kann die Stelle auch mit einem Mann besetzen, ist meiner 
Ansicht nach ebenfalls nicht zulässig. Damit werden die 
Frauen sicher nicht gefördert. Wenn Sie selbst zugeben, 
zur Durchsetzung der Interessen von Frauen an den 
Hochschulen bedarf es männlicher Mittel, dann muss ich 
Ihnen sagen, das ist genau der falsche Weg. Unsere 
Hochschulen müssen so sein, dass es zur Durchsetzung 
der Interessen von Frauen gerade nicht männlicher Mittel 
bedarf, weil ich nicht dazu bereit bin, Frauen dazu zu ver-
dammen, sich so zu verhalten wie Männer. Was ist denn 
das für eine Politik? – Sie sind doch die Ersten, die dann 
sagen, diese Emanzen. Das sind doch dann Sie.

(Beifall bei der SPD) 

Zur Debatte insgesamt möchte ich sagen, Sie haben sich 
um das, was die Hochschulpolitik in Bayern und ihre Per-
spektiven ausmachen sollte und, was eigentlich Inhalt des 
Gesetzes sein sollte, in wesentlichen Punkten herumge-
drückt. Sie haben sich auch gedrückt bei der Frage der 
Finanzierung. Es ist völlig unklar, wie die bayerischen 
Hochschulen in Zukunft fi nanziert werden. Es ist völlig 
unklar, wie der Studierendenberg bewältigt werden soll. 
Wenn der Freistaat Bayern nicht die nötigen Mittel zur 
Finanzierung der Hochschulen zur Verfügung stellt, ist 
klar, dass es nicht um einen zwanghaften Ausschluss von 
Drittmitteln geht, sondern darum, den Freistaat Bayern zu 
verpfl ichten, dafür zu sorgen, dass unsere Hochschulen 
tatsächlich funktionieren. 

Zur guten Situation der Hochschulen möchte ich 
bemerken, das ist doch nicht Ihr Verdienst. Immer tun Sie 
so, als ob alles, was in Bayern gut funktioniert, Ihr Ver-
dienst wäre. Das ist aber das Verdienst der Beschäftigten 
an den Hochschulen, derjenigen, die dort arbeiten, der 
Professoren, aber auch der Studierenden, die aus einer 
schlechten fi nanziellen Ausstattung das Optimale 
machen.

(Beifall bei der SPD – Engelbert Kupka (CSU): So 
schlimm scheinen die Rahmenbedingungen nicht 
zu sein!) 

Zu den Studienbedingungen sagen Sie kein Wort. Sie sind 
schlecht. Was nicht heißt, dass nicht trotzdem Spitzen-
leistungen erbracht werden. Schauen Sie doch einmal 
genau hin, reden Sie mit den Studierenden. Sich auf Dis-
kussionen in der eigenen Partei zu beschränken, was den 

Diskurs über die Studienbedingungen anbelangt, ist wirk-
lich nicht zielführend. Auch hier steht ganz klar die Frage: 
Mit welchen fi nanziellen Mitteln wollen Sie künftig sicher-
stellen, dass sich die Lage grundlegend verbessert? Auch 
um die Frage der sozialen Auslese durch Studiengebühren 
haben Sie sich gedrückt. Diese Frage haben Sie nicht 
thematisiert. Da wollen Sie nicht hinsehen. Meiner Ansicht 
nach sind Sie auch völlig unfähig, die Interessen und Pro-
bleme der Studierenden wahrzunehmen.

Ihre Domäne ist auch nicht gerade die Demokratie an den 
Hochschulen. Sie vertreten nach wie vor hierarchische 
Systeme, die von oben nach unten funktionieren, und sind 
nicht bereit, die einzelnen Gruppen an den Hochschulen 
einzubinden und mitbestimmen zu lassen, dass diese die 
Hochschulen mitgestalten könnten. Mit den Gesetzen, die 
Sie hier vorlegen, sehe ich die Situation der bayerischen 
Hochschulen tatsächlich gefährdet. Ich befürchte sehr, 
dass es mit den Hochschulen nicht positiv weitergehen 
wird, sondern dass ihre Situation noch negativer wird. 
Dazu muss ich auch noch sagen: Was gut ist, kann man 
noch besser machen. Ich hätte erwartet, dass dies auch 
Ihr Anspruch ist. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Staatsmi-
nister, Dr. Goppel, bitte schön.

Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Wissenschaftsmi-
nisterium): Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich will die nachmittägliche Diskussion - in 
der SPD und GRÜNE in einer Art „Lostrommel-Verfahren“ 
argumentieren, indem sie blindlings in die Trommel greifen 
und Beiträge zum Thema in die Diskussion werfen nach 
dem Motto: Schauen wir mal, was sich daraus ergibt -, 
nutzen, um ein paar falsche Darstellungen zu beseitigen. 
Ich will in aller Kürze darstellen, worauf wir mit unserem 
Gesetz abzielen. Anders würde ich in der Zeit, die Sie mir 
übrig gelassen haben, auch nicht fertig. Allerdings wurde 
die Zeit durch die langen Debatten der Fraktionsmitglieder 
der SPD verlängert. Dabei sind die Darlegungen der SPD 
im Ausschuss doch relativ kurz gewesen.

(Wolfgang Vogel (SPD): Da waren Sie doch gar 
nicht da!)

- Ich lasse mir das aber durchaus berichten. So ist das 
nicht. 

In den Jahren bis 1990, Kolleginnen und Kollegen, haben 
wir die 68er Diskussion aufgearbeitet. Wir hatten uns vor-
genommen gehabt, diese Gesellschaft hatte sich vorge-
nommen, auch gegen den Willen der Union – in Bund und 
Ländern gleichermaßen -, die alten Wertvorstellungen 
dieser Gesellschaft – teilweise zu Recht, teilweise zu 
Unrecht -, aufzulösen. Alle alten Strukturen, ob Familie 
oder andere, sollten aufgelöst werden. Sie von der SPD 
waren Weltmeister darin, alte Strukturen aufzulösen. Da, 
wo die SPD allein nicht erfolgreich war, hat sie sich später 
von den GRÜNEN unterstützen lassen. Seit 1990 sind wir 
jetzt dabei - nach und nach, und jeder in unterschiedlicher 
Form -, zu lernen, dass sich die Bedingungen unserer 
Gesellschaft unmerklich, aber systematisch völlig gewan-
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delt haben. Wir sind weniger Menschen, das merkt man 
lange nicht. Wir haben weniger Geld, das wollte man 
lange nicht glauben. Wir erleben die Globalisierung in 
einem Tempo, wie sie die Deutschen nicht für möglich 
gehalten haben. Die Mehrzahl glaubt, wir sind ganz vorn. 
Oft genug wurde es ihnen auch eingeredet. Wir haben 
eine Arbeitskräftewanderung wie nie zuvor. Unsere Tüch-
tigen laufen davon. Was wir dazubekommen, sind Sozial-
hilfeempfänger, nicht die Tüchtigen aus aller Welt. Das 
verändert unsere Konditionen.

(Beifall bei der CSU – Zuruf von den GRÜNEN: 
Das ist bodenlos! – Unruhe bei den GRÜNEN und 
bei der SPD)

Sehen wir uns doch an, wer in den letzten Jahren gewan-
dert ist. Es gibt eine riesige Menge, die wandert nach 
Amerika. Wer nichts ist, kommt zu uns. Es kommen auch 
Tüchtige, das bestreite ich gar nicht, aber entscheidend 
ist die Bilanz.

(Adelheid Rupp (SPD): Das ist unmöglich, was 
Sie hier in die Debatte einführen! – Weitere Zurufe 
von der SPD und von den GRÜNEN)

Schauen wir doch einmal an, was wir am Ende haben: Wir 
haben die Draufzahler-Mentalität, die anderen haben die 
Absahner-Qualität. Da ist doch die Frage, ob wir in dieser 
Situation so weiter verfahren können. Mir scheint, dass wir 
das gegeneinander abwägen müssen.

(Unruhe bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Die Einnahmen sind weniger, die Schulden werden höher. 
Einige Bundesländer sind, vor allem wenn die SPD sie 
führt, verschuldet und nehmen uns über den Länderfi -
nanzausgleich das Geld weg, das Geld, das wir gerne in 
Studium, Bildung, Familie und soziale Einrichtungen 
investieren würden.

(Beifall bei der CSU – Wolfgang Vogel (SPD): 
Vorher hat doch Bayern was bekommen! – Wei-
tere Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)

Die Schulden werden am laufenden Band erhöht, und wir 
müssen auf unser Geld verzichten. Der Ministerpräsident 
hat gesagt: Keine neuen Schulden. Doch je mehr wir 
sparen, desto mehr gehen die Herrschaften in den nördli-
chen Bundesländern davon aus, dass sie die Bayern 
schon noch weiter schröpfen können. Das alles sind 
Dinge, die Sie sich zuschreiben müssen, denn in diesen 
Bundesländern haben Rot und Grün das Sagen.

(Beifall bei der CSU – Adelheid Rupp (SPD): 
Geben Sie doch zu, dass Sie sich im Kabinett 
nicht durchsetzen können! – Unruhe bei der SPD 
und bei den GRÜNEN)

- Nein, hier muss ich den alten Generalsekretär wieder 
einmal herauslassen, weil ich der Überzeugung bin, meine 
Damen und Herren, dass man die Positionen nicht einfach 
isoliert sehen und vertauschen kann nach dem Motto: Mal 
bin ich für die Wissenschaft, dann male ich ein hehres 

Bild, dann bin ich für die Familie und male dort ein hehres 
Bild. Wenn es aber um die Grundsätze geht, sind Sie nicht 
dabei. Dann gehen Sie nach Hause. 

(Zuruf des Abgeordneten Wolfgang Vogel (SPD))

- Nein, ich bin mit dem Satz gleich fertig. Das Wissen 
steigt in fünf Jahren. Es verdoppelt sich in dieser Zeit.

(Wolfgang Vogel (SPD): Aber nicht bei der CSU! 
– Gegenruf des Abgeordneten Engelbert Kupka 
(CSU): Bei der CSU verdreifacht es sich!)

Wir müssen deshalb andere Ausrüstungen haben. Die 
Studenten werden in den nächsten Jahren immer mehr. 
Herr Kollege Vogel, wenn Sie von der neoliberalen Sülze in 
aufgeweichten Hirnen sprechen, dann müssen Sie damit 
Erfahrung haben.

(Heiterkeit und Beifall bei der CSU)

Diesen Begriff kenne ich aus der Medizin nicht, er muss 
von Ihnen stammen. Wer die Erfahrung hat, kann den 
Begriff wohl auch brauchen. Ich könnte ihn nicht nachvoll-
ziehen.

Meine Damen und Herren, von wegen „Renditedenken 
ersetzt Forscherdrang“. Renditedenken ist vielmehr das 
Ergebnis von gutem Forscherdrang. Alle wichtigen Indus-
trieunternehmen siedeln sich sofort dort an, wo Forscher-
drang zu Ergebnissen kommt. Dort haben wir super 
Ergebnisse. Dort wird Umsatz gemacht, dort gibt es 
Arbeitsplätze, und die Rendite wird höher. Diese Dinge 
müssen in ihrer Abfolge richtig dargestellt werden, dann 
läuft die Diskussion richtig.

Sie verschweigen die Statistik tunlichst und werfen uns 
vor, wir würden nicht alles sagen. Da muss ich doch nur 
aufzählen, wo die Bayern an den Stellen stehen, an denen 
Sie uns unterstellen, wir seien weder Demokraten, noch 
autonom, noch liberal, noch frei, noch in irgendeiner Form 
gut. Die Statistik, die international aufgestellt wird, kommt 
aber zu einem ganz anderen Ergebnis: Die Bayern stehen 
vorn. Sie stehen vorn, obwohl es Sie gibt. Das scheint 
doch wohl an anderen Dingen zu liegen als an dem, was 
Sie vierzig Jahre lang regelmäßig vorgetragen haben. In 
allen Protokollen des Landtags ist nachzulesen, die CSU 
wäre nicht in der Lage, nach vorn zu rücken. Das haben 
Sie immer wieder behauptet. Wir haben immer gegen Sie 
regiert. Doch alle vier Jahre hat die Bevölkerung gesagt: 
Die SPD scheint doch nicht Recht gehabt zu haben, denn 
die Umfragen kommen zu ganz anderen Ergebnissen.

(Zuruf der Abgeordneten Ulrike Gote (GRÜNE))

In den Statistiken scheinen ganz andere Ergebnisse auf. 
Also müssen Ihre Argumente falsch gewesen sein.

(Beifall bei der CSU – Adelheid Rupp (SPD): Sie 
sind nur in einem besser, und das ist Ihre Propa-
ganda! Sie haben einen unglaublichen Stil!)



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006 5207

- Ich verstehe Sie nicht. Je lauter Sie rufen, desto weniger 
dringt es an mein Ohr. 

Das Veränderungskonzept, das wir für die bayerischen 
Hochschulen haben, haben die Hochschulen gemeinsam 
mit dem Wissenschaftsministerium erarbeitet. Ihnen hat 
es doch am meisten wehgetan, dass die Präsidenten aller 
bayerischen Hochschulen im vergangenen Jahr das Inno-
vationsbündnis unterzeichnet und damit erklärt haben: 
Wir leisten unseren Teil, der Finanzminister leistet seinen 
Teil, und der Bayerische Landtag gibt zuverlässig seinen 
Teil dazu. So steigen bis zum Jahr 2008 die Mittel, sie 
werden sicher nicht sinken. So etwas hat es in keinem 
anderen Parlament gegeben, schon gar nicht in einem 
unter Ihrer Führung. Das gibt es nur bei uns. Wir haben im 
Hochschulhaushalt 2006 gemessen am Hochschulhaus-
halt 2004 eine Etat-Steigerung von 7,1 Prozent, und das 
macht 199,5 Millionen Euro aus. 

(Beifall bei der CSU)

Das müssen Sie den Leuten sagen, wenn Sie wirklich ehr-
lich argumentieren wollen. Ich habe es satt, mir hier dau-
ernd falsche Zahlen anzuhören.

(Beifall bei der CSU)

Lassen Sie mich jetzt in aller Ruhe Folgendes sagen: Hier 
hat noch nie jemand behauptet, das sei alles von der 
CSU. Wir haben den Spruch, und der stammt von Erwin 
Huber und lautet: Die Aufgaben, die zu erledigen sind, 
erledigen die Bürger. Es gibt noch einen anderen Spruch, 
der ist von der SPD und stammt aus dem Passauer 
Umfeld. Der war auch gut gemacht. Also: Die Aufgaben, 
die zu erledigen sind, erledigt der Bürger. Das Parlament 
gibt Strukturen vor, in denen sich die Bürger zurechtfi nden 
oder nicht. Seit 1958 gibt die CSU-Mehrheit die Struktur in 
Bayern vor. Das können Sie nicht wegdiskutieren, das 
müssen Sie hier einfach zur Kenntnis nehmen. Ich halte es 
für wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, denn es 
wird immer wieder untergebuttert. Seit 1958 sind Sie nur 
in der Opposition in Bayern. Da kann man nicht mehr so 
gut argumentieren, das ist klar. Man ist für nichts verant-
wortlich, aber man kann sagen, man hat überall mitge-
redet. Jedes Mal wird man widerlegt – das tut weh.

(Beifall eines Abgeordneten der CSU)

Jetzt lassen Sie mich aber einmal sagen, was die Hoch-
schulen alles machen müssen, gleichgültig, ob sie von der 
CSU regiert werden oder von jemand anderem. BA/MA 
– Bachelor- und Masterstudiengänge – beruhen auf einem 
Beschluss Ihrer Bundesregierung, die uns das vorge-
geben hat, ohne dass wir über Fragen des Ingenieurwe-
sens in der Zukunft geredet hätten. Damit haben Sie 
unseren Hochschulen etwas angetan. Sie haben einfach 
gesagt, wir müssen in Europa alles aufl ösen, BA und MA 
müssen sein. 

Ich bin todunglücklich über diese Feststellung, die uns in 
Deutschland an der Hochschule keinerlei Beweglichkeit 
gelassen hat, um eigene Qualität zu begründen und zu 
belegen.

(Beifall bei der CSU)

Ich muss aber mitmachen. Wir haben damals sicherlich 
mitgestimmt - keine Frage. Wenn am Ende alle anderer 
Meinung sind, bleibt man nicht alleine stehen. 

(Zuruf von der SPD)

Der Unterschied zu Ihnen ist aber: Ich gebe das zu und 
muss später nicht korrigiert werden. Also: Wir müssen 
BA/MA umrüsten, und wir müssen kürzere Studienzeiten 
einführen. Wir brauchen eine andere Betreuungsabfolge. 
Wenn wir international wettbewerbsfähig sein wollen, 
müssen wir kürzere Studienzeiten haben. Das ist über-
haupt keine Frage. Entweder wir wollen das, oder unsere 
tüchtigen Leute gehen weg und studieren woanders. Der-
zeit gehen sie wenigstens erst nach dem Examen. Das 
müssen wir auch verhindern. 

Ein Weiteres. Aufgrund der Situation an den Hochschulen 
ist es notwendig, die Geisteswissenschaften auf Trab zu 
bringen. Auch Geisteswissenschaftler sind in die Gesell-
schaft eingeordnet und nicht in ein Kämmerchen einge-
sperrt, in dem sie bis zum Pensionierungsalter denken 
dürfen. Sie haben sich einzubinden in eine Gesellschaft, 
der das Geld ausgeht, und sich darum zu bemühen, Auf-
träge zu formulieren, die der Hochschule weiterhelfen. 
Das kann in Kombination geschehen. Aus jeder neuen 
naturwissenschaftlichen Erkenntnis resultiert eine Fülle 
von Aufgaben für Geisteswissenschaftler, die durchaus 
auch etwas mit Geld zu tun haben. Man kann sich nicht 
immer nur ins Kämmerlein des Elfenbeinturms zurück-
ziehen.

Herr Präsident Winnacker hat formuliert: Eine Uni umwan-
deln entspricht der Umbettung eines Friedhofs - keine 
Unterstützung von innen. Ich entdecke eine gewisse Ähn-
lichkeit zur SPD.

(Zurufe von der CSU: Sehr gut!)

- Ich darf daran erinnern, dass das Zitat von Winnacker 
ist. 

Sie kommen immer wieder mit dem alten Käse der Ver-
fassten Studentenschaft. Ich darf Ihnen sagen: Das Bun-
desverfassungsgericht hat 2004 Bayern und Baden-
Württemberg Recht gegeben. Wenn in einem Land die 
Studentenschaft, eingebunden in die Universität, zu bes-
seren Ergebnissen, höheren Abschlüssen und besseren 
Qualitäten kommt, kann niemand das Land zwingen, die 
Verfasste Studentenschaft einzuführen, noch dazu, wenn 
die anderen schlechter sind. Das ist die Situation. Sie 
zwingen uns nirgends und auch an dieser Stelle nicht, die 
Situation an unseren Universitäten schlechter als bisher 
zu machen. 

(Beifall bei der CSU)

Man kann das noch so schön begründen - das muss rea-
listisch bleiben. Herr Kollege Vogel hat vom Holzweg 
gesprochen, auf dem sich die CSU befi ndet. Darüber bin 
ich froh: Lieber auf dem Holzweg als im Sumpf. 

(Beifall bei der CSU)
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Der Holzweg ist allemal regenerativ. Der Sumpf hingegen 
ist mit unbedingt zu reinigendem Wasser versehen, sonst 
können Sie nicht trinken.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Christian Magerl 
(GRÜNE))

- Herr Magerl, ich muss dumme Formulierungen aufgreifen 
können. Das tun Sie bei mir auch und steht Ihnen zu.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Christian Magerl 
(GRÜNE))

Jetzt kommen die Daten, die mir wichtig sind, weil ich Sie 
nicht länger strapazieren will als unbedingt notwendig. 

Noch einen Satz zum Klinikgesetz. Nach dem Klinikge-
setz, meine Damen und Herren, befi nden sich die Univer-
sitätsklinika in Deutschland bekanntermaßen in der Kon-
kurrenz zu allen anderen Kliniken dieses Landes. Das 
DRG-System, das eingeführt worden ist, stellt die Univer-
sitätsklinika schlechter. Deshalb muss der Staat, der Uni-
versitätsklinika sehr eng an der Kandare hatte, dafür 
sorgen, dass sie in der gleichen Weise fl exibel reagieren 
können, wie das in anderen Ländern geschieht, wenn in 
anderen Klinika der Städte und Kommunen eine völlig 
andere Situation eintritt. Er muss sicherstellen, dass sie in 
ihrem Umfeld anders operieren können. Diese Beweglich-
keit wird durch die neue Organisation hergestellt. Das 
Wissenschaftsministerium kann weiß Gott nicht befehlen, 
dass sich die Gesundheitsszenerie nicht ändert oder aber 
an ihm ausrichtet. Herr Kollege Weidenbusch hat mit 
Recht darauf verwiesen, dass die Kommunen, insbeson-
dere auch SPD-Kommunen, alles andere als zurückhal-
tend sind, wenn es darum geht, sich selbst schön zu 
rechnen. 

Zu den Studierendenbeiträgen will ich nicht viel sagen 
außer der Tatsache, dass man mich nicht so weit bringt, 
statt „Beiträge“ in Zukunft wieder „Gebühren“ zu sagen. 
Der Begriff „Gebühren“ besagt nämlich, dass der Finanz-
minister einen Zugriff darauf hat. „Beiträge“ heißt: Jemand 
leistet zusätzlich etwas zu dem, was schon vorhanden ist. 
Wer von „Gebühren“ spricht, hat im Hinterkopf, die 
Betreuung anders zu handhaben, als wir das wollen. 
Wenn Sie einmal solche Beiträge einführen sollten, werden 
diese ganz sicher einen völlig anderen Zweck haben. Sie 
sind nämlich noch lange nicht da, wo sie hingehören. Stu-
dienbeiträge sind Leistungsentgelte an die Universität, die 
bis dato nicht gezahlt worden sind. Dies wird nun sicher-
gestellt. Blicken Sie einmal in den Dringlichkeitsantrag auf 
Drucksache 15/5551, den die Kollegen der CSU gestellt 
haben, den Sie anschließend aber nicht beraten wollen. 
Darin steht unter Punkt 2. a: 

Der Landtag erwartet, dass die Hochschulen in 
ihren Satzungen eine angemessene Mitwirkung 
der Studierenden sicherstellen. Die Studierenden 
sollen in den entsprechenden Gremien in geeig-
neter Weise, bis hin zu einer paritätischen Mitwir-
kung, vertreten sein.

Das ist der Ausgangspunkt. Also: Alles, was Sie 
behaupten, entspricht nicht den Fakten - vielleicht Ihren 

Alpträumen, aber an diesen werde ich Sie nicht hindern 
und auch gar nicht hindern wollen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Nach 
diesem Redebeitrag vermehren sich die Alp-
träume!)

- Solange Sie Alpträume haben, verehrte gnädige Frau, 
werden Sie nicht gewählt; da brauchen Sie keine Sorge zu 
haben. 

Erstens. Wir haben alle diese vier Gesetzesänderungen 
durchgeführt, weil sich die Gesetzeslage im Bund und in 
den Ländern geändert hat. Wir mussten in der Folge 
ändern. Außerdem war 1999 vom Kollegen Zehetmair 
angekündigt worden, dass eine tiefgreifendere Reform 
folgen wird. Schließlich sind BA/MA, also Bachelor und 
Master, sowie ein paar andere Dinge notwendige Voraus-
setzungen dafür, dass weiter geändert wird. Wir haben 
uns fest vorgenommen - ich gebe zu: durchaus gegen 
den Widerstand, den Sie leisten -, die Verselbstständi-
gung und die Autonomie der Hochschulen weit nach 
vorne zu treiben und uns ein Beispiel an den inzwischen 
erfolgten Schritten anderer Länder zu nehmen. Wir haben 
es anders gemacht, als wir es uns zunächst vorgestellt 
hatten. Wir haben das nicht alles freigegeben, sondern wir 
haben eine Struktur für alle Universitäten geschaffen. In 
Artikel 106 Absatz 2 und in einigen anderen Klauseln 
geben wir den Freiraum, davon völlig abzuweichen und 
eine eigenständige Hochschule zu entwickeln, weil wir an 
der Technischen Universität gesehen haben, dass das 
funktioniert. Diese Autonomie wird umgesetzt. Sie ist 
anerkanntermaßen und nach den Äußerungen unserer 
Präsidenten und Professoren größer als in den meisten 
anderen Ländern. Am Anfang wurde das angezweifelt 
- inzwischen sind die Herrschaften unserer Meinung.

Zweitens. Wir haben uns für die Hochschulen effektive 
Entscheidungsstrukturen vorgenommen. Wir haben den 
Hochschulrat so eingerichtet, wie er ist, und die Hoch-
schulleitung mit anderen Vorgaben versehen. Das hat zur 
Folge, dass sich der Senat ändert. Sie tun so, als ob man 
etwas einführen könnte, alles andere aber gleich bliebe. 
Genau das ist ja Ihr Problem. Das ist das Problem der 
Sozialdemokraten: Sie meinen, das eine, was man hat, 
kann man behalten; alles andere ändert man ab, und dann 
würde sich das von selbst anpassen. Das ist nicht so. Ein 
sich änderndes Ding erfordert zwanzig weitere, andere 
Änderungen. 

(Wolfgang Vogel (SPD): Sie haben nichts ver-
standen, Herr Kollege!)

Daran müssen Sie sich gewöhnen. Daran führt kein Weg 
vorbei. Der Senat wird anders. Wenn der Hochschulrat 
einen neuen Auftrag an der Hochschule hat und die Hoch-
schulleitung eine neue, zusätzliche Struktur erhält, dann 
brauche ich den Senat nicht mehr - -

(Wolfgang Vogel (SPD). Das wollen wir so nicht!)

- Gut; dann sagen Sie das doch! 

(Wolfgang Vogel (SPD): Das haben wir auch 
gesagt! Sie haben es eben nicht verstanden!)
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- Herr Kollege Vogel, nein. Wenn Sie gesagt hätten, die 
SPD hat eine andere Vorstellung, würde ich Ihnen nicht 
widersprechen. Sie standen hier und haben uns verteufelt, 
weil wir uns mit einer anderen Vorstellung durchsetzen. 
Das ist ein großer Unterschied. Das muss man in der Dis-
kussion aufarbeiten dürfen. Sie sind ganz weit weg von 
dem, was wir in der Realität verabschieden. 

(Wolfgang Vogel (SPD): Ihre Kollegen haben es 
verstanden, nur Sie nicht! Das ist das Problem!)

Drittens. Die Internationalität. Es geht nicht nur um BA und 
MA, sondern um die internationale Flexibilität unserer Stu-
dierenden. Dazu benötigt man andere Gesetzesrege-
lungen. 

Viertens. Wir haben Bildungsqualität und eine höhere 
Steigerung der Leistungsfähigkeit an den Hochschulen zu 
garantieren, da der Studentenberg wächst, nämlich in der 
Spitze um ein Drittel von 170 000 auf 240 000 Studie-
rende. Hier ist eine einzige Stelle, an der wir in diesem 
Haus Gott sei Dank noch an einem Strang ziehen: Die 
Hochschulen bedürfen dringend einer zusätzlichen Finan-
zierung. Es gibt keinen Streit darüber, dass es eine zusätz-
liche Finanzierung unbedingt braucht. Wenn das heute 
der Einigungspunkt ist, dann ist das eine gute Botschaft, 
die ich dem Finanzminister gern bei jeder Gelegenheit in 
Erinnerung rufen werde. Bei der Finanzierung und Aus-
stattung wird eben eine Aufteilung notwendig sein. Dritt-
mittel müssen helfen; Professoren müssen mit zusätzli-
chen Stunden helfen, die aber nicht beliebig vermehrbar 
sind - das will ich nochmals ausdrücklich unterstreichen. 
Wer wie die Fachhochschulprofessoren 19 Stunden im 
Dienst steht, kann daraus nicht 20 oder 21 Stunden 
machen.

(Beifall bei der CSU)

Das geht nicht. 

Fünftens stellt sich die Frage nach insgesamt einwerb-
baren Drittmitteln und der notwendig werdenden Haus-
haltserweiterung. 

Als Sechstes will ich Ihnen sagen, dass die Studierenden 
ihren Anteil tragen, weil sie in Zukunft ein anderes Ver-
hältnis zu Professoren und zur Hochschule selbst haben. 
Unser altes Humboldtsches Ideal hat geheißen: Du 
kommst an die Hochschule, studierst, was du für richtig 
hältst, und am Ende sagen dir die Professoren, ob es 
einen Sinn gemacht hat und ein Ergebnis bringt. Die 
Wahrheit liegt sicherlich nicht bei einem BA und MA, bei 
dem nach altem englischen Modell jede Vorlesung vorge-
schrieben wird, alle zwei Semester fi ndet eine Festlegung 
statt, und am Ende darf der Student nur das machen, was 
die Hochschule sagt. 

Wir brauchen vielmehr eine Mischung aus einem freien 
Teil und einem festgelegten Teil. Andernfalls ist eine Ver-
kürzung der Studienzeit nicht möglich. Wir sind nicht auf 
dem Weg der alten Engländer und der Amerikaner, son-
dern wir versuchen eine Mischung. Deshalb haben wir 
nicht für die Juniorprofessoren gestritten, sondern für die 
Habilitation. Uns wurde immer unterstellt, wir wären 

gegen die Juniorprofessoren. Kein Mensch war dagegen. 
Das hat das Verfassungsgericht bestätigt und Frau Bul-
mahn in ihre Schranken verwiesen. Sie haben diesen 
Prozess nicht gewonnen, sondern Sie sind jämmerlich 
unterlegen. Sie stellen sich aber immer noch hierher und 
erklären falsche Dinge zum Faktum. Sie haben heute 
erneut erklärt, wir würden die Juniorprofessoren endlich 
einführen. Wir wollten vielmehr die Abschaffung der Habi-
litation durch das Gerichtsverfahren verhindern. Das war 
der einzige Grund.

Die Frauenförderung war heute Vormittag Gegenstand 
vieler Vorwürfe von Ihrer Seite. Meine Damen und Herren, 
nur zur Beruhigung: In diesem Jahr habe ich – zweimal 
gegen den Willen von Frauenbeauftragten und Studieren-
denvertretungen, ansonsten aber einvernehmlich – Frauen 
berufen, in den letzten fünf Monaten so viele wie im 
gesamten letzten Jahr. In diesem Jahr waren es zwölf 
Frauen, im letzten Jahr waren es 13. Die Zahl der Beru-
fungen ist abhängig von den Listen, die ich einbringe und 
die ich bekomme.

Ich gebe zu, dass in diesem Jahr mehr Frauen berufen 
wurden, weil wir bei den Juniorprofessoren eine andere 
Ernennungsquote hatten. Der Blick in die Personallisten 
unserer Hochschulen, insbesondere der Fachhoch-
schulen, wo die Techniker zu Hause sind, zeigt uns, dass 
häufi g die Möglichkeit der Einsetzung einer Frauenbeauf-
tragten schon deshalb nicht besteht, weil die Männer 
unter sich sind. Dieses Thema liegt mir jedoch am 
Herzen.

Wir stehen unter der Vorgabe mehrerer Qualitätssprünge. 
Wir brauchen mehr Autonomie, mehr Internationalität und 
eine höhere Bildungsqualität. Wir brauchen auch eine 
Annäherung der Fachhochschulen an die Universitäten, 
wo uns dies weiterbringt. Wir wollen sicherstellen, dass 
der Bachelor an der Fachhochschule und der Master an 
der Universität gemacht wird. Wir wollen aber auch den 
Umkehrschwung möglich machen und sicherstellen, dass 
der Bachelor aus der Universität jederzeit in die Fach-
hochschule wechseln kann. In Bayern sind schätzungs-
weise 20 % aller Absolventen einer Hochschule ohne das 
gymnasiale Abitur an diese Hochschule gekommen. Des-
halb können sie hier nicht von einer Benachteiligung oder 
einer sozialen Ausgrenzung sprechen. Sie sollten vielmehr 
von der Berücksichtigung von Qualifi kationen unter-
schiedlichster Art an unseren Hochschulen sprechen. Auf 
diesem Weg werde ich weiter arbeiten.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen.

Bevor wir zur Abstimmung kommen, darf ich erneut 
Ehrengäste auf der Tribüne begrüßen. Im Namen des 
Bayerischen Landtags und persönlich begrüße ich die 
Delegation der Moskauer Gebietsduma unter Leitung des 
stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Vladimir Alekseev.

(Allgemeiner Beifall)
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Herr Vorsitzender, Sie halten sich bereits seit Montag zu 
einem Informationsbesuch bei uns in Bayern auf. Ihr Pro-
gramm war vielseitig, spannend aber sicher auch sehr 
anstrengend. Sie werden heute Abend nach Moskau 
zurückkehren. Kommen Sie gut nach Hause. Sie haben 
sicherlich gute Informationen mitgenommen. Wir freuen 
uns bereits auf Ihren nächsten Besuch oder auf einen 
Besuch unserer Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen. Wir 
führen ja sehr kontinuierlich einen regen Austausch. Alles 
Gute und herzlich willkommen.

(Allgemeiner Beifall)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte feststellen, 
dass wir für heute eine Plenarsitzung mit open end verein-
bart haben. Das bedeutet, dass dies für heute mit Sicher-
heit nicht die letzte notwendige Abstimmung ist, sondern 
dass wir heute noch sehr wichtige Abstimmungen vorzu-
nehmen haben. Ich bitte Sie, das bei Ihrem weiteren Pro-
gramm zu berücksichtigen.

Wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Tages-
ordnungspunkte wieder getrennt. Ich lasse zunächst über 
den Tagesordnungspunkt 6 abstimmen. Der Abstimmung 
liegt der Initiativgesetzentwurf auf Drucksache 15/3325 
zugrunde. Vorweg darf ich darauf hinweisen, dass die 
Nummer 11 Buchstabe d) des § 1 zurückgezogen wurde 
und verschiedene Teile des Gesetzentwurfs vom feder-
führenden Ausschuss für Hochschule, Forschung und 
Kultur bei der Einzelberatung für erledigt angesehen 
wurden. Ich verweise insoweit auf die Drucksache 15/
5514.

Insgesamt empfi ehlt der federführende Ausschuss für 
Hochschule, Forschung und Kultur zu diesem Gesetzent-
wurf Ablehnung. Wer dagegen dem Gesetzentwurf 
zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
ist die SPD-Fraktion. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist 
die CSU-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das ist 
die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Damit 
ist der Gesetzentwurf abgelehnt.

Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungs-
punkt 7. Der Abstimmung liegen der Entwurf eines Baye-
rischen Hochschulgesetzes auf der Drucksache 15/4396, 
die Änderungsanträge auf den Drucksachen 15/4600 und 
15/5472 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des 
federführenden Ausschusses für Hochschule, Forschung 
und Kultur auf der Drucksache 15/5518 zugrunde.

Vorweg lasse ich über den vom federführenden Aus-
schuss für Hochschule, Forschung und Kultur zur Ableh-
nung empfohlenen Änderungsantrag auf der Drucksache 
15/5472 abstimmen. Wer entgegen dem Ausschussvotum 
dem Änderungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der SPD 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es 
Gegenstimmen? – Das ist die CSU-Fraktion. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der Änderungsan-
trag abgelehnt.

Zum Gesetzentwurf 15/4396 empfi ehlt der federführende 
Ausschuss für Hochschule, Forschung und Kultur Zustim-
mung mit der Maßgabe verschiedener Änderungen. Der 

Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und Parlaments-
fragen stimmt bei seiner Endberatung der Beschlussemp-
fehlung des federführenden Ausschusses in der Fassung 
der Zweitberatung zu, allerdings mit der Maßgabe ver-
schiedener Ergänzungen in Artikel 107. Ich verweise inso-
weit auf die Drucksache 15/5518.

Darüber hinaus sollen in Artikel 96 des Gesetzentwurfs die 
Worte „die hauptberufl ichen Bediensteten“ durch die 
Worte „des Personalrats des Studentenwerks“ ersetzt 
werden.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen unter Berücksichtigung der von mir vorgetra-
genen Änderung zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist die CSU-Fraktion. Gibt es 
Gegenstimmen? – Das sind die Fraktionen der SPD und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Stimm-
enthaltungen? – Keine. Es ist so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Die Abstimmung soll, wie in 
§ 127 Absatz 2 der Geschäftsordnung vorgesehen, in 
namentlicher Form erfolgen.

Der Abstimmung lege ich den Gesetzentwurf in der Fas-
sung des endberatenden Ausschusses für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen unter Berücksichtigung 
der vorher von mir vorgetragenen Änderung zugrunde. Mit 
der Abstimmung kann begonnen werden. Es stehen fünf 
Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 17.08 Uhr bis 
17.13 Uhr)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Die 
Abstimmung ist abgeschlossen. Wir nehmen die Sitzung 
wieder auf. Ich bitte Sie, entweder Platz zu nehmen und 
das Telefonieren einzustellen oder nach draußen zu gehen 
– vor allem die Kolleginnen und Kollegen der CSU in der 
letzten Reihe bitte ich darum, Herr Spaenle. 

Wie gesagt: Die Abstimmung ist abgeschlossen. Das 
Abstimmungsergebnis wird wie üblich ermittelt. Ich gebe 
es später bekannt. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Tagesord-
nungspunkt 8. Der Abstimmung liegen der Entwurf eines 
Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes, Drucksache 15/
4397, und die Beschlussempfehlung mit Bericht des 
federführenden Ausschusses für Hochschule, Forschung 
und Kultur auf Drucksache 15/5515 zugrunde.

Der federführende Ausschuss für Hochschule, Forschung 
und Kultur empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe ver-
schiedener Änderungen. Der Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endbe-
ratung der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses in der Fassung der Zweitberatung zu, aller-
dings mit der Maßgabe verschiedener Ergänzungen in 
Artikel 43. Ich verweise insofern auf die Drucksache 15/
5515.
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Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das ist die CSU-Fraktion. Gegenprobe! – Das 
sind die beiden anderen Fraktionen. Stimmenthaltungen? 
– Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Widerspruch dagegen erhebt 
sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen bitte ich auf 
die gleiche Weise anzuzeigen. – Stimmenthaltungen? – 
Das Abstimmungsergebnis ist das gleiche. 

Das Gesetz ist damit so angenommen. Es hat den Titel: 
„Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen sowie des weiteren wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals an den Hoch-
schulen (Bayerisches Hochschulpersonalgesetz)“.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Tagesord-
nungspunkt 9. Dieser Abstimmung liegen der Entwurf 
eines Bayerischen Universitätsklinikagesetzes, Druck-
sache 15/4398, und die Beschlussempfehlung mit Bericht 
des federführenden Ausschusses für Hochschule, For-
schung und Kultur auf Drucksache 15/5516 zugrunde. 

Der federführende Ausschuss für Hochschule, Forschung 
und Kultur empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe ver-
schiedener Änderungen. Ich verweise insoweit auf die 
Drucksache 15/5516.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des federfüh-
renden Ausschusses für Hochschule, Forschung und 
Kultur bei der Zweitberatung zustimmen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – Stimmenthal-
tungen? – Dann ist das mit den Stimmen der CSU-Frak-
tion gegen die Stimmen der beiden anderen Fraktionen so 
beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfa-
cher Form durchzuführen. – Kein Widerspruch.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Zweitbera-
tung des federführenden Ausschusses für Hochschule, 
Forschung und Kultur seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen 
bitte ich auf die gleiche Weise anzuzeigen. – Das ist das 
gleiche Abstimmungsergebnis. Damit ist das Gesetz so 
angenommen. Es hat den Titel: „Gesetz über die Universi-
tätsklinika des Freistaates Bayern (Bayerisches Universi-
tätsklinikagesetz)“

Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungs-
punkt 10. Der Abstimmung liegen der Entwurf eines Baye-
rischen Hochschulrechtsanpassungsgesetzes, Druck-

sache 15/4399, und die Beschlussempfehlung mit Bericht 
des federführenden Ausschusses für Hochschule, For-
schung und Kultur auf Drucksache 15/5517 zugrunde. 
Der federführende Ausschuss für Hochschule, Forschung 
und Kultur empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe ver-
schiedener Änderungen. Der Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen stimmt bei seiner Endbe-
ratung der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zu. Ergänzend schlägt er vor, in § 7 als 
Datum des Inkrafttretens den „1. Juni 2006“ einzufügen. 
Im Einzelnen verweise ich auf die Drucksache 15/5517.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Das 
ist wieder das gleiche Stimmergebnis. Dann ist das so 
beschlossen. 

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, 
führen wir gemäß § 56 der Geschäftsordnung sofort die 
Schlussabstimmung durch, und zwar wieder in einfacher 
Form. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen bitte ich auf 
die gleiche Weise anzuzeigen. – Stimmenthaltungen? – 

Dann ist das Gesetz mit den Stimmen der Mehrheitsfrak-
tion gegen die Stimmen der beiden anderen Fraktionen so 
angenommen. Es hat den Titel: „Gesetz zur Anpassung 
von Landesgesetzen an die Modernisierung des bayeri-
schen Hochschulrechts (Bayerisches Hochschulrechtsan-
passungsgesetz)“.

Ich lasse jetzt noch über den mitberatenen Dringlichkeits-
antrag der CSU-Fraktion auf der Drucksache 15/5551 
abstimmen. Die CSU-Fraktion hat gebeten, aufgrund der 
inzwischen beschlossenen Hochschulgesetze den Betreff 
des Dringlichkeitsantrags wie folgt anzupassen: „Ent-
schließung zum Bayerischen Hochschulgesetz, zum 
Bayerischen Hochschulpersonalgesetz und zum Hoch-
schulauswahlverfahren.“

Wer dem Dringlichkeitsantrag mit dieser Änderung 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Gegenprobe? – Enthaltungen? – Dann ist der Antrag mit 
den bisherigen Stimmenverhältnissen so angenommen. 
Die Tagesordnungspunkte 6 bis 10 sind damit erledigt.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung  
zur Änderung des Gesetzes über Zuständigkeiten und 
den Vollzug von Rechtsvorschriften im Bereich der 
Land- und Forstwirtschaft (Drs. 15/4589) 
- Zweite Lesung –

Die Fraktionen haben sich darauf geeinigt, dass zu diesem 
Antrag keine Aussprache stattfi ndet. – Ich stelle dazu all-
gemein Einverständnis fest, sodass wir gleich zur Abstim-
mung kommen können.
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Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Druck-
sache 15/4589 und die Beschlussempfehlung mit Bericht 
des federführenden Ausschusses für Landwirtschaft und 
Forsten auf Drucksache 15/5521 zugrunde. Der federfüh-
rende Ausschuss für Landwirtschaft und Forsten emp-
fi ehlt die unveränderte Annahme. Der Ausschuss für Ver-
fassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen stimmt bei 
seiner Endberatung ebenfalls zu, allerdings mit der Maß-
gabe, dass § 2 neu gefasst wird. Ich verweise insoweit auf 
die Drucksache 15/5521. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen zustimmen will, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Gegenprobe? – Enthaltungen? – Dann ist 
dieser Antrag einstimmig so angenommen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, fi ndet 
die Abstimmung wieder in einfacher Form statt. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung des endbera-
tenden Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Parla-
mentsfragen seine Zustimmung geben will, den bitte ich, 
sich vom Platz zu erheben. – Gegenstimmen bitte ich auf 
die gleiche Weise anzuzeigen. – Ist der Herr Kollege Weiß 
dagegen? – Nein, das ist nicht der Fall. Herr Kollege, sind 
Sie dagegen? – Nein. Stimmenthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Dann ist das Gesetz so angenommen. Es hat den 
Titel: „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Zustän-
digkeiten und den Vollzug von Rechtsvorschriften im 
Bereich der Land- und Forstwirtschaft“.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf:

Beratung der zum Plenum eingereichten Dringlich-
keitsanträge

Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Maria Scharfenberg u. a. und Frakt. 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Abschied vom bayerischen Transrapid-Projekt  
(Drs. 15/5547)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Rainer 
Volkmann, Dr. Hildegard Kronawitter u. a. und Frakt. 
(SPD) 
München Airport-Express statt Transrapid 
Schnellere Verbindung zwischen Flughafen und 
Hauptbahnhof (Drs. 15/5554)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Erste Wortmel-
dung: Herr Kollege Dr. Runge, bitte.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Weiden-
busch, Sie entwickeln sich dort hinten – trotz Krücken – zu 
einem Hort der Unruhe. Die Massage können Sie draußen 
machen. Ich bitte im Saal um Ruhe – Herr Kollege Wei-
denbusch, nichts für ungut.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen 
und Kollegen! Die vorgestrige Pressekonferenz von 
Minister Erwin Huber und anderen Transrapid-Protago-

nisten, konkret Vertretern von der Flughafengesellschaft, 
der DB AG und der Transrapid Systemindustrie, war 
nichts anderes als ein Offenbarungseid und eine Bankrott-
erklärung. Wer gedacht hätte, jetzt kämen neue Vor-
schläge zur Finanzierung oder gar neue Finanzzusagen, 
sah sich getäuscht. Markige Sprüche, Pfeifen im Walde, 
die immer gleichen falschen Behauptungen und Allge-
meinplätze, und dieses war es dann eben.

Die beteiligte Industrie ist nicht bereit, auch nur einen Cent 
zu ihrem Referenzprojekt beizutragen. Trotzdem hielten 
und halten Staatsregierung und CSU bisher mit aller 
Macht und Verstocktheit an ihrem Prestigeprojekt Trans-
rapid fest. Dies, obwohl zwischen den zugesagten und 
den benötigten Mitteln bekanntermaßen eine riesige 
Lücke klafft und obwohl die Regierungen in Berlin und 
München ihren Streit darüber, ob es sich um ein Projekt 
des Freistaats oder um ein Projekt des Bundes handelt 
und wer wie viel zur Finanzierung beizutragen hat, mittler-
weile ungeniert in aller Öffentlichkeit austragen. 

In unseren Augen ist die Anbindung des Münchner Flug-
hafens an den Hauptbahnhof mit der Magnetschwebe-
bahn verkehrspolitisch und verkehrswirtschaftlich 
unsinnig. Die Anbindung ist industriepolitisch verfehlt, 
umweltpolitisch bedenklich, vor allem aber haushalts- 
und fi nanzpolitisch unverantwortbar. Herr Kollege Kupka, 
Sie sagen, Sie wüssten das alles. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das Projekt, das nahezu ausschließlich aus Steuermitteln 
fi nanziert werden soll, wird nach dem jetzigen Stand min-
destens 1,85 Milliarden Euro kosten. Das ist mehr, als 
bisher, also seit 1966 mit Beginn der Planungen, insge-
samt in das Münchner S-Bahn-Netz investiert worden ist. 
Wir sagen: In Zeiten, in denen der Staat massiv sparen 
muss, in denen im Sozialbereich, bei der Bildung und 
beim Nahverkehr gekürzt wird, dürfen nicht Milliarden an 
Steuergeldern für ein derart fragwürdiges Projekt ausge-
geben werden.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Aber was wollen Sie machen? Sie wollen tatsächlich auch 
noch Mittel für den Nahverkehr in dreistelliger Millionen-
höhe für den Transrapid abzweigen; die Bayerische 
Staatsregierung hat es ja angekündigt. 

Wir haben gesagt und sagen weiterhin, das Transrapid-
Projekt macht auch verkehrspolitisch und verkehrswirt-
schaftlich wenig Sinn. Es ist bekanntermaßen viel weniger 
die Fahrzeit als der Komfort, welcher Fahrgäste veran-
lasst, statt mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Auto 
zum Flughafen anzureisen. Und die unbequemen Brüche 
beim Verkehrsmittel haben wir genauso beim Transrapid, 
sogar noch stärker als bisher, weil wir da weniger Halte- 
und Verknüpfungspunkte haben. Wenn Sie sich die Prog-
nosen der Befürworter des Transrapid anschauen, die von 
8 Millionen Fahrgästen im Jahr sprechen und schreiben, 
muss man festhalten, dass 8 Millionen Fahrgäste in Rela-
tion zu den Kosten in Milliardenhöhe erbärmlich wenig 
sind.

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Zum Vergleich: Die Münchner S-Bahn hat jeden Werktag 
gut 700 000 Fahrgäste, die Münchner U-Bahn sogar gut 
800 000 Fahrgäste. Oberbürgermeister Ude hat neulich 
im Löwenbräukeller auf der Versammlung zu Recht 
gesagt, der Transrapid sei unter den Münchner Straßen-
bahnen in Bezug auf die Fahrgastzahlen an sechster oder 
siebter Stelle, und dafür wollen Sie etwa 2 Milliarden Euro 
ausgeben. 

Hinzu kommt, dass von diesen lediglich 8 Millionen Fahr-
gästen gut 3 Millionen Fahrgäste von der S-Bahn, von den 
Flughafen-S-Bahnen abgezogen werden und diese dann 
Fahrgeldeinnahmen in Millionenhöhe wegnehmen. Ihr 
Wirtschaftsminister redet und schreibt immer davon, eine 
neue Express-S-Bahn koste ja Bestellentgelte. Er soll 
einmal weiterrechnen, wie viel Geld der Transrapid der S-
Bahn, und damit auch der U-Bahn und Straßenbahn weg-
nimmt, weil hier bekanntlich die Einnahmen gepoolt 
werden. 

Des Weiteren sind von diesen 8 Millionen – Sie brauchen 
sich nur die Unterlagen im Planfeststellungsverfahren 
durchzulesen – gut eine Million Euro zusätzlich generierte 
Fluggäste. Man muss sich das einmal durch den Kopf 
gehen lassen: eine Million zusätzlicher Fluggäste, abge-
worben von anderen Flughäfen, vor allem aber vom Bahn-
Fernverkehr. Das heißt, Sie wollen mit unseren Steuergel-
dern den Flughafen München weiterhin mästen. Wir 
wollen dieses defi nitiv nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Auch aus Umweltgesichtspunkten schneidet das bayeri-
sche Transrapidprojekt schlecht ab. Hochwertige Natur-
räume wie die Isarauen und wichtige Naherholungsge-
biete wie der Unterschleißheimer See, die Neufahrner 
Mühlseen, Gebiete an der Isar und im Dachauer Moos 
würden durch das Bauwerk und den Lärm der Mag-
netschwebebahn beeinträchtigt werden. Der Lärm würde 
auch die Wohnqualität und die Immobilienwerte im Umfeld 
der Trasse mindern. Sie wissen, die Züge sollen im 10-
Minuten-Takt verkehren, die Nachtruhe soll nur wenige 
Stunden betragen. 

Wie sieht es in Bezug auf das Wasser aus? Die Trans-
rapid-Trasse soll sich in Feldmoching und dann wieder am 
Flughafen in 42 Meter Tiefe befi nden; in dieser Tiefe 
beginnen bei uns bereits die tertiären Grundwasser-
schichten, welche wiederum Quellen unseres Trink- und 
Brauwassers sind. 

Die Systemvorteile der Magnetschwebebahn gegenüber 
der Rad-Schienen-Technik wie hohe Geschwindigkeit, 
große Steigungsfähigkeit, enge Kurvenradien, kommen 
auf der kurzen Strecke in der Münchner Schotterebene 
eben nicht zum Tragen. Auch eines ist bekannt: Der Trans-
rapid hat auf kurzen Strecken - er muss ja erst einmal 
hochschweben und losfahren – einen ganz, ganz hohen 
Energieverbrauch, 70 Megawatt in der Spitze. Das heißt, 
auch die CO2- und die Energiebilanz des Münchner Pro-
jektes sind bzw. wären negativ.

Jetzt sind wir bei Ihrem letzten Argument, den industrie- 
und beschäftigungspolitischen Chancen, die Sie immer 

zu beschwören versuchen. Wir sagen, diese industrie- 
und beschäftigungspolitischen Chancen werden weit 
überschätzt bzw. von Ihnen bewusst überzeichnet. Im 
Koalitionsvertrag heißt es zwar so schön: „innovatives 
Leuchtturmprojekt“. Aber wir sagen, es handelt sich bei 
der Magnetschwebebahn um Ur-Ur-Uralttechnologie, die 
sich trotz gigantischer öffentlicher Förderung eben nicht 
vermarkten ließ.

(Engelbert Kupka (CSU): Neue Technologie und 
alte Erfi ndung!)

– Neue Technologie, Herr Kollege? Die Patente: linearer 
Induktionsmotor 1885, Schweben mit Magnetfel-
dern 1902 und dann den geregelten Abstand von Her-
mann Kemper – das war das letzte Patent – 1934 einge-
reicht, 1935 bestätigt.

(Engelbert Kupka (CSU): Aber die Technologie ist 
jetzt neu!)

–  Nein, das ist keine neue Technologie.

(Engelbert Kupka (CSU): Doch!)

Gut 25 Jahre schwebt die Bahn auf der Versuchsstrecke 
im Emsland, gut 2 Milliarden DM an Steuergeldern sind 
dafür ausgegeben worden. Aber außer China – und das 
nur bei Zugabe deutscher Steuergelder in dreistelliger 
Millionenhöhe – hat sich kein anderer Abnehmer fi nden 
lassen.

Herr Kollege Kupka, selbst wenn das eine oder andere 
Transrapidprojekt dann realisiert werden könnte – die 
Arbeitsplatzbilanz sähe in Relation zu den investierten 
Milliarden auch wieder äußerst bescheiden aus.

Jetzt überlegen Sie doch noch einmal: Warum ist die 
beteiligte Industrie, also Siemens, Thyssen-Krupp, Max 
Bögl, nicht bereit, auch nur einen Cent beizusteuern? Das 
zeigt doch, wie man dort die Vermarktungschancen 
sieht.

An dieser Stelle, meine Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, sind wir beim Kern der Angelegen-
heit. Einige wenige Unternehmen wollen verdienen, ohne 
eigenes Geld zu riskieren. Einige Politiker, nämlich Sie, 
wollen sich ein Denkmal setzen. Der Münchner Flughafen 
soll weiter mit Steuermilliarden gemästet werden, und 
dafür sollen die öffentlichen Kassen geplündert und die 
Steuerzahler weiter ausgenommen werden. Darum geht 
es.

Wir sagen: Steuerzahlern, S-Bahn-Nutzern, Fluggästen 
und Flughafenmitarbeitern wäre mit der Verbesserung der 
S-Bahn-Anbindung zum Flughafen weit mehr geholfen als 
mit dem milliardenteuren Transrapid. Deswegen fordern 
wir Sie auf: Nehmen Sie endlich Abschied vom bayeri-
schen Transrapidprojekt. Stimmen Sie unserem Antrag zu 
und fordern Sie die Staatsregierung auf, zum Ersten 
unverzüglich von den Planungen ihres Projektes Anbin-
dung des Flughafens mit der Magnetschwebebahn 
Abschied zu nehmen, zum Zweiten dafür Sorge zu tragen, 
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dass schnellstmöglich der Abfl uss von Nahverkehrsgel-
dern in das Transrapidvorhaben beendet wird, und zum 
Dritten die Ideen und Planungen für Verbesserungen der 
S-Bahn-Anbindung zum Flughafen aufzugreifen und 
hierfür vertiefende Untersuchungen in Auftrag zu geben.

An der Stelle bin ich beim Dringlichkeitsantrag der SPD 
angelangt, der nachgezogen worden ist. Wir werden uns, 
liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, der Stimme 
enthalten, ganz einfach deswegen, weil in dem Antrag die 
Streckenführung über die zweite Stammstrecke, so wie 
sie jetzt konkret in den Planfeststellungsunterlagen vorge-
sehen ist, benannt ist. Wir halten das, Kollege Beyer, für 
wenig zielführend. Warum, will ich jetzt auch noch aus-
führen.

Eine S-Bahn zum Flughafen sollte möglichst viele der 
wichtigen Halte- und Verknüpfungspunkte bedienen. Sie 
sollte da anhalten, wo die Fluggäste herkommen, also am 
Stachus, am Rosenheimer Platz, am Ostbahnhof bei-
spielsweise. Ich sage Ihnen eines: Bei einer Führung über 
die alte Stammstrecke wäre die Reisezeit wesentlich 
kürzer. Da hätten wir drei bzw. vier Haltepunkte mehr, das 
sind drei oder vier Minuten mehr. Aber, Herr Kollege Beyer, 
bei all Ihrem sportlichen Aussehen: Bis Sie in 42 Metern 
Tiefe sind, und das möglicherweise noch mit Gepäck, 
sind diese drei oder vier Minuten längst kompensiert.

Wir sagen grundsätzlich – und deswegen haben wir das 
auch in unserem Dringlichkeitsantrag –: Die Realisierung 
der Express-S-Bahn-Variante über den Ostarm der S-
Bahn, wie sie unlängst von der Landeshauptstadt vorge-
schlagen wurde, ist durchaus vorstellbar, aber – noch 
mal – wenn, dann nur über die alte, die bestehende 
Stammstrecke. Auch das Argument „Kapazitäten“ kann 
nicht greifen, denn wenn es einen Engpass gibt, liebe Kol-
leginnen und Kollegen von der SPD, dann kann dieser 
Engpass nur generiert werden durch die Westarme der 
S-Bahn. Denn da haben wir sieben Linien, die durchge-
wunden und verknüpft werden, während wir es im Osten 
mit nur fünf S-Bahn-Linien zu tun haben.

An dieser Stelle noch mal, Herr Pschierer, zum Missbrauch 
der Nahverkehrsgelder, den Sie vorhaben und schon ganz 
munter betreiben. Die Bayerische Staatsregierung will 
Nahverkehrsmittel in dreistelliger Millionenhöhe für den 
Transrapid abzweigen. Hunderttausende von Pendlern 
sollen weiterhin in Wind und Regen bzw. überfüllten 
Zügen stehen müssen, nur damit Sie Ihre Prestigebahn 
verwirklichen können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir wissen ja, dass es Sie quält. Deswegen schon noch 
mal konkret zu den Zahlen und was bisher schon gelaufen 
ist, was ausgegeben worden ist. Konkret sollen beispiels-
weise aus den Regionalisierungsmitteln, also den Mitteln, 
die Bayern vom Bund in erster Linie zur Bestellung von 
Zugkilometern im Schienenpersonennahverkehr und 
daneben für investive Maßnahmen im Schienenpersonen-
nahverkehr und im allgemeinen Personennahverkehr 
erhält, Beiträge abgezweigt werden für den Kauf von 
Fahrzeugen. Da hat der vormalige Verkehrsminister 
Wiesheu frech gesagt: wie üblicherweise im Nahverkehr, 

und gleichzeitig hat er TEN-Mittel von der EU beantragt, 
also Mittel für die transeuropäischen Verkehrsnetze.

Herr Kollege Pschierer, Sie haben schon viele Millionen 
Euro aus den Regionalisierungsmitteln bezahlt für die 
Machbarkeitsstudie, für den Unterhalt der Vorbereitungs-
gesellschaft, für das Raumordnungsverfahren, für das 
Planfeststellungsverfahren. Konkret sind von der Bayeri-
schen Staatsregierung zugesagt und vom Haushaltsaus-
schuss bestätigt, Herr Kupka, einmal 42 Millionen Euro für 
die Planung, daneben 13 Millionen Euro für Personal- und 
Sachkosten der Bayerischen Magnetbahnvorbereitungs-
gesellschaft, der BMG, und ihrer Nachfolgegesellschaft, 
der DB-Magnetbahngesellschaft, und darüber hinaus hat 
der Freistaat auch noch zugesagt, für etwaige Steuer- und 
Prozessfreistellungskosten aus der BMG-Tätigkeit bis zu 
5 Millionen Euro zu übernehmen, welche bis zum 
Jahr 2012 – lesen Sie es im Haushaltsplan nach – aus den 
Regionalisierungsmitteln abzusichern sind.

Der Kollege Magerl hat mir gerade gesagt: Der frühere 
Pressesprecher der BMG klagt gerade gegen die BMG. 
Also mögen dafür die Mittel gut eingestellt sein. Da wissen 
wir dann auch, wofür diese Mittel ausgegeben werden.

Wir sagen: Es gilt, den Griff in die Nahverkehrskassen 
zugunsten des bayerischen Transrapidprojektes unver-
züglich zu stoppen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Regionalisierungsmittel dienen der Gewährleistung 
und der Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs 
und des allgemeinen öffentlichen Personennahverkehrs. 
Das sind beides elementar wichtige Aufgaben der 
Daseinsvorsorge. Schienenpersonennahverkehr – SPNV 
– und allgemeiner öffentlicher Personennahverkehr – 
ÖPNV – haben Straßenentlastungsfunktion, sie entlasten 
die Umwelt,

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Genau!)

und sie gewährleisten Mobilität für diejenigen Bürgerinnen 
und Bürger, für die Menschen unter uns, die eben nicht 
automobil sind.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Deswegen fordern wir: Jeder Euro, der Bayern in den 
Regionalisierungsmitteln zur Verfügung steht, muss aus-
schließlich in den SPNV bzw. in den allgemeinen ÖPNV 
fl ießen.

Letzter Gedanke. Herr Kollege Pschierer, ich habe ein-
gangs von der Bankrotterklärung auf der vorgestrigen 
Presseerklärung von Minister Erwin Huber gesprochen. 
Ich bleibe bei diesem Bild und bleibe im Bild. Im Grunde 
geht das Ganze jetzt in Richtung betrügerischer Bankrott.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Sie wissen ganz genau, dass Ihre Pläne nicht zu halten 
sind. Sie wissen ganz genau, dass das Projekt eigentlich 
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nicht zu fi nanzieren ist. Trotzdem lassen Sie zu, dass Tag 
für Tag Unsummen an Steuergeldern in dieses Projekt 
fl ießen: heute Entsperrung von 50 Millionen Euro im Bun-
deshaushalt, heute war Haushaltsausschuss. Mehr ist es 
nicht geworden. Aber ohne diese 50 Millionen Euro wäre 
die Vorbereitungsgesellschaft tatsächlich demnächst illi-
quide und müsste ins Verfahren gehen.

(Thomas Kreuzer (CSU): Gott sei Dank sind die 
GRÜNEN in Berlin nicht mehr dabei!)

Wir fordern Sie auf: Machen Sie dem Spuk ein Ende. 
Stimmen Sie unserem Antrag zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege, vielen Dank.

Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Pschierer, bitte 
schön.

Franz Josef Pschierer (CSU): Herr Präsident, liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Herr Kollege Runge, langsam bin 
ich dafür, dass sich der Frauenanteil in Ihrer Fraktion auf 
100 Prozent erhöht. Dann werden mir Ihre Ausführungen 
künftig erspart bleiben.

Herr Kollege Runge, ich muss Ihnen schon mal sagen: 
Was Sie hier machen, ist organisierter Zeitdiebstahl. Ich 
könnte die Berichterstattung zu beiden Anträgen damit 
beenden, dass ich auf das Plenarprotokoll vom 30. März 
dieses Jahres verweise. Da hat Ihre Fraktion eine Aktuelle 
Stunde beantragt zu dem Thema: „Für Bayerns Bürge-
rinnen und Bürger – keine Geldverschwendung für den 
Transrapid“. Seitdem haben Sie dem Thema nichts Neues 
hinzufügen können, es sind die altbekannten Argumente, 
die wir hier austauschen.

Ich darf Ihnen auch sagen, wir haben deshalb bewusst auf 
einen CSU-Antrag verzichtet. Es wäre vergebene Liebes-
mühe zu versuchen, Sie zu überzeugen. Sie werden es 
nicht kapieren und Sie wollen es nicht kapieren.

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Sie auch nicht!)

Ich darf mich in meinem Beitrag auf ein paar wesentliche 
Punkte konzentrieren. Vielleicht nehmen Sie sich den 
einen oder anderen Punkt davon noch einmal zu Herzen, 
Herr Kollege Runge. Der Transrapid hat in der Tat eine 
lange Geschichte. Fest steht, dass diesem Projekt im Jahr 
1991 vom Eisenbahnzentralamt Einsatzreife bestätigt 
wurde. Es ist also keine Technologie, von der man sagen 
könnte, sie sei risikobehaftet, was die technologische 
Qualität angeht oder die Ausführung des Projekts. Es ist 
erwiesen, dass das alles funktioniert.

Das Zweite, Herr Kollege Runge, ist, dass sich an der ver-
kehrspolitischen Argumentation für meine Fraktion nichts 
geändert hat. Es wird sich daran auch nichts ändern. Sie 
sind bislang jede Antwort schuldig geblieben - das kreide 
ich Ihnen echt an -, wie Sie denn ansonsten das prognos-

tizierte Verkehrsaufkommen und die Steigerung des Pas-
sagieraufkommens bewerkstelligen wollen. Ich hätte 
gerade von Ihrer Fraktion erwartet, dass Sie alles tun, um 
jeden möglichen Passagier zum Flughafen München II 
von der Straße auf die Schiene zu bringen, dass er also 
auf der Schiene zum Flughafen München II fährt. 

Schauen Sie sich doch einmal die Prognosen bis zum 
Jahr 2015 an. Da wird mit einer Verdoppelung gerechnet. 
Und schauen Sie sich doch auch die Prognose für die 
Entwicklung der Passagierzahlen am Flughafen Mün-
chen II an. Dieser Flughafen wickelt im Moment jährlich 
rund 28 Millionen Passagiere ab. Mit beiden Terminals 
und einer dritten Startbahn ist er in der Lage, 55 Millionen 
Passagiere abzufertigen. Erzählen Sie mir doch bitte 
einmal, wie Sie dieses Passagieraufkommen mit den 
bestehenden Verkehrsverhältnissen im öffentlichen Per-
sonennahverkehr – ÖPNV - in Einklang bringen wollen. 
Das wird nicht funktionieren. Deshalb brauchen wir hier 
einen anderen Zubringer. Dieser Zubringer wird unter 
anderem der Transrapid sein.

Oder schauen Sie sich doch einmal die Prognosen und 
das Gutachten der Deutschen Bahn AG an. Dort wird von 
40 % mehr Schienenverkehrsnutzern ausgegangen, wenn 
wir den Transrapid hätten. 40 % mehr! Das ist keine mar-
ginale Steigerung, sondern eine sehr deutliche Steige-
rung. Deshalb würde ich es begrüßen, Herr Kollege 
Runge, wenn Sie das Thema auch unter dem Aspekt 
betrachteten, was wir gemeinsam tun können, um Passa-
giere, die zum Flughafen wollen, zum Umsteigen auf die 
Schiene zu bewegen. 

Ich komme zum dritten Punkt. Sie sagen immer, verkehrs-
wirtschaftlich wäre die Verbindung Hauptbahn-
hof - Münchner Airport nicht die ideale Referenzstrecke. 
Ich gebe zu, ich hätte mir auch eine andere Referenz-
strecke vorstellen können. Wenn Sie in die Geschichte 
gehen, werden Sie feststellen, dass Projekte wie Ham-
burg - Berlin und andere Transrapidstrecken diskutiert 
worden sind, wo der Transrapid seine technischen Vorteile 
tatsächlich besser hätte ausspielen können. Aber das ist 
Vergangenheit. Wir diskutieren derzeit über die einzig 
machbare und realisierbare Strecke, und das ist diese 
Strecke vom Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen. 

An diesem Hauptbahnhof München kommen täglich 2000 
Züge an. Wir haben 450 000 Umsteiger. Die Passagier-
zahlen am Flughafen habe ich Ihnen eben dargelegt. Wenn 
Sie diese beiden Bereiche kombinieren, also den Haupt-
bahnhof und den Flughafen, dann müssen Sie doch sehen, 
dass es hier ein gewaltiges Fahrgastaufkommen gibt.

Der vierte Punkt, der für mich ebenfalls wichtig ist, ist Fol-
gender: Ich stelle mir vor, Herr Kollege Dr. Runge, dass 
Menschen, die aus aller Herren Ländern nach Deutsch-
land und Bayern kommen, die Chance haben sollten, ein 
Hochtechnologieprojekt der Bundesrepublik Deutsch-
land, entwickelt in Deutschland von deutschen Wissen-
schaftlern und Ingenieuren, kennen zu lernen und nicht 
nur zu lesen, dass permanent Delegationen des Frei-
staates Bayern nach China fahren, um in Schanghai den 
Transrapid zu besteigen.

(Beifall bei der CSU)
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Nennen Sie mir doch eine einzige Hochtechnologie, die 
nicht in dem Lande, in dem sie entwickelt worden ist, ihre 
erste Anwendung gefunden hätte. Es ist doch Schwach-
sinn, jemanden ein Produkt verkaufen zu wollen und ihm 
zu sagen: Wenn Sie es einmal sehen und fahren wollen, 
fl iegen Sie bitte nach Schanghai, dort fährt er. In China 
wird schon längst weitergeplant und es wird auch noch 
andere Länder geben, die in diese Technologie einsteigen 
werden.

Der fünfte Punkt, warum wir für den Transrapid sind und 
keine Alternative sehen, Herr Dr. Runge, ist Folgender. 
Das gilt nun auch für den Kollegen Volkmann und für den 
Kollegen Dr. Beyer von der SPD. Die Alternative, die Sie in 
diesem Hohen Haus suggerieren, nämlich den Münchener 
Airport-Express – MAEX –, ist keine Alternative. Es wird 
eine Geisterbahn. Das müssen Sie nur noch dem 
Münchner Oberbürgermeister erklären. Ich verstehe das 
Ganze sowieso nicht. Kollege Maget hat sich doch noch 
nicht entschieden, Bürgermeister von München werden 
zu wollen. Im Moment steht er doch noch an der Spitze 
Ihrer Fraktion hier im Hohen Hause. Er ist mit eingebunden 
gewesen in die Koalitionsverhandlungen - so glaube ich 
wenigstens - und hat dort versucht, die bayerische SPD in 
Berlin entsprechend zu positionieren. Also kämpfen Sie 
doch mit uns gemeinsam in Berlin dafür, das ganze Pro-
jekt fi nanziell auf solide Beine stellen zu können.

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN – 
Lachen bei den GRÜNEN)

Herr Dr. Beyer und Herr Dr. Runge, das, was Sie uns als 
Alternative verkaufen wollen, ist keine Alternative. Wir 
haben im Wirtschaftsausschuss des Bayerischen Land-
tags vor kurzem das Thema zweite S-Bahn-Stammstrecke 
diskutiert. Da sind CSU und SPD einer Meinung. Kollege 
Engelbert Kupka und die Münchner Kollegen können das 
bestätigen. Beide großen Fraktionen - das „groß“ jetzt 
etwas in Klammern gesetzt, was die SPD angeht - CSU 
und SPD sprechen hier mit einer Stimme. Wir wollen die 
zweite Stammstrecke in München. Aber Sie glauben doch 
nicht allen Ernstes, dass neben der zweiten Stammstrecke 
vom Bund oder von wem auch immer dann noch ein wei-
teres Rad-Schiene-Projekt fi nanziert wird. Da gibt es gar 
keine Hoffnung. Deshalb ist dieser Münchner Airport-
Express eine Luftnummer und wird es auch bleiben. Er 
wird nie Realität werden. Er kommt wirtschaftspolitisch 
nicht in Frage und auch verkehrspolitisch nicht, Herr 
Dr. Beyer und Herr Dr. Runge! Diese Münchner Express-
S-Bahn würde nämlich nicht wie der Transrapid eigenwirt-
schaftlich betrieben. Wir müssten dieses Projekt - Kosten 
geschätzte rund 1 Milliarde Euro - zu 50 % fi nanzieren.

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN)

Und da wird es noch etwas kritischer, Herr Kollege 
Dr. Runge. Sie haben vorhin gesagt, das Ganze sei betrü-
gerisch. Da muss ich Ihnen entgegenhalten: Sie lügen die 
Wählerinnen und Wähler in München und Bayern an. Und 
zwar lügen Sie sie deshalb an, weil Sie nicht sagen, dass 
wir für den MAEX Bestellerentgelte zahlen müssten. Der 
Freistaat Bayern müsste geschätzt pro Jahr derzeit rund 
20 Millionen Euro aus seinen Mitteln, die ihm für den 
ÖPNV zur Verfügung stehen, für diese „Geisterbahn“ 

investieren, als Bestellerentgelte hinzugefügt zu dem, was 
er schon für den Bau investiert hat. Und Sie stellen sich 
hier her und sagen, wenn wir den Transrapid bauen, geht 
das zulasten vielleicht der S-Bahn in Nürnberg, des 
Regio-Schienentaktes in Augsburg und des ÖPNV im fl a-
chen Land. Irrtum!

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Und in der Oberp-
falz!)

- Oberpfalz von mir aus auch! Ich nehme den kompletten 
ÖPNV im ganzen Freistaat Bayern. Aber Tatsache ist, 
dass das Modell, das die SPD hier will, nämlich den Air-
port-Express, eindeutig zulasten des ländlichen Raumes 
geht in Konkurrenz zu wichtigen Schienenverkehrspro-
jekten und S-Bahn-Projekten in Nürnberg, in Konkurrenz 
zum Regio-Schienentakt in Augsburg und in vielen 
anderen Bereichen des fl achen Landes. 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Kollegen Dr. Runge.

Franz Josef Pschierer (CSU): Oh bitte! Es war für mich 
schon hart an der Schmerzgrenze, seine Ausführungen zu 
ertragen. Das lässt mir keine Hoffnung, dass die Frage 
besser wäre als das, was er hier ausgeführt hat. Also 
erspare ich mir das.

(Beifall bei der CSU – Maria Scharfenberg 
(GRÜNE): Das ist reiner Hohn!)

Letzter Punkt, warum wir den Transrapid auch wollen. Das 
ist der industriepolitische Aspekt. Man muss den Leuten 
draußen im fl achen Land in Bayern und in Deutschland 
sagen, 1,5 Milliarden Euro sind bisher für Forschung und 
Entwicklung des Transrapid aufgewandt worden. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, es ist doch volkswirtschaftli-
cher Schwachsinn, 1,5 Milliarden Euro auszugeben, um 
ein Hochtechnologieprojekt zu entwickeln und dann zu 
sagen, jetzt fährt es in China und dann kommt es in die 
Schublade. Das ist die größte Verschwendung von For-
schungsmitteln, die es je in der Nachkriegsgeschichte der 
Bundesrepublik in einem solchen Fall geben würde. 

(Dr. Martin Runge (GRÜNE): Das haben Sie zu 
verantworten!)

Ich verstehe Sie auch nicht, weil dieses Projekt ja unter 
Rot-Grün wieder nach vorn gekommen ist. Ich denke da 
nur an Ihren Bundeswirtschaftsminister Clement und Ihren 
Bundesverkehrsminister und auch an die Bundestags-
fraktion der SPD, die dieses Projekt wieder auf die Tages-
ordnung genommen haben. 

Es war auch nicht umstritten, dass dieses Projekt in den 
Koalitionsvertrag aufgenommen wird. Diesen Koalitions-
vertrag, das bitte ich jetzt endlich einmal zur Kenntnis zu 
nehmen, haben zwei Seiten unterschrieben. Da gibt es 
wie in einer Ehe den Satz: In guten wie in schlechten 
Tagen. Das gilt dann auch für diese Themen.

(Zurufe von den GRÜNEN)
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Sie könne sich nicht einfach nur etwas herauspicken, was 
Ihnen aus ideologischen Gründen - mehr ist es nicht - 
nicht in den Kram passt. Deshalb werden wir bei diesem 
Vorhaben bleiben. 

Abschließend darf ich noch darauf verweisen, dass Sie, 
Herr Kollege Volkmann, zur Fragestunde des Bayerischen 
Landtags heute Morgen die Frage eingereicht haben, wie 
es mit den Spin-off-Effekten bei der Transrapid-Techno-
logie aussieht. 

Ich habe es in der Aktuellen Stunde der letzten Plenarde-
batte schon klargemacht: Dieses Projekt hat erstens eine 
große Zahl von Zulieferfi rmen. Das sind auch mittelständi-
sche Betriebe im Freistaat Bayern. Die profi tieren von 
diesem Vorhaben. Was die Leistungselektronik und den 
Fahrzeugbau angeht, was neue Werkstoffe und neue 
Technologien angeht, was den Übergang vom Stahlbau 
zum Aluminiumbau bei den Bahnfahrzeugen betrifft, 
wurde Hervorragendes bewerkstelligt. Die Entwicklung 
des Transrapid hat in vielen anderen Wirtschaftsbereichen 
schon zu erfolgreicher Anwendung von Spin-off-Effekten 
geführt. 

Abschließend verweise ich auf das Plenarprotokoll vom 
30. März dieses Jahres. Ich darf Ihnen sagen, dass sich an 
der Haltung des Wirtschaftsministers Huber und aller 
Redner, die damals für die CSU Stellung bezogen haben, 
nichts geändert hat. Wir halten an diesem Vorhaben fest. 

Wir wünschen, dass wir gemeinsam mit der bayerischen 
SPD – bei den GRÜNEN ist, was dieses Thema angeht, 
Hopfen und Malz verloren – an einem Strang ziehen 
können, wenn es darum geht, in Berlin entsprechende 
Mittel für dieses Projekt lockerzumachen. 

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Ich 
gebe zwischendurch das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zum Entwurf der Staatsregierung eines 
Bayerischen Hochschulgesetzes Drucksache 15/4396 
- Tagesordnungspunkt 7 - bekannt. Mit Ja haben 75, mit 
Nein 39 Abgeordnete gestimmt. Es gab keine Stimment-
haltungen. Das Gesetz ist damit so angenommen. Es hat 
den Titel „Bayerisches Hochschulgesetz“. 

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Mit der beschlossenen Fassung des Gesetzentwurfs hat 
der Änderungsantrag Drucksache 15/4600 seine Erledi-
gung gefunden. Wir nehmen davon Kenntnis. 

Nun fahren wir in der Beratung über den Transrapid fort. 
Nächster Redner ist Herr Kollege Volkmann. 

Rainer Volkmann (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich will nicht auf all das eingehen, was Herr 
Pschierer gesagt hat. Die immer wieder vorgebrachte 
Argumentation, der Flughafen wäre ohne Transrapid in 15 
oder 20 Jahren nicht erreichbar, ist – entschuldigen Sie – 
voll daneben. Der Transrapid hat eine Kapazität, die unge-
fähr 25 % der Kapazität einer S-Bahn ausmacht. Wir 

haben dort zwei S-Bahn-Linien, die vom Hauptbahnhof 
dorthin fahren. Es ist ganz offenkundig, dass eine S-Bahn 
natürlich eine wesentlich höhere Fahrgastzahl befördern 
kann, als es der Transrapid könnte. Solche Bemerkungen 
sollten Sie wirklich unterlassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich darf mir noch die Vorbemerkung erlauben, dass ich es 
irgendwie unterhaltsam fi nde, dass der exzellente Vor-
kämpfer für den Transrapid im Bayerischen Wirtschafts-
ministerium, Herr Staatsminister Erwin Huber, heute – wie 
übrigens die gesamte Regierung – nicht vorhanden ist. Er 
hat seinen Stellvertreter hergeschickt. Wahrscheinlich gibt 
es dafür eine plausible Begründung. Ich fi nde: Wenn ihm 
das Projekt so wichtig ist, dann sollte er es auf alle Fälle 
mit erwähnen. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Das diskutieren Sie alle 
vier Wochen!)

- Das Bedauerliche ist nur, Herr Kreuzer, dass es bei Ihnen 
noch nicht geholfen hat. Aber wir werden uns darum 
bemühen, es auf den richtigen Weg zu bringen. 

Der Transrapid ist eine interessante Technologie; darüber 
brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Ich sage auch, 
dass es im Grunde gleichgültig ist, wann die Entwicklung 
stattgefunden hat oder die Patente erteilt worden sind. 
Wenn es eine interessante und zukunftsweisende Techno-
logie ist, dann ist sie zu unterstützen; das ist keine Frage. 
Die Geschwindigkeit ist interessant, das Schweben ist 
interessant. Aber das Schweben hat auch ein bisschen 
die Vorstellung ausgelöst, dass der Transrapid ganz leise 
fährt. Ich habe mich in Schanghai hierfür interessiert. Bei 
420 Kilometern pro Stunde entsteht ein dermaßen brutal 
lauter Lärm, dass es wirklich erschreckend ist. Das ist so, 
wenn der Zug in einer Sekunde 120 Meter zurücklegt. 

Ich sage ganz offen: Ich habe die Vermutung, dass es der 
CSU bei all diesen Debatten nur noch um eine taktische 
Frage geht, nämlich darum, wie man uns Technikfeindlich-
keit unterstellen kann. Das ist völlig daneben, meine 
Damen und Herren. Wenn der Transrapid eine Leucht-
turmfunktion hat, wie es viele von Ihnen sagen, und wenn 
es wirklich ein so zukunftsweisendes Projekt ist, das sich 
weltweit vermarkten lässt, dann erwarte ich von der Baye-
rischen Staatsregierung eigentlich, dass sie nicht wie 
üblich sagt, der Bund sollte Milliarden lockermachen und 
Geld geben, das er nicht hat, sondern dann sollten Sie 
einen massiven Beitrag leisten, statt hier die beschä-
menden 10 % zur Grundlage zu machen. Sie müssten 
den Betrag etwa um das Drei- bis Vierfache erhöhen. 
Dann könnten Sie auch anders mit dem Bund verhandeln. 
Dort nur hinzugehen und zu sagen, dass der Bund zu 
wenig zahlt, geht nicht. Sie sollten die Mittel, die Sie selber 
angekündigt haben, einsetzen. 

(Beifall bei der SPD)

Es geht auch nicht an – das sage ich nur nebenbei; es 
gehört nur indirekt hierher -, dass Sie in der ganzen Bun-
desrepublik ständig angeben wie eine – ich bin geneigt, es 
so zu sagen – Steige voller Affen und sagen, was Sie für 
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tolle Hechte sind wegen eines ausgeglichenen Haushalts. 
All dies erzielen Sie doch auf Kosten der eigenen 
Gemeinden, die in die Verschuldung getrieben werden. 
Und beim Bund sagen Sie, er sollte das Geld auf den 
Tisch legen. Weiter sagen Sie: Wir sind die ganz Tollen, 
weil wir beim Abschluss des Haushalts schuldenfrei sind. 

Jetzt sage ich Ihnen noch etwas zur mutmaßlichen Ent-
wicklung beim Transrapid. Was mich erst in diesen Tagen 
wirklich verblüfft hat, ist das, was die entscheidenden 
Firmen Siemens und Thyssen, die das Ganze verkaufen 
wollen, gesagt haben. Die haben gesagt, was für einen 
Beitrag sie leisten wollen, um das Leuchtturmprojekt welt-
weit in Bayern vorführen zu können. Was die einsetzen 
wollen, ist null. Nichts wollen die einsetzen! Aber jedes 
Industrieunternehmen, das nur eine einigermaßen reale 
Chance wittert, ein Objekt weltweit zu vermarkten, wird 
natürlich zumindest den Eindruck erwecken, dass sich die 
Anstrengungen lohnen. Die Firma wird vielleicht sagen: 
Wir legen noch 100 Millionen drauf. Hinterher holt sie es 
durch Preise wieder herein, weil die Fahrzeuge teurer 
werden oder die Ausrüstung teurer wird. Das Verblüffende 
ist aber, dass man noch nicht einmal diesen Eindruck 
erweckt hat. 

Jetzt zu dem Projekt Münchener Airport-Express, das 
Herr Pschierer ziemlich heruntergeredet hat. Ich kann nur 
sagen: Das ist ein städtebaulich außerordentlich interes-
santes Projekt. Das ist in erster Linie aber nur für München 
von Interesse, weil hier für 10 000 Menschen Wohnungen 
und für Arbeitsplätze in Gewerbegebieten neue Bereiche 
erschlossen werden können. Das lässt sich jetzt aber 
nicht verwirklichen, weil wir in dem Gebiet höhengleiche 
Bahnübergänge haben. Dort sind die Schranken zum Teil 
40 Minuten pro Stunde geschlossen. 

Verkehrstechnisch ist das Projekt aber hochinteressant, 
weil es ganz überwiegend eine Trasse nutzt, die heute 
bereits zweigleisig ausgebaut ist. Sie ist in Ismaning und 
Unterföhring untertunnelt und überhaupt nicht ausge-
lastet. Alle 20 Minuten fährt dort eine S-Bahn. Das ist 
lächerlich. Die Strecke muss besser ausgenutzt werden. 
Dazu ist der MAEX genau die richtige Lösung. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Zum Dringlichkeitsantrag der GRÜNEN möchte ich nur so 
viel sagen, dass die Ausführungen zu den Regionalisie-
rungsmitteln durchaus ihre Berechtigung haben. Ich fi nde 
es ausgesprochen schade und vielleicht auch kleinlich, 
Herr Runge, dass Sie jetzt wegen einer Formulierung in 
unserem Antrag sagen, Sie wollten sich bei unserem 
Antrag der Stimme enthalten. Ich sage Ihnen: Wir sind bei 
Ihnen nicht so kleinlich; wir werden Ihrem Antrag 
zustimmen. Für die Zukunft sollten Sie sich überlegen, ob 
es gut ist, bei solchen Dingen auszuweichen und auf die 
geballte Macht der bayerischen Oppositionsparteien zu 
hoffen. Sie ergreifen die Flucht, wenn Sie sich in die 
Stimmenthaltung begeben. 

(Beifall bei der SPD)

Was die Regionalisierungsmittel in dem Antrag der 
GRÜNEN betrifft, so sind die Ausführungen dort plausibel 

dargelegt. Die Abgeordneten der CSU müssen in ihren 
eigenen Stimmkreisen überlegen, was sie in dieser Hin-
sicht machen wollen. 

Der Transrapid ist schneller; das ist gar keine Frage. Ich 
will auf seine Nachteile jetzt gar nicht im Einzelnen ein-
gehen. Aber in Zeiten steigender Energiepreise muss man 
sagen: Der Transrapid würde zwischen Hauptbahnhof 
und Flughafen ungefähr viermal so viel Strom, viermal so 
viel Energie verbrauchen wie eine S-Bahn. Das muss man 
wissen. Dabei hat der Transrapid eine wesentlich gerin-
gere Kapazität. Die Kapazität der S-Bahn ist für die Perso-
nenbeförderung viermal so hoch. 

(Beifall bei der SPD)

Ich muss Ihnen jetzt noch einmal eine Zahl sagen. Sie 
steht in unserem Antrag. Ich habe sie erst heute ermitteln 
können, was nicht so einfach war. Sie wollen für den 
Transrapid 2 Milliarden Euro ausgeben. Das ist okay. Aber 
für diese 2 Milliarden Euro werden 17 000 Fahrgäste am 
Tag befördert. Entschuldigen Sie, das ist wirklich lächer-
lich. 17 000 Fahrgäste sind weniger, als eine Straßen-
bahnlinie in München befördert. Und dafür wollen Sie 
2 Milliarden Euro ausgeben. 

In den letzten 40 Jahren wurden in München für den 
gesamten U-Bahn-Bau 4 Milliarden ausgegeben. Das ist 
nur das Doppelte. Mit diesen 4 Milliarden werden aber 
täglich fast 1 Million Fahrgäste befördert. Überlegen Sie 
sich einmal, ob das, was Sie vertreten, etwas ist, was Sie 
nach außen verantworten wollen. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD)

Zum Schluss ein Argument, das plausibel wäre, wenn es 
tragen würde. Sie sagen, es gebe viele Nachfolgeprojekte, 
mit denen die deutsche Industrie weltweit glänzen könne; 
sie könne viele Nachfolgeprojekte an Land ziehen. Was 
hat denn Herr Staatsminister Huber erst vor wenigen 
Tagen gesagt? In Deutschland bleibt das Projekt einmalig. 
Hier kommt nichts nach. Ich sage Ihnen, in Europa ist es 
genauso. Europa ist mit der Schiene schon so gut 
erschlossen. Heute gibt es über 4000 Kilometer Schiene, 
auf denen Hochgeschwindigkeitszüge mit mehr als 
250 Stundenkilometern fahren. Da ist der Sprung auf 350 
nicht mehr so bewegend. 

Das ist auch der Grund dafür, dass die Industrie nicht 
wirklich bereit ist, in dieses Projekt einzusteigen. Sie weiß, 
dass die Investition in den Transrapid etwa zweieinhalbmal 
so hoch ist wie die Investition in eine Hochgeschwindig-
keitsstrecke für den ICE, denn sie müssen die Träger je 
nach Untergrund bis zu 15 Meter in den Boden einlassen. 
Darüber hinaus hat der Transrapid im Vergleich zur 
Schiene den Nachteil, dass er keine Güter transportieren 
kann. Wenn irgendjemand auf der Welt vor der Entschei-
dung steht, ob er zwischen zwei großen Städten eine 
Bahnverbindung oder den Transrapid bauen soll, wird er 
sich schon überlegen, ob er etwas baut, das doppelt so 
teuer ist, aber nur die Hälfte des Zweckes, nämlich nur die 
Personenbeförderung, erfüllt. Es ist sehr unwahrschein-
lich, dass er dann in den Transrapid investieren wird. Es 
tut mir Leid, ich halte den Transrapid auch für eine span-
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nende Technologie. Das sollten aber auch Sie, meine 
Damen und Herren, bedenken. 

(Beifall bei der SPD)

Ich weiß, wie Sie heute abstimmen werden. Der Mei-
nungsbildungsprozess ist aber noch nicht abgeschlossen. 
Sie sollten sich das wirklich überlegen. Sie sollten auch 
bei den Firmen nachfragen, warum sie sich so hartnäckig 
weigern, auch nur irgendeinen Beitrag dazu zu leisten. 
Das würde Ihre Positionen in der Argumentation spürbar 
verbessern. Wenn die Firmen das nicht machen, sollten 
wir auch nicht so viel öffentliches Geld in die Hand 
nehmen, um einige Leute etwas schneller zum Flughafen 
zu befördern. Ich bedanke mich für Ihre ungewöhnliche 
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Kollege Volkmann, sie hatten gerügt, dass Herr 
Staatsminister Huber nicht hier ist. Deshalb teile ich Ihnen 
mit, dass sich Herr Staatsminister Huber ordnungsgemäß 
entschuldigt hat, weil er in Berlin an einer wichtigen 
Besprechung zum Kombilohn teilnehmen und dort die 
bayerischen Interessen vertreten muss. Deswegen hatte 
er Herrn Staatssekretär Spitzner entsandt. 

Die nächste Wortmeldung ist die des Herrn Kollegen 
Magerl.

Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Herr Präsident, Hohes 
Haus! Die Rede oder – besser gesagt – die Polemik des 
Kollegen Pschierer hat mich dazu bewogen, mich zu Wort 
zu melden und Einiges richtig zu stellen. Ich halte es aller-
dings für einen schlechten parlamentarischen Stil, hier 
gegen eine Fraktion und einen Kollegen so zu polemi-
sieren, anschließend aber sein Zeug zu packen, den Saal 
zu verlassen und sich so der Sachdiskussion zu ent-
ziehen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Lassen Sie mich einige neue Gesichtspunkte, die sich seit 
der letzten Debatte hier im Hohen Haus am 30. März 
ergaben, in aller Deutlichkeit ansprechen. Wir haben uns 
schon etwas gedacht, warum wir diesen Dringlichkeitsan-
trag heute hier einbringen. 

Herr Pschierer und Sie von der CSU bringen immer wieder 
die ewige Mär, Sie wollten Verkehr von der Straße auf den 
angeblich so umweltverträglichen Transrapid verlagern. 
Dazu müssten Sie einmal die Unterlagen des Planfeststel-
lungsverfahrens studieren. Sie müssen sich einmal der 
Mühe unterziehen, die 40 Leitzordner durchzuarbeiten, 
wie wir es auch sukzessive getan haben. Nehmen Sie die 
Anlage 19 des Intraplan-Gutachtens zur Prognose der 
Benutzung des Transrapids. Schauen Sie einmal nach, 
woher der Transrapid seine Fahrgäste holt. 43 % kommen 
von der S-Bahn. Der größte Anteil stammt also aus einem 
funktionierenden öffentlichen Personennahverkehrsmittel. 
Weitere 5 % holt er aus den Bussen heraus. Die Hälfte 
kommt also aus dem öffentlichen Personennahverkehr 
- ÖPNV - und nicht von der Straße. Meine Damen und 

Herren, was ist das für eine Geldverschwendung, wenn 
Sie mit einem sündhaft teuren Verkehrsmittel dem funkti-
onierenden Personennahverkehr die Fahrgäste abgau-
nern? So etwas darf doch nicht wahr sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Dieser Debatte entzieht sich der Ausschussvorsitzende. 
Ein Drittel der Fahrgäste kommt von der Straße. Sie alle 
wissen, dass die A 9 eine tägliche Belastung von bis zu 
200 000 Fahrzeugen hat. Der Entlastungseffekt auf den 
Straßen im Münchner Norden ist aber nicht spürbar. Diese 
Entlastung ist im Prinzip zu vernachlässigen. 21 % der 
Fahrgäste sollen neues Passagierpotential sein, welches 
zukünftig zum Flughafen München fährt. Zum einen sollen 
damit anderen Flughäfen Fluggäste abgegaunert werden, 
womit Sie, wie Kollege Runge gesagt hat, den Münchner 
Flughafen weiter mästen. Zum anderen sollen Passagiere 
– und da wird es für mich wirklich pervers - dem Schie-
nenverkehr der Bahn abgezogen werden. 

Ich zitiere jetzt aus den Unterlagen eine Stelle, an der dar-
gestellt wird, woher der Transrapid seine Fahrgäste her-
holen soll:

Durch Änderung der Verkehrsmittelwahl im 
Hauptlauf von Fernverkehrsrelationen in den 
Nachfragesegmenten mit einer Konkurrenzsitua-
tion zwischen dem Luftverkehr und dem Schie-
nenpersonenfernverkehr sowie in geringerer 
Größenordnung auch mit dem Pkw erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit von Flugreisen zulasten 
der Landverkehrsmittel, wenn die Tür-zu-Tür-Rei-
sezeit im Luftverkehr durch Inbetriebnahme der 
MSB-Verbindung München Hauptbahn-
hof – Flughafen verkürzt wird. 

Das steht im Intraplan-Gutachten auf Seite 39. Mit 
anderen Worten: Der Transrapid soll dazu dienen, dass 
Leute, die momentan mit dem Schienenpersonenfernver-
kehr der Bahn unterwegs sind, zukünftig wieder innerhalb 
Deutschlands fl iegen. Das darf doch nicht wahr sein. 
Ursprünglich hat es geheißen, der Transrapid soll gebaut 
werden, um die Leute von der Luft auf den Transrapid zu 
bringen. Jetzt machen Sie exakt das Gegenteil davon. 
Hier geht es um die Größenordnung von etwa einer Million 
Fahrgäste, die Sie herüberholen. Und das wollen Sie mit 
zwei Milliarden Euro oder noch mehr subventionieren. Wo 
kommen wir da hin? Auf der einen Seite bauen Sie für 
3,6 Milliarden eine ICE-Strecke, und dieser ICE-Strecke 
entziehen Sie wiederum die Fahrgäste mit einem zwei 
Milliarden Euro teuren Fahrzeug, um den Verkehr wieder 
auf die Luftverbindungen herüberzuziehen. Das ist doch 
eine absurde Verkehrspolitik, die Sie hier betreiben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das alles geht aus den Unterlagen klar hervor. Das sind 
Planfeststellungsunterlagen und nicht Ideologiediskussi-
onen, wie Kollege Pschierer sagt. Es sind Zitate aus den 
Unterlagen, die wir momentan durcharbeiten. Bei der 
Planfeststellung geht es nicht nur um ungefähre, sondern 
um konkrete Planungen. Auf der S 1, der Westanbindung 
des Flughafens, und der gesamten Anbindung des 
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Münchner Nordens – Fasanerie, Moosach, Feldmoching, 
Oberschleißheim, Unterschleißheim, Eching, Neufahrn, 
Freising – soll der Takt von 20 Minuten auf 30 Minuten 
ausgedehnt werden. Die Leute sollen also den Lärm des 
Transrapids und eine verschandelte Landschaft 
bekommen. Dann dünnt man ihnen auch noch das S-
Bahn-Angebot um 50 % aus, obwohl auf dieser Strecke 
die Leute heute schon in den Morgenstunden teilweise 
wie die Heringe in der S-Bahn stehen. Die werden nun 
noch dafür bestraft, dass sie die Transrapidstrecke mit 
ihrem Lärm vor die Haustüre gesetzt bekommen. 

Als Drittes möchte ich auf die Finanzierung eingehen. Es 
gibt eine Stellungnahme der DB AG vom Herbst letzten 
Jahres, welche laut den mir vorliegenden Unterlagen am 
16. September 2005 auch Herrn Ministerialdirigent 
Wellner im Wirtschaftsministerium zugegangen ist. Diese 
Stellungnahme muss damit auch dort bekannt sein. Darin 
steht ganz klar, dass die Bahn von Kosten in Höhe von 
1,85 Milliarden Euro ausgeht. Sie gibt aber auch zu, dass 
nach einem Worst-Case-Szenario mit 2,3 Milliarden Euro 
gerechnet werden muss. Das ist also deutlich mehr. Das 
sind Ausführungen der DB AG, die den Transrapid letztlich 
bauen und betreiben soll oder will. Die Bahn kommt klar 
zu dem Ergebnis, dass sich bei dem Worst-Case-Szenario 
von 2,3 Milliarden Euro ein negatives wirtschaftliches 
Ergebnis ergibt. Dann gibt es keinen Gewinn und keine 
Eigenfi nanzierung mehr. Irgendjemand muss dann das 
Defi zit des Transrapids tragen. 

Wenn die Bahn den Transrapid nicht mehr betreiben kann, 
wird sie die öffentliche Hand auffordern, ihn zurückzu-
nehmen und weiterzubetreiben. Die Bahn wird das Defi zit 
nicht ausgleichen. Ein Geldbetrag zur Finanzierung des 
Transrapids wird sich aus Gewinnen nicht ergeben, wie es 
Herr Wiesheu in seinem ersten phantasievollen Finanzie-
rungskonzept dargestellt hat. Das heißt, die Finanzierung 
des Transrapids ist gescheitert. In der letzten Presseerklä-
rung des Bundesverkehrsministers spricht der Sprecher 
von Herrn Tiefensee davon, Herr Huber sollte die Kreati-
vität, die er beim Griff in fremde Taschen entwickelt, bei 
der Finanzierung seines Eigenanteils zum Transrapid ent-
wickeln. Diese Presseerklärung von Herrn Tiefensee ist so 
freundschaftlich, dass man es sich kaum vorstellen kann, 
dass die beiden Ministerien das Projekt noch gemeinsam 
realisieren wollen. In meinen Augen geht es nur noch 
darum, den schwarzen Peter von Berlin nach München 
oder von München nach Berlin zu schieben. Das Projekt 
hat mittlerweile 140 Millionen Euro Planungskosten ver-
schlungen. 

Das ist viel zu viel und eine Geldverschwendung ohneglei-
chen. Machen wir ein Ende mit Schrecken, anstatt das auf 
ewig vor uns herzuschieben und weiteres gutes Geld 
dieser schlechten Planung in den Rachen zu werfen! 
Stimmen Sie unserem Antrag zu? Das Projekt ist nicht 
fi nanzierbar. Verzichten Sie darauf und schenken Sie der 
Bevölkerung reinen Wein ein. Wir bitten um Zustimmung 
zum Antrag.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD – Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser: 
Das war ein schöner Beifall hier in diesem 
Hause!)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Staatssekretär Spitzner das Wort.

(Zwischenruf des Staatsministers Prof. Dr. Kurt 
Faltlhauser)

– Keine Zwischenrufe von der Regierungsbank! 

(Thomas Kreuzer (CSU): Das gilt nicht mehr!)

Staatssekretär Hans Spitzner (Wirtschaftsministerium): 
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ich möchte zunächst noch einmal darauf hinweisen: 
Herr Minister Huber hat sich ausdrücklich schriftlich ent-
schuldigt, weil er einen sehr wichtigen Termin in Berlin hat. 
Herr Präsident, ich bedanke mich dafür, dass Sie dies klar 
und deutlich herausgestellt haben. Sie haben beklagt, 
dass Minister Huber nicht da ist. Wir haben erst vor 
einigen Wochen sehr ausführlich hier diskutiert, und er hat 
Ihnen ausführlich Rede und Antwort gestanden.

Erstens. Ich habe aufmerksam zugehört und möchte gar 
keine Polemik in die Debatte bringen, Herr Runge. Ich 
habe aber kein neues Argument gehört. Sie haben Ihre 
Meinung, und wir haben unsere Meinung. Herr Kollege 
Magerl, wenn es in den letzten Jahren nach Ihrer Meinung 
gegangen wäre, dann hätten wir heute gar nicht zu disku-
tieren brauchen; denn dann gäbe es den Flughafen Franz-
Josef-Strauß gar nicht; dann könnten wir heimgehen, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CSU und der Abgeordneten Chris-
tine Stahl (GRÜNE)) 

- Frau Stahl klatscht. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Ich trage die Meinung der Mehrheit vor, die wir hier ver-
treten haben. 

Zweitens. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, es 
gibt einen Koalitionsvertrag. Am 11.11.2005 wurde der 
Transrapid in München darin als Leuchtturmprojekt aufge-
nommen.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Ein Transrapid!)

- Gut, ein Transrapid. 

(Karin Radermacher (SPD): Aber nicht „der“ 
Transrapid!)

- Was heißt „nicht der“? Sie wissen ganz genau, dass es 
einschlägige Untersuchungen über fünf verschiedene 
Projekte gegeben hat und dass die Sachverständigen 
einstimmig zu der Meinung gekommen sind: Wenn es 
einen Transrapid in Deutschland geben soll, dann ist nur 
der in München zum Flughafen zu verwirklichen. Also ist 
ganz klar „der“ Transrapid in München gemeint und kein 
anderer, weil die anderen Möglichkeiten nach Meinung 
der Bundesregierung ausgeschlossen werden müssen. 
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Das hat auch Minister Clement bis in die jüngsten Tage 
hinein immer wieder klargestellt.

Wenn das Projekt wirklich so unsinnig wäre, dann fände 
ich es geradezu abenteuerlich, dass der Haushausaus-
schuss des Bundestages heute vor wenigen Stunden mit 
großer Mehrheit 50 Millionen Planungsmittel dafür freige-
geben hat. Wenn der Haushaltsausschuss des Bundes-
tages der Meinung wäre, dass das ein unsinniges Projekt 
ist, hätte er das mit Sicherheit nicht getan.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Martin Runge 
(GRÜNE))

Drittens. Herr Kollege Volkmann, Sie haben von der Betei-
ligung der Industrie gesprochen. Ich habe durchaus Ver-
ständnis dafür, dass man fordert, die Industrie müsste 
sich stärker beteiligen. Sie haben als Strafverteidiger in 
wunderschön advokatischer Weise den Weg aufgezeigt, 
wie es manchmal geht. Sie sagen: Hätten Sie dabei 
zumindest den Schein erweckt und noch etwas draufge-
packt, dann hätten Sie das später nachholen können. 
Genau das hat im Interesse der Klarheit und Wahrheit und 
der Transparenz die Industrie nicht getan. Dafür möchte 
ich mich ausdrücklich bei der Industrie bedanken.

(Lachen bei der SPD – Zuruf der Abgeordneten 
Margarete Bause (GRÜNE))

- Sie sind viel zu intelligent, als dass Sie nicht kapieren 
würden, dass Ihr Zwischenruf ein Schmarren ist. 

(Lachen bei der CSU)

Die Industrie hat klar und deutlich gesagt: Wir machen ein 
sehr, sehr günstiges Angebot. Wir spielen nicht mit 
gezinkten Karten und wollen nicht durch einen überhöhten 
Beitrag, den wir jetzt plakativ ins Spiel bringen, die Leute 
täuschen und ihn dann später mit Zins und Zinseszins 
vom Steuerzahler wieder holen. Das ist in meinen Augen 
der klare, saubere betriebswirtschaftliche Weg. Noch-
mals: Die Planungskosten von 50 Millionen sind freige-
geben worden.

Viertens. Uns wird in einigen Tagen ein Gutachten, das 
noch von der alten Bundesregierung bestellt wurde, über 
die industriepolitische Bedeutung des Transrapid vor-
liegen. Sie behaupten immer wieder, er hätte keine indus-
triepolitische Bedeutung. Da werden einige überra-
schende Ergebnisse herauskommen. Man hört jetzt schon 
einiges. Man hört, dass das Gutachten, das von einem 
allseits anerkannten renommierten Institut erstellt wurde, 
besagt, der Transrapid sei nicht nur für Bayern, sondern 
für Deutschland industriepolitisch äußerst interessant und 
zwar nicht nur als Prestigeprojekt, sondern auch als Mar-
ketingprojekt, aufgrund dessen viele andere Projekte 
laufen werden. Bei diesem Institut sind inzwischen eine 
ganze Reihe von Nachfragen aus der Europäischen Union, 
aus den USA oder von Asien eingegangen. Wir gehen 
davon aus, dass der Transrapid industriepolitisch ein 
voller Erfolg werden wird. Wenn das so ist, dann bin ich 
mir dessen sicher, dass auch die Industrie da noch nicht 
das letzte Wort gesprochen hat. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie haben 
gesagt, Bayern müsste einen höheren Beitrag leisten. 
Darüber kann man diskutieren. Ich bedanke mich dafür, 
dass Sie fairerweise auch gesagt haben, dass in den ver-
gangenen Jahrzehnten über 1,5 Milliarden Euro vom Bund 
in Forschung und Entwicklung gesteckt wurden, weil das 
ein Projekt von nationaler Bedeutung war. Dieses Geld ist 
meines Erachtens sinnvoll ausgegeben worden. Sie 
haben selbst gesagt, dass das ein hochinteressantes 
technologisches Projekt ist. Jetzt geht es um die Schluss-
fi nanzierung. Sie sagen, Bayern müsse sich hier bewegen. 
Ich bin optimistisch und sage Ihnen: Der Bund wird sich 
bewegen, und Bayern wird sich bewegen. Am Ende des 
Jahres wird ein vernünftiger Kompromiss geschlossen 
werden. Davon können Sie ausgehen. Sie werden noch 
ernüchtert werden. Meine Damen und Herren, wir werden 
uns über die Höhe noch unterhalten. Ich bin optimistisch, 
dass hier noch etwas kommt.

Lassen Sie mich noch etwas zur Express S-Bahn sagen. 
Jetzt wird der MAEX - oder wie das heißt – als der Weis-
heit letzter Schluss betrachtet. Die GRÜNEN fordern, 
gezielt vertiefte Untersuchungen über Alternativen anzu-
stellen. Mein Haus hat bereits in den Jahren 2003 und 
2004 von renommierten Sachverständigen 14 S-Bahn-
Varianten von München zum Flughafen untersuchen 
lassen; da gibt es die Westschiene und die Ostschiene. 
Was war das Ergebnis? – Genau die Linie, die jetzt Herr 
Ude vorschlägt – der MAEX -, war die Linie auf der Ost-
tangente, von der die Sachverständigen vor drei Jahren 
eindeutig gesagt haben, das sei vom Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis her die absolut schlechteste Linie. Wenn man 
schon eine S-Bahn zum Flughafen haben will, warum will 
man dann die Linie, die bei der Betrachtung des Kos-
ten-Nutzen-Verhältnisses am schlechtesten wegkommt? 
Das verstehe ich nicht. Warum ausgerechnet diese Linie? 
Die Sachverständigen haben klar und deutlich gesagt, 
dass es bei den jetzt veranschlagten 624 Millionen Inves-
titionskosten mit Sicherheit nicht bleiben wird. Es ist völlig 
unstrittig, dass beim Flughafenausbau Maßnahmen getä-
tigt werden müssen, so dass zunächst Kosten in Höhe 
von mindestens 900 Millionen Euro entstehen würden. 
Hinzu kämen weitere Baumaßnahmen  - Stichworte Aus-
ziehgleis beim Hauptbahnhof, Überholgleis, unterirdische 
Tunnels und all diese Dinge. 

Herr Volkmann, reden Sie doch mit den Leuten, die etwas 
davon verstehen. Sie verstehen nichts davon, ich verstehe 
nichts davon. Ich sage das klar und deutlich: Ich verlasse 
mich auf die Experten, die etwas davon verstehen. Alle 
Experten sagen einhellig: Wenn dies konkret werden soll, 
dann würde der MAEX mindestens eine Milliarde Euro 
kosten. 

Jetzt geht es auch noch um den Zeitpunkt. Ich weiß nicht, 
warum man das nicht sieht: Wenn man eine Express-S-
Bahn haben will, dann kann man sie nicht sofort haben, 
sondern für die Express-S-Bahn ist die Fertigstellung des 
Erdinger Ringschlusses und der zweiten S-Bahnstamm-
strecke unverzichtbar. Vor 2020 – das ist auch unbestritten 
– würde bei der Express-S-Bahn überhaupt nichts gehen. 
Sie reagieren immer nach dem Motto: „Konfrontieren Sie 
mich ja nicht mit Fakten zum Transrapid; ich bleibe bei 
meinem Vorurteil.“ Fakt ist, vor 2020 wird eine Express-S-
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Bahn nicht kommen. Beim Transrapid stehen wir dagegen 
vor dem Baurecht. 

Ich sehe auf Kollegen Dr. Beyer, der sich ja stark für den 
Ausbau der Schiene und von Bahnsteigen einsetzt – 
ebenso wie Kollegin Scharfenberg. Ich hebe auch meine 
Kolleginnen und Kollegen von der CSU hervor.

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

– Lassen Sie mich ausreden. 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): In der Oberpfalz 
haben wir noch immer die Holzklasse!)

– Sie verwechseln das mit dem Radetzky-Marsch, liebe 
Frau Kollegin. Für die „Holzklasse“ ist die Bahn 
zuständig. 

(Zuruf der Abgeordneten Maria Scharfenberg 
(GRÜNE))

- Hören Sie zu – nutzen Sie den Kopf und nicht den Kehl-
kopf, dann werden Sie klüger sein, meine Damen und 
Herren. Sie alle kommen permanent zum Minister und 
auch zum Staatssekretär und fordern: Hilf uns draußen bei 
unseren örtlichen Problemen mit den Bahnhöfen, den 
Strecken und mit der Bestellung.

Ich glaube, wir haben unsere Regionalisierungsmittel in 
den letzten Jahren sehr vernünftig eingesetzt. Wir geben 
über 60 % der Mittel in der Fläche des Landes aus. Wir 
haben viele Schienenverkehrsleistungen bestellt. Unser 
Ziel ist es, trotz der Mittelknappheit – es werden künftig 
nicht mehr werden –, möglichst viel offen zu halten.

(Dr. Thomas Beyer (SPD): Wenigstens geben Sie 
es zu!)

Wir werden punktuell strecken müssen. Wir haben große 
Bauvorhaben. Liebe Münchner Kolleginnen und Kollegen, 
nicht böse sein: Bayern besteht nicht nur aus dem Groß-
raum München.

(Beifall bei Abgeordneten der CSU, der SPD und 
der GRÜNEN)

Wir haben anderswo ebenfalls große Vorhaben. Zu Recht 
klatscht Kollege Strehle. Wir haben in Augsburg große 
Pläne für notwendige Ausbaumaßnahmen, ebenso wie in 
Nürnberg und andernorts in Bayern. Deswegen müssen 
wir die Regionalisierungsmittel gezielt einsetzen. Wenn wir 
diese 20 Millionen Euro jährlich über 30 Jahre als Besteller 
aufgeben, dann sind das langfristig gerechnet 600 Milli-
onen Euro. Die kommen hinzu. 600 Millionen Euro fehlen 
uns dann anderswo, Herr Kollege Kupka. 

Erwin Huber hat Recht, wenn er sagt: Ich will nicht, dass 
durch einen Fluss von Regionalisierungsmitteln in eine 
Express-S-Bahn draußen im Land weniger Geld vor-
handen ist. Das wäre nicht zu verantworten, meine Damen 
und Herren.

(Beifall bei der CSU)

Für den Transrapid haben wir das Geld. Mittlerweile sind 
550 Millionen Euro dafür vorgesehen. Ich bin sicher, dass 

es in nächster Zeit noch mehr werden. Wir sollten nicht die 
alten Schlachten von gestern und vorgestern schlagen, 
sondern abwarten. Der Transrapid schont die Mittel, weil 
keine Regionalisierungsmittel gebunden werden. Wo 
sonst bekommen wir, Herr Dr. Runge, schon jetzt 550 Mil-
lionen Euro, wo bekommen wir 50 Millionen her, wie jetzt 
die freigestellten Planungsmittel?

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Martin Runge 
(GRÜNE))

Wir werden in den nächsten Wochen noch dafür sorgen, 
dass die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen. Ich bin 
sicher, dass wir am Ende des Jahres sagen können: Der 
Transrapid wird gebaut; denn er ist industriepolitisch, ver-
kehrspolitisch und umweltpolitisch die einzig richtige 
Lösung.

Lassen Sie mich zum Schluss noch eines sagen, ich bitte 
um Ihre Aufmerksamkeit: Ich darf zitieren, was der Chef 
des Münchner Flughafens vor zwei Tagen gesagt hat: Wir 
haben hier einen Verkehrsfl ughafen in München mit einem 
hohen Zuwachs. Er sagt – ich darf weiter zitieren –: Bli-
cken wir einmal auf London, Paris, Frankfurt, Amsterdam 
und Madrid. Das sind die großen europäischen Flughäfen. 
Drei dieser Flughäfen, nämlich Paris, Frankfurt und Ams-
terdam, haben die Fernbahn direkt beim Airport. Tatsache 
ist – das haben wir oft diskutiert –, dass ein Manko des 
Flughafens München darin besteht, dass wir keine unmit-
telbare Fernverkehrsanbindung haben.

(Ludwig Wörner (SPD): Das ist Ihr Versagen! – 
Engelbert Kupka (CSU): Bleib’ in deinem Schüt-
zengraben!)

– Herr Kollege, werden Sie nicht so blass vor Aufregung, 
sonst wendet sich auch noch Graf Dracula vor lauter 
Grausen von Ihnen ab. 

(Allgemeine Heiterkeit)

Meine Damen und Herren, wir haben überall bei den ver-
gleichbaren europäischen Flughäfen eine Fernverkehrs-
anbindung. Wir haben sie zwar in London und in Madrid 
nicht direkt. Sowohl in London als auch in Madrid gibt es 
aber einen schnellen Shuttleverkehr zur Fernverkehrsan-
bindung – Fahrtzeit maximal 15 Minuten. 

Ich sage es noch einmal: Die Attraktivität hängt entschei-
dend davon ab, dass eine schnelle, bequeme und zuver-
lässige Schnellverbindung zur Fernverkehrsverbindung 
vorhanden ist. Das muss unser Ziel sein. Wir treten des-
halb weiterhin dafür ein, dass der Transrapid kommt. Wir 
tun dies in Übereinstimmung mit vielen SPD-Politikern auf 
Bundesebene. Ich bitte deshalb, die Anträge der GRÜNEN 
und der SPD abzulehnen.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 
Herr Staatssekretär, vielen Dank. – Mir liegen keine wei-
teren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden 
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die Anträge wieder getrennt. Wer dem Dringlichkeitsan-
trag auf Drucksache 15/5547, das ist der Antrag der Frak-
tion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, seine Zustim-
mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Gegenstimmen! – Stimmenthaltungen! – Dann ist der 
Antrag mit der Mehrheit der CSU-Fraktion abgelehnt.

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 15/5554, 
das ist der Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion, seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Die SPD-Fraktion. Gegenstimmen! – Die CSU-
Fraktion. Stimmenthaltungen! – Die Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der Antrag 
abgelehnt.

Ich rufe auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Joachim Herrmann, 
Markus Sackmann, Franz Josef Pschierer u. a. 
u. Frakt. (CSU) 
Deutsche Abschnitte europäischer Eisenbahnachsen 
vorantreiben (Drs. 15/5548)

Ich eröffne die Aussprache. Erste Wortmeldung: Herr Kol-
lege Stöttner.

Klaus Stöttner (CSU): Verehrtes Präsidium, liebe Mit-
glieder des Hohen Hauses! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, mit dem Dringlichkeitsantrag zielt die CSU-Fraktion 
auf einen schnelleren Ausbau der deutschen Abschnitte 
europäischer Eisenbahnachsen. Eine leistungsfähige Ver-
kehrsinfrastruktur ist ein Schlüsselfaktor für die wirtschaft-
liche Entwicklung und für mehr Beschäftigung. Eine Stär-
kung der Nord-Süd- und Ost-West-Eisenbahnverkehrs-
achsen auf deutscher Seite ist vor dem Hintergrund 
zunehmender Verkehrsströme und einer Zunahme des 
Ost-West-Verkehrs im Zuge der EU-Osterweiterung drin-
gend geboten. Wir fordern daher zum einen die Staatsre-
gierung auf, sich beim Bund und bei der Deutschen Bahn 
für den Ausbau und Neubau der Strecke Nürnberg – 
Ebersfeld – Erfurt einzusetzen. Durch Bereitstellung 
zusätzlicher Haushaltsmittel des Bundes soll der zeitge-
rechte Abschluss der Bauarbeiten bis 2015 sichergestellt 
werden. 

Die Aus- und Neubaustrecke Nürnberg – Ebensfeld – Er-
furt ist Bestandteil der Bundesverkehrswegeplanung 
2003. Sowohl diese Planung als auch die Leitlinien für den 
Ausbau des transeuropäischen Verkehrsnetzes sehen 
eine Fertigstellung bis 2015 vor. Vor dem aktuellen Finan-
zierungshintergrund wird der Zeitplan nicht eingehalten 
werden können.

Derzeit ist die Baumaßnahme in der mittelfristigen Finanz-
planung von Bund und Deutscher Bahn nur mit geringen 
Teilbeträgen dotiert. Zwar wurden für den Teilabschnitt 
Nürnberg – Fürth aus dem Konjunkturprogramm des 
Bundes erste Zusatzmittel bereitgestellt, dennoch ist bei 
dieser Mittelausstattung frühestens mit einer Fertigstel-
lung im Jahre 2030 zu rechnen. Dies, meine verehrten 
Kolleginnen und Kollegen, ist viel zu spät. Wir benötigen 
zusätzliche Haushaltsmittel, für die sich die Staatsregie-
rung beim Bund stark machen soll. 

Zweitens. Weiter wollen wir einen zügigeren Ausbau der 
Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel erreichen. 
Zunächst muss ich einige allgemeine Bemerkungen zu 
dieser bedeutenden internationalen Bahnverkehrsachse 
machen. Der Brennerbasistunnel ist schon lange ein Ver-
kehrsprojekt der Alpenanrainerstaaten. Bereits zu Beginn 
der Neunzigerjahre haben Österreich und Italien erklärt, im 
Jahr 2015 den Tunnel fertig stellen zu wollen. 1994 hat 
sich deshalb auch der Bund im Memorandum von Mon-
treux verpfl ichtet, die Zulaufstrecken zum Brennerbasis-
tunnel auszubauen, und zwar abgestimmt auf das 
Gesamtprojekt. Dies bedeutet insbesondere: zeitgleich 
mit der Fertigstellung des Tunnels. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt sieht es so aus, 
dass noch im Laufe dieses Jahres die Genehmigungs- 
und Finanzierungskonzepte auf österreichischer und itali-
enischer Seite fertig gestellt werden. In Kürze soll mit dem 
Bau eines Pilotstollens begonnen werden, der zu 50 % 
von der EU und zu je einem Viertel von Österreich und 
Italien bezahlt wird. Insbesondere unser Nachbar hat Pla-
nung und Ausbau forciert und arbeitet bereits seit einiger 
Zeit an der Zulaufstrecke im Tiroler Unterinntal. 

Warum sind nun die Zulaufstrecken auf deutscher Seite, 
um deren Bau es im Antrag geht, von Bedeutung? – Nach 
einer Studie der Europäischen Wirtschaftlichen Vereini-
gung Brennerbasistunnel wurden 1999 circa 33 Millionen 
Tonnen Güter über den Brenner transportiert. Für 2015 
sagt diese Studie einen Anstieg auf rund 70 Millionen 
Tonnen voraus. Auf den Schienenverkehr entfi elen 2004 
nur 24 % der Güter. Nach Fertigstellung des Tunnels wird 
sich dies gravierend ändern. Prognosen von europäischen 
Verkehrsplanern gehen von 350 bis 400 Zügen täglich 
aus, die unter anderem durch das oberbayerische Inntal 
rollen werden. 

Sind wir auf unserer Seite auf diese gewaltige Verkehrsla-
wine vorbereitet? – Ich meine, nein. Meine Damen und 
Herren, während Österreich und Italien sich beim Ausbau 
der Zulaufstrecken im Zeitplan befi nden, gibt es auf 
unserer Seite keine hinreichend konkreten Planungen zu 
Trassenverläufen. Der Bau der nördlichen Zulaufstrecke 
zum Brennerbasistunnel liegt in der Verantwortung des 
Bundes – und der hat bisher nicht genug unternommen, 
um den deutschen Abschnitt des Nordzulaufs voranzu-
bringen. 

Seit der von der Staatsregierung betriebenen Aufnahme 
des Nordzulaufs – also der Ausbaustrecke München – Ro-
senheim – Kiefersfelden – Grenze Deutschland/ Öster-
reich – in den Bundesverkehrswegeplan 2003, in dem das 
Vorhaben als internationales Projekt eingestellt ist, hat 
sich wenig getan. In der zwischen Bund und der Deut-
schen Bahn AG abgestimmten mittelfristigen Finanzpla-
nung ist das Vorhaben nicht datiert, und das, obwohl es 
sich bei dem Tunnel um ein „Vorhaben von europäischem 
Interesse“ des transeuropäischen Verkehrsnetzes han-
delt, das von der EU-Kommission mit besonderem Nach-
druck eingefordert wurde.

Natürlich bedarf es zur Aufnahme eines so großen inter-
nationalen Bauvorhabens im Vorfeld genauer Kosten-
Nutzen-Untersuchungen sowie Regierungsvereinba-
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rungen zur internationalen Zusammenarbeit. Diese Vor-
aussetzungen sind nicht auf die Schnelle zu schaffen. 
Aber, meine Damen und Herren, es verwundert mich doch 
sehr, dass die für die Schieneninfrastruktur zuständige 
DB Netz AG noch im März dieses Jahres diese beiden 
Punkte den Bürgermeistern des Inntals mitteilte – dieselbe 
Auskunft, die man schon im Jahr 2004 auf Nachfrage 
erhalten hatte. Hier hat sich in den vergangenen zwei 
Jahren nicht viel bewegt. Immerhin arbeitet mittlerweile 
eine bilaterale Arbeitsgruppe Österreichs und Deutsch-
lands mit Einbindung Bayerns an der Vorbereitung einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie an dem Abschluss 
eines Staatsvertrags. 

Auch die Zusage des Bundesverkehrsministeriums, die 
Zulaufstrecken auf deutscher Seite seien gesichert, wenn 
der Tunnel eröffnet werde, schafft für die Menschen in den 
betroffenen Gebieten und die Landespolitik keine Pla-
nungssicherheit. Hier wurde viel Zeit verloren. 

Mein dritter Punkt ist der Ausbau der europäischen Trans-
versale Paris – Budapest über Stuttgart, Augsburg und 
München. Sehr zögerlich geht es auch mit dem Ausbau 
der „Magistrale für Europa“ auf deutscher Seite voran. Wir 
fordern die Staatsregierung daher auf, sich weiterhin 
massiv für den Ausbau der deutschen Abschnitte einzu-
setzen. 

Die Bahnverbindung „Magistrale für Europa“ von Paris 
nach Budapest mit den Haltepunkten Straßburg, Karls-
ruhe, Stuttgart, Ulm, Augsburg, München, Salzburg und 
Wien ist die zentrale West-Ost-Achse in Mitteleuropa. Sie 
stellt das Rückgrat im gesamteuropäischen Schienennetz 
dar: Sie verbindet Städte und Regionen mit sage und 
schreibe 34 Millionen Einwohnern und 16 Millionen 
Beschäftigten in Frankreich, Deutschland, Österreich und 
Ungarn. Der Ausbau der „Magistrale für Europa“ zu einer 
durchgängigen Hochleistungsverbindung für den Per-
sonen- und Güterverkehr ist mit Blick auf den gesamten 
südosteuropäischen Raum unerlässlich für eine rasche 
ökonomische, aber auch – das sollte nicht vergessen 
werden – politische und kulturelle Integration Europas. 

Vor diesem Hintergrund hat das Europäische Parlament 
die Magistrale im Jahr 2004 in die Liste der vorrangigen 
Verkehrsprojekte von europäischem Interesse aufge-
nommen und damit den herausragenden Stellenwert im 
europäischen Verkehrsnetz herausgestrichen. 

Der Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags hat 
mit Beschluss vom 31. Mai 2005 die Bundesregierung 
aufgefordert, zur Erhaltung und Stärkung der Wirtschafts-
kraft der Städte und Regionen im Süden Deutschlands 
und zur Förderung einer umweltfreundlichen Gestaltung 
des Verkehrs – lieber Herr Kollege Dr. Magerl, das ist also 
auch für Sie von Bedeutung – die deutschen Abschnitte 
zügig zu einer Hochleistungsstrecke auszubauen. Dabei 
sollten die Kofi nanzierungsmöglichkeiten der Europäi-
schen Union genutzt werden. In seiner Plenarsitzung vom 
2. Juni 2005 hat der Deutsche Bundestag diese 
Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses mit den 
Stimmen des ganzen Hauses angenommen.

Aber was hat sich getan? – Während das Projekt in Frank-
reich und Österreich mit großem Nachdruck vorange-
trieben wird, stehen vor allem auf dem Gebiet des Frei-
staats entscheidende Weichenstellungen noch aus. Wir 
fordern daher, dass die Bundesregierung der Magistrale 
auch in Deutschland Priorität einräumt.

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, eine 
rechtzeitige Fertigstellung der deutschen Abschnitte auf 
den internationalen Verkehrsachsen in Abstimmung mit 
dem Gesamtprojekt kann nach unserer Ansicht nur mit 
mehr Mitteln und unverzüglichen Planungsaufträgen für 
die Deutsche Bahn realisiert werden. Dafür soll sich die 
Staatsregierung einsetzen. Ich bitte um Zustimmung zu 
unserem Antrag. 

(Beifall bei der CSU) 

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Kollege Dr. Beyer das Wort. Bitte 
schön.

(Zuruf des Abgeordneten Günter Gabsteiger 
(CSU))

Dr. Thomas Beyer (SPD): Herr Gabsteiger, grüß Gott. Ich 
weiß, Sie freuen sich, dass Sie heute einmal einen Mittel-
franken hier sprechen hören. 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolle-
ginnen und Kollegen! Man fragt sich schon, was dieser 
Antrag heute soll. Ähnlich wie die GRÜNEN, die innerhalb 
von wenigen Wochen mehrfach über den Transrapid 
reden, sprechen Sie wieder einmal über ein Thema, über 
das wir erst vor kurzem gesprochen haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Man kann sich allerdings vorstellen, dass Sie wenigstens 
ein bisschen was vom Glanz der schönen Veranstaltung 
zur Eröffnung der Neubaustrecke Nürnberg -Ingol-
stadt – München am letzten Samstag auf Ihre Fraktion 
fallen lassen wollen. Mit Verlaub, da waren Sie nicht son-
derlich stark vertreten, weswegen ich verstehe, dass Sie 
das heute nachholen wollen. In einer Nürnberger Zeitung 
war der Spott eines Besuchers von außerhalb Bayerns 
sehr schön wiedergegeben, der fragte, warum sich 
eigentlich die Bayerische Staatsregierung an diesem Tag 
feiern lässt, nachdem sie zu diesem Projekt keinen Cent 
Beitrag geleistet hat. Aber darauf verstehen Sie sich gut. 
Deswegen beschäftigen wir uns heute noch einmal mit 
der Neubaustrecke. Ich tue das sehr gerne, vor allem weil 
ich das heute mit Ihnen machen darf, Herr Stöttner. 

Wenn Sie am letzten Samstag hätten dabei sein können 
– es war schade, dass Sie es nicht konnten, wie viele von 
Ihnen –, dann hätten Sie gewusst, dass die Forderung, die 
Sie hier vorgetragen haben, vom Bundesverkehrsminister 
der Bundesregierung – der Regierung, der auch die CSU 
angehört, was hier gerade außen vor blieb – angekündigt 
wurde. Er hat für die Ausbaumaßnahme 8.1 einen Zeitho-
rizont genannt, und er hat auch dazu gesagt, dass man 
dafür Geld wird in die Hand nehmen müssen. Bundesver-
kehrsminister Tiefensee hat das in aller Öffentlichkeit 
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gesagt, und dabei war er klarer als Sie. Er hat gesagt, es 
werden jährlich 250 bis 350 Millionen Euro sein. Er hat 
auch gesagt: Es wird nicht einfach werden. Was Sie hier 
heute publikumswirksam verkaufen wollen, das ist bereits 
geklärt. Der Bundesverkehrsminister hat es bereits ange-
kündigt. Wenn Sie auch weiterhin die politischen Ziele der 
Bundesregierung verkünden, haben wir keine Probleme 
damit. Wenn Sie dann Ihrer eigenen Staatsregierung ein 
bisschen Dampf machen wollen – auch damit haben wir 
keine Probleme.

Nun zu der Strecke. Wir haben darüber bereits ausführlich 
gesprochen. Ich glaube, es war noch im alten Plenarsaal, 
als ich unsere Haltung am 10. Mai 2004 formuliert habe. 
Ich kann das heute nur wiederholen: Wir, die SPD-Frak-
tion, wollen trotz der Probleme, die mit der Strecke ver-
bunden waren und die mit der Strecke weiterhin ver-
bunden sind, die Verwirklichung nicht in Frage stellen, 
denn alles andere wäre angesichts der bereits einge-
setzten Mittel unverantwortlich. Warum? – Wir wollen eine 
schnelle Verbindung zwischen München und Berlin, und 
wir wollen eine leistungsfähige schnelle Bahnverbindung 
im Schienenfernverkehr, um Kurzstreckenfl üge im Inland 
zu ersetzen. Wenn man A will, muss man auch B sagen.

(Beifall eines Abgeordneten der SPD)

Der Herr Staatssekretär hat zu Recht auf meinen Einsatz 
für Bahnprojekte in Nürnberg hingewiesen. Ich verstehe 
nicht, warum Sie das jetzt relativieren, immerhin hat der 
Herr Staatsminister doch gesagt, die Nürnberger S-Bahn 
ist in trockenen Tüchern. Ich hoffe nicht, dass sich das 
anders – –

(Zuruf des Staatssekretärs Hans Spitzner (Wirt-
schaftsministerium))

– Sie haben das allerdings schon geschoben, bevor Sie 
sagten, Sie wehren sich nicht gegen die Kürzungen der 
Regionalisierungsmittel. Also: Wer Nürnberg-Forchheim-
Bamberg will, der muss die Maßnahme 8.1 wollen. Noch 
ein Hinweis. Die Re-Desgin-Maßnahmen für die ICE-
Flotte 1 gibt vielen Hundert Menschen im alten Ausbesse-
rungswerk in Nürnberg Arbeit. Wir werden diese Arbeits-
plätze nur dann weiterhin haben, wenn wir auch weiterhin 
auf ICE-Projekte setzen. In diesem Zusammenhang ver-
weise ich auf etwas, von dem ich glaube, dass es sonst 
hier noch nicht thematisiert wurde: Das Ausbesserungs-
werk – jetzt Kombiwerk – in Nürnberg ist das letzte ver-
bliebene Ex-Bundesbahnausbildungswerk in ganz Süd-
deutschland. Es ist das Letzte! Auch daran haben wir zu 
denken, weil wir in diesem Staat an Beschäftigung zu 
denken haben. 

(Beifall bei der SPD)

Ich weiß, was Herr Kollege Dr. Magerl – den ich als Kon-
trahenten auch in diesem Punkt sehr schätze –, sagen 
wird. Dazu sage ich gleich, dass wir ungeachtet dieses 
Bekenntnisses zu 8.1 sagen, wir wollen die anderen Stre-
cken in Oberfranken nicht aus dem Blick verlieren. Wir 
treten ein für die Saaletal-Bahn, für die Franken-Sachsen-
Magistrale, und wir tun das seit Albrecht Schlägers Zeiten 
engagierter als irgendjemand sonst in diesem Haus. Wir 

haben diese Strecken beim Landesentwicklungspro-
gramm auch wieder angemeldet, wie das auch alle 
anderen Fraktionen dieses Hauses gegen die Staatsregie-
rung angemeldet haben. Was diese Frage angeht, sind wir 
also mit uns im Reinen.

Nun zu dem anderen interessanten Thema, der Zulauf-
strecke zum Brenner-Basistunnel. Herr Kollege Stöttner, 
ich glaube, Sie haben da etwas übernommen, und ich 
weiß auch nicht, wer den Antrag formuliert hat. Wenn er, 
wie immer, aus dem Ministerium käme, dann gäbe es dort 
größere Probleme. Wer auch immer ihn formuliert hat – er 
zeigt jedenfalls, dass er über die Verfahrensabläufe in 
Berlin, in der Bundesregierung, der auch Sie angehören, 
nicht informiert ist. Ganz kurz: Worum geht es? – Die 
Zulaufstrecke München – Rosenheim – Kiefersfelden, also 
die Zulaufstrecke Deutschland – Österreich, ist im aktu-
ellen Bundesverkehrswegeplan 2003 als Internationales 
Projekt mit einem Investitionsvolumen von etwa 1,57 Mil-
liarden Euro verzeichnet. Sie ist also auch nicht ganz billig. 
Was ist ein Internationales Projekt? – Ein Internationales 
Projekt ist ein solches Projekt, bei dem in Vereinbarung 
mit dem jeweiligen Nachbarland Regelungen zu treffen 
sind und die Wirtschaftlichkeit nachzuweisen ist. Wir 
unterstützen wegen der enormen Bedeutung des Alpen-
transits und der Entlastungsnotwendigkeit ausdrücklich 
alle Maßnahmen, um rasch zur Vollendung dieser Aus-
baumaßnahme zu kommen. Wir unterstützen das ohne 
Wenn und Aber ausdrücklich. Wir wollen auch, dass die 
Strecke so rechtzeitig ausgebaut wird, dass, sollte der 
Brennertunnel im Jahr 2015 fertig sein, was fraglich ist, wir 
kein Nadelöhr haben. Wir wollen, dass wir die Strecke 
dann auch nutzen können. Ich sagte, aufgrund meines 
letzten Gesprächs mit dem Bundesverkehrsministerium, 
der Tunnel „soll“ fertig sein. Dieses Gespräch liegt gerade 
eine Stunde zurück, Herr Staatssekretär, für den Fall, dass 
Sie den neuesten Sachstand nicht kennen.

(Beifall bei der SPD)

Auch hier stellt sich eine Stilfrage. Herr Stöttner, Sie haben 
das sehr nett gemacht, Sie sind ja recht charmant, aber 
Sie tun so, als ob es wieder einmal der Bund wäre, der hier 
bremst.

(Lachen bei der CSU)

Wo ist denn der bayerische Beitrag? Wo schiebt Bayern 
denn an? – Die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt am 
4. April 2006, dass der Freistaat Bayern vom Abschluss 
des zugrunde liegenden Staatsvertrages zwischen Öster-
reich und Italien „mehr oder weniger durch Zufall erfahren 
hat, was ein bezeichnendes Licht auf die lückenhafte 
Koordinierung der politischen Aktivitäten zur Realisierung 
des Tunnelbaus wirft.“ Ich halte das so fest. Dass die 
Staatsregierung dabei die gut informierte, treibende Kraft 
wäre, kann ich hier nicht feststellen.

(Beifall bei der SPD)

In dem neuen Entwurf des Landesentwicklungspro-
gramms haben Sie die Strecke ganz allgemein hineinge-
schrieben. Aber Herr Kollege Wörner hat es Ihnen doch 
ins Stammbuch geschrieben – ich muss ihn direkt zurück-
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halten, damit er jetzt nicht zweimal hintereinander spricht 
und sich dann fast überfordert –: Wo haben Sie im LEP 
denn Vorbereitungen getroffen, um die Strecke schneller 
zu verwirklichen? Was ist denn dort drin? Lesen Sie das 
nach, Herr Kollege Stöttner. Vor der denkwürdigen Sit-
zung des Wirtschaftsausschusses in der letzten Woche 
stand nichts drin, und auch jetzt steht noch nichts drin, 
außer der Aussage: Wir wollen das machen. Wenn Sie 
Anträge wie heute stellen, dann handeln Sie doch auch 
konsequent.

Was ist eigentlich der Sachstand? Vor einer Stunde habe 
ich Folgendes im Bundesverkehrsministerium erfahren 
– Herr Staatssekretär, ich gebe Ihnen gerne die Telefon-
nummer im Bundesverkehrsministerium, damit wir den 
gleichen Sachstand haben. In der Regierungsarbeits-
gruppe von Deutschland, Italien und Österreich sitzt auch 
ein Vertreter des Bayerischen Wirtschaftsministeriums 
regelmäßig als Gast. Das ist doch wunderbar. Ihre Frak-
tion müsste doch dann bei Nachfrage eigentlich den 
gegenwärtigen Verfahrensstand kennen. Momentan 
erstellt Österreich eine Prognose für den Brennerverkehr. 
Es musste noch einmal eine aktuelle Prognose gemacht 
werden. Die wird jetzt gemacht und ist bis Herbst 2006 
angekündigt. Dann – logische Folge – wenn Österreich 
diese Prognose vorgelegt hat, wird der Bund eine Studie 
zur Frage in Auftrag geben, was, wo, wie neu zu bauen 
oder auszubauen ist, und zwar unter Einschluss der Frage 
der Wirtschaftlichkeit. Solche Berechnungen brauchen 
wir hier wie bei allen anderen Bundesschienenwege-Aus-
bauprojekten auch. Wenn wir das haben, dann können wir 
ein Regierungsabkommen schließen. Wenn wir dann bei-
spielsweise einen Grenztunnel zwischen Kufstein und 
Kiefersfelden brauchen, können wir einen Staatsvertrag 
schließen. In dieser Reihenfolge, Herr Stöttner, geht das. 
Wir können aber nicht erst einen Staatsvertrag 
abschließen, und dann mit den Planungen beginnen. Wir 
müssen die Schritte nacheinander abarbeiten. Ich glaube, 
ich konnte gerade darlegen, dass die Schritte bereits ein-
geleitet sind.

Die Voraussetzungen für die Ausbaustrecke müssen 
geschaffen werden, sie müssen auch schnell geschaffen 
werden. Die von mir beschriebene Entscheidungsabfolge 
ist also zügig und ohne Verzögerungen durchzuführen. Es 
muss aber immer ein Schritt nach dem anderen gemacht 
werden, sonst macht das Ganze keinen Sinn. 

Wenn die konkreten Planungsschritte eingeleitet werden, 
ist es wichtig, die berechtigten Anliegen der dortigen 
Anwohner einzubeziehen. Dazu höre ich von Ihnen nichts. 
Dabei wissen Sie doch, das ist im Inntal und in Kiefers-
felden ein großes Thema. Die Menschen dort sagen, wir 
bekommen weitere Belastungen dazu. Das bedeutet, 
wenn wir die Ausbaustrecke machen, dann muss die 
Strecke für die Menschen, die dort leben, weniger Dreck 
und weniger Lärm, aber mehr Lebensqualität bedeuten. 
Ich habe es bereits gesagt, genau daran wird derzeit in 
Berlin gearbeitet. Wenn Sie meinen, dass der Vertreter der 
Bayerischen Staatsregierung in der Arbeitsgruppe etwas 
tougher sein sollte, dann haben Sie unsere Unterstüt-
zung.

Sie haben schließlich in Ihrem Antrag die Achse Paris-
Augsburg-Budapest angesprochen. Sie sagen zu Recht, 

wir brauchen eine leistungsfähige Ost-West-Achse für 
den Fernverkehr im Freistaat Bayern. 

Mir ist wichtig, zu betonen: Das berücksichtigt auch die 
Interessen des Großraums Augsburg. Ich verstehe Augs-
burg. 

– Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, Herr Kreuzer: Entweder 
drehen Sie Ihr Notebook um; dann kann ich mitlesen und 
auch mitlachen, oder wir machen das in der ersten Reihe 
leiser; denn so ist das ein Problem.

Ich habe von Augsburg gesprochen. Ich kann verstehen, 
dass Sie das Problem Augsburg nicht so sehr interessiert; 
damit kämpft auch die CSU-Fraktion. Uns interessiert 
Augsburg; uns interessiert auch die Anbindung von Augs-
burg.

(Beifall bei der SPD)

Eines muss gelten – deshalb bin ich auch dafür dankbar, 
dass Sie in dem Antrag einen entsprechenden Absatz 
haben –: Die Einbindung Augsburgs in ein Schienenfern-
verkehrsnetz – ich unterstreiche Fernverkehrsnetz, nicht 
irgendein Schienenverkehrsnetz – darf nicht wegfallen. 
Wir dürfen in unserem Netz keine Nord-Süd-Fixierung 
bekommen, sondern wir brauchen die Ost-West-Pers-
pektive. 

Sie sehen also, liebe Kolleginnen und Kollegen: Die SPD-
Landtagsfraktion hat klare Vorstellungen für den Schie-
nenfernverkehr in Bayern, für die Zukunftsprojekte in 
Bayern. Immer dann, wenn Sie diesen Vorstellungen nahe 
kommen, können wir auch Ihren Anträgen zustimmen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: 

(Zurufe von der CSU, der SPD und von den 
GRÜNEN)

– Die Kritik geschieht zu Recht. Es ist schon das zweite 
Mal, dass das mit der Uhr nicht klappt, wobei mir auffällt: 
Bei der SPD läuft die Uhr weiter, während bei der CSU die 
Uhr nicht zum Laufen gebracht wird. Das ist eine eindeu-
tige Benachteiligung der SPD. Ich bitte die Verwaltung, 
dies abzustellen. 

Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Dr. Magerl, bitte. Ich 
weise darauf hin: Die Uhr läuft erst, wenn mit der Rede 
begonnen wird. 

Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Ich könnte es jetzt so wie vorher Kol-
lege Pschierer machen und auf Dutzende von Redebei-
trägen und Protokollen des Wirtschaftsausschusses und 
des Plenums speziell zum Thema Alpentransit und Zulauf 
zum Brenner verweisen. Daran haben sich schon viele, 
viele verkehrspolitische Sprecher sowohl der CSU als 
auch der SPD, zurückgehend bis zu Hans-Günter Nau-
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mann von der SPD, abgearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele 
Anträge wir zum Ausbau des Zulaufs des deutschen 
Streckenteils des Alpentransits und in Richtung Brenner 
gehabt haben – sie sind auf alle Fälle Legion. Ich gehöre 
dem Haus seit der 11. Legislaturperiode an. Seitdem 
lösen wir den Alpentransit immer mit dem Brenner-Basis-
Tunnel. 

(Zuruf von der CSU: Da war eine Pause!)

– Kurzfristig einmal; aber das ist immer wieder gekommen. 
Über die Strecke Nürnberg – Erfurt haben wir am letzten 
Freitag im Wirtschaftsausschuss ausführlich diskutiert. 
Auch darauf kann ich verweisen. Das Gleiche gilt für den 
Ausbau des deutschen Abschnittes der Strecke 
Paris – Budapest. 

Lassen Sie mich ein paar aktuelle Punkte anführen. Ich 
möchte nicht all das wiederholen, was in den letzten 
Wochen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten dazu gesagt 
worden ist, ohne dass allzu viel vorangegangen ist. Sie 
schreiben hier so schön Berlin – Palermo. Ich habe eine 
aktuelle Meldung von heute: Palermo können Sie strei-
chen; das ist weggefallen, weil die neue italienische 
Regierung gesagt hat: Als eine der ersten Maßnahmen 
ziehen wir die Notbremse; die Brücke nach Sizilien wird 
nicht gebaut. Mit Ihren Planungen und Überlegungen 
müssen Sie also spätestens in Süditalien aufhören. 
Betrachtet man Schienen-Diskussionen, ist es ganz inter-
essant und witzig, dass es im Ausland die gleichen 
Debatten gibt, gerade bei solch sündhaft teuren Prestige-
projekten. Ich zitiere aus der „Netzeitung“ von heute, 
13.27 Uhr. Darin wird der neue italienische Verkehrsmi-
nister Alessandro Bianchi zitiert; er bezeichnet das Projekt 
dieser Brücke nach Sizilien als das schädlichste und 
unsinnigste der vergangenen hundert Jahre. Dort gibt es 
ähnliche Diskussionen über diesen teilweise sündhaft 
teuren, prestigeträchtigen und überzogenen Ausbau von 
Schienenstrecken. 

Wir wenden uns nicht gegen den Ausbau von Schienen-
strecken, aber es gibt einige Ausbaumaßnahmen, die so 
teuer sind, dass sie dann das übrige Schienennetz schä-
digen, weil dafür dann kein Geld mehr übrig bleibt. Dies 
gilt zum Beispiel für die Strecke zwischen Nürnberg und 
Erfurt, die ähnlich wie die jetzt in Betrieb genommene 
Strecke Ingolstadt – Nürnberg Geldmittel ohne Ende ver-
schlingen würde, die dann in anderen Bereichen letztlich 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

(Zuruf von der CSU: Lückenschluss!)

– Lückenschluss? – Ich kann auch sagen: Bei der Strecke 
Palermo – München handelt es sich auch um einen 
Lückenschluss. Lückenschluss kann ich endlos weit defi -
nieren; ich kann ihn bis Moskau defi nieren, wenn ich das 
will. 

(Georg Stahl (CSU): Was ist mit der Marzlinger 
Spange?)

– Herr Kollege, auch diese Diskussion hat einen Bart bis 
zum Boden. Die Marzlinger Spange wird nie kommen 
– das garantiere ich Ihnen. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Aber die 
Pfullinger!)

– Diese auch nicht. Herr Kollege, wir haben diese Diskus-
sion erst gestern geführt. Wir müssen sie heute nicht 
nochmals führen. Gestern fand eine Sitzung des Haus-
haltsausschusses am Flughafen statt. Ich sage nur diesen 
einen Satz: Wer auf der Marlinger Spange beharrt, sorgt 
dafür, dass Ostbayern keine bessere Anbindung bekommt. 
Außer der Neufahrner Kurve wird nichts gehen – davon 
können Sie ausgehen. 

(Georg Stahl (CSU): Weil sie zu nahe an Freising 
ist, oder?)

– Wir haben einen Antrag der CSU vorliegen, und darin ist 
die Marzlinger Spange nicht aufgeführt. Es ist Ihr Fehler, 
dass Sie sie nicht in die Magistralen-Diskussion aufge-
nommen haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN – Zuruf von der CSU)

– Wir können jetzt über alle Schienenverbindungen in 
Deutschland und Bayern diskutieren. 

Wie gesagt: Ein Teil dieser Magistrale ist weggefallen.

Zur Strecke Nürnberg – Erfurt und den Kosten verweise 
ich auf eine schriftliche Anfrage des Kollegen Dr. Hofreiter 
im Deutschen Bundestag, die erst vor wenigen Tagen 
beantwortet wurde. In der Antwort stehen viele Fragezei-
chen; die Finanzierung steht völlig in den Sternen. Die 
Bahn hat es offensichtlich geschafft, ihre Kosten auf alle 
Fälle zu deckeln. Die Bahn wird den Fehler, den sie bei der 
Strecke Nürnberg – Ingolstadt gemacht hat, nämlich ohne 
Kostendeckel zu arbeiten, kein zweites Mal machen. Das 
heißt: Der Bund hat ein gigantisches Kostenrisiko, und 
niemand weiß, wie das gelöst werden soll.

Wir haben Vorschläge zum Beispiel zur Franken-Sachsen-
Magistrale, zum Ausbau der bestehenden Strecken 
gemacht. Dort können Verbesserungen erreicht werden, 
die billiger sind. Vielleicht erbringen sie nicht besonders 
kurze Fahrzeiten – das gebe ich zu –; wir haben aber eine 
andere Philosophie, was dies anbelangt; wir haben dazu 
eine andere Auffassung und Meinung. 

Lassen Sie mich auch noch etwas zum Thema Brenner-
Basis-Tunnel sagen. Diese Debatte ist uralt, und sie 
kommt immer wieder. Immer wieder heißt es: Zum 
Brenner-Basis-Tunnel machen wir irgendeinen Staatsver-
trag. Ich hätte mir eines gewünscht – das haben wir schon 
in der 11., 12. und 13. Legislaturperiode immer wieder 
angemahnt –: Der Zulauf in Richtung Kufstein muss aus 
meiner Sicht unabhängig von der Frage, was hinsichtlich 
des Brenner-Basis-Tunnels geschieht, ausgebaut werden, 
da der Brenner selbst auch ohne Basis-Tunnel noch 
Kapazitäten frei hat. Wenn der Abschnitt, auf dem in 
Österreich der Nord-Süd- und der Ost-West-Verkehr 
überlagert sind, nun bald fertig ist – das dauert nicht mehr 
lange; die BEG befi ndet sich mit den Bauarbeiten in der 
Endphase –, dann müssen wir unabhängig davon, ob der 
Brenner-Basis-Tunnel kommt oder nicht, endlich einmal 
an die Probleme gerade im Inntal herangehen. Dort gibt es 
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Lärmprobleme; ich könnte Ihnen hierzu massenweise 
Schreiben von Gemeinden, Bürgermeistern und Bürgeri-
nitiativen vorlesen. Dort müssen Lösungen geschaffen 
werden. Ich rege auch an, dass wir uns diesem Thema 
Zulauf in Richtung Österreich und Brenner-Basis-Tunnel 
gemeinsam mit dem Ministerium in einer der nächsten 
Ausschusssitzungen widmen und es in der sachlich gebo-
tenen Länge, die im Ausschuss möglich ist, nicht in Form 
eines Dringlichkeitsantrages durchdiskutieren. Das würde 
ich mir in diesem Zusammenhang wünschen.

In Österreich – das möchte ich klar und deutlich sagen – 
ist der Brenner-Basis-Tunnel nach wie vor heftig 
umstritten, die Wirtschaftlichkeit wird angezweifelt. Es 
gibt ein neues Gutachten von Professor Sebastian 
Kummer, Professor für Transportwesen und Logistik an 
der Wirtschaftsuniversität in Wien, der eine Effi zienzstudie 
vorgelegt hat, die sowohl die betriebs- als auch volkswirt-
schaftliche Sinnhaftigkeit des Brenner-Basis-Tunnels 
bezweifelt und insbesondere auf die exorbitanten Kosten 
verweist, wofür es bis heute keine Finanzierung gibt. Das 
muss man klar und deutlich sagen. Insofern sollten wir, 
wenn wir in Richtung Alpentransit etwas lösen wollen, uns 
auf unsere Aufgaben konzentrieren, statt zu sagen: Jetzt 
mache ich das und die machen dieses. Wenn ich mir den 
Antrag ansehe, so ist er ohnehin wieder der Kritik aus dem 
Bundesverkehrsministerium – Kreativität beim Griff in 
fremde Taschen – gewidmet; denn Sie sagen: Alle anderen 
sollen zahlen und ausbauen. Der Freistaat Bayern wird 
wohl zu all diesen Projekten, nachdem er dafür nicht 
zuständig ist, keinen müden Euro geben. 

Nun zu den deutschen Abschnitten der Magistrale 
Paris – Budapest. Herr Kollege Dr. Beyer hat schon darauf 
hingewiesen, dass die Verkehre gerade im Augsburger 
Raum kräftig ausgedünnt worden sind. Wir sollten erst 
unsere Hausaufgaben bezüglich der Anbindung von 
Augsburg lösen, bevor wir überregionale Ansprüche 
anmelden. Wir sollten nicht schon wieder sagen, dass die 
Franzosen, die Österreicher und die Ungarn ausbauen 
sollen. Ich frage mich ohnehin, wo in dieser Frage die 
Zuständigkeit des Landtags ist. Über den Zulauf zum 
Brenner-Basis-Tunnel müssen wir uns noch unterhalten. 
Zu der Strecke Nürnberg – Erfurt haben wir eine klare Mei-
nung. Insgesamt lehnen wir diesen Antrag ab.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Als 
Nächster hat Herr Staatssekretär Spitzner das Wort.

Staatssekretär Hans Spitzner (Wirtschaftsministerium): 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte die 
Diskussion nicht unnötig verlängern, aber etwas zur Erhei-
terung beitragen. Herr Kollege Dr. Magerl, jetzt weiß ich, 
warum Sie eine Vorliebe für Palermo haben. Wenn wir 
beide erkennungsdienstlich behandelt würden und einer 
müsste nach unserem Aussehen entscheiden, wer von 
uns Vorfahren in Palermo hat, würde er bestimmt zu 
100 % auf Sie tippen.

(Heiterkeit bei der CSU)

Ich weiß, dass Sie italienische Vorfahren haben.

Spaß beiseite. In aller Kürze: Wir alle, auch die früheren 
verkehrspolitischen Sprecher der Fraktionen wurden 
zitiert, haben uns immer vehement für den Brenner-Basis-
Tunnel eingesetzt, weil wir den Verkehr von der Straße 
wegbringen müssen. In all diesen Jahren haben wir immer 
klar und deutlich diese Auffassung vertreten. Ich bin inzwi-
schen 13 Jahre in diesem Ministerium und war häufi g bei 
entsprechenden Sitzungen auch in Bozen und Innsbruck. 
Herr Kollege Dr. Beyer, Sie haben heute behauptet, wir 
verhielten uns gegenüber der Bundesregierung mit billiger 
Polemik. Dazu muss ich sagen: Ich habe schon früher 
– auch als Matthias Wissmann Verkehrsminister war – kri-
tisiert, dass sich der Bund dieses Themas zu wenig ange-
nommen hat. Das war zugegebenermaßen schon zu 
Zeiten der Regierung Kohl der Fall. Die Ministerialbüro-
kratie im Verkehrsministerium hat immer die Haltung ver-
treten, dass dies eine Sache Bayerns und nicht eine 
Sache des Bundes sei. Dr. Wiesheu und ich haben das 
immer kritisiert.

Wir haben das auch in der vergangenen Legislaturperiode 
kritisiert und wir kritisieren es heute. Ich habe gestern in 
Kufstein ein Gespräch mit Kollegen Ihrer politischen Cou-
leur und meiner politischen Couleur geführt. Die Österrei-
cher haben gefordert, dass wir endlich einmal entscheiden 
sollten. Sie haben zitiert, die Österreicher sollten zunächst 
einmal eine Studie vorlegen. Das ist schön und gut. Ent-
scheidend ist aber, dass wir dieses Projekt bis 2015 hin-
bekommen. Hier muss parallel etwas gehen. 80 % 
dessen, was in dieser Studie vorgelegt werden soll, 
wissen wir schon jetzt. Die Grundinvestitionen könnte 
man bereits heute tätigen.

Ich glaube, wenn wir parallel vorgehen, können wir die 
Zeit um vier bis acht Jahre verkürzen. Das ist doch auch 
das Anliegen dieses Antrags. Deshalb bitte ich Sie, 
diesem Antrag zuzustimmen. Das ist keine Polemik gegen 
die Bundesregierung. Wir müssen endlich zu einem 
Staatsvertrag kommen. Bayern kann diesen Staatsvertrag 
nicht abschließen; dieser Staatsvertrag muss zwischen 
Deutschland und Österreich geschlossen werden und 
regeln, dass dieses Problem parallel angegangen wird. 
Nur dann werden wir rechtzeitig zum Zuge kommen.

Herr Kollege Dr. Magerl, über die Zulaufstrecken haben 
wir im Ausschuss schon oft diskutiert. Hier liegen wir 
– unabhängig vom Brenner-Basis-Tunnel – nicht weit aus-
einander. Wir brauchen eine Planung und wir brauchen 
Geld. Das sollte das gemeinsame Anliegen von uns allen 
im Landtag sein.

(Beifall bei der CSU)

Zweiter Vizepräsident Prof. Dr. Peter Paul Gantzer: Mir 
liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Die Aussprache ist 
damit geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer 
dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 15/5548 seine 
Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es Stimm-
enthaltungen? Dann ist der Antrag mit den Stimmen der 
beiden großen Parteien gegen die kleine Partei ange-
nommen.

(Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Vorsicht!)
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Ich rufe auf auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Christa 
Naaß, Adelheid Rupp u.a. u. Frakt. (SPD) 
Tarifverhandlungen dürfen nicht an Bayern scheitern: 
Keine Bestrafung der Beschäftigten (Drs. 15/5549)

In die Beratung einbezogen wird außerdem der Tagesord-
nungspunkt 17:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Christa 
Naaß, Ludwig Wörner u.a. u. Frakt. (SPD) 
Übernahme Tarifvertrag TVöD (Drs. 15/4766)

Ich eröffne die Aussprache. Als Erster hat Herr Kollege 
Wörner das Wort.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und 
Kollegen! Was heute in Berlin abläuft, ist höchst interes-
sant. Herr Minister, wenn Sie nicht einer der Heizer wären, 
der unsere dritte Säule der Demokratie, nämlich die 
Gewerkschaften, mit diesem Streik kaputtmachen wollte, 
würden Sie Herrn Hüllmantel nach draußen schicken und 
ihn nach Berlin telefonieren lassen, dass man dem 
Angebot, das heute von Verdi vorgelegt wurde, zustimmt. 
Dann wäre das unsägliche Trauerspiel, das Sie inszeniert 
haben, zu Ende.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, wir haben diesen Dringlich-
keitsantrag gestellt, um zu vermitteln. Wir wollen das, was 
Menschen belastet – die Streikenden, aber auch die 
Bürger –, herbeigeführt durch eine starre Haltung der 
Arbeitgeberseite, beenden und dafür Sorge tragen, dass 
die Staatsregierung, die in solchen Fragen keinen unwe-
sentlichen Einfl uss hat, den Kompromiss mitträgt.

Hinzu kommt ein zweiter Punkt, der zutiefst zu bedauern 
ist. Uns liegen Hinweise darauf vor, dass Beschäftigte, die 
am Streik teilnehmen, dafür gemaßregelt werden. Jeder 
Mensch in diesem Haus weiß, dass dies nach unserer 
Rechtsordnung unzulässig ist. Herr Minister, wir fordern 
Sie hiermit auf, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Unfug 
– verbal oder zu Papier gebracht – sofort unterbunden 
wird.

(Beifall bei der SPD)

Sie als Dienstherr sind es den Beschäftigten schuldig, 
dafür Sorge zu tragen, dass Recht und Ordnung herr-
schen. Andernfalls müssten wir Sie auf Ihren Eid hin-
weisen.

Kolleginnen und Kollegen, Sie hätten heute die Chance, 
wenn Sie diesem Antrag zustimmen, dazu beizutragen, 
dass ein Streik beendet wird, der von weiten Teilen der 
Bevölkerung inzwischen auf Verständnis stößt. Die Leute 
verstehen, um was es geht, sei es bei den Ärzten oder 
beim öffentlichen Dienst. Lassen Sie uns die Chance 
nutzen, aus Bayern ein deutliches Signal zu senden, dass 
das Angebot von verdi und den Tarifparteien ausreichend 

und tragfähig ist, um sicherzustellen, dass wieder Norma-
lität einkehrt.

Herr Staatsminister, da es jedoch deutliche Signale dafür 
gibt, dass es in Ihrem Haus die nötige Bereitschaft nicht 
gibt, haben wir den Dringlichkeitsantrag auf Übernahme 
des Tarifvertrags TVöD in die Beratung einbezogen. Wir 
wollen, dass beides gemeinsam gesehen wird.

Kolleginnen und Kollegen von der CSU, hier müssen Sie 
sich einige Hinweise gefallen lassen. In Sonntagsreden 
werden die Gewerkschaften immer wieder dafür gelobt, 
dass Sie in dem bestehenden Wirtschaftssystem ein 
wesentlicher Sicherungsfaktor waren und sind. Ich nenne 
nur die Tatsache, dass Deutschland die wenigsten Streik-
tage aufweist. Wer am Sonntag so spricht, darf am 
Montag nicht versuchen, die Gewerkschaften über die 
Dauer von Streiks kaputt zu machen.

(Beifall bei der SPD)

Die Demokratie und das Demokratieverständnis wird 
dadurch und durch die Androhung von Maßnahmen 
gegen Streikende beschädigt. Wollen Sie mit solchen 
Maßnahmen Duckmäuser erziehen? – 

Selbst die Arbeitgeberseite spricht an Universitäten und 
fordert Sie per Post auf, endlich zu handeln und dafür 
Sorge zu tragen, dass der Tarifvertrag umgesetzt wird, 
damit wieder einigermaßen vernünftige Verhältnisse ein-
kehren. Sie fordern Sie vor allem dazu auf, dass die 
Beschäftigten bezahlt werden, wie das notwendig ist und 
Arbeitszeitregelungen bekommen, die sie schützen und 
nicht ausnutzen. 

Ich muss Ihnen sagen: Selbst ein Opernchef, der sonst 
noble Zurückhaltung übt, nämlich der Chef der Staats-
oper in München, Herr Jonas – ich zitiere wörtlich, damit 
Herr Staatsminister Faltlhauser mir nicht wieder Böses 
unterstellen kann – sagt laut „BILD“ vom 27.04.2006:

International betrachtet sind unsere Bühnentech-
niker nicht gut bezahlt. Faltlhauser weiß das 
nicht, weil er ein Landespolitiker ist.

Recht hat er. Herr Minister, wer mit seinen Beschäftigten 
so umgeht, wie Sie das gerade machen, muss sich nicht 
wundern, wenn der Glaube an den Staat immer mehr 
schwindet und sich diese Menschen letztendlich nur noch 
als Sklaven und Opfer sehen; als solche bezeichnen sie 
sich im Übrigen selber, das ist nicht unsere Erfi ndung.

Herr Minister, ich darf Sie auf ein Weiteres hinweisen: Wer 
es nötig hat, dass er Streikende – nicht Sie, sondern der 
Herr Ministerpräsident – aus Bierzelten entfernen lässt, 
und dazu die Polizei braucht, muss sich fragen, in welche 
Konfl ikte er Polizisten treibt, die letztlich auch gegen die 
Arbeitszeitverlängerung kämpfen möchten, aber nicht 
dürfen, weil sie Beamte sind, aber diejenigen, die für sie 
kämpfen, verhaften sollen. Wissen Sie, welche Loyalitäts-
konfl ikte Sie damit hervorrufen?

(Beifall bei der SPD)
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Sie müssen sich das einmal vorstellen, aber dafür fehlen 
sowohl Ihnen als auch den anderen Mitgliedern der 
Staatsregierung das Gespür. Ihnen geht es um eines: Sie 
wollen die Gewerkschaften klein kriegen, aber es wird 
Ihnen nicht gelingen.

(Beifall bei der SPD)

Ich denke, dass die Gewerkschaften und Beschäftigten 
begriffen haben, worum es hier geht, nämlich um die 
Zukunftsfähigkeit.

(Engelbert Kupka (CSU): Das ist doch Klassen-
kampf!)

– Wenn Sie sagen, das sei Klassenkampf, bin ich gerne für 
Klassenkampf. Wenn Sie für Arbeitnehmer überhaupt 
nichts mehr übrig haben, dann bin ich gerne dafür, Klas-
senkampf zu führen. Dagegen habe ich überhaupt nichts.

(Zuruf des Abgeordneten Engelbert Kupka 
(CSU))

– In den Schützengräben sind Sie doch! Die Gewerk-
schaften haben sich doch längst bewegt. Sie sind doch 
versteinert und können sich nicht bewegen. Es ist doch Ihr 
Problem, dass Sie sich nicht bewegen. Die Gewerk-
schaften haben sich bewegt und haben sich auf eine 
Lösung zubewegt.

Wenn ich mir vorstelle, dass man nun den Polizeibeamten, 
die ja nicht streiken dürfen, ein Dankeschön für ihre Mehr-
leistung ausspricht, dann muss ich Sie fragen: Glauben 
Sie denn, dass man mit dem Dankeschön zum Bäcker 
oder zum Vermieter gehen kann, um die Miete oder die 
Semmeln bezahlen zu können? Mit einem Dankeschön 
geht da nichts. Deswegen ist es wichtig, unsere Beschäf-
tigten anständig zu entlohnen und die Arbeitszeit so zu 
gestalten, dass sie niemand beschädigt – gerade im 
Schichtdienst – und vor allen Dingen sicher zu stellen, 
dass vor dem Hintergrund der Arbeitszeitgestaltung 
Beschäftigung erhalten bleibt. Sie schaden den sozialen 
Systemen.

(Beifall bei der SPD)

Sie müssen nicht den Kopf schütteln, Herr Kollege Kupka. 
Offensichtlich kennen Sie den Zusammenhang zwischen 
Arbeitslosigkeit und Rentensystem nicht. Ich darf Sie 
darauf hinweisen, dass ein Abbau von 10 000 Arbeits-
plätzen durch die Arbeitszeitverlängerung in Bayern dazu 
führt, dass in einem Zeitraum von 20 Jahren in den Sozial-
kassen Einnahmen im Umfang von 2,4 Milliarden fehlen. 
So schaden Sie den Systemen durch eine Arbeitszeitver-
längerung. Wenn ich dann noch die Schäden hinzunehme, 
die Sie in Systemen anrichten, die für die Arbeitslosen 
aufkommen müssen, dann sind wir beim Doppelten. Es 
kann ja wohl nicht sein, einerseits darüber zu klagen, dass 
die Lohnnebenkosten ständig steigen und sie auf der 
anderen Seite selber ständig hochzutreiben. So funktio-
niert es nicht und darum haben die Gewerkschaften 
Recht. Die Gewerkschafter kämpfen nicht nur um ihre 
Arbeitszeit und ihre Entlohnung. Sie kämpfen um den 
Erhalt der sozialen Systeme und das machen sie in erster 

Linie dort, wo es um Arbeitszeitverlängerungen geht. Der 
innere Zusammenhang sollte Ihnen allen eigentlich klar 
sein.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Herr Kollege, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kupka?

Ludwig Wörner (SPD): Nein. Sie können sich dann gerne 
zu Wort melden, Herr Kupka. 

Sie müssen sich vorhalten lassen, dass Sie mit der 
Arbeitszeitverlängerung ein Zerstörer der sozialen Sys-
teme sind. Das müssen Sie sich so sagen lassen. Das 
stimmt auch und das können Sie nicht bestreiten. 

(Zuruf des Abgeordneten Engelbert Kupka 
(CSU))

– Herr Kupka, das können Ihnen Volksschüler vorrechnen. 
Dazu muss man nicht studiert haben. 

Es treten Schäden in den Systemen auf, die Sie – wie im 
Übrigen auch wir – ständig beklagen. Man sollte aber aktiv 
etwas dagegen tun und nicht diejenigen bekämpfen, die 
das beklagen. Sie bekämpfen die Gewerkschaften und 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und schaden damit 
den sozialen Systemen, anstatt zu sagen, wir regeln das 
anders, um die Schäden so gering wie möglich zu halten. 
Sie stellen sich stur. Wie man aus den Verhandlungs-
runden so hört, spielt Herr Finanzminister Faltlhauser zwar 
den Braven, aber hinten heizt er kräftig mit. Man kann ja 
immer schön Rollen teilen, das ist so üblich, das kennen 
wir. Man soll es aber zur Kenntnis nehmen und es ist nicht 
so, dass Sie nicht die Möglichkeit hätten, diesem Treiben 
ein Ende zu bereiten. Sie wollen es aber nicht, denn Sie 
hätten gerne kleine Gewerkschaften, mit der Möglichkeit, 
die Löhne dann noch weiter zu dumpen. Wir haben es 
heute bei der Diskussion um das Hochschulgesetz gehört. 
Man spricht dann plötzlich von Sieben-Euro-Jobs. Das 
liegt weit unter dem, was das Minimum ist.

(Zuruf des Abgeordneten Engelbert Kupka 
(CSU))

– Selbstverständlich gehört das dazu. Dass Ihnen das 
nicht gefällt, Herr Kupka, verstehe ich.

(Engelbert Kupka (CSU): Wir sind nicht auf einer 
Gewerkschaftsveranstaltung!)

– Nein, wir sind hier im Parlament, aber da gehört das 
dazu. Sie und Ihr Minister haben angezettelt, dass seit 
Wochen – inzwischen schon seit fast 100 Tagen – Men-
schen auf die Straße gehen müssen, um darzustellen, was 
für sie notwendig ist.

Ich darf noch eines hinzufügen: Was an Pressemeldungen 
gelaufen ist, war geradezu schäbig. Wer behauptet, in 
Würzburg würden Menschenleben gefährdet, den kann 
ich nur fragen: Wer hat denn den Notfallplan ausgear-
beitet? Waren das die Klinikleitungen mit den Gewerk-
schaften zusammen und haben die Klinikleiter nicht die 
notwendigen Dinge – die Gewerkschaften sind ja auf die 
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Notfallpläne eingegangen – gesehen? Dann waren es also 
Ihre Leute, die indirekt beim Aushandeln der Notfallpläne 
versagt haben. Sie machen das dann den Gewerkschaften 
zum Vorwurf. Herr Minister, noch ein bisschen schlimmer 
geht es nicht. Das können Sie vielleicht mit Leuten 
machen, die keine Ahnung haben. Es laufen aber ein paar 
herum, die wissen, wie Notfallpläne konstruiert werden 
und wer sie aushandelt. Sich dann hinzustellen und den 
schwarzen Peter auf die andere Seite zu schieben, wenn 
es Angriffe gibt, halte ich für schäbig. Ich sage das noch 
einmal ganz deutlich. 

(Beifall bei der SPD) 

Es kann nicht sein, dass Sie jemanden in die Pfl icht 
nehmen, obwohl Ihre eigenen Verhandler dabei versagt 
haben. Das kann man so nicht machen, Herr Minister. Ich 
bitte Sie, das klarzustellen und deutlich zu machen, dass 
man Sie von mir aus falsch informiert hat – diese Brücke 
baue ich Ihnen gerne –, aber endlich den von Ihnen 
gegenüber den Beschäftigten, gegenüber Ärzten und 
Pfl egern, die ihren Beruf ernster nehmen wie mancher 
Minister, erhobenen Vorwurf auszuräumen.

Ich habe die Bitte – auch wenn es ein bisschen heftig war; 
ich gebe es zu – sich doch noch einmal zu überlegen, 
unserem Antrag zuzustimmen, diesem Spiel ein Ende zu 
bereiten und endlich in diesem Land wieder vernünftige 
Zustände herzustellen. Wir können es uns im Interesse 
der sozialen Systeme und der betroffenen Menschen 
leisten. Sie haben ein Glück, dass Sie kreuzbrave Beamte 
und Angestellte haben, die offensichtlich sehr leidensfähig 
sind. In anderen Ländern würde heute keiner da sein, der 
Ihnen hilft, ein Telefon zu fi nden. In anderen Ländern 
hätten die Betroffenen den Laden dicht gemacht. Da ist 
unser Beamtenrecht noch vor, aber reizen Sie es nicht zu 
sehr aus. Sie könnten nämlich sonst irgendetwas erleben, 
das Sie dann wieder in eine demagogische Ecke stellen 
anstatt zu sagen: Da waren wir selber schuld, weil wir die 
Schraube überdreht haben. Sie überdrehen diese 
Schraube, wenn Sie diesem Antrag nicht zustimmen. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Pachner.

Reinhard Pachner (CSU): Frau Präsidentin, Hohes Haus, 
Kolleginnen und Kollegen! Man könnte ja zu der Rede des 
Kollegen Wörner, die sehr gewerkschaftlich geprägt war 
– Zukunftsfähigkeit, Klassenkampf, Zerstörung sozialer 
Systeme, alles, was so hineingekommen ist –, sehr viel 
sagen. 

Aber das Thema ist eigentlich viel zu ernst, um hierauf 
einzugehen. 

(Zuruf von der SPD)

Der Antrag hat das Ziel, diese für die Beschäftigten des 
Bundes und der Kommunen geltende Regelung auch für 
die Länder zu übernehmen. Der Dringlichkeitsantrag von 
heute hat das Ziel: Tarifverhandlungen dürfen nicht an 

Bayern scheitern, keine Bestrafung der Beschäftigten, die 
zum Streik gegangen sind. 

Der erste Antrag wurde im Ausschuss für Fragen des 
öffentlichen Dienstes am 21.02. und im Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen am 6.04. abgelehnt. Wir 
haben über den Antrag lange diskutiert, es haben sich 
viele Diskussionen entwickelt. Es hat sich aber bis heute 
die Situation nicht geändert. 

(Christa Naaß (SPD): Eben!)

Es haben sich bis heute keine neueren Erkenntnisse 
ergeben als die, die bei uns zur Ablehnung dieses Antrags 
geführt haben. Eine 1 : 1-Übernahme kommt für die 
Länder nicht in Betracht, denn es ist nicht möglich, weil es 
eine völlig andere Personalstruktur ist. Zum Beispiel 
würden die Angestellten im wissenschaftlichen Hoch-
schulbereich den Haushalt wesentlich mehr belasten als 
beim Bund und bei den Kommunen. Das kann sich ein 
Land nicht leisten.

Voraussetzung sind daher eigene Verhandlungen, in 
denen die Besonderheiten der Personalstruktur bei den 
Ländern berücksichtigt werden. Im Rahmen dieser Ver-
handlungen müssen auch die für die Länder prioritären 
Fragen hinsichtlich Zuwendung, Urlaubsgeld und Arbeits-
zeit einer Lösung zugeführt werden. 

Ziel des Freistaates ist es auch, in all diesen Punkten eine 
einigermaßen gleiche Behandlung aller Beschäftigungs-
gruppen zu erreichen. Die Verhandlungen wurden seit 
Oktober 2005 in vier Arbeitsgruppen aufgenommen, die 
Ergebnisse in zwei Spitzengesprächen bewertet. Hin-
sichtlich des länderspezifi schen Änderungsbedarfs am 
TVöD zeichnete sich eine Annäherung ab, jedoch nicht in 
den Kernfragen der Arbeitszeit und Zuwendung. Diese 
Verhandlungen laufen zurzeit, also nach dieser Denk-
pause, heute und morgen. 

Wir können es uns einfach nicht leisten, dass ein Staat 
fast 43 % seines Haushalts für Personalkosten ausgibt. 
Wir können nicht in Zukunft, also schon vorab, die Pensi-
onslasten für unsere Kinder und Enkelkinder ins Uner-
messliche treiben. Wir müssen jetzt handeln. Wir brau-
chen wieder mehr Spielraum für Investitionen. Ich nehme 
es Ihnen einfach nicht ab, dass, wenn hier abgebaut wird, 
keine Arbeitsplätze geschaffen werden. Denn durch die 
Investitionen werden wieder Arbeitsplätze geschaffen. 

(Zuruf von der SPD: Wo?)

– Lassen Sie mich das noch sagen, ich komme darauf 
schon zu sprechen. 

Die jetzt im öffentlichen Dienst Beschäftigten brauchen 
um ihren Arbeitsplatz wirklich nicht zu bangen, sie sind 
abgesichert. 

(Zuruf der Abgeordneten Christa Naaß (SPD))

– Bei 110 000 beschäftigten Angestellten im öffentlichen 
Dienst können es nicht lauter befristete Arbeitsverträge 
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sein. Es gibt befristete Arbeitsverträge, aber es sind nicht 
lauter solche Verträge. 

(Zuruf von der SPD: Wie viele?)

Frau Kollegin, das kann es nicht sein. Mit Investitionen, 
die dann im Haushalt frei werden, können wir wieder 
Arbeitsplätze, zum Beispiel auch in der Wirtschaft, 
schaffen. Dann können wir unsere Investitionsquote 
wieder erhöhen. Es wird sich der Kreis wieder schließen. 
Und wenn es dem Arbeitgeber einmal nicht so gut geht, 
müssen alle mit anpacken, um ihn wieder wettbewerbs-
fähig zu machen und wieder wettbewerbsfähig zu sein. 
Eine alte Regel heißt: Wenn es dem Arbeitgeber gut geht, 
geht es auch dem Arbeitnehmer gut. 

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

– Herr Kollege Wörner, das ändert sich auch nicht bei 
einem Freistaat, weder bei einem Beamten noch bei 
einem Angestellten, sondern da muss man auch wieder 
versuchen, zum Ziel zu kommen. Denken Sie in diesem 
Zusammenhang an AEG und an die Walter Bau AG in 
Augsburg, an alle Betriebe, die geschlossen und ihre Mit-
arbeiter nach Hause geschickt haben. Ich denke, dass in 
Nürnberg und Augsburg die Menschen, die ihren Arbeits-
platz verloren haben, bestimmt ein paar Stunden mehr 
gearbeitet hätten, um den Arbeitsplatz zu behalten oder 
ihn wiederzuerlangen. Das muss auch bei einem Freistaat 
möglich sein. In schweren Zeiten muss die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes ein paar Stunden wert sein. 

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

– Herr Kollege, nein, Sie verwechseln da Äpfel mit Birnen. 
Die Arbeitszeitverlängerung muss heute einem Menschen 
die Arbeitsplatzsicherung wert sein. Der Angestellte, der 
über 40, 50 Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, 
oder der Beamte in ungekündigter Stellung können bis zur 
Pensionierung und darüber hinaus mit ihren Einkommen 
rechnen. Reden Sie heute mit Menschen, die um ihren 
Arbeitsplatz bangen und Investitionen tätigen wollen, aber 
nicht können, weil sie nicht wissen, wie der nächste Tag, 
die nächste Woche oder der nächste Monat aussieht, ob 
sie den Arbeitsplatz noch haben oder nicht. An diese 
Menschen müssen wir auch einmal denken.

Ziel ist es auch zwischen Beamten und vergleichbaren 
Angestellten in etwa einen Gleichklang herzustellen. Denn 
die Beamten arbeiten seit 1993 nach diesem Modell 
40 Stunden, 41, 42 Stunden – Sie wissen das genau –, 
während die Angestellten immer noch 38,5 Stunden pro 
Woche arbeiten. Daher bitte ich, bei den Angestellten, die 
alle miteinander eine hervorragende Arbeit leisten, um 
Verständnis, dass wir einen annähernden Gleichklang mit 
den Beamten fordern.

Auch bei der starren Haltung der Gewerkschaften ist zu 
befürchten, dass die Kommunen vielleicht noch mehr als 
nötig privatisieren und dass dann diese Arbeitsplätze 
eben nicht mehr zur Verfügung stehen. 

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

– Herr Kollege Wörner, ich weiß, Sie sind ein Gewerk-
schaftler. Auch ich saß 30 Jahre auf der anderen Seite. 
Aber mir hat es nichts ausgemacht, ob es eine oder zwei 
Stunden mehr waren, wenn ich eine Arbeit hatte, die mir 
Spaß machte; das ist egal. Für mich war der Arbeitsplatz 
wichtig. Geld allein macht auch nicht glücklich. Wenn ich 
morgens aufstehe und gern in meine Arbeit gehe, ist es 
mir wurscht, wenn ich eine Stunde länger dort bin.

(Christa Naaß (SPD): Bei diesem Verdienst!)

– Frau Kollegin, auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes 
muss eine Rolle spielen, es kommt nicht immer auf die 
Gehaltsstufe an. Mir ist als königlich-bayerischer Oberins-
pektor schon Geld übrig geblieben, da können Sie sich 
ausrechnen, was mir heute übrig bleibt – noch ein bisserl 
mehr. Man kommt immer mit dem aus, was man hat. Das 
kann man immer wieder machen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Ach so, 
mit dem kommt man aus! – Weitere Zurufe von 
der SPD)

Noch eines kommt dazu: Im letzten Jahr haben circa 
27 000 Menschen neu angefangen und einen neuen Ver-
trag bekommen; ich glaube, bei den Angestellten ohne 
Anspruch auf Urlaubsgeld sind es knapp 24 000.

(Zuruf des Abgeordneten Ludwig Wörner (SPD))

– Herr Kollege Wörner, ich glaube, Sie haben daheim 
nichts zu sagen, weil Sie da immer so hereinschreien. 

(Beifall bei der CSU – Heiterkeit)

Sie müssen sich irgendwo austoben, das ist ganz logisch. 
Ich habe volles Verständnis, aber lassen Sie mich halt 
ausreden, weil ich sonst nächstes Mal derjenige bin, der 
auch bei Ihnen immer so reinplärrt. 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Diese Menschen haben die neuen Verträge mit 42 
Stunden ohne Anspruch auf Urlaubsgeld nicht aus Jux 
und Tollerei abgeschlossen, sondern weil sie auch die 
Sicherheit des Arbeitsplatzes sehen, weil sie im öffentli-
chen Dienst sind und es der Arbeitsmarkt in der freien 
Wirtschaft diese Sicherheit nicht hergibt. 

(Christa Naaß (SPD): Die Sicherheit war ja im 
Arbeitsvertrag befristet!)

Bei diesen Diskussionen, die wir heute führen, müssen die 
Menschen draußen auch wissen, dass der Arbeitsplatz 
wichtig ist, und das sollte auch ein paar Stunden kosten. 

Ich gehe davon aus, dass sich die nun laufenden Ver-
handlungen hin zu einem guten Abschluss bewegen. Ich 
bitte aber in dieser mit Blick auf die Arbeitsmarktlage 
schwierigen Zeit um Verständnis dafür, dass bei der 
Anzahl der Wochenstunden eine Vier davorstehen muss. 
Benachteiligungen, wie sie in Ihrem Antrag stehen, also 
dass Menschen, die zum Streik gingen, mit befristeten 
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Arbeitsverträgen bestraft würden, sind mir nicht zu Ohren 
gekommen. 

(Zuruf der Abgeordneten Christa Naaß (SPD))

Aber wenn Ihr Antrag den befristeten Arbeitsvertrag ent-
hält, handelt es sich um befristete Verträge, die etwa im 
Oktober auslaufen. 

Das sind befristete Verträge, und man muss die Leute 
nicht mehr weiterbeschäftigen. Darum heißen sie ja 
„befristete Verträge“. Wenn einer nicht weiterbeschäftigt 
wird, dann wird das nicht gerade am Streik hängen. Aber 
ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht gerade – –

(Christa Naaß (SPD): Ihr wolltet doch näher am 
Menschen sein!)

– Liebe Christa Naaß, ich glaube, wir sind nahe genug am 
Menschen. Aber ich kann mir in dieser Situation auch vor-
stellen, wenn heute ein Betrieb einem Mitarbeiter einen 
befristeten Vertrag über ein halbes Jahr gibt und der 
gleich nach einem Monat zum Streiken geht, obwohl er 
vorher unterschrieben hat, was er tun muss, dass man 
den dann nicht unbedingt weiterbeschäftigt, wenn es 
nicht sein muss. Das leuchtet mir auch ein bisschen ein.

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen, was ich 
bisher gesagt habe. Das Mäntelchen im öffentlichen 
Dienst wird zwar etwas enger, aber warm ist es immer 
noch.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege Pachner.

Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Hallitzky, bitte.

Eike Hallitzky (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine zweimonatige Denk-
pause hatte die Verhandlungsführung der Arbeitgeber den 
Tarifverhandlungen verordnet – zwei Monate, das ist ein-
zigartig in der deutschen Tarifgeschichte. Meine Lieben, 
wem zum Stichwort „denken“ als erstes das Wort „Pause“ 
einfällt und wer das zwei Monate durchhält, anstatt an 
„Weiterdenken“ zu denken,

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD): Denk-Pause!)

– eine Pause vom Denken über zwei Monate hin –, der ist 
an ernsthaften Verhandlungen und einem für beide Seiten 
akzeptablen Ergebnis von Tarifverhandlungen vollständig 
desinteressiert.

(Beifall bei der SPD und Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Der führt allenfalls einen privaten Kreuzzug gegen alle 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst und vor allen Dingen 
gegen ihre Vertreterinnen und Vertreter.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Es geht nicht nur darum, dass man sich bei Verhand-
lungen stur gezeigt hat, sondern für die Weigerung, über-
haupt zu verhandeln, können nur die Gewerkschaften das 
Ziel sein. Das Ziel ist eine Aushöhlung der in unserer Ver-
fassung eigentlich garantierten Koalitionsfreiheit und Tarif-
autonomie.

Um den Schaden, den die Tarifverhandlungsführer der 
Länder für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ange-
richtet haben, nicht noch weiter wachsen zu lassen, wäre 
es das Beste, die jetzigen Verhandlungsführer würden 
durch andere – und die gibt es – verhandlungswillige und 
ergebnisorientierte Arbeitgebervertreter abgelöst werden.

(Prof. Dr. Walter Eykmann (CSU): Auf beiden 
Seiten aber dann!)

Es wäre schön, wenn Sie im Rahmen der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder die Kraft fänden, das durchzu-
setzen. Das wäre gut für unser Land.

Es geht der Bayerischen Staatsregierung in diesen Tarif-
verhandlungen natürlich darum, den Angestellten im 
öffentlichen Dienst das Urlaubsgeld zu streichen, das 
Weihnachtsgeld zu kürzen. Das ist bekannt. Vor allem 
aber will sie eines erreichen: Sie will eine drastische Ver-
längerung der Arbeitszeit im öffentlichen Dienst. Das 
fi nden wir in allen Papieren, das fi nden wir in den Reden, 
das werden Sie vermutlich – Herr Kollege Pachner hat es 
schon betont – gleich wieder bestätigt bekommen.

In einer Debatte zum Tarifvertrag im öffentlichen Dienst 
stellte ein jetzt nicht anwesendes CSU-Mitglied im sozial-
politischen Ausschuss kürzlich fest, es sei halt der Zeit-
geist, der längere Arbeitszeiten verlange. Ich denke aber, 
die Beschäftigten im Freistaat Bayern haben es in keiner 
Weise verdient, dass man sich von Geistern lenken lässt, 
sondern sie haben es verdient, dass sich die Staatsregie-
rung von der Vernunft leiten lässt.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Wenn fünf Millionen Menschen auf der Straße stehen und 
von den Entgelten jener, die noch Arbeit haben, alimentiert 
werden müssen, dann macht es volkswirtschaftlich – das 
werde ich Ihnen gleich kurz skizzieren – überhaupt keinen 
Sinn, die Arbeitszeit der noch Beschäftigten immer mehr 
zu verlängern. Deshalb ist es falsch, wenn sich die Staats-
regierung an die Spitze der Zeitgeister und Geisterfahrer-
bewegung setzt.

Lassen Sie mich an dieser Stelle ein paar Takte zu der 
Wirkung von Arbeitszeitverlängerungen sagen. Wenn wir 
die Arbeitszeit um fünf Prozent erhöhen, haben wir gleich-
zeitig einen Personalabbau von fünf Prozent, im öffentli-
chen Dienst allerdings nicht sofort. Dort wird dieser Per-
sonalabbau – welch schönes Unwort – durch „natürliche 
Fluktuation“ hergestellt, aber es fi nden Menschen, es 
fi nden junge Menschen keine Stelle mehr.

Wenn das, was Sie für den öffentlichen Dienst fordern und 
durchsetzen wollen, alle, öffentlicher Dienst und private 
Arbeitgeber, nachvollziehen würden, dann hätten wir viel-
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leicht einen kleinen Nachfrageeffekt aus dem Ausland, 
weil wir effi zienter produzieren würden – sagen wir: um 
0,5 Prozent –; das wäre sehr, sehr viel. Aber wir hätten 
zugleich einen vielfach höheren Effekt von Leuten, die 
arbeitslos werden aufgrund der Konsequenzen der 
Arbeitszeitverlängerung. Selbst bei dieser mutigen 
Annahme eines Wachstumseffekts von etwa 0,5 Prozent 
würde es mindestens zehn Jahre dauern, bis wir diese 
Arbeitsplätze wieder hätten, die wir zum Zeitpunkt null 
hatten. Deshalb schadet die Forderung nach pauschal 
längeren Arbeitszeiten dem Arbeitsmarkt,

(Beifall des Abgeordneten Dr. Linus Förster 
(SPD))

und deshalb lehnen wir diese Forderung als volkswirt-
schaftlich falsch ab. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Zudem haben sich, lieber Kollege Pachner, die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst die 38,5 Stunden-Woche mit 
Lohnzurückhaltung bereits erkauft. Die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst haben schon bezahlt, und deshalb ist 
es so unfair den eigenen Beschäftigten gegenüber und im 
Übrigen auch mit der Fürsorgepfl icht des Staates kaum zu 
vereinbaren, wenn man ihnen nach dem Geld, mit dem sie 
durch Lohnzurückhaltung die 32,5-Stunden-Woche 
erkauft haben, auch noch die Freizeit nimmt. Wenn es 
stimmt, was im SPD-Antrag steht – ich kann es nicht 
beurteilen –, dass Beschäftigte mit befristeten Arbeitsver-
trägen wegen des Streiks ernsthaft um ihre Arbeitsplätze 
bangen müssen, dann zeigt sich, dass Sie sich von dem 
Gedanken der Fürsorge nicht nur in Bezug auf die Frage 
verabschiedet haben „Wie gehen wir mit den Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst um, die schon für die 
38,5 Stunden Woche bezahlt haben?“, sondern dass Sie 
dieser Fürsorgepfl icht überhaupt nicht nachkommen.

Unredlich, Kollege Pachner, ist auch die Vorgehensweise, 
wie das Ganze im Wechselspiel Beamte-Angestellte 
geschieht. Ich weiß noch ganz genau, wie wir die Debatten 
geführt haben, als Sie die Arbeitszeit für die Beamtinnen 
und Beamten verlängert hatten. Da wurde gesagt: Sie 
sind unkündbar, deswegen sind längere Arbeitszeiten als 
bei den Angestellten zu rechtfertigen. Sie haben die 
Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte auf 42 Stunden 
verlängert.

Jetzt gehen Sie zu den Angestellten, und nicht nur zu den 
quasi unkündbaren, sondern zu allen. Sie, Kollege 
Pachner, haben ja selber gesagt, die Befristeten arbeiten 
42 Stunden und wissen nicht, ob sie nächstes Jahr den 
Job noch haben. Sie haben diese Sicherheit nicht und 
müssen trotzdem 42 Stunden arbeiten. Jetzt argumen-
tieren Sie genau umgekehrt. Da geht es nicht mehr um 
Arbeitsplatzsicherheit, sondern Sie sagen: Die Beamten 
arbeiten so lange, dann arbeitet ihr auch so lange. Diese 
Vorgehensweise ist unredlich, erst so argumentieren, 
dann genau entgegengesetzt und die beiden Arbeitneh-
mergruppen gegeneinander auszuspielen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und bei Abge-
ordneten der GRÜNEN)

Im Übrigen geht es nicht um 18 Minuten pro Tag, wie in 
den Medien regelmäßig kolportiert wurde, sondern es 
geht um die Differenz zwischen einer 38,5- und einer 
42- Stunden-Woche. Kollege Kreuzer hat eben zu mir 
gesagt: Im Prinzip müssen sich die Gewerkschaften 
bewegen, denn auf 42 Stunden wollen wir schon bleiben. 
Wer auf 42 Stunden bleiben will, der fährt die Tarifver-
handlungen willentlich an die Wand.

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der 
GRÜNEN)

Es geht um 45 Minuten – oder 42, die genauen Rech-
nungen werden sicher nachgeliefert – Mehrarbeit jeden 
Tag, und 45 Minuten sind ein qualitativer Sprung. Da geht 
es nicht darum: Fährst du einen Bus früher hin. Das ist ein 
qualitativer Sprung, vor dessen Hintergrund Ihre Dauer-
rufe nach „Schutz der Familie“ oder nach „ehrenamtli-
chem Engagement“ blanker Hohn sind.

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Ihr Geheimnis bleibt auch, warum Sie die gravierenden 
Folgen Ihrer falschen Arbeitszeitpolitik für die arbeitsplatz-
suchenden Jugendlichen nicht sehen wollen. Gerade in 
den Jahren 2005 bis 2010 haben wir das Problem der 
ganz stark auf den Ausbildungsmarkt drängenden 
Jugendlichen. Gerade in diesen Jahren, die für das Pro-
blem Jugendlicher in den Beruf zu kommen, entscheidend 
sind, tun Sie alles dafür, damit, jedenfalls was die öffent-
liche Hand angeht, Jugendliche keine Chance haben, 
einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das ist verantwor-
tungslos gegenüber der nachwachsenden Generation, 
liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD))

Vielleicht noch ein Satz: Meines Wissens – da hat Kollege 
Wörner möglicherweise mehr Insiderwissen – sind die 
Vorwürfe, die der Minister im Rahmen der Beratungen 
immer wieder mal gegen verdi bezüglich der Notversor-
gung in Krankenhäusern wie der Uniklinik Würzburg 
erhob, falsch. Richtig ist, dass es in der Tat furchtbare 
Fälle gab, wo Krebspatienten abgewiesen wurden. 

Das ist nicht zu entschuldigen. Die Frage ist nur: Wer ist 
der Schuldige? Das lag eben nicht an verdi, denn verdi 
hatte die Klinikleitungen aufgefordert zu sagen, wer 
gebraucht wird und wie viel Personal gebraucht wird. Da 
gibt es kein Wenn und Aber. Die Klinikleitungen jedoch 
haben falsche Zahlen angegeben. Das kann man beim 
besten Willen nicht verdi in die Schuhe schieben.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)

Deshalb sind das Vorwürfe, die in ihrer Art schon fast an 
Rufmord grenzen – das muss ich einmal so hart ausdrü-
cken – und die gegenüber den Gewerkschaften an dieser 
Stelle nicht zu akzeptieren sind.

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der SPD)
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Der Vorwurf, von den Gewerkschaften würden Menschen-
leben durch eine unzureichende Notfallversorgung aufs 
Spiel gesetzt, ist aber nur eine Variante. 

(Ernst Weidenbusch (CSU): Das stimmt doch!)

– Sie hätten zuhören sollen, dann hätten Sie vielleicht mit-
gekriegt, was ich eben gesagt habe, und damit hätte sich 
Ihr Einwurf erledigt.

Sie benutzen Ihre Denkpause systematisch und mit Kraft-
meierei unterhalb der Gürtellinie, um die Gewerkschaft 
unter Druck zu setzen. Ich reiße das nur ganz kurz an. Es 
gibt ein internes Papier des Wirtschaftsministeriums, in 
dem steht, dass bei „fehlender Einsicht der Gewerk-
schaften“ konsequent privatisiert und verbeamtet werden 
soll. Sie machen also die Frage, ob Sie privatisieren oder 
verbeamten wollen, nicht an sachlichen Dingen fest, wie 
zum Beispiel an der Frage, ob es um öffentliche Aufgaben 
oder hoheitliche Aufgaben geht, sondern nur daran, ob 
Ihnen die Tarifergebnisse passen oder nicht. Es ist 
unglaublich, wie Sie dieses Instrument der Privatisierung 
und Verbeamtung für solche Dinge instrumentalisieren.

Es ist im Übrigen eine unverschämte Drohkulisse, die da 
gegenüber den Gewerkschaften aufgebaut wird. Ich ver-
mute, Sie werden sie nicht durchhalten können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern hat die Staatsre-
gierung zum x-ten Mal versucht, die Presse mit Zukunfts-
visionen eines modernen Staatshaushalts vollzutexten. 
Dabei geben Sie als eine Ihrer Leitlinien aus, dass die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu bürgerfreundli-
chem Verhalten motiviert werden sollen und dass Sie 
hierzu die geeigneten Rahmenbedingungen schaffen 
wollen. Das liegt an Ihnen, denn Sie sind ja schon seit 
einiger Zeit an der Regierung. Niemand hindert Sie, diese 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir fordern Sie auf, 
nicht ständig alte Papiere neu aufzulegen, sondern ent-
sprechend Ihrer eigenen Leitlinie, die Sie da beschreiben, 
die Beschäftigten anzunehmen und zu motivieren. Han-
deln Sie endlich!

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – das vielleicht 
als letzter Gedanke – ist modern und fl exibel, sonst hätten 
ihn Bund und Kommunen nicht unterzeichnet. Die Unter-
schrift zeigt aber auch, es sind die Länder, die blockieren, 
und zwar vor allen Dingen Länder wie Bayern, die mit 
ihren Forderungen von 42 Stunden bundesweit eine 
extreme Haltung einnehmen und damit den monatelangen 
Stillstand zu verantworten haben. 

Ich stelle fest, ich bin langsam am Ende; ich kann die Zeit 
gar nicht erkennen. Aber sei´s drum.

(Thomas Kreuzer (CSU): Die Zeit muss nicht 
unbedingt ausgeschöpft werden!)

– Das mache ich auch nicht, Kollege Kreuzer. Ich schenke 
Ihnen noch zwei Minuten, dann können Sie vielleicht 
sagen, was Sie jetzt gelernt haben.

Meine Damen und Herren, es liegt nun sehr maßgeblich 
an der Bayerischen Staatsregierung – deshalb ist der 
SPD-Antrag „Tarifverhandlungen dürfen nicht an Bayern 
scheitern“ sehr sinnvoll –, weil sie die extremsten Forde-
rungen in diese Verhandlungen hineingebracht hat, end-
lich von diesem hohen Ross herunterzukommen und aus 
der Sackgasse, in die sie die Tarifverhandlungen hineinge-
führt hat, wieder herauszufi nden. Es liegt an Ihnen, zu 
einem gerechten Verhandlungsabschluss zu kommen, 
den dieses Land und seine Beschäftigten dringend 
braucht. Wir fordern Sie dazu heute mit allem Nachdruck 
auf. 

(Anhaltender Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Naaß.

Christa Naaß (SPD): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Kollege Kreuzer, Sie werden es wohl 
ertragen, mir noch ein paar Minuten zuzuhören. So 
schlecht war das bisher ja nicht.

(Thomas Kreuzer (CSU): Sie wissen schon, dass 
wir noch etliche Tagesordnungspunkte zu behan-
deln haben!)

Herr Kollege Pachner, nach Ihren Ausführungen kann ich 
nur feststellen: Sie haben nichts verstanden. 

(Dr. Ludwig Spaenle (CSU): Verstanden hat der 
Gerhard nichts! – Lachen bei der SPD)

Sie sind scheinbar nicht in der Lage zu begreifen, was wir 
mit unserem Dringlichkeitsantrag „Tarifverhandlungen 
dürfen nicht an Bayern scheitern“ ausdrücken wollen. 
Gerade weil wir in der Vergangenheit von der Bayerischen 
Staatsregierung immer wieder harte Worte vernehmen 
mussten – ich denke nur an die Aussage vom Ministerprä-
sidenten: Wenn die Mehrheit der Länder nachgibt, dann 
treten wir aus der Tarifgemeinschaft aus –, braucht man 
sich nicht zu wundern, wenn etwas scheitert. 

(Zuruf des Abgeordneten Ernst Weidenbusch 
(CSU))

Weil wir genau wissen, welche hoch angesetzten Forde-
rungen die Bayerische Staatsregierung hat, haben wir 
heute einen sehr moderaten Antrag gestellt. 

(Zuruf des Abgeordneten Ernst Weidenbusch 
(CSU))

– Es ändert auch nichts, wenn Sie noch so laut reden, Herr 
Kollege. Wir haben einen sehr moderaten Antrag gestellt, 
in dem wir die Staatsregierung bitten und auffordern, ver-
antwortungsvoll zu handeln und alles dafür zu tun, dass 
es zu einer Einigung zwischen den Tarifparteien kommt.

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Das sollte 
doch eine Selbstverständlichkeit sein!)
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Das ist eigentlich eine Forderung, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, dem sich das ganze Hohe Haus anschließen 
müsste. Es sollte nicht so blöd dahergeredet werden, das 
muss ich ganz ehrlich sagen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Es ist doch das Ziel aller Tarifverhandlungen, mit Forde-
rungen in die Verhandlungen hineinzugehen und mit 
einem Ergebnis herauszukommen. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Zumin-
dest mit einem Kompromiss!)

Da muss halt dann jede Seite von ihrer Maximalforderung 
abrücken. Ich denke, da wird in Deutschland übrigens 
auch verantwortungsbewusst gehandelt angesichts der 
wenigen Streiks, die wir haben. Die Tarifparteien gehen 
sehr verantwortungsvoll miteinander um. Das müssten 
Sie eigentlich in Ihrem vielleicht noch etwas kürzeren Poli-
tikerleben inzwischen auch mitbekommen haben. 

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Wörner?

(Christa Naaß (SPD): Gern!)

Ludwig Wörner (SPD): Frau Kollegin, wenn ich es richtig 
wahrnehme, muss der Herr Minister unseren Antrag jetzt 
erst noch lesen. Glauben Sie, dass das der richtige Stil 
ist?

Christa Naaß (SPD): Das möge jeder für sich selbst beur-
teilen; Sie kennen doch unseren Minister. 

(Zurufe und Unruhe – Franz Josef Pschierer 
(CSU): Das ist unverschämt, das können Sie 
doch gar nicht sehen! – Anhaltende allgemeine 
Zurufe – Glocke der Präsidentin)

– Nochmals, Kolleginnen und Kollegen: Ich habe versucht, 
unseren Antrag, der sehr moderat ist, zu begründen und 
aufzuzeigen, dass es auch die Metallindustrie jüngst vor-
gemacht hat, wie Tarifautonomie ausschaut, dass man 
nämlich auf dem Verhandlungswege Lösungen sucht und 
auch fi ndet. Und genau das wollen wir mit diesem Antrag 
aufzeigen, dass das sehr wohl möglich ist, wenn alle 
Partner von ihrem hohen Ross heruntersteigen und bereit 
sind zu verhandeln. 

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hat sich zwei 
Monate lang zurückgezogen; das hat den Staat ein Hei-
dengeld gekostet. Die Einnahmenverluste allein im 
Bereich der Universitätskliniken betrugen rund 200 Milli-
onen Euro. Ich denke, das muss auch einmal klar und 
deutlich gesagt werden, wohin diese Verweigerungshal-
tung der TdL geführt hat.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Im Saarland musste beispielsweise wegen der Streiks der 
Finanzkassen schon ein Kassenkredit von 467 Millionen 
Euro aufgenommen werden. Daran zeigt sich allerdings 
auch, wie wirkungsvoll Streiks sein können, um die Tarif-
partner endlich zu bewegen.

Der zweite Punkt unseres Antrags – da sollten wir alle 
gemeinsam mithelfen – zielt darauf ab, es nicht dazu 
kommen zu lassen, dass Beschäftigte deshalb, weil sie ihr 
Streikrecht wahrnehmen, ein Recht, das im Grundgesetz 
verankert ist, Nachteile an ihrem Arbeitsplatz bekommen.

(Beifall bei der SPD und bei den GRÜNEN)

Das kann doch auch nicht in Ihrem Sinne sein, Kolle-
ginnen und Kollegen von der CSU. Wenn so etwas nun 
von den Beschäftigten an uns herangetragen wird, dann 
muss es auch Ihnen, Herr Finanzminister, ein Anliegen 
sein, so etwas nicht geschehen zu lassen. Und wir sollten 
gemeinsam dafür Sorge tragen, dass Dienstvorgesetzte 
dies nicht zum Nachteil für die Beschäftigten wenden, 
wenn sich diese an den Streiks beteiligen. Sowohl den 
Beschäftigten, die einen Dauerarbeitsvertrag haben, als 
auch den Beschäftigten, die einen zeitlich befristeten 
Arbeitsvertrag haben, steht das zu. Wenn sie streiken, 
dürfen sie nicht benachteiligt werden. Und weil das eben 
ein Grundrecht ist, muss das gesamte Parlament dafür 
Sorge tragen, dass so etwas nicht passiert. 

(Beifall der Abgeordneten Johanna Werner-Mug-
gendorfer (SPD))

Das sind unsere zwei Forderungen in unserem Antrag. 

(Beifall bei der SPD)

Eigentlich bin ich in diese Sitzung gegangen in der Mei-
nung, Herr Kollege Dr. Eykmann – vielleicht bin ich nach 
zwölf Jahren in diesem Parlament immer noch etwas 
naiv –, dass dann, wenn die Opposition einen sinnvollen 
Antrag stellt, die Mehrheitsfraktion bereit ist, darüber 
nachzudenken und in dem einen oder anderen Fall zuzu-
stimmen. So jedenfalls wird es oft im Ausschuss für 
Fragen des öffentlichen Dienstes gehandhabt.

(Zurufe und Unruhe)

Genau das erbitte ich mir jetzt von den Kollegen im Hohen 
Haus, dass sie einem sinnvollen Antrag, der meines 
Erachtens auch vom Finanzminister Faltlhauser unter-
stützt werden müsste, zustimmen. 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Weiden-
busch?

Christa Naaß (SPD): Ich habe leider nicht mehr viel Zeit. 
Entschuldigung, wir können das vielleicht später noch 
besprechen, Herr Kollege.

(Zuruf des Abgeordneten Ernst Weidenbusch 
(CSU))
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Herr Kollege Pachner, zum Gleichklang der Beschäfti-
gungsgruppen noch ein kurzes Wort: Sie können natürlich 
nicht immer davon ausgehen, dass die Staatsregierung 
hergeht, erst den Beamten die Arbeitszeit nach oben 
schraubt und dann meint, im Sinne des Gleichklangs für 
die Tarifbeschäftigten nachziehen zu müssen. 

Man könnte es auch andersherum handhaben und im 
Sinne des Gleichklangs mit der Arbeitszeit für Beamtinnen 
und Beamte wieder heruntergehen auf das Niveau der 
Angestellten. Auch dieser Gleichklang wäre herstellbar. 
Aber an so etwas denken Sie natürlich nicht. 

(Beifall bei der SPD)

Zur weiteren Klarstellung in Bezug auf die Erhöhung der 
Arbeitszeit. Es steht so im Raum, dass es sich nur um 
18 Minuten am Tag handle. Das stimmt nicht. Es sind 
42 Minuten am Tag, 210 Minuten in der Woche, 21 Tage 
im Jahr unbezahlte Mehrarbeit. Es geht nicht darum, dass 
die Beschäftigten nicht bereit wären, mehr zu arbeiten. 
Aber 21 Tage jährlich ohne Lohnausgleich mehr zu 
arbeiten geht natürlich an den Geldbeutel vor allem derje-
nigen, die nicht so viel haben. 

Kolleginnen und Kollegen, wir reden nicht von Ihren 
Gehältern, sondern von der Bezahlung derjenigen, die es 
brauchen. 

(Beifall bei der SPD)

Das zu erwähnen gehört mit zur Diskussion eines Dring-
lichkeitsantrags. Es handelt sich also nicht um 18 Minuten, 
die Herr Söder so gern über die Medien verbreitet. Viel-
mehr sind es 42 Minuten am Tag und 210 Minuten, also 
dreieinhalb Stunden, in der Woche an unbezahlter Mehr-
arbeit. Das läuft auf Gehaltskürzungen von ungefähr 10 % 
hinaus. Und das bei Leuten, die etwas weniger verdienen 
als Sie, Herr Kollege. Sie haben langsam das Gefühl für 
Menschen verloren, die im Monat mit 1200 oder 1300 Euro 
nach Hause gehen müssen. 

(Beifall bei der SPD)

In diesem Hohen Hause sitzen gerade sehr viele Men-
schen, die aus dem öffentlichen Dienst kommen und die 
im Falle des Ausbleibens ihrer Wiederwahl die Sicherheit 
haben, zu ihrem früheren Arbeitsplatz zurückkehren zu 
können. Aus der zum Ausdruck gekommenen Arroganz 
heraus sollte man eine solche Diskussion nicht führen. Sie 
sollten sich das Gefühl bewahren, Herr Kollege, wie es 
Menschen geht, die weniger haben als wir hier. 

(Beifall bei der SPD)

Die sicheren Arbeitsplätze, von denen Sie gesprochen 
haben, Herr Kollege, sind bei weitem nicht mehr gegeben. 
Heute früh hat unser Kollege Ludwig Wörner auf eine 
Mündliche Anfrage die Auskunft bekommen, wie viel tau-
send befristeter Arbeitsverträge geschaffen worden sind, 
weil die Staatsregierung gar nicht mehr bereit ist, Men-
schen für längere Zeit einzustellen. Man hat ganz bewusst 
befristete Arbeitsverträge gewählt, damit man die neu 

Eingestellten gleich mit 42 Stunden beschäftigen kann. 
So sicher sind die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst 
also nicht mehr. 

Unser Ziel muss es sein, zu einem Ausgleich zu kommen. 
Ich denke, andere Bundesländer haben uns da etwas vor-
gemacht, vor allem im kommunalen Bereich. Ich denke an 
die 39-Stunden-Woche in Baden-Württemberg, die dort 
ausgehandelt worden ist. Ich denke auch an die Kom-
munen in Hamburg und Niedersachsen, die es ebenfalls 
geschafft haben, zu einer Lösung zu kommen. 

Ich denke, Herr Finanzminister, hier müssen wir ein 
gemeinsames Ziel haben. Darum ist unsere Bitte an Sie, 
auf den Ministerpräsidenten dahin einzuwirken, dass es 
zu einer Lösung kommt, mit der beide Tarifparteien leben 
können. Kolleginnen und Kollegen, das sollte auch Ihr Ziel 
sein. 

(Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Als Nächster hat 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Faltlhauser das Wort. 

Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser (Finanzminis-
terium): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Frau Kollegin Naaß, Sie haben gerade die Sorge geäußert, 
dass Kolleginnen und Kollegen, die streiken, durch Maß-
regelung oder anders benachteiligt werden. Dies ist mit 
Sicherheit nicht der Fall. Wenn Sie dennoch irgendwelche 
Fälle dieser Art kennen, bitte ich Sie, sie dem Finanzmi-
nister ganz konkret vorzulegen und Ross und Reiter zu 
nennen. 

Wir haben in den vergangenen Tarifverhandlungen immer 
das gemacht, was sinnvoll und rechtlich zwingend ist und 
mit Übereinstimmung gemacht werden konnte. Es ging 
darum, in den Tarifvertrag eine so genannte Maßrege-
lungsklausel einzubauen, die derartige Benachteiligungen 
verhindert. 

Ich sage ausdrücklich: Auch wenn ich die Form oder die 
Dauer der Streiks nicht akzeptiere, gilt, dass derjenige, der 
streikt, aufgrund seiner Streikmaßnahmen an seinem 
Arbeitsplatz in seinem Dienst nicht benachteiligt werden 
darf. Das ist eine völlig klare Sache. Wenn Herr Wörner 
oder Sie irgendwelche konkreten Fälle wissen, die dem 
nicht entsprechen, dann legen Sie sie bitte auf den Tisch, 
statt hier allgemein, wie es Herr Wörner üblicherweise tut 
– bei ihm sind wir es gewöhnt –, etwas zu behaupten. 

Herr Wörner hat es in seiner üblichen Art für richtig 
gehalten, mich als Heizer zu bezeichnen. Meine Damen 
und Herren, ich war Vorsitzender der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder und habe als solcher mit meiner Stimme 
und meinem Einfl uss den letzten Tarifvertrag zustande 
gebracht. Ohne mein Wirken und ohne meine Stimme 
wäre dieser Tarifvertrag nicht zustande gekommen, Frau 
Naaß. Ich glaube, ich habe dadurch bewiesen – nicht 
durch irgendwelche Sprüche –, dass ich grundsätzlich mit 
positiven Zielen die Tarifverhandlungen geführt habe. 

Dass Einzelne vor Ort meinen, von Bayern aus müsse 
man alles anders machen, mag man verstehen. Da muss 
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man aber ein bisschen nachsichtig sein. Wenn ich den 
Generalintendanten Jonas vor dem Vorhang stehen sehe 
und er sagt, es sei unmöglich, was der Faltlhauser da 
mache, und wenn seine Sicherheitsbeamten streiken 
würden, wäre das Problem schon längst gelöst, dann 
muss ich sagen: Ich habe keine Sicherheitsbeamten. Was 
er sagt, entspringt einer etwas verengten Sicht. Er wirft 
mir vor, ich hätte keinen Überblick, weil ich Landespoli-
tiker sei. Aber ich bin stolz darauf, dass ich in Bayern 
Landespolitiker bin und für dieses Land arbeiten darf. 

(Beifall bei der CSU)

Die weltpolitische Attitüde, die hinter derartigen Worten 
steht, kann man nachsichtig vergessen. Man kann nicht 
Tarifverhandlungen für die Bundesrepublik Deutschland 
am Maßstab einer Inszenierung oder einer szenischen 
Aufführung einer Oper in München beurteilen. Das wäre 
Selbstüberschätzung. Ich glaube, man sollte diese etwas 
kleine Sicht vernachlässigen. 

Herr Hallitzky, Sie haben der TdL vorgeworfen, dass sie 
zwei Monate Denkpause gemacht habe. Nach meiner 
Erinnerung ist dies nicht eine Angelegenheit nur einer 
Seite der TDL - Tarifgemeinschaft deutscher Länder -. Die 
Gewerkschaften haben, obwohl informelle Gespräche auf 
Arbeitsebene und Telefonate stattgefunden haben, die 
Gespräche nicht wieder aufgenommen. Zwei Monate 
Denkpause allein seitens der TdL ist nicht möglich. Die 
Gewerkschaft hat ihrerseits die Möglichkeit gehabt, 
Gespräche wieder aufzunehmen. 

Ich will ein paar Fakten nennen, um die Ruhe in der 
Debatte wieder herzustellen. Wenn ich Herrn Wörner 
anhöre, kann ich nur sagen: Selbst die Tarifverhandlungen 
fi nden in wesentlich sachlicherer und ruhigerer Atmos-
phäre statt. Ich könnte mir vorstellen: Wenn Sie in den 
Tarifverhandlungen säßen, würden sie nach fünf Minuten 
wegen Rüpelei abgebrochen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CSU – Zurufe von 
der SPD)

Ich kann nur Folgendes feststellen: Verdi hat im Jahr 2005 
als Erste den Verhandlungsraum verlassen und die Ver-
handlungen abgebrochen. Dann hat diese Gewerkschaft 
sofort, ohne dass man mitten in den konkreten Verhand-
lungen nicht mehr weitergekommen wäre, ohne Voran-
kündigung mit den Streiks begonnen. Das heißt, man war 
noch gar nicht im inhaltlichen Ringen, schon wurden fl ä-
chendeckend Streiks ausgerufen und durchgeführt. 

Allen Tarifexperten ist klar, dass dies ein taktischer Fehler 
war. Denn ein Streik ist immer die letzte Notmaßnahme 
der Arbeitnehmerseite, um dem Arbeitgeber zu zeigen, 
wie ernst die Durchsetzung einer Maßnahme oder einer 
Zielsetzung den Gewerkschaften am Herzen liegt. 

Dann hat die Gewerkschaft etwas gemacht, was die Tarif-
verhandlungen, Herr Hallitzky, in massiver Weise behin-
dert und erschwert hat. Die Gewerkschaft hat mit dem 
Bund und den Kommunen einen TVöD abgeschlossen, 
der eine Meistbegünstigungsklausel enthält. Ich sage 
noch einmal, was das bedeutet. Jeder Millimeter besserer 

Abschluss mit den Ländern muss auch der großen Masse 
der Arbeitnehmer auf kommunaler Ebene und den Arbeit-
nehmern auf Bundesebene in gleicher Weise angeboten 
werden. 

Wir haben ein sehr ausführliches und brillantes Gutachten 
eines Arbeitsdirektors vorliegen, der sagt, das sei verfas-
sungswidrig. Man darf Tarifverhandlungen, die frei und 
unbelastet sein müssen, nicht durch derartige Meistbe-
günstigungsklauseln binden. 

Diese rechtliche Auseinandersetzung nützt uns zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nichts. Ich bin aber überzeugt 
davon, dass es in Zukunft eine derartige Meistbegünsti-
gungsklausel in einem Tarifvertrag nicht mehr geben wird. 
Wir werden sicherstellen, dass eine rechtliche Klärung 
dieser Frage herbeigeführt wird. 

Wie will man einen Tarifvertrag abschließen, wenn man 
das Bleigewicht an den Füßen hat, weil man gewisser-
maßen auch für die Masse der Arbeitnehmer in den Kom-
munen und im Bund mitverhandeln muss? Dadurch wird 
jede Beweglichkeit der Gewerkschaften eingeschränkt. 
Die Gewerkschaften kommen auf uns zu und sagen uns, 
friss oder stirb, nimm das, was wir mit den Kommunen 
und dem Bund abgeschlossen haben; anders geht es 
nicht. Das ist doch kein Ausgangspunkt für Verhand-
lungen. Verdi hat es zu verantworten, dass es das unter-
schrieben hat. Es nützt mir auch nichts, wenn mir Herr 
Bsirske und andere sagen, dass sie das eigentlich gar 
nicht gewollt haben, der Bund und die Kommunen hätten 
ihnen das aufgedrückt. Sie haben die Meistbegünsti-
gungsklausel unterschrieben, und das ist das größte Hin-
dernis für eine Einigung. Die Verhandlungsführer der 
Länder, Herr Möllring, Herr Speer und Herr Metz können 
nichts dafür. Das ist ihnen vorgegeben worden. Dieje-
nigen, die draußen Mahnwachen halten und streiken, 
müssen dafür büßen, dass diese Meistbegünstigungs-
klausel unterschrieben wurde.

Meine Damen und Herren, heute haben um 14 Uhr die 
Verhandlungen wieder begonnen. Auch ich sage Gott sei 
Dank, denn es war Zeit, dass die Verhandlungen wieder 
beginnen. Vielleicht nützt es etwas, dass die Verhand-
lungen parallel zur Sitzung der Ministerpräsidenten in 
Berlin stattfi nden. Die Vorstellungen über Einmalzah-
lungen und Sonderzahlungen liegen auf Ebenen, auf 
denen man relativ nah beisammen ist. Der entscheidende 
Punkt – auch für uns in Bayern – ist die Arbeitszeit. Hier 
will ich doch etwas zurückgreifen. Herr Hallitzky, ich weiß 
nicht, warum Sie heute so scharf waren. Nach meinem 
persönlichen Eindruck sind die Gewerkschaften in den 
letzten 30 Jahren mit einer Ideologisierung der Arbeits-
zeitverkürzung in die falsche Richtung gegangen. Natür-
lich haben die Mitglieder der Gewerkschaften und ihre 
Tarifkommissionen an dieser über lange Jahre immer 
weiter vorangetriebenen Arbeitszeitverkürzung festge-
halten, weil das gewissermaßen zum Kernbereich von 
30 Jahren Kampf gehört. Das verstehe ich, aber es ist die 
falsche Richtung gewesen. 

(Christa Naaß (SPD): Die freie Wirtschaft hat es 
doch genauso gemacht! Die haben die Arbeits-
zeit auch verkürzt und nicht verlängert!)
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In der jetzigen Situation in unserem Lande haben wir keine 
Arbeitszeitverkürzung, sondern eine Arbeitszeitverlänge-
rung. Das ist auch die Politik, die die Bayerische Staatsre-
gierung verfolgt, und nicht nur wir, sondern alle Länder. 

(Simone Tolle (GRÜNE): Frankreich hat die 30-
Stunden-Woche!)

Alle Länder in der Bundesrepublik Deutschland und der 
Bund haben mittlerweile die Arbeitszeit verlängert. Auch 
der Bund ist mittlerweile bei 40 Stunden. Das hat der 
Bund in einer Zeit eingeführt, in der nicht die Union regiert 
hat, sondern in der ein von mir hoch angesehener sozial-
demokratischer Innenminister die Verhandlungen geführt 
hat, nämlich Herr Schily.

(Christa Naaß (SPD): Der hat auch die Dienst-
rechtsreform auf den Weg gebracht!)

Wir alle miteinander wissen – und das ist Konsens in 
diesem Lande, aber bei Ihnen ist es offenbar noch nicht 
angekommen –, dass der Weg der Arbeitszeitverkürzung 
falsch ist. 

Die Arbeitszeit ist also der Kernpunkt der Auseinanderset-
zungen. Bei der ideologischen Vorfestlegung war es von 
Anfang an sehr schwierig, mit Verdi darüber zu reden.

(Christa Naaß (SPD): Herr Faltlhauser, vielleicht 
kommen Sie auf unseren Antrag zurück!)

– Bitte überlassen Sie es doch mir, was ich sage. Ich bin 
ein freier Abgeordneter dieses Hauses und darf das 
sagen, was ich will, und nicht das, was die Opposition 
will.

(Beifall bei der CSU – Christa Naaß (SPD): Zur 
Sache wäre aber trotzdem schön!)

Es ist auch nicht immer leicht, Ihnen und Ihren Kollegen 
zuzuhören. Tun Sie es also auch bei mir. Ich bitte, mit Ihrer 
Genehmigung wieder ansetzen zu dürfen.

Nachdem die Verhandlungen zunächst schwierig waren, 
ist nunmehr eine gewisse Bewegung eingetreten. Das 
macht mich für den heutigen Tag und für die nächsten 
Tage etwas optimistischer. Bewegung ist dadurch herein-
gekommen, dass man den Istzustand, den es in den ver-
schiedenen Ländern bei der Arbeitszeit gibt, festschreiben 
will. Bei uns in Bayern arbeiten 25 % unserer Angestellten 
42 Stunden. Der Rest arbeitet 38,5 Stunden. Bei den 
Ärzten ist es noch differenzierter und statistisch noch 
komplizierter. Wenn man das alles zusammenrechnet, 
kommt man auf einen bestimmten Durchschnitt, wie viel 
in Bayern von den Angestellten gearbeitet wird. Dies will 
Verdi offenbar auch als Grundbasis anerkennen, sodass 
wir im Ergebnis schon eine gewisse regionsspezifi sche 
Ausgangssituation und Öffnungsklausel haben. Das ist ein 
sehr intelligenter Gedanke. Auf diese Ausgangsbasis 
muss man natürlich einen gleichgewichteten Prozentsatz 
draufrechnen. Dies ist von den Gewerkschaften mittler-
weile auch anerkannt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir 
auf diese Weise vorankommen. 

Für den Freistaat Bayern heißt das aber, dass bei einer 
derartigen Vorgehensweise – ich wiederhole das, was 
meine Vorredner aus der Union schon gesagt haben – die 
Vier am Anfang der Zahl stehen muss. Das ist unsere For-
derung und übrigens auch die Forderung anderer Länder. 
Bayern ist hier nicht der Scharfmacher. Wir haben uns in 
diesen Verhandlungen durchaus mit den übrigen Ländern 
eingehakt. Frau Naaß, unser Ziel bei diesen Verhand-
lungen ist nicht die 42-Stunden-Woche. Das habe ich nie 
gesagt, ich habe es auch an dieser Stelle noch nie gesagt. 
Wir haben immer gesagt, dass für uns die Vier davor-
stehen muss. Das sind 40 Stunden mit irgendeiner Kom-
mastelle. Wenn das so ist, geht es aber tatsächlich nur um 
18 Minuten. Das ist keine Polemik. Ich bleibe dabei, es 
geht um 18 Minuten, und die sind vertretbar. 

Mit einem dramatischen Tremolo wird hier dargestellt, was 
das für eine Zumutung für die Arbeitnehmer sei. Blicken 
Sie doch in die neuen Länder hinüber. Seit 1990 arbeiten 
die Angestellten im öffentlichen Dienst in den neuen Län-
dern 40 Stunden in der Woche. Sind die in der Zeit blasser 
und kränker geworden? Ich glaube es nicht. Das ist 
zumutbar. Ich halte es für zumutbar, dass hier 40 Stunden 
gearbeitet werden, wenn auch drüben in den neuen Län-
dern für weniger Geld – das sage ich hinzu – 40 Stunden 
gearbeitet wird. Das nenne ich eine Art von Wiedervereini-
gung in der Arbeitszeit.

(Beifall bei der CSU)

Meine Damen und Herren, wir schauen danach, was her-
auskommt. Wir sind konstruktiv bei den Verhandlungen. 
Ich habe Gespräche geführt. Ich bin nicht der Verhandler. 
Wir stehen aber an der Seite der übrigen Verhandler in der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Wir haben nicht 
angekündigt, dass wir austreten, sonst hätten wir von 
vornherein alleine verhandeln können. Die Tarifgemein-
schaft ist sich einig, und ich nehme an, dass Sie das auch 
heute wieder beweisen wird. 

Eine besondere Situation gibt es bei den Ärzten. Für sie 
sind die Verhandlungen in München sehr weit fortge-
schritten gewesen. Ich habe mich da kurzfristig in die 
Verhandlungen eingeschaltet, obwohl ich nicht zuständig 
war. Ich war aber Gastgeber, und deshalb habe ich mit 
beiden Seiten geredet und gute Gespräche geführt. Bei 
den Ärzten gibt es das Problem, dass in der Organisation 
der Kliniken zum Teil unzulängliche Zustände geherrscht 
haben oder herrschen. Diese Problematik ging insbeson-
dere zulasten junger Ärzte. Deshalb bin ich durchaus der 
Auffassung, dass man diese Problematik mit zweistelligen 
Steigerungsraten bereinigen kann. Allerdings muss man 
dabei zugunsten der Ärzte auch sehen, dass die 20 oder 
22 %, die immer genannt werden, am Jetzt-Zustand 
gemessen werden. Wenn ich es an dem Zustand messe, 
der bestand, bevor der Tarifvertrag ausgelaufen ist, ist die 
Steigerung nicht allzu hoch. Hier haben wir einen gewissen 
Nachholeffekt. Bei den Ärzten würde ich es mir wünschen, 
dass wir mit dem Marburger Bund sehr schnell zu einem 
Ergebnis kommen. Es ist nicht erträglich, dass die Ärzte, 
die sehr stark motiviert und streikbewusst geworden sind, 
die Krankenhäuser zulasten der Patienten gewissermaßen 
lahm legen. Das ist in unserer Gesellschaft nicht verträg-
lich. Ich glaube aber, wir sind näher an einem Ergebnis, als 
man es vermuten kann. 
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Zurück zu verdi. Es hat lang genug gedauert, und deshalb 
wird es Zeit, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Darin 
sind wir uns sicherlich einig. Das Ergebnis muss aber 
auch stimmen. Vor allem muss auch die Arbeitszeit 
stimmen. Ich werde alle meine bescheidenen Möglich-
keiten, in diesen Verhandlungskreis hineinzuwirken, ein-
setzen, um ein Ergebnis zu bekommen. Insofern sind Sie 
mit Ihrem Antrag sicherlich in die richtige Richtung 
gegangen. Zustimmen kann man dieser Formulierung 
insbesondere wegen der Begründung natürlich nicht.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die gemeinsame 
Aussprache geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. 
Dazu werden die Anträge wieder getrennt.

Wer dem SPD-Dringlichkeitsantrag auf Drucksache 15/
5549 seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind die SPD-Fraktion und die Frak-
tion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Ich bitte, die 
Gegenstimmen anzuzeigen. – Das ist die CSU-Fraktion. 
Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeits-
antrag abgelehnt.

Nun lasse ich noch über den Dringlichkeitsantrag der 
SPD-Fraktion auf Drucksache 15/4766 abstimmen; das 
ist Tagesordnungspunkt 17. Der federführende Ausschuss 
für Fragen des öffentlichen Dienstes empfi ehlt die Ableh-
nung des Dringlichkeitsantrags. Wer entgegen dieser 
Empfehlung dem Dringlichkeitsantrag zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. – Das sind die SPD-Frak-
tion und die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. 
Ich bitte, die Gegenstimmen anzuzeigen. – Das ist die 
CSU-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Keine. Damit ist der 
Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung auf:

Dringlichkeitsantrag der Abg. Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Maria Scharfenberg u. a. u. Frakt. 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Folgen der Umstrukturierung der Reviere bei den 
Bayerischen Staatsforsten aufklären (Drs. 15/5550)

Dringlichkeitsantrag der Abg. Franz Maget, Heidi 
Lück, Gudrun Peters u. a. u. Frakt. (SPD) 
Forstreform (Drs. 15/5555)

Der Antrag auf Drucksache 15/5555 ist der nachgezogene 
Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion. Eine Aussprache 
hierzu fi ndet nicht statt. Wir kommen sofort zur Abstim-
mung. 

(Thomas Kreuzer (CSU): Ist der Antrag geändert? 
– Gegenruf des Abgeordneten Dr. Christian 
Magerl (GRÜNE): Der Antrag der GRÜNEN ist 
geändert worden! – Thomas Kreuzer (CSU): Wie 
vereinbart? – Alles klar!)

Ich lasse zunächst über den Dringlichkeitsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksache 15/

5550 abstimmen. Dabei sollen folgende Änderungen 
berücksichtigt werden: Im Einleitungssatz des Antrags 
soll das Wort „schnellstmöglich“ durch die Worte „vor der 
abschließenden Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat 
der Bayerischen Staatsforsten“ ersetzt werden. Wer dem 
Dringlichkeitsantrag mit dieser Änderung seine Zustim-
mung geben will, den bitte ich um das Handzeichen. 
– Das ist einstimmig. Ich bitte, die Gegenstimmen anzu-
zeigen. – Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. 
Damit ist der Dringlichkeitsantrag in der geänderten Fas-
sung angenommen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Dringlichkeitsan-
trag der SPD-Fraktion auf Drucksache 15/5555. Wer 
diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Soweit ich das sehe, besteht 
auch hier Übereinstimmung. Gegenstimmen? – Keine. 
Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dieser Dring-
lichkeitsantrag ist damit einstimmig angenommen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am 
Ende der Beratung der Dringlichkeitsanträge, aber noch 
nicht am Ende der Tagesordnung. Die Dringlichkeitsan-
träge, die nicht mehr behandelt wurden, werden an die 
zuständigen Ausschüsse überwiesen.

Ich rufe zur gemeinsamen Beratung die Tagesordnungs-
punkte 20, 21, 22, 23 und 24 auf:

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Flüchtling in Bayern – Für eine Politik der Würde
Antrag 1: Bleiberechtsregelung für langjährige Asyl-
suchende und Geduldete (Drs. 15/4872)

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Flüchtling in Bayern – Für eine Politik der Würde
Antrag 2: Keine Rückführung von Flüchtlingen in den 
Irak und nach Afghanistan (Drs. 15/4873)

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Flüchtling in Bayern – Für eine Politik der Würde
Antrag 3: Keine Zwangsrückführungen in das Kosovo 
(Drs. 15/4874)

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Flüchtling in Bayern – Für eine Politik der Würde
Antrag 4: Sofortiger Abschiebestopp für Flüchtlinge 
aus Togo (Drs. 15/4875)

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Flüchtling in Bayern – Für eine Politik der Würde
Antrag 5: Sofortiger Abschiebestopp für Altfälle in 
Bayern (Drs. 15/4930)

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Ich muss der 
Form halber darauf hinweisen, dass im Ältestenrat eine 
Redezeit von 30 Minuten pro Fraktion vereinbart wurde. 
– Bitte, Frau Kollegin Scharfenberg.

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)
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Ich bitte Sie, Ruhe einkehren zu lassen, damit wir mit den 
Beratungen fortfahren können. 

Maria Scharfenberg (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine 
Damen und Herren! Die Innenministerkonferenz, die vor 
kurzem in Garmisch-Partenkirchen stattfand, hat das 
Thema des Bleiberechts für langjährig geduldete Flücht-
linge erneut auf die lange Bank, nämlich bis Ende 
November, geschoben. Auch Sie, Herr Beckstein, waren 
mit von der Partie, als sich die erlauchte Runde wieder 
einmal vor einer Entscheidung gedrückt hat. Dabei liegen 
die Fakten längst auf dem Tisch. Durch das Zuwande-
rungsgesetz wurden die so genannten Kettenduldungen 
nicht abgeschafft. Eigentlich sollte unser Zuwanderungs-
gesetz die Kettenduldungen beenden. Nach 18 Monaten 
Duldung sollte eine Aufenthaltsgenehmigung erteilt 
werden. Bislang haben aber nur wenige Flüchtlinge auf 
diesem Wege eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Eine 
bundesweite Regelung, die für alle Betroffenen Rechtssi-
cherheit schaffen könnte, scheiterte bislang am Wider-
stand der Union. Auch in Bayern leben mehrere Tausend 
Menschen seit mehr als fünf Jahren mit dem prekären 
Status der Duldung. Dies ist die unsicherste Möglichkeit 
des Aufenthalts. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)

Das bedeutet, dass die Abschiebung nur vorübergehend 
ausgesetzt ist. Ich möchte noch einmal betonen: Es han-
delt sich um Menschen, die sich seit Jahren wirtschaftlich 
und sozial hier bei uns in Bayern integriert haben. Nicht 
nur für die Kinder würde die Rückkehr in das Heimatland 
ihrer Eltern eine persönliche Härte bedeuten. Oft sprechen 
sie die Sprache nicht oder nur ungenügend. Sogar der 
ehemalige Bundesinnenminister Schily, bekanntermaßen 
ein guter Freund von Günther Beckstein, hatte einen Vor-
stoß unternommen, um diesen Kindern ein Bleiberecht zu 
garantieren. 

(Unruhe – Glocke der Präsidentin)

Gerade für Familien, die aus verschiedensten Gründen 
nicht in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden können, 
stellt die derzeitige Praxis der Kettenduldungen eine 
Zumutung dar.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)

Es ist mehr als absurd – geradezu unmenschlich ist es –, 
dass einerseits an die Integrationsbereitschaft von Mig-
rantinnen und Migranten allenthalben und auf jeder Ebene 
appelliert wird und andererseits gut integrierte Menschen, 
die einen Großteil ihres Lebens in Bayern verbracht haben, 
in ein ihnen völlig fremdes Land abgeschoben werden. Ich 
bin der Überzeugung, dass die Innenminister nicht mehr 
sehr viel länger um ein Bleiberecht herumkommen 
werden. Die Arbeit im Ausschuss für Eingaben und 
Beschwerden bringt es regelmäßig an den Tag. Wir 
erleben es jede Woche: Die breite Unterstützung der For-
derung nach einem Bleiberecht aus Schulen, Kirchen, von 
Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften macht es 
Politik und Verwaltung immer schwerer, die Abschiebung 
von Menschen nach einem langjährigen Aufenthalt gegen 
heftige Kritik aus der Öffentlichkeit durchzusetzen. Die 

Innenminister tragen aber ihre Untätigkeit bzw. die man-
gelnde Fähigkeit, sich zu einigen, auf dem Rücken der 
Betroffenen aus. Das nehmen die einfach nicht mehr 
länger hin.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das ist es, was uns GRÜNE – und nicht nur uns – wütend 
macht, so geschehen auch im Falle der Härtefallkommis-
sion: Alle Kirchen, alle Wirtschaftsverbände und Organisa-
tionen haben eine Härtefallkommission gefordert. Fast alle 
Bundesländer haben diese bereits. Als eines der letzten 
Länder will Bayern – will! – die Härtefallkommission in 
Zukunft einführen, aber mit einer grottenschlechten Vor-
gabe aus dem Hause Beckstein. Das wollen wir einfach 
nicht. Wir wollen eine andere Vorgabe haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wie stellen Sie sich die Arbeit einer Härtefallkommission 
praktisch überhaupt vor? 

Der Härtefall soll schon in der Kommission behandelt 
werden – immerhin –, aber nun zur Härte an und für sich, 
meine Damen und Herren. Ein Ausländer, der abge-
schoben werden soll, dessen Fall sich deswegen in der 
Kommission befi ndet, darf den Ausgang der Behandlung 
in der Kommission im Ausland abwarten, nicht aber in 
Deutschland. Bei positivem Beschluss darf er dann wieder 
einreisen. 

Das ist nicht im Sinne des Erfi nders. Das ist eine Farce. 
Ich denke an den Chinesen, der der Falun-Gong-Glau-
bensgemeinschaft angehörte und von uns abgeschoben 
wurde. Er landete gleich nach seiner Heimkehr in China 
für drei Jahre im Arbeitslager. Wenn wir das so verstehen, 
dass dieser Mensch erst einmal abgeschoben wird, im 
Arbeitslager landet und dann bei einer positiven Beschei-
dung durch die Härtefallkommission wieder nach 
Deutschland geholt werden soll, dann fi nden wir ihn viel-
leicht nicht mehr. Der Mensch ist dann verschollen. – Herr 
Dr. Beckstein, ich meine, dass Sie sich sehr über-
schätzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)

Wir fordern: Wer seit langem bei uns lebt und sich inte-
griert hat, wer hier aufgewachsen und sogar hier geboren 
ist, braucht klare und verlässliche Perspektiven. Die 
wollen wir ihm bieten. Dazu gehören ein fester Aufent-
haltstitel und die Erlaubnis, selbst für den Lebensunterhalt 
zu sorgen. Genau dieses hat uns auch die neue Studie zu 
den Bildungschancen von Migrantinnen und Migranten 
belegt. Diese fällt bekanntermaßen denkbar schlecht für 
Deutschland aus – auch für Bayern. Staaten wie Kanada 
und Australien gelingt es, die Kinder von Migrantinnen zu 
ebenso guten Leistungen wie die der einheimischen 
Jugendlichen zu bringen. Sie könnten sagen: Na gut, das 
sind klassische Einwanderungsländer. Ständig fahren die 
verschiedensten Ausschüsse in solche Länder, nach 
Kanada zum Beispiel oder nach Australien. Was lernen wir 
dort eigentlich? – Vor Ort wird wegen der dortigen tollen 
Ausländerpolitik gestaunt. Sie, von der CSU, verpassen 
eindeutig, daraus zum Beispiel mit der Bleiberechtsrege-
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lung heute Konsequenzen für die Menschen zu ziehen. 
Herr König, Sie lernen nicht dazu. Auch Sie waren in 
Kanada dabei. 

(Alexander König (CSU): Hören Sie doch auf, es 
hört überhaupt niemand zu!)

Herr Dr. Beckstein, machen Sie sich umgehend für eine 
Bleiberechtsregelung in Bayern stark, bei der humanitäre 
Gesichtspunkte Vorrang haben. Es muss in Sachen Inte-
gration und Bleiberecht positiver gedacht werden. Positiv 
motivieren ist besser, haben sie letztlich gegenüber der 
Presse gesagt. Das fi nden wir auch. Tun Sie es auch, 
gehen Sie einen anderen Weg und seien Sie mit uns auf 
der richtigen Seite!

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns heute 
darüber hinaus einen Beschluss fassen, Abschiebungen 
geduldeter Flüchtlinge bis zum In-Kraft-Treten einer Blei-
berechtsregelung auszusetzen. Ich bin der Überzeugung, 
dass wir es diesen Menschen schuldig sind, sie vor einer 
drohenden Abschiebung zu schützen, bis eine Bleibe-
rechtsregelung in Kraft getreten ist. Dazu haben wir die 
Anträge auf den Drucksachen 15/4872, „Bleiberechtsre-
gelung für langjährige Asylsuchende und Geduldete“, und 
15/4930, „Sofortiger Abschiebestopp für Altfälle in 
Bayern“, eingebracht. Meine Kollegin wird zu den übrigen 
Anträgen reden.

Ich appelliere an Sie: Stimmen Sie den Anträgen unserer 
Fraktion zu.

(Beifall bei den GRÜNEN – Franz Josef Pschierer 
(CSU): Niemals! – Abgeordnete Renate Acker-
mann (GRÜNE) tritt ans Rednerpult)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Ich habe Sie 
zwar noch nicht aufgerufen, Frau Kollegin, aber wenn Sie 
schon hier sind. – Eigentlich wäre jetzt erst der Kollege der 
SPD dran. 

(Renate Ackermann (GRÜNE): Wir müssen 
unsere Anträge erst einmal vorstellen können, 
das ist schließlich ein Paket!)

– Wir sind aber in der Aussprache. – Bitte.

Renate Ackermann (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Präsi-
dentin, meine Damen und Herren! Wir haben die Anträge 
betreffend Abschiebestopp für Flüchtlinge aus dem Irak, 
Afghanistan, Kosovo und Togo fristgerecht vor der Innen-
ministerkonferenz gestellt, in der Hoffnung, Herr Innenmi-
nister, dass sich auf der Innenministerkonferenz dadurch 
vernünftige Beschlüsse zugunsten dieser Menschen 
ergeben könnten. Leider sind wir enttäuscht worden; die 
Beschlüsse laufen genau in die Gegenrichtung. Genau 
deshalb sind unsere Anträge nach wie vor aktuell, und wir 
wollen sie heute hier vorstellen.

Schauen wir einmal in die Länder, in die Sie abzuschieben 
beschlossen haben. Der Beschluss der Innenministerkon-
ferenz zum Kosovo lautet: Die Innenminister bitten den 
Bundesinnenminister, mit UNMIK – United Nations Mis-

sion in Kosovo - über Ausweitung der Rückführungsmög-
lichkeiten von ausreisepfl ichtigen Minderheiten in das 
Kosovo zu verhandeln. 

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sehen hingegen 
die Notwendigkeit einer Bleiberechtsregelung für Angehö-
rige ethnischer Minderheiten. Bayern hat sich dieser Posi-
tion nicht angeschlossen. 

Nun zur Situation im Kosovo. Roma, Aschkali und 
Kosovo-Albaner wurden von extremistischen Albanern 
damals gewaltsam aus dem Kosovo vertrieben. 14 000 
ihrer 19 000 Häuser liegen in Trümmern oder wurden von 
den Albanern in Besitz genommen. 560 Roma und Asch-
kali sind in drei UN-Flüchtlingslagern untergebracht, die 
mit giftigen Schwermetallen verseucht sind, die aus einer 
Mine stammen. Ein Umweltmediziner hat dort die höchste 
jemals in menschlichem Haar gemessene Bleibelastung 
bei einem zwölfjährigen Kind festgestellt. Diese Bleibelas-
tung übersteigt um das 1200-fache den Referenzwert. Es 
leben noch weitere 260 Kinder in diesem Lager. Den Men-
schen droht ein ungewisses Schicksal, wenn sie dorthin 
abgeschoben werden: Bleiverseuchte Lager, zerstörte 
Häuser und ethnische Verfolgung. – Sie bitten jedoch um 
die Ausweitung der Rückführungsmöglichkeiten. 

Schauen wir in den Irak. Das UN-Flüchtlingskommissariat 
drängt nachdrücklich auf eine differenzierte Bleiberechts-
regelung. Die Innenministerkonferenz bittet den Bundes-
minister des Innern, erforderliche Kontakte zur irakischen 
Regierung zu pfl egen mit dem Ziel, baldmöglichst mit der 
Rückführung beginnen zu können. Sie bitten weiter, zu 
klären, ob Abschiebung auf dem Luftweg in bestimmte 
Regionen des Irak möglich ist. Das UNHCR – Amt des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen - 
sagt: Zentral- und Südirak haben keine substantielle Ver-
besserung der Situation und der Rückführungsmöglich-
keit. Auch im Nordirak ist das Verfolgungsrisiko für Ange-
hörige nichtkurdischer Volksgruppen und Frauen nach 
wie vor gegeben. Die irakischen Behörden sind nicht in 
der Lage, die Zivilbevölkerung zu schützen. Die Men-
schenrechtsorganisationen beklagen Tötungen, Folte-
rungen, Masseninhaftierungen und Gewaltexzesse. Unser 
bayerischer Innenminister sagt: Die Leute aus dem Nor-
dirak könnten ohne größere Probleme zurückkehren. 

Im Irak beobachtet man eine deutliche Zunahme von 
Übergriffen auf Frauen wie Säureattentate. Die Arbeit von 
Hilfsorganisationen, zum Beispiel von WADI – Verband für 
Krisenhilfe und solidarische Entwicklungszusammenar-
beit -, die sich für Opfer von Ehrenmorden einsetzt, 
musste wegen zunehmender Bedrohung eingestellt 
werden. Die zuständigen Landesbehörden und das 
UNHCR sind mit der Versorgung von Binnenfl üchtlingen 
und Rückkehrern aus den angrenzenden Ländern bereits 
jetzt überfordert. Ich frage Sie: Wie sollen die auch noch 
Rückkehrer aus Deutschland zusätzlich aufnehmen und 
betreuen?

(Beifall bei den GRÜNEN)

Die Behandlung der irakischen Frauen rechtfertigt nach 
Ansicht von Menschenrechtsorganisationen die Zuerken-
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nung des Flüchtlingsstatus. – Sie bitten jedoch um bald-
mögliche Rückführung. 

Schauen wir nach Togo. Mecklenburg-Vorpommern setzt 
die Abschiebung für sechs Monate aus. Aus gutem 
Grund: Dort herrscht seit den letzten Wahlen die Gewalt. 

Es gibt gezielte Verfolgungen. Bis Ende Juli 2005 wurden 
16 000 Togolesen vertrieben. Berichte über nächtliche 
Razzien, Verhaftungen, Vergewaltigungen und Fälle von 
Verschwindenlassen sind an der Tagesordnung. Das 
UNHCR sagt, unter Berücksichtigung der anhaltenden 
prekären Sicherheitslage sowie der andauernden Men-
schenrechtsverletzungen muss man sich für ein Morato-
rium der Rückführungen einsetzen.

Schauen wir nach Afghanistan. Die Organisation OMF – 
das sind die Reste des Taliban-Regimes – bedroht nicht 
nur den Südwesten, sondern auch den Osten. Es gibt 
einen Massenaufruhr in zahlreichen Städten. Die ISAF-
Offi ziere – ISAF: Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan - 
sagen, es gibt organisierte Kriminalität, Kindesentfüh-
rungen am laufenden Band für Organhandel, Kriegsdienst, 
Arbeitssklaverei und zu Erpressungszwecken. Es gibt kein 
Obdach für die Abgeschobenen. Sie leben in Plastikpla-
nenverschlägen. Geschlafen wird auf dem nackten 
Boden. Medizinische Versorgung gibt es nur gegen 
Bestechungsgeld. Der afghanische Staat ersucht sogar, 
dass nicht abgeschoben wird. – Und in dieses Land soll 
abgeschoben werden. 

Respektieren Sie die Würde der Menschen. Liefern Sie sie 
nicht einem lebensbedrohenden Schicksal aus. Stellen 
Sie Ihre Bitten nach Ausweitung der Rückführung ein. Wir 
sind es der Menschenwürde und der Achtung vor diesen 
Menschen schuldig. Wir brauchen einen sofortigen 
Abschiebestopp und vernünftige Beschlüsse der Innen-
ministerkonferenz.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege Ritter. Bitte schön, Herr Kollege.

Florian Ritter (SPD) (vom Redner nicht autorisiert): Sehr 
geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Ich 
werde nur am Anfang kurz etwas zu den Anträgen betref-
fend die Bleiberechtsregelungen für einzelne Länder 
sagen. Wir haben das Thema im zuständigen Ausschuss 
bereits ausführlich behandelt. Wir werden den Anträgen 
auch zustimmen mit Ausnahme des Antrags, der sich auf 
die Flüchtlinge aus dem Kosovo bezieht. Diesem Antrag 
werden wir deswegen nicht zustimmen, weil die Situation 
im Kosovo tatsächlich nicht einheitlich und der Antrag 
diesbezüglich etwas pauschal ist. 

Ich möchte mich in erster Linie mit dem ersten Antrag 
beschäftigen. Es geht um die humanitäre Regelung für 
langjährig geduldete Flüchtlinge und von Kettendul-
dungen Betroffene. Ich denke, ich muss die einzelnen 
Schicksale nicht schildern. Das dürfte mittlerweile bekannt 
sein. Wir hatten diverse Diskussionen im Plenum; wir 
hatten diverse Diskussionen über Beispiele, die in den 
Ausschüssen gebracht worden sind. Sie kennen die 

Schicksale sicher auch aus Petitionen. Deswegen hätte es 
keinen Wert, weitere Schicksale auszubreiten. Sie kennen 
die Situation alle und wissen, dass sie Handlungen her-
ausfordert. 

Für die humanitären Probleme, die sich ergeben, gibt es 
immer wieder Lösungsvorschläge. Seit einiger Zeit wird 
eine Diskussion über eine Härtefallkommission geführt, 
die – ich habe Protokolle aus der letzten Legislaturperiode 
durchgelesen – von Ihnen vehement abgelehnt worden ist 
und die jetzt endlich von Staatsminister Dr. Beckstein auf-
gegriffen wird. Es gibt aber auch die Forderung nach einer 
Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Flüchtlinge. 
Es wurden Lösungsmöglichkeiten auf der Innenminister-
konferenz diskutiert. Vorschläge wurden von Nordrhein-
Westfalen – CSU-regiert –, von Berlin, aber auch von 
Hessen gemacht. All diese Lösungsvorschläge sind auch 
am kategorischen Nein von Innenminister Dr. Beckstein 
gescheitert. Dort, wo es humanitäre Herausforderungen 
gibt, sagt die CSU immer Nein, ohne darzustellen, was 
man anders machen könnte, und ohne Alternativen aufzu-
zeigen. Damit werden humanitäre Lösungen verhindert.

Bei der Forderung nach einem Bleiberecht für langjährig 
geduldete Flüchtlinge geht es nicht um irgendwelche Ver-
waltungsformalitäten, die man vor sich herschieben kann, 
sondern es geht um das Schicksal von Menschen. Ich 
bitte Sie, das in diesem Zusammenhang zu berücksich-
tigen. Da es um das Schicksal von Menschen geht, brau-
chen wir eine vernünftige und unseres Erachtens schnelle 
Lösung. Sicher, bei den Anträgen – ich habe das für den 
Antrag zum Kosovo bereits ausgeführt – hätte man sich 
einige Präzisierungen gewünscht, aber die grundlegende 
Intention, die in den Anträgen vorhanden ist, unterstützen 
wir. Wir wünschen uns eine Initiative der Staatsregierung 
– namentlich des Innenministers Dr. Beckstein –, um end-
lich zu einer Einigung und einer humanitären Regelung auf 
der Ebene der Innenministerkonferenz zu kommen. Wir 
fordern daher den Innenminister und damit die Staatsre-
gierung auf, ihre destruktive Rolle abzulegen und 
Lösungsvorschläge zu unterbreiten, die im humanitären 
Sinne zielführend sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben prinzipiell zwei Möglichkeiten. Wir haben im 
Ausschuss schon gehört, Sie kritisieren diverse Punkte. 
Zum einen geht es um die Gruppen, die es betreffen soll, 
zum anderen um Zeiten und Fristen. Unseres Erachtens 
haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie können entweder einen 
Antrag einbringen, der Ihrer Intention entspricht, der die 
Gruppen, die von einer Bleiberechtsregelung betroffen 
sind, aus Ihrer Sicht defi niert und der die aus Ihrer Sicht 
notwendigen Fristen darstellt. Oder Sie sagen endlich, 
dass Sie die menschlichen Schicksale, die hinter der Situ-
ation stehen, nicht interessieren. Sie sagen aber nur: Das, 
was die GRÜNEN fordern, und das, was die hessische, 
die nordrhein-westfälische und die Berliner Landesregie-
rung einbringen, wollen wir nicht. So kann es unseres 
Erachtens nicht gehen. Wir denken, dass auch die Bayeri-
sche Staatsregierung gefordert ist.

In der Diskussion im Ausschuss gab es unter anderem 
einen Hinweis auf die Evaluation des Aufenthaltsgesetzes, 
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die im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist. Kolleginnen 
und Kollegen, Ziel dieser Evaluation ist es, eine Verbesse-
rung der rechtlichen und humanitären Qualität des 
Gesetzes herbeizuführen. Ich denke, in diesem Punkt sind 
wir uns einig. Aber was passiert bis dahin? Was passiert 
mit den betroffenen Menschen, die in diesem Land leben, 
die von Kettenduldungen betroffen sind und die aus 
dieser verfahrenen Situation nicht herauskommen? – Für 
sie brauchen wir eine Regelung auf der Ebene der Innen-
ministerkonferenz. Wir brauchen Regelungen, die sich im 
bestehenden Rahmen des Aufenthaltsgesetzes bewegen, 
dem auch die GRÜNEN und die SPD im Bundestag zuge-
stimmt haben, auch wenn die GRÜNEN inzwischen 
manchmal so tun, als ob sie nicht dabei gewesen wären. 

Wir brauchen diese Lösung, und wir denken, dass Bayern 
durchaus Anlass hat, diese Lösung auf der Innenminister-
konferenz anzuregen und dazu beizutragen, dass sie 
endlich zustande kommt.

(Beifall bei der SPD) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Kollege König. Bitte schön.

Alexander König (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir hätten 
natürlich Bezug nehmen können auf das, was bereits im 
Rechtsausschuss ausgeführt wurde. Dort haben wir diese 
fünf Anträge relativ ausführlich behandelt. Aber was 
hätten wir dann mit dem restlichen Abend gemacht? 

So wurden die Anträge hier noch einmal ernsthaft 
begründet und Herr Kollege Ritter hat dazu ausführlich 
Stellung genommen. Wir behandeln also die Anträge hier 
noch einmal ausführlichst. Wenn man Frau Kollegin 
Scharfenberg und Frau Kollegin Ackermann sprechen 
hört, könnte man den Eindruck gewinnen, es handelt sich 
um ein ernsthaftes Anliegen der Fraktion des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Wenn man allerdings 
den Gesamtzusammenhang ansieht, in dem diese 
Anträge eingebracht wurden, die auch Herr Kollege Ritter 
als „etwas zu allgemein und nicht genau auf den Punkt 
gebracht“ bezeichnet hat, ich hoffe, ich sage das nicht 
falsch, dann muss man Zweifel daran haben, ob das 
Anliegen wirklich ernst gemeint ist, ob es sich nicht viel-
mehr um Schaufensteranträge handelt und um Reden für 
die Besuchertribüne, die im Moment allerdings ziemlich 
leer ist, bis auf wenige Zuhörerinnen und Zuhörer.

(Florian Ritter (SPD): Dann wäre der Herr Minister 
nicht da, wenn es Schaufensteranträge wären!)

Kolleginnen und Kollegen, warum glauben Sie, komme 
ich zu der Überzeugung, dass es so sein könnte? 

(Maria Scharfenberg (GRÜNE): Das sagen Sie 
doch immer!)

– Frau Scharfenberg, es wäre doch sinnvoll, erst einmal 
abzuwarten, wie die Evaluierung zu den Erfahrungen des 
Zuwanderungsgesetzes auf Bundesebene ausfällt. Sie 
wissen wie ich, dass die Koalition in Berlin die Evaluierung 
in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt hat. Diese Evaluie-

rung soll in diesem Jahr zu Ende gebracht werden. Erst 
dann werden die Innenminister auf ihrer Konferenz über 
die Ergebnisse beraten und gegebenenfalls daraus 
Schlüsse ziehen. Des Weiteren, Kolleginnen und Kollegen, 
haben Sie hier einen Antrag gestellt, der als Berichtantrag 
beschlossen wurde. Danach soll hier im Bayerischen 
Landtag eine Anhörung zu den Erfahrungen des Zuwan-
derungsgesetzes durchgeführt werden. Diese Anhörung 
wird, nach dem, was heute interfraktionell vereinbart 
wurde, voraussichtlich Anfang Juli dieses Jahres durch-
geführt werden. Vor diesem Hintergrund erheben sich fol-
gende Fragen, und die müssen Sie sich schon ernsthaft 
stellen lassen: Warum wollen wir nicht erst einmal die 
Erfahrungen, auch die der Staatsregierung, anhören? 
Warum wollen wir nicht erst einmal über diese Erfah-
rungen diskutieren? Warum bringen Sie gleichwohl im 
Vorfeld diese Anträge ein?

Ihre Anträge nehmen Bezug auf die bevorstehende Innen-
ministerkonferenz, und zwar seinerzeit die damalige 
Innenministerkonferenz, und der letzte Antrag auf die 
letzte Innenministerkonferenz. Diese fand am 4. und 
5. Mai dieses Jahres statt. 

(Johanna Werner-Muggendorfer (SPD): Es kann 
ja wieder einmal eine sein!)

Eigentlich hätten sich die Anträge damit überwiegend 
erledigt, denn die darin enthaltenen Anliegen wurden nach 
meiner Kenntnis in der Innenministerkonferenz nicht 
behandelt. Es kam zu keinen Entscheidungen, den 
Anliegen wurde nicht Rechnung getragen. All das spricht 
dafür, Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, dass 
es Ihnen nicht allzu sehr um die Sache selbst geht. Dafür 
spricht auch die Tatsache, dass Sie wieder zu Maximalfor-
derungen zurückkehren, jetzt, da Sie in Berlin und in den 
Ländern nicht mehr in der Regierungsverantwortung 
stehen. Sie stehen auch in der Innenministerkonferenz 
nicht in Verantwortung. All das scheint dazu zu führen, 
dass Sie in eine Art grüne Steinzeit zurückfallen. Mir 
scheint, Sie erheben Maximalforderungen, für das 
manchmal interessierte Publikum. 

Nun zu den Anträgen im Einzelnen. Antrag Nummer eins 
fordert eine Bleiberechtsregelung für langjährige Asylsu-
chende und, wie Sie schreiben, geduldete Flüchtlinge. Sie 
haben auch einen ganz konkreten Vorschlag: Alleinste-
henden, die seit fünf Jahren in Deutschland leben, Fami-
lien mit Kindern, die seit drei Jahren in Deutschland leben, 
unbegleiteten Minderjährigen, die seit zwei Jahren in 
Deutschland leben sowie traumatisierten Kriegsopfern 
und Opfern rassistischer Angriffe soll ein dauerhaftes Blei-
berecht zugestanden werden. Herr Kollege Ritter, ich 
fi nde es bemerkenswert, dass Sie sich diesen Antrag 
zueigen machen. Sie schließen sich diesen Maximalforde-
rungen an, obwohl Ihre Partei im Bund wie auch in meh-
reren Bundesländern sehr wohl in der Verantwortung 
steht. Die SPD-Vertreter sind nach unseren Informationen 
bisher keineswegs bereit, diesen Maximalforderungen 
zuzustimmen. Aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips 
konnte man sich bisher in der Innenministerkonferenz auf 
keine gemeinsame Regelung einigen. Das liegt auch an 
uns, an der CSU. Es ist unser politisches Interesse, und 
wir sind darauf auch stolz, weil unser Innenminister kon-
krete Vorstellungen hat. Dazu wird er noch Stellung 
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nehmen. Herr Innenminister Dr. Beckstein ist heute Abend 
extra wegen dieses Themas gekommen, er hat extra eine 
Veranstaltung wegen der Anträge abgesagt.

Es liegt aber nicht nur an der CSU und an unserem Innen-
minister, es liegt daran, dass in der Konferenz das Ein-
stimmigkeitsprinzip herrscht und alle Innenminister auf 
einen Nenner kommen müssen. Diese Maximalforde-
rungen sind für uns – und deshalb haben Sie auch Ihre 
Maximalforderungen gestellt – nicht zustimmungsfähig.

In Ihrem Antrag Nummer zwei fordern Sie, grundsätzlich 
keine „Flüchtlinge“ – so wie Sie sie nennen – nach Afgha-
nistan oder in den Irak zurückzuführen. Sie wissen, dass 
wir rund 3000 Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Afgha-
nistan derzeit in Bayern haben. Sie wissen, dass hier rund 
20 000 Iraker leben. Sie fordern aber allen Ernstes, 
Abschiebestopp für all diese Menschen. Sie fordern dies, 
obwohl Sie wissen, dass es derzeit faktisch gar nicht 
möglich ist, in den Irak abzuschieben. Diese 20 000 Men-
schen werden derzeit auch gar nicht abgeschoben, denn 
es gibt keine Möglichkeit dafür, keine Flüge. Es ist faktisch 
nicht möglich. Sie wissen auch, dass nur eine verschwin-
dende Minderheit der 3000 in Bayern lebenden Afghanen 
abgeschoben werden kann. Sie wissen, derzeit beschränkt 
man sich, wenn überhaupt jemand abgeschoben wird, auf 
allein stehende männliche Personen. Trotzdem stellen Sie 
Ihre Maximalforderungen. Auch das ist für mich ein Zei-
chen dafür, dass es sich um einen Show-Antrag handelt, 
den Sie einbringen, um gewisse Gruppen zufrieden zu 
stellen. 

„Keine Zwangsrückführungen in den Kosovo“, so fordern 
Sie, und das überrascht schon. Dabei führt diese Forde-
rung im Ergebnis doch dazu, dass die ethnischen Säube-
rungen, die dort leider Gottes passiert sind, zementiert 
werden. Wenn Sie dagegen sind, dass ethnische Minder-
heiten in den Kosovo zurückkehren oder dorthin zurück-
geführt werden, wenn Sie nicht wollen, dass diese Men-
schen in ihre Heimat zurückgehen, dann bedeutet das, 
dass Sie die derzeit leider bestehende Lage für dauerhaft 
richtig halten. Wir erachten das für falsch und werden 
deshalb Minderheiten, natürlich nur, wenn das möglich ist, 
in ihre Heimat zurückführen, um den Prozess rückgängig 
zu machen. Auch diese Forderung entspricht also nicht 
unseren Vorstellungen und ist für uns deshalb nicht 
tragbar.

Togo: Hierzu hat Frau Kollegin Ackermann die Behaup-
tungen verschiedener Organisationen dargelegt. Sie 
wissen, die bayerischen Behörden sind an die Entschei-
dungen des einschlägigen Bundesamtes gebunden. Sie 
wissen auch, dass die bayerischen Behörden an die Beur-
teilungen gebunden sind, die von Seiten des Auswärtigen 
Amtes in das Bundesamt eingespeist werden. Mit dem 
früheren Außenminister Fischer hat Ihre Partei jahrelang 
die Verantwortung für die Politik des Auswärtigen Amtes 
getragen. Das ist noch gar nicht lange her. Sie wissen 
weiter, dass die bayerischen Vollzugsbehörden an die 
Entscheidungen der Verwaltungsgerichte gebunden sind. 
Es besteht deshalb gar keine andere Möglichkeit, als nach 
diesen Entscheidungen zu handeln. Gegebenenfalls 
müssen auch Togolesen in ihre Heimat zurückgeführt 
werden. Ich darf an dieser Stelle noch einmal daran erin-
nern, wie viele Togolesen bei uns überhaupt als Asylbe-

rechtigte anerkannt werden. Im Jahr 2005 waren es 
0,68 Prozent der Antragsteller. Werden die hinzuge-
rechnet, für die Abschiebeverbote erlassen wurden, waren 
es wenig mehr als 8 Prozent. 

Nun zum letzten Antrag: „Sofortiger Abschiebestopp für 
Altfälle“. Das ist die Abrundung des ersten Teils des 
Antragspakets. In einer der nächsten Plenarsitzungen 
werden wir uns dann mit den nächsten Anträgen zu 
diesem Tagesordnungspunkt beschäftigen, die von Ihrer 
Fraktion gestellt wurden. In diesem Antrag fordern Sie 
ganz banal, dass für alle ausreisepfl ichtigen geduldeten 
Ausländer ein Abschiebestopp erlassen wird. Sie 
begründen dies damit, dass seitens der Innenminister-
konferenz eine Bleiberechtsregelung zu erwarten ist. Nie-
mand weiß, nach den bisherigen Erfahrungen, ob tatsäch-
lich mit einer Bleiberechtsregelung zu rechnen ist, und 
zwar aufgrund des in der Innenministerkonferenz beste-
henden Einstimmigkeitsprinzips. 

Eine bloße Erwartungshaltung, also ohne eine konkrete 
Erwartung, dass es zu Regelungen kommt, reicht nicht 
aus, um diesen Personenkreis von vornherein von jeder 
Abschiebung auszuschließen.

Nach alledem, verehrte Kolleginnen und Kollegen, über-
rascht es Sie sicher nicht, dass wir keine Möglichkeit 
sehen, diesen Anträgen zuzustimmen, sondern diese 
leider ablehnen müssen.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Staatsminister Dr. Beckstein. Bitte schön, 
Herr Staatsminister. 

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium): Sehr verehrte liebe Frau Präsidentin, meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich in der gebo-
tenen Knappheit und Kürze zu den Anträgen einige 
Bemerkungen machen.

Der erste Antrag, der ja wohl insgesamt der wichtigste ist, 
enthält die Forderung nach einer Bleiberechtsregelung. 
Ursprünglich zielte er wohl auf die Innenministerkonferenz 
in Garmisch-Partenkirchen ab. Wir, die Innenminister, 
hatten uns bereits im Vorfeld darauf verständigt, diese 
Frage in der Frühjahrskonferenz nur aufzurufen und ohne 
eine Detaildiskussion sofort als erörtert zu behandeln. Wir 
hatten uns nämlich bereits im Vorfeld darauf verständigt, 
das Zuwanderungsgesetz mit Begleitgesetzen zu evalu-
ieren. Dazu hat der Bundesinnenminister einen umfangrei-
chen Fragenkatalog an alle Länder versandt. Ende April 
hat eine so genannte Praktikerkonferenz stattgefunden, 
um das zu erörtern. Einige Länder, nicht Bayern, haben 
den Fragebogen noch nicht vollständig beantwortet. Der 
Bundesinnenminister hat angekündigt, dass er bis Mitte 
des Jahres, das heißt Ende Juni, Anfang Juli seinen 
Bericht vorlegen werde. Nach der Vorlage dieses Berichtes 
wird unter meiner Leitung eine länderoffene Arbeitsgruppe 
tagen und die Ergebnisse diskutieren. Ich hoffe sehr, dass 
wir bis dahin auch Vorschläge des Bundesministers des 
Innern haben, die auch die Anhebung des Familiennach-
zugsalters betreffen.



Bayerischer Landtag · 15. Wahlperiode5246 Plenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006

Wolfgang Schäuble hat angekündigt, dass er im Rahmen 
der Europäischen Richtlinie die Anhebung des Alters bei 
Familiennachzug zum Zwecke der Eheschließung oder 
Führung einer ehelichen Lebensgemeinschaft auf das 
21. Lebensjahr wie in manchen der Nachbarländer auf 
den Weg bringen wolle. Er hat auch angekündigt, dass er 
voraussichtlich weitere Vorschriften auf den Weg bringt, 
um eine Erleichterung der Ausweisung und Abschiebung 
solcher Ausländer herbeizuführen, die die Sicherheit 
gefährden. 

Wir werden uns mit diesen Fragen beschäftigen. Ich 
gestehe, dass ich es im Moment für sehr unwahrschein-
lich halte, dass sich die Innenministerkonferenz ein-
stimmig auf irgendetwas einigen wird. Ich kann dazu nur 
sagen: Es ist ungewöhnlich, dass eine solch wichtige 
Rechtsfrage durch einen Beschluss der Exekutive wie mit 
einem Gesetz geregelt wird. Natürlich gibt es auch die 
Möglichkeit, das auf dem parlamentarischen Wege zu 
regeln und darüber dann auch in einer transparenten 
demokratischen Weise zu diskutieren.

(Dr. Sepp Dürr (GRÜNE): Das haben wir doch 
schon versucht!)

Dieser Weg ist ausdrücklich offen gehalten. Die Koaliti-
onsfraktionen in Berlin haben sich darauf verständigt, das 
bis auf weiteres nicht zu machen. Ich wiederhole: Die 
Koalitionsfraktionen in Berlin haben sich darauf verstän-
digt, das bis auf weiteres nicht zu machen. Wir werden 
sehen, ob wir uns in der Innenministerkonferenz auf irgen-
detwas einigen können. 

Ich sage in jedem Falle: Eine sehr weitreichende Einigung 
in der Richtung, die von den GRÜNEN vorgesehen ist, 
wird es schon deswegen nicht geben, weil ich als bayeri-
scher Innenminister dem nicht zustimmen werde und 
nicht zustimmen kann. 

Wir müssen dazu Folgendes sehen: Bei denjenigen, die 
ohne ihr Verschulden langfristig hier sind, ist durch die 
jetzige Rechtslage der Aufenthaltsstatus verbessert 
worden, indem sie einen qualifi zierten Aufenthaltsstatus 
erhalten, während die Problematik der so genannten Ket-
tenduldung nur diejenigen betrifft, die deswegen hier sind, 
weil sie aufgrund ihrer eigenen Verhaltensweise nicht 
abgeschoben werden können, beispielsweise, weil sie in 
strafrechtlich relevanter Weise ihren Mitwirkungspfl ichten 
bei der Passbeschaffung nicht nachkommen. Ich meine, 
dass man diejenigen, die uns auf der Nase herumtanzen, 
nicht in breiter Weise begünstigen kann. Vielmehr muss 
man bestimmte Bereiche beachten, zum Beispiel Kinder, 
denen man das Verschulden der Eltern nicht zurechnen 
kann. Deshalb sage auch ich nicht, dass überhaupt nichts 
geht. Eine so breit gefächerte Maßnahme aber wäre mit 
meinem Gerechtigkeitsgefühl nicht zu vereinbaren und 
wäre aus meiner Sicht auch politisch falsch. 

Die Länder, die Legalisierungsaktionen in großem Stil 
durchgeführt haben, sind in Europa jetzt diejenigen, die 
furchtbar darüber klagen, dass die Menschen unter 
unwürdigsten Umständen kommen. Ich meine zum Bei-
spiel Spanien. Die Legalisierung in den vergangenen 
Jahren hat Hoffnungen geweckt, weswegen sich die Men-

schen unter Lebensgefahr von Schleusern nach Teneriffa 
oder auf andere Inseln bringen lassen. Ähnliches ist in 
England der Fall. Kollege Clarke hat sich sogar selbst zu 
den Fußballspielen in Bayern eingeladen; ich habe mit ihm 
verabredet, um mich mit ihm auch über diese Fragen im 
Detail zu unterhalten. Bei der Kabinettsumbildung Blairs 
ist er aber nicht mehr ernannt worden, da ihm anzu-
rechnen war, dass eine erhebliche Anzahl von Personen, 
die ausgewiesen hätten werden müssen, nicht abge-
schoben worden sind. Im Moment ist England eines der 
Länder, die in besonderer Weise unter dem Andrang von 
Asylbewerbern zu leiden haben, während wir in Bayern 
und in Deutschland relativ niedrige Zahlen haben. Der 
frühere Bundesinnenminister nimmt das immer als einen 
großen Erfolg der Ausländerpolitik der rot-grünen Koali-
tion in Anspruch. Wir wären deswegen nicht gut beraten, 
vorschnell ohne sorgfältige Abwägung die derzeitige Situ-
ation zu verändern. 

Ein Abschiebestopp bis zu einer Bleiberechtsregelung, 
wobei die Bleiberechtsregelung selbst völlig ungewiss ist 
– deren Chancen sind niedrig –, würde weder sinnvoll sein 
noch wäre er richtig. Ich bitte darum, das abzulehnen. 

Ich komme zum Irak. Ich hebe hervor: Derzeit fi nden 
Abschiebungen in den Irak nicht statt, obwohl alle Sach-
kundigen sagen: Im Bereich des nördlichen Irak ist insbe-
sondere für Irakis, die kurdischstämmig sind, eine ernst-
hafte Gefahr nicht vorhanden. Es gibt einen erheblichen 
freiwilligen Reiseverkehr. Der Deutschlandbeauftragte der 
irakischen Kurden hat mich bei einem Besuch eingeladen, 
mich selbst davon zu überzeugen, wie das von Amman 
aus geht, wie die Lebensumstände in Kirkuk sind, weil er 
nämlich für den nördlichen Irak insbesondere auch deut-
sche Wirtschaftsfi rmen engagieren und gewinnen will. 
Niemand würde das im Zentralirak machen. Wie gesagt: 
Eine Abschiebung ist sowieso nicht möglich. Allerdings 
werden vielfältige freiwillige Reisen in den und aus dem 
Irak durchgeführt. Ich habe deswegen – ich stehe dazu – 
auch auf der Innenministerkonferenz – ich glaube, dass 
hierüber ein einstimmiger Beschluss ohne Protokollnotiz 
gefasst wurde – die Bundesregierung gebeten, auch im 
Zusammenhang mit der Regionalregierung nach geeig-
neten Möglichkeiten für Rückführungen zu suchen und 
dabei humanitäre Erfordernisse zu berücksichtigen.

Ich komme zu Afghanistan. In Afghanistan sind in erhebli-
chem Umfang deutsche Soldaten und sorgen für Sicher-
heit. Der afghanische Wiederaufbauminister hat bei einem 
Besuch bei mir erklärt, dass es in Afghanistan mehrere 
Tausend Gastarbeiter aus dem Iran und aus Pakistan gibt, 
weil bei Bauprogrammen, die insbesondere von internati-
onalen Organisationen fi nanziert werden, höhere Löhne 
gezahlt werden als im Iran oder in Pakistan. Deshalb 
meine ich: Wenn sich zehntausende Gastarbeiter in 
Afghanistan aufhalten können, dann sollte es doch eigent-
lich auch möglich sein, dass Menschen, die bei uns sind 
und beispielsweise auf Sozialhilfe leben, zurückgehen und 
dort wie die Gastarbeiter mithelfen.

(Beifall bei der CSU)

Zu Afghanistan gibt es einen einstimmigen Beschluss, der 
eine Bleiberechtsregelung für bestimmte Gruppierungen 



Bayerischer Landtag · 15. WahlperiodePlenarprotokoll 15/68 v. 18. 05. 2006 5247

und eine Rückführungsregelung für andere Gruppie-
rungen enthält. Wir machen davon in einer äußerst sorg-
fältigen und restriktiven Weise Gebrauch, um keine Desta-
bilisierungen hervorzurufen. 

Lieber Kollege König, die Zahlen sind genannt worden. Es 
sind unter hundert, sodass ich nicht glaube, dass hier eine 
Kritik berechtigt wäre.

Zum Kosovo: Im Kosovo haben wir eigene bayerische 
Polizisten und andere Polizeibeamte, die dafür sorgen, 
dass die Lebensumstände erträglich sind. Wir haben ein 
Sozialhilfesystem, wo die Gelder von deutschen Beamten 
ausgezahlt und von der EU zur Verfügung gestellt werden. 
Trotzdem sind die Lebensumstände im Kosovo bedrü-
ckend. Diejenigen, die in der Vergangenheit freiwillig 
zurückgekehrt sind, würden sich betrogen fühlen, wenn 
die anderen nicht auch gehen müssten, wobei die Umset-
zung bei bestimmten Minderheiten schwierig ist. Das wird 
im UNHCR abgestimmt. Die UN-Innenministerkonferenz 
hat einstimmig ihrer Empörung Ausdruck verliehen, dass 
die europäischen Verwalter im Kosovo in einer nicht hin-
nehmbaren Weise die Beschlüsse der deutschen Innen-
ministerkonferenz und die Wünsche des Deutschen Bun-
desrates nicht berücksichtigt haben, wonach Rückfüh-
rungen in humanitär vertretbarer Weise erfolgen sollen.

Zu Togo: Der Antrag von Mecklenburg-Vorpommern ist 
vor der Innenministerkonferenz zurückgezogen worden, 
weil auch Mecklenburg-Vorpommern der Auffassung ist, 
dass es völlig kontraproduktiv wäre, eine Entscheidung, 
die in der ausschließlichen Kompetenz des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge liegt, durch eine landesbezo-
gene Sonderregelung zu treffen. Alle Innenminister haben 
erklärt, dass sie zum Bundesamt für Migration und Flücht-
linge Vertrauen haben. Die Berichte des deutschen 
Außenministers – der bisher Ihrer Partei angehörte und 
inzwischen der SPD angehört – besagen, dass eine kor-
rekte Umsetzung durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge erfolgt.

Ich habe erklärt, dass ich aus der Tätigkeit in diesem 
Hause den Präsidenten des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge kenne und ihn als einen aufrechten Men-
schen schätze, der zwar manchmal etwas verquere politi-
sche Auffassungen hat, aber nach bestem Wissen und 
Gewissen Entscheidungen trifft. Deshalb ist es richtig, 
diese Entscheidung bei den zuständigen Stellen zu lassen 
und nicht auf eine falsche Stelle zu übertragen. Ich bitte 
deshalb darum, alle Anträge abzulehnen.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der jeweils 
federführende Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen empfi ehlt alle Anträge zur Ablehnung. 
Besteht damit Einverständnis, dass wir über die Anträge 
eine Gesamtabstimmung durchführen? – Das ist der Fall. 
Dann lasse ich so abstimmen.

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens 
bzw. dem jeweiligen Abstimmungsverhalten seiner Frak-

tion im jeweils federführenden Ausschuss für Verfas-
sungs-, Rechts- und Parlamentsfragen einverstanden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen? – 
Stimmenthaltungen? – Dann übernimmt der Landtag 
diese Voten.

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich rufe 
jetzt den Tagesordnungspunkt 14 a auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Bayerischen Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgesetzes (Drs. 15/5474) 
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
nicht begründet. Eine Aussprache fi ndet ebenfalls nicht 
statt. Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich 
vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Verfassungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen als federführendem Aus-
schuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis? – 
Das ist der Fall. Es ist so beschlossen.

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 14 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Viertes Gesetz zur Aufhebung von Rechtsvorschriften
(4. Aufhebungsgesetz – 4. AufhG) (Drs. 15/5477)

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Staatsregierung 
nicht begründet. Ich eröffne die allgemeine Aussprache. 
Die Redezeit beträgt fünf Minuten pro Fraktion. Als Erstem 
erteile ich Herrn Kollegen Kiesel das Wort.

Robert Kiesel (CSU) (vom Redner nicht autorisiert): Ver-
ehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! 
Hier geht es um den Entwurf der Staatsregierung eines 
Vierten Gesetzes zur Aufhebung von Rechtsvorschriften. 
Nach Ablauf von fast drei Jahren seit Erlass des Zweiten 
Aufhebungsgesetzes im Juli 2003 und des Dritten Aufhe-
bungsgesetzes vom August 2003 soll nun mit einem wei-
teren Gesetz zur Aufhebung landesrechtlicher Vorschriften 
das Landesrecht erneut bereinigt werden, also von über-
holten und entbehrlichen Rechtsvorschriften entschlackt 
werden.

Seit August 2005 sind verstärkt solche Normen einer kriti-
schen Prüfung auf Fortbestand und Notwendigkeit unter-
zogen worden, die seit dem 1. Januar 2000 nicht mehr 
geändert oder neu gefasst worden sind. Diese Prüfung 
hat zahlreiche überholte, durch Rechtsänderungen, Zeit-
ablauf und Ähnliches entbehrlich bzw. gegenstandslos 
gewordene Rechtsvorschriften zutage gebracht. Insofern 
verfolgt der Gesetzentwurf das Ziel, die Zahl der gel-
tenden Stammnormen und damit die Zahl der Eintra-
gungen in der bayerischen Rechtssammlung weiter zu 
verringern, den Normenbestand weiter zurückzuführen 
und damit die Qualität des Landesrechts im Sinne einer 
besseren Lesbarkeit und Durchschaubarkeit zu verbes-
sern.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Staatsregie-
rung beabsichtigt, einen Fünfjahres-TÜV für landesrecht-
liche Vorschriften einzuführen. Ich halte das für vernünftig. 
In den letzten Jahren sind viele Vorschriften abgebaut 
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worden. Der CSU-Fraktion geht das noch nicht schnell 
genug. Das sollte noch schneller gehen. Ich könnte jetzt 
viele Beispiele nennen. In Anbetracht dessen, dass in den 
Ausschussberatungen und in der Zweiten Lesung dafür 
genug Zeit zur Verfügung steht, möchte ich dies nicht 
tun.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Naaß.

Christa Naaß (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Als ich die Überschrift dieses Gesetzentwurfs 
– Viertes Gesetz zur Aufhebung von Rechtsvorschriften – 
las, habe ich mir gedacht, dass dies etwas ganz Selbst-
verständliches sei und ich dazu gar nichts sagen müsste.

(Thomas Kreuzer (CSU): Der erste Gedanke ist 
meistens der richtige!)

Nachdem ich aber die Verlautbarungen des Kabinetts 
sowie die Äußerungen von Herrn Staatskanzleichef Eber-
hard Sinner gehört habe, wonach es bei diesem Gesetz-
entwurf darum ginge, den Mittelstand hemmende Überre-
gulierungen zu beseitigen, dachte ich mir, dass ich 
genauer in das Gesetz reinschauen müsste. Ich habe mir 
das Gesetz durchgelesen und mich gefragt, wo darin mit-
telstandshemmende Überregulierungen aufgeführt sind 
und wie der Mittelstand durch diesen Gesetzentwurf ent-
lastet wird. Als Beispiel nenne ich das Gesetz über den 
Hufbeschlag vom 20. Dezember 1940, das mit diesem 
Gesetzentwurf abgeschafft wird.

(Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Da wird es 
Zeit!)

Ein weiteres Beispiel ist das Gesetz für den Übergang der 
bayerischen Wasserstraßen auf das Reich vom 23. Sep-
tember 1921. Die Staatskanzlei sollte mir einmal erklären, 
wie mit der Abschaffung dieser Gesetze der Mittelstand 
entlastet oder gefördert wird. Es handelt sich auch um 
keinen Faschingsscherz, wenn die Verordnung über die 
Anpfl anzung wurzelechter Reben aufgehoben werden 
soll, weil die Vorschrift in der Praxis keine Bedeutung 
mehr hat, da die Ausführungsverordnung zur Reblausver-
ordnung ein weiterreichendes Verbot enthält. Ich weiß 
nicht, was das mit Mittelstandsförderung zu tun hat. Es ist 
schade, dass der Chef der Staatskanzlei nicht da ist.

Der Gesetzentwurf dient lediglich der Bereinigung des 
Landesrechts und der Entlastung der bayerischen Rechts-
sammlung von überholten, durch Vollzug oder Zeitablauf 
erledigten, gegenstandslos gewordenen oder veralteten 
Vorschriften. So steht es in der Begründung des Gesetz-
entwurfs. Ich weiß nicht, wo hier eine Entlastung des Mit-
telstandes liegen soll.

In diesem Gesetzentwurf stehen Selbstverständlichkeiten, 
die schon lange hätten bereinigt werden sollen. Herr Kol-
lege Kiesel, die 72 000 Verwaltungsvorschriften in Bayern, 
über die immer geklagt wird, sind in diesem Haus, in der 
Staatskanzlei und in den Ministerien entstanden. Diese 
Häuser hätten dafür sorgen können, dass diese 

72 000 Seiten an Vorschriften gar nicht erst aufl aufen. 
Vorbeugende Politik wäre es gewesen, diese Bürokratie 
erst gar nicht entstehen zu lassen.

(Thomas Kreuzer (CSU): Sind Sie etwa gegen die 
Reblausverordnung?)

Herr Staatssekretär Meyer, denken Sie doch nur an das 
Büchergeld. 

Denken Sie an dieses Bürokratiemonster, für das allein in 
Bayern 80 000 Unterrichtsstunden verwendet werden 
müssen, um aufgrund dieser unsinnigen Regelung Geld 
einzukassieren. Ich denke, dabei hätte man Bürokratie 
vermeiden können. Ich denke auch an das neue Kinderta-
gesstättengesetz, das BayKiBiG, bei dem die Erziehe-
rinnen durch die Buchung von Stunden erheblich belastet 
worden sind. Das ist Bürokratie, die man vermeiden 
sollte.

(Beifall bei der SPD)

In Bezug auf den von Ihnen angesprochenen Fünf-Jahres-
TÜV hätten Sie vielleicht früher auf die SPD hören sollen. 
Ich erinnere Sie an die Ritzer-Kommission der letzten 
Legislaturperiode vom Sommer 2003. In dem Bericht 
dieser Kommission sind alle diese Vorschläge bereits ent-
halten. Ich würde Ihnen raten, sich dieses Papier einmal 
wieder zu Gemüte zu führen, dann könnten Sie auf so 
großspurige Ankündigungen verzichten.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Stahl.

Christine Stahl (GRÜNE): Frau Präsidentin, meine Herren 
und Damen! Es gibt nichts Schöneres als um 21.15 Uhr 
zur Entbürokratisierung zu reden.

(Zuruf von der CSU: Dann tun Sie es doch nicht!)

– Ich habe doch gesagt, es ist etwas Schönes.

Warum so umständlich? Selbst dieser Gesetzentwurf, der 
uns vorliegt haben, ist in sich selbst in weiten Teilen als 
Bürokratiemonster angelegt. Notwendig wurde der 
Gesetzentwurf nur deshalb, weil Sie in der Vergangenheit 
in Teilen schlampig gearbeitet haben, weil jahrzehntelang 
keine regelmäßigen Überprüfungen dahingehend stattge-
funden haben, ob Vorschriften überhaupt noch notwendig 
sind und weil die Staatsregierung selbst unnötige Rege-
lungen produziert. 

Ich beginne mit dem letzteren Vorwurf, dass sich die 
Staatsregierung in der Regel selbst im Wege steht, wenn 
es um Deregulierung geht. Nehmen Sie zum Beispiel § 1 
Nummer 1 und 2 des Aufhebungsgesetzes. Hier geht es 
um die Überleitung von Zuständigkeiten auf das Staatsmi-
nisterium für Unterricht, Kultus und Wissenschaft. Aus 
guten Gründen hat man in diesen Gesetzentwurf keine 
Begründung für die Abschaffung hineingeschrieben, denn 
dann hätte man hineinschreiben müssen, dass damit die 
sukzessive Entmachtung von Herrn Zehetmair betrieben 
werden sollte. Man hätte den leichteren Weg wählen 
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können, in das Gesetz von 1994 hineinzuschreiben, dass 
die alte Regelung von 1990 keine Gültigkeit mehr hat oder 
man hätte 1998 so klug sein können zu schreiben: Die 
Staatsregierung wird in ihren Aufgaben wie folgt geregelt. 
Man muss aber anscheinend aus Sicht der CSU alle vier 
Jahre oder zur Halbzeit einer Legislaturperiode Aufgaben-
zuschnitte dieser Staatsregierungsriege ändern. Das ist 
nicht mein Problem. Das ist Ihr Problem und dafür brauche 
ich keinen Gesetzentwurf. Überlegen Sie vorher, was Sie 
wollen. 

Des Weiteren müssen wir feststellen, dass eine ganze 
Reihe von Gesetzen auf einen weit zurückliegenden Zeit-
raum Bezug nimmt. Ich nehme zum Beispiel die 
Nummer 6, die Schuldverschreibungen; es handelt sich 
dabei um ein Gesetz von 1932. Die Verordnung Landwirt-
schaftlicher Berufsgenossenschaft stammt von 1931. Sie 
können auch die Nummer 27 oder die Nummer 30 
nehmen und müssen feststellen, dass sie schon länger 
überfl üssig sind. Hier hätte der TÜV, den man angekündigt 
hat, schon längst wirken können. Es gibt eine Reihe von 
gesetzlichen Doppelungen, die man schlicht und einfach 
bereinigt hat. Sie fi nden in diesem Gesetz eine Reihe von 
Regelungen, die schlicht und ergreifend durch andere 
Regelungen ersetzt worden sind, wie zum Beispiel 
Nummer 29. Wo hier Deregulierung, Entschlackung und 
Entbürokratisierung liegen sollen, möge man mir erklären 
– vielleicht in einer zweiten langen Lesung –, aber ich kann 
es nicht erkennen.

Da die Zeit schon fortgeschritten ist, möchte ich nur auf 
ein paar grundsätzliche Anmerkungen eingehen: Es ist 
unbestritten, richtig und wichtig, alle paar Jahre auszu-
misten – hier steht der Fünf-Jahres-TÜV zur Diskussion – 
oder über eine Befristung von Gesetzen nachzudenken 
und darüber nachzudenken, wie man Gesetzessamm-
lungen entlasten bzw. von unnötigem Ballast befreien 
kann. Wir fordern eine ehrliche Debatte und wir fordern 
Sie auf, zukünftig von solchen Selbstverständlichkeiten 
Abstand zu nehmen und das nicht so zu verkaufen, wie 
Sie es tun. 

Stattdessen sollten Sie nach – ich glaube es sind mittler-
weile drei Jahre – dem Abschluss der Henzler-Kommis-
sion endlich einmal eine Bestandsaufnahme darüber 
folgen zu lassen, was tatsächlich geschehen ist und was 
man noch tun könnte. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel, 
dass über ein Drittel des Berichts hier gar nicht mehr dis-
kutiert wird, da er letztendlich nur zur Attacke gegen die 
rot-grüne Bundesregierung gedient hat. Ich höre darüber 
nämlich nichts mehr.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Sie sollten auch dafür sorgen, dass endlich bei den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern Ruhe einkehrt, denn Ihre 
Umorganisationen, die angeblich auch Entlastung bringen 
sollen, sind dazu geeignet, die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter durch Umzüge und Umstrukturierungen weiter zu 
beuteln. Es wäre schön, wenn Sie sich endlich einmal 
überlegen würden, wo Sie eigentlich ankommen wollen, 
dann bräuchten Sie nicht über solche Gesetze disku-
tieren.

Ich möchte mit einem Zitat aus einem Hinweisblatt 
schließen. Ich fi nde das hinsichtlich der bayerischen Ent-
bürokratisierungsbemühungen sehr aufschlussreich. Es 
geht um einen wichtigen Hinweis an die Bezieher des 
Werkes Finanzausgleich. Ich zitiere:

Der bisherige Ordner eins kann das Werk nicht 
mehr aufnehmen. Um Ihnen die praktische Hand-
habung zu erleichtern, haben wir dieser Aktuali-
sierungslieferung einen neuen Ordner zwei bei-
gelegt. Aus versandtechnischen Gründen wurde 
die vorliegende 21. Aktualisierung in den neuen 
Ordner eingelegt. Wir bitten Sie, beim Einordnen 
der Aktualisierung in nachstehender Reihenfolge 
zu verfahren: Aus dem mitgelieferten Ordner zwei 
ist die 21. Aktualisierung herauszunehmen und in 
dem Ordner eins sind die alten Einsteckschilder 
gegen die neuen beiliegenden Einsteckschilder 
auszutauschen, wobei Einsteckschilder für zwei 
verschiedene Ordnervarianten vorliegen. Die klei-
neren sind für die alten Ordner vorgesehen. Aus 
dem Ordner eins nehmen Sie nun den Inhalt ab 
Teil 12 bis zum Stichwortverzeichnis heraus und 
legen ihn in den neuen Ordner zwei (hinter das 
Kartondeckblatt). Ordnen Sie nun die Aktualisie-
rungslieferung wie gewohnt ein.

Wir sind mit der Entbürokratisierung noch nicht sehr weit 
gekommen. Ich hoffe auf weitere Erleuchtungen.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Mir liegen keine 
weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist die Aussprache 
geschlossen.

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen als federführendem Ausschuss zu 
überweisen. Besteht damit Einverständnis? – Das ist der 
Fall. Dann ist das so beschlossen.

Ich rufe Tageordnungspunkt 14 c auf:

Gesetzentwurf der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp 
Dürr, Maria Scharfenberg u. a. u. Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zur Änderung des Landeswahlgesetzes (Drs. 15/5296)
– Erste Lesung –

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Antragsteller 
begründet. Hierfür sind zehn Minuten vorgesehen. Ich darf 
hierzu Frau Kollegin Kamm das Wort erteilen.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal 
vielen Dank, dass doch noch zur vorgerückten Stunde 
relativ viele Kollegen anwesend sind. Bei dieser Gelegen-
heit vielleicht noch ein paar Worte zu Herrn König, der 
vorhin gemeint hat, eine mangelnde Unterstützung zu den 
Bleiberechtsanträgen vonseiten der GRÜNEN ausmachen 
zu können, die Frau Kollegin Ackermann begründet hat. 
Zu diesem Zeitpunkt waren vonseiten Ihrer Fraktion ein 
Viertel der Abgeordneten im Raum und bei unserer Frak-
tion immerhin mehr als die Hälfte. Bevor Sie sich vom 
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Eindruck der im Plenarsaal anwesenden Personen täu-
schen lassen, sollten Sie genauer hinschauen.

Demokratie braucht Mitwirkungsmöglichkeiten, nicht nur 
bei den Wahlen, sondern auch zwischen den Wahlen, bei 
Sachfragen, die Bürgerinnen und Bürger für besonders 
wichtig halten. Diese Mitwirkungsmöglichkeiten – hier ist 
auch auf Gemeindeebene Nachbesserungsbedarf 
gegeben – sie sind auch auf Bundesebene und auf euro-
päischer Ebene wichtig. Die Mitwirkungsmöglichkeiten 
sind insbesondere in Bayern wichtig, da aufgrund der 
derzeitigen politischen Verhältnisse – wir haben heute im 
Haus einiges erleben können – sich leicht der Eindruck 
verfestigen könnte, dass die oben eh machen, was sie 
wollen, und eine allgemeine Politikverdrossenheit um sich 
greift.

Zu einer funktionierenden, lebendigen Demokratie gehört 
nicht nur, dass es die Instrumente Bürgerbegehren, Bür-
gerentscheid, Volksbegehren und Volksentscheid gibt, 
sondern dass sie auch so beschaffen sind, dass sie die 
Bürgerinnen und Bürger auch wirklich anwenden und ein-
setzen können, wenn sie wichtige Fragen zur Abstimmung 
stellen möchten. Bayerns Bürgerinnen und Bürger – und 
damit wären wir mit einem Querverweis bei dem Thema, 
das wir gerade behandelt haben – dürfen nicht länger 
durch übergroße bürokratische Hürden daran gehindert 
werden, diese Mitwirkungsinstrumente, die ihnen gegeben 
wurden, auch tatsächlich zu nutzen. Dies ist in Bayern 
beispielsweise bei Kommunen mit 20 000 bis 50 000 Ein-
wohnern der Fall, wo wir momentan beim Bürgerentscheid 
eine so hohe Quorumsregelung haben, dass 50 % der 
Bürgerentscheide allein an der Höhe des Abstimmungs-
quorums scheitern. Erfreulicherweise hat hier die Staats-
regierung in einem Gesetzentwurf, der hier im Hause 
schon in Erster Lesung behandelt wurde, einen Verbesse-
rungsvorschlag eingebracht; dieser droht aber, wie heute 
den Medien zu entnehmen war, möglicherweise an der 
Mehrheitsfraktion zu scheitern. Offensichtlich sind Sie 
damit zufrieden, dass die Hälfte der Bürgerentscheide 
allein an der Quorumshürde scheitert. Ich hoffe, dass zu 
einer Verbesserung der Regelung kommt. Wir sind sehr 
gespannt, wie die Beratung dieser Gesetzentwürfe in den 
Ausschüssen weitergeht. 

Ich komme zu dem von uns vorgelegten Gesetzentwurf, 
zur Verbesserung des Landeswahlgesetzes und der Mög-
lichkeiten, die Instrumente Volksbegehren und Volksent-
scheid auf Landesebene auch wirklich zu nutzen.

Wir hatten in Bayern seit acht Jahren kein erfolgreiches 
Volksbegehren mehr. Seit acht Jahren war keine Initiative 
mehr erfolgreich, bayernweit eine Frage zur Abstimmung 
zu stellen. Die Ursachen dafür sind offenkundig: Die 
Hürden bei Volksbegehren sind sehr hoch. 10 % der 
Wahlberechtigten müssen sich innerhalb einer kurzen 
Frist von 14 Tagen in den Ämtern eintragen zu den Zeiten, 
die die Ämter vorgeben. Diese Hürde ist zu hoch, allein um 
zu klären, ob das Volk zu einer bestimmten Frage gehört 
werden soll. 

Bayern, das die Instrumente Volksbegehren und Volksent-
scheid gleich mit Beginn der Gültigkeit der Verfassung 
eingeführt hat und ursprünglich mal eine Vorreiterrolle 

innehatte, liegt mittlerweile bei der Ausgestaltung der 
Regelungen des Volksbegehrens und des Volksentscheids 
bundesweit im letzten Drittel. Zehn Bundesländer haben 
bereits wesentlich bürgerfreundlichere Regelungen als 
Bayern. 

Der Respekt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
würde es gebieten, die Instrumente Volksbegehren und 
Volksentscheid nicht nur auf dem Papier vorzuhalten, 
sondern sie so auszugestalten, dass sie tatsächlich auch 
benutzt werden können. Wir schlagen Ihnen daher in 
unserem Gesetzentwurf vor, die Eintragungszeit von 14 
auf 30 Tage auszuweiten sowie die freie Unterschriften-
sammlung als eine Unterschriftensammlung auch außer-
halb der Amtsräume und der von den Ämtern festgelegten 
Eintragungszeiten zu ermöglichen. Dieser Vorschlag ist 
mit weniger Demokratie und mehr Bürgerfreundlichkeit 
verbunden. An dieser Stelle sei vermerkt, dass die Amts-
eintragungspfl icht bei einem Begehren eine absolut deut-
sche Besonderheit ist, die es weltweit kein weiteres Mal 
gibt. Ich bitte Sie daher: Schaffen Sie auch bürokratische 
Hürden beim Volksbegehren und beim Volksentscheid ab. 
Machen Sie hier auch der Bürokratie den Garaus und 
stimmen Sie mit uns für unseren Gesetzentwurf.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Wir kommen 
jetzt zur Aussprache. Es sind je Fraktion fünf Minuten ver-
einbart. Herr Kollege Weidenbusch, bitte. 

Ernst Weidenbusch (CSU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Antrag-
steller von der Fraktion der GRÜNEN, mit diesem Antrag 
haben Sie uns so um 21.15 Uhr noch ein spätes nächtli-
ches dreigängiges Dinner angeboten mit dem Menü-
Namen „Volksbegehren“. Als Vorspeise, quasi als Magen-
tratzerl, wollen Sie 

(Zuruf: Hauptsache es schmeckt!)

– Das werden wir feststellen. – in Artikel 65 Absatz 3 
Satz 1 die Frist für die Eintragung von zwei Wochen auf 30 
Tage verlängern. Als Hauptspeise haben Sie sich gedacht, 
den Artikel 68 um einen neuen Absatz 3 zu ergänzen, 
damit man sich nicht mehr bei Gemeinden oder Städten 
eintragen muss, sondern jedermann – also ohne Rück-
sicht auf Nationalität, Alter oder Wohnsitz – mit Eintra-
gungslisten losmarschiert, der dann im besten Fall Eintra-
gungen sammelt und sich im ungünstigsten Fall um Ein-
tragungen sozusagen kümmert. Dazu gehört in Ihrem 
Antrag komplimentär, Artikel 69 aufzuheben und Artikel 70 
Absatz 1 um die Nummern 6 und 7 zu kürzen. Da fallen 
dann Regelungen weg wie: In eine Liste kann sich nur 
eintragen, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Eintragungsschein hat. Wer im Wählerver-
zeichnis eingetragen ist, kann sich nur in dem Bezirk ein-
tragen, wo er geführt wird. Die Eintragung muss Vor- und 
Familiennahmen sowie die Unterschrift enthalten. Das 
wollen Sie wegfallen lassen. Die Unterschrift muss eigen-
händig geleistet werden. Die Eintragung kann nicht 
zurückgenommen werden. Das lassen Sie auch noch 
wegfallen. 
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Ich bin mir an der Stelle nicht sicher, ob Sie das wirklich 
wollen, ob Sie Artikel 69 wirklich zur Gänze streichen 
wollten, aber das werden wir sicher in der Detailberatung 
im Ausschuss von Ihnen erfahren.

Als Dessert, sozusagen als krönenden Abschluss, haben 
Sie sich überlegt, in Artikel 74 Satz 1 die Kosten nicht 
mehr die Antragsteller oder die Antragstellerin, sondern 
den Staat tragen zu lassen. Das bedeutet nichts anderes, 
als dass in Zukunft die Kosten, unabhängig davon, ob – 
außer dem Antragsteller – überhaupt irgendwer unter-
schrieben hat, für das Erstellen der Blätter, für das Ver-
teilen und für das Bereithalten dann der Staat trägt. Da 
drängt sich mir fast der Verdacht auf, an der Stelle haben 
Sie sich gedacht, Sie hätten endlich einen Weg gefunden, 
um den Staat pleite zu machen, wo Ihnen dies doch 
bisher auf diversen Wegen nicht gelungen ist.

(Zuruf von der SPD)

Das von Ihnen offerierte Menü ist daher nicht wohlschme-
ckend, sondern eher vergiftet. 

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Das ist aber nur 
der späten Stunde zuzurechnen!)

Dieses Gift haben wir allerdings vorgefunden. Sie werden 
sich nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, dass wir dieses 
Menü nicht essen und Ihren Antrag ablehnen werden. Die 
derzeitigen Regelungen haben sich bewährt. Aus Sicht 
der CSU-Fraktion besteht kein Änderungsbedarf. Im 
Übrigen haben Sie Ihre Forderung damit begründet, dass 
in den letzten acht Jahren kein Volksbegehren mehr 
erfolgreich gewesen sei. Ich darf Ihnen dazu sagen: Diese 
sind daran gescheitert, ausreichend Unterstützerinnen 
und Unterstützer zu motivieren, sich in die entspre-
chenden Listen einzutragen. 

(Zuruf von der SPD: Weil die Hürden zu hoch 
sind!)

– Das ist jetzt Pech; denn das ist keine Feststellung von 
mir, sondern das wörtliche Zitat von Satz 2 Ihres Antrags, 
den ich jetzt nur vorgelesen habe. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CSU) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Frau Kollegin Schmitt-Bussinger. Bitte schön, 
Frau Kollegin. 

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Frau Präsidentin, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Dass Ihnen, Herr Kollege 
Weidenbusch, das verfassungsmäßig garantierte Recht 
auf Volksbeteiligung offensichtlich nicht gut schmeckt, 
haben wir in den Ausführungen gehört. 

(Zuruf von der CSU: Ich esse gerne, aber nicht 
alles!)

– Ja, das scheint so zu sein. Wir haben hier offensichtlich 
einen unterschiedlichen Geschmack.

(Zuruf von der SPD: Gott sei Dank!)

Um es vorwegzunehmen, und das dürfte, wenn man die 
Initiativen und Positionen meiner Partei kennt, nicht über-
raschen: Beim Grundanliegen, Bürgerinnen und Bürger 
verstärkt Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Gesetzge-
bung zu geben, besteht mit den Antragstellern große 
Einigkeit. 

Wie ich soeben gesagt habe: Es gibt ein verfassungs-
mäßig garantiertes Recht auf Volksgesetzgebung. Dieses 
wird allerdings durch die mangelhaften Ausführungsrege-
lungen im Landeswahlgesetz beeinträchtigt. Die Einlei-
tung eines Volksentscheides durch ein Volksbegehren ist 
leider, wie wir es empfi nden, mit unzureichenden Rah-
menbedingungen versehen. Dadurch ist die Volksgesetz-
gebung in Bayern ein nur sehr schwer praktikables Instru-
ment der aktiven Bürgermitwirkung.

Um also eine praktikablere Volksgesetzgebung zu errei-
chen, müssen die Rahmenbedingungen verbessert 
werden. Das wollen wir auch. Dies hat die SPD-Landtags-
fraktion schon lange erkannt, und wir haben dazu in den 
letzten beiden Wahlperioden entsprechende parlamenta-
rische Initiativen gestartet.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin, 
erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Weiden-
busch?

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Gerne.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Bitte schön, 
Herr Kollege.

Ernst Weidenbusch (CSU): Teilen Sie meine Meinung, 
dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof in diesem 
Punkt uns zustimmt und nicht Ihnen?

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Frau Kollegin.

Helga Schmitt-Bussinger (SPD): Ich denke, da kann 
man durchaus geteilter Meinung sein, was das Urteil des 
Bayerischen Verfassungsgerichtshofes betrifft.

Zu den parlamentarischen Initiativen meiner Fraktion in 
den letzten Wahlperioden will ich Folgendes sagen: Wir 
wollten und wollen nach wie vor die freie Unterschriften-
sammlung. Wir wollten und wollen die Ausdehnung der 
Eintragungsfrist, wie sie die GRÜNEN im Gesetzentwurf 
vorgeschlagen haben. Allerdings zielt unsere Vorstellung 
auf einen längeren Zeitraum.

(Thomas Kreuzer (CSU): Sechs Monate!)

Darüber werden wir uns im Ausschuss noch unterhalten 
können.

Wir haben in der vorletzten Wahlperiode in unserem 
Gesetzentwurf drei Monate beantragt. Andere Bundes-
länder – Kollegin Kamm hat es gesagt – sind noch groß-
zügiger. Sachsen hat zum Beispiel acht Monate, Thü-
ringen vier Monate. Wie gesagt, wir werden in den Aus-
schüssen diskutieren, und ich meine, wir sollten offen sein 
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im Sinne einer Umsetzung des verfassungsmäßig garan-
tierten Rechts auf Volksgesetzgebung.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der Abge-
ordneten Maria Scharfenberg (GRÜNE))

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Nächste Wort-
meldung: Herr Staatsminister Dr. Beckstein.

Staatsminister Dr. Günther Beckstein (Innenministe-
rium) (vom Redner nicht autorisiert): Frau Präsidentin, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Staatsregierung lehnt 
den Gesetzentwurf der Fraktion der GRÜNEN ab. Wir 
meinen, dass das demokratische Legitimationsniveau von 
Volksentscheiden und Volksbegehren dadurch wesentlich 
abgesenkt würde. Wir haben erhebliche Bedenken im 
Hinblick auf die Entscheidung des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs vom 31. März 2000, ob das zulässig 
wäre. Wir halten es also für verfassungsrechtlich und ver-
fassungspolitisch geboten, diesen Entwurf abzulehnen.

Im Gegensatz zu dieser Vorlage der GRÜNEN ist der 
Gesetzentwurf der Staatsregierung eine punktuelle Ände-
rung, die mir besonders schwer gefallen ist. Dass wir, 
liebe Kollegin Renate Dodell, anlässlich 200 Jahre Franken 
bei Bayern fehlerhafterweise den Mittelfranken einen Sitz 
wegnehmen und ihn fehlerhafterweise auf die Oberbayern 
übertragen, ist leider mathematisch zwangsläufi g, in der 
Umsetzung allerdings positiv, wie ich glaube.

Ich bitte, diese Fragen im Ausschuss zu beraten, des-
wegen will ich das hier nicht ansprechen.

Ich bitte also, den Antrag der GRÜNEN mit der Begrün-
dung, die ich kurz dargestellt habe, im Ausschuss abzu-
lehnen.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. Damit ist die Aussprache 
geschlossen.

Jetzt darf ich dem Herrn Staatsminister sagen, dass ich im 
Einvernehmen mit dem Ältestenrat vorschlage, den 
Gesetzentwurf dem Ausschuss für Verfasssungs-, 
Rechts- und Parlamentsfragen als federführendem Aus-
schuss zu überweisen. Besteht damit 
Einverständnis? – Das ist der Fall. Dann ist es so 
beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 b auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
zur Änderung des Landeswahlgesetzes und des 
Bezirkswahlgesetzes (Drs. 15/5473) 
– Erste Lesung –

Herr Staatsminister, gehe ich Recht in der Annahme, dass 
Sie diesen Gesetzentwurf schon begründet haben?

(Allgemeine Heiterkeit – Staatsminister Dr. Gün-
ther Beckstein (Innenministerium): Jawohl!)

Sie waren Ihrer Zeit voraus.

Ich eröffne die allgemeine Aussprache und darf dazu Frau 
Kollegin Naaß das Wort erteilen.

Christa Naaß (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Staatsminister Beckstein hat es kurz und 
bündig gemacht.

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Kannst gleich zum 
nächsten Tagesordnungspunkt übergehen!)

Die Stimmkreisreform führt dazu, dass die Stimmkreise in 
den einzelnen Bezirken neu geregelt werden müssen auf-
grund der Bevölkerungszunahme in Bayern. Dies führt 
dazu, dass obwohl Mittelfranken einen enormen Bevölke-
rungszuwachs zu verzeichnen hat, trotzdem ein Stimm-
kreis wegfällt und dafür ein Listenmandat in Oberbayern 
dazukommt.

Wir haben uns im Vorfeld in Zusammenhang mit der Ver-
bändeanhörung bereits positioniert und aufgezeigt, dass 
wir mit dem Vorschlag, der für Mittelfranken gemacht 
werden muss, nämlich die Aufl ösung der Stimmkreise 
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Fürth Stadt und 
Land und, daraus entstehend, die Bildung zweier neuer 
Stimmkreise, einverstanden sein können. Das ist not-
wendig geworden, weil ansonsten der Stimmkreis Fürth-
Stadt eine Abweichung vom Wahlkreisdurchschnitt in 
einer Größenordnung von minus 23,6 Prozent und der 
Stimmkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ein Minus 
von 24,8 Prozent gehabt hätte, was nahe an die 25 Pro-
zent herangegangen wäre. Deshalb war die Regelung in 
diesem Bundestagswahlkreis sicherlich notwendig.

Daraus entstehen sehr große neue Stimmkreise. Zufrieden 
stellend ist sicher nicht die Situation in Mittelfranken im 
Bereich Erlangen/Höchstadt und Erlangen-Stadt.

Ich denke, wir müssen das nächste Mal über eine Lösung 
nachdenken.

(Zuruf des Abgeordneten Joachim Wahnschaffe 
(SPD): Was ist mit einem Ausgleichsmandat?)

– Das ist ein Vorschlag, durch den Wegfall eines Mandates 
ein Ausgleichsmandat zu schaffen. Aber wie gesagt, dem 
steht Artikel 14 Absatz 1 Satz 5 der Bayerischen Verfas-
sung entgegen. Von daher geht es in Mittelfranken nicht 
anders.

Wir haben noch einen weiteren Vorschlag eingebracht, 
nämlich die Situation aus der letzten Stimmkreisreform 
dahin gehend zu ändern, dass die fünf Gemeinden, die 
aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zum 
Landkreis Roth herübergekommen sind, wieder zurückzu-
führen. Das wurde in den Gesetzentwurf eingearbeitet. 
Von daher können wir damit leben.

 (Beifall bei der SPD)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Naaß.
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Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Zellmeier, bitte.

Josef Zellmeier (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen, ich kann es kurz machen.

Die wesentlichen Punkte sind bereits ausgeführt. Die 
Bevölkerungsentwicklung ist entscheidend dafür, dass 
Mittelfranken einen Stimmkreis verliert. Ich denke, im 
Sinne der verfassungsrechtlich gebotenen Gleichgewich-
tigkeit der einzelnen Wählerstimmen ist es notwendig, 
dass diese Änderung geschieht, wenn es auch sicherlich 
manchem nicht gefällt, dass Oberbayern dadurch noch 
stärker wird. Aber es ist nun einmal so, dass hier das 
Bevölkerungswachstum am stärksten ist.

Im Übrigen sind wir auch damit einverstanden, dass 
Landkreise in einem Stimmkreis zusammengelassen 
werden, dass also auch die fünf genannten Gemeinden 
herüberkommen. Damit ist das Anliegen der SPD aufge-
nommen worden.

Im Übrigen enthält der Gesetzentwurf nur einige Korrek-
turen, wie die Absenkung des Wahlalters, die ja eine Folge 
der Verfassungsänderung ist, und auch das Wahlaufstel-
lungsverfahren für die Wahlkreisliste. Das alles sind nur 
noch Klarstellungen. Insofern können wir, um das Ganze 
heute zu verkürzen, es dabei belassen. Wir sind uns im 
Wesentlichen einig.

(Beifall bei der CSU)

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, 
Herr Kollege.

Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Kamm.

Christine Kamm (GRÜNE): Nachdem der Herr Staatsmi-
nister beim letzten Tagesordnungspunkt schon zu diesem 
gesprochen hat, gestatten Sie mir doch einen Satz zum 
letzten Punkt.

(Allgemeine Heiterkeit)

Es ist mir wichtig, an dieser Stelle noch einmal darauf hin-
zuweisen, dass die Absenkung der derzeit allzu hohen 
Schwelle bei der Durchführung eines Volksbegehrens, 
also wie gesagt nur bei der Frage: Wollen Sie, dass zu 
dieser Frage ein Volksentscheid durchgeführt wird? kei-
neswegs verfassungswidrig ist.

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Jetzt zum 
Antrag.

Christine Kamm (GRÜNE): Jetzt zum Antrag, Frau Präsi-
dentin. Es ist natürlich erforderlich, die Stimmkreise so zu 
gestalten, dass sie ähnlich groß sind, damit eine gewisse 
Chancengleichheit bei den Landtagswahlen erreicht wird.

(Thomas Kreuzer (CSU): Auf die Flächengröße 
kommt es nicht an!)

– Es kommt auf die Einwohner an. 

Wie das jetzt genau vonstatten geht,

(Joachim Wahnschaffe (SPD): Können wir heute 
auch nicht mehr klären!)

wie genau die Zuschnitte sein werden, wird bei den Aus-
schussberatungen zu diskutieren sein. 

Dieser Gesetzentwurf enthält aber noch einige andere 
Punkte. Wir begrüßen zum Beispiel die längst überfällige 
Senkung des passiven Wahlalters. Die Anpassung des 
passiven Wahlalters an die 2003 in der Verfassung herab-
gesetzte Altersgrenze auf 18 Jahre war überfällig und 
beruht auch auf einer Grünen-Initiative. 

Für sinnvoll und richtig halten wir auch die Neudefi nition 
des Kreises derjenigen, die bei der Abweisung eines 
Volksbegehrens klagen können. Insofern gibt es eine 
ganze Reihe von Punkten, die weiter in den Ausschüssen 
zu diskutieren sein werden. Spannend ist für mich die 
Frage, was daran noch verändert werden wird. Das ist 
ebenso spannend wie die Frage – das habe ich vorhin 
schon ausgeführt –, was noch im Bereich des Landkreis-
wahlgesetzes und der Gemeindeordnung geändert 
werden wird.

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Erste Vizepräsidentin Barbara Stamm: Damit ist die 
Aussprache geschlossen. Im Einvernehmen mit dem 
Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Aus-
schuss für Verfassungs-, Rechts- und Parlamentsfragen 
als federführenden Ausschuss zu überweisen. Besteht 
damit Einverständnis? – Das ist der Fall. Es ist so 
beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 19 auf:

Antrag der Abg. Margarete Bause, Dr. Sepp Dürr, 
Ulrike Gote u. a. u. Frakt. (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Bericht über die Evaluation des achtjährigen Gymna-
siums (Drs. 15/4616)

Eine Aussprache hierzu fi ndet nicht statt. Wir kommen 
deshalb zur Abstimmung. 

(Unruhe und Zurufe – Glocke der Präsidentin)

Der federführende Ausschuss für Bildung, Jugend und 
Sport empfi ehlt Zustimmung mit der Maßgabe, dass die 
Worte „bis zum 23. Februar 2006 über die Ergebnisse“ 
durch die Worte „im Mai 2006 über die vorliegenden 
Ergebnisse“ ersetzt werden.

Wer dem Antrag mit der vorgeschlagenen Änderung 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das ist die CSU-Fraktion, die SPD-Fraktion und die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – 
Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist das 
so beschlossen.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, eine Evaluierung der 
heutigen Sitzung nehmen wir nicht mehr vor. Ich darf mich 
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nach einem so langen Sitzungstag ganz, ganz herzlich 
bedanken bei den Damen und Herren des Stenografi -
schen Dienstes, 

(Beifall)

bei der Technik, bei den Offi zianten, bei den Verantwortli-
chen des Landtagsamtes, die uns heute so gut begleitet 
haben, allen voran Herr Worm und Herr Ludwig. 

(Beifall und Zurufe)

Ich danke auch denen, die bis zum Schluss dageblieben 
sind. Die Sitzung ist damit geschlossen. Morgen früh um 
8.30 Uhr geht es weiter.

(Schluss: 21.43 Uhr)



Bayerischer Landtag  zur 68. Vollsitzung am 18. 05. 2006
15. Wahlperiode 

Anlage 1

Ruth Paulig (GRÜNE): Auf welcher Rechtsgrundlage 
beruht die Aussage der Regierung von Oberfranken, dass 
die Bezirksregierungen nur dort Feinstaub-Luftreinhalte-
pläne/Aktionspläne aufstellen dürfen, wo Messstationen 
des Landesamtes für Umweltschutz Grenzwertüberschrei-
tungen zeigen, nicht aber wo Messungen durch städtische 
Umweltämter dies belegen?

Antwort der Staatsregierung: Die Anforderungen an die 
Erstellung von Luftreinhalte- und Aktionsplänen ergeben 
sich aus europäischem Recht, nämlich der EU-Rahmen-
richtlinie „Luftqualität“ und ihren Tochterrichtlinien. Sie 
beinhalten detaillierte Regelungen für die Erhebung und 
Bewertung von Messungen zur Luftqualität. Die Mes-
sungen müssen demnach landesweit und – je nach 
Schadstoff differenziert – repräsentativ sein.

Mit der Verordnung des Bundes über Immissionswerte für 
Schadstoffe in der Luft, der 

22. BImSchV, wurden die Luftqualitätsnormen der EU für 
Deutschland umgesetzt. Sie enthalten als 1:1-Umsetzung 
des europäischen Rechts klare Vorgaben für die Erstel-
lung von Luftreinhalte-/Aktionsplänen, die auch in Bayern 
zu beachten sind.

Nach Art. 6 des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes 
ist das Landesamt für Umwelt (LfU) die im Freistaat 
zuständige Immissionsschutzbehörde zur Feststellung 
und Durchführung von Untersuchungen zur Überwachung 
der Luftqualität. Das lufthygienische Landesüberwa-
chungssystem Bayern (LÜB) des LfU erfüllt die EU-recht-
lichen Vorgaben. Es erfasst landesweit und repräsentativ 
die Luftqualität in Bayern. Nach Art. 8 des Bayerischen 
Immissionsschutzgesetzes ist das Staatsministerium für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (StMUGV) 
zuständig für die Aufstellung von Luftreinhalte-/Aktions-
plänen. Bei Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte 
an LÜB-Messstationen veranlasst das StMUGV bei den 
Regierungen die Erarbeitung der Planentwürfe.

Den Kommunen bleibt es unbenommen, eigene, zusätz-
liche Messungen durchzuführen. Aus deren Ergebnissen 
können die Kommunen ggf. eigene Maßnahmen zur Ver-
besserung der Luftqualität ableiten. Werden kommunale 

Messstationen gemäß den Anforderungen des EU-Rechts 
betrieben und belegen die Messergebnisse eine Über-
schreitung der Grenzwerte, bezieht das StMUGV dies als 
Erkenntnisquelle in die Überlegungen zur Erstellung von 
Luftreinhalte-/Aktionsplänen ein.

Adi Sprinkart (GRÜNE): Wurde das Veterinäramt am 
Landratsamt Neu-Ulm von einem amtlichen Tierarzt des 
Rhein-Kreises Neuss, Anfang Juni 2005 darüber infor-
miert, dass 15.329 kg einer Lieferung Schweineköpfe 
eines Fleisch verarbeitenden Betriebes im Landkreis Neu-
Ulm an einen Fleischverarbeitungsbetrieb im Rhein-Kreis 
Neuss wegen bereits eingesetztem Fäulnisprozess ver-
nichtet werden musste, wenn ja, welche Konsequenzen 
hat das Veterinäramt Neu-Ulm daraus gezogen und gibt es 
rechtliche Vorgaben, die eine solche Weitergabe von Infor-
mationen der Veterinärbehörden untereinander vor-
schreiben?

Antwort der Staatsregierung: Zu dem angesprochenen 
Vorgang im Jahr 2005 hat das Landratsamt Neu-Ulm, 
Abteilung Veterinärwesen, dem Staatsministerium für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz am 
16.05.2006 mitgeteilt: Die für den belieferten fl eischverar-
beitenden Betrieb zuständige Veterinärbehörde des 
Rhein-Kreises Neuss hat die für den Lieferbetrieb zustän-
dige Veterinärbehörde in Neu-Ulm über die Sicherstellung 
und Vernichtung einer Sendung mit Schweineköpfen bis 
zum 15.05.2006 nicht informiert. Den Sachverhalt über 
eine beanstandete Sendung hat das Landratsamt Neu-
Ulm erst am 16.05.2006 beim Veterinäramt des Rhein-
Kreis Neuss erfragt. Danach wurde am 07.06.2005 in 
einem fl eischverarbeitenden Betrieb im Rhein-Kreis Neuss 
eine Sendung mit Schweineköpfen vom amtlichen Tier-
arzt sichergestellt. Die Sendung stammte aus einem 
fl eischbehandelnden Betrieb im Landkreis Neu-Ulm. Sie 
wurde sichergestellt, weil sie nicht mehr verkehrsfähig 
war, und unter amtlicher Aufsicht unschädlich beseitigt. 
Weiteres wurde, soweit hier bekannt, vom Veterinäramt 
des Rhein Kreis Neuss nicht veranlasst.

Die Zusammenarbeit der Veterinärbehörden war bis zum 
In-Kraft-Treten des Lebens- und Futtermittelgesetzbuchs 
(LFGB) am 7. September 2005 im Fleischhygienegesetz 
geregelt. Danach hatten sich bei Zuwiderhandlungen und 

Mündliche Anfragen gemäß § 74 Abs. 4 GeschO
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bei Verdacht auf Zuwiderhandlungen gegen die einschlä-
gigen Vorschriften die zuständigen Behörden für den 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich unverzüglich zu unter-
richten und bei der Ermittlung gegenseitig zu unter-
stützen. 

Die entsprechende Regelung ist im LFGB übernommen 
worden. Nach § 38 des LFGB unterstützen sich die 
Lebensmittel- und Veterinärbehörden in Deutschland 
gegenseitig bei ihrer Ermittlungstätigkeit. Hierzu zählt 
auch der Informationsaustausch, wenn es um ein nicht 
verkehrsfähiges Lebensmittel geht.

Stefan Schuster (SPD): Wie viele Beschäftigte gibt es 
beim Freistaat Bayern, die mit neuen Arbeitsverträgen 
eingestellt wurden, seit der Freistaat Bayern die Tarifver-
träge für den öffentlichen Dienst nicht mehr anerkennt?

Antwort der Staatsregierung: Die Fragestellung unter-
stellt, Bayern würde geltende Tarifvertäge nicht aner-
kennen. Das ist unzutreffend. Mit Ausnahme der Tarifbe-
stimmungen, die die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
in den Jahren 2003 und 2004 gekündigt hat – das sind die 
Zuwendungs- und Urlaubsgeldtarifverträge und die tarifl i-
chen Bestimmungen zur Arbeitszeit – sind die Tarifver-
träge im öffentlichen Dienst in Bayern in Kraft und werden 
natürlich auch angewandt. 

Ich interpretiere die Fragestellung des Herrn Abgeord-
neten Schuster dahingehend, dass er die Einstellungs-
zahlen für den Zeitraum nach der Kündigung der Zuwen-
dungs- und Urlaubsgeldtarifverträge sowie der tarifl ichen 
Bestimmungen zur Arbeitszeit wissen will.

Derzeit erhalten rd. 23.800 Beschäftigte keine Zuwendung 
bzw. Urlaubsgeld und rd. 25.000 Beschäftigte arbeiten 42 
Stunden (=wie Beamte). Die Zahlen differieren, da bei der 
bloßen Verlängerung eines befristeten Arbeitsverhält-
nisses zwar – soweit noch ein Anspruch auf Zuwendung 
und Urlaubsgeld bestanden hat – dieser erhalten bleibt, 
jedoch eine wöchentliche Arbeitszeit von 42 Stunden ver-
einbart wird. 

Eike Hallitzky (GRÜNE): Gibt es konkrete Pläne für 
zusätzliche grenzüberschreitende ÖPNV-Angebote an den 
niederbayerischen Grenzübergängen nach Tschechien 
und wenn ja, wann und wo sollen diese verwirklicht 
werden?

Antwort der Staatsregierung: Die Staatsregierung hält 
nach wie vor eine stärkere Vernetzung der Angebote im 
Öffentlichen Personennahverkehr für notwendig. Es 
wurde deshalb im Jahre 2001 eine Bayerisch-Tschechi-
sche Arbeitsgruppe zur Verbesserung des grenzüber-
schreitenden Schienenpersonennahverkehrs einge-
richtet.

Ab dem 28. Mai 2006 werden werktags fünf und am 
Wochenende sieben Zugpaare der Waldbahn auf der 
Strecke Plattling – Bayerisch Eisenstein bis nach Špi�ák 
durchgebunden. Damit entfällt das bisher notwendige 
Umsteigen in Bayerisch Eisenstein in einen tschechischen 
Zug. Möglich wird dies durch entsprechende Ertüchtigung 
der Signaltechnik in Bayerisch Eisenstein.

Im straßengebundenen ÖPNV sind folgende Verkehrsver-
besserungen zu nennen:

Die Fa. Regionalbus Ostbayern GmbH hat ab 1. Mai 2005 
die Linie Furth i. Wald Bayerisch Eisenstein nach Železná 
Ruda/Markt Eisenstein verlängert. Seit dem 1. April 2006 
fährt ein Schnellbus der Firmen Sumava Bus und Regio-
nalbus Ostbayern GmbH von Železná Ruda/Markt Eisen-
stein nach Passau. Darüber hinaus besteht seit 1. Oktober 
2005 auch eine Busverbindung von der Grenze in Baye-
risch Eisenstein nach Sušice.

Noch in diesem Jahr wird mit der Errichtung eines zen-
tralen Omnibusbahnhofes am Bahnhof Bayerisch Eisen-
stein begonnen. Damit wird die Verknüpfung zwischen 
dem Schienenpersonennahverkehr und dem allgemeinen 
öffentlichen Personennahverkehr nochmals wesentlich 
verbessert.

Rainer Volkmann (SPD): In welchen Bereichen der Wirt-
schaft konnten in den zurückliegenden 35 Jahren der 
Entwicklung des Transrapids Technologien erfolgreich 
eingesetzt werden (so genannte Spin-off-Effekte)?

Antwort der Staatsregierung: Nach Kenntnis der Bayeri-
schen Staatsregierung gibt es mehrere Spin-off-Effekte 
der Transrapid-Technologie. Hierzu gehören folgende 
technische Entwicklungen:

–  Die Magnetbahntechnologie war Motor für die Weiter-
entwicklung und Optimierung der Leistungselektronik in 
der Bahntechnik. Die Leistungselektronik ist Vorausset-
zung für die Steuerung und Regelung von Linearmo-
toren. 

–  Der Magnetbahn-Wagenkasten markiert den Übergang 
vom Stahlbau auf den Aluminiumbau von Bahnfahr-
zeugen. Die entsprechenden Fertigungstechnologien, 
Sandwichstrukturen, sowie der Übergang von der 
Schweißtechnik zur Klebetechnik kamen danach viel-
fach zum Einsatz. 

Die Magnetbahnentwicklung zeigte Spin-off-Effekte ins-
besondere auch bei der Fertigung für spurgeführte Fahr-
wegelemente mit automatischer Umsetzung der Trassie-
rungskurve, bei der Betriebsleittechnik, bei der Steue-
rungs- und Sicherungstechnik für Bahnen und beim Ein-
satz der Leistungselektronik für Antriebe großer Leistung 
sowie bei der Stromumwandlung.

Christine Kamm (GRÜNE): Welche der derzeit noch über 
Augsburg verkehrenden Fernverkehrszüge München-
Nürnberg und weiter nach Norden mit jetzigem Halt in 
Augsburg ab 07:15, 09:25, 11:25, 13:25, 15:25, 19:25, 
20:21, 21:23 Uhr und in Gegenrichtung ab 06:30, 09:34, 
11:34, 12:32, 14:32, 16:43, 18:32, 20:31, 22:33, 23:34, 
00:36 Uhr, welche der noch verkehrenden Fernverkehrs-
züge München – Würzburg und weiter Richtung Norden 
mit jetzigem Halt in Augsburg um 09:34, 14:22, 15:34, 
17:34 Uhr und in Gegenrichtung um 06:42, 07:28, 08:32, 
12:32 Uhr sollen nach den derzeitigen Fahrplänen in Ingol-
stadt halten, und welche anderen auf der Ingolstadttrasse 
verkehrenden Fernverkehrszüge können statt diesen in 
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enger zeitlicher Nähe die Anbindung von Ingolstadt über-
nehmen?

Antwort der Staatsregierung: Nach Angaben der Deut-
schen Bahn AG werden die derzeit zwischen München 
und Nürnberg über Augsburg verkehrenden Fernver-
kehrszüge – mit Ausnahme der Abfahrt 06:32 Uhr in Augs-
burg Richtung München – ab dem 10.12.2006 über die 
Aus- und Neubaustrecke München – Ingolstadt – Nürn-
berg geführt.

Die Fernverkehrszüge München – Würzburg mit Abfahrten 
09:34, 15:34 und 17:34 Uhr in Augsburg werden ab dem 
10.12.2006 ebenfalls über die Aus- und Neubaustrecke 
München – Ingolstadt – Nürnberg geführt. Die Abfahrt 
14:22 Uhr (nur freitags) in Augsburg bleibt nach Angaben 
der Deutschen Bahn AG erhalten. Die in der Anfrage 
genannten Abfahrten 06:42, 07:28, 08:32 und 12:32 Uhr in 
Augsburg Richtung München können in den gültigen 
Fahrplanmedien der Deutschen Bahn AG nicht nachvoll-
zogen werden.

Ingolstadt erhält einen stündlichen ICE-Halt im Taktknoten 
zur Minute 0 aus den ICE-Linien Richtung Hamburg und 
Berlin. Aufgrund der Taktsystematik – Herstellung der 
Anschlüsse auf der Donautalbahn in den Richtungen Don-
auwörth und Regensburg sowie der Paartalbahn Richtung 
Augsburg – kann die Anbindung Ingolstadts nicht durch 
andere Fernverkehrszüge auf der Ingolstadttrasse über-
nommen werden.

Thomas Mütze (GRÜNE): Welche Maßnahmen trifft die 
Staatsregierung, um dem drohenden Qualitätsverlust an 
den Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“ 
aufgrund der absehbaren Pensionierung zahlreicher quali-
fi zierter Blinden- und Sehbehindertenpädagoginnen und 
–pädagogen und den zu wenigen wegen schlechter Rah-
menbedingungen neu hinzukommenden qualifi zierten 
Lehrkräften, entgegenzuwirken, wie will die Staatsregie-
rung Absolventinnen und Absolventen der Blinden- und 
Sehbehindertenpädagogik aus anderen Bundesländern 
für den Schuldienst in Bayern gewinnen, da dieses Fach 
an den Bayerischen Hochschulen nicht angeboten wird 
und die Bezahlung für Sonderpädagogen in anderen Bun-
desländern besser ist als im Freistaat und welche Möglich-
keiten haben bayerische Lehrkräfte in Heidelberg das 
Aufbaustudium Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 
zu studieren, wenn sie im Gegensatz zu früher nicht mehr 
dafür freigestellt werden können?

Antwort der Staatsregierung: Der von den Regierungen 
gemeldete Bedarf an Sonderschullehrkräften in den Fach-
richtungen Blinden- und Sehbehindertenpädagogik 
beläuft sich seit Jahren jährlich auf etwa 3 – 5 Personen 
für insgesamt 6 Förderzentren mit dem Förderschwer-
punkt Sehen. Der Bedarf wird wie folgt gedeckt:

a)  Beurlaubung von bayerischen Volksschullehrkräften 
unter Gewährung von Anwärterbezügen zum Studium 
an die Pädagogische Hochschule nach Heidelberg. 
Dieser Weg der Freistellung ist nach wie vor möglich, 
wird aber kaum noch in Anspruch genommen.

b)  Übernahme von Absolventen mit außerbayerischer 
1. Staatsprüfung in den Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt an Sonderschulen in Bayern, auch wenn 
Blinden- und Sehbehindertenpädagogik in Bayern als 
1. Fachrichtung nicht angeboten werden kann. Der 
Vorbereitungsdienst wird in diesen Fällen in der 
2. Fachrichtung der Bewerber absolviert. Das Anerken-
nungsverfahren wird in diesen Fällen gegenüber 
anderen Fachrichtungen unter erleichterten Bedin-
gungen durchgeführt.

Peter Hufe (SPD): Bleibt der Grundkurs Dramatisches 
Gestalten auch weiterhin innerhalb der G8 ein zu beno-
tender Grundkurs?

Antwort der Staatsregierung: In der neuen Oberstufe 
wird die Bezeichnung „Grund- und Leistungskurse“ nicht 
mehr verwendet werden. Fächer wie „Dramatisches 
Gestalten“ aus dem nicht verpfl ichtenden Zusatzangebot 
wird es aber weiterhin geben. 

Die Schülerinnen und Schüler können in der Oberstufe 
des G8 die Fächer des Zusatzangebots im Rahmen des 
sog. Profi lbereichs belegen. Die Leistungen werden 
benotet und können weiterhin in die Abiturqualifi kation 
eingebracht werden. 

Der Profi lbereich im Umfang von 8 Wochenstunden (ver-
teilt über zwei Jahre) dient der individuellen Profi lbildung. 
Die Schüler belegen in diesem Umfang nach freier Wahl 
aus dem Angebot der Schule weitere Fächer über die 
Pfl icht- und Wahlpfl ichtbelegungen hinaus. Mit diesem 
Profi lbereich bietet die neue Oberstufe den Schülern noch 
bessere Möglichkeiten als bisher, individuell Schwer-
punkte nach Begabung und Neigung zu setzen. Davon 
werden insbesondere die Fächer des Zusatzangebots, 
nicht zuletzt die musischen Fächer, profi tieren.

Alfred Sauter (CSU): Gibt es nach den in der Presse 
zitierten Äußerungen des Pressesprechers der Staatsan-
waltschaft München I

•  Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beste-
chung oder Vorteilsgewährung gegen Vorstände und/
oder Mitarbeiter von Unternehmen, die WM-Tickets, 
insbesondere sog. Hospitality-Pakete erworben haben 
und im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft Minister 
oder andere Amtsträger zu WM-Spielen einladen,

•  Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beste-
chung im geschäftlichen Verkehr gegen Vorstände und/
oder Mitarbeiter von Unternehmen, die WM-Tickets, 
insbesondere sog. Hospitality-Pakete, erworben haben 
und im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 
Geschäftspartner, beispielsweise Vorstände, Geschäfts-
führer, leitende Mitarbeiter oder Mitarbeiter zu WM-
Spielen einladen,

•  Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestech-
lichkeit im geschäftlichen Verkehr gegen ausländische 
Vorstände, Geschäftsführer oder andere leitende aus-
ländische Mitarbeiter, die Einladungen von deutschen 
Unternehmen zu WM-Spielen annehmen,

oder ist beabsichtigt, derartige Ermittlungsverfahren ein-
zuleiten?
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Antwort der Staatsregierung: Nach Berichten der baye-
rischen Generalstaatsanwälte werden in der Frage ange-
sprochene Ermittlungsverfahren zum Stand 16. Mai 2006 
nicht geführt. Sie sind zu diesem Zeitpunkt auch nicht 
beabsichtigt. Allgemein gilt nach § 152 der Strafprozess-
ordnung, dass die Staatsanwaltschaft wegen verfolgbarer 
Straftaten Ermittlungen führen muss, wenn zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Ob solche Anhalts-
punkte vorliegen, muss jeweils aufgrund der konkreten 
Tatsachen geprüft werden.

Kathrin Sonnenholzner (SPD): Warum ist eine Teilzeitbe-
schäftigung für Beamtinnen des Justizvollzugsdienstes im 
Anschluss an den Erziehungsurlaub nicht möglich und 
welche Möglichkeiten der Beschäftigung haben Beam-
tinnen aus diesem Bereich, die aufgrund der örtlichen 
Situation keine ganztägige Betreuungsmöglichkeit für ihr 
Kind haben?

Antwort der Staatsregierung: Für die Frage, ob Beam-
tinnen und Beamten in den Laufbahnen des Justizvoll-
zugsdienstes im Anschluss an die Elternzeit (früher „Erzie-
hungsurlaub“) eine Teilzeitbeschäftigung genehmigt 
werden kann, gelten die allgemeinen beamtenrechtlichen 
Vorschriften. Gemäß § 12 der Urlaubsverordnung haben 
Beamte Anspruch auf Elternzeit ohne Dienstbezüge ins-
besondere dann, wenn sie mit einem Kind, für das ihnen 
die Personensorge zusteht, in einem Haushalt leben und 
dieses Kind selbst betreuen und erziehen. Der Anspruch 
auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des 3. Lebens-
jahres des Kindes. Bereits während der Elternzeit ist den 
Beamten auf Antrag eine Teilzeitbeschäftigung im Umfang 
bis zu 30 Stunden wöchentlich zu bewilligen, wenn zwin-
gende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.

Gemäß Art. 80 b BayBG (familienpolitische Teilzeit) ist 
einem Beamten mit Dienstbezügen auf Antrag, wenn 
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, die 
Arbeitszeit bis auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
zu ermäßigen, wenn er mindestens ein Kind unter 18 
Jahren tatsächlich betreut oder pfl egt. Soweit dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen, kann darüber hinaus die 
Arbeitszeit zur Kindererziehung bis auf durchschnittlich 
wöchentlich 10 Stunden ermäßigt werden (sog. unterhälf-
tige Teilzeit).

Im Bereich des Justizvollzugs wird die Teilzeitbeschäfti-
gung im Rahmen dieser allgemeinen beamtenrechtlichen 
Vorschriften im größtmöglichen Umfang zugelassen. In 
den vergangenen Jahren wurde demgemäß auch vom 
Staatsministerium der Justiz allen Anträgen von Beam-
tinnen und Beamten auf Genehmigung von Teilzeit ent-
sprochen. Dies gilt sowohl für beantragte Teilzeitbeschäf-
tigung während der Elternzeit als auch für Anträge auf 
Genehmigung von Teilzeit im Anschluss an die Elternzeit.

Unproblematisch sind im Bereich des Justizvollzugs-
dienstes Teilzeitanträge von Beamtinnen und Beamten, 
die in den Laufbahnen des mittleren und gehobenen Ver-
waltungsdienstes bzw. in den Laufbahnen der Fach-
dienste (Ärzte, Psychologen, Juristen, Sozialarbeiter, 
Lehrer) beschäftigt sind. Da in diesen Bereichen grund-
sätzlich nur tagsüber gearbeitet wird, lassen sich die indi-
viduellen Wünsche der Teilzeitbeschäftigten, zu 

bestimmten Zeiten zu arbeiten, mit den dienstlichen Not-
wendigkeiten in der Regel problemlos in Einklang 
bringen.

Da im uniformierten Justizvollzugsdienst (Laufbahn des 
allgemeinen Vollzugsdienstes) die Notwendigkeit besteht, 
rund um die Uhr Schichtdienst sowie Wochenenddienst 
zur Betreuung und Beaufsichtigung der Gefangenen zu 
leisten, stellt dieser Dienst für die Beschäftigung von 
Beamtinnen mit familiären Verpfl ichtungen häufi g eine 
nicht unerhebliche Belastung dar. Damit der Dienstbetrieb 
auch in den Anstalten mit relativ großem Frauenanteil im 
allgemeinen Vollzugsdienst aufrecht erhalten werden 
kann, ist es grundsätzlich unverzichtbar, dass weibliche 
Bedienstete in diesen Anstalten auch im Schichtdienst 
arbeiten. Im Hinblick auf die beamtenrechtliche Fürsorge-
pfl icht wird in den Justizvollzugsanstalten in der Praxis 
aber bei der Diensteinteilung unter voller Wahrung des 
Gebots der Gleichbehandlung männlicher und weiblicher 
Beschäftigter in jedem Einzelfall auf familiäre Belange 
größtmögliche Rücksicht genommen. Insbesondere in 
den Fällen, in denen Beamtinnen aufgrund der örtlichen 
Situation keine ganztägige Betreuungsmöglichkeit für ihre 
Kinder haben, konnte in der Vergangenheit in allen dem 
Staatsministerium der Justiz bekannt gewordenen Fällen 
dem Wunsch der betroffenen Beamtinnen auf eine 
bestimmte konkrete Festlegung ihrer Arbeitszeit entspro-
chen werden.

Franz Schindler (SPD): Wie beurteilt die Staatsregierung 
die sog. Cochemer Praxis zur Beschleunigung und 
Schlichtung von Kindschaftsstreitigkeiten bei Trennung 
und Ehescheidung und hält sie die Übernahme des 
Modells oder einzelner Bestandteile davon wie z. B. die 
Vernetzung und frühzeitige Kooperation zwischen Jugend-
ämtern, Familiengerichten und der Anwaltschaft zur 
Beschleunigung und zur Vermeidung streitiger Entschei-
dungen in Sorgerechts- und Umgangsverfahren für sinn-
voll und erforderlich?

Antwort der Staatsregierung: Wie ich bereits in Abstim-
mung mit dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen am 30. März dieses Jahres in 
meiner Antwort auf eine an den Bayerischen Landtag 
gerichteten Eingabe ausgeführt habe, steht die Bayeri-
sche Staatsregierung dem so genannten Cochemer 
Modell aufgeschlossen gegenüber.

Ziel der Verfahrensweise nach dem Cochemer Modell ist 
es, in hochstreitigen Umgangsrechtsverfahren einver-
nehmliche Regelungen zum Umgang des Kindes herbei-
zuführen. Zu diesem Zweck hat sich der Arbeitskreis 
Trennung-Scheidung im Landkreis Cochem-Zell gebildet, 
in dem die im Umgangsverfahren beteiligten Professionen 
(Familienrichter, Rechtsanwälte, Jugendamt, Sachver-
ständige, Beratungsstellen) vertreten sind.

Um das genannte Ziel zu erreichen, wird in etwa wie folgt 
verfahren: Zur Vermeidung einer Emotionalisierung des 
Verfahrens wird der Antragsschriftsatz auf das Wesent-
liche (Anträge und unabdingbarer Sachverhalt) beschränkt 
und sachlich abgefasst. Das angegangene Familienge-
richt setzt binnen zweier Wochen einen Termin zur münd-
lichen Verhandlung an und informiert davon das 
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Jugendamt. Der Verfahrensbevollmächtigte des Antrags-
gegners erwidert (wiederum zur Vermeidung einer Emoti-
onalisierung) nicht schriftlich, sondern erhält Gelegenheit, 
im Termin seine Sicht der Dinge darzulegen. Auch das 
Jugendamt, das in der Kürze der Zeit kein schriftliches 
Gutachten erstattet, nimmt an dem Termin teil und 
berichtet dort über seinen Besuch bei dem Kind wenige 
Tage vor dem Verhandlungstermin. Gelingt eine Einigung 
hinsichtlich des Umgangs in diesem Termin nicht, wird 
entweder ein Sachverständigengutachten in Auftrag 
gegeben oder (wohl in der Mehrzahl der Fälle) den Par-
teien aufgegeben, sich an eine Beratungsstelle zu 
wenden. Um sicherzustellen, dass sie dies auch tun, 
werden sie im Anschluss an den Gerichtstermin, an 
dessen Ende bereits ein weiterer Verhandlungstermin im 
Abstand von sechs Monaten bestimmt wird, von dem 
anwesenden Mitarbeiter des Jugendamts in die Bera-
tungsstelle begleitet, wo ein Beratungstermin wiederum 
innerhalb von zwei Wochen vereinbart wird.

Um das Cochemer Modell weiter bekannt zu machen, hat 
mein Haus gemeinsam mit dem Bayerischen Landesju-
gendamt vom 8. bis 10. Februar 2006 eine gemeinsame 
Fachtagung in Fischbachau ausgerichtet. An dieser haben 
zahlreiche Familienrichter und Fachkräfte der Jugend-
ämter aus dem jeweils selben Bezirk teilgenommen, die 
daher bereits jetzt in den einschlägigen Verfahren zusam-

menarbeiten. Wie auf dieser Tagung zu erfahren war, 
bestehen mittlerweile in Augsburg und Ebersberg Bestre-
bungen, ähnliche Kooperationsstrukturen aufzubauen. 
Das Bayerische Landesjugendamt erstellt derzeit einen 
Tagungsband, der den Inhalt der Fortbildungsveranstal-
tung dokumentieren und über den Kreis der Tagungsteil-
nehmer hinaus Verbreitung fi nden wird.
Das Bayerische Staatsministerium der Justiz hat darüber 
hinaus die Kooperation nach dem Vorbild des Cochemer 
Modells auf die Tagesordnung der diesjährigen Dienstbe-
sprechung mit den Präsidenten der Oberlandesgerichte 
sowie den Generalstaatsanwälten gesetzt, um die 
beschriebene Praxis weiter bekannt zu machen.
Eine weitergehende Einfl ussnahme der Staatsregierung 
dahingehend, die Verfahrensweise nach dem Cochemer 
Modell verbindlich zu empfehlen, ist jedoch schon im Hin-
blick auf die richterliche Unabhängigkeit nicht möglich. 
Hinzu kommt, dass in den einschlägigen Verfahren kein 
Weisungs-, sondern ein Kooperationsverhältnis zwischen 
Familiengericht und Jugendamt besteht. Zu bedenken ist 
weiter, dass in das Kooperationsmodell auch Rechtsan-
wälte, Beratungsstellen und Sachverständige einge-
bunden sind, die ebenfalls keinen Weisungen unterliegen. 
Ganz abgesehen davon kann das Gelingen einer solchen 
Verfahrenskooperation nicht auf Weisungen, sondern nur 
auf der Bereitschaft und einem entsprechenden Engage-
ment aller Beteiligter vor Ort gründen.
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Es bedeuten:
(E)  einstimmige Zustimmungsempfehlung des 

Ausschusses
(G)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Gegenstimmen
(ENTH)  Zustimmungsempfehlung des Ausschusses 

mit Enthaltungen oder
 Enthaltung einer Fraktion im Ausschuss
(A)  Ablehnungsempfehlung des Ausschusses 

oder
Ablehnung einer Fraktion im Ausschuss

(Z) Zustimmung einer Fraktion im Ausschuss

Anlage 2

Verfassungsstreitigkeiten

 1. Verfassungsstreitigkeit 
Schreiben des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
vom 31. März 2006 (Vf. 4-VII-06) betreffend Antrag 
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit des § 5 
der Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage 
(Entwässerungssatzung - EWS) der Gemeinde 
Mengkofen vom 11. Mai 1993
PII2/G-1310/06-5
Drs. 15/5504 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen Z Z Z

Der Landtag beteiligt sich nicht am Verfahren.

 2. Verfassungsstreitigkeit 
Schreiben des Bundesverfassungsgerichts -Zweiter 
Senat- vom 6. April 2006 (2 BvR 38/06) betreffend 
Verfassungsbeschwerde gegen a) den Beschluss 
des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 6. Dezember 
2005 - 2 Ss 215/05 und b) das Urteil des Amtsge-
richts Waldshut-Tiengen vom 11. April 2005 - 5 Cs 
23 Js 10571/04
PII2/G-1320/06
Drs. 15/5507 (E)

 Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- und 
Parlamentsfragen Z Z ohne

Der Landtag gibt im Verfahren keine Stellung ab.

Einzelabstimmung wegen fehlendem Votum GRÜ 
veranlasst.

Anträge

 3. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Frakti-
on BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Hochschulen für die Bildungsgesellschaft
Drs. 15/4026, 15/5322 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur A Z Z

 4. Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Walter Eykmann, 
Manfred Ach, Prof. Dr. Gerhard Waschler CSU
Einführung des Titels „Diplom-Philologe/Diplom-
Philologin“
Drs. 15/4444, 15/5323 (G)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z Z

 5. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, Man-
fred Christ, Peter Winter u.a. CSU
Ausstattung für das Pompejanum in Aschaffenburg
Drs. 15/4533, 15/5324 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z Z

 6. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Die Zukunft der Fachhochschulen III

Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, die der Abstimmung über die 
nicht einzeln zu beratenden Anträge etc. zu Grunde gelegt wurden
gem. § 59 Absatz 7 (Tagesordnungspunkt 13)
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Öffnung des Hochschulzugangs und maximale 
Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Hochschul-
typen
Drs. 15/4556, 15/5325 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur A Z Z

 7. Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
u.a. SPD
Fremdsprachenunterricht in der Grundschule
Drs. 15/4607, 15/5410 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

 8. Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
u.a. SPD
Vorstellung des Bayerischen Bildungsberichts
Drs. 15/4608, 15/5411 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

 9. Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
u.a. SPD
Bericht zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstu-
fe
Drs. 15/4609, 15/5409 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

10. Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann 
u.a. SPD
Pilotprojekt Neue Struktur der Schülermitverantwor-
tung
Drs. 15/4610, 15/5412 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Bildung, Jugend 
und Sport Z Z Z

11. Antrag der Abgeordneten Dr. Hildegard Kronawitter, 
Dr. Thomas Beyer, Willi Leichtle u.a. SPD
Bericht der Bayerischen Landeskartellbehörde
Drs. 15/4719, 15/5466 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie A Z Z

12. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, Dr. Ja-
kob Kreidl, Manfred Christ u.a. CSU
Mehr Verkehrssicherheit durch Grundausstattung für 
Fahrräder
Drs. 15/4725, 15/5467 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

13. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, Dr. Ja-
kob Kreidl, Franz Josef Pschierer u.a. CSU
Mehr Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitsbe-
grenzung für Kleintransporter
Drs. 15/4726, 15/5468 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

14. Antrag der Abgeordneten Henning Kaul, Dr. Ja-
kob Kreidl, Franz Josef Pschierer u.a. CSU
Mehr Verkehrssicherheit durch klare Regeln in der 
StVO
Drs. 15/4727, 15/5469 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie Z Z Z

15. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Vollzugshinweise BayUKG
Drs. 15/4749, 15/5250 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des öffentlichen 
Dienstes Z Z Z

16. Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, 
Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Fraktion BÜND-
NIS 90 DIE GRÜNEN
Beurteilungsrichtlinien
Drs. 15/4750, 15/5505 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des öffentlichen 
Dienstes Z Z Z

17. Antrag des Abgeordneten Eduard Nöth CSU
Flexibilisierung der Arbeitszeit für Lehrkräfte an allen 
Schularten
Drs. 15/4752, 15/5506 (G)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des öffentlichen 
Dienstes Z A Z
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18. Antrag der Abgeordneten Markus Sackmann, 
Max Weichenrieder, Henning Kaul u.a. CSU
Erweiterung der RZKKA für Anschlusskanal an öf-
fentliches Netz
Drs. 15/4755, 15/5260 (ENTH)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z ENTH ENTH

19. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Franz Maget, 
Johanna Werner-Muggendorfer, Ludwig Wörner u.a. 
und Fraktion SPD
Vorsorge gegen Hochwasser
Drs. 15/4845, 15/5261 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz A Z ENTH

Hierzu findet auf Antrag der SPD-Fraktion eine 
Einzelberatung statt.

20. Antrag der Abgeordneten Dr. Linus Förster, Hel-
ga Schmitt-Bussinger, Florian Ritter u.a. SPD
„Public viewing“ auf öffentlichen Plätzen und Anla-
gen in Bayern ermöglichen
Drs. 15/4849, 15/5262 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Umwelt und 
Verbraucherschutz Z Z Z

21. Antrag der Abgeordneten Joachim Unterländer, Re-
nate Dodell, Hermann Imhof u.a. CSU,
Joachim Wahnschaffe, Kathrin Sonnenholzner SPD,
Renate Ackermann BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Finanzierung des Mittagessens in teilstationären 
Einrichtungen
Drs. 15/4876, 15/5489 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik Z Z Z

22. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr, Ulrike Gote u.a. und Frakti-
on BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Bekämpfung der Zwangsprostitution ernst nehmen: 
Aktion zur Freiersensibilisierung fi nanziell unterstüt-
zen
Drs. 15/4906, 15/5497 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Verfassungs-, Rechts- 
und Parlamentsfragen A A Z

23. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Joach-
im Herrmann, Engelbert Kupka, Prof. Dr. Hans Ger-
hard Stockinger u.a. und Fraktion CSU
Stärkung der durchgehenden Gremienkontrolle in 
der ARD
Drs. 15/4907, 15/5491 (ENTH)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z ENTH Z

24. Antrag der Abgeordneten Christa Naaß, Ste-
fan Schuster, Reinhold Strobl u.a. SPD
Mitarbeiterbefragung an den Finanzämtern
Drs. 15/4994, 15/5251 (E)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Fragen des öffentlichen 
Dienstes Z Z Z

25. Antrag der Abgeordneten Joachim Herrmann, 
Dr. Günther Beckstein, Dr. Werner Schnappauf u.a. 
CSU,
Helga Schmitt-Bussinger, Karin Pranghofer, Chris-
ta Steiger u.a. SPD
Einführung eines „Tag der Franken“ am 2. Juli
Drs. 15/5112, 15/5519 (ENTH)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Hochschule, Forschung 
und Kultur Z Z Z

26. Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Sepp Dürr, Maria Scharfenberg u.a. 
und Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
Sozialbericht jetzt beginnen
Drs. 15/5338, 15/5414 (A)

Votum des federführenden 
Ausschusses für CSU SPD GRÜ
Sozial-, Gesundheits- 
und Familienpolitik A Z Z

27. Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Gerhard Wasch-
ler, Eduard Nöth u.a. CSU
Modellversuch zur Realschullehrerausbildung
Drs. 15/4758, 15/5503 (ENTH) [X]

abweichendes Votum des 
mitberatenden Ausschusses  CSU SPD GRÜ
für Staatshaushalt 
und Finanzfragen Z ENTH ENTH
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An der Hochschulreform 2006 (Gesetzeswerke) haben seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst maßgeblich mitgewirkt:

Herr Ltd. MR  Johann Störle

Herr Ltd. MR  Ulrich Hörlein

Herr MR  Leo Pfennig

Herr MDirig.  Dr. Hartmut Wurzbacher

Herr Ltd. MR  Dr. Tomas Bauer

München, den 18.05.2006

Dr. Thomas Goppel, MdL
Staatsminister

Zu Tagesordnungspunkt 6-10

Herr MR  Dr. Josef Lindner

Frau MRin  Dr. Stephanie Herrmann

Herr RR  Dr. Matthias Fahrmair

Herr RD  Dr. Maximilian Lang

Frau MRin  Martina Lengler 

Anlage 3
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Abstimmungsliste

Name Ja Nein Enthalte
mich

Ach Manfred
Ackermann Renate X

Babel Günther
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther
Dr. Bernhard Otmar
Dr. Beyer Thomas X
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann
Bocklet Reinhold X
Boutter Rainer
Breitschwert Klaus Dieter X
Brunner Helmut X

Christ Manfred X

Deml Marianne X
Dodell Renate X
Dr. Döhler Karl X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X
Dupper Jürgen X

Eck Gerhard
Eckstein Kurt
Eisenreich Georg X
Ettengruber Herbert X
Prof. Dr. Eykmann Walter X

Prof. Dr. Faltlhauser Kurt
Dr. Fickler Ingrid
Fischer Herbert X
Dr. Förster Linus X
Freller Karl

Gabsteiger Günter X
Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Glück Alois
Goderbauer Gertraud X
Görlitz Erika X
Götz Christa
Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Guckert Helmut X
Guttenberger Petra

Name Ja Nein Enthalte
mich

Haderthauer Christine X
Haedke Joachim
Hallitzky Eike X
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W.
Herold Hans
Herrmann Joachim X
Hintersberger Johannes
Hoderlein Wolfgang
Hohlmeier Monika X
Huber Erwin
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto
Hufe Peter
Huml Melanie X

Imhof Hermann X

Dr. Kaiser Heinz
Kamm Christine X
Kaul Henning X
Kern Anton X
Kiesel Robert X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kränzle Bernd
Dr. Kreidl Jakob X
Kreuzer Thomas X
Dr. Kronawitter Hildegard
Kupka Engelbert X
Kustner Franz X

Leichtle Willi
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X
Lochner-Fischer Monica
Lück Heidi

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz
Matschl Christa X
Meißner Christian X
Memmel Hermann
Meyer Franz
Miller Josef

Anlage 4

zur namentlichen Schlussabstimmung am 18.05.2006 zu Tagesordnungspunkt 7: Gesetzentwurf der Staatsregierung 
eines Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) (Drucksache 15/4396)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Dr. Müller Helmut
Müller Herbert X
Mütze Thomas X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Narnhammer Bärbel
Neumeier Johann
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard

Obermeier Thomas X

Pachner Reinhard X
Paulig Ruth
Peterke Rudolf X
Peters Gudrun X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Plattner Edeltraud X
Pongratz Ingeborg X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef X

Dr. Rabenstein Christoph X
Radermacher Karin X
Rambold Hans X
Ranner Sepp X
Richter Roland
Ritter Florian X
Freiherr von Rotenhan Sebastian
Rotter Eberhard
Rubenbauer Herbert X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Rütting Barbara X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid X

Sackmann Markus
Sailer Martin
Sauter Alfred
Scharf-Gerlspeck Ulrike X
Scharfenberg Maria X
Schieder Werner
Schindler Franz
Schmid Berta X
Schmid Georg
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Dr. Schnappauf Werner
Schneider Siegfried X
Schorer Angelika
Schramm Henry X
Schuster Stefan X
Schwimmer Jakob X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Sem Reserl
Sibler Bernd
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Spitzner Hans X
Sprinkart Adi
Stahl Christine X
Stahl Georg X
Stamm Barbara X
Steiger Christa X
Stewens Christa
Stierstorfer Sylvia
Prof. Dr. Stockinger Hans Gerhard X
Stöttner Klaus X
Dr. Stoiber Edmund
Strehle Max X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone X

Thätter Blasius
Tolle Simone X
Traublinger Heinrich

Unterländer Joachim X

Prof. Dr. Vocke Jürgen
Vogel Wolfgang X
Volkmann Rainer X

Wägemann Gerhard X
Wahnschaffe Joachim X
Prof. Dr. Waschler Gerhard X
Weichenrieder Max X
Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Weinberger Helga
Dr. Weiß Bernd X
Dr. Weiß Manfred X
Welnhofer Peter
Werner Hans Joachim
Werner-Muggendorfer Johanna X
Winter Georg
Winter Peter X
Wörner Ludwig X
Wolfrum Klaus X

Zeitler Otto
Zeller Alfons X
Zellmeier Josef X
Zengerle Josef
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 75 39 0
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